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0 Einleitung

Der Telekommunikationssektor gehort in den letzten Jahren zu den dynamisch-
sten Wirtschaftsbereichen und nimmt eine immer bedeutendere Stellung in den
entwickelten Volkswirtschaften sowie in der Weltwirtschaft ein. Die Entwick-
lung der Telekommunikation unterstiitzt dabei die Intensivierung der internatio-
nalen Wirtschaftsbeziehungen. Gleichzeitig trédgt sie zum grenziibergreifenden
sozialen und kulturellen Versténdnis bei. Die fortschreitende Verschmelzung der
Sektoren der Telekommunikation, der Informationstechnik, der Medien und der
Elektronik resultiert wiederum in der Schaffung des konvergenten Wirtschafts-
bereichs TIME,' der die Kommunikation und die Informationsverarbeitung der
Zukunft prigen wird.

Die Innovationen im technischen Ubertragungsbereich und die Liberalisierungs-
schritte, die in der Telekommunikation seit den 80er Jahren durchgefiihrt wur-
den und das bisherige fast ubiquitére Staatseigentum des Sektors reduzieren, be-
dingen sich gegenseitig und fordern gleichermaBlen die Entstehung eines wettbe-
werblichen Telekommunikationsmarktes. Der ordnungspolitische Aspekt seiner
Organisation stellt jedoch aufgrund der natiirlichen Monopoleigenschaft eines
wichtigen Netzteils - des Ortsnetzes - eine besondere Herausforderung dar.

Weitreichende Liberalisierungsschritte der Telekommunikation sind bereits in
der Europidischen Union erfolgt. Die EU-Beitrittskandidaten, darunter Polen,
missen sich auch in diesem Bereich an die Anforderungen der EU, darunter an
den aquis communautaire sowie die gemeinschaftliche Funktionsweise des Te-
lekommunikationsmarktes, anpassen, um fiir die bevorstehende Zusammenarbeit
und den Wettbewerb auf dem Unionsmarkt gewappnet zu sein. Dabei bedingt
den Erfolg des polnischen Telekommunikationsmarktes in der EU weniger der
notwendige Transfer des acquis, sondern hauptsichlich die Implementierung der
gemeinschaftlichen Wettbewerbsregeln und -verhiltnisse. Aus diesem Grund
werden in den Kopenhagener Beitrittskriterien u.a. "(...) the existence of a
Jfunctioning market economy as well as the capacity to cope with competitive
pressure and market forces within the Union" der Beitrittslinder vorausgesetzt.
Die geforderte Anpassung und Ubernahme des acquis kann als Preis fiir die EU-
Mitgliedschaft verstanden werden, stellt jedoch gleichzeitig eine Chance fiir Po-
len dar, unter dem Beitrittsdruck die bisherige Gestaltung der Telekommunika-
tionspolitik zu verindern und umzuarbeiten.

Fiir das ehemalig sozialistische Polen stellt diese Umgestaltung eine besondere
Herausforderung dar und erfordert eine neue Balance von Markt und Staat mit

' TIME steht fur die Begriffe Telekommunikation, Informationstechnik, Medien und Elek-

tronik. Vgl. Knetsch (1999), S.20.
Européischer Rat (1993).
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dem Ziel der Einfilhrung und Stirkung von Wettbewerb im Telekommunika-
tionsmarkt. Aufgrund des politisch-historischen Hintergrunds mit zentraler Steu-
erung und Verstaatlichung aller Wirtschaftsbereiche steht es vor der Aufgabe,
den Telekommunikationsbereich von dem iiber Jahre hinweg wuchernden und
nicht ziel- oder effizienzorientierten, sondern prinzipiell an politischen Interes-
sen ausgerichteten staatlichen Eingriff zu befreien und die Entwicklung von
Marktstrukturen zuzulassen sowie zu unterstiitzen.

Aufgrund dieser historischen Fakten und der 6konomischen und ordnungspoliti-
schen Charakteristika der Telekommunikation ist die Problematik des Verzich-
tes auf ausschlieBliches Eigentum und Kontrolle iiber den Telekommunikations-
sektor durch den Staat und seiner Beschrénkung auf Kernkompetenzen beson-
ders wichtig und kompliziert. In diesem Sektor und beim derzeitigen Entwick-
lungsstand der polnischen Telekom ist dies nur iiber eine schrittweise Einschrin-
kung des staatlichen Eingriffs und die simultane Gestaltung der Grundlagen fiir
die Entwicklung eines funktionsfihigen Wettbewerbs zu erreichen, wobei es das
Ziel sein sollte, staatliche Eingriffe in Zukunft auf die absolut notwendigen zu
beschréinken. Dies heift fiir Polen, dass die Formulierung und Implementierung
der Telekommunikationspolitik sich in nichster Zeit vorrangig auf die Beseiti-
gung der entstandenen Entwicklungsriickstinde im Vergleich zu entwickelteren
Lindern konzentrieren sollte, bei denen nicht zu erwarten ist, dass sie vom Wett-
bewerb behoben werden kdnnen.

Im Bereich der Telekommunikation wird von Polen eine besonders gute Perfor-
mance zu erbringen sein, die sich zunichst auf die Beseitigung von Altlasten
wie niedrigen Penetrationsraten, schlechter Qualitit der Netze bzw. langer War-
tezeiten auf einen Anschluss konzentrieren muss, wenn Polen auf dem EU-Tele-
kommunikationsmarkt sowie in allen anderen Wirtschaftsbereichen als Mitbe-
werber, aber auch als Partner eine Chance haben will.

Vor dem bevorstehenden Beitritt Polens zur Europdischen Union ist dazu eine
Analyse der bisherigen Entwicklung der Telekommunikation in Polen sowie die
Beurteilung der in der letzten Dekade bereits erreichten Anpassungsfortschritte
unerlésslich.

Eingrenzung des Forschungsbereichs, Problemstellung und Zielsetzung

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf einen Teilbereich der Telekommu-
nikation und zwar den zielgerichteten Punkt-zu-Punkt-Austausch von Informa-
tionen - die Individualkommunikation® -, welche die gezielte Anwahl einzelner

Der Bereich der Individualkommunikation (weiterhin Telekommunikation) kann in drei
Teilbereiche untergliedert werden: Netze, die die Verbindung zwischen den Endgertiten
herstellen, Dienste, die jegliche Leistungen der Ubermittlung von Informationen zwischen
den an das Netz angeschlossenen Geriten bzw. Teilnehmern umfassen sowie Endgeriite
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Anschliisse mit Hilfe eines Vermittlungsnetzes erméglicht.* Es wird iiberwie-
gend der Bereich der Telekommunikationsnetze behandelt,’ welche die Basis
der Nutzung der Dienste mit Hilfe der Endgerite darstellen.® Besondere Auf-
merksamkeit wird dabei den Ortsnetzen gewidmet, die als Verbindung zum
Endkunden und unter subadditiven Kostenkurvenverldufen einen wichtigen
Netzteil darstellen.

Aufgrund der komplexen Telekommunikationsproblematik in einem postsozia-
listischen Land auf dem Sprung in die EU, die einer interdiszipliniren Herange-
hensweise bedarf, wird unter Beriicksichtigung der spezifischen Marktmerkmale
- Hauptproblemfeld Ortsnetze - ebenfalls die Anpassung der rechtlichen Grund-
lagen Polens als Basis fiir eine erfolgreiche Marktentwicklung sowie EU-Inte-
gration untersucht.

Im Zuge der Analyse der Entwicklung des polnischen Telekommunikations-
marktes kristallisiert sich als groBtes Problem des polnischen Marktes die niedri-
ge Anschlusspenetration und darunter speziell die Unterentwicklung der Tele-
kommunikationsinfrastruktur in léndlichen Gebieten heraus. Es wird deshalb
untersucht, auf welche Weise und unter welchen Markt- und Regulierungsbedin-
gungen eine beschleunigte Entwicklung der lindlichen Ortsnetze zu erreichen
ist. Dabei wird das normative Ziel der Flachendeckung mit Anschliissen zugrun-
degelegt, das sowohl in Polen als auch in der Européischen Union im Rahmen
der sog. Universaldienstversorgung verfolgt wird. Aufgrund dessen und der
wirtschaftlichen Bedeutung der Telekommunikation ist der gew#hlte Problem-
bereich nicht nur als Forschungsthema per se zu verstehen, sondern vielmehr
auch als komplexe Bedingung zur Behebung struktureller Nachteile Polens im
Hinblick auf den EU-Markt, fiir die Attraktivitit Polens im Standortwettbewerb
sowie fiir die Teilnahme am Entstehen der Informationsgesellschaft und damit
fiir eine grundlegende Voraussetzung fiir nationales und regionales Wirtschafts-
wachstum.

als Einrichtungen zur Kodierung von Telekommunikationssignalen beim Sender und De-
kodieren beim Empfinger (z.B.: Telefon, Fax). Vgl. Fritsch, Wein, Ewers (1996), S.185.
Auflerhalb des Forschungsbereiches liegt die Problematik der Massenkommunikation
(Verteilnetz), die im Gegenteil zur Individualkommunikation nicht interaktiv ist, da eine
Information von einem Sender gleichzeitig an mehrere Empfinger weitergegeben wird
(z.B.: Rundfunk, Kabelfernsehen etc.).

Das Telekommunikationsnetz kann allgemein in drei Ebenen unterteilt werden: das inter-
nationale Netz, das Fernnetz und das Ortsnetz. Aufgrund der besonderen Bedeutung des
Ortsnetzes als Zugang zum Endkunden und als Grundlage fiir den MaBstab der Penetra-
tion mit Anschlilssen in einem Land wird hier auf die Ortnetzebene fokussiert. Die darti-
ber liegenden Netzebenen werden lediglich fiir das allgemeine Verstéindnis diskutiert.
Telekommunikationsdienste werden nur eingeschrénkt berticksichtigt, sofern sie als Erlds-
quelle zur Quersubventionierung der unter gegebenen Bedingungen beim Aufbau von
Ortsnetzen entstehenden Defizite dienen oder dienen konnten.
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Vorgehensweise

Um eine klare Darstellung der komplexen Problematik zu erm&glichen, wurde
die Arbeit in sechs Kapitel unterteilt, die jeweils mit einem kurzen Restimee der
Erkenntnisse schlieBen.

In Kapitel 1 wird die Rolle der Telekommunikation als eines bedeutenden Wirt-
schaftsfaktors, dem standortbildende Kraft zugesprochen wird und der als
Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung von Regionen, darunter insbeson-
dere peripher gelegenen angesehen wird, umrissen. Die kurze technische Dar-
stellung des Netzes ist aufgrund des starken Einflusses, den die Telekommuni-
kationstechnik auf die 6konomischen Besonderheiten des Netzes austibt, fiir die
weitere Analyse von Relevanz. Aufgrund der besonderen Bedeutung von Orts-
netzen werden auch technologische Substitutionsméglichkeiten der traditionel-
len Kupferkabel-Teilnehmeranschliisse diskutiert,

Basierend auf der Netz-Charakteristik werden in Kapitel 2 die wesentlichen
Skonomischen Merkmale von Netzen zunichst erértert und darauffolgend mit
dem jeweiligen verursachenden Technikelement (u.a. technologischer Fort-
schritt, technische Verbundenheit der Netze, Langlebigkeit der Einrichtungen)
zusammengeflihrt. Dabei werden auch Skalen- und Verbundvorteile in Ortsnet-
zen diskutiert sowie das Telekommunikationsnetz auf die natiirliche Monopol-
eigenschaft hin untersucht. Dariiber hinaus wird auf die Bedeutung der Irreversi-
bilit4t von Netzinvestitionen eingegangen, die zur Resistenz des Ortsnetzmono-
pols beitrdgt und eine zusitzliche Markteintrittsbarriere darstellt. Untersucht
wird des weiteren der Einfluss einer Netzerweiterung bzw. eines Netzzusam-
menschlusses auf den Nutzen des Netzes sowie das Problem von Bedarfsfluk-
tuationen und Kapazititsbeschrinkungen.

Im Hinblick auf die jahrelange Verstaatlichung des Telekommunikationssektors
in den meisten Lidndern, die mit unterstellten Marktversagen begriindet wurde,
und die sich seit den 80er und 90er Jahren ausweitende Liberalisierungswelle
schlieBt das Kapitel mit Uberlegungen zu méglichem Markt- und Staatsversagen
in der Telekommunikation ab.

Kapitel 3 widmet sich der Darstellung des polnischen Telekommunikations-
marktes. Im ersten von drei Schritten wird der Entwicklungsstand der polni-
schen Telekommunikation skizziert, indem polnische Marktkennzahlen interna-
tionalen Daten gegeniibergestellt werden. Vergleichend analysiert werden insge-
samt acht Linder, darunter drei weitere EU-Beitrittsanwirter. Zusitzlich wird
die dynamische Entwicklung des Mobilfunksektors in Polen behandelt.”

7 Stand der Daten ist Oktober 2001. Jegliche Veriinderungen der Angaben nach diesem

Zeitpunkt konnten nicht berticksichtigt werden.
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Im zweiten Schritt erfolgt die Darstellung des nationalen Marktes auf regionaler
Ebene. Zunichst werden die Entwicklungsunterschiede zwischen den verschie-
denen Landesteilen verdeutlicht. Da eine Aufgliederung der Regionen in stédti-
sche und lindliche Gebiete aufgrund ihrer génzlich unterschiedlichen Kosten-
und Erldsstrukturen im Bereich der Anschlussnetze geboten ist, werden dann als
weitere bedeutende Diskrepanzen Versorgungsunterschiede zwischen stdd-
tischen und landlichen Regionen herausgearbeitet, welche die Grundlage fiir die
Identifikation des in Kapitel 5 behandelten Hauptproblems der polnischen Tele-
kommunikation - der Unterentwicklung der Telekommunikationsinfrastruktur in
landlichen Gebieten - bilden.

Im dritten Teil des Kapitels wird die polnische Betreiberlandschaft skizziert. Es
werden sowohl der ehemals staatliche Monopolist sowie auch die wichtigsten
privaten Festnetzbetreiber und deren Entwicklung dargestellt, wodurch die fiir
Polen spezifische frithe Ortsnetzliberalisierung und ihre Auswirkungen auf Be-
treiber und Anschlusszahlen sichtbar werden. Das Bild der Betreiberlandschaft
wird sodann durch die Aspekte der Offnung des Fernnetzmarktes sowie der Ak-
teure und die Struktur des polnischen Mobilfunkmarktes vervollstindigt.

In Kapitel 4 wird auf das rechtliche Umfeld der Telekommunikation einge-
gangen, um die Komplexitit des Problemfeldes der Telekommunikationslibera-
lisierung zu verdeutlichen.® Zundchst werden der rechtliche bzw. vertragliche
Ursprung der Notwendigkeit der Anpassung polnischer Vorschriften an den
acquis communautaire sowie die in Polen fiir Telekommunikation zustdndigen
staatlichen Institutionen und das geltende Telekommunikationsgesetz diskutiert.
Auf diesem Hintergrund werden die Unionsregelungen in den als "wesentlich"
definierten Bereichen der Telekommunikation présentiert und der Grad der be-
reits erfolgten Anpassung der polnischen Vorschriften sowie maglicher weiterer
Handlungsbedarf untersucht.

Dabei nehmen die Regelungen im Bereich des Universaldienstes’, als normative
Vorgabe der Versorgung, Einfluss auf den weiteren Gang der Arbeit. Sie stellen
fiir die Definition und die Analyse von Losungsansétzen des Hauptproblems der
polnischen Telekom - der Unterentwicklung von lindlichen Telekommunika-
tionsinfrastrukturen -, die in Kapitel 5 erfolgen, die Grundlage dar. Diese Ana-
lyse baut auf den zuvor vorgestellten technischen und 6konomischen Merkma-
len von Telekommunikationsnetzen (Kapitel 1 und 2) sowie den rechtlichen
Vorgaben und Einschrinkungen (Kapitel 4) auf. Als methodologische Basis

¥ Stand der Untersuchung der Vorschriften der Europiischen Union und Polens ist der

1.08.2002. Spitere Rechtsakte konnten nicht berticksichtigt werden.

Die normative Vorgabe der Bereitstellung von Telefonanschliissen flir alle Einwohner so-
wie die Bedingungen dieser Versorgungsvorgabe sind direkt in den Universaldienstvor-
schriften verankert.

9
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wird zunichst der Kostenansatz der langfristigen Inkrementalkosten vorgestellt,
der von der Europdischen Union als Grundlage zur Berechnung der Universal-
dienstkosten vorgeschlagen wird. Aufgrund der getroffenen Annahmen wird
jedoch die Untersuchung des zu behandelnden Problems im weiteren auf die
iibliche Kategorie der langfristigen Durchschnittskosten gestiitzt, die dem Unter-
nehmen in einem Markt mit subadditiven Kostenverliufen Eigenwirtschaftlich-
keit gewihrleistet. Auf dieser Grundlage werden im weiteren verschiedene
Marktformen und unterschiedliche RegulierungsmaBnahmen bzw. -umfiinge im
Hinblick auf ihren Einfluss auf die Anschlussmengenmaximierung léndlicher
Anschliisse untersucht. Die Analyse dieser verschiedenen Szenarien erlaubt eine
Aussage bzgl. desjenigen Markt- und Regulierungsmodells, welches das Errei-
chen der flichendeckenden Anschlussversorgung auf dem Land am ehesten ge-
wihrleisten wiirde.

In Kapitel 6 werden aufgrund der von Polen gewihlten Zwei-Betreiber-Losung
in Ortsnetzen zunichst die fiir Polen spezifischen Anfinge der Ortsnetzliberali-
sierung vorgestellt. Untersucht werden auch die zusitzlichen Bedingungen die-
ses Liberalisierungsschritts unter den Aspekten der Zielflihrung dieser Mafnah-
men sowie der angewandten Politik sowie die bereits erfolgten Formen der For-
derung der Anschlussverbreitung auf dem Land. Im Anschluss daran wird die in
Polen institutionell unterstellte und mit der Zwei-Betreiber-Losung gleichgesetz-
te Dyopolisierung der Ortsnetze im Hinblick auf ihren Bestand, ihre 6konomi-
schen Auswirkungen sowie die Auswirkungen auf die Anschlusspenetration
(insbesondere auf dem Land) und den nationalen Telekommunikationsmarkt
untersucht. Dar{iber hinaus wird kritisch betrachtet, welche FérderungsmaBnah-
men der lindlichen Anschlussversorgung in den nichsten Jahren staatlicherseits
geplant sind. Abschliefend werden die Vor- und Nachteile des in Polen gewihl-
ten und des zuvor in Kapitel 5 ermittelten, fiir ldndliche Regionen anschlussfor-
derndsten Modells einander gegeniibergestellt und vergleichend beurteilt.

Die Arbeit schlieBt in Kapitel 7 mit einer Schlussbetrachtung der wichtigsten
Ergebnisse ab.
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1 Die Telekommunikation, ihre Bedeutung und Eigen-
schaften und der technologische Fortschritt

Der Telekommunikationssektor unterliegt seit einigen Jahren einem bedeuten-
den technologischen und in der Folge auch ordnungspolitischen Wandel. Nach
vielen Jahren, in denen sich dieser Sektor langsam entwickelte, haben sich in
den 80er und 90er Jahren "erhebliche technologische und strukturelle Verdnde-
rungen ergeben", die eine Transformationsphase der Telekommunikation von
nationalen Monopolen zum nationalen und internationalen Wettbewerb ausge-
16st haben. Der Ansto dazu lag sowohl in einer beschleunigten technologischen
Entwicklung auf dem Telekommunikationsmarkt und der wachsenden Bedeu-
tung der Information an sich, wie auch einem Umdenken und einer Neuabgren-
zung von Markt und Staat, die in vielen Léndern der Welt zu Deregulierungs-
und Liberalisierungsschritten gefiihrt haben und fithren werden.?

In den letzten Jahren ist die Telekommunikation und ihre Regulierung zu einem
wichtigen Thema von 6konomischen Debatten geworden. Der seit den 80er
Jahren zu beobachtende weltweite Liberalisierungstrend flihrt in die Richtung
der Einfiihrung von Wettbewerb auf Telekommunikationsmérkten. Das Ziel die-
ser Liberalisierung war und ist, durch die Zulassung privater Netzbetreiber und
Diensteanbieter das bereits bestehende hohe Niveau des Angebotes an Telekom-
munikationsdiensten weiter zu verbessern und technische Neuerungen schneller
dem Nutzer zugénglich zu machen. Die Erfahrungen von Lindern wie den USA
und Grofbritannien, die als erste eine Privatisierung des Telekommunikations-
sektors vollzogen haben, zeigen, dass der Telekommunikationsmarkt in der heu-
tigen Zeit in der Lage ist, unter wettbewerblichen Bedingungen zu funktionie-
ren.’ Er bedarf somit keiner staatlichen Sonderbehandlung mehr.

Der Ubergang zur sog. "Informationsgesellschaft" mit effizienter Informations-
vermittlung setzt das fehlerfreie und wettbewerbsgerechte Funktionieren der
Telekommunikation® voraus, einer der wichtigsten Ubertragungstechniken fiir

' Graack (1997), S.V.

Vgl. Busch, K18s (1995), S.6 sowie Dornisch (2001), S.385.

Zur Telekommunikationsliberalisierung in diesen beiden L#ndern siehe z.B. Wieland
(1985), S.99ff; Heuermann, Neumann (1985), S.98ff oder Welfens, Graack (1996), S.971f.
Der Begriff der Informationsgesellschaft stellt die heutige Gesellschaft der Industrie- und
Agrargesellschaft gegentiber und weist auf die steigende Bedeutung der Information und
der damit verbundenen Kommunikationstechnologien hin. Wissen und Information stellen
die Kernelemente der Informationsgesellschaft dar.

Die Telekommunikation dient der raumitberwindenden, immateriellen und interaktiven In-
formationsilbermittlung mit Hilfe nachrichtentechnischer Ubertragungsverfahren. Vgl.
Fritsch, Wein, Ewers (1996), S.185 und Hess (1988), S.12.
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Informationen.® Fortschritte und Innovationen bei den Ubertragungstechnologi-
en nehmen eine Schliisselposition im Telekommunikationssektor ein und bedin-
gen seine Entwicklung, solange neu entstehende Dienstleistungen an die Leis-
tungsfihigkeit des Netzes und der Endgerite wachsende Anforderungen stellen.

In dieser neuen Gesellschaft stellen die Informationen zentrale 6konomische
Giiter dar und werden als das Kernelement zukiinftiger Wirtschaftsstrukturen
angesehen.’

Der bisherige Informationssektor, der simtliche Té#tigkeiten umfasst, die sich
mit "Erfassung, Bearbeitung, Speicherung und Weiterleitung von Informatio-
nen'® beschiftigen, wichst mit dem Telekommunikationssektor zusammen, der
fiir die Weiterleitung von Informationen von entscheidender Wichtigkeit ist. Als
Resultat dieser Konvergenz entsteht der neue Informationssektor, der als "vierter
Sektor" der Wirtschaft bezeichnet wird.’

Volkswirtschaften oder Regionen, die mit der Entwicklung des Informations-
und Telekommunikationssektors nicht Schritt halten konnen, sind ihren ent-
wickelteren Konkurrenten gegeniiber im Nachteil und haben geringere Chancen,
im nationalen und internationalen Wettbewerb zu bestehen.

Fiir Lander mit einer ausreichend ausgebauten Telekommunikationsinfrastruktur
gilt es nun, "Grundlagen fiir ein breites Spektrum neuer Kommunikationsdienste
zur schnellen Ubermittlung, Verarbeitung und Speicherung von Informationen
(...)"° zu legen, die zu einem "(...) zentralen, im wachsenden Umfang wettbe-
werbsbestimmenden Produktionsfaktor geworden sind.""

1.1 Die Telekommunikation als Netzinfrastruktur

1.1.1 Grundlagen des Infrastrukturbegriffs

Eine der Besonderheiten der Telekommunikation ist ihr infrastruktureller Cha-
rakter. Als fiir den deutschen Raum grundlegende Definition der Infrastruktur'?
wird die von Reimut Jochimsen angesehen:

"Infrastruktur ist die Gesamtheit der materiellen, institutionellen und per-
sonellen Einrichtungen und Gegebenheiten, die der arbeitsteiligen Wirt-

¢ Vgl Laffont, Tirole (2001), $.97.

7 Vgl. Voeth (1996), S.28.

8 Graack (1997), S.3.

Vgl. Graack (1997), S.3.

1 Jahn-Thielicke (1994), S.7.

""" Jahn-Thielicke (1994), S.7.

Zu einer ausfiihrlicheren Studie Uiber die Abgrenzung des Inhalts und Umfangs des Infra-
strukturbegriffes siehe z.B. Wolter (1997), S.25ff.
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schaft zur Verfiigung stehen und dazu beitragen, dass gleiche Faktorentgel-
te fiir gleiche Faktorleistungen (vollstdndige Integration) bei zweckmdfiger
Allokation der Ressourcen (héchstmdgliches Niveau der Wirtschafistitig-
keit) gezahlt werden. Mit Infrastruktur werden somit die wachstums-, inte-
grations-, und versorgungsnotwendigen Basisfunktionen einer Gesamtwirt-
schaft umschrieben."

Nowotny (1996) fasst den Begriff der Infrastruktur als den Teil einer Volkswirt-
schaft, der "(...) die Grundlage und Voraussetzung fiir weitere wirtschaftliche
Aktivititen bildet." ' Zimmermann, Henke (1994) attestieren der Infrastruktur
einen {iberwiegend &6ffentlichen Charakter;"* Woll (1987) definiert Infrastruktur
als "Ausstattung einer Volkswirtschaft (...) mit Einrichtungen (...), die Entwick-
lungsstand und Produktionsniveau eines Landes bestimmen."® Sowohl bei
Jochimsen wie auch bei Woll wird auf die hohe Kapitalintensitit bei geringer
Kapitalproduktivitit hingewiesen, was als Grund fiir staatliche Bereitstellung
genannt wird.!’

Es wird zwischen personeller, institutioneller und materieller (technischer und
sozialer) Infrastruktur unterschieden.'® Letztere fillt unter den von A.O. Hirsch-
man geprigten Begriff des social overhead capital.” Die Telekommunikations-
infrastruktur kann als materielle technische Infrastruktur definiert werden,? die
von Jochimsen prézisiert wird als "die Gesamtheit aller Anlagen, Ausriistungen
und Betriebsmittel in einer Gesamtwirtschaft, die zur Energieversorgung, Ver-
kehrsbedienung, Telekommunikation und zur Konservierung der natiirlichen
Ressourcen und Verkehrswege dienen."™

Jochimsen, Gustafsson (1977), S.38.

' Nowotny (1996), S.195.

Vgl. Zimmermann, Henke (1994), S.472. Bach et al. (1994), S.80ff beschiftigt sich mit
der Frage der privaten bzw. dffentlichen Bereitstellung der Infrastruktur, den Unterneh-
mensformen, den Umféngen staatlicher Einflussnahme sowie den Auswirkungen auf Effi-
zienz der Bereitstellung,.

'8 Woll (1987), S.263.

Vgl. Woll (1987), S.263 und Jochimsen, Gustafsson (1977), S.40.

Zur personellen Infrastruktur gehéren die geistigen, unternehmerischen und handwerkli-
chen Fihigkeiten der am Wirtschaftsprozess beteiligten Personen - hierfilr wird auch der
Begriff Humankapital verwendet. Zur institutionellen Infrastruktur gehSren gesellschaft-
liche Normen, Einrichtungen und Verfahrensweisen. Siehe z.B. Woll (1987), S.263.
Dieser Begriff wurde 1958 von A.O. Hirschmann eingefiihrt. Vgl. Hirschman (1967).

Die materielle soziale Infrastruktur umfasst Einrichtungen wie Kindergirten, Schulen,
Sport- und Erholungsanlagen, Krankenh4user, Alten- und Pflegeheime sowie kulturelle
Einrichtungen.

2 Jochimsen, Gustafsson (1977), S.39.
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Physisch kann Infrastruktur in Form von Punkt- und Netzinfrastruktur auftre-
ten.”? Punktinfrastruktur setzt sich aus einzelnen Einrichtungen zusammen,
die nicht untereinander mit physischen Leitungen verbunden sind.”

Zur Netzinfrastruktur zdhlt man alle Arten von Vermittlungs- und Versor-
gungsnetzen wie die Telekommunikation, das StraBennetz, das Eisenbahnnetz,
das Wasserversorgungsnetz, das Abwassernetz u.4., also Leitungen, die zur Ent-
und Versorgung sowie Vermittlung dienen.

Eine Netzstruktur besteht aus der "Anordnung und Verkniipfung der Netzeinrich-
tungen iiber physikalische oder logische Verbindungen bzw. Kandle"™ und kann
verschiedene Formen annehmen. Zu den wesentlichen gehéren das Maschennetz
(voll- und teilvermascht), das Sternnetz, das Busnetz, das Ringnetz, das
Baumnetz u.a. In der Praxis sind in einem Netz oft verschiedene dieser Formen
gleichzeitig anzutreffen und stellen eine gekoppelte Struktur dar. Die unter-
schiedlichen Strukturen sind meist hierarchisch angeordnet und bilden mehrere
Netzebenen.”

In der Literatur werden Netze als "raumiibergreifende, komplex verzweigte
Transport- und Logistiksysteme fiir Giiter, Personen oder Information' be-
schrieben, die die Distanziiberwindung rationalisieren sollen und einen "Aspekt
der Raumdimension des Wirtschaftens'" darstellen.

1.1.2 Das feste 6ffentliche Telekommunikationsnetz

Das Telekommunikationsnetz gehért zu den Vermittlungsnetzen, die sich durch
Bidirektionalitéit des Flusses auszeichnen.?® Im Fall des Telekommunikationsnet-
zes werden Informationen bzw. Daten statt physischer Giter transportiert.

Bis vor kurzem wurde die Netzstruktur noch durch den dominanten bereitzustel-
lenden Dienst geprigt, indem separate Netze fiir u.a. Telephonie, Datenkommu-

2 ygl. Hofman (1996), S.4.

3 Dazu gehdren z.B. Schulen, Flughifen, Parks etc.

2 Jung, Warnecke (1998), S.1-89. Die Netzinfrastruktur kann begrifflich nicht ganz von der

Punktinfrastruktur getrennt werden, da Netze nicht nur aus Leitungen, sondern auch aus

Einrichtungen in Form von Vermittlungsstellen bestehen. Diese Einrichtungen bilden

innerhalb der Netze sog. Netzknoten.

Hierarchische Strukturen werden dadurch gekennzeichnet, dass zur Kommunikation zwi-

schen zwei Knoten der gleichen Ebene héhere Ebenen involviert werden. Diese Prozedur

kann nur dann umgangen werden, wenn zwischen den jeweiligen Knoten Direktwege

(Querwege) bestehen. Vgl. Jung, Warnecke (1998), S.1-89 bis 1-91.

% Weizstcker (1997), S.572fF.

21 Weizsticker (1997), S.572ff.

2 Im Gegensatz dazu steht das Versorgungsnetz (z.B. Wasserversorgung, Energieversor-
gung u.4.), in dem der Fluss jeweils nur in eine Richtung erfolgt.
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nikation, Rundfunk u.i. errichtet wurden. Konvergenztendenzen der Ubertra-
gungssektoren gehen in die Richtung eines dienstneutralen Netzes zum Anbieten
eines integrierten Dienstangebots. Die bestehenden Netze treffen aus diesem
Grund auf technische Schwierigkeiten, die bereits zu beschleunigter Forschung
und Entwicklung auf dem Gebiet der Ubermittlungs- und Vermittlungstechnik
gefiihrt haben und weiterhin filhren werden.” Auf der anderen Seite entsteht in
manchen Netzbereichen die Notwendigkeit der Kapazititsaufriistung, um dem
angestiegenen Bedarf wie auch dem Angebot an Diensten gerecht zu werden.
Die folgende kurze Charakteristik des Fest- und Mobilfunknetzes soll einen
Uberblick iiber die Verinderungen im Bereich der Netzstrukturen und -charakte-
ristiken geben, die durch die weltweite Entwicklung in der Telekommunikation
forciert werden.

Das offentliche Telekommunikationsfestnetz (PSTN)* wird im allgemeinen in
drei Bereiche - die sog. Netzebenen - unterteilt: das Ortsnetz, das Fernnetz und
den internationalen Bereich. Diese Netzebenen unterscheiden sich sowohl auf-
grund ihrer technischen als auch ihrer 6konomischen Merkmale. Der Einsatz
verschiedener Ubertragungsmedien und -verfahren und die unterschiedliche
Netztopologie sowie das unterschiedliche Verkehrsaufkommen auf den Ebenen
implizieren verschiedene Kostenstrukturen. Diese Netzebenen sollen nun kurz
charakterisiert und ihre Kosteneigenschaften, die durch die technischen Gege-
benheiten bedingt sind, umrissen werden.

Das Ortsnetz (Anschlussnetz, Zugangsnetz)

Das Ortsnetz wird allgemein durch eine Sternstruktur gekennzeichnet; es gibt
nur einen Netzknoten (die Ortsvermittlungsstelle - OVSt), an den alle Teilneh-
mer angeschlossen sind. Der Anschluss des Teilnehmers an die OVSt besteht
logisch aus einer Leitung, die jeweils nur von ihm genutzt wird. Physisch ist der
Teilnehmer in seltensten Fillen mit einer individuellen Leitung direkt an die
Vermittlungsstelle angebunden. Vielmehr werden mehrere Anschliisse in groBt-
moglicher Entfernung zur OVSt, d.h. im Optimalfall direkt an der Hausabzwei-
gung, durch Konzentratoren zusammengefasst und mittels Leitungen mit héhe-
rer Kapazitiit als das Kupferkabel gemeinsam zur OVSt gefiihrt, was zu Kosten-
senkungen bei der Leitungsverlegung fiihrt.*' Dies resultiert in einer Vermi-
schung der Sternstruktur mit einem Busnetz. Vereinfacht wird dieser Aufbau des
Ortsnetzes in Abb. 1-1 dargestellt, wobei im linken Teil der Busnetz-Abschnitt
mit gemeinsamer Kabelfiihrung zu sehen ist.

® Siehe auch Kapitel 1.1.4.

30 PSTN - Public Switched Telephone Network.

3 Die einzelnen Kabel kénnen auch tiber die Strecke von der Vermittlung bis zur Hausab-
zweigung in einem gemeinsamen Schacht gefithrt werden, ohne dass auf dieser Strecke
der Wechsel zwischen verschiedenen Leitungstypen stattfindet.
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Das Ortsnetz gehort zu den im Aufbau und in der Nutzung kostenintensivsten
Netzteilen, da lediglich Dichtevorteile in der Aufbauphase realisiert werden kon-
nen.” Die feste physische Zuordnung der Leitungen zu den einzelnen Anschliis-
sen schlieBt die Mdglichkeit der gemeinsamen Ubermittlung von verschiedenen
Teilnehmerverbindungen iiber dieselben Kabel aus. Dies lasst keine Kostenvor-
teile der Ubermittlung auf dieser Netzebene zu.

a
I ]|
- S -
ﬂ||||1lll Femnetz
/"33 8 &
a a
a
L J
Ortsnetz
Eigene Darstellung.

Abb. 1-1: Struktur des Ortsnetzes, vereinfachte Darstellung

Bezliglich der physischen Ubertragungsmedien bestehen Ortsnetze traditionell
und groBtenteils aus verdrillten Kupferdoppelader-Leitungen (twisted copper
pair). Bei bestimmten Kunden (z.B. Unternehmen), die hohe Ubertragungskapa-
zitdten fiir breitbandige Anwendungen benétigen, kdnnen alternativ zum Kup-
ferkabel Glasfaserleitungen verlegt werden.® Kupferkabel sind durch geringe
Materialkosten charakterisiert, bieten allerdings nur sehr begrenzte Ubertra-
gungsraten (Bandbreiten)* und sind stérempfindlich, was das Dienstespektrum
und die Dienstequalitit einschréinkt. Diese Einschrinkungen konnen teilweise
durch Entwicklungen bei den Ubertragungsverfahren aufgehoben werden.*

Andere Moglichkeiten fiir den Ortsnetzbereich bieten alternative Zugangstech-
nologien, die in Kapitel 1.1.5 vorgestellt werden.

32 vgl. Trinkl (1999), S.3. Zu Dichtevorteilen im Ortsnetz siehe Kapitel 2.1.1.

¥ Glasfaserleitungen (Lichtwellenleiter) bestehen aus einem Glasfaserkern und einer ab-
schirmenden Ummantelung. Uber Glasfaser werden Informationen als optische Signale
{ibermittelt. Bei Glasfaserverbindungen, die bis zum Endnutzer fithren, spricht man von
FTTH (fiber to the home). Vgl. Proebster (1998), S.68ff oder Siegmund (1999), S.1005.
Verdrillte Kupferkabel haben Ubertragungsraten von bis zu 16 Mbit/s im Kilometerbe-
reich und bis 100 Mbit/s im Meterbereich. Vgl. Proebster (1998), S.66 und 75.

Zur Steigerung der Ubertragungskapazitiiten des Kupferkabels siche Kapitel 1.1.4.
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Das Fernnetz

Das Fernnetz stellt eine hierarchische, teilvermaschte Netzstruktur dar; die ein-
zelnen Knotenpunkte (Vermittlungsstellen) sind miteinander verbunden, doch
nicht jeder Knoten hat direkte Verbindung mit jedem anderen (vollvermaschtes
Netz). Die Knoten sind hierarchisch angeordnet und bilden verschiedene Teil-
ebenen innerhalb des Fernnetzes. Die Vorteile dieser Netztopologie sind in ge-
ringeren Aufbaukosten als bei einer Vollvermaschung (weniger Leitungen) und
gleichzeitig hoher Ausfallsicherheit (Alternativrouten) zu sehen.

Die unterste Ebene der Fernnetzhierarchie® stellen die Ortsvermittlungsstellen
(OVSt) dar. In einem Ort konnen abhéngig von seiner Groe eine oder mehrere
OVSt's vorhanden sein; davon hat eine der OVSt's (bzw. die einzige) gleichzei-
tig die Funktion einer Endvermittlungsstelle (EVSt), die den gesamten ein- und
ausgehenden Fernverbindungsverkehr dieses Ortes vermittelt. Die EVSt ist mit
der niichsthoheren Ebene verbunden, der Knotenvermittlungsstelle (KVSt), die-
se mit der Regionalvermittlungsstelle (RVSt) und die wiederum mit der hochs-
ten Ebene, der Weiterverkehrsvermittlungsstelle (WVSt).

Das gesamte nationale Telefonnetz ist regional in Weiterverkehrsvermittlungs-
bereiche eingeteilt. In einem Land kénnen mehrere WVSt's vorhanden sein, die
alle untereinander vollvermascht sind.”’ Neben den reguldren Verbindungen
zwischen den Vermittlungsstellen ist es auch méglich, dass sie mit anderen, sich
nicht nur auf ihrer Ebene befindlichen Stellen direkten Anschluss (Querleitung)
haben.”® Dies wird jedoch aufgrund der hohen Leitungsverlegungskosten nur
dann angewendet, wenn es als wirtschaftlich sinnvoll erachtet wird.*

Abb. 1-2 prisentiert eine vereinfachte Darstellung der Fernnetzstruktur.*®

Zur Ubertragung im Fernnetz werden verschiedene Ubertragungsmedien einge-
setzt. Traditionell werden auch hier Kupferleitungen sowie Koaxialkabel ver-
wendet. Seit einigen Jahren kommen Glasfaserleitungen verstirkt zum Einsatz,
da der Bedarf nach Kapazitit (Bandbreite) steigt und fiir viele der Multimedia-

3% Die hier vorgestellte Netzhierarchie und die Benennungen basieren auf Informationen tiber

das deutsche digitale Telefonnetz.
37 Vgl. HaaB (1997), S.526ff.
38 Unter reguldr werden Leitungsverbindungen verstanden, welche die jeweilige VSt an die
ihr unter- und tibergeordneten VSt's derselben Region anbinden.
Der wirtschaftliche Sinn wird nach dem Verkehrsaufkommen auf der jeweiligen Strecke
und den alternativen Mdglichkeiten des Verbindungsaufbaus sowie den nétigen Investi-
tionskosten des Ausbaus beurteilt.
Im Zuge der Digitalisierung (vgl. Kapitel 1.1.4) des Systems hat sich die Tendenz heraus-
kristallisiert, die Anzahl der Vermittlungsstellen einzuschrinken. Dadurch wurde ihr Zu-
stindigkeitsbereich erweitert, was auch durch Fortschritt im Bereich der Vermittlungs-
technik erméglicht worden ist. Vgl. HaaB (1997), S.526ff.
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Anwendungen hohe Ubertragungsraten erforderlich sind.* Als nicht-physisches
Ubertragungsmedium wird im Fernnetz auch Richtfunk® und in besonderen
Fillen Satellitenfunk eingesetzt.

KvSt RVSt WVSt
KVSt  KVSt WSt

Ortsnetz Fernnetz

Eigene Darstellung in Anlehnung an Haaf3 (1997), S.526ff.
Abb. 1-2: Das (digitale) Fernnetz, vereinfachte Darstellung

Da Fernnetzleitungen die Vermittlungsstellen miteinander verbinden und nicht
einzelne Kunden, kdnnen auf dieser Netzebene Signale geblindelt iiber dieselben
‘Leitungen iibermittelt werden. Aufgrund dieser Moglichkeit der Verkehrsbiinde-
lung und der damit verbundenen Kostendegression bestehen im Fernnetz Anrei-
ze sowohl fiir die Aufriistung als auch fiir die Neuverlegung von Leitungen.
Fernleitungen sind in diesem Sinne leichter duplizierbar und wettbewerbsféhiger
als Ortsnetzleitungen. Der Wettbewerb wird zus#tzlich durch die Vermittlungs-
und Ubertragungstechnik unterstiitzt, die eine flexible Leitweglenkung (u.a.
durch Digitalisierung) erméglicht.”

41" Glasfaserleitungen kénnen Ubertragungsraten bis in den zweistelligen Gbit/s-Bereich bie-
ten. Uber Basisband-Koaxialkabel (bidirektional) kénnen bis 60 Mbit/s und tber Breit-
band-Koax bis zu 600 Mbit/s ibertragen werden. Vgl. Proebster (1998), S.75.

2 Richtfunk ist eine Punkt-zu-Punkt-Funk(bertragung zwischen Bodenstationen mit direkter
Sichtverbindung oder durch Reflexion an atmosphirischen Schichten. Vgl. Bergmann,
Gerhardt (1999), S.141.

“ Damit kdnnen z.B. zu teuer angebotene Strecken gemieden werden.
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Das internationale Netz

Die oberste Ebene des Telekommunikationsnetzes - das internationale Netz -
wird in das interkontinentale und das kontinentale Netz aufgegliedert. Im inter-
kontinentalen Bereich gibt es fiinf Vermittlungsstellen in der ganzen Welt,* die
den Verkehr zwischen den Kontinenten bedienen. In diesem Bereich werden als
Ubertragungsmedien entweder Glasfaserleitungen (Seekabel) oder Funkverbin-
dungen (Satellitenkommunikation*’) eingesetzt. Das kontinentale Fernnetz*
besteht zum GroBteil aus hochkapazitdren Glasfaserleitungen und verbindet die
nationalen Auslandsvermittlungsstellen (AVSt) untereinander, die flir die Ab-
wicklung des internationalen Verkehrs zustdndig sind. Die AVSt's kdnnen mit
den WVSt's identisch sein’ und haben jeweils Anbindung an die AVSt's der
Nachbarlénder.

1.1.3 Das Mobilfunknetz

Im Mobilfunk*® muss beziiglich der Ubertragungsart zwischen dem analogen
und dem digitalen System unterschieden werden. Das analoge System wird hier
nicht niher betrachtet, da es zusehends vom digitalen Mobilfunk (GSM*) ver-
dringt wird. Laut Siemens waren im Jahr 1999 tiber 96% aller westeuropéischen

4 Diese befinden sich in New York, London, Sydney, Moskau und Tokio. Vgl. Bergmann,

Gerhardt (1999), S.320.

Satellitenkommunikation wird meist erst bei groBen zu uberbriickenden Entfernungen ein-
gesetzt, wo sie trotz sehr hoher Investitionskosten mit leitungsgebundener Infrastruktur
konkurrieren kann.

Das kontinentale Fernnetz besteht aus acht Bereichen, die von der ITU (International
Telecommunication Union) festgelegt worden sind und eigene Kennziffern besitzen: 1 -
Nordamerika, 2 - Afrika, 3 und 4 - Europa, 5 - Siiddamerika, 6 - Australien und Ozeanien, 7
- Russische Féderation, 8 - Asien (aufler Russland), 9 - Indien und arabischer Raum. Vgl.
Bergmann, Gerhardt (1999), S.320 und Siegmund (1999), S.257f.

Dies trifft auf Deutschland zu, wo sich die AVSt's in Hamburg, Hannover, Berlin, Duissel-
dorf, Frankfurt, Stuttgart, Niimberg und Miinchen befinden. Vgl. Siegmund (1999),
S.255f.

Diese Betrachtung konzentriert sich lediglich auf die bidirektionale Telephonie, fiir die
umgangssprachlich der Begriff ,Mobilfunk” verwendet wird. Breit gefasst umschliefit
Mobilfunk auch Systeme wie den unidirektionalen Funkruf, Biindelfunk, Flugfunk sowie
die Satellitenkommunikation. Vgl. Jung, Warnecke (1998), S.4-123f oder Siegmund
(1999), S.653ff.

GSM steht fiir Global System for Mobile Communication bzw. fur Groupe Speciale
Mobile, die diesen Standard entwickelt hat. Vgl. Arnold (1989), S.GS5. Der GSM-Standard
nutzt das 900 MHz-Frequenzband. Prinzipiell mit dem gleichen Standard, aber unter Nut-
zung eines anderen Frequenzbereiches (1800 MHz) arbeiten die DCS 1800-(Digital Cord-
less Systems)-Systeme in Europa und die PCN/PCS 1900 (1900 MHz) in den USA. Die
DCS 1800-Systeme werden in zunehmendem Mafle als GSM 1800 bezeichnet. Vgl. Jung,
Warnecke (1998), S.4-128.
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und tiber 89% aller osteuropiischen Mobilfunkteilnehmer GSM-Nutzer und dies
mit steigender Tendenz.*

Der analoge Mobilfunk wurde und wird durch eine hohe Inhomogenitit der Sys-
teme gekennzeichnet, die die Marktdurchdringung erschwert hat. Aufgrund des-
sen hat sich der analoge Mobilfunk nie auf dem Massenmarkt etablieren kénnen
und blieb speziellen und begrenzten Kundenkreisen (z.B. Geschéftskunden) vor-
behalten.*! Die Einfiihrung des digitalen Mobilfunkstandards GSM schaffte den
Ubergang zum Massenmarkt, was unter anderem an der akzeptierten Standardi-
sierung® dieses Systems in Europa liegt. Dies erdffnete groBere Miirkte, bot
Maoglichkeiten der Massenproduktion und machte diesen Standard fiir den Mas-
senmarkt erschwinglich.”

Den Mobilfunk zeichnet dhnlich wie das Festnetz eine hierarchische Netzstruk-
tur aus. Der Teilnehmer verbindet sich mit seinem Endgerit - der sog. Mobilsta-
tion - iiber Funk mit der nidchstgelegenen Basisstation (Base Transceiver Sta-
tion),’* die wiederum iiber einen Controller (Base Station Controller) an ein
Vermittlungszentrum (Mobile Switching Center) angeschlossen ist, liber das der
Ubergang zu anderen Netzen erfolgt. In der Regel wird an diesem Punkt die
Verbindung ins Festnetz geleitet. Sollte der Angerufene ein Mobilfunkteilneh-
mer sein, so wird zunichst sein Aufenthaltsort durch die Zentrale bestimmt und
die Verbindung iiber die unmittelbar néchste Basisstation wieder tiber Funk zu
seinem Endgerit {ibertragen.*

Der GSM-Standard gehort zu den Mobilfunksystemen der zweiten Generation
(2G) und basiert auf dem Zell-Prinzip. Zellularer Mobilfunk erlaubt eine bessere
Nutzung der knappen Frequenzressourcen und infolge dessen den Anschluss
bzw. die Bedienung einer groBeren Anzahl von Teilnehmern.

50 vgl. Siemens (2000), S.6 und S.22ff fur die Einteilung in die Landergruppen West- und
Osteuropa. Im Jahr 1997 waren tiber 82% der westeuropiiischen und tiber 71% der osteu-
ropdischen Mobilfunkteilnehmer GSM-Nutzer. Vgl. Siemens (1998), S.6.

! vgl. Jung, Warnecke (1998), S.4-123.

52 Die Standardisierung umschloss unter anderem solche Bereiche wie Ubertragungsproto-

kolle sowie Aufbau und Funktionsweise von Netzelementen und Schnittstellen. Vgl. Jung,

Warnecke (1998), S.4-123.

Die fortschreitende Entwicklung im Bereich der Mikroprozessorentechnik hat zudem eine

weitgehende Miniaturisierung der Endgeriite erméglicht. Vgl. Jung, Warnecke (1998),

S.4-123.

Unter n#chstgelegen wird jene Basisstation verstanden, die geographisch nah ist, voraus-

gesetzt, sie ist nicht ausgelastet, ihr Signal ist nicht gestért bzw. aus anderen Griinden zu

schwach.

5% Zu Details der Mobilfunknetz-Struktur siche Jung, Warnecke (1998), S.4-128ff oder Sieg-
mund (1999), S.655fF.
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Das Zell-Prinzip besteht aus der Einrichtung von Funkzellen, die aneinander
grenzen und sich in manchen Bereichen iiberlappen, wodurch ein flichen-
deckendes Netz gebildet wird.* Die faktische Zelleinteilung ist von den Stand-
orten der Basisstationen (Sender- und Empféngereinrichtungen) abhingig, die
entweder in der Zellmitte oder an Zellknotenpunkten platziert werden. In jeder
Zelle steht eine begrenzte Anzahl an Kommunikationskandlen zur Verfiigung,
die von den Teilnehmern genutzt werden kénnen. Steigt der Bedarf nach Kana-
len in einem geographischen Bereich, kénnen die Zellen verkleinert und die
Senderleistung eingeschrinkt werden. Dadurch wird eine Mehrfachnutzung der-
selben7 Frequenzbereiche in mehreren kleineren Zellen auf dieser Flidche erm&g-
licht.?

Eine Kapazititserweiterung kann ebenfalls durch das Anbieten von mehreren
verschiedenen Trégerfrequenzen in dem geographischen Bereich einer Zelle er-
reicht werden. Im GSM-Standard werden zusitzlich weitere MaBnahmen ergrif-
fen, um die Wiederverwendbarkeit der Trigerfrequenzen zu erhdhen.’®

Der digitale GSM-Standard bedeutet eine wesentliche technologische Verbesse-
rung zum eingeschrénkten Mobilfunk der ersten Generation und analogem Mo-
bilfunk der zweiten Generation. Er bietet dem Endnutzer Mobilitit (Geh- und
Fahrtempo), (eingeschrinkt) Dateniibermittlung, miniaturisierte Endgeriite,
Roaming (national und international)®, Handover® sowie relativ hohe Dienste-
qualitit u.a.' Einschrinkungen gibt es bei der Ubertragungsbandbreite und
davon abhingig der Dienstevielfalt. Probleme treten ebenfalls bei der Gebiude-
durchdringung auf, so dass der GSM-Standard insgesamt nicht als vollwertiges
technisches Substitut zum Festnetzanschluss angesehen werden kann,

%6 Die GroBe der Funkzellen ist von dem jeweiligen System abhingig. Bei GSM kann der

Radius zwischen 350 m bis 35 km betragen; tiblicherweise sind es 6-8 km. In theoreti-
schen Uberlegungen werden die Zellen als Sechsecke und das Netz als Wabenstruktur dar-
gestellt. Vgl. Siegmund (1999), S.655 und Bergmann, Gerhardt (1999), S.381f.

Zellen, die dieselbe Trigerfrequenz verwenden, kénnen nicht direkt benachbart sein. Vgl.
Siegmund (1999), S.653ff.

Fiir Einzelheiten siehe Siegmund (1999), S.655f.

Roaming stammt vom Englischen "wandern, streunen" und bezeichnet die M&glichkeiten
des Anrufe Empfangens und Té4tigens im Ausland. Der Teilnehmer ist im Netz des Reise-
landes unter seiner gewohnten Rufnummer erreichbar. Roaming wird in fast allen europ#i-
schen Lindern gewihrleistet, die ebenfalls mit GSM-Systemen arbeiten. Voraussetzung
dafiir sind entsprechende Kooperationsvertriige zwischen den nationalen Mobilnetzbetrei-
bern. Vgl. Mobilinfo (2002).

Handover (Ubergabe) bedeutet das unterbrechungsfreie Weiterreichen der Verbindung bei
Bewegung des Teilnehmers durch verschiedene Funkzellen. Vgl. Siegmund (1999),
S.690ff.

Vgl. Bergmann, Gerhardt (1999), S.381.

€ ygl. Burr (1995), S.111.
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In Abb. 1-3 werden die méglichen, durch verschiedene Ubertragungstechnolo-
gien zu erreichenden Bandbreiten (Ubertragungsraten in Mbit/s) sowie die Mo-
bilitdtsmerkmale von festen und mobilen Systemen einander gegeniibergestelit.

In einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase befindet sich das als europaweiter,
zukiinftiger Mobilfunkstandard angesehene System der dritten Generation (3G) -
das UMTS.® Dieser Standard soll die dem GSM fehlenden Merkmale der erwei-
terten Bandbreite und hohen Ubertragungsgeschwindigkeit besitzen, womit er
die Bereiche Heim-, Biiro- und Qutdoor-Anwendungen (Abb. 1-3) umschlieBen
wiirde. Die Standardisierung von UMTS soll in den weltweiten IMT 2000 Mo-
bilfunkstandard miinden.®

Ubermittiungsrate
(Mbit/s)

-----
......

: llulare Systeme N
0.01 B st (GSM, u.a)

Mobilitat

Biro__| Gebéude | station&r| gehen | fahren
et Ut :

*WLAN (Wireless LAN) - Wireless Local Access Network- lokales, drahtloses Datendber-
mittlungsnetz mit hoher Ubermittlungsrate; meist auf ein Gebdude(komplex) beschrénkt.

Quelle: Siegmund (1999), S.652.

Abb. 1-3: Mobilitiitsniveau und Ubertragungsraten verschiedener Mobilfunk-
systeme im Vergleich zum Festnetz

Sollte UMTS tats#chlich die Leistungsmerkmale von Mobilfunk und Festnetzan-
schluss in sich vereinen, wiirde es kiinftig auch als Substitut des festen An-
schlusses eingesetzt werden konnen. Ob jedoch die tatséichlichen Merkmale des
Systems vollstéindige technische Substituierbarkeit und die damit verbundenen

6 UMTS steht fiir Universal Mobile Telecommunication System.
¢ IMT 2000 steht fiir International Mobile Telecommunications. Vgl. Bergmann, Gerhardt
(1999), S.381.

40



Kostenstrukturen volle 6konomische Substituierbarkeit zum Festnetz gew&hr-
leisten werden, bleibt abzuwarten.

1.1.4 Digitalisierung und Datenkomprimierung bei der Vermittlung und
Ubertragung

In den meisten Lindern vollzieht sich seit Jahren der Prozess der Digitalisierung
der bis dato analogen Telefonnetze. Viele der weniger entwickelten Lénder ha-
ben bis heute ein ausschlieBlich oder gréBtenteils analoges Telefonnetz.

Sowohl die Digitalisierung als auch die Datenkomprimierung stellen eine Modi-
fikation der Ubertragungsart der Signale im Netz dar.* Datenkomprimierung be-
deutet, dass die zu {ibermittelnden Signale "gepackt" und gefiltert® werden und
so weniger Netzkapazitit zu ihrer Ubermittlung verwendet wird. Der Kompri-
mierung kommt besonders groBe Bedeutung bei der Ubermittlung von groBen
Datenmengen (z.B. Bilddaten) zu.

Die digitale (bin&re) Darstellung des zu iibermittelnden Signals ist einfacher als
die analoge Wellenform und beansprucht deshalb weniger Leitungskapazitit,
was einer Kapazititssteigerung des bestehenden Netzes gleichkommt. Durch die
Digitalisierung der Ubertragung verschwindet (bis auf die Datenmengen) der
Unterschied zwischen Sprach-, Daten-, Video- und Audioiibertragung, was die
Nutzung eines Netzes fiir alle Dienste ermdglicht. Digitalisierung in Verbindung
mit Datenkomprimierung bewirkt, dass die Kapazititen des vorhandenen Netzes
ohne zusitzliche Leitungsverlegung erweitert werden kénnen, was zu einer
Kostenreduzierung der Ubertragung fiihrt.

Die Digitalisierung der Vermittlung und Ubertragung von Daten hat Verinde-
rungen in der GroBe der Vermittlungsbereiche, ihrer Kostenstrukturen®’ sowie in
der zur Verfligung stehenden Kapazitit der Netze und der Ubertragungsqualitit
(geringere Stérempfindlichkeit der Signale) zur Folge.* Die Digitalisierung der

% In einem digital tbertragenden Netz wird das analoge (wellenfSrmige) Ausgangssignal

durch einen Digital/Analog-Wandler in die digitale Form (als Ziffernfolge im Bin#rcode)
umgewandelt, digital iibermittelt und beim Empfinger wieder zurlickgewandelt. Das Ver-
fahren der Umwandlung wird Pulsecodemodulation (PCM) genannt. Bei #lteren Netzen
kann es der Fall sein, dass die Ubertragung zwar digital erfolgt, die Vermittlungsstellen je-
doch noch analog arbeiten und das Signal wihrend der End-zu-End Ubertragung mehr-
mals (an den VSt) umgewandelt d.h. dekodiert und kodiert wird. Vgl. Merkt (1998), S.33.
Die Filterung beruht auf dem Herausgreifen der Daten und Signale vor dem Senden, die
bei einer bestimmten Dienstequalit4t Uberfltissig sind. Vgl. Merkt (1998), S.33.

Die Kostenstruktur der Vermittlung wird auch von der Integration der Dienste in einem
Netz und von der voranschreitenden Zusammenfiihrung von Vermittlungs- und Ubertra-
gungsfunktionen beeinflusst.

Vgl. Merkt (1998), S.31ff. Heutzutage sind 70% der Vermittlungskosten der Entwicklung
von Software zuzurechnen. Personal-, Wartungs- und Gerétekosten sind verglichen mit
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Vermittlungstechnik bewirkt eine Flexibilisierung der Netze, wodurch der
Zwang des hierarchischen Verbindungsaufbaus entfillt* und eine netzstatusbe-
zogene Leitweglenkung (Routing) erméoglicht wird. Auf diese Weise kann fiir
jede Verbindung der kiirzeste und wirtschaftlichste Verbindungsweg gewihit
werden.

Allgemein kann man zwischen zwei Arten der Ubermittlungstechnik, der Lei-
tungs- und der Paketiibertragung unterscheiden.” Der Asynchronous Transfer
Mode ist eine der eingesetzten Ubertragungstechnologien und vereint die Prinzi-
pien beider Ubermittlungsarten sowie der Multiplextechnik.” ATM wurde im
Hinblick auf den Einsatz in ISDN"2-Netzen entwickelt und soll die Anspriiche
breitbandiger Ubertragung erfiillen. Im ATM werden die {ibertragenen Informa-
tionen in Pakete mit konstanter Linge geteilt und mit Steuerungsinformationen
versehen.” Dank dieser Technologie konnen Netzkapazititen besser genutzt
werden, da eine Zuweisung von Bandbreite an den Teilnehmer nach Bedarf er-
folgt.™

Durch den Ubergang von elektromagnetischer zu elektronischer Vermittlung
und Ubertragung (Innovationen der Mikroprozessortechnik) kénnen Computer
bei der Steuerung und Durchfiihrung der Vermittlung und bei der Verarbeitung
der Signale vermehrt eingesetzt werden; dies ermoglicht bedeutende Kostensen-
kungen in diesem Bereich.

den Zeiten der Handvermittlung und der Strowger- und Matrixschalter (elektromechani-
sche Vermittlung) stark gefallen. Zum Strowger-Einsatz in Polen siehe Schenk et al.
(1996), S.42.

Das bedeutet, dass in den Aufbau einer Verbindung zu einem anderen Weiterverkehrsver-
mittlungsbereich die jeweilige WVSt nicht immer involviert sein muss, sondern nur dann,
wenn von der Aufbau-KVSt keine direkte Verbindung zur Ziel-WVSt oder Ziel-KVSt
vorhanden ist. Vgl. Haall (1997), S.526ff und siehe auch Abb. 1-2.

Bei der Leitungsvermittlung wird wihrend der ganzen Dauer der Ubermittlung eine Lei-
tung belegt. Die Paketvermittlung teilt die tibermittelten Informationen in kleine Datenpa-
kete, versieht sie mit Steuerungsinformationen und schickt sie unabh#ingig voneinander ins
Netz. Vgl. Merkt (1998), S.34.

Multiplexen wird zur Mehrfachausnutzung von Ubertragungswegen in Kommunikations-
netzen verwendet und erlaubt die gleichzeitige Ubertragung mehrerer Signale auf einem
physikalischen Ubertragungsweg. Zu den Arten des Multiplexens siche Jung, Warnecke
(1998), S.1-38f.

ISDN - Integrated Services Digital Network.

Diese Pakete werden ATM-Zellen genannt und haben immer eine Lange von 53 Byte. Die
Steuerungsinformationen befinden sich in den Zellképfen (Header). Vgl. Merkt (1998),
S.35.

™ vgl. z.B. Merkt (1998), S.37 und Jung, Warnecke (1999), S.1-47.
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ISDN

Das ISDN ist ein "diensteintegrierendes digitales Telekommunikationsnetz fiir
die dffentliche Massenkommunikation und lokale Anwendungen, mit einer Viel-
zahl von Telekommunikationsdiensten mit vielféltigen Leistungsmerkmalen."™
Man kann zwischen zwei ISDN-Varianten unterscheiden, dem Schmalband-
ISDN (Basisanschluss) und dem Breitband-ISDN (Primadrmultiplexanschluss).’
Das ISDN-Netz bietet dem Teilnehmer zahlreiche Vorteile wie hohe Uber-
tragungsraten, die Integration vieler Dienste in einem Netz und iiber eine
Schnittstelle sowie die gleichzeitige Mehrfachnutzung eines Anschlusses. ISDN-
Netze werden hauptsichlich aus Glasfaserleitungen gebaut; moglich sind auch
hybride Formen mit Koaxialkabeln im Anschlussbereich.

Langfristig wird erwartet, dass integrierte Breitbandnetze Kostenvorteile durch
die Biindelung vieler Verkehre und durch die bessere Nutzung der Glasfaserka-
pazititen bringen. Zu erwarten sind Verbundvorteile, die aus der gemeinsamen
Lieferung verschiedener Dienste (Sprache, Daten, Verteildienste u.a.) {iber das-
selbe Netz herriihren.

xDSL"-Zugangstechnologien

Die xDSL -Zugangstechnologien sind iibertragungstechnische Verfahren zur
breitbandigen Nutzung verdrillter Kupferleitungen im Anschlussbereich. Das
Aufriisten der traditionellen Ortsnetze in xDSL-féhige Netze besteht im wesent-
lichen aus dem Anschluss eines xXDSL-Modems an beiden Enden der Kupfer-
anschlussleitung, sowohl an der Vermittlungsstelle als auch beim Teilnehmer.
xDSL trigt dazu bei, die bestehenden Ortsnetze "zukunftsfihig" zu machen, d.h.
die bisher sehr eingeschrinkten Kapazititen der Kupferleitungen zu erweitern.
Die ibertragenen digitalen Signale werden mittels xXDSL komprimiert, was eine
Netz-Nutzung fiir den Telefondienst und Dienste mit breitbandigen Ubertra-
gungsanforderungen ermdglicht. Die am weitesten verbreitete xXDSL-Technolo-
gie ist ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line).”" Durch den Einsatz der

5 Bergmann, Gerhardt (1999), S.178.

" Der Basisanschluss stellt zwei Nutzkanile (je 64 kbit/s) und einen Signalisierungskanal
(16 kbit/s) zur Verfiigung. Der Breitband-ISDN-Anschluss verfiigt iiber 30 Nutzkanile (je
64 kbit/s) und einem Signalisierungskanal (64kbit/s). Vgl. z.B. Bergmann, Gerhardt
(1999), S.179.

xDSL steht fiur verschiedene (x) Verfahren im Rahmen der DSL- (Digital Subscriber
Line) Technologie. Vgl. Bergmann, Gerhard (1999), S.148.

Uber diese am h#ufigsten eingesetzte DSL-Technologie kénnen breitbandige Dienste an-
geboten werden, da sie im Downstream Ubertragungsraten zwischen 128 Kbit/s und 8-9
Mbit/s auf einer maximalen Distanz von 3 km und im Upstream (vom Kunden zum Ver-
mittlungsknoten als Steuer- bzw. Riickkanal) bis zu 640-768 Kbit/s realisieren kann. Vgl.

Trinkl (1999), S.1; Schneider-Akkurt (1999), S.13 und Bergmann, Gerhard (1999),
S.148f.
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xDSL-Ubertragungsverfahren kann der im Extremfall wegen Anstiegs des Ka-
pazitétsbedarfs notwendige Austausch von Leitungen vermieden werden.

1.1.5 Madglichkeiten des technischen Substitutionswettbewerbs im Ortsnetz

In der Telekommunikation stellt das Ortsnetz die einzige Anbindung an den
Kunden dar, ohne die kein Anbieter von Telekommunikationsdiensten bestehen
kann. In den meisten Staaten war oder ist diese "letzte Meile" im Besitz des ehe-
maligen oder des weiterhin rechtlich geschiitzten, staatlichen Monopolisten.”

Da das Ausrollen von leitungsgebundenen Ortsnetzen den kostenintensivsten
Teil des Netzaufbaus darstellt (auf das Ortsnetz entfallen tiber 70% der Investi-
tionskosten der Netze),* existieren Ortsnetze meist nur einmal und ihre Dupli-
zierung wird als wirtschaftlich nicht sinnvoll angesehen.* Aufgrund dessen sind
alle auf dem Markt titigen Diensteanbieter, die nicht selber Ortsnetze betreiben,
auf die Mitnutzung des existierenden Ortsnetzes angewiesen.

Die Teilnehmeranschlussleitungen (TAL) im Ortsnetz werden als "wesentliche"
Einrichtung® angesehen. Trotz entsprechender Verordnungen, die die Ortsnetz-
Betreiber dazu verpflichten, ihre Infrastruktur gegen ein entsprechendes Entgelt
(Mietgebiihr der TAL) anderen Unternehmen bereitzustellen,®® kann im Falle
von Ortsnetzdiensten nicht von einem wettbewerblich strukturierten Markt ge-
sprochen werden. Seit der vollstindigen Liberalisierung der Telekommunikation
in der Européischen Union zum 1.01.1998 haben neue Telefongesellschaften le-
diglich unter 1% des Marktes der Ortsgespriiche gewinnen kénnen.* Es besteht
also im Anschlussbereich groBer Nachholbedarf sowohl bzgl. der Erweiterung

™ Vgl. Fritsch, Wein, Ewers (1995), S.142. Zu MaBnahmen, die den Machtmissbrauch durch
den Monopolisten verhindern sollen, siehe Kapitel 4, insbesondere 4.4.4.

Vgl. Trinkl (1999), S.3. Schenk et al. (1996) geben sogar einen Ortsnetz-Kostenanteil von
90% an und berufen sich auf Angaben des polnischen Kommunikationsministeriums. Vgl.
Schenk et al. (1996), S.129.

Diese wirtschaftliche Problematik des Aufbaus von weiteren Ortsnetzen wird sowohl mit
der hohen Kapitalintensit#t, mit der ofimals vorhandenen physikalischen Unmdglichkeit
der Verlegung von weiteren Leitungen (Raumgriinde) sowie dem Zeitaspekt der Durch-
filhrung begriindet.

Zur Einstufung einer Einrichtung als "wesentlich" (Essential facility) siehe ausfihrlicher
Kapitel 4.4.4. Zu den wichtigsten Kriterien z#hlen: die Einrichtung wird durch ein Mono-
polunternehmen kontrolliert; als Teil des vorgelagerten Marktes stellt sie die einzige M6g-
lichkeit der Erbringung von Diensten auf dem nachgelagerten Markt dar; sie ist nicht du-
plizierbar (physisch, politisch oder 6konomisch); der Zugang zu dieser Einrichtung wird
durch das Monopolunternehmen verweigert, wire aber sowohl physisch als auch dkono-
misch praktikabel. Vgl. WIK, EAC (1994), S.53.

Zur sog. Entbiindelung der Teilnehmeranschlussleitungen siehe Kapitel 4.4.4.

8 vgl. Jager (1999), S.59.
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bestehender Netze, wie auch der evtl. Schaffung von alternativen Netzen zur
Beseitigung der Monopolstellungen der ehemaligen staatlichen Monopolbetrei-
ber.

Mit der Entwicklung des Telekommunikationsdienstemarktes veréndern sich die
Bedarfsstruktur nach Ubertragungskapazititen (Bandbreite), nach Ubertragungs-
qualitit und ggf. auch nach Mobilit4t. Daraus resultiert das Problem der Kapa-
zitdtsbeschriinkungen des vorhandenen Ortsnetzes, das zum GroBteil aus ver-
drillten Kupferleitungen besteht, die nur ein eingeschriinktes Durchleitungsver-
mogen besitzen. Die Umrlistung des bestehenden Ortsnetzes zielt darauf, das
Durchleitungsvermégen (Kapazitit) des traditionell in diesem Bereich einge-
setzten Kupferkabels zu steigern, um einen kostenintensiven Austausch von Lei-
tungen durch Koaxialkabel bzw. Glasfaser zu vermeiden und das Ortsnetz zu-
kunfisfihig zu machen. Zu den technologischen Méglichkeiten zihlen z.B. die
xDSL-Technologien, die die moglichen in den Kupferleitungen zu iibertragen-
den Datenmengen stark erweitern.”

Um den wachsenden Anspriichen gerecht zu werden, konnten zum einen weni-
ger kostenintensive Technologien als das leitungsgebundene Festnetz zum Ein-
satz kommen; zum anderen konnten bereits bestehende Infrastrukturen technisch
umgeriistet und zu Telekommunikationszwecken genutzt werden. Zu den poten-
tiell nutzbaren Netzen gehoren das Kabel-TV-Netz und das Stromnetz (Power-
line).%¢ :

Eine andere Moglichkeit bietet die Umgehung des Engpasses (bottlenecks) in
Gestalt des bestehenden Ortsnetzes durch den Einsatz von Funktechnologien:
die Schaffung des Wireless Local Loop - WLL (oder Radio In The Loop -
RITL).

Im folgenden wird auf die drei erwéhnten Moglichkeiten von alternativen Net-
zen eingegangen, die das hochste Substitutionspotential zum traditionellen Orts-
netz aufweisen und mit ihm in Konkurrenz treten kénnten.

Die Méglichkeit des Einsatzes von Satelliten®” zur stationdren Telekommunika-
tionsversorgung mit ausreichenden Bandbreiten wird nicht behandelt, da diese

8 Zu xDSL sowie kapazitiitssteigernder Datenkomprimierung und Digitalisierung siehe Ka-

pitel 1.1.4.

Als Alternativen zum vorhandenen &ffentlichen Telekommunikationsnetz werden auch
Netze von Eisenbahngesellschaften oder Gasversorgungsunternehmen in Betracht gezo-
gen. Auf diese Moglichkeiten soll jedoch nicht nither eingegangen werden, da sie nicht auf
der Entwicklung/dem Einsatz von neuen Technologien basieren und weniger fiir den Orts-
netzbereich in Frage kommen.

Als Alternative fiir Ortsnetze k#men hauptséchlich MEO-(middle earth orbit) Satelliten in
Frage, die auf einer H8he von ca. 5000-15000 km tiber der Erdoberfléiche in der Umlauf-
bahn positioniert werden. Diese Systeme leiden allerdings (wie auch GEO-Systeme) unter
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Alternative wegen der betrdchtlichen Einstiegs-, Geriéte- und Nutzungskosten
fiir Endnutzer zu teuer und deshalb nicht massenmarktfihig ist.**

Die im folgenden angefithrten Kosten der Umrtlistung und des Neubaus von al-
ternativen Netzen werden in verschiedenen Quellen® unterschiedlich hoch bezif-
fert. Dies kann zum einen damit zusammenhéngen, dass es sich hierbei um neue
Technologien handelt, die noch nicht weit verbeitet sind, bei denen also noch
keine oder nur wenige Erfahrungswerte vorliegen. Zum anderen kdnnen sich die
Kosten in unterschiedlichen Landern aufgrund der groBen Differenzen bei der
Arbeitslohnhdhe unterscheiden.

Telekommunikation tiber Stromkabel - Powerline Communication (PLC)

Der Begriff Powerline Communication umschreibt die "Mitnutzung von Ener-
gieleitungen der Niederspannungsebene als Netzzugang"® Die Niederspan-
nungsebene erstreckt sich zwischen der Transformatorstation (Trafo) und der
Hausinstallation, dient also dem Zufiihren des bereits umgewandelten Stroms zu

den Hiusern.

Die Transformatorstation soll bei PLC zusitzlich die Telekommunikationsver-
mittlungsanlagen beherbergen und wiirde die Funktion des Filters tibernehmen,
der den ausgehenden Datenstrom abgreift und auf andere Ubertragungsmedien
verteilt. Gleichzeitig wiirde sie den eingehenden Datenfluss auf die Stromfre-
quenz als zusttzliche Frequenz aufmodulieren.” Am Ubergang der Stromleitung
in die Hausinstallation miisste ein zusétzliches Gerit - die sog. Conditioned Unit
(eine Art Decoder) - installiert werden, das die Funktion der Trennung von Tele-

gewissen Verzgerungen bei der Ubertragung. Die erdnahen LEO- (Jow earth orbif) Satel-
liten (wenige Hundert Kilometer tiber der Erdoberfliiche) zeichnen sich durch kiirzere Ub-
ertragungswege aus, haben aber gleichzeitig wesentlich kleinere Ausleuchtungszonen, d.h.
es wird eine gréBere Anzahl dieser Satelliten bendtigt. Vgl. Wichert-Nick (1999), S.43f.
Zum Satelliteneinsatz in der Telekommunikation siehe auch Pelton (1998), S.62-67.

8 Die Kosten fir GSM-kompatible Endgertite fiir das Iridium-Netz liegen bei ca. 3000 USD,
eine Gesprichsminute kostet etwa 3 USD. Satellitenbasierte Mobilkommunikation wird
hauptstichlich in Ausnahmesituationen (Krieg, Naturkatastrophen, Massenveranstaltungen
u.i.) eingesetzt. Vgl. Wichert-Nick (1999), S.44.

% vgl. z.B. Wichert-Nick (1999), S.31fF; Little (1997), S.122f; OECD (1996), S.10ff.

% Gem#B der OECD kann der wesentliche Unterschied der Kostenangaben bei Technolo-

gien, die mit Tiefbauarbeiten verbunden sind, mit dem Lohnniveau im jeweiligen Land

zusammenhéngen. Es bleibt auch unklar, ob die angegebene Hshe der Kosten in jedem der

Fille dieselben Kostenpunkte (Netzteile) umschlieft. Vgl. OECD (1996), S.17.

Bergmann, Gerhardt (1999), S.167. Diese Stromnetz-Ebene entspricht dem Ortsnetz in der

Telekommunikation.

Die zusitzlichen Frequenzen werden auf die Stromfrequenz von 50 Hz aufmoduliert. Die-

ses Verfahren wird Frequenzumtastung (Frequency Shift Keying - FSK) genannt. Vgl.

Bergmann, Gerhard (1999), S.168.
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kommunikationsiibertragung und Strom iibernehmen wiirde. Die vorhandenen
parallelgeschalteten Energiezihler, die als Mengenzihler funktionieren, miissten
zu intelligenten Kommunikationsanlagen umgertistet oder durch solche ersetzt
werden, die eine Bereitstellung von Zugriffs- und Adressierungsverfahren er-
moglichen wiirden. Dariiber hinaus miissten die Schnittstellen im Hausbereich
angepasst werden, um eine Weiternutzung der vorhandenen Telekommunika-
tionsgerite zu gewihrleisten.”> Es wire also eine Umriistung des Energienetzes
sowohl an der Trafo als auch im Hausbereich notwendig, um PLC marktféhig zu
machen. Der Telekommunikationsverkehr zwischen dem 6ffentlichen Telekom-
munikationsnetz und der Trafo konnte iiber die eigenen Glasfaserkabel der Ener-
gieversorgungsunternehmen (EVU) erfolgen, die sie bisher fiir eigene Kommu-
nikationszwecke genutzt haben.*

Da Energienetze zu Transport- und Verteilnetzen gehdren, miisste die verfligba-
re Bandbreite allerdings von allen an eine Trafostation Angeschlossenen ge-
meinsam genutzt werden, was zu Kapazititsengpissen, Uberlastung bzw. "Stau"
bei der Ubertragung fiihren kénnte.” Zusitzlich verursacht die fehlende Ab-
schirmung der Energieleitungen Ein- und Abstrahlungen, die negativen Einfluss
auf die Nachrichteniibertragung haben kénnten.*

Der wesentliche Vorteil dieses Netzzugangs, der als wirtschaftliche Alternative
zu anderen Ortsnetztechnologien angesehen wird und besonders als Hochge-
schwindigkeitszugang zum Internet geeignet wire, liegt in der hohen Flichen-
deckung, d.h. der Prisenz in fast allen Geb4duden. Dariiber hinaus sind durch die
gleichzeitige Stromversorgung und Lieferung von Telekommunikationsdiensten
Verbundvorteile zu erwarten. '

Die Kostenstrukturen von PLC diirften dank der bestehenden flichendeckenden
Netz-Versorgung relativ giinstig sein und sich hauptsichlich auf die Kosten der
Umriistung der Energienetze beziehen. Zu konkreten KostenhShen gibt es aber
nur wenige Angaben, was seine Ursache darin hat, dass sich diese Technologie
noch im Probestadium befindet.%’

% Einer der Vorteile fir Endnutzer besteht im Zugang zum Stromnetz - potentiell auch zum

PLC-Netz - in jedem Raum ohne die Notwendigkeit der Schaffung von neuen Anschluss-
stellen.
9 Vgl. Bergmann, Gerhard (1999), S.168.
% Vgl. Wichert-Nick (1999), S.44ff.
Einstrahlung bewirkt eine Verschlechterung der Ubertragungsqualitit, Abstrahlung fithrt
zum Erhohen der Didmpfung bei steigender Frequenz, was Reichweitenreduzierung zur
Folge hat. Diese Probleme treten vor allem bei Telephonie tiber das Stromnetz auf. Vgl.
Bergmann, Gerhard (1999), S.169 und Wichert-Nick (1999), S.45.
Einen Nachweis der erfolgreichen technischen Umsetzung von PLC liefert ein gemeinsam
durch die RWE und das Schweizer Unternehmen Ascom durchgefithrtes Projekt. Vgl.
Dersch, Liu (1999). Wichert-Nick (1999) spricht von ca. 600-800 DM pro Anschluss bei
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Neben den technischen Aufgaben der Umrilstung des Energienetzes stellt auch
die Regulierungsebene ein Problem dar. Zur Zeit ist die Nutzung der Stromlei-
tungen durch Dritte nur in einem unzureichenden Frequenzbereich zugelassen.*®

Das Kabelrundfunknetz (Kabel-TV)

Die Benutzung des Kabelrundfunknetzes (Kabel-TV-Netz) als Netzzugang zum
Sffentlichen Telekommunikationsnetz ist eine weitere Mdglichkeit der Umge-
hung des existierenden Ortsnetzes.”

Das Zufiihren von Telekommunikationssignalen sollte tiber die Kabelrundfunk-
zugangstechnik - die Kabelkopfstation (Ortsverteilung - Netzebene 3)'%- erfol-
gen. Der Verteilpunkt, der das gemeinsame Versorgungskabel in Hausanschliis-
se aufsplittet (Gebédudeverteilung - Netzebene 4), wiirde die Funktion der Tren-
nung von Kabelrundfunk- und Telekommunikationssignalen {ibernehmen.

Da das TV-Kabelnetz ebenfalls zu den Verteilnetzen gehért, die Ubertragung
der Daten also nur in eine Richtung - zum Kunden hin - erfolgt, wire eine Um-
riistung zur gleichzeitigen Telekommunikationsnutzung notwendig. Um die Bi-
direktionalitit des Netzes zu schaffen, kénnte ein Riickkanal als zusitzliche
Komponente im Frequenzband des Kabels eingefiigt werden, der die Dialog-
féhigkeit des Systems gewihren wiirde. Zusétzlich miisste das Frequenzspek-
trum erhoht werden.'"!

Neubau des PLC-Netzes. Dies diirfte jedoch eher auf eine Umrlistung zutreffen, da von
einem flichendeckend existierenden Stromnetz ausgegangen wird.

Um Lsungen sowohl fiir die technischen (unter anderem Standarisierungsfragen) als auch
fir die regulatorischen Probleme zu finden, haben sich 1997 in Deutschland sowohl Her-
steller als auch Netzbetreiber zum Powerline Telecommunications Forum zusammenge-
schlossen. Vgl. Wichert-Nick (1999), S.45 und Internet-Seiten des Forums unter:
http://www.ptf.de/eng/index.html, Stand 11.2000.

Die ,,Kabelrichtlinie* der Europ#ischen Union hebt Nutzungsbeschriinkungen von Fern-
sehkabelnetzen flr liberalisierte Telekommunikationsdienste (mit Ausnahme der Sprach-
telephonie) auf und fordert die Mitgliedstaaten auf, alle Beschréinkungen bzgl. der Zusam-
menschaltung von Kabelfernsehnetzen untereinander und mit dem dffentlichen Telekom-
munikationsnetz (insbesondere Mietleitungen) aufzuheben. Vgl. Europ4ische Kommission
(1995), Art.1 und 2.

In der Kabelkopfstation wird das Rundfunksignal in die Kabelnetze eingespeist. Vgl.
Bergmann, Gerhard (1999), S.169.

Diese Aufrlistung besteht aus dem Einsatz besonderer Ubertragungstechniken, die eine
gleichzeitige Ubertragung von Sprache und Bildern {iber verschiedene Frequenzen des be-
stehenden Koaxialkabels erlauben, und wilrde vor allem an den Ubergabe- bzw. Kopfstel-
len erfolgen. Diese Méglichkeit wird auch telephony-over-coax genannt, da die Kabel-
rundfunknetze im Ortsbereich hauptséchlich aus Koaxialkabeln bestehen.
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Ein breitbandiger Kanal wiirde die Schaffung eines Full Service Network (FSN)
ermdglichen, das breitbandige Datenzuginge erlaubt.'” Zu diesem Zweck milss-
ten die Kabelkopfstationen um entsprechende Telekommunikationsvermitt-
lungsanlagen aufgeriistet werden und die Netzebene 3 (Ortsverteilung) umge-
staltet werden, um kleinere, durch Glasfaser verbundene Netzeinheiten zu schaf-
fen.'”® Auch auf der Netzebene 4 (Geb#udeverteilung) miissten Voraussetzungen
fiir die Trennung von Telekommunikations- und Kabelrundfunksignalen erfillt
werden.'” Eine andere Méglichkeit, um die Bidirektionalitit des Rundfunkka-
bels zu gewihrleisten, besteht in der Verlegung von Telefonleitungen parallel zu
den bestehenden Kabelnetzen.'"

Bereits heute wird eine auf Kabel-Modems basierende Technologie in Kabelnet-
zen eingesetzt. Die Kabel-Modems werden nur auf der Nutzerseite installiert
und erlauben einen schnellen und kostengiinstigen Internetzugang.'%

Die Kosten einer Aufriistung der bestehenden Kabelnetze sollen ca. 70% unter
den Kosten des Neubaus von hybriden Kabelnetzen liegen. Die Aufriistungskos-
ten werden anhand von Investitionsdaten aus den USA auf ca. 460-610 USD pro
Teilnehmer beziffert, wobei die Héhe dieser Kosten auch von der Anzahl der
aufzuriistenden Anschliisse abhingt.'”’

Der Neubau eines Hybridnetzes wiederum wiirde Zusatzkosten in Hohe von 20-
30% im Vergleich zu einem traditionellen Kabelnetz verursachen. Die Kosten
fiir die Neueinrichtung eines Kabelanschlusses werden auf 650-9000 DM (ca.

192 yorgesehen sind Rilckwegbandbreiten von 5-30 und langfristig bis zu 65 MHz. Vgl.
Bergmann, Gerhard (1999), S.169.

19 Diese Strukturen, die sich bis zum Ubergabepunkt aus Glasfaser und in der Hausvertei-
lung aus den kostengiinstigeren Koaxial- und Kupferkabeln zusammensetzen, werden
Hybrid-Fiber-Coax - Netze (HFC) genannt. Die hybriden Netze werden als leistungsfihi-
ge und kostengiinstigere Alternative zu komplett aus Glasfaser bestehenden Anschluss-
Netzen (FTTH - fibre to the home) gebaut, die fir normale Ortsnetze im Aufbau zu teuer
wiren und lediglich bei GroBkunden eingesetzt werden. Vgl. Wichert-Nick (1999), S.35
und Bergmann, Gerhardt (1999), S.169.

104 ygl. Bergmann, Gerhard (1999), S.169f.

195 Dies wiire nur dann vorteilhaft, wenn die bereits vorhandenen Kabelschiichte genutzt wer-
den kénnten. Eine andere Mdoglichkeit bdte das Einsetzen sog. "siamesischer Kabel" in die
vorhandenen Schéchte, die Koaxial- und Kupferkabel in einer Hillle vereinen. Diese bei-
den Mdglichkeiten werden als Overlay-Netz bezeichnet. Vgl. Wichert-Nick (1999), S.34.

1% Die Ubertragungsgeschwindigkeiten betragen im Downstream bis zu 30 Mbit/s und im
Upstream bis zu 4 Mbit/s. Einer der Vorteile der Nutzung von TV-Kabeln als Zugang zum
Internet besteht in der zeitlich unlimitierten Nutzung des Dienstes ohne zus#tzliche Tele-
fonkosten. Vgl. Trinkl (1999), S.2.

197 Die Zahlen beziehen sich auf die Aufriistung der Kabelnetze des amerikanischen Kabel-
netzbetreibers TCI bei einem Aufriistungsvolumen von 33 Mio. Kabelanschlissen. Vgl.
Wichert-Nick (1999), S.36.
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330-4600 EUR; abhiingig von der Bevdlkerungsdichte) geschitzt.'® Auf der an-
deren Seite wiren jedoch zusitzliche Erlose durch die Leistung zusitzlicher
Dienste und Verbundvorteile der gemeinsamen Lieferung dieser Dienste zu er-
warten.'®

Damit die Alternative Kabelrundfunknetz den Wettbewerb im Ortsnetz fsrdern
kénnte, miissten zusitzlich zu den technischen Veridnderungen die Kabelnetzbe-
treiber allerdings unternehmerisch von den Telekommunikationsorganisationen
mit wesentlicher Marktmacht getrennt werden bzw. getrennt bleiben.''

Wireless Local Loop (WLL) -Systeme'"!

Eine weitere Moglichkeit fiir den Anschlussbereich bieten funkgestlitzte Tele-
kommunikationstechnologien, die den physischen Draht zwischen dem Teil-
nehmer und der Ortsvermittlungsstelle ersetzen und iiber einen Koppelpunkt mit
dem offentlichen Fernmeldenetz verbunden sind.

Die Funktion der Funksende- und -empfangsstation iibt in diesem Fall die Basis-
station aus, die mittels einer Leitung iber den Controller mit der traditionellen
Ortsvermittlungsstelle verbunden ist. Die Verbindung wird von der Basisstation
zum Teilnehmer in Form von Radiowellen hergestellt, die von seinem Teilneh-
mergerit (Radiotermination) bzw. einer Sammelantenne am Hausdach empfan-
gen werden. Es besteht also zwischen Basisstation und Teilnehmergerét keine
physische Verbindung.'?

1% Da jedoch die Kosten sowohl fiir die Aufriistung als auch fiir den Neubau abhiingig von
der Quelle sehr unterschiedlich angegeben werden, erscheinen sie wenig verldsslich und
sollten nicht unkritisch betrachtet werden. Vgl. z.B. Wichert-Nick (1999), S.36 und OECD
(1996), S.17.

19 ygl. Wichert-Nick (1999), S.36.

"% 1n Deutschland hat die Deutsche Telekom einerseits die Position des ehemaligen Monopo-
listen inne und hat gleichzeitig zu den gréften Kabelnetzbetreibern in Deutschiand gehort.

" Dje eigentlichen WLL-Systeme gehdren zu den Funksystemen mit festem Anschluss
(fixed access) im Gegensatz zu Systemen mit niedriger Mobilitét (low mobility) und regio-
nal begrenzter Flichendeckung (Cordless-Telephony-Systeme wie DECT und PHS) und
Systemen mit hoher Mobilitit (high mobility) und mit landes- bzw. weltweiter Flichenab-
deckung (GSM u.a.). Umgangssprachlich werden jedoch auch CT (Cordless-Telephony)-
Systeme als WLL-Systeme bezeichnet und im Anschlussbereich eingesetzt. Vgl. Berg-
mann, Gerhard (1999), S.152f.

"2 In das Teilnehmerendgerst wiren standardisierte Schnittstellen zu integrieren, um eine
Weiternutzung der vorhandenen Telekommunikationsendgerite zu ermdglichen. Vgl.
Bergmann, Gerhard (1999), S.155.
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Im Bereich der funkgestiitzten Anschlusstechnologien muss zwischen festem
Anschluss (fixed wireless, Radio In The Loop -RITL, Fixed Radio Access -
FRA) und Mobilanschluss (zellular, mikro-zellular) unterschieden werden.'"

Die zahlreichen Funksysteme weisen verschiedene Reichweiten auf und erfor-
dern deswegen eine unterschiedliche Dichte der Basisstationen. Aus diesem
Grund eigenen sich manche von ihnen besser fiir diinn besiedelte und andere fiir
dichtbesiedelte Regionen.

Zellulare digitale Systeme (GSM oder DCS 1800) bieten eine relativ grofe
Reichweite, eignen sich also zum Ortsnetzeinsatz in geringer besiedelten Regio-
nen. Da jedoch ihr Schwerpunkt auf Mobilit4t und nicht auf hohen Ubertra-
gungsraten liegt, zeichnet sie eine relativ eingeschrinkte Bandbreite aus,'* die
zwar den Schmalband-ISDN-Standard erfiillt, jedoch oft eine schlechtere Uber-
tragungsqualitit als das Festnetz bietet.

Mikro-zellulare Systeme (schmalbandiges DECT''* und PHS''®) werden eben-
falls als funkgestiitzte Festanschliisse im Ortsnetz eingesetzt. Sie haben eine ge-
ringere Reichweite als zellulare Systeme, da sie in kleineren Zellen und auf ho-
heren Frequenzen arbeiten und eigenen sich am besten fiir dicht besiedelte Re-
gionen. Sie erlauben nur eingeschrinkte Mobilitdt (bis 20 km/h), bieten dafiir
aber eine héhere Bandbreite, was im Ortsnetzeinsatz ein wichtiges Merkmal dar-
stellt (Vgl. Abb. 1-3).

Bei Zugangssystemen, die auf mobilem Anschluss basieren, muss beriicksichtigt
werden, dass sie wesentlich h6here Aufbaukosten verursachen als fest installier-
te Funkanschliisse, da die Mobilitit komplexere und aufwendigere Strukturen
des Systems erfordert und die Anzahl der notwendigen Basisstationen aus die-
sem Grund steigt.'”’?

113 Der Unterschied liegt physisch gesehen in der Art des Anschlusses der Teilnehmereinrich-
tung. Bei fixed access wird eine Sende- und Empfangsantenne am Haus des Teilnehmers
montiert und mit seinem Endgeriit verbunden. Bei mobilem Anschluss tibernimmt das
Endgerit selbst die Sende- und Empfangsfunktionen und kann auch auflerhalb des Haus-
bereichs verwendet werden. Trotz dieser Abgrenzung gibt es Uberschneidungen, denn die
meisten im Ortsnetz eingesetzten Funktechnologien basieren auf zellularen und mikro-
zellularen Systemen. Vgl. Merkt (1998), S.44ff und OECD (1996), S.12ff.

114 Diese Bandbreite liegt im Normalfall bei ca. 32 kbit/s. Vgl. OECD (1996), S.12.

115 DECT steht fiir Digital Enhanced Cordless Telecommunications. Mit diesem System kann
ein Ortsnetz mit ISDN-Qualit4t im Umkreis von etwa 3-5 km errichtet werden. Die Reich-
weite der Mobiltelefone betrigt ca. 300 m von dem eigentlichen Endgerét, der Sende- und
Empfangsanlage beim Kunden. Vgl. Wichert-Nick (1999), S.41 und Trinkl (1999), S.3.

116 PHS steht fur den japanischen Standard Personal Handyphone System. Sowohl DECT als
auch PHS arbeiten im 1900 MHz-Bereich. Vgl. Wichert-Nick (1999), S.41.

17 ygl. Merkt (1998), S.45 und 54.

51



Zu den Vorteilen der WLL-Systeme gehort die Méglichkeit des schnellen Netz-
ausbaus, da sich die Installationszeitrdume im Falle von Funktechnologien im
Vergleich zu leitungsgebundener Infrastruktur drastisch verringern lassen. Der
Aufbau eines WLL-Ortsnetzes ist ebenfalls mit wesentlich niedrigeren Investi-
tionskosten verbunden als der Aufbau von klassischen, leitungsgebundenen
Ortsnetzen. Ein weiterer Vorteil sind die relativ geringen Anfangsinvestitionen,
die fiir Funknetze charakteristisch sind, sowie der niedrige Anteil irreversibler
Investitionen. Damit ist die Markteintrittsbarriere niedriger als im Festnetzbe-
reich. Diese Merkmale stehen im Einklang mit der Entwicklung auf dem Tele-
kommunikationsmarkt, auf dem sich die Struktur der Investitionskosten verin-
dert hat und die Notwendigkeit einer schnellen Amortisation der Investitionen
immer deutlicher wird.''®

Die Kosten eines Mobilfunkanschlusses werden mit ca. 870-2200 DM (ca. 445-
1125 EUR) angegeben; die Neuanschlusskosten fiir DECT sollen laut Wichert-
Nick (1999) bei etwa 500 bis iiber 5000 DM (ca. 256-2556 EUR) liegen und
sind abhingig von der Teilnehmerdichte in der Region.'" Little (1997) spricht
hingegen von Kosten in Héhe von ca. 1000 USD pro Anschluss bei Einsatz von
DECT und ca. 800 USD bei Einsatz von Mobilfunk (GSM 900/DCS 1800) im
Ortsbereich.'” Die OECD (1996) beziffert die Kosten des funkgestiitzten Teil-
nehmeranschlusses'? nach Daten der Yankee Group'? auf ca. 500 USD oder
weniger pro Anschluss. Bei einer regionalen Bevdlkerungsdichte von weniger
als 200-400 Teilnehmer/km? soll laut der OECD ein funkgestiitzter Teilnehmer-
anschluss kostengiinstiger sein als ein fester Kupferkabelanschluss.'?

Funkgestiitzte Systeme fiir Ortsnetze kénnen oft auch die einzige Alternative zur
Kabeltechnik sein, da sie unabhéngig sind von schwierigen geographischen,
geomorphologischen oder klimatischen Bedingungen, also auch dort eingesetzt
werden konnen, wo die Verlegung von Leitungen iiberdurchschnittlich kosten-
intensiv oder sogar unmdoglich wire.

Die vorgestellten Technologien bediirfen allerdings noch weiterer Verbesserun-
gen, um seitens der Leistungsmerkmale fiir den Teilnehmer die gleichen Eigen-
schaften aufweisen zu kénnen wie ein kabelgebundener Anschluss.

18 vgl. Bergmann, Gerhard (1999), S.153.

9 vgl. Wichert-Nick (1999), S.39ff und S.46.

120 Diese KostengrdBen werden unter der Voraussetzung eines Produktionsvolumens von
mindestens einer Million Anschlilsse angegeben. Vgl. Little (1997), S.123.

12! Es wird nicht prizisiert, um welches System es sich bei diesen Kostenangaben handelt.

12 Die Yankee Group ist ein Forschungs- und Beratungsunternehmen, das hauptsichlich im
Bereich der Technologieforschung flir die Internet-Wirtschaft tiitig ist. Vgl. Internet-Quel-
le: http://www.yankeegroup.com/, Stand 01.2000.

12 Die OECD beruft sich auf Angaben der EBRD (European Bank for Reconstruction and
Development). Vgl. OECD (1996), S.14.
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Eine Erweiterung der Leistungsmerkmale in bezug auf Mobilitit und Ubertra-
gungsparameter von Funksystemen, die auch im Ortsnetz eingesetzt werden
kénnten, koénnte der Mobilfunk der dritten Generation (3G) mit dem UMTS-
Standard bringen (Vgl. Abb. 1-3). Dieser soll sich durch relativ hohe Bandbrei-
ten sowie eine effiziente Frequenzspaltung und -zuteilung nach Bedarf auszeich-
nen und erlaubt dadurch eine hohere Teilnehmeranzahl pro Zelle.'?*

Beurteilung der alternativen Netzzugangsmoglichkeiten

Die Entwicklung auf dem Markt der alternativen Ortsnetztechnologien wird von
der Regulierung im Bereich der Entbiindelung (unbundling)'?* beeinflusst. Die
Entbiindelung der Ortsnetze des ehemaligen Monopolisten kénnte Dienste-Wett-
bewerb im Ortsnetz ohne die Notwendigkeit des Aufbaus alternativer Netze er-
mdglichen.

Neben dem Bedarf nach mehr Kapazitit in Ortsnetzen motivieren aber auch die
Hohe der Gebilhren fiir die Miete der Teilnehmeranschlussleitungen (TAL), fiir
die Netzzusammenschaltung und andere Konditionen des entbiindelten Zugangs
die Newcomer, Alternativen zu entwickeln. Verénderungen bei der Festsetzung
der Héhe dieser Gebiihren konnen die Innovations- und Investitionsanreize in
diesem Bereich férdern oder hemmen.'” Sollte Entbiindelung stattfinden und die
Mietgebiihr niedrig angesetzt werden, wiren die Anreize zum Aufbau alternati-
ver Netze fiir die Konkurrenten der ehemaligen Monopolisten deutlich kleiner,
da sie mit verhiltnisméaBig geringen (reversiblen) Kosten die bestehenden Netze
entsprechend ihres Bedarfs mieten/nutzen konnten. Sollte dies nicht der Fall
sein, konnte sich mittel- bis langfristig ein "Wettbewerb der Infrastrukturen"
einstellen, in dem (abhingig vom Stand der Entwicklung) funkgestiitzte Ortsnet-
ze, Powerline und TV-Kabel-Kommunikation gegeneinander und gegen das tra-
ditionelle Kupferkabel-Ortsnetz antreten wiirden. Das Infrastruktur-Wettbe-
werbspotential im Ortsnetz hingt jedoch im wesentlichen von den Kostenstruk-
turen der alternativen Zugangstechnologien ab.'?’

Sollten das Angebot und die Qualitit der Telekommunikationsdienste in den
konkurrierenden Netzen vergleichbar sowie die Nummernportabilitit gewihr-
leistet sein und sollte der Kunde die Wahl zwischen verschiedenen Infrastruktur-
mdglichkeiten haben, diirften fiir die Wahl des Anbieters die ihn Kostenkriterien

124 vgl. OECD (1996), S.13. Bandbreiten von bis zu 2 Mbit/s pro Teilnehmer - stationir.

125 Der Begriff Entbiindelung umschlieBt eine logische Teilung des Netzes in seine Kompo-
nenten, die von den Interessierten einzeln und nicht mehr als ganzes gemietet werden kén-
nen. Auf die Entbiindelungsproblematik wird niher in Kapitel 4.4.4 eingegangen.

126 ygl. Laffont, Tirole (2001), S.99 und S.127ff. Der Einfluss der TAL-Mietgebtihr und der

Zusammenschaltungsgebiihren auf Investitionsanreize wird ausfithrlicher in Kapitel 5.5.3
diskutiert.

127 ygl. Merkt (1998), S.53.
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entscheidend sein.'”® Mit dem Infrastrukturwettbewerb kann jedoch aufgrund be-
stehender technischer Unvollkommenheiten der alternativen Technologien und
der notwendigen Aufbau- bzw. Umriistungszeiten nicht kurzfristig gerechnet
werden.

Betrachtet man die Vor- und Nachteile der vorgestellten Technologien, so kén-
nen gewisse Parallelen zwischen den einzelnen Systemen erkannt werden. Die
leitungsgebundenen Ortsnetze (Kupferkabel, TV-Kabel und Powerline) sind im
Falle einer Neuverlegung/eines Neubaus durch @hnliche Kostenstrukturen ge-
kennzeichnet.'” Der klare Vorteil von Powerline liegt dabei in der bereits be-
stehenden (fast) vollsténdigen Fldchenabdeckung und der Méglichkeit fir End-
nutzer, ihre Kommunikationsgerite in allen Rdumen der Wohnung/des Hauses
anzuschliefien.

Die Abdeckung mit Kabelrundfunknetzen variiert stark zwischen Regionen bzw.
zwischen Lindern. Sowohl Strom- als auch Kabel-TV-Netze sind auch nicht
ohne weiteres kommunikationstauglich und miissen entsprechend aufgeriistet
werden. Die Technologien der Aufriistung dieser Netze sind jedoch noch in der
Entwicklungsphase, wodurch die genaue Bestimmung der Hohe der Aufriis-
tungskosten und ein Vergleich mit den Neubaukosten eines Telekommunika-
tionsnetzes nicht verlisslich méglich ist.”*°

Sowohl Powerline als auch TV-Kabel-Telekommunikation wiirden jedoch star-
ke Verbundvorteile bei gleichzeitiger Lieferung verschiedener Produkte (Tele-
kommunikation und Strom bzw. Rundfunk) mit sich bringen.

Die funkgestiitzten Technologien zeichnen sich im Gegensatz zur leitungsge-
bundenen Infrastruktur durch einen geringeren Investitionsaufwand aus. Die
Investitionen sind ebenfalls mit einem geringerem Risiko verbunden und kénnen
flexibler als bei physischen Netzen ausgeweitet werden, da die Netze bei An-
stieg der Nachfrage ausgebaut werden kdénnen. Funknetze sind schneller und
einfacher aufzubauen, da "lediglich" Funkbasisstationen aufgestelit/eingerichtet
und Teilnehmerendeinrichtungen angeschlossen werden miissen.””! Die heute

128 Dazu z4hlen sowohl die Anbieterwechselkosten inklusive der eventuell entstehenden Kos-
ten fiir neue Endgertite als auch die jeweiligen Nutzungskosten.

129 Zu den 8konomischen und technischen Merkmalen leitungsgebundener Infrastrukturen
siehe Kapitel 2.

130 Bei der Notwendigkeit des Neubaus miissen die lange Planungs- und Aufbauzeit, die lei-
tungsgebundene Infrastrukturen auszeichnet, sowie das Problem der Wegerechte zur Ver-

" legung von Leitungen bzw. die potentielle physische Unmdglichkeit der Verlegung von

Leitungen in dichtbebauten Gebieten berlicksichtigt werden.

B! Im Gegensatz dazu fallen bei leitungsgebundenen Netzen u.a. umfangreiche und kostenin-
tensive Tiefbauarbeiten an und es besteht das Problem der Wegerechte. Es ist aber auch
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verfigbaren Funksysteme bieten allerdings schlechtere Ubertragungsmerkmale
(Bandbreite, Ubertragungsqualitit) als leitungsgebundene Systeme, so dass sie
nicht als vollwertiges technisches Substitut angesehen werden kénnen.'*

Zusammenfassend ist es zur Zeit schwer zu beurteilen, welche der vorgestellten
Technologien den Durchbruch auf dem Ortsnetz-Massenmarkt schaffen konn-
ten, da sie alle noch, wenn auch in verschiedener Hinsicht, Entwicklungsmingel
aufweisen und auch die vorldufigen Angaben zu ihren Kostenstrukturen mit
groBer Unsicherheit behaftet sind.'”® Jede der Technologien wird durch spezifi-
sche Vor- und Nachteile gekennzeichnet, die in verschiedenen Léndern unter-
schiedlich gewichtet werden kénnen."*

Funkbasierte Systeme konnten als Chance fiir die Regionen angesehen werden,
die bislang iiber keinen Netzzugang verfiigen und dadurch die Moglichkeit be-
kommen, relativ schnell an das Telekommunikationsnetz angeschlossen zu wer-
den. Vor allem in ldandlichen Gebieten oder in Regionen mit schwierigen geo-
morphologischen Bedingungen, wo die Verlegung von Leitungen entweder zu
teuer oder physisch unméoglich wire, konnten sich Funktechnologien durchset-
zen.

Abzuwarten bleibt, ob der vielversprechende 3G-Mobilfunk (UMTS) den an ihn
gestellten Anforderungen bzgl. der Ubertragungsmerkmale und der Kostenstruk-
turen gerecht wird; sollte dies der Fall sein, wiére die technische und 6konomi-
sche Substitutionsméglichkeit zum Festnetzanschluss gegeben.

1.2 Die wirtschaftliche Bedeutung der Telekommunikation als
Infrastruktur

Das beschleunigte Wachstum des Telekommunikationsmarktes ist mit der stei-
genden Bedeutung der Information verbunden, die mittlerweile als wichtiger
Produktionsfaktor angesehen wird. Termini wie die Informationsgesellschaft,
Information-Highways u.4. sind bezeichnend fiir die Verdnderung des Stellen-
wertes der Information als Gut. Der immer schnellere Zutritt zur Information,

zwischen den verschiedenen Funksystemen zu differenzieren, die sich in Abh#ngigkeit
von der Bevélkerungsdichte der Regionen in den Aufbaukosten unterscheiden.

132 Die funkbasierten Systeme kénnen lediglich im Hinblick auf Sprachiibertragung, nicht je-
doch fiir die volle Festnetzdienst-Palette als technisches Substitut angesehen werden.

133 Den Versuch einer Kosteneinschitzung filr die neuen Zugangstechnologien unternimmt
Cave (1995), S.3. Etwas erweitert wird diese Zusammenstellung von Merkt (1998), S.53
und Wichert-Nick (1999), S.46.

134 Gemeint sind damit der linderspezifische Grad an Flichendeckung bei den Kabelrund-
funknetzen, die Qualitéit der verlegten Stromleitungen, Regulierung im Bereich der Wege-
rechte, geomorphologische Beschaffenheit des Gebietes sowie Unterschiede in der Lohn-
héhe im Hinblick auf Tiefbauarbeiten u.4.
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der ihre Beschaffungskosten und somit die Transaktionskosten fiir die Markt-
akteure wesentlich reduziert, hat die Telekommunikationsinfrastruktur zu einer
der wichtigsten Infrastrukturen werden lassen und ihren dynamischen Innova-
tionsprozess beglinstigt.'”

Der Telekommunikationssektor, der auch als "Zukunftssektor" oder "Schlilssel-
branche" bezeichnet wird, hat einen zunehmenden Anteil am Bruttosozialpro-
dukt industrialisierter Lénder und gehért zu den Infrastrukturbereichen, die fiir
eine wettbewerbsfihige Volkswirtschaft als grundlegend angesehen werden.'*
Der Trend zur Internationalisierung des Wettbewerbs macht eine innovative und
leistungsstarke Telekommunikationsinfrastruktur in Verbindung mit einem brei-
ten Angebot an Telekommunikationsdiensten zu einer wichtigen Voraussetzung
fiir die internationale Wettbewerbsfihigkeit von Unternehmen und L#ndern.'*’
Von dem Zugang zu Telekommunikationsnetzen und -anwendungen héngt ab,
wie sich Regionen und Volkswirtschaften im Standortwettbewerb behaupten,
denn “(...) zuriickzufallen in der Telekommunikation bedeutet zuriickzufallen auf
nahezu jedem anderen Gebiet." '*® Die Telekommunikationsinfrastruktur ist als
Basiseinrichtung fiir Regionen und Volkswirtschaften Uberlebensnotwendig
geworden und entscheidet {iber die Attraktivitit von Léndern und Kréftezentren.

Gesamtwirtschaftlich wird Infrastruktur allgemein als Grundlage fiir jegliche
wirtschaftliche Aktivititen auch umschrieben als das, "(...) was gegeben sein
muss, damit der primdre, der sekunddre und der tertidire Sektor méglichst rasch
expandieren kénnen, die Wirtschaft also krdftig wachsen kann und Arbeitsplitze
entstehen."®

Offentliche Infrastrukturinvestitionen'® wirken sich gesamtwirtschaftlich und
regional positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung (private Investitionstitig-
keit, Wirtschaftswachstum, Beschiiftigung) aus.'! Auf der Nachfrageseite be-
wirken sie in der Aufbauphase Einkommens- und Beschiftigungseffekte. Die

135 vgl. Dorisch (2001), S.385. Zum Einfluss der Telekommunikation auf die Reduzierung
der Transaktionskosten siehe z.B. Norton (1992), S.175ff.

136 ygl. Dornisch (2001), S.382.

137 vgl. Voeth (1996), $.27; Graack (1997), S.V oder Dornisch (2001), S.381.

138 Jahn-Thielicke (1994), S.7.

139 Schatz (1996), S.126.

140 Als Grundeinrichtung eines Raumes, die fiir die Entwicklung des privaten Sektors und der
gesamten Wirtschaft als unabdingbar angesehen wurde, wurden Infrastrukturen meistens
vom Staat bereitgestellt.

! Im Falle von gut entwickelten Regionen stellt die Infrastruktur eine Ubiquitit dar. Wenn
ein bestimmter Schwellenwert an Infrastrukturausstattung erreicht worden ist, hat ein wei-
terer Ausbau einen viel geringeren Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung als dies in
unterentwickelten Regionen der Fall ist. Vgl. Hofman (1996), S.106f oder Domisch
(2001), S.381. ‘
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angebotswirksamen Effekte bestehen in der Erhhung des Produktionspotentials
des Raumes.'?

Die gute Infrastrukturausstattung einer Volkswirtschaft oder einer Region stellt
eine Voraussetzung und notwendige Bedingung fiir den wirtschaftlichen Ent-
wicklungsprozess dar.'® Regionen mit unzureichend ausgebauter Infrastruktur
miissen Nachteile beim Standortwettbewerb hinnehmen.'* Von den wichtigsten
Standort-Faktoren

regionale wirtschaftlich-geographische Lage,
regionaler Agglomerationsgrad und Siedlungsstruktur,
sektorale Wirtschaftsstruktur,

regionale Infrastruktur

stellt letztere das einzige Element dar, das mit Investitionsausgaben direkt ge-
staltet werden kann.'*

Im Fall von Regionen, die Nachteile bei den iibrigen drei Potentialfaktoren auf-
weisen, kénnte die (Telekommunikations-)Infrastruktur diese Méngel abmil-
dern, indem sie deren periphere Lage kompensiert. In Regionen, wo keine Fli-
chendeckung des Telekommunikationsnetzes gegeben ist, kommt dem Ausbau
dieses Netzes eine groBe Bedeutung fiir die Entwicklung der Region zu.'

Das Vorhandensein einer gut ausgebauten Telekommunikationsinfrastruktur und
die Moglichkeit der Nutzung der sich erweiternden Telekommunikationsdienste
kann in diesem Sinne helfen, "(...) die Bedeutung von Raum und Zeit als be-
schréinkende Faktoren von Kommunikations- und Austauschbeziehungen zu re-
duzieren.”""" In besonderem MaBe geeignet, Raum und Zeit als constraints von

12 Ofimals wird Komplementaritit der (Sffentlichen) Infrastruktur und des privaten Kapital-
stocks unterstellt. Sie besteht aus dem Eingehen des dffentlichen Infrastrukturkapital-
stocks als Vorleistung in den privaten Produktionsprozess. Vgl. Busch, Klos (1995), S.8,
S.13ff und S.21£f oder Jochimsen, Gustafsson (1977), S.38f.

143 ygl. Busch, K18s (1995), S.5.

14 Dje Ausstattung mit Telekommunikationsinfrastruktur ist eine der wichtigsten Entschei-
dungsdeterminanten bei der Standortwahl von Unternehmen. Unabhingig vom T#tigkeits-
feld (Produktion, Distribution, Headquarters/Marketing/Sales, Forschung und Entwick-
lung) platzieren Unternehmen aus vier von sechs Industriezweigen die Ausstattung mit
Telekommunikation in der Rangliste an erster oder zweiter Stelle. Vgl. Busch, Klds
(1995), S.24, S.41 und zu Studien tiber die neuen Bundeslinder S.11.

145 ygl. Busch, K18s (1995), S.15f sowie Jochimsen, Gustafsson (1977), S.40.

146 yergleichende Untersuchungen, die international tiber den Zusammenhang von wirtschaft-
lichem Wachstum und Investitionen im Telekommunikations- und Verkehrswesen erstellt
wurden, haben eine hohe positive Korrelation dieser zwei Faktoren bestitigt. Vgl. Busch,
Kl8s (1995), S.13 und Easterly, Rebelo (1994), S.13.

147 Rangosch-du Moulin (1998), S.203.
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Kommunikations- und Austauschbeziehungen zu iberwinden, ist Multimedia-
kommunikation'*® und dabei insbesondere das Internet, die seit einiger Zeit
neben der klassischen Sprachiibertragung und als Folge von Konvergenzprozes-
sen ihren Platz auf dem Telekommunikationsmarkt einnimmt. Zu den zur Multi-
mediakommunikation gehérenden zeitabhéngigen und -unabhingigen Kommu-
nikationsformen (Medien) gehdren Audio (Sprache, Musik), Video (TV, Film,
Fernsehtelefon), Text, Festbild (Fax, Foto, Rontgen u.4.) sowie Graphik (Da-
ten).'?

Um diese Kommunikations-Integration zu erméglichen, bedarf es einer gemein-
samen technischen Basisplattform, die einerseits durch die Digitalisierung und
Komprimierung und andererseits durch weltweite Standardisierungsaktivititen
bzgl. der Ubertragungsverfahren (Kompatibilitit) gewshrleistet werden soll.'®
Verschiedene Ubertragungssektoren wie die Telekommunikation, die Computer-
technik und der Mediensektor wachsen zu einem neuen Wirtschaftssektor
zusammen und er6ffnen neue Dimensionen fiir Information und Kommunikation
in allen Lebensbereichen.*'

"Der Telekommunikationsmarkt der Zukunft entsteht durch die Zusammen-
Siihrung von bisher getrennt regulierten Marktbereichen: dem Markt fiir
Datenverarbeitungs- und Unterhaltungsgerdteindustrie, dem Bereich der
Telekommunikationsausriistungen und Endgerdite, dem Markt fiir Telekom-
munikationsnetze und -dienste und dem Mediensektor einschlieflich Rund-
funk, Fernsehen, Musik, Film, Zeitungs- und Buchverlagen."*

Dieser Konvergenzprozess findet auBerhalb des Infrastrukturbereichs (Richt-
funksender, Satellitenfunk, TV-Kabel, Festnetze) und der Informationstechnolo-
gie (Speicherung und Bearbeitung von Informationen) ebenfalls auf der Ebene
der Inhalte (Telekommunikation, Rundfunkindustrie, Verlagswesen) und der
Verbraucher und Benutzer statt.'”

% Multimedia umschreibt die digitale Integration von mindestens drei verschiedenen Medien
(z.B. Sprache, Daten, Bilder) und bedeutet die gemeinsame Nutzung dieser Basiskommu-
nikationsformen. Vgl. Hooffacker (1995), S.121.

19 ygl. Jung, Warnecke (1998), S.3-132.

150 Die Konvergenz der Ubertragungssektoren und darauf aufbauend die Erweiterung der An-
wendungsbereiche basiert auf der technischen Entwicklung der Ubertragungsnetze, u.a.
ihrer Digitalisierung, die es erlaubt mittels breitbandiger Ubertragungstechniken die ver-
schiedenen Kommunikationsformen zeitgleich (in einem Kommunikationsvorgang) zu
nutzen,

1! ygl. Hoppe, Lennardt (1995), S.1.

12 Eromm (1997), S.9.

133 ygl. Jung, Warnecke (1998), §.6-32.
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Multimediadienste'* erweitern die Méglichkeiten der Kommunikation im Ver-

gleich zu traditionellen Kommunikationsdiensten und werden zum GroBteil iiber
eine gemeinsame Plattform angeboten - iiber das Internet als globales Netz und
Informations- und Transaktionsplatz. Das Internet iibernimmt zunehmend die
Abwicklung vieler interaktiver (eingeschrénkt bidirektionaler) Informations-
abrufdienste sowie einen Teil der (bidirektionalen) Individualkommunikation
(exkl. traditionelle Sprach- und Faxiibertragung). Zu den neuen Diensten, die
dem Prinzip der Telematik'*® entspringen und unter dem Begriff Teledienste'*
zusammengefasst werden, gehdren u.a. die Telearbeit, die Telemedizin,'”’ das
Telelearning (E-Learning), der Telecommerce (E-commerce, Teleshopping), das
Telebanking (Online-Banking), Telekonferenzen (Telemeeting, Chat-rooms),
Teleinfo,'*® E-Mail (Electronic Mail) sowie viele andere.'”

Die neuen Multimediaanwendungen werden sowohl im privaten als auch im ge-
schiftlichen Bereich eingesetzt. Der Verbraucher kann mittels Internet aus
einem weltweiten Handelsangebot wahlen, was den Zugang zu Diensten und
Produkten erweitert und es ihm erlaubt, gemaB seinen Préferenzen zu handeln.
Als Endprodukt erhoht der Zugang zur Telekommunikation den Lebensstandard,
sorgt fiir mehr Sicherheit und tréigt zu wesentlichen Zeitersparnissen bei.'®

Im Geschiftsleben erméoglicht der Einsatz von modernen Telekommunikations-
techniken hohere Produktivitdt durch bessere Verwaltung und die Entwicklung
von immer komplexeren und dezentralisierten Organisationen (Unternehmens-

134 Multimediaanwendungen kénnen entweder nach der Art der Nutzung oder auch in bezug
auf die Kommunikationsart unterschieden werden. Die Art der Nutzung wird als privat
oder geschiftlich definiert. Bei der Kommunikationsart kann unterschieden werden zwi-
schen den Verteildiensten (unidirektional), den interaktiven Informationsabrufdiensten
(bidirektional mit eingeschrinktem Riickkanal) und der Individualkommunikation (bidi-
rektional). Die genannten Formen sind oft gemischt anzutreffen. Vgl. Jung, Warnecke
(1998), S.6-13.

155 Telematik entstand aus der Verbindung von Datenferniibertragung und Rechentechnik
(Telekommunikation und Informatik) Vgl. Hooffacker (1995), S.167.

1% Teledienste (Teleservices) umfassen die mediengestlitzte dislozierte Erbringung von
Dienstleistungen. Zu Telediensten siehe z.B. Bergmann, Gerhardt (1999), S.497ff; Jung,
Warnecke (1998), S.3-28, S.3-86ff, S.3-137ff und S.6-71ff; Welfens, Graack (1996a),
S.39ff.

157 Austausch von Informationen zwischen Kliniken und Arztzentren; Beobachtung nach der
Behandlung durch Gertite, die iiber das Netz Informationen vom Haus des Patienten an
den Arzt weiterleiten; Notfall-Detektion bei Risikopatienten u.4.

158 Online-Zugriff auf Informationsdatenbanken zu verschiedenen Bereichen wie z.B. Stadt-
oder Hotelinformationen, Tourismus, Info- und Buchungssysteme u.v.a.

159 ygl. z.B. Jung, Warnecke (1998), S.3-136; S.3-86ff und zu einer detaillierten Aufstellung
S.6-82ff.

16 vgl, Eurostat (1997), S.19.
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strukturen). Durch die Unterstiitzung von zusammenhéingenden Arbeitsabliufen
trigt das Internet ebenfalls zur Aufhebung des rdumlichen Verbundes von
Arbeitsplidtzen bei. Darliber hinaus erweitert die Nutzung des Internets die fiir
Unternehmen erreichbare Kundengruppe und triigt zu wesentlichen Kosten-
ersparnissen (Transaktionskosten) bei.'' Das Internet hebt die zeitlichen und
rdumlichen Handelsbegrenzungen auf und globalisiert das Wirtschaftsgesche-
hen, indem es allen Nutzern in der Welt den gleichen Zugang zu weltweiten An-
geboten erdffnet.'? Gesellschaftlich tragen neue Kommunikationsformen dazu
bei, die politische, kulturelle, 8konomische und soziale Integration zu férdern.'®®

Um die Nutzung und Weiterentwicklung der Dienstepalette zu ermd&glichen, be-
darf es einer ausgebauten, modernen Telekommunikationsinfrastruktur, deren
Funktionalitit und Effektivitdt "eine Voraussetzung fiir ein marktgerechtes An-
gebot kiinftiger Multimediaanwendungen™® sein wird. Die Entwicklung und
steigende Nutzung der internetbasierten Dienste schlégt sich wiederum u.a. in
einer steigenden Nachfrage nach Telekommunikationsiibertragung (als Bitiiber-
tragung) nieder.'s®

'8! Durch neue Telekommunikationsdienste kdnnen andere Kommunikationsformen (z.B.
Post, Personenverkehr) weitgehend reduziert oder ihr Einsatz optimiert werden. Vgl. dazu
z.B. Emst, Walpuski (1993), S.99ff; K8hler (1994), S.205ff oder Saunders et al. (1994),
S.16.

'62 Das Internet erdffnet fiir Unternehmen weltweite Absatzmirkte. Den Platz der Standortbe-
deutung nimmt zunehmend der ,,Internetstandort” ein, d.h. die Erreichbarkeit im Internet
durch die Aufnahme in Datenbanken und Suchmaschinen. Die Rolle der Ladenlokale mit
deren Ausstattung tibernehmen oftmals Internet-Seiten.

163 Vgl. Saunders et al. (1994), S.18ff.

164 Jung, Warnecke (1998), S.4-3. Eine groBe Bedeutung kommt auch der stindigen Verbes-
serung der Ubermittlungssicherheit von Daten tiber das Netz zu.

1% Der Grofteil der privaten Nutzer benutzt den Internetzugang per Telefon (Modem). Siehe
hierzu auch Kapitel 2.2.1.
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2 Ordnungspolitische Grundlagen der Telekommunika-

tion

2.1 Besondere Merkmale der Telekommunikation als

Infrastrukturbereich

Leitungsgebundene Infrastrukturbereiche sind durch eine Reihe von besonderen
Merkmalen gekennzeichnet, die von ihrer physischen Struktur verursacht wer-
den. Bezogen auf Infrastrukturen generell wird in der Literatur nach techni-
schen, 6konomischen und institutionellen Infrastrukturmerkmalen differenziert,
die in verschiedenen Konstellationen auf die einzelnen Infrastrukturen zutreffen
konnen.'

Zu den moglichen technischen Charakteristiken der Infrastruktur werden ge-
zdhlt:?

die Unteilbarkeit wesentlicher Teilsysteme der Infrastruktur,
Standortgebundenheit von Leistungserstellung und Leistungsverzehr,
lange Planungszeiten und lange Lebensdauer der Systeme,

die technische Verbundenheit zwischen Elementen und Teilsystemen der
Infrastruktur,

starker Einfluss von technologischem Fortschritt (Innovation),
Kapazititsbeschrankungen (capacity constraints).?

Die méglichen 6konomischen Eigenschaften umfassen:

Skaleneffekte (economies of scale) der Netze durch gréBere Anzahl bzw.
groflere Dichte der Anschliisse (economies of density - Dichteeffekte), Kos-
tendegression (auch Distanzkostendegression),

Verbundvorteile (economies of scope) der netzbasierten Erstellung von Pro-
dukten oder Dienstleistungen,

Subadditivitit der Kosten (natiirliches Monopol, Unteilbarkeiten),
einen hohen Kapitalkoeffizienten,

nicht riickholbare Investitionskosten (Irreversibilitit, sunk costs),
externe Effekte (Netzwerkexternalitiiten - network externalities),

Vgl. Wolter (1997), S.32ff;, Chmielewicz, Jasinski (1997), S.84ff und Eichhorn (1989).
Bei manchen Charakteristiken kann, abh#ngig von der Fragestellung und Sichtweise, so-
wohl eine Zuordnung zum technischen als auch zum 8konomischen Bereich erfolgen.

Vgl. Wolter (1997), S.32ff; Chmielewicz, Eichhorn (1989) und Jasinski (1997), S.84ff.
Zur technischen Struktur des Telekommunikationsnetzes sieche Kapitel 1.1.2.

Dieses Argument kann auflerhalb der technischen Ebene auch als 8konomisches Knapp-
heitsproblem verstanden werden.
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o Verénderungen des Bedarfs mit der Zeit (z.B.: Tageszeit), Aufireten von zu-
falligen Fluktuationen.

Die institutionellen Merkmale kénnen auf staatlich oder unter staatlicher Kon-
trolle bereitgestellte, verwaltete oder betriebene Infrastrukturen zutreffen und
sind aufgrund dessen durch 6ffentliche Eingriffe und Normen bedingt:

o Fehlen von Marktpreisen der Leistungen,*

o defizitire Betriebsfilhrung (der Ausgleich der Defizite erfolgt durch Mittel
aus 6ffentlicher Hand),

e staatliche Planung, Organisation, Leitung und Kontrolle.’

Die staatliche Bereitstellung hat als Ziel, allen Biirgern gleichen Zugang zu In-
frastrukturen zu ermdglichen, gleichwertige Lebensbedingungen fiir die Bevél-
kerung und gute Standortbedingungen (allgemeine Infrastrukturvoraussetzun-
gen) fiir Unternehmen zu schaffen.® Aus diesen Griinden wurde die Infrastruktur
oft als offentliches Gut (Kollektivgut)’ angesehen, obwohl nicht auf alle Infra-
strukturbereiche die Kriterien eines 6ffentlichen Gutes zutreffen.

Die staatliche Bereitstellung einiger Infrastrukturen und Dienste begriindete
schon Adam Smith im 18. Jh. als:

"(...) the duty of erecting and maintaining certain publick works and cer-
tain publick institutions, which it can never be in the interest of any indivi-
dual, or small number of individuals, to erect and maintain; because the
profit could never repay the expence to any individual or small number of

Der Staat gibt den Leistungsumfang und/oder -preis vor, so dass der Marktmechanismus
aufler Kraft gesetzt wird. Vgl. Wolter (1997), S.38.

Die Einrichtungen befinden sich meistens im Eigentum oder in der direkten oder indirek-
ten Kontrolle der éffentlichen Hand, insbesondere in bezug auf Preis- und Innovationspo-
litik.

§  vgl. Janicke (1986).

7 Die Unterteilung in Kollektivgtiter (6ffentliche Gtiter) und Individualgtiter (private Gtiter)
erfolgt nach den Merkmalen der Rivalittit im Konsum sowie des technischen, 8konomi-
schen oder normativen Ausschlusses. Liegt Rivalitit vor und besteht Ausschlussmdglich-
keit, so liegt ein privates Gut vor, dessen Nachfrage auf Mirkten befriedigt werden kann.
Die notwendige Bedingung fiir ein dffentliches Gut ist dann die Nicht-Rivalitit, also der
gemeinsame Konsum eines Gutes. Kommt als hinreichende Bedingung die Nichtgeltung
des Ausschlussprinzips (aus technischen, 8konomischen oder normativen Griinden) hinzu,
so handelt es sich um ein reines Sffentliches Gut, und eine Marktldsung ist ausgeschlos-
sen. Von Interesse hier ist jedoch auch die Kombination der Ausschlussmaglichkeit mit
Nicht-Rivalitéit oder eingeschriinkter Rivalitit, was auf typische Clubgiiter (mit und ohne
Uberfullung) hinweist. Nach Woll (1987), S.231; Hofman (1996), S.7f und Weimann
(1996), S.127ff und S.377ff.
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individuals, though it may frequently do much more than repay it to a great
society."

Trotz der hiufig vorzufindenden Gleichbehandlung aller Infrastrukturen kann
die Telekommunikationsinfrastruktur nicht wie manche andere als Kollektivgut
(6ffentliches Gut) klassifiziert werden. Im Falle der Telekommunikation ist das
Prinzip der AusschlieBbarkeit und eingeschrénkt der Rivalitit anwendbar.’ Die
Rivalitdt besteht weiterhin in bezug auf schmalbandige Telefonanschliisse und
kann ebenfalls durch Kapazititsiiberlastung aufireten.'® Dieses Merkmal diirfte
jedoch innerhalb der néchsten Jahre durch technologische Entwicklungen - Ka-
pazititserweiterung (z.B. bereits verfligbares ISDN) bzw. bessere Nutzung der
vorhandenen Ressourcen (xDSL, ATM u.4.) - obsolet werden.

Technisch gesehen ist die Telekommunikationsinfrastruktur ein unteilbares Sys-
tem, bestehend aus Orts- und Fernnetzen, die durch technische Verbundenheit
gekennzeichnet sind. Wie alle netzbasierten Infrastrukturleistungen ist auch die
Telekommunikation standortgebunden, was bedeutet, dass die Inanspruchnahme
der Leistungen rdumlich an den Telefonanschluss gebunden ist. Die Telekom-
munikationsinfrastruktur ist zudem durch eine lange Lebensdauer gekennzeich-
net, was die Prognose der zukiinftig benétigten Kapazititen aufgrund des antizi-
pierten Zukunftsbedarfs erschwert und das Risiko von Fehlentscheidungen er-
hoht."

Okonomisch gesehen ist die Telekommunikationsinfrastruktur ein Bereich, der
durch erhebliche irreversible Kosten gekennzeichnet ist. Beim Zusammenschal-
ten von Netzen und beim Ausbau der Netze entstehen Produktivititsvorteile in
Form von positiven externen Effekten. Wihrend des Auf- und Ausbaus der
Infrastruktur, hauptsichlich der Ortsnetze, treten bedeutende Dichtevorteile auf.
Wie andere Infrastrukturbereiche unterliegt auch die Telekommunikation Fluk-
tuationen und Bedarfsverinderungen, die z.B. mit der Tageszeit zusammenhin-
gen kénnen und in der Kapazitétsplanung beriicksichtigt werden miissen.'?

& vgl. Smith (1976), S.687 (IV.ix.51).

Der Ausschluss eines Individuums von der Netznutzung kann auf einfache Weise entwe-
der tiber eine Nichtverlegung der Leitung (Verweigerung des Anschlusses an das Netz),
oder {iber die betriebliche Trennung und Nichtbedienung des vorhandenen (bereits verleg-
ten) Anschlusses erfolgen.

Vgl. z.B. Burr (1995), S.44f. Schmalbandige Teilnehmeranschliisse kénnen zur gleichen
Zeit nur von einem Teilnehmer benutzt werden (nur eine Verbindung). Rivalitit durch Ka-
pazititsiiberlastung tritt auf, wenn die maximale Kapazitit (N) des Netzes durch n Teil-
nehmer beansprucht wird und der (n+1)te Teilnehmer aus dem Grund das Netz zu dieser
Zeit nicht nutzen kann.

"' Vgl. Schatz (1996), S.131.

Die Diensteebene der Telekommunikation ist zusitzlich durch Verbundvorteile gekenn-
zeichnet, die auf den verschiedenartigen Nutzungsmdglichkeiten des Netzes basieren.

63



Im folgenden werden die wichtigsten Skonomischen Kategorien niher behan-
delt, die fiir die Telekommunikationsinfrastruktur von Relevanz sind, um dann
auf den Einfluss der technischen Merkmale auf die Netzdkonomik und die
Zusammenhinge der 6konomischen Merkmale untereinander einzugehen."

2.1.1 Skaleneffekte - insbesondere Verbundvorteile und Dichtevorteile

Im Fall von Netzen treten Skaleneffekte (GrBenvorteile, economies of scale) in
Form von Dichtevorteilen (economies of density), horizontalen economies of
scale als auch Verbundvorteilen (economies of scope) auf.' GroBenvorteile sind
Stiickkostenvorteile, d.h. mit steigender Ausbringungsmenge sinken die Stiick-
kosten.

Dichtevorteile, als eine Art von GréBenvorteilen, sind "Stiickkostenvorteile, die
mit zunehmender Produktions- bzw. Liefermenge in einem bestimmten Gebiet
(pro km®) oder pro Streckenkilometer etc. entstehen bzw. mit zunehmender
Nachfragemenge auf einer bestimmten Relation"."® Dichtevorteile sind beson-
ders beim Auf- und Ausbau leitungsgebundener Infrastruktur ausgepréigt vor-
handen, bei der die irreversiblen Kosten den GroBteil der anfallenden Kosten
darstellen und die variablen Kosten verhiltnismé#B8ig gering sind. Somit werden
die irreversiblen Kosten durch eine ansteigende Nachfragedichte auf eine gré8e-
re Menge Einheiten verteilt, was zu geringeren Stiickkosten fiihrt. Die langfristi-
ge Durchschnittskostenkurve (LDK) hat also einen fallenden Verlauf. Fiir das
Telekommunikationsnetz bedeutet das, dass es geringerer Aufwendungen be-
darf, um neue Teilnehmer in einem dichtbesiedelten Gebiet anzuschlieBen als in
landlichen, gering besiedelten Regionen. Diese Interpretation von Dichtevor-
teilen im Telekommunikationsnetz wird in Abb. 2-1 veranschaulicht.

In der Abbildung fillt die regionale langfristige Durchschnittskostenkurve
(RLDK) mit zunehmender regionaler Nachfragedichte nach Telefonanschliissen
(RND). Die Nachfragedichte hingt dabei stark mit der Besiedlungsdichte der
Regionen zusammen. Geringer besiedelte Gebiete ("Land" - RNDy ) weisen ho-
here Durchschnittskosten bei geringerer Nachfragedichte auf als dichter besie-
delte Regionen. Bei geringerer Nachfrage(Besiedlungs-)dichte des Gebietes

Auf Verinderungen des Bedarfs, ihre méglichen Ursachen und Auswirkungen wird in Ka-

pitel 2.2.5 eingegangen. Sie werden unter Kapitel 2.1 nicht als gesonderte 8konomische

Kategorie behandelt und in den Kapiteln 2.1.1 bis 2.1.4 diskutiert.

" vgl. Ernst, Walpuski (1997), S.16ff oder Distelkamp (1999), S.9f. Zu den einzelnen Arten
der Skaleneffekte siche Kruse, Berger (1996), S.214.

15 Kruse, Berger (1996), S.216.



(RND{ <RNDg) kdénnen also nur geringere Dichtevorteile realisiert werden
(DK >DKg)." '

RLDK1
DKL
OKs —— RLDK
Land Stadt -
RNDL RNDg RND
Regionale
Nachfragedichte

Eigene Darstellung anhand von Kruse, Berger (1996), S.217.
Abb. 2-1: Dichtevorteile in der Telekommunikation - Anschlusskosten

Auf der Diensteebene treten Dichtevorteile hauptséchlich in Fernnetzen auf. Sie
beruhen auf der geblindelten Durchleitung des Verkehrs, was die Stiickkosten
der Verbindungen senkt. Es gilt, dass je hoher die Netzebene ist,'” desto mehr
Verkehr in ihr durchgeleitet wird.'

Dichtevorteile konnen als eine Art von Skalenvorteilen im Extremfall zum Ent-
stehen eines natiirlichen Monopols fithren. Die Problematik des natiirlichen Mo-
nopols wird in Kapitel 2.1.2 behandelt.

16 GemB WIK, Cullen (2001a), S.33 konnen die Anschlusskosten zwischen stidtischen und
l4ndlichen Gebieten um bis zu 500% variieren.

Fiir nghere Erl4uterungen der Netzebenen siehe Kapitel 1.1.2.

Man spricht auch von Distanzkostendegression bei Verbindungen. Die Abhingigkeit der
Verbindungskosten von der Distanz stellt eine logarithmische Funktion dar. Laut Weiz-
stcker (1997) erhtht die Verzehnfachung der Distanz des Gespréichs die Kosten unterpro-
portional, z.B. um 10 Pfennig. Nimmt man also an, dass ein Ortsgesprich tiber 10 km 30
Pfennig kostet, so wird ein Gesprich tiber 100 km nur 10 Pfennig mehr, also 40 Pfennig
kosten und ein Gespréch tiber 1000 km nur 50 Pfennig. Vgl. Weizstcker (1997), S.573.
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In der Telekommunikation treten auch horizontale economies of scale auf, da es
geringerer Aufwendungen bedarf, ein existierendes Netz geographisch zu erweij-
tern, als fiir diese Gebiete ginzlich neue Netze zu erschaffen.'

Von Verbundvorteilen (economies of scope) spricht man, wenn die gemeinsame
Produktion von zwei oder mehreren verschiedenen Produkten zu geringeren
Stiickkosten méglich ist als die getrennte Produktion. Hinsichtlich der Totalkos-
ten TK sind bei zwei unterschiedlichen Produkten X und Y dann Verbundvortei-
le gegeben, wenn TK(X, Y) < TK(X) + TK(Y) gilt.

Verbundvorteile treten in der Telekommunikation hauptséchlich auf der Diens-
teebene auf. Sie kdnnen als spezifische Vorteile durch die gemeinsame Nutzung
eines Netzes fiir verschiedene Verbindungsarten verstanden werden (Biinde-
lungsvorteile). Dazu gehéren Orts-, Fern- bzw. Auslandsverbindungen oder die
Sprach- und Datenkommunikation iiber dasselbe Netz. Verbundvorteile in der
Telekommunikation werden sich verstirken, wenn die Palette an Diensten, die
iiber dasselbe Netz angebotenen werden, erweitert wiirde (z.B. Telekommunika-
tion + Strom + Kabel-TV).

Auf der Infrastrukturebene kénnen Verbundvorteile auftreten, wenn das Tele-
kommunikationsnetz zusammen mit einer anderen Netzinfrastruktur verlegt
wird (z.B. gemeinsamen Schichte mit Kabel-TV).

2.1.2 Subadditivitiét - Natiirliches Monopol - Unteilbarkeiten

Die Theorie des natiirlichen Monopols (Subadditivitét als notwendige und hin-
reichende Bedingung) beruht auf der Erkenntnis, dass die am Markt nachgefrag-
te Giiter- bzw. Dienstleistungsmenge am effizientesten und kostengiinstigsten
von einem einzigen Unternehmen erbracht werden kann.2! Das Vorliegen eines
natiirlichen Monopols zeichnet sich dadurch aus, dass "die Kosten jeder im rele-
vanten Bereich liegenden Leistungserstellung dann minimiert werden, wenn das
Leistungsangebot in der Hand eines Unternehmens konzentriert wird~* Dabei

Im Fall von horizontalen Skaleneffekten sinken die Durchschnittskosten bei der regiona-

len Ausdehnung des Versorgungsgebietes. Vgl. Kruse, Berger (1996), S.217f.

2 ygl. Ernst, Walpuski (1997), S.16ff.

21 Wettbewerb auf einem nattirlichen Monopolmarkt wird als nicht sinnvoll angesehen, da er
zur Verschwendung von Ressourcen filhrt, bis sich auf dem Markt ein Anbieter durch-
gesetzt hiitte. Es wird also angenommen, dass sich dieses Monopol auf ,,natlirliche” Weise
durch einen Verdringungswettbewerb einstellen wilrde. Vgl. Fuest (1992), S.10ff; Miiller
(1995), S.41£f oder Weimann (1996), S.324ff.

2 Knieps (1985), S.25f.
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kénnen GrdBenvorteile eine hinreichende, aber nicht notwendige Bedingung
11 23
sein.

Die Subadditivitit der Kostenfunktion fiir eine Einprodukt-Produktion tritt auf,
wenn bei jeder denkbaren Aufteilung der Gesamtproduktion fiir die Totalkosten
(TK) gilt:

TK(x) + ...+ X5) < TK(X1) + ... + TK(xp), bzw. TK(X) < TK(x1) + ... + TK(xp)*,
wobei

X die gesamte Produktionsmenge und

x1 die Produktionsmenge des i-ten Betriebes (i=1, ..., n) darstellt und

X=x1 +..+x;+ ..+ xpgilt.

Im Mehrprodukt-Fall mit den Produkten A, B, ..., Z und den Einzelmengen
A=a1+..+ap, B=bj+..+by, ..., Z=2z1+..+z,

besteht Subadditivitit, wenn fiir jede denkbare Aufteilung der Gesamtproduk-
tion TK(A, B, ..., Z) auf zwei oder mehrere Betriebe gilt:

TK(A, B, ..., Z) < TK(ay, by, ..., 21) + ... + TK(ap, by, ..., zn)*.

Im Mehrprodukt-Fall sind die Bedingungen fiir Subadditivitit wesentlich kom-
plexer als im Einprodukt-Fall. Hinreichende Bedingungen fiir Subadditivitét
sind dann gegeben, wenn gleichzeitig die Durchschnittskostenkurven aller (zwei
oder mehr) Produkte einen fallenden Verlauf haben (Transstrahlenkonvexitit -
trans ray convexity der Totalkostenkurven) und Verbundvorteile in dieser kom-
binierten Produktion auftreten.?

Kruse und Berger stellen fest, dass zum heutigen Zeitpunkt in der Telekommu-
nikation nur noch private Anschliisse im Ortsnetzbereich Subadditivitit aufwei-
sen.”’ Subadditivitit im Bereich des Ortsnetzes beruht auf starken Dichtevortei-
len beim Ausrollen des Netzes und wihrend des Betriebs auf Skalenvorteilen
der Vermittlung.?® Im Fall von anderen Telekommunikationsebenen sind subad-

Subadditivitit ist immer dann gegeben (im Einprodukt-Fall), wenn bis zum relevanten
Marktumfang (Menge) GroBenvorteile gegeben sind, d.h. die langfristige Durchschnitts-
kostenkurve einen durchgiingig fallenden Verlauf bis zu diesem Punkt hat. Subadditivitét
kann aber auch gegeben sein, ohne dass bei der fraglichen Menge noch economies of scale
vorhanden sind. Vgl. hierzu Kruse, Berger (1996), S. 221f oder Weimann (1996), S.323ff.
Vgl. Kruse, Berger (1996), S.219.

Vgl. Kruse, Berger (1996), S.219f.

Fiir Einzelheiten siche Baumol et al. (1988), S.172ff oder Burr (1995), S.58ff.

Vgl. Kruse, Berger (1996), S.224.

2 vgl. z.B. Graack (1997), S.25f.
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ditive Kostenverléufe durch technologischen Fortschritt bereits aufgehoben wor-
den bzw. haben niemals existiert.

2.1.3 Irreversibilitit - Investitionsaufwand - Investitionsrisiko

Das Telekommunikationsnetz ist, wie auch andere leitungsgebundene Infra-
strukturen, von einer sehr hohen Kapitalintensitit (hoher Kapitalkoeffizient?)
gekennzeichnet. Den GroBteil der Investitionskosten bilden die Kosten der Lei-
tungsverlegung. Abhingig von der Art der Leitungsfilhrung variiert die Hohe
der Verlegungskosten sowie ihr Anteil an der gesamten Investition. Im Fall von
unterirdischer Leitungsfiihrung miissen z.B. Wegerechte erworben und Tiefbau-
arbeiten filr das Graben von Schichten zur Leitungsverlegung durchgefiihrt wer-
den. Beim oberirdischen Ausrollen von Netzen miissen u.a. Masten aufgestellt
werden. Diese Aufbaukosten sind durch Irreversibilitit gekennzeichnet (sunk
costs). Im Fall eines Marktaustritts sind sie nicht riickholbar, da sie "fiir eine be-
stimmte Verwendung spezifisch sind und ihre Mobilitdt in alternative Verwen-
dungen Skonomisch eingeschrdnkt oder ausgeschlossen ist"* Die Irreversibili-
tit beruht beim Telekommunikationsnetz auf der Ortsgebundenheit (Immobili-
tit) und darauf, dass die Netze nur fiir den Zweck der individuellen Daten- bzw.
Gesprichsiibermittlung zu nutzen sind. Sollte ein Marktaustritt erfolgen, ist der
Liquidationswert (Wiederverkaufswert) des Netzes sehr begrenzt’' Dieses
Merkmal soll durch Abb. 2-2 verdeutlicht werden, in welcher der Wertverfall
von einer reversiblen (Beispiel Auto) und einer irreversiblen Investition (Tele-
fonnetz) aufgezeigt wird.

Angenommen, der Anschaffungswert fiir ein Auto (Awya) und ein Telefonnetz
(Awp) ldgen auf den Niveaus wie in Abb. 2-2. Die Liquidationswerte fiir beide
Investitionen werden mit Lwjs (Auto) und LwijN (Netz) als Kurve fiir fiinf
Perioden (i=1,...,5) dargestellt. Die Zeitspanne P kennzeichnet den Wertverlust,
den die Investition im Augenblick ihrer Tatigung erleidet.?

¥ Infrastrukturbereiche sind sehr kapitalintensiv. Der Kapitalkoeffizient (capital-output ra-

tio) gibt die aufgewendeten Kapitaleinheiten pro Outputeinheit an, d.h. um das wievielfa-
che das eingesetzte Kapital die mit seiner Hilfe erzeugte Giitermenge Ubersteigt. Je hther
dieser Koeffizient ist, desto gréfer ist der eingesetzte Kapitalstock und/oder desto geringer
ist die Giitermenge, die mit seiner Hilfe erzeugt wurde. Der Kapitalkoeffizient ist reziprok
zur Kapitalproduktivitit. Vgl. Woll (1987), S.289.
% Kruse (1985), S.41.
31 vgl. Kruse, Berger (1996), S.244. Eine etwas weniger eingeschrinkte Liquidationsmdg-
lichkeit und Mobilit4t zeichnet die Vermittlungstechnik aus. In der Abb. 2-2 stellt Lwgy
den Nettoerlds bei der Liquidation eines Telefonnetzes zu einem beliebigen Zeitpunkt dar.
Pg stellt so den Zeitraum der Anschaffung, also von der Entscheidung bis zur Fertigstel-
lung dar.

32
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Quelle: Kruse, Berger (1996), S.243.
Abb. 2-2: Liquidationswert bei hoher und geringer Irreversibilitiit

Wie zu erkennen ist, erleidet das Telefonnetz im Augenblick der Investition (Pg)
einen erheblichen Wertverlust, der als m'eversnbler Investitionsteil (I} = Awn-
Lwon, bei Lwon=Lwsy) aufgefasst werden muss.”® Dies bedeutet, dass allein
aufgrund der T#tigung der Investition der Liquidationswert bereits kurz nach
ihrer Realisation enorm sinkt.

Im Gegensatz dazu erfolgt der anfingliche und periodische Wertverlust der
Investition in ein Auto in kleineren Schritten. Dies hingt damit zusammen, dass
das Netz im Gegensatz zum Automobil eben immobil und stark anwendungsbe-
zogen ist. So gesehen existiert fiir Telekommunikationsnetze kein "Gebraucht-
markt" bzw. hingt die Anzahl der potentiellen Kédufer des Netzes von der Nach-
frage nach Telekommunikationsdienstleitungen in dem jeweiligen Gebiet ab.**
Es kann also z.B. davon ausgegangen werden, dass am Kauf eines bestehenden
Netzes in einer belebten Region (Grofstadt) mit vielen aktiven Teilnehmern

3 Laut der Annahme in der Abb. 2-2 gilt Lwgn=..=Lws.

3 Wenn frithestens zum Zeitpunkt der Investitionstitigung die ursprilngliche Verwendung
des Netzes entfillt und keine Mdglichkeit besteht, das Netz in einer anderen Verwendung
einzusetzen, so kann die Demontage des Netzes gew#hlt werden, um den reversiblen In-
vestitionsteil (Ir) zuriickzugewinnen. Der Liquidationswert Lwjy bildet dabei den sog.
Nettoerlds der Demontage des Netzes und stellt den Verkaufserlds der demontierten Lei-
tungen abziiglich der Demontage- und Rekultivierungskosten dar. Vgl. Kruse, Berger
(1996), S.244. In diesem Sinne muss im Telekommunikationsnetz zwischen den einzelnen

- Teilen/Ebenen des Netzes unterschieden werden. Die héchste Irreversibilitit zeichnet die
Teilnehmeranschlussleitungen im Ortsnetz aus. Als geringer kann das Irreversibilit4tsni-
veau der Ortsnetz-Vermittlungseinrichtungen (hShere Mobilitit) eingestuft werden.
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mehrere oder viele Unternehmen interessiert sein werden, das Interesse am Kauf
eines fertigen Netzes in einem bevdlkerungsarmen Gebiet (Dorf) aber gering
sein wird.

Es kann weiterhin zwischen drei 6konomischen Kategorien von Irreversibilitit
unterschieden werden:* der Industrie-, Markt- und Transaktions-Irreversibilitiit.
Die Industrie-Irreversibilitéit ist durch hohe Wertunterschiede zwischen bran-
chen-internen und branchen-externen Verwendungen gekennzeichnet. Telekom-
munikationsleitungen und -vermittlungseinrichtungen sind also im Hinblick auf
die Ubertragungstechnik irreversibel; auBerhalb der Telekommunikationsbran-
che sind sie nicht verwendbar. Markt-Irreversibilitit bedeutet, dass alle werter-
haltenden Verwendungen innerhalb des betrachteten Marktes liegen. Im Fall der
Telekommunikation bedeutet dies, dass die Netze irreversibel sind, was den
Anschluss einer konkreten Region an das Telefonnetz angeht.*® Transaktions-
Irreversibilitit tritt auf, wenn die werterhaltende Verwendung nur in der Trans-
aktion mit einem bestimmten Partner den hdchsten Wert aufweist und hingt mit
Investitionen zusammen, die der abhiingige Partner zwecks dieser konkreten Zu-
sammenarbeit getdtigt hat. Im Fall der Telekommunikationsortsnetze konnte
man den Betreiber als abhéngigen Partner darstellen, der individuelle Anschliis-
se (zu Wohnungen) verlegt. Diese verlegten Anschliisse zu konkreten Teilneh-
mern - als Transaktionspartnern - treten als hochst irreversible Investitionen auf,
da sie nur von diesen Personen (Standorten) genutzt werden kénnen. So kann
die Leitung (der Anschluss) zur Wohnung A nicht einer Person in Wohnung B
verkauft werden, falls Mieter/Bewohner A auf die Anschlussnutzung verzichtet.

Im Fall der Fernnetze und Auslandsnetze stellen Irreversibilititen zwar ebenfalls
Marktein- und -austrittsbarrieren dar, bewirken jedoch keine Resistenz der Be-
treiber. Bei diesen iibergeordneten Netzebenen und der teilvermaschten Netz-
struktur’’ kdnnen sie zumindest als Kapazititen fiir Umwegleitung bei Storungs-
fillen anderer Netzabschnitte eingesetzt werden.

2.1.4 Externe Effekte in Netzwerken - Netzwerkexternalitiiten

Externe Effekte - Netzwerkexternalitéiten - treten auf, "wenn die Handlung eines
Wirtschaftssubjektes direkte Nutzen oder Schéden fiir andere Wirtschaftssubjek-

3 vgl. Kruse, Berger (1996), S.248f oder Distelkamp (1999), S.9.

3 Das Telefonortsnetz (exkl. Vermittlungsanlagen) des regionalen Marktes A ist Markt-irre-
versibel, da es lediglich fiir die Versorgung dieses Marktes eingesetzt werden kann. Es
kann nicht zur Versorgung der Region B verwendet werden.

Das Ortsnetz dagegen zeichnet eine Sternstruktur (mit Busnetz-Abschnitten) aus. Einfach
ausgedriickt, stellen die aus der Ortsvermittiungsstelle zu den Teilnehmern ausgehenden
Leitungen die Netzenden dar. Zu Einzelheiten der Netz-Infrastrukturen siehe Kapitel 1.1.
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te bewirkt, die nicht in addquater Weise in das Entscheidungskalkiil (Kosten-
oder Nutzenfunktion) des Verursachers eingehen."®

Externe Effekte kénnen positiv (externe Nutzen) oder negativ (externe Kosten)
sein, abhiingig davon, welchen Einfluss sie auf Dritte ausiiben. Von positiven
externen Effekten kann gesprochen werden, wenn die Handlungen eines Indivi-
duums bei Dritten Vorteile hervorrufen. Negative externe Effekte treten auf,
wenn Dritte durch die Handlungen eines Individuums Schaden erleiden.*® Exter-
ne Effekte werden nicht in der marktlichen Preisbildung beriicksichtigt. Es kann
kein Preis fiir den Nutzen der positiven Effekte verlangt werden, und es wird
keine Entschidigung fiir das Verursachen von negativen Externalititen geboten.
Es kann auch niemand vom Nutzen ausgeschlossen werden oder sich negativen
Externalititen entziehen. Es gibt keine Property-Rights* beziiglich Schaden und
Nutzen."!

Das Auftreten von externen Effekten kann allgemein als Situation definiert wer-
den, in der die "Produktions- bzw. Nutzenfunktion eines Individuums A (Uy)
aufler dessen eigenen Aktionsparametern (X, Al, X4'\.... X{) mindestens eine
Variable (Y) enthalten, die nicht (vollstindig) von A kontrolliert wird":?

Ua=Ua (Xa', Xa%,..., X4\ Y).

Man unterscheidet generell zwischen pekuniéren, psychologischen und techno-
logischen Externalitéiten.” Technologische Externalitéten kénnen sowohl durch
Produktions- als auch durch Konsumaktivitdten entstehen und sowohl den Pro-
duktions- als auch den Konsumbereich betreffen. Bei dieser Art von Externaliti-
ten besteht ein physischer Zusammenhang zwischen den Produktions- sowie
Nutzenfunktionen mehrerer Akteure, der nicht durch den Marktmechanismus er-
fasst und ausgeglichen wird.* Diese Form von externen Effekten kann einen der
Hauptfaktoren fiir Marktversagen darstellen. Sowohl bei Kosten wie bei Nutzen,

3 vgl. Kruse, Berger (1996), S.181.

% Bei negativen Netzwerkexternalitdten spricht man auch von Stauexternalititen.

0 property-rights sind Handlungs- und Verfligungsrechte. Sie begrenzen den Handlungs-
und Verfiigungsbereich des einzelnen hinsichtlich der Nutzung seiner Fihigkeiten und
Giiter gegenilber anderen Personen. Property-rights werden als Mdglichkeit aufgefasst,
andere Personen von der Nutzung knapper Giiter auszuschlieBen. Vgl. Woll (1987), S.564.

! vgl. Kruse, Berger (1996), S.181.

2 Fritsch, Wein, Ewers (1996), S.74.

4 pekunitire externe Effekte beschreiben Preisverinderungen auf Giiter- und Faktormérkten,
wodurch die Verdnderung der Knappheitsrelationen angezeigt und die Ressourcenalloka-
tion iiber den Markt gesteuert wird. Psychologische externe Effekte entstehen, wenn das
Nutzenniveau eines Individuums durch das Konsum- oder Nutzenniveau von Dritten be-
einflusst wird, ohne dass ein physischer Zusammenhang vorliegt oder eine entsprechende
Marktbeziehung besteht (z.B. Neid, Mitleid u.4.).

4 vgl. Fritsch, Wein, Ewers (1996), S.77.
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die durch technologische externe Effekte entstehen, kann das Ausschlussprinzip
nicht auf alle Kosten bzw. Nutzen angewendet werden.

Fiir den Telekommunikationsnetz-Bereich sind allerdings lediglich die technolo-
gischen externen Effekte von Relevanz. Positive Netzexternalitéiten treten auf,
wenn das eigene Netz ausgebaut wird oder ein anderes Netz an das vorhandene
angeschlossen wird.* Im letzteren Fall ist die technische Verbundenheit des
Systems (Kompatibilitit) eine Vorraussetzung fiir das Aufireten von positiven
externen Effekten. Durch die Méglichkeit, mehr Personen erreichen zu kénnen,
steigt zum einen die Nachfrage nach dem netzbasierten Gut (Ubertragung).*®
Zum anderen erhéht sich aufgrund dessen der Netznutzen fiir jeden Teilnehmer
sowie der Wert seines Anschlusses.

Negative Netzwerkexternalititen (Stauexternalitdten) konnen auftreten, wenn
die Kapazitit des Netzes iiberschritten wird, d.h. der Nutzen des Netzes mit zu-
nehmender Zahl der Nutzer sinkt.

2.2 Die 6konomischen Merkmale der leitungsgebundenen Tele-
kommunikationsinfrastruktur und ihre Abhéingigkeit von der
technischen Ebene

Im Fall von leitungsgebundener Infrastruktur (Netz) besteht eine starke Bindung
zwischen der technischen und 6konomischen Infrastrukturebene. Dabei sind die
Skonomischen Merkmale dieser Form von Infrastruktur sehr stark technikabhéin-
gig. In Abb. 2-3 wird versucht, den Einfluss der Netztechnik auf die Netzoko-
nomie zu veranschaulichen. Es werden gleichzeitig die Bindungen bzw. Einfliis-
se innerhalb der beiden Kategorien angedeutet.

Im folgenden werden die Einfliisse der technischen Netzmerkmale auf die &ko-
nomischen Besonderheiten von Telekommunikationsnetzen néher untersucht. Es
wird ebenfalls auf die wesentlichen Beziehungen innerhalb der 6konomischen
Charakteristika eingegangen.’’ Der Einfachheit halber werden die in Abb. 2-3
dargestellten Verbindungen als Pfeile 1-13 nummeriert. Diese Nummerierung
wird bei der Darstellung der Problematik durchgehend beibehalten.

4 Dies gilt ebenfalls fiir den Anschluss ganzer Ortsnetze, die an das 6ffentliche Telekommu-

nikationsnetz angebunden werden. Gleichermafen kann es sich um den Zusammenschluss
von Fest- und Mobilfunknetz handeln.

46 Siehe dazu auch Kapitel 2.2.1 und 2.2.4.

47 Auf die in Abb. 2-3 dargestellten Einfltisse zwischen den technischen Merkmalen wird
nicht gesondert eingegangen, da sie entweder fir die hier prisentierten Uberlegungen
nicht von Bedeutung sind, oder bereits zusammen mit den 6konomischen Merkmalen er-
14utert wurden.
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Abb. 2-3: Die Beziehungen zwischen den technischen und 6konomischen Infra-
strukturmerkmalen beim Telekommunikationsnetz

2.2.1 Einfliisse auf/von Skaleneffekte/n

Technologischer Fortschritt (Pfeil 1) kann Einfluss auf vorhandene Skalen-
effekte haben. Durch ihn kénnen Dichtevorteile entstehen, sich verstirken oder
aufgehoben werden. Dies soll anhand von Abb. 2-4 deutlich gemacht werden.

Technologischer Fortschritt kann zum einen zur Senkung der Aufbau- oder
Ubertragungskosten durch neue Ubertragungstechnologien (Glasfaser, Breit-
bandiibertragung, xDSL, Powerline, Richtfunk u.i. - Prozessinnovation) und
zum anderen zu einer Erweiterung der Nutzungsméglichkeiten vorhandener In-
frastrukturen (auf der Diensteebene - Produktinnovation) fiihren.*

Der erste Effekt, die Senkung der Aufbau- bzw. Ubertragungskosten, wird in
Abb. 2-4 durch die Verschiebung der langfristigen Durchschnittskostenkurve
von LDKy auf das niedrigere Niveau von LDKg demonstriert. Nimmt man eine
Senkung der Infrastruktur-Aufbaukosten an, so stehen die beiden Kurven z.B.
fur die LDK der Anschlussverlegung. Die Nachfragefunktionen (N1, N3, N3)
werden im diesem Fall als Nachfrage nach Anschliissen interpretiert. Wird eine
Senkung der Ubertragungskosten (Diensteebene) angenommen, so illustrieren

8 Zu den bei dynamischer Betrachtung mdglichen Prozess- und Produktinnovationen siehe
z.B. Kruse, Berger (1996), S.6ff und S.13.
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Nj, N3 und N3 (in Abb. 2-4) die Nachfrage nach Bitiibertragung.”’ Die LDK-
Kurven stellen in dem Fall die Bitiibertragungskosten dar.

LDK
DK r
Ny N N3
DKy AL
DK A \\ & LDKA
ol e | | o,
XgX4AX{E XoA XaAXaB  Menge
Xa XoB (Anschlusse,
Verbindungen)

Eigene Darstellung in Anlehnung an Kruse, Berger (1996), S.223.

Abb. 2-4: Einfluss von technologischer Entwicklung auf Dichtevorteile und Kos-
tensubadditivitiit in der Telekommunikation

Bei Nj und LDK A wird die Menge X an Anschliissen/Bitiibertragung nachge-
fragt. Bei dieser Menge treten Dichtevorteile auf, da die LDK4 in diesem Punkt
(DK a) einen fallenden Verlauf hat. Sinken nun aufgrund von technologischem
Fortschritt die Anschluss-/Ubertragungskosten auf LDKp, so erweitert sich die
nachgefragte Menge bei gleicher Nachfragefunktion Ny auf X)p und der Preis
sinkt auf DKp. Die neue, bereitzustellende Menge X)p weist bei gegebenen
LDK keine Dichtevorteile mehr auf, da der Schnittpunkt der Nachfragekurve N
und der LDKp rechts von der mindestoptimalen BetriebsgréBe (MOS, Punkt B)
liegt.* Die Kostensenkung aufgrund der neuen Technologie (Prozessinnovation)
hat auf diese Weise Dichtevorteile bei der Produktion aufgehoben.

4 Verschiedene Verbindungs- bzw. Anwendungsarten kénnen mit der gemeinsamen, techni-

schen Gré8e der Bitilbertragung auf einen Nenner gebracht werden. Bits stellen die klein-
ste Einheit an Daten (Datenmenge) dar, in deren Form sowohl Sprache als auch Daten im
digitalen Netz tibermittelt werden.

Die mindestoptimale Betriebsgréfie (MOS) stellt diejenige Betriebskapazitit dar, von der
ab keine weiteren Skaleneffekte mehr realisierbar sind. Vgl. Kruse, Berger (1996), S.216.
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Einen anderen Fall stellt die technologisch bedingte Ausweitung der Palette an
angebotenen, netzbasierten Dienstleistungen (Produktinnovation) dar. Die Er-
weiterung der Nutzungsméglichkeiten kann zu einem Anstieg der Nachfrage
nach Bitiibertragung fithren.”! Eine Ausweitung der Nachfrage bei gleichem Ein-
kommen kann mit der Substitution anderer Kommunikationsformen durch Tele-
kommunikation begriindet werden. Die Verschiebung der urspriinglichen Nach-
frage N zu Nj oder N3 und ihrer Schnittpunkte mit der LDK 5 bewirkt, dass im
relevanten Marktumfang (X2 bzw. X34) die Dichtevorteile ausgeschopft sind.
Die Schnittpunkte der N3 und der N3 mit der LDK 4 liegen jenseits der mindest-
optimalen BetriebsgroBe (Punkt A). Eine Ausschopfung der Dichtevorteile bei
Ausdehnung der Nachfrage Ny (bei LDKp) wire moglich, wenn diese die
LDK vor oder im MOS-Punkt (Punkt A) schneiden wiirde.*

Neben der technologisch bedingten Ausweitung der Nachfrage, kénnen auch
Netzexternalititen (Pfeil 2) auf die Ausdehnung der Nachfrage und damit auf
Skaleneffekte Einfluss nehmen. Auf der Netzebene kann von positiven Netz-
werkexternalitdten gesprochen werden, wenn das eigene Netz ausgebaut wird
oder ein anderes Netz an das vorhandene angeschlossen wird. Dadurch kénnen
alle Teilnehmer mehr Personen (Anschliisse) erreichen, was im Regelfall zu
einer Ausdehnung der Nachfrage filhren wird.”® Dieser Effekt wird in Abb. 2-4
durch die Verschiebung der Nachfragekurve von N zu Nj bzw. N3 dargestellt.
Netzwerkexternalititen iiben auf diese Weise einen dhnlichen Einfluss auf die
Nachfrage wie technologischer Fortschritt aus.

Auf Netzwerkexternalititen in der Telekommunikation wird im weiteren Ver-
lauf des Kapitels ausfiihrlicher eingegangen.

5! Ein Beispiel dafiir kénnte das Angebot des Internetzugangs ttber Modem sein, das die bis-

herigen Nutzungsmdglichkeiten der Telefonleitung ausweitet und somit die Nachfrage
nach Ubertragung steigert.

Die Darstellung in Abb. 2-4 unterstellt, dass sich die mindestoptimale Betriebsgrofie
(MOS) durch gesunkene Kosten (LDKp) im Vergleich zur LDK verkleinert (Xg<Xa).
Abhingig vom Verlauf (Krimmung) der neuen Kostenkurve kann es zur VergréBerung
der méglichen Dichteeffekte kommen, wenn durch die neue Technologie die MOS-Menge
erweitert wird.

Dies kann sich zum einen auf eine Ausweitung der Nachfrage nach Anschlilssen beziehen,
die mit der gestiegenen Attraktivitit (Wert) des Netzes zusammenh#ngt. Zum anderen
wird eine gréBere Menge an (Bit-) Ubertragung nachgefragt.
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2.2.2 Einfliisse auf/von Subadditivitiit

Skaleneffekte (Pfeil 3), z.B. in Form von Dichtevorteilen, kénnen zu Kosten-
subadditivitiit, also zum Entstehen eines natiirlichen Monopols fithren.** Abb.
2-4 verdeutlicht, dass bei der Menge Xja, der Nachfragekurve N; und der
LDK, Dichtevorteile aufireten. Die Produktion ist in dem relevanten Umfang
(XjA) subadditiv. Bei der Ausdehnung der Nachfrage zu Ny (bei LDKy) treten
keine Dichtevorteile mehr auf, jedoch ist die Menge X5 weiterhin von
Subadditivitit der Kosten gekennzeichnet.

Bei N3 wire sowohl unter LDK 5, als auch LDKpg-Verldufen keine Subadditivi-
tit mehr gegeben. Wird auf dem Markt die Menge X34 (bei N3 und LDKp)
nachgefragt, so kénnte sie bereits von zwei Unternehmen bereitgestellt werden,
da bei diesem Produktionsumfang und dem gegebenen Kostenkurvenverlauf kei-
ne Subadditivitit mehr auftritt (X34 > 2 * Xp).

Die Bereiche des Telekommunikationsnetzes, die Dichtevorteile aufweisen, sind
also auch durch Kostensubadditivitét gekennzeichnet. Studien zufolge handelt es
sich lediglich um Ortsnetze im privaten Bereich. Andere Bereiche, wie der Fern-
bereich oder die internationalen Netze, die frither als subadditiv galten oder so
dargestellt wurden, weisen keine Subadditivitit (mehr) auf.*

Subadditivitit kann kein immerwihrendes Merkmal der entsprechenden Mirkte
sein und bezieht sich auf eine bestimmte Konstellation von Kosten- und Nach-
fragefunktionen. Durch Verénderungen dieser beiden Funktionen kann Kosten-
subadditivitiit aufgehoben oder ausgeweitet werden. Hier ist besonders techno-
logischer Fortschritt (Pfeil 4) von grofer Bedeutung, da er einerseits eine Ver-
dnderung der Aufbau- und/oder Ubertragungskosten und andererseits einen An-
stieg der Nachfrage verursachen kann.

Diese beiden Situationen sind in Abb. 2-4 dargestellt und kénnen zur Erosion
des natlirlichen Monopols fiihren. Im ersten Fall wird bei der Nachfrage N; die
Menge Xja nachgefragt, deren Produktion subadditiv ist. Bedingt technologi-
scher Fortschritt (z.B. durch neue Nutzungsmoglichkeiten) eine Ausdehnung der
Nachfrage bis N3, so ist der Produktionsumfang tiberschritten, bis zu dem Sub-
additivitit vorlag.’

54 Skalenvorteile sind dabei eine hinreichende, aber nicht notwendige Bedingung fiir das Be-

stehen von Subadditivitit.

% vgl. Kruse, Berger (1996), S.224.

% Die subadditiv zu produzierende Menge ergibt sich, bei den in Abb. 2-4 gegebenen Kos-
tenkurvenverléufen, aus der doppelten Menge der mindestoptimalen Betriebsgréfle (bei
LDKA 2 ¢ Menge Xp), da erst ab dieser Menge die Verteilung der Produktion auf zwei
Unternehmen zu den gleichen Kosten méglich ist wie bei einem Unternehmen. Das zweite
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Verursacht technologischer Fortschritt eine Senkung der Kosten von LDK 4 auf
LDKp, so verringert sich dadurch auch die subadditiv zu produzierende Menge,
da die MOS-Menge eingeschrinkt wird (Xg<Xa). Bei dem gegebenen Verlauf
der LDKp wiirde sie den doppelten Umfang der mindestoptimalen Betriebs-
groBe (MOS, Punkt B), also 2 « Xg umfassen. Bei Bestehen der urspriinglichen
Nachfrage N wiirde der Produzent auch bei einer Kostensenkung zu LDKp und
der dadurch bedingten Ausweitung der Menge auf Xjg weiterhin subadditiv
produzieren, da X;p < 2 * Xp. Geht jedoch mit den Kostensenkungen eine Aus-
weitung der Nachfrage bis z.B. N einher, so kénnte diese bereits von zwei An-
bietern zur Verfiigung gestellt werden, da bei Xpp (in Abb. 2-4) keine Subaddi-
tivitdt mehr vorliegt.

In diesem Fall hitte technologischer Fortschritt das natiirliche Monopol (Subad-
ditivitit) erodiert. Die Darstellung in Abb. 2-4 unterstellt, dass sich die mindest-
optimale BetriebsgroBe (MOS) durch gesunkene Kosten im Vergleich zur
LDK 4 verkleinert (Xg<Xa).”’

Technische Verbundenheit (Pfeil 5) zwischen Elementen und Teilsystemen
der Telekommunikationsinfrastruktur und die technische Unteilbarkeit wesentli-
cher Systemelemente haben ihre Auswirkungen auf die Marktstruktur in dem je-
weiligen Sektor. Mirkte, die davon betroffen sind, weisen ein hohes Ma8 an
Konzentration auf der Anbieterseite auf, die im Extremfall zum Entstehen eines
natiirlichen Monopols (Subadditivitit) fithren kann. Okonomische Unteilbar-
keiten kénnen von technischen Unteilbarkeiten und von Skalenvorteilen verur-
sacht werden. Zu diesen Faktoren gehoren:®

e Dichteeffekte: Die Verbindung einer dichtbebauten Siedlung mit dem Tele-
kommunikationsnetz ist mit wesentlich geringeren Kosten (Tiefbau- und
Materialkosten, da gemeinsame Schichte) verbunden, als die Versorgung
weit entlegener einzelner Bauernhofe;

e Mindesteinsatzmengen der Produktionsfaktoren: Um ein Telefonnetz zu er-
richten bedarf es eines gewissen minimalen Umfangs an Leitungen, Vermitt-
lungseinrichtungen u.d. Bei Erh6hung des Auslastungsgrades des Netzes als
Ganzes kommt es zur Fixkosten-Degression;

e Zwei-Drittel-Regel: Bei der VergroBerung der Netzkapazitit gilt die Regel,
dass die Erh6hung der Kapazitit um eine Einheit (z.B. ein zusétzlicher

Unternehmen muss ebenfalls mindestens die MOS-Menge produzieren, um das Kostenmi-
nimum zu erreichen.

Abhingig vom Verlauf (Kriimmung) der neuen Kostenkurve, kann sich die MOS-Menge
jedoch auch erweitern, was zu einer Ausdehnung der Kostensubadditivitit fithren wilrde.
Vgl. Fritsch, Wein, Ewers (1996), S.143f und Weizstcker (1997), S.573f.
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Anschluss) eine Erhohung der Materialkosten (Leitungen) nur um ca. zwei
Drittel mit sich bringt;*

o Stochastische GroBenersparnisse: Mit ansteigender BetriebsgréBe ist es
leichter, zufallsbedingte Ereignisse wie z.B. Fluktuationen zu kalkulieren. Im
Bereich der Vermittlungstechnik bedeutet das, dass der proportionale Anteil
der vorzuhaltenden Reservekapazitit umso geringer sein kann, je groBer das
Netz ist, weil sich zufillige Schwankungen der Verbindungsmenge bei einer
hoheren Anzahl von Teilnehmern besser ausgleichen;

e Prinzip des kleinsten gemeinsamen Vielfachen: Die optimale Gesamtkapazi-
tit ergibt sich, bei aufeinander aufbauenden "Fertigungsstufen” mit verschie-
denen mindestoptimalen Kapazititen, beim kleinsten gemeinsamen Vielfa-
chen. Im Telekommunikationsnetz kénnen als Fertigungsstufen die Netzteile
Ortsnetz, Fernnetz und internationales Netz (Leitungen und Vermittlungs-
stellen) angesehen werden;

o Lernkurveneffekte: Das Fertigungs-Know-How wird durch die bereits pro-
duzierte Menge bestimmt. Die Stiickkosten fallen um so niedriger aus, je
groBer die Menge des produzierten Gutes bisher war; das Unternehmen lernt

aufgrund seiner Erfahrungen, den Produktionsprozess effizienter zu gestal-

ten.®

Diese Argumente fithren in der Regel dazu, dass die kostengiinstigste Marktver-

sorgung von einem einzigen Anbieter gewihrleistet wird. Die Bereitstellung der

ganzen Netzinfrastruktur von einem Anbieter kann auch die Gefahr von techni-
schen Inkompatibilititen innerhalb des gesamten Systems (z.B. zwischen Netz-
ebenen oder Ortsnetzen) vermindern.

2.2.3 Einfliisse auf/von Irreversibilitiit

Hohe Irreversibilitit der Investitionen schafft hohe strukturelle Markteintritts-
barrieren flir potentielle Newcomer. Gleichzeitig stellt sie eine hohe Marktaus-
trittsbarriere fiir den im Markt titigen Betreiber dar. Auf diese Weise verstirkt
Investitions-Irreversibilitit (Pfeil 6) die Monopolresistenz eines Marktes, auf
dem Kostensubadditivitiit herrscht. Der Markt (z.B. Ortsnetzmarkt) ist struktu-
rell eintrittsgeschiitzt.®!

In Abb. 2-5 wird angenommen, dass der Monopolist die Kapazitit des Ortsnet-
zes im Umfang Y| installiert hat. Damit kann er maximal die Menge X; an

% Diese Regel wird "die ingenieurwissenschaftliche Zwei-Drittel-Regel” genannt, wobei die

Grofienordnung 2/3 als erfahrungsgemifie Proportionsangabe bezogen auf das Input-Out-
put-Verhéltnis zu sehen ist. Vgl. z.B. Fritsch, Wein, Ewers (1996), S.143.

% vgl. Schmidt (1996), S.83.

' Zur Monopolisierung des Ortsnetzes aufgrund seiner technischen und 8konomischen
Merkmale siehe auch Kapitel 2.1.2 und 5.2.2.
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(z.B.) Anschliissen anbieten und seine Kapazititsgrenze stellt gleichzeitig die
véllig unelastische Angebotsfunktion KA dar. Die kurzfristigen Grenzkosten
nehmen aufgrund der Kapazititsbeschrinkung den Verlauf vFKGK an. Die Ka-
pazitdt Yy (X)) entspricht der mindestoptimalen Betriebsgr6Be (Punkt G), bei
der die Stiickkosten minimiert werden. Bei technisch effizienter Produktion und
vorhandener Kapazititsgrenze (KA|) wiirde er zum Preis in H6he der Grenzkos-
ten (bei MOS = DKE, subadditiv) anbieten. Es wird angenommen, dass er tat-
sdchlich Kosten in H6he von DKy zu tragen hat, da er technisch ineffizient pro-
duziert. Die technische Ineffizienz wird durch die Fliche X; ¢ (DKy-DKE) dar-
gestellt. Sein Preis wird auf ein hoheres Niveau als DKy und zwar auf Py
(Schnittpunkt KA und N) gesetzt, womit er zusitzlich eine Rente (X) ¢ (Ppm-
DKM)) erwirtschaften kann.%

Preis
DK4 KA{/KGK KA
Ny M A2
Fc C

E LDK/LGK

KGK R, DKy v|--

Ny

Xc X3 Xg Xp X Menge
¢ Yq E7D Yg Kapazitat

Quelle: Kruse, Berger (1996), S.256.
Abb. 2-5: Irreversibilitiit und natiirliches Monopol

Ein Newcomer-Eintritt ist jedoch trotz Ineffizienz des etablierten Betreibers we-
nig wahrscheinlich. Der potentielle Newcomer wird diese Vorgehensweise des
Monopolisten antizipieren kénnen. Aufgrund der vor ihm liegenden Investitio-

2 vgl. Kruse, Berger (1996), S.256f.
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nen und der Gefahr, moglicherweise nicht einmal seine laufenden Bereitstel-
lungskosten zu decken (wenn Preis < Py), wird er nicht in den Markt eintreten.®

Auf diese Weise bewirkt hohe Irreversibilitiit eine Verstdrkung der Monopolpo-
sition des etablierten Unternehmers, d.h. fithrt zur Resistenz des Monopols.*

Ist also auf dem Ortsnetzmarkt ein einziger Telekommunikationsbetreiber titig,
so ist ohne regulierende Eingriffe und rechtliche Beschrénkungen nicht anzu-
nehmen, dass Newcomer auf den Markt kommen und in den Aufbau eigener
Netze investieren werden.

Der schnelle technologische Fortschritt (Pfeil 7) im Bereich der Ubertragungs-
techniken und -Anwendungen hat einen risikosteigernden Einfluss auf die von
Irreversibilitit gepriigten Netzinvestitionsentscheidungen. Zum einen aus dem
Grund, weil es vorherzusagen gilt, wie sich die kiinftige Nachfrage entwickeln
wird, um die Kapazititen des Netzes planen zu kénnen. Zum anderen nimmt im
Fall des Festnetzes die Planung und der Aufbau wegen der Komplexitit des Sys-
tems viel Zeit in Anspruch.® Aufgrund der Hohe und Irreversibilitit (Pfeil 8)
der Investitionen sowie der technologisch bedingten langen Lebensdauer der
Anlagen und Leitungen werden die Investitionsdeckungsbeitréige ebenfalls auf
einen lingeren Zeitraum verteilt. Die Prognosen erstrecken sich so tiber vieljéh-
rige Zeitabschnitte bei gleichzeitiger dynamischer Entwicklung der Technologi-
en. Es besteht das Risiko, dass bereits kurze Zeit nach Tétigung der Investition
die eingesetzte Technik veraltet sein wird und den verénderten Anforderungen
nicht mehr geniigen wird. Im Extremfall miisste sie von einer neueren Techno-
logie ersetzt oder zumindest aufgeriistet werden. Dies zége weitere Kosten nach
sich und wiirde die Deckung der bereits getitigten Investitionen verhindern,
bzw. verzdgern. Ein Wiederverkauf der bereits obsoleten technischen Einrich-
tungen ist aufgrund der hohen Irreversibilitit nur mit erheblichem Wertverlust
moglich.

Diese Faktoren sind schwer zu antizipieren und kénnen der natiirlichen Unsi-
cherheit bei wirtschaftlichen Transaktionen zugeordnet werden. Sie stellen je-
doch bei der notigen Hohe der Investitionsmittel einen wesentlichen Risiko- und

6 vgl. Kruse, Berger (1996), S.256.

# Vgl. Burr (1995), S.79f.

6 An dieser Stelle muss zwischen verschiedenen Techniken unterschieden werden, unter de-
ren Verwendung Telekommunikationsnetze errichtet werden kdnnen. Im Gegensatz zum
Festnetz erfordert der Aufbau von z.B. Richtfunkstrecken kiirzere Zeiten und geringeren
Aufwand, da "lediglich" Richtfunkmasten aufgestellt werden miissen. In diesem Fall ent-
fallen auch der Erwerb oder die Sicherung der Wegerechte, Tiefbauarbeiten u.4.
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Hemmfaktor dar. Gleichzeitig beziehen sie sich jedoch hauptséchlich auf Ver-
mittlungseinrichtungen und in geringerem MaBe auf Leitungen.®

Mit den beiden vorhergehenden Einflussfaktoren ist auch das Problem der Ein-
schitzung der zukiinftig notwendigen Kapazitit des Netzes verbunden. Auf-
grund der Hohe und der Irreversibilitiit (Pfeil 9) der Investitionen muss in der
Planungsphase das Volumen des Netzes festgelegt werden. Bei der Prognose der
Kapazitiitsgrenzen (Kapazititsbeschrinkung Yp in Abb. 2-6) wird versucht,
diese optimal zu der antizipierten Nachfrage Np zu planen.5’

P
KGK

Me;'nge

Eigene Darstellung.
Abb. 2-6: Kapazitiitsengpass oder -unterauslastung

Unerwartete technologische Entwicklungen und neue Anwendungsbereiche kén-
nen jedoch die Nachfrage, wie in Abb. 2-6 dargestellt, von der prognostizierten
Nachfragefunktion Np auf Ny ausweiten, so dass die Nachfrage die vorhandene
Kapazitiit des Netzes (Yp) iibersteigt. Kurzfristig kann in einer solchen Situation
der Preis auf Py erh6ht werden, bevor eine Kapazititsausweitung vorgenommen

6 Seit Jahren werden bei Privatanschliissen meistens die konventionellen Kupferdoppelader-
Leitungen eingesetzt.

Die Planung des Nachfrageumfangs ist sehr unsicher und schwer durchfithrbar. Es wird
trotzdem angenommen, dass in den dargesteliten Nachfragefunktionen nicht nur der anti-
zipierte Bedarf an Anschliissen/Ubertragungseinheiten einbezogen wird, sondern in der
Planung sogar erhdht wird, um eventuellen Nachfrage-Schwankungen (Spitzenlast) ge-
recht zu werden.
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(also das Netz ausgebaut) werden kann. Dies fiihrt zu einer kurzfristig unbefrie-
digten Nachfrage im Umfang X;-Xp mit einem Wohlfahrtsverlust CDE, da die
nachgefragte Menge X betrigt. Wird die notige Kapazitit zu hoch eingeplant,
d.h. entspricht die tatsichliche Nachfrage der Kurve Nj in Abb. 2-6, so entsteht
eine Unterauslastung der vorhandenen Kapazitit (Uberkapazitit) in der Menge
Xp-X3 (Abschnitt BC). Da die Investitionen jedoch irreversibel sind, kann der
iberschiissige Kapazititsteil nicht abgestoBen (wiederverkauft) werden.

2.2.4 Einfliisse auf/von Netzwerkexternalititen

Im Netzbereich der Telekommunikation kann sowohl von positiven als auch von
negativen Netzexternalititen gesprochen werden, die mit der technischen Ver-
bundenheit (Pfeil 10) des Systems "Telekommunikationsnetz" zusammenhin-
gen. Positive Netwerkexternalititen treten im Fall des Netzauf- und -ausbaus
sowie des Netzzusammenschlusses zweier oder mehrerer Netze auf und resultie-
ren in einem Anstieg des Netznutzens fiir alle Teilnehmer.

Es soll nun die Situation des Zusammenschlusses zweier Netze ndher betrachtet
werden. In Abb. 2-7 wird angenommen, dass der Gesamtnutzen des Netzes (Uy)
zum Zeitpunkt t abhéingig ist von der Menge an Anschliissen zu diesem Zeit-
punkt: U=Uy(X(t)). Die Menge an Anschliissen wichst mit einer konstanten Ra-
te in der Zeit (X(t)).

Beim stetigen Erweitern des Netzes steigt der Gesamtnutzen des Netzes fiir alle
Teilnehmer degressiv (unterproportional), was in Abb. 2-7 durch den Verlauf
der Kurve Uy(X(t)) illustriert wird.

Es wird nun unterstellt, dass durch einen Zusammenschluss zweier kompatibler
Netze der Netznutzem fiir einen (repridsentativen) Nutzer sprunghaft ansteigt.
Anders ausgedriickt erreicht der Nutzen des Netzes auf diese Weise schneller
ein hoheres Niveau, dargestellt als Sprung von U=1 auf U=2 im Zeitpunkt des
Netzzusammenschlusses tNz. Beim stetigen Erweitern des Netzes wire das
Nutzenniveau Ui=2 erst zum Zeitpunkt t, erreicht worden. Das héhere Niveau
wird aufgrund der Zusammenschlusses "in einem Moment" (tNz) erreicht, da die
Teilnehmer beider Netze zu diesem Zeitpunkt die Moglichkeit bekommen, mit
einer enormen Anzahl an zusétzlichen Teilnehmern zu kommunizieren.

In Abb. 2-7 wird angenommen, dass zwei gleich groBe Netze zusammenge-
schlossen werden, sich die Zahl der Anschliisse mithin verdoppelt. Kommt es al-
so im Zeitpunkt tNz zu einer sprunghaften VergroBerung des Netzes, so springt
auch der Nutzen in diesem Moment auf ein hoheres Niveau: Uy(Xk(t)).®® Der

% Der Gesamtnutzen ist vor dem Zeitpunkt tyz Uy(X(t))=1 und springt um den Faktor K=1
auf das Niveau von UyXk(t))=2 durch die Verdoppelung der Anschlusszahl beim Zusam-
menschluss zweier gleich groBer Netze.
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Verlauf der relevanten Nutzenkurve in Abb. 2-7 wird demnach Uy(X(t)) sein bis
zum Zeitpunkt tnz, jedoch UyXk(t)) ab dem Zeitpunkt tyz (entsprechend der
durchgezogenen Linie).

Nutzen
U (X)
Grenznutzen
MU (X) )
UF 04t
tnz g
4 //’
3 /
U%(t)
o S G
K=t o ik
1 o
MUtSX(t))"MUt(XM(Mt»

2345678910 X(t)

Eigene Darstellung.

Abb. 2-7: Veriinderung des Netz-Nutzens beim Zusammenschalten zweier Netze
- Netzwerkexternalitiiten

Die Nutzenfunktion UyXk(t)) wurde durch eine Parallelverschiebung von
Uy(X(t)) nach oben erzeugt, ist also eine additive Erweiterung der Nutzenfunk-
tion. Aus diesem Grund illustriert sie lediglich den quantitativen Nutzenzu-
wachs, der durch die gestiegene Anzahl der zu erreichenden Teilnehmer ent-
steht. Die dazugehorige Grenznutzenfunktion MUy(X(t)) fillt kontinuierlich und
ist gleich der Grenznutzenfunktion nach dem Netzzusammenschluss:
MU(Xk(®)).

Es ist vorstellbar, dass mit der VergréBerung des Netzes auch eine Erh6hung der
Grenznutzenfunktion einher geht. Dies wire der Fall, wenn z.B. nach dem Netz-
zusammenschluss das Angebot an Netzdienstleistungen ausgeweitet werden
wiirde.”” In diesem Fall kénnte man annehmen, dass die zusétzliche Moglichkeit

% Es wird angenommen, dass diese zustitzlichen Leistungen nicht angeboten werden wiir-
den, wenn sich die Anzahl der potentiellen Kunden nicht durch den Netzzusammenschluss
verdoppelt hitte. Fithrt das grofere Netz wegen GréBenvorteilen zu Kostensenkungen, so
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der Inanspruchnahme der neuen Dienste den Grenznutzen des Nutzers ebenfalls
auf ein neues Niveau hebt. In Abb. 2-7 wird die verinderte Grenznutzenfunktion
durch MU(X(t)) bis zum Zeitpunkt tnz und MUtz(XK(t)) nach tnz dargestellt.
Dies illustriert eine zusitzliche qualitative Verdnderung des Nutzenniveaus
durch die NetzvergréBerung. Diese qualitative Veridnderung des Nutzens des
Netzes bewirkt auch eine Verinderung der Nelgung der Gesamtnutzenfunktion
(ab tnz), in Abb. 2-7 dargestellt durch Ut (Xk(t)).” Durch die Verbundenheit
des Systems kénnen alle Teilnehmer von neuen Anwendungen, die auf der Tele-
kommunikationsiibertragungstechnik basieren, profitieren, soweit sie iiber die
speziellen Endgerite verfiigen.

Zu den negativen externen Effekten, deren Grundlage die technische Verbun-
denheit ist, zihlen z.B. eventuelle Stérungen im Netz. Diese kénnen als Ursache
die Benutzung von nicht zugelassenen oder defekten Endgeriten, veraltete Ver-
mittlungstechnik, schlecht ausgefiihrte Wartungsarbeiten oder mangelnden
Schutz der Telekommunikationsleitungen haben. Der negative externe Effekt in
Form einer Netzstérung wirkt sich, aufgrund der Verbundenheit des Systems,
zumeist auf gréBere Gruppen von Teilnehmern und nicht nur auf den Verur-
sacher aus.

Sollte infolge eines Netzzusammenschlusses die Nachfrage nach Verbindungen
(Ubertragung) unerwartet stark ansteigen, kann es zu einem Kapazititsengpass
kommen, da die Kapazititsbeschrinkung Yp (in Abb. 2-6) erreicht wird. Der
Anstieg der Nachfrage ist in der Abbildung als die Verschiebung von Np (pro-
gnostizierte Nachfrage) zu Nj zu sehen. Aufgrund dessen kann die positive
Netzexternalitiit (Pfeil 11) der Netzerweiterung durch Zusammenschluss zu
einer Kapazititsiiberlastung (Stau im Netz, Stauexternalitit) fithren und letzt-
endlich eine negative Netzexternalitéit verursachen. Diese kann hauptséchlich im
Bereich der Vermittlungseinrichtungen aufireten. Betrachtet man die in Abb. 2-6
dargestellten Nachfragekurven als Nachfrage nach Ubertragung, so wiirde der
Anstieg von Np auf N; durch den gestiegenen Nutzen (Erweiterung der Nut-
zungsmoglichkeiten) des Anschlusses in jedem einzelnen Netz induziert sein. In
diesem Fall kdme es kurzfristig (bis die Kapazit4t erweitert werden kann) zu

kdnnte es sich filr den Netzbetreiber lohnen, Dienste im Netz anzubieten, deren Bereitstel-
lung bisher aus Kostengriinden nicht méglich war. Siehe z.B. Tirole (1999), S.907f.

" Der Sprung der Nutzenfunktion weiter nach oben als bei der quantitativen Verinderung
héingt damit zusammen, dass man es hier mit einer multiplikativen Erweiterung der Funk-
tion zu tun hat. Der Sprung setzt sich aus zwei Effekten zusammen: der quantitativen Ver-
tinderung um K und dem qualitativen Effekt.
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einer Preiserhthung auf Py, einer unbefriedigten Nachﬁ'age im Umfang X;-Xp
und einem Wohlfahrtsverlust CDE.

2.2.5 Einfliisse auf/von Bedarfsverinderungen

Im Fall leitungsgebundener Infrastrukturen stellen Fluktuationen (schwankende
Nachfrage) oder Nachfrageveréinderungen schon in der Phase der Netzplanung
einen wichtigen Faktor dar, der bei der Kapazititsplanung des Netzes soweit
méglich beriicksichtigt werden muss, da eine kurzfristige Erweiterung der Kapa-
zititen nicht mdglich ist.

Fluktuationen des Bedarfs (Pfeil 12) konnen in der Telekommunikation wie
bei vielen anderen Dienstleistungen z.B. mit der Jahreszeit, mit dem Wochentag,
der Uhrzeit oder besonderen Ereignissen zusammenhéingen.” Sind die Schwan-
kungen oder die Nachfrageausweitung stiirker als bei der vorzuhaltenden Reser-
vekapazitit eingeplant wurde, so werden die Kapazititsgrenzen erreicht. Dies
kann in der Abb. 2-8 als Abschnitt der Nachfragefunktion Nj in der Zeit zwi-
schen T bis T, gesehen werden, der iiber der Kapazititsgrenze, liegt. Eine Pla-
nung der Systemkapazititen, die alle Verkehrsspitzen berticksichtigen wiirde, ist
aber zumeist aus Griinden der Ressourcenallokation nicht sinnvoll.

Handelt es sich jedoch um eine dauerhafte Verénderung (Anstieg) des Bedarfs,
so miissen die vorhandenen Kapazitiiten erweitert werden. Dies kann zum einen
durch den physischen Ausbau des Netzes (Leitungen und/oder Vermittlungsein-
richtungen) geschehen. Die Erweiterung des Netzes stellt in der Abb. 2-8 die
Verschiebung der Kapazititsgrenze; zur Kapazititsgrenze; dar.

Zum anderen kann es durch technologischen Fortschritt (Innovationen) ermég-
licht werden, dass diese Verschiebung der Kapazititsgrenze ohne physischen
Ausbau des Netzes erfolgt und auf diese Weise den Bedarfsverinderungen
(Pfeil 13) entsprochen werden kann. Dabei handelt es sich hauptséchlich um
Neuerungen im Bereich der Ubertragungs- und Vermittlungstechnik, aufgrund
derer bestehende Ressourcen besser genutzt werden kénnen.” Solche innovati-
ven Kapazititserweiterungen sind in der Regel auch mit geringeren Kosten als
ein Ausbau des Netzes (z.B. Leitungsverlegung) verbunden und kénnen in kiir-
zeren Zeitrdumen durchgefiihrt werden.

" Als Beispiel kann hier der tiberdurchschnittlich hohe Verbindungsverkehr am Silvester-

abend angefithrt werden. Bei besonderen Ereignissen kann es sich z.B. um Naturkatastro-
phen (Sturm, Uberschwemmung u.4.) handeln, die zu einem Anstieg der Verbindungszahl
fuhren, da von vielen Teilnehmern zur gleichen Zeit versucht wird, Freunde oder Angehd-
rige zu erreichen. Diese extremen Schwankungen der Nachfrage werden jedoch aufgrund
ihrer weitgehenden Unvorhersehbarkeit im weiteren nicht niher berticksichtigt.

2 Dies kann z.B. auf Datenkomprimierung und Digitalisierung basieren. Vgl. Kapitel 1.1.4.
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Abb. 2-8: Mbugliche Lésung des Kapazitiitsiiberlastungsproblems

Im Fall von kurzfristigen Engpéssen (z.B. wihrend der Kapazititserweiterung)
koénnen Kapazititsprobleme durch Preisstrategien (Preisdifferenzierung - Peak-
Load Pricing) geldst werden.” Die geplante Wirkung dieser Preisstrategien wird
allgemein in Abb. 2-8 dargestellt. Die Kurve Nj illustriert die Verteilung der
Nachfrage nach Kapazitiit abhéngig von der Tageszeit vor der kurzfristigen L6-
sung des Kapazititsproblems. Die nachgefragte Kapazitit, die in der Zeit zwi-
schen T} und T (gestreifte Fliche)™ héher ist als die vorhandene Kapazitit (Ka-
pazititsgrenze)), kann mittels Preisdifferenzierung auf die Nebenzeiten (0T} und
T,Tx - gepunktete Flichen) verteilt werden, was eine Verflachung der Nach-
fragekurve (dargestellt durch N3) zur Folge hat. Der dargestellte Preismechanis-
mus kann auch dauerhaft angewendet werden, womit eine bessere Auslastung
des Netzes zu allen Tageszeiten bewirkt wird.

™ vgl. z.B. Kruse, Berger (1996), S.318ff. Der Einsatz von Preismechanismen erlaubt eine

gleichm#Bigere Verteilung des Verkehrs im Netz.

Zur Vereinfachung wurde eine Normalverteilung angenommen. Wenn 0Ty den 24-Tages-
stunden entspricht, kann die Zeitspanne T) bis T, als ein Drittel davon, den acht Ge-
schiftsstunden (Arbeitszeit, z.B. 9-17h) zugeordnet werden, was eine erhthte Nachfrage
nach Kapazitit erkldren wiirde.
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2.3 Ein Risiko des Markt- oder Staatsversagens aufgrund der
Merkmale von Telekommunikationsnetzen?

Die in den vorhergehenden Abschnitten dargestellten besonderen Merkmale von
(Telekommunikations-) Netzen gehoren iiberwiegend zu den Hauptursachen fiir
ein mégliches Marktversagen. Aufgrund dessen wurde die Telekommunikation
traditionell als ein Bereich definiert, in dem der Wettbewerb nicht funktions-
fahig sein konne und der als wettbewerbspolitischer Ausnahmebereich ange-
sehen werden miisse. Der Wettbewerb wiirde nach dieser Vorstellung in diesem
Bereich versagen, weil es sich bei der Telekommunikation um ein natiirliches
Monopol handele.” Aufgrund dieser Eigenschaften gibe es keine 6konomische
Rechtfertigung fiir die Existenz von mehr als einem Telefonkabelnetz und mehr
als einem Telefonunternehmen.” Mit dieser Begriindung und unter der Zielset-
zung, das Gemeinwohl zu erhdhen, iibernahm in den meisten Ldndern der Staat
die Kontrolle iiber den gesamten Sektor.

Es entwickelten sich zwei Modelle des Telekommunikationsmonopols: als 6f-
fentliches Unternehmen (Europa) und als privates Monopolunternehmen, das
unter staatlicher Aufsicht stand (USA).”” Diese Verstaatlichung sollte dazu die-
nen, allen Menschen gleichermaBen die Nutzung der Telekommunikation zu er-
moglichen, die Netzinfrastruktur auszubauen und das Telefonnetz auch in weit
entfernte (defizitdre) Gebiete auszudehnen. Die staatliche Monopolisierung
wurde mit antizipiertem Marktversagen begriindet, das aufgrund der besonderen
Infrastruktureigenschaften auftreten sollte.

Die Theorie des Marktversagens stellt eine der hiufigsten Begriindungen fiir
staatliche Interventionen (Regulierungseingriffe) dar. Zu den Ursachen von
Marktversagen, die zum Teil in den vorhergehenden Absitzen fiir die Telekom-
munikation festgestellt wurden, gehéren:

Externe Effekte,

Natiirliches Monopol (Subadditivitit, Unteilbarkeiten),

Informationsméngel und

Anpassungsméngel.

Marktversagen wird dabei hdufig als Versagen der Preisbildung auf einem
Markt bei bestimmten Giitern (Kollektivgiitern, meritorischen Giitern™) defi-

5 Vgl. Knieps et al. (1981), S.75ff.

" Eine #hnliche Situation entstand unter anderem auch beim Elektrizit4tsnetz und der Was-
serversorgung. Vgl. z.B. Spelthahn (1994), S.42fF.

Vgl. Hudson (1997) oder Weizsicker (1997), S.574.

Meritorische Gtiter sind solche, deren Konsum bei freier Preisbildung zu gering ausfallen
wiirde, weil die Individuen deren Nutzen nicht richtig einzuschitzen in der Lage seien.
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niert. Die Kollektivguteigenschaft der Telekommunikation wurde aber bereits
im ersten Teil dieses Kapitels verneint. Die Behandlung von Telefonanschliissen
und -diensten als meritorisches Gut kdnnte mit dem verfolgten, normativen Ziel
der flichendeckenden Versorgung einhergehen, die aus sozial- und regionalpoli-
tischen sowie gesamtwirtschaftlichen Griinden umgesetzt werden sollte. Es wur-
de angenommen, dass nur ein staatlicher Eingriff eine effiziente Allokation der
Ressourcen (generell und speziell im Raum) herstellen kénne.”

Wie vorhergehend diskutiert wurde, treten externe Effekte und Subadditivitit
der Kosten in der Telekommunikation auf. Das natiirliche Monopol beschrénkt
sich jedoch auf die Ortsnetzebene und trifft auf die anderen Bereiche der Infra-
struktur bzw. der Dienste nicht (mehr) zu.*

Die Netzwerkexternalititen, ihre Ursachen und Auswirkungen wurden gleich-
falls zuvor erértert, rechtfertigen oder erfordern jedoch ebenfalls keinen staatli-
chen Eingriff bzw. keine staatliche Ubernahme des gesamten Sektors. Manche
von ihnen, z.B. die negativen externen Netzeffekte, die auf evtl. Inkompatibilita-
ten von verschiedenen zusammengeschalteten Netzen beruhen konnten, diirften
von den betroffenen Betreibern im eigenen Interesse schnellstmdglich behoben
werden.?! Betrachtet man andere, nicht notwendigerweise infrastrukturgebunde-
ne Mirkte, so wiirde man bei den meisten ebenfalls Anzeichen fiir Externalititen
finden, die aber nicht zwangsléufig zum Versagen der Mérkte fithren miissen.

Im Falle von negativen Externalitiiten wird die instrumentelle Rolle der Wirt-
schaftspolitik darin gesehen, dem Verursacher flir ein gesamtwirtschaftlich er-
wiinschtes Verhalten (Forderung nach Internalisierung externer Kosten) Anreize
zu bieten bzw. ihn dazu zu zu zwingen. Bei positiven externen Effekten lige das
Ziel der Wirtschaftspolitik darin, die Erzeuger mit entsprechenden Mitteln zu
unterstiitzen, wenn diese keine hinreichende Methode finden, um das Aus-
schlussprinzip durchzusetzen.®

Eine Verfolgung dieser Ziele mit Hilfe eines staatlichen Angebots ist problema-
tisch und als Begriindung fiir eine staatliche Monopolisierung ebenfalls nicht
ausreichend. Externalitdten treten in Verbindung mit dem Netzcharakter auf und
sind unabhéngig davon, ob das Angebot aus staatlicher oder privater Hand er-
folgt. Vielmehr ist eine genaue Priifung der auftretenden Probleme und der
Identifikation der betroffenen Teilbereiche erforderlich. Angemessen wiren ge-

Dies ist der Fall bei z.B. Hochschulbildung von Arbeiterkindern, Schluckimpfungen, The-
aterbesuchen. Vgl. Woll (1987), S.317f.

™ vgl. Wirl (1991), S.24.

% ygl. Kruse, Berger (1996), S.224.

8! Es kann ihnen ebenfalls durch allgemeine rechtliche Rahmenbedingungen bzgl. Standari-
sierung und Normen entgegengewirkt werden.

82 ygl. Fritsch, Wein, Ewers (1996), S.77 und S.86fT.
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zielte regulatorische Eingriffe, um Schéden oder Verluste aufgrund von negati-
ven externen Effekten zu mindern bzw. auszugleichen/zu kompensieren.

Die beiden {ibrigen aufgefiihrten Ursachen von Marktversagen, Informations-
mingel und Anpassungsmingel, treten in der Telekommunikation nur sehr ein-
geschrinkt auf. Zu den Informationsmingeln kénnte die Nutzenunkenntnis ge-
zihlt werden, die bereits als Begriindung flir die Meritorisierung des Gutes "Te-
lefonanschluss” genannt wurde. So kénnte man die staatliche Vorgabe, alle mit
einem Telefonanschluss zu versorgen, darauf stlitzen, dass ein Teil der Bevdl-
kerung sich der sozial- und regionalpolitischen Auswirkungen des Ausschlusses
vom Telekommunikationsnetz nicht bewusst sei. Aufgrund der erforderlichen,
hohen und irreversiblen Investitionen beim Netzausrollen wurde jahrelang das
Erschwinglichkeitsprinzip des Preises fiir Basisdienste der Telekommunikation
angewendet.®” Es wurde angenommen, dass ein kostenbasierter Preis die Menge
der Teilnehmer sehr einschrinken wiirde und Bevélkerungsgruppen mit relativ
niedriger Zahlungsbereitschaft génzlich vom Netz ausgeschlossen hitte.*

Als ein Anpassungsmangel wird ebenfalls das Fehlen eines Marktgleichgewich-
tes genannt. Dieser Fall tritt dann ein, wenn Nachfrager und Anbieter keinen ge-
meinsamen Transaktionspreis resp. keine gemeinsame Transaktionsmenge fin-
den konnen, also die Nachfrage- und Angebotskurve sich nicht schneiden. Dies
ist der Fall, wenn die Angebotskurve im gesamten Bereich oberhalb der Nach-
fragekurve verlduft, wenn also der niedrigste angebotene Preis héher ist als der
hochste Preis, den die Nachfrager zu zahlen bereit sind.** Das Aufireten einer
solchen Situation bedeutet jedoch nicht zwangsldufig ein Marktversagen. Wohl-
fahrtstheoretisch ist in dieser Situation ein Nichtzustandekommen von Transak-

tionen erwiinscht; eine Senkung des Preises wiirde in diesem Fall zu Verlusten
fihren.*

Da es jedoch im Fall der Telekommunikation nur um bestimmte Einwohner-
gruppen und nicht um ein Phidnomen auf dem gesamten Markt geht, ist die Zu-
ordnung dieses Problems zu den Marktversagen verursachenden Anpassungs-
méngeln nicht vorbehaltlos zu akzeptieren. Vielmehr stellt diese Interpretation
eine Konsequenz der staatlichen Vorgabe einer Grundversorgung dar, basierend

¥ Dazu gehdrten die Anschlussgebthr, die Grundgebiihr und Ortsgespriche. Zur Erschwing-

lichkeit des Preises siehe Kapitel 4.4.5.

Der durch die hohen Investitionskosten und die relativ niedrige Zahlungsbereitschaft be-
dingte, antizipierte Ausschluss dieser BevSlkerungsgruppen (lindliche Nutzer, Geringver-
diener, Sozialhilfeempfinger) vom Telekommunikationsnetz wurde mdoglicherweise als
Anpassungsmangel verstanden.

Zum Problem des nicht vorhandenen Marktgleichgewichtes siehe auch Kapitel 5.2.1, ins-
besondere Abb. 5-6 (Teil b).

Vgl. Fritsch, Wein, Ewers (1996), S.241.
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auf der Zuordnung der Telekommunikation zu den Basisinfrastrukturen, die je-
dem zur Verfiigung gestellt werden sollen.

Da der Staat zum Zwecke der Erflillung der Versorgungsaufgabe eine wohl-
fahrtskonomisch unerwiinschte, nicht-kostendeckende, aber "erschwingliche"
Preissetzung verlangte, konnte er dieses Ziel am einfachsten aus eigener Hand
erfilllen. Mit der Monopolisierung des gesamten Sektors (Infrastruktur und
Dienste) sollte das Betreiberunternehmen die durch die nichtkostendeckende
Preissetzung bei den "Basis"-Gebiihren entstehenden Defizite aus Monopolge-
winnen in anderen Bereichen quersubventionieren kénnen. Das Problem der re-
gulatorisch erzwungenen Verluste sollte auf diese Weise unternehmensintern ge-
lost werden. In dieser Situation hitte die Einfilhrung von Wettbewerb auf den
nicht-defizitdren Ebenen (z.B. Fern- und Auslandsdienste) dem mit der Versor-
gungsaufgabe belasteten Unternehmen die Mittelquelle zur Deckung der Defizi-
te entzogen.

Trotzdem ist diese Begriindung fiir die Verstaatlichung eines gesamten Sektors
nicht iiberzeugend. Wiren auf der Ebene der Dienste andere Unternehmen zuge-
lassen worden, so hitten Mechanismen der Beteiligung dieser Unternehmen an
Anschlussdefiziten geschaffen werden kénnen®” - dies umso mehr, wenn diese
Unternehmen selber z.B. als Diensteanbieter keiner Versorgungsverpflichtung
unterldgen, doch vom Vorhandensein aller Anschliisse profitierten. Mit solchen
moglichen MaBnahmen wird das Argument, die Telekommunikation miisste
aufgrund ihrer verteilungspolitischen Aufgaben vom Staat betrieben werden, da
sonst diese Aufgaben nicht erfiillt werden wiirden, gegenstandslos.

Trotz der langwihrenden Verstaatlichung des Telekommunikationssektors wur-
de jedoch nicht in allen Landern das erklérte Ziel der flichendeckenden Versor-
gung erreicht.®® Somit ist die Begriindung fiir die Verstaatlichung des Angebotes
hinféllig. Einem Versagen der Marktkrifte kann in diesem Fall das Versagen des
Staates beim Erfiillen von Aufgaben entgegengestellt werden, aufgrund dessen
und des antizipierten Marktversagens die Verstaatlichung stattfand. In diesem
Fall spricht man zu Recht von Staatsversagen. Anders ausgedriickt, tritt ein
Versagen des Staates immer dann auf, wenn "die Trdger der Wirtschafispolitik
das Wohlstandsziel nicht erreichen, obwohl sie iiber die dazu erforderlichen
wirtschafispolitischen Instrumente verfiigen und ihre Handhabungs- und Wir-

kungsweise kennen"*

87 Zu den mdglichen Mechanismen siehe Kapitel 4.4.5 und Kapitel 5.3.2 (Abschnitt "Externe

Subventionierung") sowie Fritsch, Wein, Ewers (1996), S.192ff.

Siehe dazu die Entwicklungsriickstéinde in der Telekommunikation z.B. der Lénder Polen,
Tschechien und Ungarn in Kapitel 3.1. Die besondere Situation Polens wird ausfithrlich in
Kapitel 3.2 erldutert.

% Luckenbach (1991), S.225.
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Die Griinde fiir Staatsversagen kénnen denen fiir Marktversagen sehr dhnlich
sein. Auch hier kénnen die Entscheidungsmechanismen zu gesamtgesellschaft-
lich unerwiinschten Resultaten fiihren.”

Es kann zwischen drei Stufen des Staatsversagens unterschieden werden:*'

e politischem Staatsversagen - verursacht durch den Verzicht auf politische
Gestaltung und vorsorgliche Intervention;

e Okonomischem Staatsversagen - verursacht von der Unwirtschaftlichkeit des
zu hohen Preises der staatlichen Produktion von 6ffentlichen Giitern;

e funktionellem Staatsversagen - das 6ffentliche Gut weist im Hinblick auf den
erhofften Nutzen in der Regel strukturelle Unzulidnglichkeiten (Qualitéts-
mingel) auf.

Im Falle der Telekommunikation kann in manchen Léndern (z.B. Polen) von
6konomischem und funktionellem Staatsversagen gesprochen werden. Mit dem
Skonomischen Staatsversagen befasst sich die Theorie der offentlichen Ver-
schwendung, die die bei 6ffentlichen Monopolen auftretenden Probleme disku-
tiert.”? Dieser Theorie nach zeigt das 6ffentliche Unternehmen als Monopolist
eine dezidierte Neigung zur Verschwendung von Mitteln. Verbunden damit sind
die Theorien der X- und der R-Ineffizienz.

Der von Leibenstein 1966 eingefiihrte Begriff der X-Ineffizienz bedeutet eine
Abweichung vom Zustand effizienter Produktion, z.B. von der Minimalkosten-
produktion.” Ein X-ineffizientes Unternehmen ldsst die Kosten iiber das mini-
male Niveau ansteigen, da es nicht dem Druck des Wettbewerbs ausgesetzt ist.
Es muss sich nicht darauf konzentrieren, zu méglichst niedrigen Kosten zu pro-
duzieren. In grofen Unternehmen tritt auch das Problem der Biirokratisierung
auf, das zu lange Entscheidungswege und Inflexibilitéit zur Folge hat.* Ursache
dafiir sind die nicht vollstéindig am Unternehmensziel orientierten, ineffizient ar-
beitenden Angestellten eines Betriebes oder der nicht effizient organisierte Pro-
duktionsprozess. Durch diese Inflexibilitit wird unter anderem der Einsatz tech-
nischer Innovationen und strukturelle Anpassungen verzégert.**

% Vgl. Britmmerhof (1987), S.192ff.

' vgl. Junicke (1986), S.55f.

Diese Theorie versucht die vielfiltigen Ursachen mdglicher Verschwendung oder Ineffi-
zienz im 6ffentlichen Sektor zu ordnen und in einen funktionalen Zusammenhang zu brin-
gen. Ursachen fur die Unwirtschaftlichkeit kdnnen z.B. in der Natur des Menschen und in
der politischen und biirokratischen Organisation des Angebots, der Verwaltung und der
Finanzierung liegen. Vgl. Griiske, Recktenwald (1995), S.453fF.

Vgl. Leibenstein (1978), S.17ff oder Ng (1983).

% Vgl. Woll (1987), S.646.

%5 Vgl. Briimmerhof (1987), S.195 und Weimann (1996), S.270ff.
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Die R-Ineffizienz ist ein verwandter Begriff und stammt aus der Theorie der
Wohlfahrtsverluste. Der Staat, als monopolistischer Unternehmer mit biirokrati-
scher Verwaltung 6ffentlicher Giiter, produziert, finanziert, verwaltet und bietet
Dienste zu iiberhhten Kosten an. Dieser verschwenderische Kosteniiberhang
wird dadurch verursacht, dass weder Wettbewerber, Innovatoren, Vermogens-
eigner noch Nutzer wirtschaftliches Verhalten der Politiker und Biirokraten er-
zwingen. Das Eigeninteresse letzterer ist darauf gerichtet, die eigene Position
und den Einflussbereich zu erweitern, die 6ffentlichen Ausgaben und damit die
Kosten auszuweiten. Allokationspolitisch fithrt das dazu, dass der Staat auch
Giiter anbietet, bei denen kein Marktversagen vorliegt.*

Durch das kostenlose oder verbilligte staatliche Angebot bekommt der Nachfra-
ger eine verzerrte Information, dem Anbieter fehlt die Information tiber die
Wertschidtzung dieses Gutes durch die Nutzer. Da es keinen disziplinierenden
Marktmechanismus gibt, fehlt die AuBenkontrolle mangels Output-Indikatoren.
Ein weiteres Problem stellt die fehlende Moglichkeit der Kontrolle der Quantitit
und der Qualitdt staatlicher Leistungen dar. Im Extremfall kann es dazu kom-
men, dass die durch Staatsversagen erzeugten Nachteile gréfer sind als die alter-
nativ durch Marktversagen verursachten, welche urspriinglich mit Staatseingrif-
fen beseitigt werden sollten.”’

Die auf vielen Mirkten am hiufigsten auftretende Situation stellt ein Gemisch
aus Markt- und Staatsproblemen dar, fiir die es gilt, eine optimale Kombination
aus Wettbewerb und staatlichem Eingreifen zu finden. Das Problem dieses Ver-
hiltnisses zwischen Marktkriften und Staatseingriffen ist laut Briimmerhoff:

"(...) dass es letztlich eine Frage der exakten - nicht nur allokativen - Ziel-
setzungen unter genauen Rahmenbedingungen ist, aus denen heraus ein
unterschiedlicher Umfang staatlicher Aktivitit zu rechtfertigen ist."®

Staatsaktivitéiten, die iiber diese optimale und auf das jeweilige, konkrete Prob-
lem begrenzte Regulierung des Staates hinausgehen, filhren nach Friedman gera-
dezu zwangsliufig zu ineffizienter Ressourcennutzung, zu gehemmtem Wirt-
schaftswachstum und sogar reduzierter politischer Freiheit.

"Es kdme also sozusagen zu einer Art Staatsversagen, die bedeuten soll,
dass das Allokationsergebnis des Staates immer gegeniiber einer Marktli-
sung zweitrangig ist."

Die Verstaatlichung des gesamten Telekommunikationssektors war ein gewagter
Schritt, der mit den besonderen Merkmalen von Infrastrukturen gerechtfertigt

% Vgl. Luckenbach (1991), S.228 und Grtiske, Recktenwald (1995), S.453.
7 Vgl. Luckenbach (1991), $.229.

% Briimmerhof (1987), S.195.

Friedman, Friedman (1981).
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wurde. Es wurde davon ausgegangen, das der Markt keinen geeigneten Alloka-
tionsmechanismus bei Infrastruktureinrichtungen darstellt.'®

Vom politskonomischen Standpunkt ldsst sich erkldren, wieso die Problembe-
reiche auf dem Telekommunikationsmarkt nicht gezielt mit staatlicher Regulie-
rung oder Eingriffen angegangen wurden. Stattdessen wurde die Extremlosung
gewihlt, ohne in denjenigen Teilbereichen des Sektors den Markt walten zu
lassen, die keiner besonderer Behandlung bedurften.

Die natiirliche Monopoleigenschaft der Ortsnetze wurde so auf simtliche Infra-
strukturebenen ausgedehnt, womit die Monopolisierung des gesamten Marktes
begriindet wurde. Unberiicksichtigt blieb zumeist, dass ein natiirliches Monopol
im Ortsnetz zwar allokationsoptimierend einen Betreiber verlangte, sich jedoch
auf ein Unternehmen pro Ortsnetz bezog. Damit hitten unterschiedliche Unter-
nehmen in verschiedenen Ortsnetzen ebenfalls zu einem allokationsoptimalen
Ergebnis fihren kénnen.'” Es musste nicht zwangsldufig ein Betreiber alle
nationalen Ortsnetze aufbauen. Um die Zusammenarbeit der verschiedenen
Ortsnetz-Betreiber zugunsten der Nutzer und der Interoperabilitit des nationalen
Telekommunikationsnetzes zu gewihrleisten, hitte es nur rechtlicher Rahmen-
bedingungen im Bereich der Netzzusammenschaltung bedurft.'” Diese hitten
sowohl die Zusammenarbeit der Netzbetreiber untereinander, wie auch den Zu-
tritt von Diensteanbietern zu den Netzen regeln konnen.

190 ygl. Jochimsen, Gustafsson (1977), S.41.

19 Es wird hierbei jedoch nicht beriicksichtigt, dass die entstehenden Gebietsmonopole eben-
falls monopolistische Ineffizienzen der Produktion aufweisen kénnten.

12 Einen Uberblick tiber die Regelungen der Netzzusammenschaltung in der EU und in Polen
gibt Kapitel 4.4.2.
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3 Die Telekommunikation in Polen

3.1 Die polnische Telekommunikation im internationalen
Vergleich

Eine gut entwickelte Telekommunikationsinfrastruktur wird fiir fortwéhrende
Stabilitit und Wirtschaftswachstum als unabdingbar angesehen.! Die immer be-
deutender werdende Position der Telekommunikation fiir alle Lebensbereiche
moderner Volkswirtschaften macht den Stand ihrer Entwicklung zu einer
conditio sine qua non fir Linder und Standorte, die sich im internationalen
Wettbewerb behaupten wollen.? Im folgenden soll das Entwicklungsniveau die-
ses Sektors in Polen und drei weiteren Mittel- und Osteuropidischen Staaten
(MOE-Staaten) dokumentiert werden, um die spezifischen Entwicklungsmerk-
male der polnischen Telekommunikation sowohl vor dem Hintergrund anderer
EU-Beitrittskandidaten, wie auch ausgewihlter Industrieldnder vergleichend he-
rauszuarbeiten.

Die Bedeutung der Telekommunikation fiir die Wettbewerbsfahigkeit auf dem
EU-Markt ist den Beitrittskandidaten mittlerweile durchaus bewusst und hat zu
einer Fokussierung der Entwicklungsbemiihungen ebenfalls auf den Telekom-
munikationssektor gefiihrt. Das Tempo der Entwicklung der Telekommunika-
tion ist dabei ebenso hoch wie der Nachholbedarf dieser Linder;® im Jahr 1999
haben sie deshalb immer noch groBe Riickstinde zum Entwicklungsstand der
westeuropdischen Staaten, Japans und der USA.

Im folgenden wird zundchst das Fest- und das Mobilfunknetz im Hinblick auf
den Zuwachs an Teilnehmern diskutiert.* Es wird ferner auf KenngréBen einge-

' Vgl. EITO (2001), S.146. Zur empirischen Bestitigung des Einflusses der Entwicklung

der Telekommunikationsinfrastruktur auf das Wirtschaftswachstum siehe Roller, Waver-
man (2001), S.919ff. Réller, Waverman (2001) kommen nicht nur zum Ergebnis, dass die
Telekommunikationsinfrastruktur Einfluss auf wirtschaftliches Wachstum der Regionen
(Lénder) hat, sondern auch, dass die Bedeutung dieses Einflusses beim Uberschreiten ei-
nes Schwellenwertes, der als hohe Penetration definiert wird (in der Studie 40%-ige Pene-
tration), stark zunimmt.
2 vgl. Dornisch (2001), S.382.
3 Um die Fortschritte der polnischen Telekommunikation in den Jahren seit der politischen
Wende (1989) aufzeigen zu kdnnen, wird je nach Verfiigbarkeit der Daten der Zeitraum ab
1989 vorgestelit.
Im weiteren wird die Bezeichnung "Telefonanschluss” im Hinblick auf einen Festnetz-
Hauptanschluss (main line) behandelt. Ein Hauptanschluss wird durch die ITU als die
Verbindung zwischen 6ffentlichem Festnetz und einem Endgerit definiert, der ein eigener
"Platz" in der Vermittlungseinrichtung zugewiesen ist. Damit ist dieser Terminus nicht
gleichzusetzen mit einem Abonnenten oder einem Zugang zum &ffentlichen Netz. Vgl.
ITU (1999b), Abschnitt 2, Punkt 1.
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gangen, die die Entwicklung des Netzes beschreiben und es erlauben, Polens
Telekommunikationsentwicklung im Hinblick auf die Erfolge und den Stand der
Telekommunikationssektoren anderer Linder zu beurteilen; zu diesen Kenngri-
Ben gehoren auch die Erlése und Investitionen im Telekommunikationssektor
sowie der ausgehende, internationale Telefonverkehr. Des weiteren wird auf
ausgewihlte Merkmale des Telekommunikationsnetzes eingegangen, an denen
die Netzqualitdt gemessen werden kann. Den Abschluss bildet eine vergleichen-
de Zusammenstellung der Telekommunikationstarife und der wichtigsten Er-
kenntnisse bzgl. Polens Position im internationalen Lindervergleich.

3.1.1 Generelle Linderdaten

Um den Stand der polnischen Telekommunikation auf internationaler Ebene
darzustellen, wurden acht Lénder fiir den Vergleich ausgew#hlt. Neben Polen
werden drei weitere EU-Beitrittskandidaten beriicksichtigt: Tschechien (CZ), die
Slowakei (SK) und Ungarn (H).® Auf europdischer Ebene werden Deutschland
(D), Norwegen (N), Spanien (E) und GroBbritannien (GB) zum Vergleich heran-
gezogen. Diese Linder wurden aufgrund besonderer Charakteristika wie Zeit-
punkt der Liberalisierung des Telekommunikationssektors, spezifische Entwick-
lung des Telekommunikationsmarktes, Fléiche, Einwohnerzahl (und andere) aus-
gewdhlt. Als auBereuropdische Vergleichslénder dienen die USA und Japan.

Aufgrund der Infrastrukturgebundenheit der Telekommunikation nimmt die
GroBe der zu versorgenden Region, aber auch die Bevdlkerungszahl und -dichte
einen entscheidenden Einfluss auf die Infrastrukturkosten und die damit verbun-
denen Fortschritte bei der Anschlussversorgung,. In Tab. 3-1 erfolgt eine Zusam-
menstellung der beiden GréBen Bevolkerung und Bevolkerungsdichte fiir die
ausgewihlten Linder. Die présentierten Daten lassen auf nationale Besonderhei-
ten in bezug auf Bevdlkerungsverteilung und evtl. aufiretende Versorgungs-
hiirden bei der Telekommunikation schlieBen.

Polen liegt mit einer Einwohnerzahl von knapp unter 40 Millionen und einer Be-
volkerungsdichte von 124 Personen/km” unter den Lindern mit relativ niedriger
Dichte. Die ilbrigen MOE-Linder weisen &hnliche Bevilkerungsdichten auf, lie-
gen jedoch bei der Bevolkerungszahl weit unter Polen, was auf die im Vergleich
zu Polen kleinere Landesfldche zuriickzufiihren ist.

Die Parameter Landesfliche, Bevolkerungszahl und -dichte gehdren zu den
mafBgebenden Faktoren bei der Bestimmung der Versorgungsaufgabe fiir die Te-
lekommunikationsbetreiber, die eine flichendeckende Telekommunikations-
infrastruktur aufbauen wollen. Eine groBe Landesfliche und geringe Bevélke-

5 Zu einer Beschreibung der Entwicklung der Telekommunikationssektoren in den ilbrigen

drei MOE-L#ndern siehe z.B. Kulisiewicz (2000).
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rungszahlen lassen zusammen mit der Verteilung der Einwohner im Land auf
relativ hohe Kosten der flichendeckenden Versorgung mit Telefonanschliissen

schlieBen.
PL’| cZ|[sK| H| D | N| E [GB|USA| J
Be(‘i':','}?;")"g 387|103 | 54 | 10 |822| 45 | 394|595 |272,7[126,5
(giﬂ';{:gs::?) 124 | 130 | 110 | 108 | 230 | 14 | 80 | 243 | 29 | 335

Quelle: ITU (2001), S.6-7.

Tab. 3-1: Bevilkerung und Bevilkerungsdichte in den ausgew:ihiten Liindern,

1999
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Quelle: ITU (1999), S.51ff und ITU (2001), S.6f.
Abb. 3-1: Das BIP pro Kopf in USD, 1990 und 1999’

6

Aus Darstellungsgriinden werden in den folgenden Tabellen anstatt der kompletten Lin-

dernamen die internationalen Kilrzel verwendet: PL (Polen), CZ (Tschechien), SK (Slo-
wakei), H (Ungarn), D (Deutschland), N (Norwegen), E (Spanien), GB (Grossbritannien),
USA (Vereinigte Staaten von Amerika), J (Japan).
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Als Spiegel der Entwicklung einer Wirtschaft gilt das Bruttoinlandsprodukt
(BIP), das die Produktionsleistung einer Volkswirtschaft erfasst. Um die Unter-
schiede in der GréB8e der Volkswirtschaften und der Lidnder zu relativieren, wird
als VergleichsgroBe das BIP pro Kopf (BIP p.K.) herangezogen.® Die absoluten
BIP p.K.-Werte der ausgewihlten Lénder werden in Abb. 3-1 (in USD) einander
gegeniibergestellt.

In dem dargestellten Zeitraum zeigen die Volkswirtschaften der vier ausgewihl-
ten MOE-L#nder einen relativ hohen Zuwachs des BIP p.K. Beim Zuwachs von
1990 bis 1999 liegt Polen mit einer Steigerung um 166% an der Spitze dieser
vier Linder. Die zweithchste Zuwachsrate erreicht Tschechien (77%), gefolgt
von Ungarn (46%) und der Slowakei (9%). Der Zuwachs des BIP p.K. der zum
Vergleich herangezogenen Industrieldnder variiert zwischen 17% (Spanien) und
41% (USA). Trotz dieser dynamischen Zuwéchse weist Polen jedoch das zweit-
niedrigste absolute Niveau des BIP pro Kopf unter den vier MOE-Léndern auf,
die allesamt immer noch weit unter dem Niveau der Industrielinder liegen
(siche Abb. 3-1).

3.1.2 Ausbau des Festnetzes

Verursacht durch eine ineffiziente Telekommunikationspolitik des Staates und
eine Fehlleitung der knappen Finanzmittel (z.B. Quersubventionierung der Post)
wurde der Ausbau der Festnetze in den mittel- und osteuropsischen Lindern bis
zur Wende (1989) stark vernachliissigt.’ Die Diskrepanz zwischen dem Fléchen-
deckungsgrad der Anschliisse dieser vier Linder und der ausgewihlten, gut ent-
wickelten Industrieldnder im Zeitraum 1990-1999 zeigt die Tab. 3-2.

Anfang der 90er Jahre waren die MOE-L#nder in bezug auf die Penetration der
Festnetzanschliisse stark im Riickstand.'® Wie in der Tab. 3-2 zu sehen ist, lagen
Polen und Ungarn mit unter 10 Anschliissen pro 100 Einwohner (1990) weit
hinter dem am schlechtesten entwickelten Industrieland Spanien.

Wihrend der dargestellten Jahre investierten die vier MOE-Lénder massiv in
den Ausbau der Festnetzinfrastruktur und steigerten den Grad der Anschlussver-
sorgung.'' Bis 1999 hatte Polen die Anzahl der Anschliisse pro 100 Einw. (zum

7 Die Werte in USD fur 1990 wurden anhand von Daten in Nationalwihrungen, dividiert
durch den durchschnittlichen jihrlichen Wechselkurs, errechnet. Vgl. ITU (1999), S.51fF.
Im weiteren werden einige der vorgesteliten 8konomischen Kategorien auf die Einwoh-
nerzahl bezogen, um eine gemeinsame Vergleichsbasis fiir die Linder zu schaffen.

9 Vgl. Schenk et al. (1996), S.41.

Als Vergleich kann auch der schlechte Entwicklungsstand der ostdeutschen Telekommu-
nikation herangezogen werden, die aus den gleichen Griinden vernachléssigt worden war,
wie in den ausgewshlten MOE-Staaten. Vgl. Bach et al. (1994), S.48.

" vgl. dazu Kapitel 3.1.5.



Stand 1990) mehr als verdreifacht, belegte jedoch innerhalb der MOE-Lénder
immer noch den letzten Platz. Trotz der dhnlichen Ausgangssituation (1990) Po-
lens und Ungarns, hat Ungarn in der Zeit bis 1999 die Anschlusszahl/100 Einw.
sogar fast vervierfacht. Der europiische Mittelwert lag 1999 bei 37,73'* An-
schliissen/100 Einw., womit Ungarn und Tschechien ihn fast erreicht hatten, fiir
Polen jedoch noch groBer Aufholbedarf vorhanden war.

PL cz SK H D N E GB USA J
1990 | 8,62 | 1576 | 13,51 | 9,59 | 44,08 | 50,29 | 32,41 | 44,07 | 54,46 | 44,11
1991 | 9,31 | 16,57 | 14,36 | 10,89 | 43,85 | 51,60 | 34,12 | 44,82 | 565,18 | 45,37
1992 | 10,25 | 17,63 | 15,49 | 12,49 | 43,75 | 52,87 | 35,36 | 45,71 | 56,13 | 46,35
1993 | 11,47 | 19,09 | 16,72 | 14,53 | 45,49 | 54,18 | 36,46 | 46,97 | 57,39 | 47,15
1994 | 12,98 | 21,06 | 18,73 | 17,26 | 47,58 | 55,32 | 37,51 | 48,56 | 58,88 | 47,88
1995 | 14,84 | 23,64 | 20,82 | 21,04 | 51,33 | 56,79 | 38,50 | 50,25 | 60,73 | 48,66
1996 | 16,91 | 27,30 | 23,17 | 26,07 | 53,77 | 59,11 | 39,25 | 52,19 | 62,18 | 48,96
1997 | 19,43 | 31,84 | 25,83 | 30,43 | 54,98 | 62,16 | 40,32 | 54,00 | 64,40 | 47,86
1998 | 22,79 | 36,40 | 28,61 | 33,59 | 56,68 | 65,96 | 41,37 | 55,64 | 66,13 | 50,26
1999 | 26,27 | 37,09 | 30,67 | 37,09 | 59,03 | 70,92 | 40,99 | 56,72 | 67,30 | 55,75
Zuwachs der Anschliisse pro 100 Einwohner - 1999 zu 1990 (1990=100%)

'99-'90| 205% | 135% | 127% | 287% | 34% | 41% [ 27% [ 29% [ 24% [ 26%

Eigene Darstellung anhand von ITU (1997), S.43ff; ITU (1998), S.A-5(f; ITU (1999), S.51ff;

ITU (1999a), S.A-7ff und ITU (2001), S.10f.

Tab. 3-2: Anzahl der Festnetzanschliisse pro 100 Einwohner und Zuwachs der
Anschliisse, 1990-1999

Im Jahr 1999 wies Polen den héchsten jahrlichen Anschlusszuwachs unter den
dargestellten Landern auf. Tab. 3-3 stellt die Zuwachswerte der ITU" den Pro-
gnosen von Siemens' gegeniiber. Der enorme Jahreszuwachs fiir Polen (1999)
tduscht jedoch nicht iiber das relativ niedrige Entwicklungsniveau der polni-
schen Anschlussversorgung hinweg,

Laut der EITO" verlangsamt sich das Ausbautempo im Jahr 2000 bereits stark
sowohl in Polen, als auch in Tschechien und Ungarn. Das polnische Statistische

Vgl. Siemens (2000), S.29.

ITU - International Telecommunication Union. Auf den Daten dieser Organisation basie-
ren viele der vorgestellten Abbildungen und Tabellen.

14" Siemens (2000).

Vgl. EITO (2001) - European Information Technology Observatory.
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Hauptamt (GUS)'® stellt fest, dass der Zuwachs in diesem Jahr mit tiber 770 Tsd.
Anschliissen deutlich unter der Menge der Vorjahre liegt. Im Jahr 1999 wurden
ca. 1,37 Mio. und 1998 fast 1,2 Mio. Anschliisse hinzugefiigt.'"” Im Jahr 2001
setzt sich dieser abnehmende Trend fort (siehe auch Kapitel 3.3).

PL | CZ | SK H D N E GB |USA| J |Europa
Slemens|10,2%) 3,2% | 9,7% | 6,6% | 3,7% | 7,5% | 5,8% | 3,1% | 4,6% | 2,6% | 3,7%

ITU |16,3%]| 1,.9% | 7.2% |10,4%| 4,1% | 7,5% | -1% | 1,9% | 1,8% | 10,9 | k.A.
Quelle: Siemens (2000), S.28(f; ITU (1999a), S.A-7ff und ITU (2001), S.10f

Tab. 3-3: Zuwachs der Festnetzanschlilsse im Jahr 1999 - Siemens-Prognose
und ITU-Werte

Bei den jdhrlichen Zuw#chsen an Anschliissen 1989-1999 liegen die vier ausge-
wihlten MOE-Linder weit iiber dem Durchschnitt der Siemens-Lindergruppe
"Osteuropa",'® der in diesem Zeitraum 5,7% betréigt. Die vier ausgew#hlten Lén-
der, die zweifelsohne zu den besser entwickelten dieser Gruppe gehoren, weisen
weitaus héhere durchschnittliche, jihrliche Zuwichse auf. Polens Telekommuni-
kationsnetz wuchs in dieser Zeit gemessen an der Anschlusszahl (durchschnitt-
lich) um mehr als 20% jdhrlich, Ungarns um fast 29%, Tschechiens um 15,5%
und der Slowakei um 14%, Die westeurop#ischen Festnetze wuchsen in dieser
Zeit im Durchschnitt jahrlich um 3,8%."

Trotz der dynamischen Entwicklung der Festnetze in den MOE-Léindern (und
vor allem in Polen) liegen neben den Anschlusszahlen/100 Einw. auch die Para-
meter Wartezeit und Grad der Befriedigung der Nachfrage (Vgl. Tab. 3-4) im-
mer noch stark unter dem europdischen Niveau.? Der bis 1989 entstandene
Nachfragetiberschuss nach Anschliissen stellt zusammen mit dem zusitzlichen
Anstieg der Nachfrage nach Telefonanschliissen, der mit der wirtschaftlichen

GUS - Gléwny Urzad Statystyczny. Siehe Internet-Seite unter: http://www.stat.gov.pl,
Stand 09.2001.

'7 vgl. EITO (2001), S.159 und zu den Anschlusszahlen in Polen: GUS (2001), GUS
(2000a), GUS (1999a). .

Die von Siemens gebildete Léndergruppe "Osteuropa” umfasst insgesamt 22 Lénder, wo-
mit diese Zuwachsrate nicht reprisentativ ist fir die vier ausgew#hlten Lénder. Vgl. Sie-
mens (2000), S.6 und S.25f.

¥ vgl. Siemens (2000), S.37.

2 Die Uibrigen Linder, die im Lindervergleich mit aufgefithrt werden, werden in Tab. 3-4
nicht vorgestellt, da in all diesen Liindern die Nachfrage zu 100% befriedigt ist und keine
Wartezeiten auf einen Festnetzanschluss in Kauf genommen werden miissen. Vgl. ITU
(1998), S. A-15 und CA IB (2001), S.2.
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Belebung der Linder seit 1990 verbunden ist, vor allem fiir den polnischen Tele-
kommunikationssektor eine grofie Belastung dar.

PL cz SK H
1996 | 1999 | 1996 | 1999 | 1996 | 1999 | 1996 | 1999
Befriedigte Nachfrage (in %) | 73,7 { 850 | 83 | 98,1 | 89,6 | 96,0 | 91,4 | 98,0

Wartezeit (in Jahren) 33 | 15 2 02|12 12 1]06 | 02
}',":'1'.':3‘)” Anschlussantrdge |, 304 (4 801|300,5| 74 |100,4| 69,3 | 607 | 77

Quelle: ITU (1998), S.A-13; ITU (1999a), S.4-15 und ITU (2001), S.14f.

Tab. 3-4: Telefonanschliisse: Wartezeit, Warteliste und befriedigte Nachfrage -
Festnetze der vier MOE-Liinder, 1996 und 1999%'

Trotz der zweithSchsten Zuwachsrate an Anschliissen bildet Polen das Schluss-
licht in dieser Landergruppe. Die Wartezeit auf einen Festnetzanschluss, die
1996 3,3 Jahre betrug und bis 1999 auf "nur" 1,5 Jahre reduziert werden konnte,
bleibt Europa-untauglich hoch.”? Auch die nur zu 85% (1999) befriedigte Nach-
frage liegt weit unter dem Stand der tibrigen MOE-Lander. Ungarns und Tsche-
chiens massiver Festnetzausbau seit 1990, der in Tab. 3-2 besonders gut zu
sehen ist, war von Erfolg gekrént, da sowohl die Wartezeit betrichtlich reduziert
werden konnte, als auch der Grad der Befriedigung der Nachfrage sich mit 96-
98,1% an das europdische Niveau (100%) bedeutend angen#hert hat.

3.1.3 Das Mobilfunknetz

Die schlechte Festnetzsituation in Polen hat dazu beigetragen, den Mobilfunk
(vor allem im privaten Gebrauch) als Substitut des fehlenden Festnetzanschlus-
ses einzusetzen. Bis zum Jahr 2000 konnte Polen, im Verhiltnis zum Stand von
1994, die zweithdchste Zuwachsrate an Mobilfunkteilnehmern unter den aus-
gewihlten Lindern verzeichnen.*

' Die in Tab. 3-4 angegebenen Zahlen schlieBen die méglichen hidden waiters nicht mit ein,

also die Personen, die zwar einen Anschluss nachfragen wiirden, jedoch wegen der be-
kannt langen Wartezeiten noch keinen Antrag gestellt haben. Aus dem Grund kann in Po-
lens Fall davon ausgegangen werden, dass die Nachfrage nach Anschliissen héher ist, als
die Warteliste impliziert. Vgl. WIK, Cullen (2001), S.200.

Dornisch (2001) gibt fiir 1989 eine Wartezeit von fast 14 Jahren an, fir 1994 von ca. 4
Jahren, fiir 1999 im Gegensatz zur in der Tab. 3-4 zitierten Quelle, von 2 ¥4 Jahren an.
Vgl. Dornisch (2001), S.383.

Das Basisjahr 1994 wurde anhand der Daten von Fintech und der OECD gew#hlt. Es be-
stehen jedoch Unterschiede dieser Werte zu den ITU Daten, die Angaben bzgl. der Mobil-

22
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Quelle: Fintech (1994-), Eurostat (2001), S.1.
Abb. 3-2: Mobilfunkteilnehmer pro 100 Einwohner, 1994 und 2000*

Die hohen Zuwachsraten des Mobilfunks in Polen, aber auch in Tschechien und
der Slowakei sind jedoch hauptsichlich auf die sehr geringen Ausgangswerte
dieser Linder im Basisjahr (1994) zuriickzufiihren (siehe Abb. 3-2). Unumstrit-
ten ist jedoch, dass der Zuwachs der Mobilfunkteilnehmer in den MOE-Lindern
in dieser Zeit sehr dynamisch verlief. Laut den Daten der Siemens AG wiesen
die osteuropdischen Mobilfunknetze (gemessen an der Teilnehmerzahl) in den
Jahren 1994 bis 1999 einen mittleren, jihrlichen Zuwachs von 115% auf. Die
westeuropédischen Mobilfunknetze wuchsen in dieser Zeit im Durchschnitt nur
um 62% j#hrlich.?

In den vorgestellten Industrieléindern war der (analoge) Mobilfunk bereits 1994
weit verbreiteter als in den MOE-Staaten, was aus Abb. 3-2 ersichtlich ist. Zu-
sétzlich waren die Festnetze der Industrieldnder schon zum Basiszeitpunkt des

funkpenetration ab 1992 enthalten. Trotzdem werden diese beiden Quellen verwendet, da
die Werte aktueller sind.

2% Vgl. Fintech (1994-), Eurostat (2001), S.1.

3 Die Zahlen fir die USA und fiir Japan fiir das Jahr 2000 stammen aus einer gesonderten
Quelle (Eurostat), da diese Daten von Fintech nicht zur Verfligung standen. Aus dem
Grund kann eine absolute Vergleichbarkeit dieser Daten mit den iibrigen filr 2000 nicht
garantiert werden. Zur genannten Quelle vgl. Eurostat (2001), S.1.

% ygl. Siemens (2000), S.55.
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Vergleichs sehr gut ausgebaut, so dass die Verbreitung des Mobilfunks nicht
durch eine unterentwickelte Festnetz-(Ortsnetz-) Infrastruktur begiinstigt wurde.
Der Mobilfunk kam als zus#tzlicher Anschluss mit dem zusétzlichen Vorteil der
Mobilitét zum Einsatz.

Betrachtet man die absoluten Penetrationswerte in Abb. 3-2, so wird Polens dy-
namischer Teilnehmerzuwachs relativiert und fillt (allein im Vergleich mit den
drei MOE-Léndern) mit 15,3 Mobilfunkteilnehmern pro 100 Einwohner (2000)
gering aus. Im Vergleich dazu betrug die durchschnittliche Mobilfunkpenetra-
tion in den OECD-Lindern bereits im Juni 1999 26,8 Mobilfunkteilnehmer/100
Einw.

3.1.4 Erlose des Telekommunikationssektors

Zu einer weiteren Kategorie, mit der die Entwicklung eines Sektors gemessen
werden kann, gehéren die Erl6se, die dieser Sektor generiert. Aufgrund der un-
terschiedlichen Gré8e der Telekommunikationsmérkte (Lénder) wird eine Rela-
tivierung des Markterloses auf die Anzahl der Anschliisse/Teilnehmer, auf die
Einwohnerzahl oder auf das BIP vorgenommen. Die Erlose des Telekommuni-
kationssektors umfassen dabei in der Regel die Erldse bei Telekommunikations-
dienstleistungen im Festnetz und Mobilfunk.”

In Tab. 3-5 folgt eine Zusammenstellung der erlésbezogenen Indikatoren. Dabei
werden der Vollsténdigkeit halber zwei Datenquellen prisentiert, die in gleichen
Kategorien unterschiedliche Werte angeben.?® Es handelt sich bei den Quellen
zum einen um die OECD und zum anderen um die ITU.”

Es empfiehlt sich allerdings, bei sehr groBen Differenzen die ITU-Daten (falls
verfiigbar) als Basis fiir die Interpretation der Entwicklung zu verwenden; dies
ist deshalb plausibel, weil die ITU als Telekommunikationsorganisation iiber
vollstindigere und besser kategorisierte Marktdaten verfiigen diirfte als die
OECD, in der die Telekommunikation lediglich eines der Forschungsgebiete
darstellt. Bemiiht um eine Vereinfachung der Darstellung, werden Lénderwerte
der ITU in fetter Schrift, die der OECD in Normalschrift vorgestellt.

2 Die Einzelheiten der Klassifizierung kénnen in den Lindern variieren. Vgl. ITU (1997),

S.A4f.

Die Differenzen kdnnen durch ungleiche Kategorieninhalte bzw. unterschiedliche nationa-
le Datenquellen verursacht worden sein.

Siehe auch die Internet-Seiten der beiden Organisationen unter: http://www.oecd.org und
http://www.itu.int, Stand 09.2001. Die sichtbaren Unterschiede in den absoluten Gréfien
der Sektorerldse spiegeln sich weiterhin in den Unterschieden der damit berechneten
Indikatoren wider. Beide Quellen kénnen aber im Grunde als seri8s und vertrauenswilrdig
betrachtet werden.

28
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PL cz SK H D N

Daten

von ITU [OECD| ITU OECDI ITU |OECD| ITU [OECD| ITU | OECD| ITU [OECD

Erlés des Telekommunikationssektors (gesamt) Mio. USD

1990} 520 355 233 359 27.544|25.117{2.336| 2.360
1997 3.113 | 2.594|1.598{ 1.452] 454 1.388|2.109]46.243{43.596( 3.852| 3.608
1998 2.939 | 3.625]2.014| 1.833] 468 1.388| 1.726150.009{49.100{4.031] 5.021
1999 5.886 | 4.595]2.225|2.110] 446 2.295|2.02051.902{52.021/4.910 4.911

Veranderung der Sektorerltse, Erlése im Jahr 1999 in % der Werte
fur 1990 bzw. 1997

%%' 1132% 627% 191% 638% 188% | 207% |210%| 208%
%?,' 189% | 177%[139%| 145%| 98% 165%| 96% | 112% | 119% [127%| 136%

Erlés des Telekommunikationssektors per capita in USD

1990| 14 35 44 35 381 | 397 | 651 | 604
1997| 81 67 | 165 | 123 | 84 136 | 211 | 562 | 530 | 875 | 827
1998| 76 94 | 196 | 178 | 87 136 | 171 | 610 | 599 | 906 | 1.133
1999] 152 | 119 | 217 | 205 | 83 229 | 201 | 632 | 634 }1.096}1.101

Sektorerlds pro Teilnehmer (Festnetz- und Mobilfunkteiinehmer)
in USD

1990} 158 219 328 360 856 | 838 ]1.003]| 1201
1997| 372 | 312 | 420 | 382 | 285 365 | 540 | 866 | 817 | 873 | 818
1998| 274 | 348 | 428 | 386 | 234 309 | 381 | 828 | 812 | 799 | 996
1999| 417 | 342 | 387 | 364 | 173 429 | 348 | 721 | 725 | 829 | 834

Anteil der Erlése im Telekommunikationssektor am BIP

1990} 0,9% 1,5%|1,9%11,6% 1,1% 18% | 1.7% ] 2% | 2%
1997] 2,3% | 1,9% |3,1%(2,4%12,3% 3,1%|4,8%| 2,2% | 2,1% }2,5%] 2,4%
1998 3,3% | 2,3% | 3,6%| 3,3% | 2,3% 4,3%]3,7%] 2,3% | 2,3% |3,4%| 3,4%
1999 2,9% 4% 4,2% 2,5% 3,2%

Anmerkung: Angaben in kursiv beziehen sich jeweils auf das Jahr 1991, da Daten fiir 1990
nicht zur Verfigung standen.

Quelle: ITU (1999), S.51ff; ITU (2001), S.54ff; OECD (1993), 8.22ff; OECD (2001), S.56ff

Tab. 3-5: Erlése des Telekommunikationssektors in ausgewiihlten Jahren, 1990
und 1997-1999, OECD- und ITU-Daten
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E GB USA J
Daten OECD
von ITU |OECD| ITU |OECD} ITU OECD ITU OECD
Erlés des Telekommunikationssektors (gesamt) Mio. USD
1990 | 8.364 | 8.363 | 23.489(23.364]133.840| 173.961| 43.623 | 43.622 |173.961
1997 |10.963| 13.822| 32.395|35.733]220.780( 256.801] 86.503 | 109.957]621.055
1998 111.061]12.579] 36.99144.715]246.392|272.801| 84.027 | 105.890]669.021
1999 116.155|13.183]50.807|50.806]268.505| 301.648}113.768| 130.075]756.311
Veranderung der Sektoreriése, Erlése im Jahr 1999 in % der Werte
far 1990 bzw. 1997
%% 193% | 158% | 216% | 218% | 201% | 173% | 261% | 208% | 206%
%‘;’ 147% | 95% | 157% | 142% | 122% | 118% | 132% | 118% | 122%
Erlds des Telekommunikationssektors per capita in USD
1990} 215 215 408 407 5§35 692 353 353 439
1997 | 279 348 549 614 824 945 686 875 570
1998 281 319 627 755 911 1.009 664 837 557
1999 | 402 334 854 854 985 1.105 899 1.027 619
Sektorerlds pro Teilnehmer (Festnetz- und Mobilfunkteilnehmer)
in USD
1990| 661 664 887 920 947 1526 787 812 1030
1997 | 543 | 670 794 | 898 969 1121 877 1063 886
1998 | 474 528 776 981 993 1093 758 928 843
1999 561 404 834 | 884 996 1091 893 1032 810
Anteil der Erlése im Telekommunikationssektor am BIP
1990 1,7% | 1,8% | 2,4% | 26% | 2,3% | 2,6% 1,5% 16% | 2,1%
1997 21% | 2,6% | 2,5% | 2,7% | 2,7% 3,2% 2,1% 26% | 2,7%
1998 2,7% | 2,2% | 3,2% | 3.2% | 2,8% | 3,1% 23% | 28% | 2,9%
1999 2,2% 3,5% 3,3% 3,0% | 3,1%
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Da eine Behandlung der Sektorerldse als absolute Werte keinen Vergleich zwi-
schen den Lindern erlaubt, wird auf deren Veriinderung abgestellt.*

In der Betrachtung von 1990 zu 1999 (ITU) weist Polen den hdchsten Zuwachs
der Erlése auf (Faktor 11,3), Ungarn und Tschechien den zweithdchsten (jeweils
Faktor 6,4 und 6,3). Laut ITU-Daten wuchs der Sektorerlés der Industrieldnder
in dieser Zeit weitaus langsamer, und zwar um den Faktor 1,9 (Deutschland) bis
3 (Japan). In den OECD-Lindern stiegen die Sektorerldse in dieser Zeit (1990-
1999) durchschnittlich um den Faktor 4,35. In der Betrachtung des Zeitraums
von 1997 bis 1999 weist Polen sowohl laut ITU, als auch laut OECD den hochs-
ten Zuwachs (ca. 89% bzw. 77%) auf. Der Durchschnitt aller OECD-Lénder
liegt in dieser Zeit bei 22%.

Bei einer relativ stabilen Bevolkerungszahl spiegelt sich die Tendenz der Verén-
derung der Erlose auch in den Werten pro Kopf wider. Trotz der Unterschiede in
den absoluten Werten der Erl6shéhen und somit auch dieser Faktorhohe zeigen
beide Quellen #hnliche Entwicklungstrends. Nach OECD-Daten liegt das Ni-
veau der MOE-Linder bei einem Drittel des OECD-Durchschnitts und erreicht
im Jahr 1999 nicht einmal die Werte der Industrielénder von 1990.

Bei der Umrechnung der Sektorerlése auf die Anschliisse/Teilnehmer, was in
Abb. 3-3 grafisch dargestellt wird, weichen sowohl die Werte als auch teilweise
die Trends der beiden Quellen voneinander ab. Jedoch liegen auch in dieser Ka-
tegorie die vier MOE-Lénder unter dem "entwickelten" Niveau. Der von der
ITU angegebene allgemeine Abwirtstrend (1990 bis 1999) kann anhand der we-
nigen Jahresdaten nicht iiberzeugend bestitigt werden.

Eine Abwirtstendenz der Erlose pro Anschluss ist jedoch aufgrund der Entwick-
lung der Telekommunikationsmiérkte mit Liberalisierung, Preisverdnderungen
(rebalancing tariffs) und gleichzeitiger Vermehrung der Anschliisse nachvoll-
ziehbar. Differenzen sind zwischen den zwei Quellen auch beim zuletzt aufge-
filhrten Indikator, dem Anteil der Sektorerlése am Bruttoinlandprodukt, zu
sehen.

Der Anteil der Sektorerlose am BIP zeigt den Stellenwert (und dessen Verinde-
rung) der Telekommunikation in einer Volkswirtschaft. In dieser Kategorie zei-
gen Polen und Tschechien einen ungebremsten Anstieg der Bedeutung der Tele-
kommunikation fiir die nationale Wirtschaft. Trotz der bedeutenden Veréinde-

3 Da Polen und Ungarn erst 1996 und Tschechien im Jahr 1995 der OECD beigetreten sind,
kénnen fir diese Lénder keine Werte flir 1990 angezeigt werden. Fiir dieses Jahr kann
man sich im Falle der drei Linder lediglich auf den ITU-Daten stiitzen. Um die Préisenta-
tion der Daten zu vereinfachen, beschrénkt sich die Darstellung auf vier Jahre. In kursiv
werden die Werte flir 1990 prisentiert, um einen Uberblick tiber die Ausgangssituation der
MOE-Lénder nach der Offnung der Mrkte im Jahr 1989 zu geben. Die drei nachfolgen-
den Zeilen enthalten die Werte fir die Jahre 1997-1999.
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rung dieses Indikators fiir Polen liegt er im Jahr 1999 jedoch noch unter dem
Durchschnittsniveau der OECD-Lénder.
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Quelle: OECD (2001), S.56-61.

Abb. 3-3: Erlise des Telekommunikationssektors entfallend auf einen Teilneh-
mer bzw. Anschluss, 1999, OECD

Eine weitere Darstellung der Entwicklung der Erlose in der Telekommunikation
und ihrer Struktur présentiert eine Aufgliederung der Erlése nach ihren Ur-
sprungsbereichen Festnetz und Mobilfunk in Abb. 3-3, die anhand der OECD-
Daten fiir 1999 erfolgt. Die gesamten Erlose des Mobilfunkmarktes werden auf
die Anzahl der Mobilfunkteilnehmer und die Erlése des Festnetzmarktes auf die
Anzahl der Festnetzanschliisse umgerechnet.*

' Da die Slowakei erst im Dezember 2000 der OECD beigetreten ist, sind filr den dargestell-
ten Zeitpunkt noch keine OECD-Daten vorhanden. Vgl. OECD (2001), S.11.

2 Die so entstehenden Werte sollten nicht mit den durchschnittlichen Einnahmen pro Kunde
verwechselt werden, die als ARPU (average revenue per user - Mobilfunk) oder ARPL
(average revenue per line - Festnetz) dargestellt werden und die durchschnittlichen Rech-
nungshohen der Teilnehmer betreffen.
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Wie in Abb. 3-3 zu sehen ist, liegen die Werte fiir Polen, Tschechien und Un-
garn sowohl bei der generellen Sektorumrechnung, als auch im Festnetz weiter-
hin bedeutend unter dem durchschnittlichen OECD-Niveau. Lediglich Spanien
weist hier Indikatorhéhen auf, die denen der MOE-Linder nahe kommen.

Die Veridnderung der Werte fiir Festnetz und Mobilfunk bis zu dem in Abb. 3-3
verzeichneten Zeitpunkt kann aus Tab. 3-6 ersehen werden und umfasst die
Jahre 1997 bis 1999.%

PL cz H D N E GB | USA J OECD

Anteil der Festnetzerldse an dem gesamten Umsatz des Telekommunikationssektors
1997 | 85,8% | 74,7% | 63,6% | 84,7% | 77% | 77% |81,2% | 87,2% | 60,3% | 79,9%
1998 | 81,5% | 67,4% | 58,8% | 74,6% | 74,7% | 67% |82,6% | 86,5% | 56,8% | 77,9%
1999 | 69,2% | 59,7% | 62,2% | 68,5% | 72,5% | 55,2% | 81,56% | 83,9% | 54,7% | 74%
Festnetzerlds pro Festnetzanschluss (in USD)
1997 | 296 330 419 817 | 1.016 | 652 923 | 1.289 | 1.018 | 935
1998 | 348 327 293 787 | 1.277 | 502 | 1.133 | 1.308 | 901 949
1999 | 333 327 301 738 | 1.132 | 410 | 1.233 | 1.329 | 1.027 | 975
Anteil der Mobilfunkerlése an dem Umsatz des gesamten Telekommunikationssektors

1997 | 14,2% | 25,3% | 36,4% | 15,3% | 23% | 23% | 18,8% | 12,8% | 39,7% | 20,3%
1998 | 18,5% | 32,6% | 41,3% | 25,4% | 25,4% | 33,0% | 17,4% | 13,5% | 43,2% | 23,1%
1999 | 30,8% | 40,3% | 37,8% | 31,5% | 27,5% | 44,8% | 18,5% | 16,1% | 45,3% | 28,7%
Mobilfunkerids pro Mobilfunkteilnehmer (in USD)
1997 | 454 705 | 1090 | 816 495 735 806 596 | 1140 | 708
1998 | 347 618 665 897 604 589 599 531 866 604
1999 | 363 437 470 699 492 397 393 564 | 1038 | 548

Quelle: OECD (2001), S.56-61.

Tab. 3-6: Verteilung der Erlése der Mobilfunk- und Festnetzsparte auf die An-
zahl der Teilnehmer bzw. Anschliisse, OECD, 1997-1999

Bei dieser Betrachtung des gesamten Sektorerldses (auf alle Anschl./Teiln.)
sind in fast allen dargestellten Lindern die Verédnderungen minimal (siehe auch
Tab. 3-5). In der OECD-Léndergruppe dominiert der Abwirtstrend, der im
OECD-Durchschnitt in diesem Zeitraum (1997 bis 1999) bei -9% liegt. Unter
den ausgewihlten Lindern zeigen lediglich Polen (von 312 auf 342 USD pro
Anschl./Teiln.) und Norwegen (von 818 auf 834 USD pro Anschl./Teiln.) einen

3 Aufgrund der fehlenden Aufgliederung der Sektorumsétze bei der ITU kénnen die in Tab.
3-6 priisentierten Werte nur mit den OECD-Werten aus Tabelle Tab. 3-5 verglichen werden.
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leichten Anstieg. Im Fall von Ungarn und Spanien ist der Erlds pro An-
schl./Teiln. 1997-1999 verhiltnismiBig stark gesunken (um mehr als 35%).

Betrachtet man die Festnetzerlése umgelegt auf die Anzahl der Festnetzan-
schliisse, so sieht man erhebliche Unterschiede nicht nur zwischen den zwei
Léndergruppen, sondern auch innerhalb der Gruppe der ausgewéhlten Industrie-
ldnder (siehe auch Tab. 3-6). In dieser Kategorie gehen die Léndertrends in
unterschiedliche Richtungen. Der OECD-Durchschnitt steigt zwischen 1997 und
1999 leicht an (von 935 auf 975 USD pro Anschl./Teiln.). Auch in Polen steigt
der Festnetzerl6s pro Anschluss in diesem Zeitraum insgesamt leicht, iteriert je-
doch. Die drei MOE-Linder liegen mit ihren Werten bei ca. einem Drittel des
OECD-Durchschnitts.

Im Mobilfunkbereich sind bei dem Indikator Mobilfunkerlése pro Mobilfunk-
teilnehmer zwischen 1997 und 1999 viel bedeutendere Bewegungen zu ver-
zeichnen (siehe Tab. 3-6).

Alle dargestellten Lander weisen in dieser Kategorie einen starken Abwiértstrend
auf, was mit den schnell ansteigenden Teilnehmerzahlen und sinkenden Mobil-
funkpreisen sowie der schnellen Verbreitung des Pre-paid-Mobilfunks (low-
budget Kunden) verbunden sein diirfte. In den OECD-Lindern sinkt 1997-1999
der auf einen Teilnehmer entfallende Mobilfunkerlés um 22%, in GroBbritan-
nien um 51%, in Spanien um 46% und in Ungarn um 57%. Auch in dieser Kate-
gorie liegen die MOE-Linder 1999 mit Werten zwischen 363 und 470 USD/
Teiln. (Polen und Ungarn) unter dem OECD-Durchschnitt (548 USD/Teiln.).

Der wachsende Anteil der Erlose des Mobilfunks am gesamten Sektorerlos zeigt
den Anstieg der Bedeutung dieses Teilsektors. Im Durchschnitt steigt dieser An-
teil in den OECD-Lindern bis 1999 auf fast 29%. Die drei ausgewihiten MOE-
Lénder zeigen 1999 bereits einen hoheren Anteil als die OECD im Durchschnitt
(siehe Tab. 3-6). Dieser starke Anstieg in kurzer Zeit ist bezeichnend fiir diese
Lander und wird unterstiitzt durch die im OECD-Vergleich schlecht ausgebau-
ten Festnetze. Wie in Abb. 3-10 (Mobilfunktarife) gesehen werden kann, hiingt
der hohe Anteil der Mobilfunkerlose am Sektorerlés in den MOE-Lindern zu-
gleich mit den relativ hohen Tarifstrukturen des Mobilfunks in diesen Lindern
zusammen. Bevorstehende, kostenorientierte Tarifanpassungen im Mobilfunk
dieser Lénder sollten zu einem Riickgang dieses relativ hohen Anteils in den
kommenden Jahren fiihren.

3.1.5 Investitionen im Telekommunikationssektor

Wie bereits anhand der Festnetzpenetration gesehen werden konnte (Tab. 3-2),
besteht in den MOE-Léndern enormer Nachholbedarf beim Ausbau der Festnet-
ze. Seit der politischen Wende im Jahr 1989 investieren die MOE-Lénder, in de-
nen die Erweiterung der Flachendeckung des Telefonnetzes in den Jahren vor
1989 vernachléssigt worden war, intensiv in den Ausbau der Netze.
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Um den Investitionsumfang bzw. die Investitionsintensitidt der Linder verglei-
chen zu konnen, wird auf Indikatoren zuriickgegriffen wie Verinderung der
Sektorinvestitionen, Anteil der Investitionen an den Sektorerlsen, Telekommu-
nikationsinvestitionen als Anteil an den nationalen Bruttoinvestitionen sowie In-
vestitionen pro Kopf und pro Anschluss. Bei der Kategorie der Investitionen
taucht dasselbe Datenproblem auf wie bei den Sektorerldsen. Aus diesem Grund
werden in Tab. 3-7 wieder die Werte aus beiden Quellen (ITU und OECD) ein-
ander gegeniibergestellt.

Beim Vergleich der Investitions-Zuwéchse liegt Polen 1999 im Vergleich zu
1990 (ITU) mit einem iiber 8,5-fachen Zuwachs hinter Tschechien, dessen In-
vestitionen sich in diesen Jahren mehr als 9,5-fach vergréBert haben. Zur Relati-
vierung dieser hohen Zuwachswerte, die unter anderem durch die niedrigen ab-
soluten Investitionswerte dieser drei Linder im Jahr 1990 entstehen, muss auf
das Niveau der iibrigen vorgestellten Indikatoren hingewiesen werden. Diese
zeigen, dass zwar national gesehen Investitionen in diesen Lindern vermehrt
wurden, die als Vergleichsgrundlage dienenden Parameter des Marktes jedoch
groBtenteils weiterhin unter dem entwickelten Niveau liegen. Eine Ausnahme
unter den MOE-Léndern bildet Ungarn, das bereits 1990 fiir die MOE-Gruppe
verhiltnismiBig hohe Werte der Indikatoren vorweisen konnte (vgl. Tab. 3-7).

Der Zeitraum 1990 bis 1999 impliziert fiir die industrialisierten Lander eine be-
reits relativ gut ausgebaute Festnetzinfrastruktur. Die Investitionsmittel diirften
in diesen Léndern vor allem in den Auf- und Ausbau der Mobilfunknetze (be-
sonders GSM-Mobilfunk) und eine Modernisierung der existierenden Festnetze
geflossen sein. In den MOE-Léndern wurden in dieser Zeit sowohl erhebliche
Mittel in den Ausbau der unterentwickelten Festnetzinfrastruktur und gleichzei-
tig in den Auf- und Ausbau der Mobilfunknetze investiert. In dieser Hinsicht
waren die MOE-Linder in dieser Zeit doppelt belastet.

Der Zuwachs der Investitionen in den Jahren 1997-1999 liegt in den OECD-
Léndern bei durchschnittlich 33%. Polen hat in diesen Jahren einen Zuwachs des
Investitionsumfangs um 85% (OECD) zu verzeichnen. In Tschechien und Un-
garn ist in diesem Zeitraum bereits eine Investitionseinschréinkung zu sehen. Im
Jahr 1999 hatten diese beiden Linder jedoch bereits wesentlich besser ausgebau-
te Festnetze als Polen (vgl. Tab. 3-2).

Laut der ITU sank der Anteil der Sektorinvestitionen gemessen am Sektorerlds
in der Zeit 1997-1999 in Polen von 41,6% auf 24,5%. Dies deutet auf einen
schnelleren Anstieg der Sektorerldse gegeniiber den Investitionen hin. Ein ande-
res Bild bieten die OECD-Daten, die diesen Anteil in diesem Zeitraum als in
etwa konstant, auf einem Niveau von 38-40%, fiir Polen angeben. Der OECD-
Durchschnitt steigt zwischen 1997 und 1999 von 24,4% auf 26,6%. Ein Sinken
dieses Indikators ab 1997 ist laut beiden Quellen in Tschechien und Ungarn zu
beobachten.
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Ein weiterer Indikator, der Anteil der Telekommunikationsinvestitionen an den
nationalen Bruttoinvestitionen,** zeigt den Stellenwert der Telekommunikations-
investitionen in der Volkswirtschaft. Im Jahr 1990 haben die Telekommunika-
tionsinvestitionen der vier MOE-Lénder einen relativ geringen Anteil (ITU) an
den gesamten nationalen Investitionen (unter 1,5%), was auch auf die geringe
Penetrationsrate mit Festnetzanschliissen hinweist. Der Indikator steigt in den
MOE-Lindern bis 1999 bedeutend an, was auf einen verstirkten Einsatz von In-
vestitionsmitteln in der Telekommunikation und einen Anstieg der Bedeutung
der Telekommunikation fiir die Volkswirtschaft schlieBen ldsst.

Im Jahr 1998, dem letzten Jahr, fiir das ITU-Angaben zur Verfiigung stehen, sin-
ken die Werte dieses Indikators fiir die MOE-Lénder langsam wieder ab und zei-
gen eine Investitionsverlangsamung an.

Ein Vergleich der ITU- und der OECD-Werte ist schon allein aufgrund der feh-
lenden zeitlichen Kongruenz der Daten nicht moglich. Die OECD listet zudem
(unter anderem fiir Polen) fiir die Jahre 1997-1998 ginzlich unterschiedliche
Werte als die ITU auf und weist auf einen wiederholten Anstieg des Anteils der
Investitionen im Jahr 1999 hin. Im Durchschnitt steigt dieser Indikator in den
OECD-Li#ndern in den Jahren 1990-1999 von 2,6% auf 3,5%. Das hohe Niveau
des OECD-Indikators im Jahr 1999 verglichen mit 1990 kann auf solche Fakto-
ren zuriickgefiihrt werden wie die Wachstumsphase des Mobilfunks, den Beitritt
von MOE-Lindern, die ihre Festnetze verstirkt ausbauten, sowie die Moderni-
sierung der Festnetze, um sie fiir den steigenden Bedarf an breitbandiger Uber-
tragung fahig zu machen.

Laut der ITU steigt der Indikator fiir Polen von 1990 bis 1993 auf 5,1% und hilt
sich bis 1997 auf einem Niveau von 4-4,6%. Der Anteil der Telekommunika-
tionsinvestitionen in Tschechien und Ungarn im Zeitraum 1993-1998 bestitigt
den konsequenten und fortwihrenden Ausbau der Infrastruktur, was bereits an-
hand der steigenden Penetrationsraten in Tab. 3-2 und der Reduzierung der War-
tezeit (Tab. 3-4) gesehen werden konnte.

Die Verdnderungen des Investitionsvolumens der Lénder spiegeln sich ebenfalls
in den Werten pro Kopf wider, da von einer verhéltnisméBig konstanten Bevol-
kerungszahl ausgegangen werden kann. Auch in dieser Kategorie weisen die
vier MOE-Linder relativ niedrige Werte auf. Trotz der teilweise erheblichen
Unterschiede der beiden Quellen stimmen jedoch in den meisten Fillen die Ten-
denzen des Anstiegs bzw. des Sinkens der Werte im Zeitablauf iiberein. Fiir alle
vier MOE-Liander gilt in den Jahren 1990 bis 1999 eine Vervielfachung der In-
vestitionswerte pro Kopf.

3 Die englische Kategorie ist GFCF (Gross Fixed Capital Formation) und umfasst die ge-
samten Investitionen einer Volkswirtschaft. Vgl. ITU (1999b), S.7.
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PL cz SK H D N

D:;:" ITU |OECD] ITU |OECD| ITU |OECD| ITU |OECD| ITU |OECD| ITU |OECD

Investitionen im Telekommunikationssektor in Mio. USD

1990} 169 88 39 211 11.886{10.458] 439 | 385
19971 1.296| 1.007]1.421]1.031] 319 507 |1.090] 8.960|11.942] 787 | 787
1898]11.171]1.366] 1.164} 1.253] 268 507 | 542 |8.808}10.852] 787 | 1.350
1999]1.440{1.863] 849 | 816 | 119 638 | 538 |10.870}11.229] 1.827| 1.020

Verénderung der Sektorinvestitionen, Investitionen im Jahr 1999 in % der Werte fur
1990 bzw. 1997

%%' 854% 961% 303% 255% 91% | 107% | 416% | 265%
?997' 111%(185%{ 60% | 79% | 37% 106%| 49% |121% | 94% {232%| 130%
Investitionen im Telekommunikationssektor als Anteil an den Sektoreinnahmen
1990}32,4%) 24,9% 25,2% 58,7% 43,2%|41,6%]18,8%}16,5%
1997]41,6%)|38,8%|88,9%| 71% |70,3% 36,6%|51,7%|19,4%|27,4%)20,4%]21,8%
199839,8%]|37,7%|57,8%)68,4%|57,2% 36,6%|31,4%|17,6%)22,1%]19,5%]26,9%

1999|24,5%|40,5%]38,2%|38,7%| 26,7% 23,5%|26,7%{20,9%|21,6%{37,2%(20,8%
Investitionen im Telekommunikationssektor als Anteil an den nationalen
Bruttoinvestitionen (GFCF — Gross Fixed Capital Formation)

1990} 1,4% 1,2% 1,5% 3,3% 3,8%3,3%|1,8% ]| 1,9%
1997} 4,6% | 3,8% | 8,9% | 6,5% | 4,2% 5,3% |10,7%) 2,1% | 2,8% | 2,2% | 2,2%
1998] 2,9% | 3,4% | 7,4% | 8,0% | 3,2% 4,9%|4,9%|1,9% | 2,4% | 4,0% | 3,7%
1999 4,6% 5,8% 4,7% 2,5% 3,0%
Investitionen im Telekommunikationssektor per capita in USD

1990] 4,4 8,6 7.4 20,3 164,3| 165 }103,5| 91
1997] 33,56 | 26 |137,9] 101 | 59,1 49,9 | 109 | 109 | 145 |178,9| 180
1998| 30,3 | 35 |113,2| 122 | 49,8 498 | 54 }1107,4| 132 |176,8| 305
1999 48 79 53 137 229

Investitionen im Telekommunikationssektor pro Anschluss/Teilnehmer (alle Anschi(s-
se/Teilnehmer = Mobilfunk + Festnetz) in USD

1990] 51,2 51,7 51,6 211,2 369,6| 349 |188,4| 181
1997]154,9| 81 |373,3| 180 | 200,2 133,5| 214 |167,9] 171 |178,4] 139
1998) 109 | 131 |247,2] 264 | 133,5 112,91 120 }145,8| 180 | 156 | 268
1999[101,9] 139 [147,7| 141 | 46,2 100,6f 93 | 151 | 156 | 308,6( 173

Anmerkung: Angaben in kursiv beziehen sich jeweils auf das Jahr 1991, da Daten fdr 1990
nicht zur Verflgung standen.

Quelle: ITU (1999), S.51ff; ITU (2001), S.54; OECD (1993), S.41ff; OECD (2001), S.91ff

Tab. 3-7: Investitionen im Telekommunikationssektor, 1990 und 1997-1999,
OECD- und ITU-Daten
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E GB USA
OECD
D:;zn ITv OECD ITU OECD ITU OECD ITU OECD
Investitionen im Telekommunikationssektor in Mio. USD
1990] 7.076 | 6.790 | 4.925 | 4.899 | 20.600 | 22.450 ]| 15.653 | 14404 | 89545
1997 2.405 | 2.654 | 7.464 | 9.957 | 23.230 | 54.224 ] 35.400| 32.812| 151.478
1998| 1.983 | 2.959 | 7.454 | 8.930 | 24.218 | 65.829 35.403 | 32.867 | 167.785
1999 2.333 | 3.506 | 15.287 | 12.840] 26.304 | 88.434 | 30.829 | 32.925| 201.318
Veranderung der Sektorinvestitionen, Investitionen im Jahr 1999 in % der Werte fur
1990 bzw. 1997
.%%' 33% | 52% | 310% | 262% | 128% | 394% | 197% | 229% | 225%
%?,‘ 97% | 132% | 205% | 120% | 113% | 163% | 87% | 100% | 133%
Investitionen im Telekommunikationssektor als Anteil an den Sektoreinnahmen
1990 84,6% | 81,2% | 21,0% | 21% | 15,4% | 12,9% | 35)9% | 33% | 24,4%
1997 | 21,9% | 26,4% | 23,0% | 27,9% | 10,6% | 21,1% | 40,9% | 29,8% | 24,4%
1998| 17,9% | 23,5% | 20,2% | 20% | 9,8% | 24,1% | 42,4% | 31% | 25,1%
1999 | 14,4% | 26,6% | 30,1% | 25,3% | 9,8% | 29,3% | 27,1% | 25,3% | 26,6%
Investitionen im Telekommunikationssektor als Anteil an den nationalen
Bruttoinvestitionen (GFCF ~ Gross Fixed Capital Formation)
1990) 5,9% | 56% | 2,6% | 26% | 22% | 26% | 1,7% | 1,5% | 2,6%
1997 2,2% | 3,3% | 3,8% 5% 1,7% | 3.8% | 3,0% | 2,8% 3,3%
1998 1,5% | 2,2% | 5:3% | 3.6% | 1,7% | 3,9% | 2,9% | 3,2% 3,3%
1999 2,4% 5% 4,8% 29% | 3,5%
Investitionen im Telekommunikationssektor per capita in USD
1990 182 174 85,6 85 82,4 89 126,6 | 117 107
1997 61,2 92 1264 | 171 86,7 200 | 280,6 | 261 138
1998 50,4 75 1264 | 151 89,6 244 | 279,9 | 260 152
1999 89 216 324 260 181
Investitionen im Telekommunikationssektor pro Anschluss/Teilnehmer (alle
Anschliusse/Teilnehmer = Mobilfunk + Festnetz) in USD
1990 559,14 | 539 186 193 | 145,7 | 197 | 282,6 | 268 251
1997] 119,1 | 115 | 1829 | 176 102 203 | 358,9 | 265 167
1998| 85 124 | 156,3 | 196 97,6 264 | 319,3 | 288 211
1999 81,1 107 | 250,9 | 223 97,6 320 242 261 216
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Trotz der investitionsintensiven Phasen (Festnetz und Mobilfunk) der MOE-
L#nder liegen sie jedoch meist unter den Werten der industrialisierten L#nder.
Polens Investitionen pro Kopf zeigen seit 1990 einen langsamen aber stetigen
Anstieg, sind jedoch weiterhin niedriger als in Tschechien und Ungarn sowie
den Industrieldndern und der OECD.

Die Umrechnung der Investitionen auf die Anzahl der Anschliisse ist eine weite-
re Methode der Beurteilung der Entwicklung des Telekommunikationsnetzes.
Wird ein Telekommunikationsmarkt untersucht, der bereits flichendeckend aus-
gebaut ist, so gibt dieser Indikator den Wert an, der pro Anschluss fiir Moderni-
sierungs- bzw. Erweiterungsarbeiten verwendet wird. Handelt es sich wie im
Falle der MOE-Lénder um einen stetig wachsenden Anschlussmarkt, so kann
man im Zeitablauf anhand dieses Indikators sehen, in welchem Umfang die ge-
tatigten Investitionen neue Anschliisse geschaffen haben.”

Der Indikator sinkt, wenn die Investitionen bei konstanter Anschlusszahl einge-
schrinkt werden oder wenn die Anschlusszahlen um einen héheren Faktor stei-
gen als das Investitionsvolumen, d.h. wenn weniger Investitionen mehr An-
schliisse generieren als in dem Zeitabschnitt davor. Im Fall der MOE-L#nder
kann das in Tab. 3-7 (ITU) dargestellte Ansteigen des Indikators (1990-1997)
als anfingliche Investitionen in den Ausbau hoherer Netzebenen verstanden
werden, womit das Netz auf die Vermehrung der Anschliisse (des Verkehrs)
vorbereitet wird. Das in der Tabelle seit 1997 zu beobachtende Sinken dieses
Wertes (ITU) kann auf eine Anschlussvermehrung hindeuten, die im Verhiltnis
zu den Investitionen kréftiger ausfillt als in den Vorjahren. Auch in diesem
Punkt differieren die OECD- und ITU-Werte in bezug auf die H6he und im Fall
Polens in bezug auf die Tendenz. Die OECD zeigt einen ansteigenden Wert der
Investitionen pro Anschluss (1997-1999). Der ITU nach sinken die Investitionen
pro Anschluss in diesem Zeitraum in Polen.

3.1.6 Internationaler Gespriichsverkehr

Der in den letzten Jahren zu beobachtende, schnelle Aufschwung des Telekom-
munikationsmarktes betrifft sowoh! die Entwicklung der Ubertragungstechnolo-
gien und der Anwendungsméglichkeiten, wie auch den zum Teil dadurch verur-
sachten Anstieg der Nachfrage nach Verbindungen. Der Zuwachs der Telekom-
munikationserlése kann sowohl in den MOE-Lindern, als auch in den iibrigen
Staaten mit einer Intensivierung von internationalen Handelsbeziehungen und
mit der Tendenz zur Globalisierung des Wettbewerbs zusammenh#ngen.

3 In diesem Fall bedeutet ein Anstieg des Wertes, dass der Zuwachs des Investitionsvolu-
mens um einen hoheren Faktor erfolgte als der Zuwachs der Anschlusszahlen et vice
versa.
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In Tab. 3-8 wird die als VergleichsmaBstab dienende Gré8e der ausgehenden in-
ternationalen Verbindungen (in Minuten pro Anschluss) vorgestellt. Im Zeit-
raum 1990 bis 1997 stieg diese Groe in Polen stetig an (auf 72,2 Min./An-
schluss),’ um in den Jahren 1998 und 1999 wieder zu sinken. Auch Ungarn und
die Slowakei verzeichneten einen Riickgang in diesem Zeitraum, was auf wirt-
schaftlich bedingte Schwankungen hinweist.

PL cz SK H D N E GB | USA J
1990 | 24,66 | 51,18 | 19,13 |122,31| 98,65 | 131,868 48,48 | 99,73 | 68,99 | 17,18
1999 | 61,35 | 95,64 | 98,28 | 61,33 | 152,27 (178,46| 117,38 179,73 | 154,55 | 27,74
Quelle: ITU (1999), S.51ff und ITU (2001), S.46f.

Tab. 3-8: Ausgehender internationaler Telefonverkehr in Minuten pro An-
schluss, 1990 und 1999

Vor allem im Fall der MOE-Lénder ist zu beriicksichtigen, dass internationale
Handelsbeziehungen bis zur politischen Wende (1989) eingeschrinkt waren.
Erst ab diesem Zeitpunkt wurde der Entwicklungsprozess der Marktwirtschaft
und der damit zusammenhingenden internationalen Handelskontakte sowie
Auslandsinvestitionen erméglicht.

Dies kann der Grund fiir den starken Anstieg der Menge an ausgehenden inter-
nationalen Gespréchen sein (1990 zu 1999). Der im Verhiltnis zu den meisten
industrialisierten Léndern relativ niedrige polnische Wert fiir 1999 kann eben-
falls mit der noch nicht kostenorientierten Tarifstruktur und dem Auslandsver-
bindungsmonopol des nationalen, ehemals staatlichen Betreibers zusammenhén-
gen (vgl. Kapitel 3.3.1). Es wird unterstellt, dass bevorstehende Preissenkungen
im Bereich der Auslandsverbindungen die Menge auf ein "europdisches" Niveau
ausweiten konnten.

3.1.7 Weitere Merkmale der Netze

Unter dieser Kategorie sollen einige zusitzliche, ausgewihlte Merkmale der
Festnetze diskutiert werden. Zu dieser Auswahl gehort eines der gingigsten
Qualitdtsmerkmale des Netzes - die Anzahl der gemeldeten Stérungen pro Jahr
und Anschluss. Weiterhin wird ein Landervergleich bzgl. des Anteils von digita-
len und automatischen Leitungen/Einrichtungen prisentiert. Als Produktivitits-
maBstab der nationalen Betreiberfirmen soll die Zahl der Anschliisse, umgerech-
net auf die Anzahl der Angestellten, dargestellt und interpretiert werden. Und
letztlich werden der Versorgungsfaktor mit Anschliissen und der Stand der Ka-

% vgl. ITU (1999a), S.A-6ff.
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pazititsreserven bei den Ortsvermittlungseinrichtungen in den einzelnen Lin-
dern vorgestellt."’

Netzstorungen

Unter dem Begriff Telephone main line faults versteht die ITU die Summe aller
gemeldeten und vom Betreiber zu verantwortenden Stérungen von Telefonlei-
tungen innerhalb eines Jahres. Eingeschriinkt durch die Verfiigbarkeit der Daten
fur die zum Vergleich stehenden Lénder wird in Tab. 3-9 die Anzahl der gemel-
deten Stérungen pro 100 Anschlilsse fiir das Jahr 1998 vorgestellt.®®

Die Kategorie der Stérungen von Leitungen ist auf Méngel der Qualitit oder der
Bedienung der Telekommunikationsanlagen, -leitungen und -einrichtungen zu-
riickzufiihren. Die Ursachen fiir hohe Werte in diesem Bereich konnen in veral-
terter Technik, mangelhafter Isolierung der Leitungen oder evtl. Naturkatastro-
phen (Uberschwemmungen, Blitzeinschlége, Sturm) zu suchen sein.”

Es ist anzunehmen, dass Linder, die erst in den letzten Jahren mit einem massi-
ven Ausbau der Festnetzinfrastruktur begonnen haben, ihre Netze in einer ver-
gleichsweise hohen und den heutigen Ubermittlungsbedtrfnissen entsprechen-
den Qualit4t bereitstellen kénnen. Gleichzeitig leiden die existierenden Netze
der MOE-Betreiber jedoch unter Altlasten wie ungentigenden Ubermittlungska-
pazititen, veralteter Vermittlungstechnik und alten, stdrungsanfilligen Leitun-
gen.®* Damit stellt der Ausbau der Netze die Betreiber gleichzeitig vor die Not-
wendigkeit, die bereits bestehenden Netze zu modernisieren.

PL cz SK H D N E GB USA J
26 324 27,3 16,8 8,7 14 1,2 3,7 134 17

Quelle: ITU (1999b), Punkt 2.17.
Tab. 3-9: Gemeldete Stérungen pro 100 Anschliisse im Jahr 1998

Trotz des Neuaufbaus und der Modernisierung der Netze bleiben die MOE-L#n-
der auch in dieser Kategorie weit hinter den Industrieléndern zuriick (Tab. 3-9).
Bis zum Erreichen des einstelligen Stérungswertes solcher Linder wie Deutsch-

37 Ein weites Merkmal, das von der ITU unter Servicequalitit (QoS - Quality of Service) ein-

gestuft wird, die Wartezeit auf einen Anschluss, wurde bereits in Tab. 3-4 behandelt.

3 Werte vor 1998 sind nicht verfugbar.

3 Von einer technischen Riickstindigkeit der vorhandenen Anlagen bis 1989, die ebenso auf
Polen zutrifft, berichten fir Ostdeutschland Bach et al. (1994), S.48f.

Da die Vermittlungseinrichtungen grofitenteils ohnehin ausgetauscht werden miissen/
mussten, um der VergroBerung der Netze gerecht zu werden, dirfien alte Teilnehmeran-
schlussleitungen durch mangelnde Qualitiit oder Materialermtidung das grifite Problem
darstellen. Sie sind gleichzeitig am kostenaufwendigsten zu erneuern.
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land, Spanien, GroBbritannien und Japan bleibt noch ein groBer Bedarf an Ver-
besserungen.

Digitalisierung/Automatisierung

Der Grad der Digitalisierung und der Automatisierung der Festnetze dient als
MaBstab fiir die Modernitit des Netzes. Handvermittlung und analoge Vermitt-
lungseinrichtungen gehéren auch fir die MOE-Linder immer mehr der Vergan-
genheit an und sind nicht mehr imstande, den steigenden Anforderungen an Ub-
ermittlungskapazitit und -qualitit gerecht zu werden.

Wie in Tab. 3-10 zu sehen ist, wurde der Prozess der Automatisierung der Netze
in den Industrielindern 1998 bereits abgeschlossen. Von den MOE-Léndern
wies lediglich Polen 1998 mit einem Automatisierungsanteil von 99,3% noch
Riickstinde auf.*!

Die Digitalisierung ist nicht nur in den vier MOE-Léndern, sondern (von den
Vergleichslidndern) auch in Spanien und den USA im Jahr 1999 noch nicht voll-
endet. Dabei ist davon auszugehen, dass alle neuen Anschliisse (Vermittlungs-
stellen), die installiert werden, digital sind. Der analoge Anteil ist somit den
vorher existierenden zuzuschreiben, die fortlaufend digitalisiert werden.

pL |cz|[sk| H | bp | N | E |GB|usa| J |Europa

autom.|99,30%( 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% [ 100% | 100% | 100%
digital | 70% | 74% | 72% | 84% |100% | 100% | 93% {100% | 93% | 100% | 85%

Quelle: ITU (1999a), S.A-18f und Siemens (2000), S.28(f.

Tab. 3-10: Anteil der automatischen (1998) und digitalen (1999) Festnetzan-
schliisse

Bei der Digitalisierung weist Polen im Jahr 1999 unter den MOE-Léndern den
niedrigsten Wert auf (70%). Es ist plausibel anzunehmen, dass durch die enor-
men Investitionsbemiihungen der MOE-L#nder bei der Verbesserung der Fli-
chendeckung mit Anschliissen die Erneuerung der bestehenden Anlagen als zu-
sitzliche Investitionslast partiell zuriickgestellt wurde.*> Zumindest aber muss-
ten/miissen diese Linder die zur Verfligung stehenden Investitionsmittel zwi-
schen dem Ausbau des Netzes und der Erneuerung (Erweiterung) der bestehen-
den Einrichtungen aufteilen.

41 Bei einer Gesamtzahl von 8.812,3 Tsd. Anschliissen in Polen im Jahr 1998 entsprechen

die 0,7% manuell vermittelter Leitungen immerhin fast 62 Tsd. Anschliissen.

Dies kann nur unter der Voraussetzung zutreffen, dass die alten (vorhandenen) analogen
Vermittlungseinrichtungen von der Kapazitit her den Zuwachs an neuen Anschliissen be-
wiltigen konnten.
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Produktivitiit der Angestellten im Telekommunikationssektor

Angaben bzgl. der Anzahl an Mitarbeitern der nationalen Telekommunikations-
unternehmen liefern in Verbindung mit der Zahl der Anschliisse einen Indikator
fiir Riickschliisse auf die Produktivitit der Unternehmen.
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Quelle: ITU (1999), S.51ff und ITU (2001), S.50f.

Abb. 3-4: Anzahl der Anchlilsse pro Teleckommunikationmitarbeiter,” 1990 und
1999

Die MOE-Linder haben innerhalb des dargestellten Zeitraums die Relation An-
schliisse pro Telekommunikationsmitarbeiter erheblich verbessert. Dies wird als
Folge des starken Ausbaus der Netze (Vermehrung der Anschliisse) und des
gleichzeitigen Personalabbaus in diesem Bereich gesehen.* Die Telekommuni-
kationsunternehmen, die 1990 noch groBtenteils in staatlicher Hand waren, stel-

43 Aus der Quelle geht nicht hervor, ob fiir die Berechnung dieses Faktors das gesamte natio-
nale Telekommunikationspersonal beriicksichtigt wurde oder ob sich diese Angaben nur
auf den grofBten Telekommunikationsbetreiber jedes Landes beziehen.

Eine Verdnderung dieses Verhéltnisses kann sowohl mit einer Vermehrung der Anschliis-
se um den Faktor x, wie auch mit einer Teilung der Personalbestinde durch den Faktor x,
bei jeweils konstanter zweiter GréBe, mit gleichem Resultat geschehen. Im Fall der darge-
stellten Linder wird die Verbesserung des Verhiltnisses von einer Veridnderung beider
GrdBen verursacht worden sein.
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len sich fortwihrend auf Wettbewerb und Kostenorientierung ein und rationali-
sieren ihre Beschiftigungspolitik. Eine Tendenz der Verbesserung des An-
schliisse/Mitarbeiter-Faktors ist in allen zum Vergleich stehenden Lindern zu
sehen (siehe Abb. 3-4).

Im Fall der Industrieldnder, deren Anschlusszuwachs in den Jahren 1990-1999
nicht so gro§ war wie in den MOE-Léndern, wird die Verbesserung dieses Ver-
hiltnisses in groBerem MaBe von einem Personalabbau beeinflusst worden sein
als in den dynamisch wachsenden MOE-Netzen.

Unter den vier MOE-L#ndern weist Ungarn zwar im Jahr 1990 die niedrigste
(schlechteste) Rate auf, baut jedoch in dem gewihlten Zeitraum auch am inten-
sivsten aus und rationalisiert die Beschéftigungspolitik. Bis 1999 hat es das Ver-
hiltnis Anschliisse pro Mitarbeiter um den Faktor 4,8 gesteigert. Polen erreicht
im Vergleich dazu "nur" eine Erh6hung um den Faktor 2,7, Tschechien um den
Faktor 2,9. Die Slowakei konnte das Verhéltnis der Anschliisse zu Mitarbeitern
nur um den Faktor 1,75 verbessern, womit sie im Jahr 1999 mit 117 Anschliis-
sen/Mitarbeiter das am wenigsten produktive Telekommunikationspersonal un-
ter den vorgestellten Léndern hat.

Neuesten Angaben zufolge, die sich auf die groBSten Festnetzbetreiber der MOE-
Linder beziehen, hat sich der Abstand zwischen Polen und den beiden "fiih-
renden" MOE-Léndern (Tschechien und Ungarn) im Zeitraum 1998 bis 2000
vergroBert. Im Jahr 2000 hatte Polen (TP S.A.) 150, Tschechien (Ceske Tele-
kom) 222 und Ungarn (Matév) 264 Anschliisse pro Angestellten aufzuweisen.*
Bei radikalerem Beschiftigungsabbau hat die TP S.A. laut Prognosen der
Raiffeisen Zentralbank (RZB) die Chance, bis Ende 2004 die Anzahl der An-
schliisse pro Angestellten zu verdoppeln. Damit wiirde sie ein Niveau erreichen,
das die ungarische Matav wahrscheinlich bereits Ende 2001 vorweisen wird.*¢

Der Versorgungsfaktor mit Festnetzanschliissen

Die Kategorie des Versorgungsfaktors mit Festnetzanschliissen wird von der
Siemens AG als die GroBe definiert, die angibt, um das wievielfache ein Land
eine hohere oder eine niedrigere Versorgung mit Hauptanschliissen besitzt, als
das mittlere Verhiltnis*’ bei zugehérigem BIP pro Kopf-Niveau des Landes be-
triagt. Ein Faktorwert gréBer als 1 bedeutet eine hthere Versorgung des Landes
als das mittlere Verhéltnis bei dem jeweiligen BIP p.K.; ein Wert kleiner als 1

4 ygl. RZB (2001), S.12.
4 ygl. RZB (2001), S.11.

7 Die Werte grofBer bzw. kleiner als 1 indizieren, ob die Penetration hsher oder niedriger ist
als der mittlere Wert der Regressionsgeraden in Relation zum nationalen BIP. Bei den Be-
rechnungen durch die Siemens AG wurden die Werte von 55 Lindern der ganzen Welt
verwendet. Vgl. Siemens (2000), S.39.
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gibt eine niedrigere Versorgung an. Die Versorgungsfaktoren fiir einige der aus-
gewidhlten Linder fiir 1999 werden in Tab. 3-11 dargestellt.

PL D N E GB USA J
1,86 0,99 1,00 1,23 1,03 1,03 0,84

Quelle: Siemens (2000), S.38.
Tab. 3-11: Versorgungsfaktor mit Telefonanschliissen, 1999

Mit einem Versorgungsfaktor von 1,86 hat Polen einen hoheren Anschlussver-
sorgungsgrad als die meisten Linder, die ein dhnliches BIP pro Kopf aufwei-
sen.*® Daraus ist zu folgern, dass Polens Festnetzausbau in diesen Jahren dyna-
mischer verlaufen ist, als das BIP pro Kopf gewachsen ist.*

Kapazitiitsreserven der Ortsvermittlungsanlagen®

Der Ausbau des Festnetzes besteht nicht nur aus der Verlegung neuer Teilneh-
meranschlussleitungen (TAL), sondern auch aus der Erweiterung und Erneuer-
ung der Vermittlungseinrichtungen, um sie fiir die "Aufhahme" zus#tzlicher
Teilnehmer vorzubereiten.

Die in Tab. 3-12 dargestellten Werte zeigen, dass im Jahr 1998 die Vermitt-
lungskapazitit in allen aufgefithrten Léndern iiber der tatséchlich genutzten An-
zahl der Anschliisse lag. Im Fall der MOE-L#nder wurde die Kapazitit zu einem
Anteil zwischen 82% und 86% tatséchlich bereits eingesetzt.

PL cz sK H N E

Bestand an Ortsanschluss-
einheiten (in Tsd.) 10.315,3| 44543 | 1.8694 | 4.100 3.120 17.700

Anteil der genutzten

Quelle: Siemens (2000), S.40.

Tab. 3-12: Kapazitiiten der OVSt - verfiigbare Orts-Anschlusseinheiten und der
Anteil der faktisch genutzten Anschliisse, 1998°

48 vgl. Siemens (2000), S.38f. Die tbrigen der ausgewdhlten MOE-Linder, werden bei den
Berechnungen der Siemens AG nicht berilcksichtigt.

4 Zur Entwicklung und Hohe des BIP pro Kopf der ausgewihlten Linder sieche Abb. 3-1.

0 Unter Kapazitit versteht man im Fall von Ortsvermittlungseinrichtungen "die maximale
Anzahl an Hauptanschliissen, die angeschlossen werden konnen; das sind die Hauptan-
schlisse, die fiir zukiinftige Nutzer zur Verfilgung stehen sowie die Anschliisse, die fiir den
technischen Betrieb des Amtes notwendig sind (Testnummern)." Siemens (2000), S.62.
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Dies kann auf einen zukunftsgerichteten Einsatz von Vermittlungseinrichtungen
hindeuten, deren Kapazititsreserven auf einen kurz- bzw. langfristigen Zuwachs
an Teilnehmern ausgerichtet sind. Andererseits kann es an begrenzten Investi-
tionsmitteln liegen, die es zwar in diesem Zeitraum erlaubt haben, eine Basis fiir
den fortlaufenden Ausbau des Netzes zu schaffen, jedoch in der jeweiligen In-
vestitionsperiode einen Ausbau der Anzahl der TAL's nicht mehr gestatteten.

3.1.8 Tarife im Vergleich: Festnetz und Mobilfunk

Um einen Uberblick iiber die Telekommunikationstarife zu geben, sollen im fol-
genden die Kategorien Anschlussgebiihr, monatliche Grundgebiihr und als
Basiskategorie der Gespréichspreise, die Gebiihren fiir ein dreimintitiges Ortsge-
sprich zur Hauptzeit, analysiert werden. AnschlieBend erfolgt ein Linderver-
gleich von OECD-definierten Warenkdrben sowohl fiir das Festnetz, als auch
fiir den Mobilfunk. Aufgrund der Verfiigbarkeit der léinderiibergreifenden Daten
beschriinkt sich die Darstellung auf das Jahr 1999 (fakultativ auch 2000) bzw.
den Zeitraum 1990-1999.

Die Hohe der drei genannten Festnetzgebiihren wurde und wird in vielen Lén-
dern noch durch Regulierungsvorgaben beeinflusst. Hierzu sei allein die Univer-
saldienstverpflichtung® genannt. Das ihr zugrunde liegende Erschwinglichkeits-
prinzip wurde hauptséchlich auf die Anschlussgebiihr, die Grundgebiihr und
Ortsverbindungen angewendet, die als Basisdienste angesehen wurden.

Mit der fortschreitenden Liberalisierung der Telekommunikationsmirkte wird
die Notwendigkeit, die Tarife an den tatsichlichen Kosten auszurichten, immer
dringlicher, um im einsetzenden Wettbewerb konkurrenzfihig zu sein. Dabei
spricht man vom Neuausrichten bzw. vom Rebalancieren der Tarife (rebalan-
cing tariffs).?

Festnetz: Feste Gebiihren - Anschlussgebiihr und Grundgebiihr

In der Abb. 3-5 werden die Hohen der (national einheitlichen) Anschlussgebiih-
ren und der monatlichen Grundgebtihren fiir das Jahr 1991 und 1999 im interna-
tionalen Vergleich vorgestelit.

5" Die Auswahl der dargestellten Linder aus der Gruppe der bisherigen Vergleichsldnder ba-

siert auf den zur Verfigung stehenden Daten.

Gem#B der Universaldienstverpflichtung konnten/kénnen die Betreiber diese Gebtihren
nicht kostenorientiert festlegen, sondern mussten/milssen das Kriterium der Erschwing-
lichkeit fiir alle Teilnehmer beriicksichtigen bzw. wurden durch Preisspannen einge-
schriinkt. Fir Einzelheiten bzgl. der EU-Richtlinien zur Universaldienstverpflichtung sie-
he Kapitel 4.4.5.

Zum Einfluss der kostenorientierten Neuausrichtung der Tarife auf den Anstieg der An-
schlusspenetration siche WIK, Cullen (2001a), S.33.
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Die Verlegung von neuen Anschlilssen ist sehr kostenintensiv. Die OECD
schiitzt die Investitionskosten eines neuen Anschlusses auf 200-2000 USD, die
vom jeweiligen Land und von der Anschlussdichte der jeweiligen Region abh#n-
gen.** Im Durchschnitt werden 1000 USD pro Anschluss kalkuliert. Die Hohe
der erhobenen Anschlussgebiihr liegt hingegen (mit Ausnahme von Japan)
unter 270 USD und somit unterhalb der von der OECD geschitzten Anschluss-
kosten. Fiir die jeweiligen Telekommunikationsbetreiber bedeutet dies, dass sie
die Anschlussinvestitionen nicht {iber die Anschlussgebiihr decken kdnnen und
sie aus anderen Quellen finanzieren miissen.”

700 ®
0 Anschlussgebthr 1991

| Anschlussgebihr 1999 *
« Monatliche GrundgebOhr 1991
@ Monatliche Grundgebthr 1999

600 -

Grundgebilhr in USD

Anschiussgebiihr in USD

PL CZ SK H D N E GB UsA J

Die Anschlussgebiihr (Balken) ist in der Dimension der Primérachse (links), die monatliche
Grundgebuihr (Punkte) in der Dimension der Sekundérachse (rechts) zu lesen. Die Wertean-
gaben beziehen sich nur auf die Anschlussgebuhr (Balken).

Quelle: ITU (1999), S.51ffund ITU (2001), S.50f.

Abb. 3-5: Festnetz: Anschlussgebilhr und monatliche Grundgebiihr im Ver-
gleich, 1990 und 1999

54 vgl. OECD (1996), S.6ff. Die Héhe der Anschlusskosten hiingt im wesentlichen von der
Anschluss-(Bevolkerungs)dichte ab. Niedrige Anschlusskosten sind in sehr dicht besiedel-
ten Regionen zu erwarten (Stadt), hohe Anschlusskosten in gering besiedelten Gebieten
(Land). Die Anschlusskosten hingen auch von der geomorphologischen Beschaffenheit
des Gebietes sowie der l4nderspezifischen Lohnhthe ab.

5% In Kapitel 5.1.3 wird das Problem der Deckung der Anschlusskosten tiber die "Bereitstel-
lungsgebtihr", d.h. die Anschluss- und die (anteilig) Grundgebiihren behandelt. Hier sollen
jedoch diese beiden festen Gebithren gemi4B den Quellen separat betrachtet werden.
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Wie man in der Abb. 3-5 sehen kann, erheben im Jahr 1999 besonders Deutsch-
land und die USA sehr niedrige Anschlussgebiihren (jeweils 47 und 44 USD),
die bei weitem die tatsichlichen Anschlusskosten nicht decken konnen. Die
héchste Anschlussgebithr muss in Japan entrichtet werden (fast 640 USD) und
kommt den Kosten des Anschlusses niher als in den iibrigen Lindern. In den
MOE-L#ndern variiert die H6he dieser Gebiihr im Jahr 1999 zwischen 89 und
142 USD. Polen und Ungarn haben die Anschlussgebiihr zwischen 1990 und
1999 zusitzlich gesenkt, was eine Entfernung von den tatséchlichen Kosten und
eine VergroBerung des bei jedem Anschluss entstehenden Defizits bedeutet.

Bei der monatlichen Grundgebiihr liegen die MOE-Staaten mit unter 7 USD
allesamt unter dem Niveau der Industriestaaten, deren Grundgebiihren zwischen
10 und 20 USD betragen (sieche Abb. 3-5, Sekundérachse). In allen vier MOE-
Lindern wurde die Grundgebiihr jedoch im Zeitraum 1990 bis 1999 bereits
erhsht.*

Die Kombination der relativ niedrigen Anschluss- und Grundgebiihr l4sst darauf
schlieBen, dass die Telekom-Betreiber der Beitrittskandidaten die Anschluss-
und die monatlichen Bereitstellungskosten zusétzlich aus anderen Quellen mitfi-
nanzieren miissen.”’” Auch unter Beriicksichtigung der Linder-Unterschiede in
den tatsichlichen Anschlusskosten, die unter anderem auf der nationalen Lohn-
hohe basieren, kann die erhobene Anschlussgebiihr in den MOE-Lé4ndern nicht
ausreichend sein, die durchschnittlich ca. 1000 USD betragenden Anschlusskos-
ten zu decken. Bei immer noch nicht erreichter Flichendeckung mit Anschliis-
sen und fortlaufendem intensiven Ausbau der Netze kénnten die entstehenden
Anschlussdefizite fiir die Telekom-Betreiber dieser Linder zunehmend ein Prob-
lem darstellen.

Die Unmdglichkeit der Kostendeckung durch die Anschlussgebiihr kdnnte eine
ausbauhemmende Wirkung ausiiben, da fiir viele der Betreiber-Unternehmen die
Kostenbelastung (Defizite) bei Anschluss langfristig nicht tragbar sein wird.*®

Festnetz: Nutzungsabhiingige Gebiihren - Ortsgespriiche
In der Abb. 3-6 wird eine Zusammenstellung der Gebiihren fiir ein dreiminiitiges

Ortsgespréch in der Hauptzeit prisentiert, das als Standardbeispiel fiir die Ge-
sprachsgebiihrenh$hen dienen soll.

%6 Wie in Kapitel 3.3 dargestellt wird, haben die meisten Betreiber in Polen bis 2001 die

Grundgebiihr auf ca. 10 USD angehoben. Dem steht eine Senkung der Anschlussgebiihr
im Jahr 2001 gegeniiber.

Dabei sei unterstellt, dass die Hohe der Grundgebithr in den MOE-Staaten ebenso wenig
imstande ist, die monatlichen Bereitstellungs- und Instandhaltungskosten einer Leitung zu
decken, wie die Anschlussgebiihr die Anschlusskosten.

Dies bezieht sich hauptsichlich auf Anschliisse/Teilnehmer in gering besiedelten Regio-
nen, die hohe Anschlusskosten verursachen.
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Da Ortsgespriche in den Jahren vor der Liberalisierung der Telekommunikation
wie Anschluss- und Grundgebiihren zu den Basisdiensten gez#hlt wurden, wur-
de ihre Hohe zumeist nicht vom tatséchlichen Kostenniveau, sondern von (u.a.
sozial-) politischen Vorgaben abhingig gemacht.”® Im Zuge des rebalancing
sollen nun auch im Ortsnetz Kostentransparenz und Wettbewerbspreise einge-
fithrt werden.%

Wie die Abb. 3-6 zeigt, geht die Geblihrentendenz in bezug auf Ortsgespriche in
den MOE-Léndern und in den Industriestaaten in unterschiedliche Richtungen.
In derselben Zeitspanne sind in den erstgenannten die Preise angehoben worden,
was mit der Annahme der anfiéinglichen Unterkostenpreissetzung einhergeht. Ein
Anheben dieser Gebiihren weist auf eine bereits erfolgende Neuausrichtung der
Tarife an den Kosten hin, die der vorher géngigen Praxis der Quersubventionie-
rung ein Ende setzen soll.
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Quelle: ITU (1999), S.51ff und ITU (2001), S.30f.

Abb. 3-6: Gebithrenhéhe fiir ein 3-miniitiges Ortsgespriich zur Hauptzeit - in
USD, 1990 und 1999

% Die entstehenden Defizite wurden durch tiberhthte Preise bei Fern- und Auslandsgespri-
chen (unternehmensintern) quersubventioniert. Vgl. EITO (2001), S.161.

€ Da bei Einfithrung von Entbiindelungsvorschriften (siche Kapitel 4.4.4), die den Wettbe-
werb im Ortsnetz ermdglichen sollen, die Preise die tatsichlichen Kosten widerspiegeln
missen, und die Betreiber aufgrund der Liberalisierung ohnehin keine Mdglichkeit mehr
haben diirften querzusubventionieren, missen die Ortsgespriichspreise meist angehoben
werden.
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Es wird prognostiziert, dass der Preis fiir ein dreimintitiges Ortsgesprich in Po-
len bis 2005 auf das Niveau von Deutschland (0,11 USD/3 Min.) steigen wird.®!

Festnetz: Warenkdrbe (OECD)

Eine weitere Moglichkeit, um Tarifstrukturen in der Telekommunikation ver-
schiedener Linder vergleichen zu kénnen, bietet die Methode der Zusammen-
stellung von Warenkorben. Solche Warenkérbe stlitzen sich auf die Preise einer
bestimmten Menge an Produkten/Dienstleistungen, die als durchschnittlicher
Verbrauch von Privat- und Geschiftskunden ermittelt wird (consumer oder
business baskets). Um die Vergleichbarkeit dieser Warenkérbe zwischen ver-
schiedenen Lindern zu sichern, werden die nationalen Preise in Einheiten der
Kaufkraftparitit (purchase power parity - PPP), ausgedriickt in USD (PPP), um-
gerechnet.

In der Telekommunikation werden Warenkérbe sowohl fiir das Festnetz, als
auch fiir den Mobilfunk zusammengestellt und bestehen aus zwei wesentlichen
Teilen - den fixen und den nutzungsabhéngigen Gebiihren. Aufgrund der gene-
rellen Ausrichtung der Arbeit auf das Problem von privaten Anschliissen werden
lediglich die Privatkunden-Warenk&rbe (Festnetz und Mobilfunk) fiir die ausge-
wihlten Linder dargestellt.

Im Bereich des Festnetzes werden von der OECD zwei unterschiedliche Waren-
kérbe einer jahrlichen Nutzung berechnet. Beide umfassen die Kategorie der fi-
xen Gebiihren eines Anschlusses (jéhrliche Grundgebiihr und 1/5 der Anschluss-
gebiihr) und der nutzungsabhéngigen Gebiihren fiir eine bestimmte Menge und
Zusammenstellung von Verbindungen.®? Der Unterschied beider Kérbe besteht
in der Menge und der Art der beriicksichtigten Verbindungen und infolgedessen
auch des Anteils dieser Verbindungsarten am gesamten Warenkorb.

Der "nationale" Korb (residential tariff basket) beinhaltet im nutzungsabhingi-
gen Teil lediglich lokale und nationale Verbindungen. Der zusammengesetzte
Korb (composite basket of residential telephone charges) umfasst zusitzlich
internationale Gespréche und Verbindungen in Mobilfunknetze.®® Die Hohe der
fixen Gebiihren ist in beiden Fillen gleich.

Die Abb. 3-7 zeigt die Werte der ausgewihlten Linder fir den "nationalen" Wa-
renkorb, ausgedriickt in USD (PPP). Der untere, schwarze Teil der Balken gibt
die Héhe der fixen Telefongebiihren an (fixed), der obere, helle Teil den Umfang
der Verbindungsgebiihren (usage). Wie aus Abb. 3-7 zu ersehen ist, kostet der
vordefinierte residential basket unter den verglichenen Léndern in Polen am
meisten, d.h. die durchschnittliche Belastung eines Privatkunden mit Telefonge-

' vgl, CAIB (2001), S.11.
€2 ygl. OECD (1999), S.161.
¢ vgl. OECD (2001), S.178.
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biihren ist in Polen am hochsten.% Die fixen Gebithren weisen in Polen ein #hn-
liches Niveau auf wie der OECD-Durchschnitt.
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Eigene Darstellung anhand von OECD (2001), S.177 und S.195.

Abb. 3-7: Der residential tariff basket der OECD fiir ausgewiihlte Liinder, Au-
gust 2000

Mit insgesamt 701 USD (PPP) ist der Warenkorb in Polen um den Faktor 1,75
teurer als in der OECD und 2,45 mal teurer als im "glinstigsten" Land GroBbri-
tannien.®® Ungarn und Tschechien weisen jeweils die zweit- und drittteuersten
residential baskets auf, was einen Hinweis auf die ebenfalls noch nicht (voll-
stindig) rebalancierte Tarifstruktur der Lander gibt.*

Die Abb. 3-8 zeigt den erweiterten composite residential basket, der neben den
lokalen und nationalen auch die internationalen Verbindungen und Gespriche in
Mobilfunknetze umschlieft. Auch bei der Preish6he des zusammengestellten
Warenkorbes "fithren" die drei MOE-Li4nder. Den teuersten composite basket
hat abermals Polen, den zweit- und drittteuersten Ungarn und Tschechien. Mit
1187 USD (PPP) kostet dieses Dienstleistungsbiindel in Polen 69% mehr als der
einfache Warenkorb (residential basket). Es vergréBert sich auch der Preisunter-
schied Polens zum Durchschnittspreis der OECD. Der composite basket kostet

# Polen hat nicht nur unter den ausgewihlten Lindern, sondern auch im Vergleich mit allen

OECD-L#ndern den teuersten residential basket. Vgl. OECD (2001), S.177 und S.195.
Grofibritannien hat unter den ausgewd#hlten Liéndern, nicht jedoch unter allen OECD-Lén-
dern, den glinstigsten residential basket. Das "glinstigste" Land im Hinblick auf diesen
Warenkorb ist Island mit 140,4 USD (PPP). Vgl. OECD (2001), S.177 und S.195.

Die im Vergleich teuren Warenkdrbe sind als Tarifstrukturen zu verstehen, die jedoch von
den tatsichlichen Kosten der Bereitstellung abweichen.
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in Polen fast doppelt (1,95 mal) soviel wie in der OECD. Gleichzeitig wichst
der Preisnachteil Polens zum wiederholt giinstigsten GroBbritannien vom Faktor
2,45 auf den Faktor 3.

Bei der Betrachtung dieses Warenkorbs muss auch auf die erheblich angestiege-
ne Hohe des gesamten Preises geachtet werden. In der zusammengesetzten
Form (composite) betrigt der Preis in Polen 1187 USD (PPP), in der nationalen
Variante (residential basket - Abb. 3-7) 701 USD (PPP), was einen Anstieg um
den Faktor 1,69 bedeutet. Die Preiserh6hung des composite-Korbpreises liegt in
den Industrieléindern im Faktorbereich 1,28 bis 1,55, in den drei MOE-Lindern
bei ca. 1,68.
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Eigene Darstellung anhand von OECD (2001), S.179 und S.196.

Abb. 3-8: Der composite basket of residential telephone charges der OECD fiir
ausgewiihlte Linder, August 2000

Die Differenz der gesamten PreishShe beider Warenkorbe basiert auf ihrer
unterschiedlichen Zusammensetzung. Der composite basket beinhaltet linderun-
abhingig teurere internationale Verbindungen und Gespriche in Mobilfunknet-
ze. Der Unterschied im Anstiegsfaktor zwischen den MOE- und den Industrie-
landern ist mit dem lédnderspezifischen Anteil der nutzungsabhéngigen und -un-
abhingigen Gebiihren am Korbpreis verbunden. Bei einer allgemeinen Tendenz
in Richtung der Erhéhung der fixen Gebiihren und Senkung der Verbindungs-
preise bestitigen sowohl die gesamten Preise beider Kérbe in den MOE-Lién-

7 Auch in dieser Kategorie hat unter allen OECD-Landern Island mit 212,6 USD (PPP) den
niedrigsten Warenkorbpreis. Vgl. OECD (2001), S. 177 und S.196.
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dern, als auch die fixed- und usage-Anteile eine noch nicht vollstindig umge-
setzte Tarifrestrukturierung.

In den Industrieldndern besteht der nationale Korbpreis zu 42,4% bis 78,5% aus
den fixen Gebiihren, was relativ hohe fixe Gebiihren und niedrige Verbindungs-
preise impliziert. Der durchschnittliche Anteil der fixen Gebiihren betrégt in der
OECD 48,6%. Der Fixgebithrenanteil am Korbpreis ist in den MOE-Lindern,
insbesondere aber in Polen und Tschechien relativ niedrig. Er liegt beim natio-
nalen Warenkorb fiir Polen bei knapp 30%, in Tschechien bei 32,3%. Ungarn
néhert sich mit einem Fixgebiihrenanteil von 44,7% der Korbstruktur der Indu-
strielédnder an.
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Eigene Darstellung anhand von OECD (2001), S.177 und S.195-196.

Abb. 3-9: Gegeniiberstellung der Hohe der nutzungsabhiingigen Gebiihren bei-
der Warenkorbe der OECD, August 2000%

Im Falle des composite baskets verindert sich die Struktur des Korbes im Ver-
gleich zum nationalen Warenkorb, da insgesamt mehr und andere Verbindungen
einberechnet werden. Aus diesem Grund sinkt der Anteil der fixen Gebiihren fiir
alle Lander. Auch im Fall dieses Korbes weisen Polen und Tschechien den ge-
ringsten Anteil der fixen Gebiihren am Korbpreis auf. Fiir Polen liegt er bei
17,7%, fiir Tschechien bei 19%. Ungarn liegt mit 26,6% nahe am Niveau der
ausgewihlten Industrieldnder, das zwischen 27,3% (Spanien) und 55,7% (Japan)

¢ Es kann nicht im Lindervergleich dargestellt werden, inwieweit die drei MOE-Lander in
den Jahren 2000-2001 ihre Tarifstrukturen veréindert und dem OECD-Niveau angepasst
haben, da fiir diesen Zeitraum noch keine zusammengefassten Daten zur Verfiigung
stehen.
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variiert. Der durchschnittliche OECD-Anteil der fixen Gebiihren am Korbpreis
liegt beim composite basket bei 32,1%.

Die Abb. 3-9 priisentiert die nutzungsabhéngigen Teile beider Korbe und illu-
striert den wesentlichen Unterschied in der Hohe der Verbindungspreise in den
MOE-Lindern und den Industrieléindern bzw. den OECD-Léndern. Alle drei
MOE-Linder liegen bei beiden Warenkérben weit {iber dem durchschnittlichen
usage-Preis der OECD. Der nutzungsabhéngige Teil des Warenkorbes ist beim
composite basket in Polen fast doppelt so teuer wie in der nationalen Version
(residential basket). In Tschechien und Ungarn liegt dieser Wert mehr als zwei-
mal héher als im nationalen Warenkorb. Die Hohe dieser Preise und zugleich
der hohe Anteil dieser Gebiihrenkategorie am jeweiligen Warenkorb bestimmen
das tiberdurchschnittlich hohe Niveau des gesamten Korbpreises in beiden Fil-
len. Der durchschnittliche OECD-Unterschied des usage-Teils dieser beiden
Warenkorbe liegt bei ca. 205% zulasten des composite basket. Dies deutet auf
relativ groBe Preisspannen und groBe Preisunterschiede zwischen den nationalen
Gesprichen und den internationalen bzw. Verbindungen in Mobilfunknetze hin.

Mobilfunk

Der auf Privatkunden ausgerichtete Mobilfunk-Warenkorb der OECD, der
basket of consumer mobile telephone charges, wird fiir die ausgewihlten Lander
als Jahrespreis in Abb. 3-10 dargestellt. Er beinhaltet fixe Gebiihrenteile (Grund-
gebiihr) und nutzungsabhingige Gebiihren (Verbindungsgebithren). Dieser Pri-
vatkunden-Warenkorb basiert auf einer durchschnittlichen Nutzung von 50 Ge-
sprichsminuten pro Monat bei Vertragsdiensten (post-paid).®’ Nicht beriicksich-
tigt werden internationale Gespriche. Die Preise fiir den Warenkorb in den ein-
zelnen Lindern werden auch hier in Einheiten der Kaufkraftparitit USD (PPP)
ausgedriickt.

Es werden enorme Unterschiede sowohl in der gesamten Preishéhe, als auch in
der Struktur des Warenkorbes zwischen den einzelnen Léndern sichtbar. Dabei
fallt insbesondere die unterschiedliche Verteilung der Anteile der fixen und nut-
zungsabhingigen Gebiihren im consumer mobile basket auf, die weitaus diffe-
renzierter ist als im Festnetz.

In Polen entfallen 65,4% des Korbpreises auf fixe Gebiihren, was nahe am 64%-
igen Durchschnitt aller OECD-Lénder liegt. Der gesamte Preis des polnischen
Warenkorbes dieser Kategorie iibersteigt den OECD-Preis um 37%, was vergli-
chen mit Tschechien (123%) und Ungarn (84%) eine weitergehende Anpassung
Polens an die OECD-Tarifstrukturen andeutet. Der Vergleich dieser drei Lénder
mit dem EU-Durchschnittspreis fliir denselben Warenkorb fillt fiir die MOE-

% vgl. OECD (2001), S.181.
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Linder zwangsldufig ungiinstiger aus, da der EU-Durchschnitt unter dem
OECD-Durchschnitt liegt.
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Eigene Darstellung anhand von OECD (2001), S.185 und S.204.

Abb. 3-10: Der basket of consumer mobile telephone charges der OECD, August
2000

Besonders auffillig ist in der Abb. 3-10 sowohl der sehr hohe Gesamtpreis des
Mobilfunk-Korbes in Tschechien, als auch der hohe Anteil der fixen Gebiihren
am Gesamtpreis. Noch deutlicher wird diese Tendenz der hohen fixen und gerin-
gen Verbindungsgebiihren im Fall der Linder GroBbritannien und USA. Eine
derartige Gebiihrenstruktur #hnelt der Tendenz, die im Festnetz zu beobachten
ist.”

3.1.9 Fazit des Lindervergleichs

Die MOE-Linder, darunter auch Polen, haben sich allein durch den Willen, der
Europdischen Union beizutreten, ein hohes Ziel der Anpassung (Verbesserung)
auch im Bereich der Telekommunikation gesetzt. Wie die vorgestellten Daten
zeigen, bemiihen sich diese Linder seit der politischen Wende 1989 darum, eine

" Dabei muss angemerkt werden, dass Preisvergleiche im Mobilfunk gréfere Schwierigkei-
ten bereiten als im Festnetz und deswegen ihre Ergebnisse ungenauer sind. Im Mobilfunk
werden zahlreiche Tarifoptionen angewendet, die unterschiedliche Mengen an Freiminu-
ten, Sonderverglinstigungen und anderen Elementen beinhalten. Die Tarifoptionen variie-
ren zus4tzlich von Betreiber zu Betreiber, so dass es oftmals nur schwer mdglich ist, Tari-
fe verschiedener Linder bzw. Betreiber vergleichbar zu machen.
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wettbewerbsfihige Telekommunikationsinfrastruktur aufzubauen, die sie auf-
grund der Versdumnisse der Jahre vor 1989 nicht besaBen.
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Eigene Darstellung anhand von Fintech (1994-), Siemens (2000) und ITU (1997)."

Abb. 3-11: Entwicklung der Festnetz- (1994-1999) und Mobilfunkpenetration
(1994-2000) pro 100 Einwohner in den ausgew#hlten Léindern

Trotz der uniibersehbaren Anstrengungen ist die Kluft zwischen den MOE-Lin-
dern und Westeuropa nach 12 Jahren jedoch immer noch sehr groB. Aufgrund
dessen ist die im Jahr 2000 festgestellte Verlangsamung des Ausbaus der Tele-
kommunikationsinfrastruktur umso beunruhigender.” Polen, das als groBter tele-
kommunikationsbasierter Dienstemarkt der MOE-Li#nder angesehen wird, der
sich laut Prognosen™ in den kommenden fiinf Jahren verdoppeln soll, bildet
trotz groBer Fortschritte das Schlusslicht innerhalb der vorgestellten Beitrittsan-
wirter-Gruppe.

"' Die Daten fiir das Festnetz fiir 1994 stammen aus ITU (1997), fur das Festnetz fir 1999

aus Siemens (2000), fur den Mobilfunk fiir 1994 und 2000 aus Fintech (1994-). Die Daten
fur den Mobilfunk fiir das Jahr 2000 fiir osteuropdische Linder beziehen sich auf den
Stand vom 1.10.2000.

Vgl. Domisch (2001), S.391.

™ vgl. EITO (2001), S.147.

7
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Wie die in den vorhergehenden Kapiteln présentierten Tabellen und Graphiken
gezeigt haben, kann trotz der dynamischen Entwicklung der polnischen Tele-
kommunikation nicht von einer signifikanten Anniherung an das Niveau indus-
trialisierter Linder gesprochen werden.” Um die verbleibenden Unterschiede im
Festnetz und im Mobilfunk zusammenzufassen, wird in Abb. 3-11 die nationale
Festnetz- und Mobilfunkpenetration (pro 100 Einwohner) fiir die Jahre 1994 und
1999 (bzw. 2000 fiir Mobilfunk) einander gegeniibergestellt. Die Pfeile zeigen
die Verdnderung im Zeitraum 1994-1999 (bzw. 2000). Die horizontale Ver-
schiebung der Punkte impliziert die Ausweitung der Anzahl der Mobilfunkteil-
nehmer/100 Einw., die vertikale Verschiebung den Umfang des Zuwachses der
Festnetzanschliisse/100 Einw.

In Abb. 3-11 sieht man, dass im Falle der industrialisierten Linder, die bereits
1994 ein relativ gut ausgebautes Festnetz besaBen, die (vertikale) Zunahme der
Festnetzanschliisse/100 Einw., verglichen mit der Zunahme der Mobilfunkteil-
nehmer (horizontale Verénderung) verhéltnisméBig gering ist. Im Falle der dar-
gestellten mittel- und osteuropdischen Linder ist der Umfang der Veréinderung
beider Bereiche (horizontal und vertikal) vergleichbar. Dies bestitigt sowohl den
starken Zuwachs im Festnetz als auch im Mobilfunksegment. Sichtbar wird
jedoch gleichzeitig der immer noch verbleibende enorme Aufholbedarf dieser
Linder, um das Niveau der industrialisierten Linder, darunter der EU-Staaten,
zu erreichen.

Polens Anstrengungen reichen jedoch nicht aus, um den Ausbau des Festnetzes
mit der notigen Geschwindigkeit voranzutreiben. Ungarn und Tschechien haben
im Vergleich zu Polen das Ziel der Versorgungsverbesserung in den Jahren
1990 bis 1999 konsequenter verfolgt und konnten weitaus bessere Ergebnisse in
diesem Zeitraum erzielen. Polens Fortschritte in diesem Bereich sind nicht zu
verkennen, doch sind sie gleichzeitig nicht ausreichend, da eine weitaus schnel-
lere Entwicklung erwartet wurde.

Auch in bezug auf die Tarifstrukturen im Festnetz und im Mobilfunk haben die
MOE-Linder™ das Niveau der zum Vergleich stehenden industrialisierten Lan-
der noch nicht erreicht. Die Preisstrukturen und -hhe, die anhand von OECD-
Warenkorben untersucht wurden, weichen weiterhin von der Tendenz der ausge-
wihlten Industrielénder ab.

In Abb. 3-12 wurden die Gesamtpreise zweier der vorgestellten Telekommuni-
kations-Warenkorbe der OECD einander gegeniibergestellt. Auf der Abszisse
sind die jeweiligen Preise fiir einen OECD-definierten Privatkunden-Mobilfunk-

™ Vgl. Dornisch (2001), S.384.

5 Die Tarifstrukturen und -hohe in der Slowakei konnten nicht im Landervergleich mit ana-
lysiert werden, da auf OECD-Daten abgestellt wurde. OECD-Daten fiir die Slowakei sind
aufgrund des erst kiirzlich erfolgten Beitritts in die OECD noch nicht verfiigbar.
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korb (OECD basket of consumer mobile telephone charges) in USD (PPP) abge-
tragen. Auf der Ordinate wurden zum Vergleich Preise fiir einen nationalen
Festnetz-Warenkorb der OECD (OECD basket of residential telephone charges)
verzeichnet.” Mittels der hinzugefiigten Ringe um die beiden Landergruppen
sieht man, dass in bezug auf diese beiden GriBen die dargestellten industriali-
sierten Linder wesentlich einheitlicher verteilt sind als die MOE-L&nder, was
seine Ursache in den unterschiedlichen Stadien der Entwicklung der Telekom-
munikationsmirkte dieser drei Lénder hat.
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Eigene Darstellung anhand von OECD (2001), S.177(f

Abb. 3-12: Gegeniiberstellung der Gesamtpreise der OECD-Warenkérbe im
Festnetz (residential) und im Mobilfunk (consumer), August 2000

In dieser MOE-Léndergruppe weist Polen den hdchsten Preis des Festnetz-Wa-
renkorbes auf, jedoch gleichzeitig den niedrigsten Preis beim Mobilfunk-basket.
Die Entfernung dieser drei Linder von der zweiten Lindergruppe in bezug auf
die Hohe der Warenkorbpreise ist jedoch nicht zu libersehen und lédsst ein ver-
stirktes rebalancing der Tarife in den n#chsten Jahren erwarten.

Ausblick
Eine interessante Darstellung der bisherigen und prognostizierten Entwicklung

der Telekommunikationsmérkte prisentiert die Siemens AG in ihren Telekom-
munikationsstatistiken.” Diese stellen die Anzahl der Festnetzanschliisse der

6 Zu den beiden Warenkdrben siche Kapitel 3.1.8.
n Vgl. Siemens (1998) und Siemens (2000).
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Anzahl der Mobilfunkteilnehmer gegeniiber.” Die Siemens-Prognose fiir West-
und Osteuropa wird in Abb. 3-13 prisentiert.

400.000 100.000
Westeuropa }/D/n Osteuropa /
300.000 75.000

\

< W S
2 200.000 2 50.000 /
£ / £ /
100.000 &/ 25.000 M/
0 , - — 0 ———r
wn N~ [<2] - (] wn [Ts] ~ (2] - (2] n
S 8§ 8§ 8 8 8 & 8 8§ 8 8 8
- - - 1] ~ « - - - ~ N 31

—eo— Hauptanschlisse —o— Mobile Teilnehmer

Anmerkung: Die GréRBenachsen beider Abbildungen haben unterschiedliche Skalierungen,
die das Gesamtbild der Zuwéachse verzerren.

Quelle: Siemens (2000), S.13.

Abb. 3-13: Prognosen der Entwicklung des Festnetzes und der Mobilfunkteil-
nehmer-Zahlen fiir Westeuropa und Osteuropa, Siemens

Laut Siemens wird die Anzahl der Mobilfunkteilnehmer in Osteuropa auch in
den niéchsten Jahren unter der Zahl der Festnetzanschliisse liegen, was zum
einen auf den niedrigeren Lebensstandard und die sich immer noch im Ausbau
befindende Festnetzinfrastruktur, zum anderen auf die immer noch relativ hohen
Nutzungskosten des Mobilfunks zuriickgefiihrt werden kann.

Die behandelten vier MOE-Linder gehdren zu den besser entwickelten unter de-
nen, die die von Siemens gebildete Landergruppe umfasst. Aus diesem Grund ist
anzunehmen, dass der Zeitpunkt, in dem die Anzahl der Mobilfunkanschliisse
die Festnetzanschlusszahl iibersteigt, in diesen vier Lindern innerhalb des dar-
gestellten Zeitraums liegen sollte.”

Zusitzlich fillt in dem Zeitraum, auf den sich die Prognose in Abb. 3-13 be-
zieht, fiir die MOE-L#nder der Auf- und Ausbau beider Infrastrukturen (Festnetz

" Die Prognose der Entwicklung wird fiir groBe Liindergruppen aus Westeuropa, Osteuropa,

Lateinamerika und Asien/Pazifik pridsentiert. Aus diesem Grund ldsst sich schwer be-
stimmen, wie der Anteil der einzelnen Linder (insbesondere in der osteuropischen Grup-
pe) bzw. der Verlauf der Zuwichse fiir diese Ldnder im Detail aussehen kénnte. Die von
Siemens gebildete Léndergruppe "Osteuropa” umfasst insgesamt 22 Liinder, womit direkte
Schliisse auf die vier ausgewdhlten Linder nicht gezogen werden kdnnen. Vgl. Siemens
(2000), S.6 und S.25f.

™ Zur aktuellen Festnetz- und Mobilfunkentwicklung in Polen siehe Kapitel 3.2.1 und 3.3.5.
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und Mobilfunk) zusammen, was die Investitionsbelastung insgesamt erhoht.
Trotzdem sollte die niedrigste Anschlusszahl pro 100 Einwohner unter den aus-
gewihlten Lindern, die immer noch enorm langen Wartezeiten und das niedrige
Niveau an befriedigter Nachfrage fiir Polen eine Aufforderung sein, den Ausbau
der Telekommunikationsinfrastruktur nicht zu verlangsamen. Ziel sollte eine
schnellere und konsequentere Vorgehensweise sein, um zunéchst zu den drei
iibrigen Mitgliedsanwirter und im weiteren zum europdischen Niveau aufzu-
schlieBen.

3.2 Kennzeichen der Entwicklung der polnischen Telekommuni-
kation

Im Zentrum dieses Abschnitts steht speziell die polnische Telekommunikation.
Den Schwerpunkt dieser Analyse bildet dabei das im vorigen Kapitel heraus-
gearbeitete Problem der Telekom in Polen, die im Vergleich geringe Anschluss-
abdeckung in nationaler Aufgliederung zu untersuchen.

Zunichst erfolgt ein kurzer Uberblick iiber die nationalen Kennzahlen der polni-
schen Telekommunikation. Daran schliet sich eine regional ausgerichtete Dar-
stellung an, die auf Woivodschafts-Ebene®® (Woiv.) das extrem ungleiche Ni-
veau der Versorgung in verschiedenen Landesteilen kenntlich machen soll. Bei
dieser Darstellung muss aufgrund der polnischen Verwaltungsreform (1999) in
zwei Schritten vorgegangen werden:*' Zum einen werden Daten aus den Jahren
1989 bis 1998 in der urspriinglichen Aufteilung (49 Woiv.) vorgestellt, zum
anderen werden die neuesten Werte von 1999 und 2000 in der neuen Aufteilung
(16 Woiv.) prisentiert (sieche Abb. 3-15).%

Nach der Vorstellung der regionalen Differenzen allgemein wird auf die Unter-
schiede zwischen den Stéddten und dem Land eingegangen. Es soll insbesondere
auf die Versorgungsliicke zwischen stddtischen und léndlichen Regionen hinge-
wiesen werden, die bei einer national aggregierten Darstellung nicht sichtbar

8 Woivodschaften sind die griften Verwaltungseinheiten in Polen. Siehe dazu Abb. 3-15.

81 Da die neuen Woivodschaften nicht aus dem Zusammenschluss mehrerer alter resultieren,
sondern diese Zusammenfassung auf einer niedrigeren administrativen Ebene erfolgte, ist
es nicht méglich, die Daten vor 1998 in der neuen Anordnung zu prisentieren. Siehe z.B.
GUS (2000b).

Diese zweistufige Darstellung verfolgt das Ziel, die Entwicklung der polnischen Telekom-
munikation seit der politischen Wende und somit seit der Offnung der Mirkte aufzuzei-
gen. Die urspriingliche Aufteilung, in der die Woivodschaften wesentlich kleiner waren,
ermdglichte ein genaueres Bild der Unterschiede zwischen den Regionen und damit eine
genauere Identifizierung der Problemgebiete. Da jedoch die neuesten Daten von 1999 und
2000 nur noch in der neuen Aufteilung erhltlich sind und sich das Entwicklungsbild nicht
lediglich auf zwei Jahre beschrdnken sollte, werden beide Auswertungen nacheinander
vorgenommen.

82
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wird. Die Diskussion der Diskrepanzen zwischen Stadt und Land erfolgt dabei
zuniéchst aus nationaler und dann aus regionaler Sicht.

Den Schwerpunkt der Betrachtung bildet die extrem schlechte Festnetzsituation
in lindlichen Regionen, mit deren moglichen Losungsansitzen sich im weiteren
Kapitel 5 beschiftigt.®® Der geringe Versorgungsgrad mit Anschliissen auf dem
Land wird sowohl im Sinne eines entwicklungshemmenden Faktors fiir diese
Regionen, als auch als Nichterflillung der normativen Vorgabe der Universal-
dienstversorgung interpretiert.*

3.2.1 Das nationale Festnetz - Schwerpunkt Ortsnetze

Bei der folgenden Darstellung wird speziell auf die Ortsnetzebene (Anschliisse,
Ortsvermittlungstechnik) fokussiert. Dabei werden die 1999 vom polnischen sta-
tistischen Hauptamt (GUS) eingefiihrten Kategorien der Hauptanschliisse (HA)
und der Standard-Hauptanschliisse (SHA) verwendet: Standard-Hauptan-
schliisse umfassen alle analogen und digitalen, privaten und geschéftlichen Lei-
tungen; Hauptanschliisse beziehen sich auf die Zahl der Standard-Hauptan-
schliisse, vermehrt um die Anzahl der ISDN-Leitungen.®

Wachstum des Telekommunikationsnetzes

Seit 1989 erfolgt in Polen ein stetiger Ausbau der Festnetzinfrastruktur. Trotz
der mittlerweile erreichten Fortschritte kann jedoch noch immer nicht von einer
ausreichenden Versorgung gesprochen werden.*

Der Ausbau des polnischen Festnetzes in den Jahren 1989 bis 2000 wird in Tab.
3-13 zahlenmiBig belegt. Wie zu erkennen ist, wurde die Anzahl der Hauptan-
schliisse (HA) im dargestellten Zeitraum mehr als verdreifacht.”

Die zunehmende Geschwindigkeit des Ausbaus, die in den Jahren 1991 bis 1997
an den jdhrlichen Zuwachszahlen deutlich abzulesen ist, stagniert ab 1998 und
fillt signifikant im Jahre 2000, was auf Investitionseinschrinkungen hinweist.

8 Mit der detaillierten Darstellung der polnischen Marktstruktur und des Regulierungsum-

feldes beschiftigt sich Kapitel 6.

Die Universaldienstvorgabe besteht sowohl auf EU-Ebene wie auch im polnischen Recht.

Siehe dazu Kapitel 4.4.5.

8 vgl. GUS (2001), S.XV. Bis 1998 existierte lediglich die Kategorie der "Telefonabonnen-

ten", die den heutigen Standard-Hauptanschliissen entspricht. Vom Folgejahr ab werden

auch die Anfinge der ISDN-Verbreitung in die Statistik aufgenommen und die Kategorien

verdndert.

Dieses Problem wurde unter anderem durch die Angaben in Tab. 3-4 (Wartezeit, Wartelis-

te, Befriedigung der Nachfrage) sichtbar.

8 For die Jahre 1999 und 2000 enthalten die Zahlen bzgl. der Hauptanschlisse auch ISDN-
Anschliisse (resp. 99 Tsd. und 206,6 Tsd.), die bis 1999 nicht erfasst wurden. Vgl. GUS
(2000a) und GUS (2001).
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Dieselbe Tendenz wird ebenfalls an den jdhrlichen Zuwachsmengen der An-
schliisse sichtbar. Die Ursachen dieser Investitionseinschrinkung im Jahre 2000
werden speziell in Kapitel 3.3 diskutiert.

HA In Tsd. Zuwachs zum | Zuwachs zu | Jahreszuwachs
Vorjahr um: 1989 um: in Tsd. HA

1989 3.121 5,7%

1990 3.293 5,5% 5,5% 172
1991 3.565 8,3% 14,2% 272
1992 3.938 10,5% 26,2% 373
1993 4.450 13,0% 42,6% 512
1994 5.006 12,5% 60,4% 556
1995 5.729 14,4% 83,5% 723
1996 6.532 14,0% 109,3% 803
1997 7.619 16,6% 144,1% 1.087
1998 8.808 15,6% 182,2% 1.189
1999 10.175 15,5% 226,0% 1.367
2000 10.947 7,6% 250,7% 772

Anmerkung: Die Anzahl der HauptanschiUsse ist auf volle Anschliisse, die Prozentzahlen
sind auf eine Nachkommastelle gerundet.

Quelle: GUS (1998a), GUS (2000a), GUS (2001).
Tab. 3-13: Festnetz: Hauptanschlusszahl und Zuwachswerte, 1989 bis 2000

In Abb. 3-14 werden die Penetrationswerte fiir die gesamten Hauptanschliisse
sowie die Privatanschliisse® und die Mobilfunkteilnehmer pro 100 Einwohner
dargestellt. Im Jahr 2000 sind 81,8% der Hauptanschltisse private Anschliisse,
was eine strukturelle Zunahme von 6,7%-Punkten im Vergleich zu 1989 bedeu-
tet. Die Zunahme der Hauptanschliisse in dem dargestellten Zeitraum (Faktor

3,45) ist also im wesentlichen durch die héhere Zunahme der Zahl der Privat-
anschliisse bedingt (Faktor 3,76).

Im Jahr 2000 liegt Polen trotz der skizzierten Zuw#chse immer noch recht weit
hinter den Erfolgen der iibrigen drei MOE-Lénder. So konnte Tschechien im
Jahre 1999 bereits fast 10 Anschl./100 Einw. mehr vorweisen (37,4), als Polen
im Jahr 2000 erreicht hat. Ungarn lag 1999 bei iiber 36, und sogar die Slowakei
hatte schon tiber 31 Anschliisse pro 100 Einwohner aufzuweisen.

Besondere Aufmerksamkeit verdient bei dieser Darstellung auch der rapide An-
stieg der Zahl der Mobilfunkteilnehmer, die von 0,01 (1992) auf 17,46 (2000)
Mobilfunkteilnehmer/100 Einw. gestiegen ist. Die Entwicklung des Mobilfunks

8  Als Privatanschluss wird eine Teilnehmeranschlussleitung (TAL) definiert, die ihren End-
punkt in einem privaten Haushalt hat. Vgl. GUS (2001), S. 16 (FuBnote).
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wird in Polen durch die Versorgungsliicke im Festnetz zweifelsohne begiinstigt.
Dennoch vermag auch die schnell ansteigende Verbreitung der Mobiltelephonie
die Unterversorgung mit festen Anschliissen nicht zu kompensieren.*

30 e e e e e e e
W Hauptanschiiisse 837

O Privatanschliisse
& Mobilfunkteilnehmer

Anschliisse pro 100 Einwohner

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Quelle: GUS (1998a), GUS (2000a), GUS (2001).
Abb. 3-14: Anzahl der Anschliisse/Teilnehmer pro 100 Einwohner

Penetration der Haushalte

Bei der Betrachtung der Anschliisse im Hinblick auf die Einwohnerzahl wird
jedoch eines der Hauptmerkmale der Festnetzkommunikation, die Ortsgebun-
denheit, nicht beriicksichtigt. So werden Linder verglichen, die wesentliche Un-
terschiede in bezug auf den Lebensstandard (u.a. Wohnsituation) aufweisen. Da
ein privater Festnetzanschluss an einen Haushalt gebunden ist, darf bei der Dar-
stellung der Telekommunikationsdaten die Penetration der Haushalte mit An-
schliissen nicht fehlen. Diese vervollstindigt zusammen mit der durchschnittli-
chen Anzahl der Personen pro Haushalt das Bild des Versorgungsstandes eines
Landes bzw. einer Region.

Im Jahr 1989 hatten in Polen 21,5 Haushalte von Hundert einen Telefonan-

schluss.*” Bis zum Jahr 2000 wurde die Penetration der Haushalte mit Anschliis-
sen auf immerhin 75,6 Anschliisse pro 100 Haushalte (weiter: Ansch./ 100 Hh.)

% ygl. EITO (2001), S.147.

% Es wird lediglich die Anzahl der privaten Standard-Hauptanschlilsse zugrunde gelegt, da
die ReferenzgréBe die privaten Haushalte bilden. Private ISDN-Nutzer, die nicht Teil der
Kategorie der Standard-Hauptanschliisse sind, werden nicht beriicksichtigt. Deren Anzahl
ist jedoch 1999 und 2000 sehr gering und daher vernachl4ssigbar.
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gesteigert.”! Im europdischen Vergleich ist jedoch der verbleibende Anteil von
knapp 25% der Haushalte ohne Anschluss immer noch relativ hoch. Von den
iibrigen MOE-Lé#ndern konnte Ungarn im Jahr 1998 bereits fast 78 Anschl./100
Hh. vorweisen, in Tschechien lag die Haushaltspenetrationsquote zu diesem
Zeitpunkt bei 70,1 Anschl./100 Hh. Im Kontrast dazu betrug dieser Wert in Po-
len im Jahr 1998 nur knapp 57 Anschliisse pro 100 Haushalte.” Von den in Ka-
pitel 3.1 zum Vergleich stehenden Industrieldndern hatte Deutschland im Jahr
1998 bereits eine Haushaltsabdeckung von iiber 95% (Anschl./100 Hh.) und
manche der Lénder sogar von tiber 100% (Anschl./100 Hh.) erreicht.

Der relativ groBe Unterschied der Werte der Festnetzpenetration der Haushalte
und der Bevolkerungspenetration mit Anschliissen hat seinen Ursprung in der
durchschnittlichen HaushaltsgroBe in Polen, ausgedriickt in der Anzahl der
Personen pro Haushalt (Pers./Hh.). In den Jahren von 1989 bis 1999 sank die
durchschnittliche HaushaltsgréB8e in Polen von 3,42 auf 3,24 Pers./Hh.”

Leistungsmerkmale des Festnetzes

Die im MOE-Lé#ndervergleich langsame Entwicklung des polnischen Festnetzes
(1989-1999) kann mit der Ausbaupolitik des groBten, ehemals staatlichen
Betreibers begriindet werden. Dieser verfolgte seit 1989 eine fop-down-Strate-
gie.” Schwerpunkte waren dabei zunéchst das internationale Netz und das Fern-
netz, die als digitale Overlay-Netze®® gebaut wurden. Eine solche Vorgehenswei-
se sollte die iibergeordneten Netzebenen auf die Aufnahme zusitzlicher Teilneh-
mer (also zusétzlichen Verkehrs) vorbereiten, denn andernfalls wiren eine enor-
me Qualititsverschlechterung bzw. ein volliger Zusammenbruch des Netzes zu
erwarten gewesen.”® Zudem mussten durch Erweiterung und Erneuerung von
Vermittlungseinrichtungen (VE) zundchst Nummemressourcen fiir neue An-
schliisse geschaffen werden. Aus diesem Grund wurde der Ausbau der Ortsnetze
anfinglich langsamer angegangen als in den anderen MOE-L#ndern, was die
Wartezeiten fiir die Antragsteller verléingerte.

' Fur die Entwicklung der Festnetzpenetration der Haushalte in den Jahren 1989 bis 2000

sieche GUS (1995b), GUS (1998a), GUS (1999a), GUS (2000a), GUS (2001) sowie die
Ausgaben GUS (1990) bis (2000).

9 vgl. ITU (1999), S.51F.

% vgl. GUS (1990), GUS (1991a) und GUS (2000).

% Siehe dazu auch Kapitel 3.3.1.

5 Als Overlay-Netz bezeichnet man die Verlegung von Leitungen in existierende Schichte,
in denen bereits andere (z.B. #ltere) Leitungen liegen. Die neuen Kabel werden also neben
bzw. ,,iber* die alten Leitungen gelegt. Die zweite Variante dieses Netzes besteht aus dem
Einsetzen in die vorhandenen Schichte sogenannter ,,siamesischer Kabel“, die Koaxial-
und Kupferkabel in einer Hillle vereinen. Vgl. Wichert-Nick (1999), S.34.

% Vgl. Profdorf (1996), S.86.
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Tab. 3-14 zeigt die im Zeitraum 1998 bis 2000 zu verzeichnenden Fortschritte
bei der Erneuerung und qualitativen Verbesserung der Vermittlungstechnik, mit
denen die Verlangsamung des Ausbaus der Ortsnetze begriindet wurde.

1998 1999 2000
Automatische VE (in % der abgedeckten Nummern) | 99,37% | 99,97% | 100,00%
- davon digital (in % der abgedeckten Nummem) | 64,69% | 72,79% | 79,00%
(als Anteil der Einrichtungen/Geréte)’’ | 56,08% | 69,11% | 77,63%

Quelle: GUS (1999a), GUS (2000a), GUS (2001).

Tab. 3-14: Stand der Automatisierung und Digitalisierung der Vermittlungsein-
richtungen in den Ortsnetzen, 1998-2000

Der Zuwachs der Telekommunikationsschichte und -leitungen, der in Tab. 3-15
dargestellt wird, kann als eine weitere Manahme des Ausbaus "von oben nach
unten" verstanden werden. So wuchs die Gesamtlinge der Verbindungen/
Schiichte® in den Jahren 1999 und 2000 jeweils um mehr als 30% zum Vorjahr.
Der Gesamtzuwachs von 1998 bis 2000 betrug tiber 81%. Die Gesamtlénge der
(in den Schichten) gefiihrten Leitungen vergroferte sich im Vergleich von 1998
mit 2000 aber nur um fast 20%, was impliziert, dass mit dem Ausbau der
Schichte/Verbindungen und ihrer Kapazitit immerhin eine Grundlage fiir eine
weitere Vermehrung der gefiihrten Leitungen gelegt wurde.

Wie man an der durchschnittlichen Anzahl der Leitungen pro Verbindung/
Schacht (weiterhin L/VS) sehen kann, nahm die Tendenz zu, mit dem Ausbau
der Schichte die Moglichkeit fiir den Anschluss weiterer Teilnehmer zu schaf-
fen.” So sank in den Jahren 1998 bis 2000 die durchschnittliche Anzahl der Ge-
samtleitungen pro Verbindung/Schacht (L/VS) um 34%, von knapp iiber 58
L/VS auf knapp {iber 38 L/VS.

Dieselbe Tendenz wird auch bei den Daten fiir die einzelnen Leitungstypen (Ka-
bel, Glasfaser, Luftleitung) sichtbar.'® Etwas {iberraschend ist dabei der starke

7 Die Differenz zwischen dem Anteil an digitalisierten Nummern und digitalen Einrichtun-

gen diirfte daraus resultieren, dass die gréBeren (mehr Nummern umfassenden) Einrich-

tungen zuerst auf digitale Ubertragung umgestellt wurden.

Als Verbindung/Schacht wird die Strecke zwischen Vermittlungseinrichtung und/oder

Konzentrator bzw. Hausanschluss verstanden.

In erster Linie wurden die Netzkapazititen (Vermittlungseinrichtungen und Mdglichkeiten

der Leitungsaddition) vergréflert, dem ein massiverer Ausbau der Teilnehmeranschlusslei-

tungen folgen kénnte/sollte.

1% Fyr alle Leitungsarten gilt, dass einem Ausbau der Verbindungsstrecken/-schichte ein
Riickgang der durchschnittlichen Zahl der Leitungen pro Schacht gegenilbersteht, was
freie Schachtkapazititen fiir einen weiteren Ausbau bedingt. Das Sinken der Anzahl der

98
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Anstieg der Luftstrecken im Jahr 2000, nach einem Riickgang ihrer Linge in
1999 im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist jedoch mit einer ErschlieBung schwer
zuginglicher Regionen mittels dieser Technologie zu erklédren, in denen die un-
terirdische Verlegung von Leitungen technisch (aus geomorphologischen Griin-
den) oder 6konomisch nicht sinnvoll ist.

'99-'98 | "00-'99 '00-'98
Gesamtiinge der Verbindungen/Schéchte 31,67% | 37,54% 81,10%
e Lange der Leitungen 9,23% | 9,74% 19,86%
Gesamt - Durchschnittliche Anzahl der L/VS -17% | -20% -34%
L¥nge der Kabelverbindungen/-schichte 47,05% | 22,94% 80,78%
e Lange der Kabelleitungen 18,91% | 8,70% 29,26%
Kabel - Durchschnittliche Anzahl der L/'VS -19% -12% -29%
davon Linge der Glasfaserverbindungen/-schichte | 32,28% | 26,85% 67,79%
o Lange der Glasfaserleitungen -21,18% | 49,16% 17,57%
Glasfaser - Durchschnittliche Anzahl der L/VS -40% | +18% -30%
Lénge der Luftverbindungen -11,67% | 96,47% 73,54%
o Lange der Luftleitungen -76,20% | 55,17% 63,07%
Luftverb. - Durchschnittliche Anzahl der L/VS -73% | -21% -79%

Quelle: GUS (1999a), GUS (2000a), GUS (2001).

Tab. 3-18: Jihrliche Veriinderung der Verbindungs- und Leitungsparameter -
Ortsnetze, 1998 -2000

1998 | 1999 | 2000
Kapazitat der Vermittiungseinrichtungen (Nr.-Anzahl), in Mio. | 10.316 | 11.588 | 12.558
Genutzte Vermittiungskapazitdten (Anschlusse in Mio.) 8.808 | 10.175 | 10.946
Anteil der genutzten Vermittlungsressourcen 85,4% | 87,8% | 87,2%
Quelle: GUS (1999a), GUS (2000a), GUS (2001).

Tab. 3-16: Vorhandene und genutzte Vermittlungsressourcen, 1998-2000

Die Tendenz zu offenen Kapazititen, die in Tab. 3-15 zu erkennen ist, kann
auch durch den Anteil der genutzten Vermittlungsressourcen (Tab. 3-16) best4-
tigt werden.'"!

unterschiedlichen Leitungen pro Verbindung/Schacht wird in den kursiven Zeilen der Tab.
3-15 dargestellt.

191 Zustzliche Vermittlungskapazitdt ist durch den Ausbau der Vermittlungseinrichtungen
entstanden. Ob der Anteil der freien Vermittlungskapazititen allerdings dem der freien
Schachtkapazititen entspricht, kann hier nicht beurteilt werden.
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Da die Vermittlungseinrichtungen in den letzten Jahren modernisiert bzw. aus-
gewechselt wurden, kann erwartet werden, dass eine weitere VergréBerung der
zur Verfiigung stehenden Vermittlungseinrichtungen durch Hinzufiigen von ein-
zelnen Bausteinen (nach Bedarf) méglich sein sollte.

3.2.2 Regionale Differenzen im Festnetz - Woivodschaftsebene

In der nationalen Darstellung des Netzes werden die regionalen Entwicklungs-
unterschiede sowie die gravierenden Stadt-Land-Diskrepanzen der Anschluss-
versorgung nicht sichtbar; aus diesem Grund werden nun die polnischen Re-
gionen niher behandelt.

fa
R

AR

bis 31.12.1998 - 49 Wolvodschaften, ab 1.1.1999 - 16 Wolvodschatften,
davon auf dem Biid hervorgehoben: davon auf dem Bild hervorgehoben:
1. Warszawskie (Warschau) 1. Mazowieckie (Warschau)

2. Gdanskie (Danzig) 2. Pomorskie (Danzig)

3. Szczecinskie (Stettin) 3. Zachodniopomorskie (Stettin)

4. Poznanskie (Posen) 4. Wielkopolskie (Posen)

5. Krakowskie (Krakau) 5. Malopolskie (Krakau)

6. Wroclawskie (Breslau) 8. Dolnoslaskie (Breslau)

7. Lodzkie (Lodz) 7. Lodzkie (Lodz)

8. Katowickie (Kattowitz) 8. Slaskie (Kattowitz)

Eigene Darstellung anhand von GUS (2000b).
Abb. 3-15: Polen vor und nach der Verwaltungsreform'"

192 In der Abbildung sind die Woivodschaften dick umrandet und mit einer Zahl versehen, in
denen eine bedeutende (groBe, wirtschaftlich sehr aktive) Stadt liegt. Unter der Abbildung
wird der Woivodschaftsname sowie deren Hauptstadt vor (links) und nach der Verwal-
tungsreform (rechts) angegeben.
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Um eine evtl. entstehende Verwirrung durch die folgenden Abbildungen zu ver-
meiden, wird in Abb. 3-15 die Aufteilung Polens vor und nach der Verwaltungs-
reform (1999) dargestellt, wobei davon abgesehen wird, die einzelnen Woivod-
schaftsnamen einzufiigen.

In der aufgrund der Verwaltungsreform nun geltenden gréberen Verwaltungs-
einteilung werden die existierenden, regionalen Unterschiede in der Festnetzab-
deckung wenig sichtbar, wihrend in der "alten" Woivodschafts-Einteilung die
weniger und die besser entwickelten Regionen genauer definiert werden konn-
ten. In den folgenden Abbildungen, den Abb. 3-16 und Abb. 3-17, wird dieses
Verwischen der Werte durch den Aggregationseffekt sehr gut sichtbar.'®

Festnetzpenetration - Einwohner

In Abb. 3-16 wird die Anzahl der privaten Festnetzanschlilsse pro 100 Einwoh-
ner im Jahr 1989 und 1998 in der urspriinglichen Woivodschaftseinteilung dar-
gestellt. In Klammern unter den Werten fiir die Privatanschliisse befindet sich
die auf 100 Einwohner normierte gesamte Hauptanschlusszahl.'®

Bei den privaten Anschliissen entfielen im Jahr 1989 in lediglich zwei (von 49)
Regionen mehr als 10 Anschliisse auf 100 Einwohner; diese waren die War-
schauer Region mit 14,7 und die Region um Lodz mit 11,1 Privatanschliis-
sen/100 Einw.

Bis 1998 hatte sich die Anschlusssituation insofern im ganzen Land gebessert,
als dass alle Regionen einen Wert von tiber 11 privaten Anschliissen/100 Einw.
aufweisen konnten. In der Abb. 3-16 sieht man, dass die verhiltnisméBig am
besten angeschlossenen Regionen diejenigen mit bedeutenden Grofstédten sind
(vgl. mit Abb. 3-15).'%

Die niedrigste Anschlusspenetration war im Jahr 1998 im siiddstlichsten Zipfel
Polens, mit knapp iiber 11 Privat- und 13,7 Hauptanschliissen/100 Einw., zu fin-

19 Da bei einer Anzahl von sowohl 49 als auch 16 Regionen eine tabellarische Zusammen-
stellung nur schwer interpretierbar sein wiirde, soll in diesem Teil hauptsichlich mit Ab-
bildungen argumentiert werden. Die markantesten Daten werden zusétzlich im Text aufge-
listet, und der jeweils héchste und niedrigste Wert in der Abbildung eingetragen.

1% In der Kategorie "Hauptanschliisse pro 100 Einwohner" werden alle Hauptanschliisse als
Summe der privaten und geschiftlichen auf die Einwohnerzahl umgelegt. Es folgt daraus,
dass, je gréfler die Differenz zwischen den Werten fiir alle HA und den privaten HA ist,
umso mehr geschiftliche Anschliisse in der jeweiligen Region vorhanden sind, umso mehr
Verwaltungsorgane in dieser Region angesiedelt sind und umso dynamischer die regionale
Wirtschaft ist.

19 An der Spitze lag die Warschauer Region mit 34 (resp. 41,89), gefolgt von den Regionen
Lodz: 28,11 (33,82), Krakau: 22,96 (27,46), Stettin: 22,22 (26,66), Danzig: 22,19 (26,57),
Posen: 22,01 (26,56) und Breslau: 21,58 (26,66).
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den. Stellt man dieser Darstellung die Abb. 3-17 gegenilber, die die Werte von
1999 und 2000 in der neuen Verwaltungseinteilung beinhaltet, entsteht der Ein-
druck einer wesentlich gleichm#Bigeren Versorgung.

1989 o9 Unc mehr 1998
[£3 10-20
[ weniger als 10

Eigene Darstellung anhand von Daten aus: GUS (1990a), GUS (1999a).

Abb. 3-16: Private Festnetzanschliisse (und gesamte Hauptanschliisse) pro 100
Einwohner, 1989 und 1998

B3 25-30
20-25
3 15-20
] 10-15

Eigene Darstellung anhand von GUS (1990a), GUS (1999a).

Abb. 3-17: Private Festnetzanschliisse (Hauptanschl.) pro 100 Einwohner, 1999
und 2000

1999 2000
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Im Jahr 1999 bleibt die Woivodschaft mit Warschau (Mazowieckie) mit 26,2
privaten Anschl./100 Einw. bzw. 32,6 Hauptanschl./100 Einw. die bestversorgte
Region. Die jihrliche Steigerung im Jahr 2000 ist allerdings moderat, und sogar
die Region um Warschau verbessert sich nur um knapp einen Anschluss pro 100
Einwohner. Aus dieser groben Aufteilung ist jedoch nicht erkennbar, ob und
wenn welche Subregionen innerhalb der Woivodschaften evtl. eine schnellere
oder langsamere Entwicklung durchschritten haben.

Festnetzpenetration - Haushalte

In Abb. 3-18 wird die Versorgung der Haushalte mit privaten Festnetzanschliis-
sen dargestellt. Diese Kategorie wurde bereits bei der Vorstellung des nationalen
Festnetzes behandelt. Fiir die beiden Jahre, die in Abb. 3-18 dargestellt werden,
betrdgt die nationale Penetrationsrate 21,5 Anschl./100 Hh. im Jahr 1989 resp.
63,2 Anschl./100 Hh. im Jahr 1998.

B® 40 und mehr BB 70 und mehr
30-40 60-70

20-30 1989 50-60 1998
3 weniger als 20 3 40-50

Anmerkung: Fur jede Abbildung gilt die jeweilige Legende!
Eigene Darstellung anhand von GUS (1990a), GUS (1999a).
Abb. 3-18: Private Festnetzanschliisse pro 100 Haushalte, 1989 und 1998

Auch hier fillt die bessere Versorgung der Regionen mit GroBstédten auf (siehe
auch Abb. 3-15). Den hochsten Wert erreichte im Jahr 1989 wieder die War-
schauer Region, und bis 1998 wurde in dieser Region der Festnetzpenetrations-
wert der Haushalte mehr als verdoppelt. In der am schlechtesten versorgten
Region (Czestochowskie) besitzt im Jahr 1989 gerade einmal ein Haushalt von
zehn einen Telefonanschluss. Neun Jahre spiter liegt der niedrigste Haushalts-
Penetrationswert immerhin schon bei fast 43 Anschliissen/100 Hh., womit je-
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doch weniger als die Hilfte der regionalen Haushalte mit einem Festnetzzugang
versorgt ist.

Im Jahr 2000 sind (in der neuen Verwaltungseinteilung) in der bestversorgten
Region (mit Warschau) rund 80% und in der am geringsten angeschlossenen fast
59% der Haushalte mit einem Telefonanschluss ausgestattet.

3.2.3 Diskrepanzen Stadt - Land

Die regionale Betrachtung der Anschlussversorgung suggeriert bereits, dass die
Versorgungssituation mit Telefonanschliissen weitaus differenzierter ist, als dies
aus der nationalen Darstellung hervorgeht. Neben den starken regionalen Unter-
schieden ist jedoch noch eine weitere groie Kluft vorhanden, die zwischen st4d-
tischen und léndlichen Gebieten.'® Im folgenden werden zun#chst ausgewihlite
Kennzahlen der Stadt/Land-Versorgung auf nationaler Ebene vorgestellt. Im
n#chsten Abschnitt wird dann auf die Stadt/Land-Unterschiede innerhalb der
einzelnen Woivodschaften eingegangen.

Bevolkerungsverteilung und Festnetzpenetration

Der Anteil der in der Stadt und auf dem Land lebenden Beviélkerung hat sich im
Zeitraum von 1989 bis 2000 kaum veridndert. Wie aus Tab. 3-17 zu ersehen ist,
lebt weiterhin tiber ein Drittel der Bevélkerung auf dem Land. Der Anteil der
auf das Land entfallenden Hauptanschliisse liegt im Kontrast dazu im Jahr 1989
bei 11,3%. Bis zum Jahr 2000 wurden aber immerhin 23,5% aller Hauptan-
schliisse auf dem Land verlegt.

1989 2000

. Stadt | 61,6% | 61,8%
Anteil der Bevtlkerung Land | 38, ‘}: % | 38.2%
Anteil der gesamten Stadt | 88,7% | 76,5%
Hauptanschlisse Land | 11,3% | 23,5%
Anteil der Privatanschliisse an Stadt | 80,9% | 74,6%
den gesamten Privatanschlissen | Land 9,1% | 25,4%
Anteil der Privatanschiiisse an Stadt | 77,1% | 81,7%
allen SHA in Kategorie Land | 60,2% | 88,8%

Quelle: GUS (1990), GUS (1990a), GUS (2001), GUS (200!a).

Tab. 3-17: Verteilung der Bevilkerung und der Anschliisse zwischen Stadt und
Land, 1989 und 2000

Trotz dieser Versorgungsverbesserung verbleibt jedoch weiterhin eine gravie-
rende Diskrepanz zwischen der Bevélkerungs- und der Anschlussverteilung.

196 vgl. Domisch (2001), S.383 und Europdische Kommission (2001), S.87.
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Beriicksichtigt man lediglich die Privatanschliisse, so sieht man, dass 1989 sogar
weniger als 10% davon auf dem Land installiert waren. Bis zum Jahr 2000 steigt
dieser Anteil stetig und erreicht schliefilich 25%. Betrachtet man den Anteil der
privaten, lindlichen Anschliisse an den gesamten Standard-Hauptanschliissen
(SHA) auf dem Land, so veréndert sich die Situation deutlich zugunsten der pri-
vaten Nutzer.'”

Verteilung der privaten und geschiiftlichen Anschliisse

Anhand der Abb. 3-19 sieht man auch den deutlichen Unterschied zwischen
stddtischen und landlichen Gebieten, wobei in beiden Féllen die geschiftliche
Anschlusszahl (Differenz zwischen Hauptanschliissen und Privatanschliissen)

40 - - e . e e e
~i— Stadt - Hauptanschlisse

35 4| —@— Stadt - Privatanschiisse

=0 Land - Hauptanschllsse

~O-Land - Privatanschlisse

35,07
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Anschliisse pro 100 Einwohner

0 46
T T T T T T T T T T T 1

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Eigene Darstellung anhand von GUS (1990a), GUS (1993a), GUS (1995a), GUS (1997a) bis
GUS (2000a),'® GUS (2001).

Abb. 3-19: Anzahl der Anschlilsse pro 100 Einwohner - Stadt und Land, 1989-
2000

ein wenig schneller wichst als die der Privatanschliisse. Trotz des stetigen An-
stiegs beider Kurven ist also eine Schwerpunktsetzung auf die stiddtische An-
schlussversorgung anzunehmen. Diese Gebiete verzeichnen in dem dargestellten
Zeitraum immerhin einen Zuwachs um mehr als 23 Hauptanschliisse/100 Einw.,

'7 Diese Verinderung zulasten der Geschafisnutzer ist ebenfalls in der Stadt zu verzeichnen.

'% Der Verweis GUS (1997a) bis (2000a) bezieht sich auf die fiir diesen Zeitraum jihrlich er-
fassten Ausgaben der Publikation "Kommunikation", die in diesen Jahren allesamt als Li-
teraturquelle mit dem Buchstaben "a" gekennzeichnet sind.
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wihrend die Verbesserung des Anschluss-Indikators fiir das Land nur knapp
unter 15 Hauptanschliissen/100 Einw. betrigt.

Diese Diskrepanz kann seine Ursachen in mehreren Faktoren haben. Als wich-
tigstes Argument kénnen die wesentlichen Kostenunterschiede der Verlegung
von Telefonleitungen auf dem Land und in der Stadt genannt werden, denen zu-
sitzlich noch die geringere Zahlungsbereitschaft der Landbewohner gegenitber-
steht. St4dte und Ballungsrdume sind wirtschaftlich attraktiver und werden 6fter
als Unternehmensstandorte gewihlt als ldndliche Regionen. Diese Entwicklung
ist nicht zuletzt durch die schlechtere Infrastruktursituation (u.a. StraBennetz,
Telekommunikationsnetz) auf dem Land bedingt. Als Mittelpunkt der wirt-
schaftlichen Entwicklung bedeuten St4dte fiir Telekommunikationsbetreiber die
Nihe zu GroBkunden sowie hohere zu erwartende Erldse bei gleichzeitig gerin-
geren Aufbaukosten als auf dem Land.

1%0/0 B T 1000/0
90% 90%
80% A r 80%

70% / 70%

60% —@— Stadt - privat - 60%
~O—Land - privat

50% %gi —£r—Land - geschaftiich [ T 5%

40% —k— Stadt - geschéftiich} | 409,

30%
20% -
100/o JA_,......
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Anmerkung: Im Gegensatz zu den vorhergehenden Abb. werden Werte ab 1985 verwendet.

Eigene Darstellung anhand von GUS (1990a), GUS (1993a), GUS (1995a), GUS (1997a) bis
GUS (2000a), GUS (2001).

Abb. 3-20: Anteil der privaten und geschiiftlichen Anschliisse an der gesamten
Anschlusszahl - Stadt und Land, 1985-2000

Anteil der Anschliisse

Vergleicht man lediglich die Zuwachswerte bei Hauptanschliissen von Stadt und
Land, konnte der Eindruck einer dynamischen Entwicklung auf dem Land ent-
stehen und wiirde damit hohere als die dargestellten Anschlusszahlen erwarten
lassen. So hat das Land im Jahr 2000 im Verhiltnis zu den Werten von 1989
einen Zuwachs um iiber 620% zu verzeichnen, die stiddtischen Anschlusszahlen
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wuchsen in diesem Zeitraum nur um 202%. "Diskontiert” man jedoch diese Stei-
gerung mit den Penetrationswerten, so sieht man, dass der enorme Zuwachs
hauptséchlich aus einem Basiseffekt, dem extrem niedrigen Wert fiir 1989 resul-
tiert (Abb. 3-19).

In Abb. 3-20 wird nun ergénzend die Verdnderung der Anteile von privaten und
geschiftlichen Nutzern auf dem Land und in der Stadt gegeniibergestellt.

Wihrend sich die Struktur der Anschliisse in Stidten in den Jahren 1985 bis
2000 nur unwesentlich verindert hat, ist die Verdnderung bei den ldndlichen An-
schliissen bedeutend. Die Anschluss-Entwicklung auf dem Land ist jedoch nicht
nur positiv im Sinne von mehr Anschliissen fiir Landbewohner, sondern auch
sehr kritisch zu betrachten, da sie auf einen starken Riickgang unternehmeri-
scher Titigkeit bzw. fehlenden wirtschaftlichen Aufschwung hindeutet.'® Damit
entwickeln sich ldndliche Regionen also immer mehr in Richtung wirtschaftli-
cher Peripherie bzw. schaffen es nicht, diesen Status hinter sich zu lassen.

Haushaltsverteilung und Anschlusspenetration

Ergénzend zu den beiden vorhergehenden Abbildungen (Abb. 3-14 und Abb.
3-20), erfasst Abb. 3-21 die Verteilung der Haushalte und der Hauptanschliisse
zwischen Stadt und Land (siehe auch Tab. 3-17). Der etwas geringere Anteil der
ldndlichen Haushalte im Vergleich zum lindlichen Bevélkerungsanteil hat aber-
mals seinen Ursprung in der unterschiedlichen durchschnittlichen Haushalts-
groBe auf dem Land und in der Stadt.'"?

Die in Abb. 3-21 sichtbare Tendenz der Konvergenz der stédtischen und léndli-
chen Verteilung der Hauptanschliisse und der Haushalte zeigt, dass sich die Pro-
portionen in einigen Jahren vermutlich angeglichen haben werden.

Um die hier skizzierten Entwicklungen auch anhand der Penetrationsraten ver-
gleichen zu konnen, wird in Abb. 3-22 die nationale Anschlusspenetration mit
der Penetration auf dem Land und in der Stadt gemeinsam prisentiert. Im Jahr
1989 haben bereits fast drei von zehn Haushalten in der Stadt einen Telefon-
anschluss, auf dem Land sind es zu dieser Zeit weniger als vier von hundert
Haushalten.

1% Der Eindruck, die Anteile auf dem Land wiirden sich durch diese Verteilungsverinderung
den Werten in der Stadt angleichen, wird allerdings durch den ungebremsten Anstieg des
"Privatanteils" fiir das Land tiber die Werte der Stadt getriibt.

"% Im Jahr 1989 lag die durchschnittliche Anzahl der Personen im Haushalt bei 3,42 fiir Po-
len insgesamt, in Stidten bei 3,17 und auf dem Land bei 3,91 Personen. Zehn Jahre spiter
ist der durchschnittliche polnische Haushalt ein wenig kleiner geworden, denn im Jahr
1999 lebten dort im Durchschnitt nur noch 3,24 Personen. Auf dem Land sind es zu dieser
Zeit ca. 3,79 Personen/Hh. und in der Stadt 3,02 Personen/Hh. Vgl. GUS (1990), S.671f;
GUS (1999), S.175ff und GUS (2000).
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Anteil der Haushalte/Anschliisse
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Eigene Darstellung anhand von GUS (1990a), GUS (1993a), GUS (1995a), GUS (1997a) bis
GUS (2000a), GUS (2001).

Abb. 3-21: Verteilung der Hauptanschliisse und der Haushalte zwischen Stadt
und Land, 1985-2000
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Eigene Darstellung anhand von GUS (1990a), GUS (1993a), GUS (1995a), GUS (1997a) bis
GUS (2000a), GUS (2001).

Abb. 3-22: Privatanschlilsse pro 100 Haushalte, 1989-2000

Im Laufe der Zeit bis zum Jahre 2000 vergroert sich in beiden Regionstypen je-
doch die absolute Differenz zwischen Stadt und Land von 26 auf 63 Anschl./100
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Einw. Der Verbesserung des Wertes fiir stidtische Regionen um mehr als 54
Anschliisse/100 Hh. steht eine Steigerung auf dem Land um lediglich 17,4 An-
schlilsse/100 Hh. in den zwdIf dargestellten Jahren gegeniiber.

Trotz der sich verbessernden Versorgungssituation auf dem Land besitzen Ende
1997 immer noch 679 Dérfer keinen Anschluss an das 6ffentliche Telefonnetz
und rund 600 lindliche Vermittlungsstellen arbeiten noch per Handvermitt-
lung."! Im Jahr 2000 sind noch 444 Orte ohne Zugang zum &ffentlichen Tele-
fonnetz verblieben. '

3.2.4 Stadt und Land auf regionaler Ebene - Woivodschaften

Das vorhergehende Kapitel vermittelte bereits allgemein einen Eindruck des
AusmaBes der Diskrepanzen zwischen Stadt und Land. Im folgenden werden
diese Unterschiede durch Vergleiche zwischen verschiedenen Woivodschaften
sowie innerhalb einzelner Woivodschaften akzentuiert.

60% und mehr
50% - 60%

40% - 50%

30% - 40%
weniger als 30%

UEEER

Eigene Darstellung anhand von GUS (1990), GUS (1999).

Abb. 3-23: Anteil der auf dem Land lebenden Bevilkerung an der gesamten Be-
volkerung der jeweiligen Woivodschaft, 1998'"

1 vgl. Rézytiski, Horodesski (1999), S.2

112 ygl. Ministerstwo Lacznosci (2001c), S.24. Dabei konnte nicht ermittelt werden, welchen
Anteil davon verlassene (unbewohnte) Orte ausmachen, die lediglich noch in Form eines
geographischen Namens existieren.

113 Es wird bewusst lediglich die Verteilung fir 1998 dargestellt, da Vergleiche mit den Wer-
ten fiir 1989 kaum Unterschiede gezeigt haben. Es wird nicht auf den neuesten Daten von
2000 basiert, da angenommen wird, dass das Niveau, das sich in den Jahren 1989 bis 1998
kaum verindert hat, ebenso in den Jahren 1998 bis 2000 giiltig ist und die Werte fiir 1998
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Bereits bei der Betrachtung der Bevdlkerungsverteilung zwischen Stadt und
Land in den einzelnen Woivodschaften (Abb. 3-23) fillt die Tendenz auf, dass
der Osten und Siidosten Polens (6stlich des Weichsellaufs, auch "Polen B" ge-
nannt) stark erh6hte Anteile der auf dem Land lebenden Bevdlkerung aufweisen,
was darauf hinweist, dass diese Gebiete stirker landwirtschaftlich geprigt sind.

In Tab. 3-17 wurde die durchschnittliche Bevolkerungsverteilung in Polen mit
einer Stadt-Land-Relation von ca. 62% zu 38% beschrieben. Den hdchsten An-
teil an Landbevdlkerung weisen die siiddstlichen Regionen Polens, mit der
Zamojskie-Woivodschaft''* an der Spitze (68%), auf; der geringste Anteil liegt
bei 7,2% in L6dzkie, einer sehr kleinen Woivodschaft, welche die Textilindu-
strie-Stadt L6dz als zentralen Ort umfasst.

In Abb. 3-24 wird nun die léndliche Privatanschluss-Penetration den stidtischen
Regionen gegeniibergestellt. In Klammern wird zusitzlich der jeweilige Wert
fiir die gesamten Hauptanschlilsse/100 Einw. angezeigt.'"

An der Spitze der Anschlusszahlen unter den Stédten im Jahr 1989 liegt War-
schau mit {iber 16 Privat- und iiber 20 Hauptanschliissen/100 Einw. In allen iib-
rigen stddtischen Gebieten iibersteigt der Penetrationswert nicht die Zahl von 13
Privatanschl./100 Einw."'® In den am schlechtesten angeschlossenen stéidtischen
Gebieten haben nur ca. 5,5 Personen von Hundert einen Telefonanschluss.

Innerhalb von zehn Jahren verdoppelten sich in etwa die stddtischen Werte. Der
niedrigste Wert liegt im Jahr 1998 knapp unter 20 privaten Anschliissen/100
Einw. (und fast 23 Hauptanschl./100 Einw.). Mit der Ausnahme von zwei Woi-
vodschaften liegen alle iibrigen zwischen 20 und 30 Privatanschliissen/100
Einw.

Die Penetrationswerte filr private Anschliisse in ldéndlichen Regionen liegen im
Jahr 1989 allesamt unter dem Niveau von 4 Anschliissen pro 100 Einwohner.
Bis 1998 verbesserte sich die Anschlusspenetration auf dem Land in immerhin
21 Regionen, in denen mehr als 10% der Bevélkerung dann einen Telefonan-
schluss hatten. Auch in dieser Kategorie liegt die Warschauer Woivodschaft mit
fast 23%-iger Anschlussabdeckung der lindlichen Bevdlkerung in Fiihrung. In
Abb. 3-24 ist die besonders schlechte Anschlusssituation auf dem Land sichtbar,
die im Jahr 1998 weitaus groBere Ahnlichkeit mit der Situation der Stddte von
1989 aufweist als mit der Situation desselben Regionstyps im Jahre 1998.

auf der "alten" detaillierteren Verwaltungseinteilung ein viel genaueres Bild der Differen-
zen liefern kénnen.

14 Zu den Woivodschaftsnamen siehe Abb. 3-15.

115 Die Kategorie der Hauptanschliisse umfasst private und geschiftliche Anschliisse.

16 In der oberen linken Karte der Abb. 3-24 bedeutet dies, dass auBer der Warschauer Region
alle Ubrigen gepunkteten Regionen zwischen 10 und 13 private Anschliisse pro 100 Ein-
wohner aufwiesen.
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Stadt - 1989

B3 30-40
20-30
[3 10-20
] weniger als 10

Es erfolgt keine Darstellung fur das Land im Jahr
1989, da alle Woivodschaften in dieser Kategorie
unter 10 privaten Anschitssen pro 100 Einwohner
aufweisen (faktisch alle unter 4 Anschl./100 Einw.).
Unter Einbehaltung der Schattierungsskala der
ubrigen Graphiken wére die gesamte Karte weil3.

Land - 1998

Eigene Darstellung anhand von GUS (1990), GUS (1990a), GUS (1999) und GUS (1999a).

Abb. 3-24: Private Festnetzanschliisse (und Hauptanschliisse) pro 100 Einwohner
- Stadt und Land, 1989 und 1998

Abb. 3-25 prédsentiert nun den aktuellsten Stand der privaten Anschliisse/100
Einw. (in Klammern Hauptanschliisse/100 Einw.) fiir die Jahre 1999 und 2000.

Die l4ndliche Festnetzpenetration ist weiterhin sehr niedrig, auch wenn sie nun -
durch die vollzogene Entwicklung und (zu einem nicht vernachléssigbaren Teil)
die Neugliederung der Regionen - oberhalb der 10%-Marke liegt. Bei den Wer-
ten fiir das Land wird ebenfalls der deutlich geringere Unterschied zwischen den
Privatanschliissen und den gesamten Hauptanschliissen als in der Stadt sichtbar,
was auf die hohere Wirtschaftsdynamik in stddtischen gegeniiber liandlichen Re-
gionen hinweist.
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Stadt - 2000

Land - 1999 Land - 2000
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Eigene Darstellung anhand von GUS (2000), GUS (2000a), GUS (2001).

Abb. 3-25: Private Festnetzanschlilsse (und Hauptanschliisse) pro 100 Einwohner
- Stadt und Land, 1999 und 2000

3.2.5 Besonderheiten und Bedeutung der liindlichen Ortsnetze in Polen

Die Telekommunikation hat als Basisinfrastruktur einen wichtigen Einfluss auf
die wirtschaftliche Entwicklung von Regionen. Eine gut ausgebaute Telekom-
munikationsinfrastruktur bedeutet speziell fiir léndliche R4ume eine Verminde-
rung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungsdefizite gegeniiber stidti-
schen (bzw. besser entwickelten lindlichen) Gebieten. Sie stellt fiir diese Regio-
nen eine Chance dar, ihren Status als Wirtschaftsperipherie hinter sich zu lassen
und zumindest im nationalen Standortwettbewerb an Bedeutung zu gewinnen.
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Die aus unternehmerischer Sicht nachvollziehbare Handlungsweise der Betrei-
ber - die Fokussierung auf rentable (stidtische) Gebiete und die Einschrénkung
landlicher Investitionen - hat jedoch nicht nur regionale, sondern auch nationale
Auswirkungen. Bei dem relativ groBen Anteil der auf dem Land lebenden Be-
volkerung in Polen (iiber 38%)'"” wirkt die Unterentwicklung der Telekommuni-
kationsinfrastruktur in lindlichen Gebieten u.a. auch stark auf die nationale Pe-
netrationsrate. Aufgrund dessen ist eine weitere, bedeutende Verbesserung der
nationalen Flichendeckung mit Anschliissen notwendigerweise mit einer besse-
ren Versorgung ldndlicher Gebiete verbunden.

Aufgrund der geringeren Bevélkerungsdichte und der groBen Entfernungen, die
mit dem Netz (Teilnehmerleitungen) iiberwunden werden miissen, fallen in
landlichen Gebieten meistens hohere Investitionskosten als in Stidten an.'® So
werden die Aufbaukosten eines lindlichen Ortsnetzes vom polnischen Kommu-
nikationsministerium auf ca. 900 bis 1300 USD pro Anschlussleitung (Kupfer-
doppelader) geschitzt.'

Um das Problem der lindlichen Anschliisse in Polen genauer zu analysieren,
wurde in den Jahren 1997 und 1999 eine vom Kommunikationsminister in Auf-
trag gegebene Untersuchung durchgefiihrt, die der Identifizierung der Nachfrage
nach Telefonanschliissen und -diensten sowie der Schétzung des von den poten-
tiellen Teilnehmern akzeptierten, also als erschwinglich erachteten Niveaus an
Anschluss- und Nutzungskosten dienen sollte. Die Forschungsergebnisse zeig-
ten, dass'?®

e das Hauptinteresse der ldndlichen Bevdlkerung auf Telefonbasisdiensten wie
Sprachtelephonie, Faxdiensten und Dateniibertragung (mit Modemgeschwin-
digkeit) liegt;

117 ygl. GUS (2001a). Eine weitere Quelle gibt einen Anteil von 32,8% der auf dem Land le-
benden Bevélkerung an, was nicht mit den eigenen Ergebnissen in Kapitel 3.2.3 aus der
Quelle GUS (2001a) tbereinstimmt; die Differenz beruht wohl auf unterschiedlichen
Klassifizierungsmethoden. Zusitzlich zu dem hohen l4ndlichen Bevélkerungsanteil wird
83% der Landesfliche als "liandlich" eingestuft. WIK, Cullen (2001), S.200.

"8 Hinzu kommt das (mdgliche) Problem der geomorphologischen Beschaffenheit des Gebie-
tes, das eine Leitungsverlegung im Vergleich zur Stadt erheblich verteuern kann; in Polen
kann die typisch l4ndliche Landschaft als hiigelig und oft auch bewaldet beschrieben wer-
den. Bei einer Lokalisierung der lindlichen OVSt in der Mitte des bewohnten Gebiets sol-
len sich ca. 90% der potentiellen Teilnehmer in einer Entfernung bis zu 4 km und die rest-
lichen 10% bis zu 10 km von der OV St befinden. Vgl. Minister Lacznosci (2001¢), S.19.

119 ygl. Minister Lacznosci (2001c), S.20. Bei dem Aufbau eines radiobasierten Zugangsnet-
zes auf dem Land muss laut dem Kommunikationsministerium mit Kosten in Héhe von
600 bis 900 USD pro Teilnehmer gerechnet werden.

120 Dje Untersuchungen sollten ebenfalls die von lindlichen Teilnehmern gewilnschte Dien-
stepalette umfassen. Vgl. Minister Laczno$ci (2001c), S.10.
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e an einem Anschluss mit der Mdglichkeit von Dateniibertragung besonders
junge Landbewohner interessiert sind, um ihre landwirtschaftliche Arbeit zu
modernisieren;

o das Interesse an einem Anschluss fiir berufliche Zwecke oder fiir eine beab-
sichtigte wirtschaftliche Aktivitét im untersuchten Zeitraum gestiegen ist;

o die Zahlungsbereitschaft bzgl. der Anschlussgebiihr und der durchschnittli-
chen Telefonrechnungen in den zwei betrachteten Jahren leicht gestiegen ist;
1999 waren 50% der Befragten imstande und bereit, eine Anschlussgebiihr in
Hoéhe von 500 PLN (ca. 120 Euro) und eine monatliche Rechnung von ca.
40-50 PLN (ca. 10-12 Euro) zu bezahlen;

e die gréBere Bedeutung der Hohe der einmaligen Anschlussgebithr und den
Minutenpreisen fiir Verbindungen weniger Bedeutung beigemessen wird;'?

o die Anschlussnutzungsstruktur 6ffentlicher Telefonzellen auf dem Land wie
folgt ist:

* lokale Gespriche 57%
* Gespriche bis 100 km 29%
* Gespriche tiber 100 km 7%

Diese Ergebnisse bestitigen, dass das Bediirfnis, aber auch der objektive Bedarf
hinsichtlich eines Telefonanschlusses auf dem Land zweifelsfrei vorhanden
sind, auch wenn die Zahlungsbereitschaft weit unter den Investitionskosten pro
Anschluss liegt und von einer geringeren Nutzung des Telefons als in der Stadt
auszugehen ist.'? Zusitzlich zu den hheren (itreversiblen) Aufbaukosten lassen
ldndliche Teilnehmer aus diesen Griinden relativ geringe zusétzliche Vorteile fiir
Betreiber erwarten.'

3.2.6 Fazit: die polnische Telekommunikation - Stadt und Land

Wie die Diskussion der Daten zeigte, hat sich die polnische Telekommunikation
in den Jahren 1989 bis 2000 beachtlich entwickelt. Das Festnetz wurde vollauto-
matisiert und bereits zu iiber Dreiviertel digitalisiert (siehe Tab. 3-14). Die Fest-
netzpenetration mit Hauptanschliissen stieg dreieinhalbfach an, die Penetration

12! Dje Umrechnung basiert auf den Wechselkursen der Polnischen Staatsbank, NBP (2002).
Siehe Tab. 3-18.

122 Eine Ausgabe von mehreren Hundert PLN auf einmal stellt bei dem geringen durch-
schnittlichen Einkommen der lindlichen Bevélkerung ein Problem dar.

'3 Zum anderen misste jedoch auch der generierte eingehende Verkehr bei der Kalkulation
mitbertcksichtigt werden.

124 Die zusttzlichen Vorteile umfassen die zusttzlichen Erlose und darunter u.a. die An-
schlussgebiihr, die Grundgebiihren sowie Diensteerldse. In Kapitel 5.1.3. werden die
Grundlagen der zus#tzlichen (inkrementellen) Kosten und Erldse vorgestellt.
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mit Privatanschliissen vervierfachte sich fast. Trotz dieser positiven Ergebnisse
bestitigte sich jedoch die Verlangsamung des Ausbaus im Jahr 2000, obwohl
eine flichendeckende Versorgung noch lange nicht erreicht ist.

Das gewihlte Ausbauprocedere "von oben nach unten", das zunéchst auf den
oberen Netzebenen Kapazititen fiir eine Ausweitung der Teilnehmerzahlen
schafft, ist addquat gewihlt, jedoch alles andere als originell. Eine dhnliche Vor-
gehensweise haben auch die iibrigen hier vorgestellten MOE-Lénder gewihlt,
die ihre Festnetze ausbauen, da keines von ihnen iiber geniigend freie Netzkapa-
zititen verfiigte. Somit kann die im Vergleich langsamere Entwicklung des pol-
nischen Netzes nicht mit dieser spezifischen Ausbaupolitik begriindet oder gar
gerechtfertigt werden.

Wie zusitzlich gezeigt wurde, existieren weiterhin groe Unterschiede zwischen
den Stiddten und dem Land, die in den letzten Jahren trotz Ausbaus beider Berei-
che nicht eliminiert werden konnten.'”” In manchen Teilen des Landes haben
sich die Diskrepanzen sogar noch verschirft, was auf einen vorrangigen Ausbau
der stiddtischen Regionen hindeutet. Vor allem am Beispiel der Warschauer Re-
gion, die das wichtigste Wirtschaftszentrum des Landes darstellt, konnten die
ungleich verteilten Investitionsaktivitdten in dem behandelten Zeitraum doku-
mentiert werden.

Der prioritire Anschluss stiddtischer Regionen ist genauso wie der vorrangige
Anschluss von GroB8kunden 6konomisch nachvollziehbar, denn diese gelten als
profitable Kunden. Die generierten Erlose konnen im weiteren die Defizite aus
dem Anschluss der weniger profitablen Teilnehmer decken. Andererseits ist die-
se Entwicklung nicht konform mit der Tendenz, der Quersubventionierung von
(geschiftlichen) GroBkunden hin zu Privatkunden und von stédtischen hin zu
landlichen Regionen durch die Neuausrichtung der Tarife an den Kosten ein En-
de zu setzen.'?

Sollte jedoch diese Anschlussstrategie von den polnischen Netzbetreibern tat-
sidchlich verfolgt werden, so blieb der zweite Schritt dieses Vorhabens jedenfalls
bisher aus. Es entsteht eher der Eindruck, als hitten sich die Netzbetreiber, da-
runter vor allem der ehemals staatliche nationale Betreiber, vor der vollstindi-
gen Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes im Jahr 2002 die profita-
belste Sparte der Stadt- und Geschiftskunden sichern wollen.

125 ygl. auch Dornisch (2001), S.383. Als eine Nebenwirkung der jahrelangen Vernachlissi-
gung des Ausbaus der lindlichen Telekommunikationsinfrastruktur kann die eigenstéindi-
ge Organisation und der Aufbau von Festnetzen durch die Landbevdlkerung verstanden
werden. Siehe dazu Kapitel 6.1.1.

126 ygl. EITO (2001), S.161.
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Im folgenden stehen deshalb die Betreiber auf dem polnischen Telekommunika-
tionsmarkt im Mittelpunkt des Interesses, deren Darstellung und Analyse die
Hintergriinde des ermittelten Verzugs der Anschlussversorgung beleuchten soll.

3.3 Die Betreiberlandschaft in Polen: Festnetz und Mobilfunk

Die Liberalisierung der Telekommunikation in Polen fing im Gegensatz zu vie-
len anderen Lindern auf der Ortsnetzebene an. Schon vor der Novellierung
(1995) des alten Kommunikationsgesetzes (1990) durften private Netzbetreiber
bedingt Ortsnetze aufbauen. Zum Aufbau des Netzes waren eine Genehmigung
vom Minister fiir Kommunikation und eine Lizenz fiir das jeweilige Gebiet n6-
tig. Durch diese Bedingungen sowie zahlreiche begleitende Manahmen konnte
das Ministerium das Szenario der Liberalisierung der Ortsnetze durch die Festle-
gung des Gebietes und des Zeitpunktes der Lizenzausschreibung entsprechend
der Zielsetzung der verfolgten Telekommunikationspolitik gestalten.'?’

Die Jahre 2000 und 2001 sind seitens der fiir Telekommunikation zusténdigen,
staatlichen Institutionen Jahre der Wende gewesen. Zum einen wurde ein neues
Telekommunikationsgesetz verabschiedet, das ab dem 1.01.2001 in Kraft getre-
ten ist und unter anderem die Regulierungsbehérde fiir Telekommunikation ins
Leben rief.'® Zum anderen brachte dieser Zeitraum die partielle Offnung des
Fernnetzes mit sich und bedeutete somit flir den Staatshaushalt massive Einnah-
men aus dem Telekommunikationssektor (Fernnetz-Konzessionsgebiihren,
UMTS-Lizenzgebiihren u.4.).'

Um einen Uberblick tiber die Entwicklung der polnischen Betreiberlandschaft
zu geben, sollen im folgenden sowohl der ehemals staatliche, nationale Festnetz-
betreiber, als auch die bedeutendsten privaten Unternehmen vorgestellt werden.
Dariiber hinaus wird die Liberalisierung des Fernnetzes skizziert: Es werden so-
wohl die neuen Fernnetzbetreiber vorgestellt, als auch die Probleme der Fern-
netzmarktéffnung kurz diskutiert, um die Darstellung der auch die Ortsnetze
prigenden Politik der staatlichen Institutionen zu erg#nzen. Im Anschluss daran
wird kurz auf die drei Mobilfunkbetreiber eingegangen, wobei der Mobilfunkbe-
reich speziell im Hinblick auf die mdgliche Substitutionsbeziehung zum Fest-
netz diskutiert wird.

127 In jeder Region wurde ein privater Betreiber zugelassen. Mit der Praxis der Lizenzierung
bzw. Konzessionierung und ihren Bedingungen beschiftigt sich das Kapitel 6, darunter
insbesondere Kapitel 6.1.2 und 6.1.3.

128 Siehe dazu Kapitel 4.3.

1% vgl. Siwik (2001a), S.2. Zur Offnung des Fernnetzes siehe Kapitel 3.3.3, Zur UMTS-Ver-
steigerung siehe Kapitel 3.3.5, Abschnitt "Eine UMTS - Ara?".

158



Mit der verfolgten Telekommunikationspolitik (z.B. der "Dyopol"-Lizenzie-
rung) und ihren Auswirkungen auf den polnischen Telekommunikationsmarkt
beschiftigt sich Kapitel 6 eingehender.

[Da in der folgenden Darstellung gem#fl den Quellen die Werte sowohl in PLN als auch in
USD und EUR angegeben werden, werden in Tab. 3-18 die mittleren jéhrlichen Wechselkurse
fir 1999 und 2000 der Polnischen Staatsbank wiedergegeben. Die Umrechnung der wichtig-
sten Quellenwerte in EUR, die in Klammern neben dem Originalwert angegeben wird, basiert
(wenn nicht anders angegeben) auf den in Tab. 3-18 dargestellten Wechselkursen.'® Alle
Preise werden als Bruttopreise (inkl. 22% MWSt.) angegeben.]

1USD= 1EUR= 1PLN (zuUSD)=| 1PLN(zuEUR)=
1999 3,968 PLN 4,227 PLN 0,252 USD 0,237 EUR
2000 4,346 PLN 4,011 PLN 0,23 UsSD 0,249 EUR
2001 4,094 PLN 3,669 PLN 0,244 USD 0,273 EUR

Quelle: NBP (2002).

Tab. 3-18: Mittlere jihrliche Wechselkurse des PLN (Zloty) zum USD und EUR,
1999-2001

3.3.1 Der ehemals staatliche Festnetzbetreiber - die TP S.A.

Die "Telekomunikacja Polska S.A." - Polnische Telekommunikation AG (weiter
TP S.A.) entstand im Jahr 1991 durch die Teilung des staatlichen Unternehmens
der Post und Telekommunikation.'””! Die TP S.A. ist der nationale, ehemals
staatliche Betreiber, der (konzessionsgebiihrenfrei) im gesamten Landesgebiet
titig ist. Das Unternehmen darf jegliche Telekommunikationsdienste ohne Ein-
schrinkungen anbieten.

Bis 1996 vertrat der Kommunikationsminister den Staat als Eigentiimer gegen-
iiber der TP S.A. Gleichzeitig sollte er Regulierungsaufgaben fiir den gesamten
Sektor wahrnehmen und eine Gleichbehandlung aller Betreiber gewihrleisten.
Dies musste unweigerlich zu Interessenkonflikten zwischen der Eigentiimer-,
"Schiedsrichter"- und Reguliererfunktion fiihren. Im Jahr 1996 wurde deshalb
die Aufsichtsfunktion iiber die TP S.A. dem Finanzminister iibertragen.'*? Mit
dieser Verinderung wurde zumindest formell der jahrelange Interessenkonflikt
behoben und eine Trennung von Betreiber- und Regulierungsorgan vollzogen.

130 ygl. NBP (2002).
B3I ygl. TP S.A. (2001c), S.6.
132 Ustawa o Skarbie Paristwa (1996). In der Praxis soll jedoch weiterhin das Kommunika-

tionsministerium die faktische Kontrolle tiber die TP S.A. gehabt haben. Vgl. Dornisch
(2001), S.390.
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Seit September 2001 gilt die TP S.A. offiziell als ,,dominanter* Betreiber (Be-
treiber mit wesentlicher Marktmacht) auf dem Markt fiir 6ffentliche Telekom-
munikationsnetze und -dienste."® Die Untersuchung der Marktanteile der einzel-
nen Betreiber im Hinblick auf das Bestehen einer marktbeherrschenden Stellung
wurde aufgrund neuer Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes durch
die polnische Regulierungsbehérde fiir Telekommunikation (URT) im Jahr 2001
durchgefiihrt."** Mit der offiziellen Klassifizierung der TP S.A. als dominanten
Betreiber unterliegt diese nun einer verstirkten Priifung und Aufsicht ihrer Akti-
vititen durch die URT.'*

Das Unternehmen

Nach dem Inkrafttreten des alten Kommunikationsgesetzes'* im Jahr 1990 wur-
de ein Modernisierungsplan des nationalen Festnetzes fiir die Jahre 1991-2000
beschlossen. Der Plan bezog sich auf die TP S.A. und umfasste 3 Phasen, die
nacheinander folgende Bereiche behandelten: Entwicklung und Modernisierung
des internationalen Netzes, Entwicklung des Fernnetzes und Ausbau und Moder-
nisierung der Ortsnetze in stédtischen und ldndlichen Regionen. Diese top-down
Strategie sollte die Kapazitiit der Transitnetze erweitern, bevor die Anzahl der
Teilnehmer im Netz bedeutend gesteigert wurde.'”” Die Modernisierung in Phase
3 sollte sich in erster Linie auf Geschéftskunden (Férderung der Wirtschaftsent-
wicklung) und das Warschauer Netz (veraltert und stéranfillig) konzentrieren.

133 Als Kriterium der Feststellung der Marktdominanz gilt die Summe der Einnahmen aus der
monatlichen Grundgebiihr, den Anschlussgebithren und den Verbindungsgebithren. Als
Hilfsgroflen kénnen die Anzahl der angeschlossenen Teilnehmer und/oder die gesamte
Dauer der iiber den jeweiligen Betreiber gefithrten Gespriche genommen werden. Vgl.
URT (2001d). Ende Dezember 2000 verfiigte die TP S.A. tiber mehr als 10,23 Mio. Teil-
nehmer, was einem Anteil von tiber 93% des Anschlussmarktes entspricht. Bei den Ein-
nahmen aus Anschlussgebithr, Grundgebiihr und Diensten beherrschte das Unternehmen
uiber 94,35% des Marktes. Vgl. Pigtek (2001a).
Nach Art.57 des Telekommunikationsgesetzes legt der Vorsitzende der URT die Ergebnis-
se und seine Entscheidung dem Vorsitzenden der "Behdrde zum Schutz des Wettbewerbs
und der Konsumenten" (Urzad Ochrony Konsumentéw i Konkurencji, weiter: UOKIK)
vor. Dieser kann die Entscheidung bestitigen und muss sie bekannt geben. Das Recht, ge-
gen diese Entscheidung beim Antimonopolgericht zu klagen, wurde von der TP S.A. ge-
nutzt. Im September 2001 entschied das Gericht gegen den Einwand des Unternehmens
und bestitigte gleichzeitig die angefochtene Entscheidung. Der Uberpriifung wurden 57
Betreiber unterzogen, die dffentliche Telekommunikationsnetze betreiben. Vgl. Prawo
telekomunikacyjne (2000), Art.57; URT (2001d) und Piatek (2001a).
Dazu gehéren jegliche Veriinderungen der Geschifiskonditionen gegentiber Kunden oder
anderen Betreibern. Vgl. Prawo telekomunikacyjne (2000) Art.57 bis Art.63 (betreffend
dominante Unternehmen). Siehe auch Piatek (2001a).
136 Ustawa o tacznosci (1990).
137 Phase 1 wurde mit Hilfe der Finanzierung durch die European Investment Bank (EIB) re-
alisiert; Phase 2 durch Kredite der Weltbank und der EIB. Vgl. Espicom (2001), S.22.
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&

135

160



Der Plan definierte auch quantitative Ziele, darunter den Ausbau des Netzes von
3,2 Mio. Anschliissen (1990) auf 10 bis 12 Mio. (2000), um die Penetrationsrate
auf das Niveau von 28 bis 35 Anschliissen pro 100 Einwohner zu steigern. Ein
weiteres Ziel war die Verkiirzung der Wartezeit auf einen Telefonanschluss von
12 Jahren (!) auf zwei Wochen.'*

In den Jahren 1996 bis 1999 (die Modernisierungsphase 3 betraf die Jahre 1996-
2000) iiberstiegen die jahrlichen Neuanschliisse die festgelegten Ziele. Im letz-
ten Jahr dieser Phase (2000) schloss die TP S.A. jedoch iiber 700 Tsd. Teilneh-
mer weniger an als geplant."” Laut dem Vorstand der TP S.A. soll ab 2001 die
Prioritét des Unternehmens nicht mehr im verstéirkten Ausbau des Festnetzes lie-
gen. Der AnschluB von iiber 1 Million neuer Teilnehmer innerhalb eines Jahres
(1997, 1998, 1999) soll und wird nicht mehr erreicht werden." Die Raiffeisen
Zentralbank (RZB) bestiitigt einen weitgehenden "Anschluss-Stop” bei Privat-
kunden in ihrer Prognose (vgl. Tab. 3-19).'"!

In Tab. 3-19 wird die Entwicklung der Teilnehmerzahlen der TP S.A. in den
Jahren 1996-2000 sowie eine Prognose der RZB fiir den Zeitraum 2001-2004
dargestellt. Dabei wird auch ein fiir polnische Festnetzverhiltnisse neues Phéno-
men - des Betreiberwechsels bzw. des Verzichts auf einen vorhandenen An-
schluss (churn) - datenméBig belegt. Mit der Stirkung der Position der privaten
Betreiber diirfte die TP S.A. in den néchsten Jahren mit einem sich beschleuni-
genden Verlust an Kunden zu kémpfen haben. Die sich verkiirzende Wartezeit
sowie das Angebot der privaten Betreiber und die Entwicklung im Mobilfunk
erh6hen die Wechselwilligkeit der bisherigen TP S.A.-Kunden.

Die sichtbare Verlangsamung der Anschluss-Verlegung ist laut der TP S.A. eine
Konsequenz der "weitgehenden Marktsittigung" und der sinkenden Profitabilitét
der Anschliisse.'? Das nun nicht mehr staatliche Unternehmen sieht sich nicht
(mehr) in der Pflicht, die Flichendeckung mit Festnetzanschliissen verstirkt
voranzutreiben. Als einer der Griinde fiir die "weitgehende Séttigung" des An-
schlussmarktes - bei einer Festnetzpenetration, die halb so hoch ist wie in den
entwickelten Vergleichsldndern - wird der weniger lohnenswerte Ausbau des
Festnetzes in der Ara des GSM-Mobilfunks (und seines sich verstirkenden Sub-
stitutionscharakters zum Festnetz) angegeben.'*?

18 ygl. Espicom (2001), S.21.

1% vgl. Espicom (2001), S.21.

10 vgl. Kulisiewicz (2001a).

141 yvgl. RZB (2001), S.7.

12 Die weiterhin auf einen Anschluss wartenden Regionen/Teilnehmer sind filr das Unter-
nehmen nicht mehr lohnenswert, da die erwarteten geringen Erl6se in keinerlei Verhdltnis
zu den hohen Investitionskosten stehen. Vgl. Kulisiewicz (2001a) und Kosielifiski (2001).

143 vgl. Rézynski (2001).
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Tellnehmer Jéhrlicher Verlust der Tellnehmer
(in Tsd.) Zuwachs (in Tsd.) - churn (in Tsd.)
1996 6.532 734 nv.
1997 7.619 1.002 n.v.
1998 8.485 1.021 n.v.
1999 9.541 1.056 n.v.
2000 10.233 692 n.v.
2001e'™) 10.536 303 450
2002e 10.686 150 400
2003e 10.836 150 300
2004e 10.936 100 300

"n.v." - Daten nicht verfigbar
Mit "e" gekennzeichnete (kursive) Jahresangaben beziehen sich auf Prognosen der RZB.

Quelle: RZB (2001), S.7 und GUS (1999a).
Tab. 3-19 Teilnehmerzahlen der TP S.A..

Die Schwerpunkte der Entwicklung der Kapitalgruppe TP S.A. sollen von nun
an von der Festnetztelephonie in Richtung der qualitativen Verbesserung des be-
stehenden Netzes und einer Erweiterung der Dienstepalette (u.a. ADSL-, ISDN-
und ATM-Angebote) verlagert werden. Fiir 2004 plant die TP S.A., bereits 40%
ihres Umsatzes mit dem Internetangebot, 30% mit der Mobiltelephonie (PTK
Centertel) und lediglich 30% mit der Festnetztelephonie zu machen. Der Anteil
letzterer lag im Jahr 2001 bei 90%.'%¢

Die Privatisierung der TP S.A.

Die Privatisierung der TP S.A. erfolgte bisher in drei Schritten. Der erste wurde
im Jahr 1998 durchgefiihrt und betraf 30% der Aktien, wovon 15% an die Mitar-
beiter des Unternehmens ausgegeben und 15% zum Handel an der Bérse freige-

144 Bis 1996 sind keine Angaben bzgl. der Teilnechmerzahlen der privaten Betreiber vorhan-
den. Diese diirften jedoch unter 50 Tsd. liegen (1995). Aus dem Grund kdnnen die Teil-
nehmerzahlen bis einschlieBlich 1995 in der Tab. 3-13 als die Daten fur die TP S.A. ber-
nommen werden. Zur Entwicklung des TP S.A.-Netzes in den Jahren 1990-1996 siehe
auch Schenk et al. (1996), S.124f.

Laut anfinglichen Planen wollte die TP S.A. im Jahr 2001 rund 600 Tsd. neue Kunden an-
schliefen. Diese Zahl wurde bereits vom Unternehmen auf 200-300 Tsd. gesenkt. Der von
der TP S.A. berechnete churn sollte 2001 bei 250 Tsd. liegen. Bis 09.2001 hatten jedoch
bereits 400 Tsd. Teilnehmer das Netz verlassen, was die Erwartungen der TP S.A. bei
weitem Ubertraf. Diese Teilnehmer haben entweder zu einem anderen Betreiber gewech-
selt, oder aber sie sind aufgrund langfristig nicht beglichener Rechnungen vom Netz ge-
trennt worden. Vgl. Rézyiiski (2001b), S.4 und Koczot (2001).

146 vgl. Siwik (2001b), S.1-3.

14,
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stellt wurden.'¥” Dem zweiten Schritt gingen langwierige Verhandlungen und die
Suche nach einem "strategischen Partner" voraus, der in Zukunft Mehrheitsan-
teile an dem Unternehmen iibernehmen sollte. Die Interessenten waren die
France Telecom, die Telecom Italia und die Deutsche Telekom. Im Juli 2000
wurden 35% des staatlichen Aktienpakets an das Konsortium France Telecom -
Kulczyk Holding verduBert.'® Am 5.09.2001 hat das Konsortium zusitzliche
12,5% der Aktien erworben und erhielt die Zusage, bis Ende 2002 weitere 2,5%
und eine Aktie kaufen zu kénnen, was dem Besitz einer Aktienmehrheit gleich-
kommen wiirde.'”® Die Anteilseignerstruktur gliedert sich nach dem dritten Pri-
vatisierungsabschnitt wie folgt:

France Telecom-Kulczyk Holding 47,5%

Staat 22,5%
Borsenumlauf: GPW'"® (Warschau)
und London 15%

e TP S.A. - Mitarbeiter 15%

Aufgrund der Aktieniibernahme durch das Konsortium erwartet die RZB eine
Reduzierung der Beschiftigtenzahlen der TP S.A. von bis zu 50% in den néch-
sten Jahren."! Die redundante Uberbeschiftigung und hohe Primien fiir Mitar-
beiter gehdren zu den Griinden fiir die verhiltnisméBig geringen Gewinne der
TP S.A. Zusitzlich schmilerten Investitionen in defizitdre Anschliisse den
Gewinnumfang,'® ‘

Rebalancing tariffs a la TP S.A.

Die TP S.A. sollte eine Neuausrichtung der Tarife an den tatsichlichen Kosten
eigentlich bereits begonnen haben. Das rebalancing tariffs wird einerseits durch
die EU vorgeschrieben und ist andererseits unumgénglich im Zuge der Liberali-

17 vgl. Domnisch (2001), S.398f. Im Vergleich zu Tschechien und Ungarn fing die TP S.A.-
Privatisierung relativ spit an. Ungarn hatte bereits im Jahr 1993 und Tschechien im Jahr
1995 die Privatisierung der staatlichen Betreiber begonnen.

18 Die France Telecom {ibernahm 25%, die polnische Kulczyk Holding 10%.

199 Die France Telecom tibernahm 8,93%, die Kulczyk Holding 3,53%. Vgl. TP S.A. (2001);
TP S.A. (2001d); Siwik (2001), S.2; Piatek (2001), S.1 und France Telecom (2001). Zum
Privatisierungsverlauf der TP S.A. siehe auch Espicom (2001a), S.21.

10 GPW - Gielda Papieréw Wartosciowych - Wertpapierbdrse in Warschau.

15! Der (voraussichtlich) neu besetzte Vorstand (Aktienverkauf und parlamentarische Neu-
wahlen im Oktober 2001) wird eine viel radikalere Firmenpolitik durchsetzen miissen, die
von Einschrénkungen der Investitionen und der Beschiftigtenzahlen innerhalb der n4chs-
ten drei Jahre geprigt sein wird. Die starke Reduzierung der Beschiftigtenzahlen wird fiir
die TP S.A. wiederum enorm hohe Aufwendungen fiir Abfindungen bedeuten (zwischen 8
und 24-monatigem Durchschnittsgehalt pro entlassenen oder frithpensionierten Mitarbei-
ter). Vgl. RZB (2001), S.2 und S.4f.

152 ygl. Rézynski (2000b), S.2.
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sierung des Marktes.'” Dazu missen die Preise der einzelnen Dienste an den
Kosten der Bereitstellung ausgerichtet werden, was filr die Anschlussgebiihr, die
monatliche Grundgebiihr und die Ortsgesprichspreise meist ein Anheben des
bisherigen Preisniveaus bedeutet.'* Dem stehen Senkungen der Fern- und Aus-
landsgespriichsgebiihren gegeniiber.

Kritisch betrachtet hat jedoch die TP S.A. seit der Ankiindigung der Tarifdnde-
rungsvorhaben keine Eile bei deren Umsetzung gezeigt. Die Notwendigkeit des
rebalancing tariffs beim kontinuierlichen Anheben der Grundgebiihr wurde
zwar iiberzeugend verteidigt, die andere Seite des Prozesses, die Senkung der
Auslands- und Ferngesprichstarife, wurde jedoch nicht vorgenommen.'*

Im Jahr 2000 war die Héhe der Tarife im Fernnetzbereich im Verhiltnis zu loka-
len Gespridchen zu hoch, was als Faktor der Neuausrichtung der Tarife (Fernge-
spriachspreis/Ortsgespréchspreis) durch das Verhiltnis 7,1:1 ausgedriickt wird.
Die Pldne der TP S.A. betrafen Preisverinderungen, die diesen Quotienten bis
Ende 2000 auf 4,5:1 senken sollten. Das angestrebte Verhiltnis liegt bei 3,2 bis
3,5:1.1%

Im Auslandsverbindungsmarkt behélt das Unternehmen laut Gesetz noch bis En-
de 2002 seine geschiitzte Monopolstellung.'*” Es gibt allerdings auch in diesem
Bereich schon beginnenden Wettbewerb, der auf dem Angebot von Auslandsge-
sprichen als VoIP (Voice over Internet Protocol - Internettelephonie) basiert.'*®

Auch bei den lokalen Gesprichsgebiihren geht die TP S.A. das Vorhaben ihrer
Erh6hung langsam an. Dies verwehrt gleichzeitig ihren privaten Konkurrenten
ein Anheben dieser Gebilhren, obwohl sie damit die Anschlussdefizite besser
decken kénnten.'*®

13 ygl. Kosielifiski (2000), S.3f und Margas (1999).

134 ygl. Margas (1999). Eine Festlegung dieser Gebilhren in Hohe der tatsichlichen Kosten
wurde bisher aufgrund von Universaldienstziele nicht praktiziert, da damit das Erschwing-
lichkeitskriterium nicht erflillt wire. Zum Universaldienst siehe Kapitel 4.4.5.

155 Eine Ankiindigung hinsichtlich der Senkung der Ferngesprichstarife wurde kurz nach Be-
kanntmachung der Auferlegung einer Strafe fir die TP S.A. durch die UOKIK verkiindet.
Die von der TP S.A. zu zahlende Strafe von 54,1 Mio. PLN (ca. 12,8 Mio. EUR) betraf
das Nichtbefolgen der Entscheidung der BehSrde von 1998, wonach der Betreiber seine
Ferngespréchsgebithren senken sollte. Vgl. Kulisiewicz (2001). Zu den Ferngespriichsge-
bithren der TP S.A. und der neuen Betreiber siehe Kapitel 3.3.3, insbesondere Tab. 3-26.

156 vgl. Krysowski (2000) und Dornisch (2001), S.389. Im Jahr 1994 soll dieser Faktor bei
36:1 und im Jahr 1998 bei 12:1 gelegen haben.

157 Vgl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art. 135.

158 Diese Entwicklung wird weiter in Kapitel 3.3.4 beschrieben.

159 ygl. Kulisiewicz (2001) und Krysowski (2000). Die lokalen Gespriche kosteten im Jahr
2000 etwa die Hilfte, verglichen mit den Preisen der Deutschen Telekom oder der France
Telecom. Zu den Tarifstrukturen im internationalen Vergleich siehe Kapitel 3.1.8.

164



Die Hohe der Grundgebiihr der TP S.A. war im Jahr 2000 dreimal niedriger als
bei den fiihrenden europiischen Betreibern. Diese Gebiihr, die im Jahr 1998 bei
13,4 PLN (ca. 3,2 EUR) lag, wurde allerdings bis 06.2001 insgesamt auf 42,7
PLN (ca. 11,66 EUR) angehoben.'® Eine weitere Erh6hung dieser Gebiihr auf
ein Niveau von 12,6 USD/Monat wird von der CA IB (Creditanstalt Investment-
bank) bis 2005 prognostiziert.'®'

Gleichzeitig mit der letzten Erhdhung der Grundgebiihr wurde von der TP S.A.
die Anschlussgebiihr von 561,20 PLN (ca. 153,2 EUR) auf 366 PLN (ca. 100
EUR) gesenkt, was im Sinne des rebalancing tariffs unverstindlich ist.'? Unter
Marktaspekten betrachtet, ist die Anschlussgebiithr der wesentliche Parameter,
iiber den die privaten Betreiber mit der TP S.A. konkurrieren kénnen. Eine Sen-
kung dieser Gebiihr seitens der TP S.A. zog parallele Schritte der Wettbewerber
nach sich, die auf diese Weise ihr Anschlussdefizit vergréBern mussten.'®® Die
Regulierungsbehdrde (URT) verurteilte diese Mafinahmen als zielgerichtete
Wettbewerbsbeschrinkung,'® hatte jedoch zu dem Zeitpunkt noch keine Macht-
mittel, eine solche Vorgehensweise der TP S.A. zu unterbinden.

Struktur der Einnahmen und der durchschnittlichen Anschlussnutzung im
TP S.A.-Festnetz

Die Struktur der Einnahmen der TP S.A. auf dem Festnetzmarkt im ersten Halb-
jahr 2001 zeigt Abb. 3-26. Diese Struktur hat sich im Vergleich zum selben
Zeitraum im Vorjahr (2000) insofern verindert, als der Anteil der Grundgebiihr
aufgrund der genannten Preiserhdhungen um 5,6%-Punkte auf 21,3% gestiegen
ist. Den stirksten Anteilsriickgang von 2,4%-Punkten verzeichneten insgesamt
die Einnahmen aus Verbindungen.'®

16 ygl. RZB (2001), S.6. Die Gebtthrenerhdhung vom 1.05.2001 steigerte die Grundgebiihr
um 40%, von 25 auf 35 PLN.

161 ygl. CA IB (2001), S.14. Vgl. dazu auch Abb. Abb. 3-5 fir das Gebithrenniveau von
1999.

162 ygl. Nowak (2001).

16 Das Defizit vergrdBert sich dadurch auch fiir die TP S.A., die sich jedoch in einer weitaus
besseren Finanzsituation befindet als die meisten privaten Betreiber. Sie verfligt immer
noch tiber ein institutionelles Auslandsverbindungsmonopol und konnte das Fernnetzmo-
nopol faktisch bis 1.07.2001 aufrechterhalten. Siehe dazu auch Kapitel 3.3.3und 3.3.4.

14 Vgl. URT (2001b). Als unverstindlich wurde dabei befunden, dass die TP S.A. zum einen
die Anschlussgebtihr senkt und zum anderen einen Zugangsdefizitausgleich verlangt. Zum
Zugangsdefizitausgleich siehe Kapitel 6.1.3.

165 Eine Ursache dafiir kénnte die Verbreitung und die fortlaufenden Preissenkungen des Mo-
bilfunks sein. Damit sind sowohl die direkten Senkungen der Anschluss- und Gesprichs-
preise gemeint, als auch die Erweiterung der Tarifpakete um zus4tzliche im Preis enthalte-
ne Leistungen (z.B. Freiminuten).
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Ebenfalls stark sanken die Erlése aus der Durchleitung des Verkehrs zwischen
den Netzen (um 2,2%-Punkte auf 7,1%), was als eine Auswirkung der Gebiih-
renpolitik der TP S.A. in diesem Bereich angesehen werden kann. Durch die iib-
erh6hten Gebithren wurden andere Betreiber dazu motiviert, eigene Netze aus-
zubauen, um die Nutzung des TP S.A.-Netzes zu minimieren. Die TP S.A. hat
damit durch die GebtihrenhShe negativen Einfluss auf ihr eigenes Durchlei-
tungssegment genommen.'*® Aufgrund der von den Mitbewerbern geplanten und
bereits getitigten Investitionen in eigene Netze ist dazu mit einem weiteren
Riickgang der Erlése aus dem Durchleitungs- und dem Mietleitungssegment zu
rechnen.'?’

Durch-
leitung zw.
Netzen 7,1%
Mietleitun-
gen 3,4%

Sonstige
9,7%

Grund-
gebiihr
21,3%

Eigene Darstellung anhand von Drozdz (2001).
Abb. 3-26: Struktur der Einnahmen der TP S.A. im Festnetz, 1. Halbjahr 2001'6

Auch die Struktur der TP S.A.-Anschlusserlése bzw. der Anschlussnutzung
diirfte sich in den nichsten Jahren bedeutend veridndern. Abb. 3-27 zeigt die ty-
pische Aufteilung der monatlichen Nutzung des Anschlusses durch einen durch-
schnittlichen TP S.A.-Kunden fiir das Jahr 2000, die in groBem MaBe durch die
Tarifstruktur der TP S.A. geprigt ist. Bei der Darstellung muss beriicksichtigt
werden, dass im Jahr 2000 im Fernnetz noch keine privaten Betreiber titig wa-
ren. Auffillig an der Abb. 3-27 ist der sehr hohe Anteil der (subventionierten)
lokalen Gespriche und der relativ geringe Anteil der (monopolisierten) Verbin-
dungen ins Ausland.

In den kommenden Jahren wird die TP S.A. verstdrkt mit vielen komplexen Pro-
blemen zu kimpfen haben. Dabei diirfte zun#chst die Erh6hung der Produktivi-
t4t der Mitarbeiter im Vordergrund stehen. Auch der begonnene Wettbewerb im

1% Dieses Segment wird von Analysten zu den rentabelsten Geschifisbereichen gezihlt. Vgl.
Dré2dz (2001).

167 vgl. Dré2d2 (2001) und 0.V. (2001e).

'8 Die Auswirkungen des Mitte 2001 begonnenen Wettbewerbs im Fernnetz sind in der Abb.
3-26 noch nicht enthaiten.
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Fernnetz zeigt bereits erste Auswirkungen auf die Ergebnisse des Unternehmens
und erzeugt Anpassungsbedarf.

Fern-
gespréche
[ 12,4% Auslands-
-gespriche

1,6%

Gesprédche mit
|__— Mobilfunk-
netzen 5,4%

V___Internet dial
up 13,4%

Eigene Darstellung anhand von Swiderek (2001b).
Abb. 3-27: Die durchschnittliche Anschlussnutzung bei TP S.A.-Kunden, 2000

Eine Verbesserung des rechtlichen Rahmens des Marktes und die zunehmende
Kontrolle der Vorgehensweise der TP S.A. durch die URT werden die bis zu-
letzt wahrgenommenen Moéglichkeiten der Ausnutzung ihrer Marktposition ein-
schrinken. Auch die im Jahr 2001 eingetretene (oder sich verstirkende) churn-
Tendenz diirfte fir das Unternehmen zunehmend ein Problem darstellen. Der
Betreiber scheint jedoch die Anzeichen fiir einen massiven Verlust an bereits
angeschlossenen Kunden nicht zu erkennen. Die RZB fasst TP S.A.'s bisherige
und aktuelle Politik wie folgt zusammen:

TP S.A's "fixed business has milked a strong market position and is happily

ignoring future problems".'®

3.3.2 Die privaten Festnetzbetreiber im Ortsnetz

Die Telekommunikationsliberalisierung begann in Polen wie schon dargestellt
uniiblicherweise auf der Ortsnetzebene. Die Lizenz- bzw. Konzessionspolitik
des Staates hat mitverursacht, dass eine Vielzahl kleiner Betreiberunternehmen
neu auf den Markt kam.'” Der nationale, dominierende Betreiber bekam auf
diese Weise zwar in jeder Nummerierungszone mindestens einen Mitbewerber,

199 RZB (2001), S.8. Der RZB-Bericht gilt als besonders TP S.A.-kritisch und hat auf dem
Telekommunikationsmarkt in Polen fiir groBen Aufruhr gesorgt.

170 Zur angewandten Telekommunikationspolitik und ihren Auswirkungen siche detaillierter
Kapitel 6.1.
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dieser war jedoch meist klein und finanzschwach und konnte kaum als ernsthaf-
te Konkurrenz der staatlichen TP S.A. angesehen werden.

Im Jahr 1998 waren 96 Betreiberunternehmen zugelassen, wovon 5 nicht titig
geworden waren. Fiir 2000 werden 53 Netzbetreiber angegeben, wovon 7 ihre
Titigkeit nicht aufgenommen haben sollen.'”" Faktisch kann zur Zeit jedoch
kaum mehr von dieser hohen Anzahl selbststéindiger Betreiber gesprochen wer-
den, da viele dieser Firmen bereits von gréBeren Unternehmen iibernommen
worden sind oder sich mit anderen zusammengeschlossen haben. Bei einer an-
fangs noch hohen Zahl an kleinen Betreibern ist eine fortschreitende Unterneh-
menskonzentration unausweichlich.'” Sie stellt fiir diese Firmen die einzige
Moglichkeit dar, die nétige GroBe und Finanzkraft zu erlangen, um mit der
TP S.A. tatséchlich konkurrieren zu kénnen. Zunehmende Konzentrationsten-
denzen werden auch im weiteren Teil des Kapitels bei der Vorstellung der be-
deutendsten privaten Betreiber sichtbar werden.

Teilnehmerzahlen

Tab. 3-20 zeigt die Zusammenstellung der gesamten Teilnehmerzahlen der pri-
vaten Betreiber sowie den jdhrlichen Teilnehmerzuwachs und den Marktanteil
am Zugangsmarkt. Im Jahr 1998 sind knapp iiber 82% der durch die Newcomer
angeschlossenen Teilnehmer private Kunden.'” Der sinkende Anteil an Privat-
anschliissen (im Jahr 1999 sind es 73,2%)'” lisst auf eine Anderung der Betrei-
berpolitiken schlieBen, die sich in steigendem MaBe auf "profitable” Geschifts-
kunden konzentrieren.

Wie in Tab. 3-20 auch sichtbar wird, verlangsamt sich im Jahr 2000 das Tempo
des Zuwachses der Teilnehmerzahlen ebenfalls bei den privaten Netzbetreibern.
Zum einen ist die Ursache dafiir in der instabilen Regulierungssituation zu su-
chen, in der das Inkrafttreten des neuen Telekommunikationsgesetzes und damit
die Griindung der Regulierungsbehérde (URT) abgewartet wurde. Zum anderen
war das Jahr 2000 von vielen Unternehmenszusammenschliissen und -iibernah-
men geprigt,'” die kleine Betreiberunternehmen vor dem finanziellen Unter-
gang retten sollten, sowie von Restrukturierung und Finanzproblemen der ein-
zeln verbliebenen Betreiber. Es bleibt abzuwarten, ob dies ein anhaltender Riick-
gang oder ein kurzfristiges Phdnomen ist.

17! ygl. GUS (1999a), S.12; GUS (2000a), S.XVII; GUS (2001), S.XIX sowie URT (2001).
Laut der URT waren im Jahr 2000 neben der TP S.A. 45 Betreiberunternehmen titig. Fiir
die gesamte Liste der zugelassenen Betreiber (Stand 6.09.2001) siehe Minister Lacznosci
(2000k).

172 ygl. Domisch (2001), S.390.

13 ygl. GUS (1999a), S.12.

17 ygl. GUS (2000a), S.XVILI.

15 vgl. Mincer (2001).
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1996 1997 1998 1999 2000

Teilnehmeranzahl der privaten
Betreiber insgesamt (in Tsd.) 70 155 323 532 7125

Jahrlicher Zuwachs in Tsd. ~70 85 168 209 180,5
Marktanteil am Zugangsmarkt 1,1% 2% 3,7% 5,3% 6,5%
Quelle: Rozyniski (1998), S.6; Kulisiewicz (2001a), URT (2001) und GUS (2000a).

Tab. 3-20: Gesamte Teilnehmeranzahl, jéhrlicher Teilnehmerzuwachs und
Marktanteil der privaten Betreiber, 1996-2000

Marktanteile

Das Gewinnen von Marktanteilen auf Ortsnetzebene gehort zu den langwierigs-
ten und kapitaltrachtigsten Vorhaben im Telekomsektor. Mit den bereits verleg-
ten Teilnehmeranschliissen haben die privaten Betreiber bis Ende 2000 knapp
iiber 6,5% des lokalen Marktes aquirieren kénnen.'” Knapp 93,5%des Teilneh-
mermarktes beherrschte also weiterhin die TP S.A. Betrachtet man jedoch den
Zeitraum, in dem bereits (laut Gesetz) private Betreiber tétig werden konnten
sowie die Anzahl der privaten Unternehmen, so ist dies verhiltnism#Big wenig.

Im Fall der vergleichsweise kleinen Betreiberunternehmen wird das Erreichen
von jeweils 50 Tsd. neuen Teilnehmern in einem Jahr als groBer Erfolg gewer-
tet. Bei den (geschitzten) durchschnittlichen Investitionskosten eines Anschlus-
ses in Hohe von ca. 800-1000 USD bedeutet dies immerhin einen Investitions-
aufwand von 40-50 Mio. USD.!”

Laut Prognosen der CA IB kdnnten die privaten Betreiber bis 2005 einen (Teil-
nehmer-) Marktanteil von ca. 22% fiir sich gewinnen.'” Im Bereich der Einnah-
men aus Anschlussgebiihr, Grundgebiihr und Diensten liegen die privaten Be-
treiber aber im Jahr 2000 erst bei 5,65% Marktanteil.'”

Die von den privaten Betreibern gewonnenen 6,5% des Teilnehmermarktes tei-
len sich sehr unregelmiBig auf die einzelnen Unternehmen auf. Von diesem An-
teil nehmen die vier groften Betreiber-Konsortien bzw. Betreiber-Holdings fast
83% fuir sich in Anspruch. Die Verteilung des Zugangsmarktanteils, den private
Unternehmen gewonnen haben, auf die einzelnen Betreiber zeigt Abb. 3-28.

Auf die vier groBten Betreibergruppen wird im folgenden kurz eingegangen. Sie
bilden auch die Basis des Vergleichs mit der TP S.A., da sie als die bedeutend-

176 ygl. URT (2001).

177 vgl. Kulisiewicz (2001a).

178 ygl. CA IB (2001), S.21.

17 ygl. Piatek (2001a); Biegluk (2001) und 0.V. (2001c). Dieser Anteil wurde im Rahmen

der von der URT durchgefithrten Untersuchung zwecks Feststellung der dominanten Be-
treiber ermittelt.
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sten Konkurrenten angesehen werden miissen. Dazu gehoren: Netia S.A., Tele-
fonia Lokalna S.A. (DIALOG), Elektrim S.A. (Elektrim Telekomunikacja) und
die Polish Telecom Operators (PTO).

Gruppe
Elektrim
12,54%

PTO 10,88%

Drei weitere
- Betreiber
8,36%

Dialog 14,84%

19 tbrige
¥ — Betreiber
8,71%

Eigene Darstellung anhand von Daten aus URT (2001).

Abb. 3-28: Aufgliederung des Anteils der privaten Betreiber am Zugangsmarkt
auf die einzelnen Unternehmen, 2000'*°

Betreiber Festnetz- | \\. itanteil

Teilnehmer

10.128.155 | 93.4%
318.280 2.0%
105.730 1,0%
89.378 0.8%
77.494 0.7%
59,588 0,5%
62.035 0.6%

10.840.660 | _100.0%

Eigene Darstellung anhand von URT (2001) und URT (2001a).
Tab. 3-21: Teilnehmerzahlen und Marktanteile der gréBten Betreiber, Ende
2000

Die durch private Betreiber hinzugewonnenen Teilnehmer (Tab. 3-20) sind nicht
nur als Neukunden, sondemn auch als den Betreiber wechselnde Teilnehmer zu

'8 Die Zusammenfassung der drei Unternehmen: Telefony Podlaskie S.A., Pilicka Telefonia
Sp. z 0.0. und PT Szeptel S.A. in die Gruppe der "drei weiteren Betreiber" ist in diesem
Zusammenhang insofer sinnvoll, als dass sie in der Summe einen #hnlichen Marktanteil
vorzeigen kénnen wie die iibrigen 19 Betreiber, sich also von der Gr8e und lokalen Be-
deutung von diesen tibrigen Unternehmen unterscheiden.

170



betrachten (sieche auch Abb. 3-29).'""" Allein die von der TP S.A. verlorenen
Kunden (Tab. 3-19) diirften sich zum Grossteil fiir einen neuen Festnetz- bzw.
Mobilfunkanschluss entschieden haben.

Um die Relation zwischen der TP S.A. und den privaten Betreibern zu beschrei-
ben, werden in Tab. 3-21 die Teilnehmerzahlen zusammengestellt und die jewei-
ligen Anteile am gesamten Zugangsmarkt der einzelnen Betreiber im Jahr 2000
aufgelistet. Wie in dieser Tabelle zu sehen ist, teilen die vier grofiten Betreiber-
gruppen insgesamt 5,4% des Zugangsmarktes unter sich auf. Die restlichen
1,1% der Teilnehmer werden von insgesamt 22 Betreiberfirmen bedient.

Qualititsmerkmale der Netze
In Tab. 3-22 werden einige der vom Gesetz'* definierten Merkmale der Netze

dargestellt, anhand derer die Qualitit des Netzes festgestellt werden kann und
eventuelle Verbesserungsmafinahmen gefordert werden konnen.

Qualititsmerkmale der Netze'®”
Betreib Faktor der Stérungs- Rate an falschen Dauer der Stérungs-
etrelber behebung (%)l Verbindungen (%)“5 behebung (Tage) 86
TP S.A. 84,26% 0,25-2,33% 0,93
Netia 98,08% 0,00-1,59% 0,38
DIALOG 89,92% 0,00-0,29% 0,65
95,66% (exkl. tiefster
Gruppe Elektrim Wert bei 35,29) 0,063-2,4% 0,8
PTO 96,97% 0,00-1,68% 0,46

Eigene Darstellung anhand von URT (2001a).
Tab. 3-22: Qualitiitsmerkmale der Netze, 4. Quartal 2000

'8 In diesem Sinne werden Neukunden als Teilnehmer verstanden, die bis zu dem Zeitpunkt
gar keinen Anschluss ans Festnetz besafien.

182 yg1. Minister Lacznosci (1996a), §4 Pkt.2 und Pkt.3.

18 Da die meisten vorgestellten Betreiberunternehmen aus mehreren lokalen Betreiberfirmen
bestehen, wird in diesen Fillen das arithmetische Mittel der Einzelangaben verwendet.

18 Dieser Faktor errechnet sich aus dem Anteil der gemeldeten und innerhalb von 24 Stunden
behobenen Stérungen zur Anzahl der Strungen insgesamt. Vgl. URT (2001a).

18 Prozentualer Anteil der falschen nationalen Verbindungen wihrend der Hauptzeit, die
durch Fehlfunktionen der Vermittlungseinrichtungen und Telekommunikationsgerite ver-
ursacht wurden. Der Faktor wird technisch in netzinterne Verbindungen, lokale Verbin-
dungen, Fernverbindungen u.4. differenziert. Fiir die Zwecke dieser Darstellung wird bei
mehreren Angaben pro Betreiber die Spanne gezeigt. Vgl. URT (2001a).

1% Die Dauer der StSrungsbehebung ist die durchschnittliche Wartezeit des Teilnehmers auf
eine Instandsetzung seines Anschlusses. Vgl. URT (2001a).
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Wie aus der Tab. 3-22 zu ersehen ist, verfiigen die dort erfassten privaten Betrei-
ber im Vergleich mit der TP S.A. {iber qualitativ hochwertige Netze. Auch der
angebotene Service, der im Faktor der Stérungsbehebung und der Dauer der Sts-
rungsbehebung konkretisiert wird, kann nur als gut bezeichnet werden. Es kann
also davon ausgegangen werden, dass unter Qualitéitsaspekten die GrofSe des
Netzes und die Servicequalitit unkorreliert sind; man konnte aus den Daten
sogar mit einiger Vorsicht schlieBen, dass tendenziell eher eine negative Korre-
lation existiert.

Die Quote an falschen oder aus technischen Griinden nicht zustande gekomme-
nen Verbindungen lisst keine eindeutigen Schliisse in bezug auf die Qualitit der
Netze zu. Im Falle von netzexternen Verbindungen miissen Stérungen nicht
unbedingt dem jeweiligen Betreiber anzulasten sein, sondern kénnen auch von
den technischen Einrichtungen des die Verbindung tibernehmenden Betreibers
verursacht werden. Eine eventuell schlechtere Bereitstellung von technischen
Zusammenschaltungseinrichtungen koénnte zudem unter Umstinden vom domi-
nierenden Betreiber als wettbewerbsbehinderndes Mittel gegen Konkurrenten
eingesetzt werden.

Tarifpolitik

Eine Zusammenstellung der Preise der einzelnen Betreiber ist an dieser Stelle
obsolet, da in den Tarifen der Betreiber nur wenige Unterschiede zu finden sind.
Die Unternehmen konkurrieren untereinander und mit der TP S.A. hauptsdchlich
iber die Hohe der Anschlussgebiihr, die Ende 2001 bei der TP S.A. 366,- PLN
(ca. 100 EUR), bei Netia 244,- PLN (ca. 66,6 EUR) und bei Dialog 317,20 PLN
(ca. 86,6 EUR) betrug.'”” Der Anschluss kostete Anfang bzw. Mitte 2001'%
jeweils 561,20 PLN (ca. 153,2 EUR) bei der TP S.A. und Netia und 488,- PLN
(ca. 133,2 EUR) bei DIALOG; die Gebithr wurde von den beiden letzteren als
Reaktion auf Preisinderungen der TP S.A. (Mai 2001) gesenkt.'®

Eine weitere Konkurrenzplattform ist das Angebot von differenzierten Tarifpa-
keten mit unterschiedlicher Héhe der Grundgebiihr und der Gesprichspreise. Da
jedoch diese Differenzierung erst im Jahr 2001 begonnen hat, kann noch nicht
beurteilt werden, welche Auswirkungen sie auf den Markt (darunter die Teilneh-
merzahlen) haben wird. Sicher ist, dass die Einfilhrung von unterschiedlichen
Tarifpaketen durch die TP S.A., die mit einer 40%-igen Erhhung der Standard-
Grundgebiihr verbunden war, den Verlust an Kunden beschleunigt hat. Die Ein-
fithrung des zweiten Tarifpakets (fiir Wenigtelefonierer) konnte die Abwande-

187 ygl. TP S.A. (2001a), TP S.A. (2001b), Netia (2001d), Netia (2001¢), DIALOG (2001f)
sowie DIALOG (2001g).

188 Die Preisinderungen bei der Anschlussgebtihr bei den einzelnen Betreibern erfolgten nicht
zum gleichen Zeitpunkt, weswegen die Zeitspanne "Anfang bis Mitte" verwendet wird.

18 vgl. TP S.A. (2000), Netia (2000), DIALOG (2001£) und DIALOG (2001g).
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rung der Kunden zu anderen Betreibern bzw. zum Mobilfunk nicht wesentlich
verhindern (vgl. Tab. 3-19).'%

Die Gesprichsgebiihren sind bei den privaten Betreibern bisher an den Tarifen
des dominierenden Unternehmens ausgerichtet gewesen, was allein durch die
Abrechnungsweise mit der TP S.A. bedingt war.'”' Die einzige Ausnahme stellt
dabei DIALOG dar, da das Unternehmen im Gegensatz zu den anderen Betrei-
bern (inkl. der TP S.A.) die Gespriche nicht iiber Impulse (3-6 Min.) abrechnet,
sondern eine sekundengenaue Taktung anwendet.'”? Die Betreiber konnen in der
Situation des Kampfes um Teilnehmer diese Gebiihren nicht iiber das TP S.A.-
Niveau anheben, da sie sonst weder um bereits bei der TP S.A. angeschlossene
Kunden (Betreiberwechsel) konkurrieren konnten, noch eine attraktive Alterna-
tive in Gebieten wiren, wo auch die TP S.A. neue Anschliisse anbietet.'®

Das Jahr 2001 brachte fiir die privaten Netzbetreiber die hoffnungsvolle Nach-
richt der Schaffung der Regulierungsbehdrde (URT), womit eine Vereinfachung
ihrer Abrechnungen mit der TP S.A. wahrscheinlicher wird. Die URT sollte den
Ansprilchen gerecht werden, als unabhingige Institution die Entwicklung des
Wettbewerbs zu foérdern, Machtmissbrauch zu verhindern und ggf. die Schlich-
tung von Streitigkeiten zwischen den Betreibern zu tibernehmen. Letzteres diirf-
te hauptséchlich auf die Zusammenarbeit der TP S.A. mit den privaten Betrei-
bern Anwendung finden. Wie die Entwicklung auf dem Fernnetzmarkt zeigt
(siehe Kapitel 3.3.3), besteht auf dem Telekommunikationsmarkt weiterhin bzw.
verstirkt Bedarf nach einem unabhéngigen und effizient arbeitenden Regulierer
und Schiedsrichter.'™*

Um das oben angesprochene Problem der Verlangsamung des Netzausbaus und
die Finanzprobleme der Unternehmen besonders sichtbar zu machen, werden im
folgenden die groBten privaten Festnetzbetreiber kurz portritiert und ihre spezi-
fische Problematik skizziert.'*

1% vgl. URT (2001b). Das zweite TP S.A.-Tarifpaket bietet eine niedrigere Grundgebithr, je-
doch doppelt so hohe Gespréchspreise wie das Standardpaket an und ist aus diesem Grund
wohl nur fiir wenige Teilnehmer attraktiv. Die gleichzeitige Senkung der Anschlussgebithr
und das Anheben der Grundgebiihr wurde von der TP S.A. als rebalancing-Vorgehen dar-
gestellt. Da jedoch diese beiden Gebtihren fiir die privaten Betreiber wesentlich zu einer
Einschriinkung des Zugangsdefizits dienen, kann das Vorgehen der TP S.A. auch als
Preiskampf mit den neuen Betreibern interpretiert werden.

191 ygl. CA IB (2001), S.44.

192 ygl. Rézynski (2001b), S.4.

193 ygl. Minister Lacznosci (2000m).

19 vgl. Siwik (2001), S.3 sowie Siciriski (2001).

193 ygl. Dornisch (2001), S.391.
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Der griBte private Netzbetreiber - Netia Holdings S.A. (AG)'*

Die Netia Holdings S.A. ist der gr8te private Netzbetreiber in Polen. Das Un-
ternehmen wurde im Jahre 1990 gegriindet und hat seit 1996 die schwedische
Telia AB als Hauptaktiondr. Die aktuelle Anteilsstruktur gliedert sich wie
folgt:'"’

o Telia AB 48% (schwedischer Telekom-Betreiber)

e Warburg Pincus 9% (amerikanische Investment-Firma)

e Netia Management 2%

e GPW 28%  (6ffentlicher Wertpapierumlauf an der GPW)
e NASDAQ 13% (Wertpapierumlauf an der NASDAQ)

Die Netia-Holdings S.A. besitzt Mehrheitsbeteiligungen an den Unternehmen
Netia Telekom S.A. (Nord- und Zentralpolen) und Netia South Sp. z o.0. (Siid-
polen), die wiederum zahlreiche lokale Netzbetreiber kontrollieren. Die regiona-
len Tochterunternehmen wurden von der Netia S.A. zusammen mit ehemals
selbststindigen Betreibern, die vom Ursprung her Genossenschaften bzw. Ge-
meindeinitiativen waren, gegriindet.'® Auf diese Weise besitzt die Netia Hol-
dings S.A. insgesamt 24 Betreiberlizenzen, die Gebiete in 15 ehemaligen Woi-
vodschaften umfassen,'” in denen sich auch sechs der zehn gréBten polnischen
Stidte (inkl. Warschau) befinden?® und in denen iiber 40% der Bevélkerung
leben.

Die Tab. 3-23 zeigt die Entwicklung der Teilnehmerzahlen des Unternehmens
im Zeitraum 1995 bis Mitte 2001. Im Jahr 2000 waren knapp iiber 25% von Ne-
tias Kunden Geschiftsteilnehmer.?®' Durch die Fokussierung der Betreiberpolitik
auf die Gewinnung von Geschiftskunden wird ein Anstieg des Anteils dieser
Kundengruppe auf 38% bis Ende 2003 prognostiziert.”

Aufgrund der schlechten Finanz-Ergebnisse fiir das 1. Halbjahr 2001, der feh-
lenden Finanzierungszusicherung seitens der Telia AB und der hohen Verschul-
dung (Mitte 2001 bei 3,8 Mrd. PLN, entspricht iiber 1 Mrd. EUR) ist Netias Ak-

19 Siehe Firmen-Homepage unter: http://www.netia.pl oder http:/www.netia.com.pl, Stand
09.2001.

197 ygl. Rézynski (2000a), S.2 und Espicom (2001), S.28.

198 ygl. Rézynski (2000a), S.2. Zu Telekommunikationsgenossenschaften bzw. Gemeindebe-
treibern in Polen siehe Kapitel 6.1.1.

19 Unter "ehemaligen" Woivodschaften ist die alte Woivodschaftsgliederung (49 Woiv.) vor
der Verwaltungsreform gemeint. Siehe dazu Abb. 3-15.

200 yg]. Netia (2001) und Netia (2001b) und Sicifiski (2001a). Das Jahr 2000 schloss der Be-
treiber mit einem grofBtenteils fertigen Skelett-Netz (backbone) von 3500 km ab, das 12
polnische GroBstidte miteinander verbindet.

20 ygl. Espicom (2001), S.29.

202 ygl. CA IB (2001), S.28.
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tienwert seit dem Borsengang 2000 von 117,- PLN (ca. 29 EUR) auf 3,- PLN
pro Aktie (ca. 0,82 EUR) gesunken.®

1995 1996 1997 1998 1999 2000 | 06.2001
I Teilnehmer 5.000 18.000 | 63.000 |~1750.000| 251.000 | 318.280 | 350.000

Die Angaben beziehen sich auf das Ende des Jahres. Der Wert fir 1998 wurde anhand vor-
liegender Daten geschatzt.

Quelle: Netia (2001), Netia (2001a), URT (2001), o.V. (20013).
Tab. 3-23: Teilnehmerzahlen der Netia Holdings S.A., 1995-2001

GemiB den verfiigbaren Beschiftigungszahlen vom 1.Quartal 2001 entfielen auf
einen Netia-Angestellten zu diesem Zeitpunkt 207,6 Anschliisse.2*

Aufgrund der schlechten Finanzsituation und der ungewissen weiteren Finanzie-
rung musste/muss der Betreiber im Jahr 2001 und 2002 seine Investitionstitig-
keit stark einschrinken.

Telefonia Lokalna S.A. - DIALOG>*

Das Unternehmen Telefonia Lokalna S.A. (Handelsname DIALOG) wurde im
Jahr 1997 vom gréB8ten polnischen Silber- und Kupferkonzern - KGHM Polska
Miedz S.A.» und dem nationalen Energieversorger - Polskie Sieci Elektroener-
getyczne S.A. (PSE)? gegriindet. Seit November 2000 besitzt KGHM 100% der
Anteile an dem Betreiberunternehmen.?® DIALOG ist hauptséchlich im Siid-
westen des Landes titig und besitzt Konzessionen fiir 9 Regionen; darunter 8
ehemalige Woivodschaften und 17 Gemeinden um Warschau. Die Konzessionen
decken 13% der Landesfliche ab, die von rund 16% der Landesbevélkerung be-
wohnt wird.2®

203 ygl. Rézyhski (2001b), Chelstowski (2001), Margas (2001) und o.V. (2001f). Der von
Analysten zum Zeitpunkt des Borsengangs geschitzte Wert lag sogar bei 220,- PLN pro
Aktie. Bis Ende 2001 haben simtliche Rating-Agenturen (u.a. Moody's Investor Service)
das Aktien-Rating fiir Netias Wertpapiere um etliche Punkte gesenkt. Vgl. Netia (2001h).

204 ygl. Netia (2001) und ITU (1999), S.132. Im Vergleich dazu soll Ende 2000 die Produkti-
vitit der TP S.A.-Angestellten (in Anschlissen/Angestellten) bei 150 gelegen haben. Vgl.
Kapitel 3.1.7, Abschnitt "Produktivitiit der Angestellten im Telekommunikationssektor".

205 Siehe die Firmen-Homepage unter: http://www.DIALOGok.pl, Stand 09.2001.

206 giehe die Firmen-Homepage unter: http://www.kghm.pl, Stand 09.2001.

207 Siehe die Firmen-Homepage unter: http://www.pse.pl, Stand 09.2001.

208 ygl. 0.V. (2001); DIALOG (2001) und DIALOG (2001b). Telefonia Lokalna ist Eigentil-
mer des kleineren Betreibers CUPRUM2000 S.A.

2 ygl. 0.V. (2001); DIALOG (2001a) und DIALOG (2001).
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Mit bereits 117 Tsd. Teilnehmern (siehe Tab. 3-24) ist DIALOG Ende 2000 auf
den zweiten Platz unter den privaten Betreibern geriickt (siehe Tab. 3-21).2'° Der
Anschluss des 200-tausendsten Teilnehmers bereits im Juni 2001 148t auf eine
durchschnittliche Anzahl von ca. 3.500 Teilnehmeranschliissen pro Woche in
der ersten Jahreshiilfte 2001 schlieBen.?'").

1999 2000 09.2001
| Teilnehmer 42.000 |117.000%%| 228.000

Quelle: DIALOG (2001c), DIALOG (2001d), Wroctawski (2001b).
Tab. 3-24: Entwicklung der Teilnehmerzahlen von DIALOG, 1999-09.2001

Der churn-Faktor von DIALOG betrug bis Mitte 2001 1,6%, wovon lediglich
0,3%-Punkte der Teilnehmer das Netz freiwillig verlassen hatten.?* Nach Schiit-
zungen des Unternehmens setzt sich im Jahr 2001 der Kundenstamm ca. zur
Hilfte aus ehemaligen TP S.A.-Teilnehmern zusammen.?*

Der Betreiber beschiftigt im Jahr 2001 bereits iiber 1000 Personen, was bei
einer Anzahl von ca. 200 Tsd. Teilnehmern in etwa 200 Anschliisse pro Ange-
stellten bedeutet.?"®

DIALOG bildet mit seinem ungebremsten dynamischen Netzausbau und dem
Anstieg der Teilnehmerzahlen eine Ausnahme unter den privaten Betreibern in
den Jahren 2000 und 2001.2'¢

Elektrim S.A. - Elektrim Telekomunikacja Sp. z 0.0. (GmbH)?"’

Im Mai 1999 griindete die Unternehmensgruppe Elektrim S.A. (Energie- und
Telekommunikationssektor) das Unternehmen Elektrim Telekomunikacja (ET),
das die Anteile an jeglichen Telekommunikationsunternehmen von Elektrim

210 ygl, Siwik (2001), Sicifiski (2001a); Rézysski (2000), S.2 und DIALOG (2001c).

2! ygl. Wroclawski (2001b) und DIALOG (2001f).

22 Die Firmendaten und die Daten der URT (2001) stimmen nicht tiberein in bezug auf die
Zahl der Teilnehmer Ende 2000. Laut DIALOG (2001c) hat die Firma Ende 2000 bereits
117 Tsd. Teilnehmer, laut der URT (2001) knapp tiber 105 Tsd.

213 ygl. DIALOG (2001e).

24 vgl. Rézyriski (2001b), S.4.

215 ygl. DIALOG (2001).

218 Die dynamische Entwicklung von DIALOG wird auf die klaren Eigentlimerverh#ltnisse
zuriickgefithrt (100% bei KGHM) und die Plane von KGHM, sich von der Betreiberfirma
zu trennen. In diesem Sinne soll der fortw4hrende Ausbaus des DIALOG-Netzes einen
wertsteigernden Einfluss beim Unternehmensverkauf haben. Vgl. Rézynski (2001b), S.4.

217 Siehe Firmen-Homepage unter: http://www.elektrim.pl, Stand 09.2001.
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S.A. tibernommen hat.?!® Der wichtigste Partner von Elektrim im Bereich der
Festnetzkommunikation ist seit 2001 die franzosische Vivendi Universal Grup-
pe.”” Ende 2001 sollte die franzésische Kapitalgruppe ein Mehrheitspaket von
51% an Elektrim Telekomunikacja erwerben. Der Gruppe Elektrim verblieben
nach dieser Transaktion 49% der Anteile an dem Telekommunikationsunterneh-
men.”?

Zu den lokalen Festnetzbetreibern, deren Anteile ET von Elektrim S.A. iiber-

nommen hat, gehdren:?*!

RST El-Net - 92% (Anteile),

Telefonia Regionalna Sp. z o.0. - 99,39%,
Elektrim TV-Tel - 100%,

Telefonia Polska-Zachéd - TeleTon - 100%.

Die Entwicklung der Teilnehmerzahlen der ET-eigenen Betreiberunternehmen
zeigt Tab. 3-25. Wie man sieht, fand der stirkste Zuwachs der Teilnehmerzahlen
im Jahr 1999 statt. Das Jahr 2000 sowie der Anfang von 2001 waren fiir das
Unternehmen von der Ungewissheit bzgl. des zukiinftigen Hauptinvestors sowie
der Unternehmensrestrukturierung bei Elektrim geprdgt. Damit kann das ver-
langsamte Tempo des Zuwachses erklirt werden, das Elektrim Ende 2000 den
Verlust der Position als zweitgroBter privater Betreibers gekostet hat.??

1998 1999 2000 06.2001
I Teilnehmer ca. 20.000 | ca.60.000 73.000 87.000
Die Angaben beziehen sich auf das Ende des angegebenen Zeitraums.
Quelle: o.V. (2001i)und Espicom (2001), S.32.

Tab. 3-25: Teilnehmerzahlen der ET-eigenen Betreiber, 1998-06.2001

Als der wichtigste Betreiber aus dieser Unternehmensgruppe kann die Firma El-
Net angesehen werden, die iiber 42% der Teilnehmer bedient.?” Zusitzlich hat
sie im Juni 1999 eine Konzession fiir die Erbringung von Telekommunikations-

218 yg]. Rézynski, Horodenski (1999); Elektrim (2001) und Jadcza (1999a).

219 Siehe die Firmen-Homepage unter: hitp://www.vivendi.fr, Stand 03.2002.

220 ygl. Elektrim (2001); Elektrim (2001a) und Siemieniec (2001). Das Aktienpaket sollte Vi-
vendi ca. 100 Mio. EUR kosten.

21 ygl. Elektrim (2001); o.V. (1999a); Espicom (2001); Elektrim (2001b) und Elektrim
(2001a) flir eine Auflistung aller der Transaktion unterliegenden Unternehmen. Die aufge-
fithrten Firmen bilden nur einen Teil der 489 Mio. EUR teuren Transaktion.

222 Urspriinglich war vom Unternehmen ein Ausbau des Netzes auf 240 Tsd. Teilnehmer bis
Ende 2000 geplant gewesen. Vgl. CA IB (2001), S.29.

223 ygl. Maciejewski (1999); URT (2001) und Jadcza (1999b).
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diensten in der ehemaligen Warschauer Woivodschaft und der Stadt Warschau
erhalten.” Gem3B den Angaben vom April 1999 besaB Elektirm zu diesem
Zeitpunkt insgesamt 24 Konzessionen, die ca. 58% der Landesfliche abdeck-
ten.”

ET fuhrt Pilotprojekte durch, um demn#chst aus einer Hand Telefon-, Kabel-
TV- und breitbandige Internetdienste anbieten zu kénnen.¢

Genauere Angaben tiber die vier ET-eigenen Betreiber liegen nicht vor.
Die Betreiber-Holding Polish Telecom Operators (PTO)

Die Betreiber-Holding PTO wurde 1995 in den Niederlanden unter dem Namen
Intercities Holdings N.V. (1995-1997) gegriindet. Bis 1997 besaB8 der Hauptin-
vestor CETI?? direkt Anteile an den PTO-eigenen Firmen, die 1997 an die PTO
tibergeben wurden. Die PTO verfolgte die Strategie des Aufkaufs von kleinen,
lokalen Betreibern, die aus finanziellen Griinden ihre Tétigkeit einschrinken
oder einstellen mussten.

Der Betreiber agiert hauptsdchlich im Nord- und Siidosten des Landes. Zur PTO
gehdren 5 Betreiberunternehmen mit insgesamt 21 lokale Konzessionen, die ca.
20% der Landesbevdlkerung abdecken:**

Telefony Rzeszowskie TELER S.A.
Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne RETEL S.A.
Srodkowo-Zachodnie Telefony Polskie S.A.
Telekomunikacja Debicka S.A.

Telefony Brzeskie S.A.

Die PTO versorgte Ende 1998 ca. 50 Tsd. Teilnehmer.”” Bis Mitte 1999 hatten
die fiinf Betreiber insgesamt ca. 74 Tsd. Teilnehmer angeschlossen, mussten
aber aufgrund finanzieller Probleme ihren weiteren Ausbau fast génzlich stopp-
pen.??

24 ygl.0such (2000), S.2; 0.V. (2000a) und Rézyniski (2000), S.2.

25 ygl. Jadcza (1999).

226 ygl. Elektrim (2001d).

221 CETI - Central Europe Telecom Investments. Das CETI wurde 1994 von der International
Finance Corporation (IFC) der Weltbank, mitbegriindet. Das Ziel des Fonds war die Fi-
nanzierungshilfe beim Auf- und Ausbau der Telekommunikationsinfrastrukturen in Mit-
tel- und Osteuropa. Vgl. 0.V. (1999), Espicom (2001), S.34 und IFC (1994).

28 vgl. Legowski (2000) und o.V. (1999).

29 ygl. Rézynski (1998), S.5.

20 ygl. Maciejewski (1999), URT (2001), Wroctawski (2001) geben filr 2001 eine Teilneh-
merzahl zwischen 75-77,5 Tsd. an, was einen kaum merklichen Unterschied zu den Daten
von Mitte 1999 bedeutet. Die Informationslage bzgl. der Teilnehmerzahlen und der Hol-
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3.3.3 Wettbewerbsbeginn im Fernnetz

Ende 2000 wurden Konzessionen fiir den Aufbau von Fernnetzen sowie den
Betrieb und das Erbringen von Fernnetzdiensten vom Kommunikationsministe-
rium ausgeschrieben. Die drei antretenden Unternehmen erhielten jeweils eine
nationale Fernnetzkonzession: 2*'

e Netia 1 Sp. z o.0.
e NOM Sp. z o.0.
o Energis Polska Sp. z o.0.

Alle drei Betreiber haben unter den Anteilseignern Unternehmen, die bereits
eigene Fernleitungen (entlang von Bahnschienen oder Energieleitungen) sowie
Telekommunikationserfahrung besitzen. Eine Ausweitung der vorhandenen
Kapazititen ist also unter Einsatz von geringeren Investitionsmitteln als beim
kompletten Neubau des Fernnetzes méoglich.?*?

Der Auf- und Ausbau soll sich auf Glasfaser-Ringnetze konzentrieren, die in der
Ubertragungstechnologie DWDM?* arbeiten werden. Damit kénnten die Unter-
nehmen in naher Zukunft auch im internationalen Gespriachsverkehrsmarkt eine
ernstzunehmende Konkurrenz fiir die TP S.A. darstellen.® Laut Prognosen
kénnten die Konkurrenten der TP S.A. bis 2005 einen Marktanteil von 30-50%
des Fernverkehrs gewinnen.”’

Mit dem Markteintritt der neuen Anbieter im Fernnetz sind erste Preissenkungen
bei den Gesprichsgebiihren verbunden. Die Preisverdnderungen/Preisstruktur
bei Ferngesprichen ab dem 1.09.2001 werden in Tab. 3-26 dargestellt.

Die groBien Preisunterschiede von Netia 1 zur TP S.A. und zu NOM beruhen
teilweise auf einer unterschiedlichen Zeitzonenaufteilung bei Netia 1. Mit weite-

ding selbst ist mangelhaft. Zur Finanzsituation (Verschuldung) der PTO siehe u.a. Bosak
(2001).

B ygl. Minister E.acznosci (2000i) oder Dornisch (2001), S.393f.

22 Ein Neuaufbau des Fernnetzes neben dem bestehenden wiirde nach Schétzungen des
Kommunikationsministeriums ca. 200 Mio. USD kosten. Vgl. Rézynski (2000a), S.4
Siehe auch Dornisch (2001), S.391ff.

23 DWDM steht fiir dense wavelength division multiplexing. Diese Technik, die dem WDM
unterliegt (wavelength division multiplexing), ist eine Verbesserung der bisherigen TDM
(time division multiplexing), da sie den einzelnen Signalen eigene (separate) Frequenzen
zuweist und diese "nebeneinander" und nicht "nacheinander" (TDM) verschickt werden
kdnnen. Damit wird die Kapazitlit der bestehenden Glasfaserverbindungen gesteigert.
DWDM (dense WDM) ordnet verglichen mit WDM die Signale dichter an, womit eine
zusitzliche Kapazititssteigerung verbunden ist. Fiir eine umfangreiche Erklirung siehe:
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/mels/dwdm/dwdm_fns.htm, Stand 03.2002.

4 ygl. Siwik (2001), S.2.

% ygl. Wroctawski (2001c) und CA IB (2001), S.3.
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ren Preissenkungen ist im Laufe der Zeit und nach Markteintritt des dritten
privaten Betreibers (Energis Polska) zu rechnen,

Der Fernbereich ist auch mit einer sich verstirkenden Konkurrenz von seiten der
Mobilfunkbetreiber konfrontiert, die im Zuge der Senkung der Mobilfunktarife,
der Erh6hung der Penetrationsrate des Mobilfunks und aufgrund der Nichtunter-
scheidung zwischen Fern- und Ortsgesprichen (beides "Verbindungen ins Fest-
netz") an Schirfe gewinnen wird.?’

Das Prinzip der in Polen eingefithrten Betreibervorwahl fir Ferngespriiche ist
fiir die neuen Betreiber giinstig, da sie bei jeder Fernverbindung gewihlt werden
muss. Dies differiert z.B. vom deutschen Prinzip, wo bei Anwahl einer Fernver-
bindung ohne Betreibervorauswahl das Gesprich automatisch tiber den bisheri-
gen Zugangsnetzbetreiber erfolgt (meist die Deutsche Telekom).

Auf diese Weise wird in Polen das dominierende Unternehmen (TP S.A.) nicht
favorisiert, sei es aus Gewohnheit oder Unwissenheit vieler Teilnehmer, die
sonst keine Betreibervorauswahl betreiben wiirden. Nach dem in Polen ange-
wandten Prinzip werden diese Personen dazu gezwungen und auf die Mog-
lichkeit der Wahl anderer Betreiber als der TP S.A. durch eine automatische An-
sage hingewiesen.

. g : Netia 1
Minutenpreis fir Ferngespra- TP NOM zu | Netia 1
cheinPLNund (EUR) | S.A%¢ | NOM | Netia1 B A | TPSA.|zuNOM

0,49 0,46 0,43
(0,134) | (0,125) | (0,117)

024 | 023 | 026
(0,066) | (0,063) | (0,071)

Wochenende, Feiertage 0,37 0,35 0,26
(ganztigig) (0,101) | (0,096) | (0,071)

Preise inkl. 22% MWSt.
Quelle: Makowiecki (2001), Siciriski (20015) und Netia (2001g).

Tab. 3-26: Hohe und Vergleich der Minutenpreise fiir Fernverbindungen, Sep-
tember 2001

Hauptzeit (Mo.-Fr. 8-18) -122% | 6,1% | -6,5%

Nebenzeit (Mo.-Fr. 18-8) +8,3% | 42% | +13%

-29,7% | -5,4% | -25,7%

€ Der dritte private Anbieter, die Energis Polska, hat bis dato ihre Tatigkeit noch nicht auf-
genommen. Es sind keine Angaben tiber die geplanten Minutenpreise verfligbar.

37 ygl. CA IB (2001), S.13.

B8 Im Zeitraum 1.07-1.09.2001 kostete ein Ferngespriich bei der TP S.A. (Hauptzeit) noch
0,54 PLN/Min. (ca. 0,15 EUR/Min.) und vor dem 1.07.2001 noch 0,80 PLN/Min (ca. 0,22
EUR/Min.). Vgl. Margas (2001a), S.2.
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NOM Sp. z 0.0.(GmbH) - Vorwahl 010447

NOM Sp. z 0.0. - Niezalezny Operator Migdzystrefowy - (Unabhingiger Zonen-
betreiber GmbH) wurde Ende 1999 von drei Unternehmen gegriindet. Die An-
teile der Aktiondire gliedern sich wie folgt:4°

e PSE - Polskie Sieci Elektroenergetyczne 50% (nationales EVU)

e PKN - Polski Koncern Naftowy 35% (polnischer Roholkonzern)

e Tel-Energo 15% (Telekommunikationsbetrei-
ber im poln. Energiesektor)

NOM startete im 6ffentlichen Fernbereich mit iiber 9 Tsd. Kilometer Glasfaser
und kann von den Erfahrungen und Kunden von Tel-Energo profitieren, das bis-
her unter anderem die Dateniibertragung fiir den Energiesektor sowie auch fiir
die Mobilfunkbetreiber Plus GSM und Era GSM abwickelte.?*!

NOM hat als erster unter den drei Fernnetzbetreibern seine Titigkeit aufgenom-
men. Seit dem 1.07.2001 kénnen Teilnehmer Ferngespriche auf call-by-call-Ba-
sis (ohne Vertrag, ohne Mindestumsatz) oder mit Preselection iiber die 01044
titigen, die iiber die Rechnung der Ortsnetzbetreiber (meist der TP S.A.) abge-
rechnet werden.?? Der Betreiber will sich im Gegensatz zu Netia 1 und Energis
Polska auf Privatkunden konzentrieren. In den ersten zwei Monaten seiner Ti-
tigkeit will NOM bereits 7-8% des Ferngesprichsverkehrs bedient haben.?*

Das Unternehmen hofft auf eine baldige Senkung der an die TP S.A. zu entrich-
tenden Interconnection-Gebiihren und des Zugangsdefizitausgleichs durch die
URT. Die Héhe der beiden Gebiihren betrigt im Moment ca. 60% des vom Kun-
den gezahlten Preises, die NOM an die TP S.A. iiberweisen muss.2*

Netia 1 Sp. z 0.0. (GmbH) - Vorwahl 01055

Netia 1 Sp. z 0.0. wurde von fiinf Unternehmen mit folgenden Anteilen gegriin-
det:¢

e Netia S.A. 38% (lokaler Festnetzbetreiber)
e BRE 22% (Bank)
e PKOBP 22% (Bank)

9 Siehe die Firmen-Homepage unter: http://www.nom.com.pl, Stand 03.2002.
290 ygl. Espicom (2001), S.37 oder Madej (2001).

241 ygl. Siepracki (2000), S.2 sowie Dornisch (2001), S.392f. Zu den Mobilfunkbetreibern
siehe Kapitel 3.3.5.

22 ygl. Siciniski (2001b); Margas (2001a); RZB (2001), S.7 und Madej (2001).
3 vgl. Wroctawski (2001c).

24 ygl. Sicifiski (2001b). Zum Zugangsdefizitsausgleich siehe Kapitel 6.1.3.
25 Siehe die Firmen-Homepage unter: http://www.netial055.pl, Stand 09.2001.
246 vgl. Siepracki (2000), S.2 und Espicom (2001), S.28.
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e Telia AB 11% (schwedischer Telekommunikationsbetreiber)
e STOEN S.A. 7% (Warschauer Energieversorger)

Das Unternehmen kann bereits bei Netzstart auf {iber eine halbe Million "eige-
ner" Teilnehmer zuriickgreifen, die an die Ortsnetze der Netia-Betreiber ange-
schlossen sind.?"’

Netia 1 plant, sich auf Geschéfiskunden zu konzentrieren. Da sich das Unterneh-
men in bezug auf die Abrechnung nicht mit der TP S.A. einigen konnte, ist zur
Nutzung der Dienste ein individueller Vertrag erforderlich.*® Fiir Teilnehmer
der TP S.A., die Netia - Dienste nutzen wollen, gilt ein Mindestumsatz von 24,4
PLN (ca. 5,50 EUR) pro Monat, der von angemeldeten Kunden entrichtet wer-
den muss, auch wenn nicht telefoniert wurde.?*

Energis Polska Sp.z 0.0. (GmbH) - Vorwahl 01066**°

Der Fernnetzbetreiber Energis Polska wurde im Jahr 2000 unter dem Namen
"NG Koleje Telekomunikacja" gegriindet. Die Aktienverteilung des Konsor-
tiums gliedert sich wie folgt:**'

e PKPS.A. 42,5% (Polnische Staatsbahn AG)*?

e National Grid 23,75% (britisches EVU, Aktionér von Energis)

e Energis 23,75% (britischer Telekommunikationsbetreiber)
®

PT "Centrala" Sp. zo0.0. 10%  (lokaler Telekommunikationsbetreiber)

Der Teilinhaber von Energis Polska - National Grid - kann auf jahrelange Erfah-
rungen im britischen Telekommunikationssektor zuriickgreifen. Energis besitzt
in Polen bereits einen gewissen Kundenstamm, der bisher die Netze des Betrei-
bers fiir Datentiibertragungszwecke nutzte.”?

Aufbauend auf den Erfahrungen von Energis soll sich Energis Polska auf den
Geschiftskundenmarkt konzentrieren, dem das Unternehmen integrierte Losun-
gen im Bereich Sprachkommunikation und Dateniibertragung anbieten will.

247 ygl. Siepracki (2000), S.2 und Espicom (2001), S.28.

28 Vgl. Kosielifiski (2001a). Dies erforderte von Netia 1 unter anderem die Investition in ein
Billing-System.

29 Vgl. Wroctawski (2001c) und Netia (2001c). Kunden von einem der 12 lokalen Netia -Be-
treiber, die zur Netia Holdings S.A. gehdren, milssen keinen gesonderten Vertrag unter-
schreiben. Diese Kunden haben auch nicht die Auflage des Mindestumsatzes,

230 Siehe die Firmen-Homepage unter: http://www.energis.pl, Stand 03.2002.

2! ygl. Madej (2001c) und Energis (2001).

22 Es wird erwartet, dass PKP S.A. in Zukunft seinen Anteil zugunsten von National Grid
und Energis auf 2% senken wird, was den beiden Unternehmen die Kontrolle tiber Energis
Polska geben wiirde. Vgl. Espicom (2001), S.36.

253 vgl. Siepracki (2000) und 0.V. (2000).
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Der Betreiber plante, seine Tétigkeit Anfang Oktober 2001 aufzunehmen.?* Das
Nutzen der Dienste von Energis Polska sollte keinen Vertrag erfordern.?*® Preise
fiir Verbindungen, die Energis Polska anbieten wird, waren bis zum 1.10.2001
nicht bekannt.

Das Unternehmen hatte Anfang 2001 bereits mit dem Bau eines breitbandigen
Glasfaser- backbone-Netzes begonnen, das insgesamt 5,3 Tsd. km lang und di-

rekt an das 30 Tsd. km lange europdische Energis-Netz angeschlossen werden
soll.2¢

Probleme der Liberalisierung des Fernnetzes

Die Ausschreibung der Konzessionen zur Zulassung von privaten Betreibern im
Fernnetz wurde im Januar 2000 beschlossen.””” Der problemreiche und lange
Weg zur faktischen Liberalisierung des polnischen Fernnetzes fing mit der ver-
spiteten Erteilung der Konzessionen an, die erst 4 Monate nach der Ausschrei-
bung, also im Mai 2000 erfolgte. Damit war das Ziel, die Fernnetze faktisch ab
dem 1.07.2000 zu 6ffnen, bereits verfehlt, da es fiir die Betreiber in der kurzen
verbleibenden Zeit technisch unmdoglich war, ihre Tétigkeit aufzunehmen. Darii-
ber hinaus mussten auch noch entsprechende Zusammenschaltungsvertrige mit
der TP S.A. geschlossen werden.

Die zahlreichen Probleme bzw. Hindernisse bei der faktischen Offnung des
Fernnetzes sowie ihre Auswirkungen auf den Markt und die Betreiber sollen im
weiteren kurz skizziert werden.

o Verziogerungen seitens des Ministeriums fiir Kommunikation. Zusitzlich
zu der verspiteten Erteilung der Konzessionen zogerte das Kommunikations-
ministerium bei der Schlichtung des Streites zwischen NOM/Netia 1 und der
TP S.A. bzgl. der Zusammenschaltungsvertrige.”® Erst im Dezember 2000

2% Energis Polska empfing die Konzession erst im Dezember 2000 und unterschrieb den Zu-
sammenschaltungsvertrag mit der TP S.A. im August 2001, da das Unternehmen auf das
Schlichtungsergebnis der URT bzgl. der Zusammenschaltungsbedingungen der TP S.A.
und der beiden anderen Fernnetzbetreiber NOM und Netia 1 gewartet hatte. Vgl. Madej
(2001b), 0.V. (2001b), Energis (2001a) und Chelstowski (2001).

255 ygl. Kura$ (2001).

256 vgl. 0.V. (2001b) und Madej (2001c). Dariiber hinaus hat Energis Polska 5 Tsd. km vom
nationalen Glasfasernetz der PKP (fiir 46,5 Mio. USD) fiir einen Zeitraum von 15 Jahren
gepachtet. Vgl. Espicom (2001), S.36.

357 ygl. Minister Lacznosci (2000i).

%58 Vgl. Z.B. Netia (2001£) oder Dornisch (2001), S.389. Aufgrund des Fehlens einer klaren
ministeriellen Politik in bezug auf die Netzzusammenschaltung spricht Dornisch (2001)
von der TP S.A. als politikgestaltendem Organ in diesem Bereich, das sowohl auf die
Fernnetzliberalisierung als auch auf die Ortsnetzbetreiber groBen Einfluss hatte.
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wurden von der Behdrde entsprechende Richtlinien vorgelegt.?* Die weiter un-
ten genannten Streitpunkte bei den Verhandlungen hitten antizipiert und durch
eine Festlegung von Rahmenbedingungen von vornherein vermieden werden
kénnen. Lander der Europdischen Union handhaben dies in Form einer Zusam-
menschaltungsempfehlung - Reference Interconnection Offer (RIO) -, die der
nationale (dominante) Betreiber auf Anweisung des Regulierers vorbereitet
und diesem zur Priifung vorlegt. Der Umfang dieses Rahmenvertrages wird
auch von der Europiischen Union empfohlen.25

o Griindung der Regulierungsbehérde. Ab Anfang 2001 iibernahm die neu
gegriindete Regulierungsbehérde fiir Telekommunikation (URT)?' die Zustin-
digkeit bei Streitfragen vom Ministerium fiir Kommunikation. Die URT war
im August 2000 ins Leben gerufen worden und befand sich demnach in der
Anfangszeit der Fernnetzliberalisierung noch in der Aufbauphase.

¢ Zusammenschaltungsverhandlungen mit der TP S.A. Die Streitpunkte bei
den Verhandlungen mit der TP S.A. bezogen sich auf folgende Bereiche der

Netzzusammenschaltung:*?

Hohe der Zusammenschaltungsentgelte (interconnection charges),

Hohe des Zugangsdefizitausgleichs (access deficit charge),
Teilnehmer-Billing,

Anzahl und Parameter der Zusammenschaltungspunkte (auch technische
Ausriistung zur Aufzeichnung der Verkehrsmenge und -teilnehmer),

o Definition des "einfachen" und "doppelten Transits" fiir die Zwecke der
Abrechnung des durchgeleiteten Verkehrs.

Den im Dezember 2000 vom Ministerium vorgelegten Zusammenschaltungs-
richtlinien wurde im Februar 2001 von der TP S.A. beim Obersten Verwal-
tungsgericht widersprochen, was zu einer weiteren Verzégerung fiihrte. Auf-
grund der erfolgreichen Verzogerungstaktik der TP S.A. und der ministeriellen
Verssdumnisse konnten die Betreiber erst in der zweiten Hilfte 2001 (NOM am
1.07., Netia 1 am 1.08.) ihre T#tigkeit aufnehmen.?® Fiir die TP S.A. bedeutete
dies ein weiteres Jahr der Monopolstellung auf dem Fernnetzmarkt, was sich
aufgrund des geschitzten Wertes dieses Marktes auf Einnahmen in Héhe von
etwa 400-600 Mio. USD beziffern lisst.2*

29 Diese Richtlinien entstanden als Resultat des Streites zwischen der NOM und der TP S.A.
Vgl. Szymczak (2001).

260 ygl. Maj (2001) und 0.V. (2001d).

26! ygl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.136 Abs.1; Art.151 Abs.2 sowie Kapitel 4.3.

262 ygl, Maj (2001).

263 ygl, Margas (2001).

264 Der Wert des Marktes soll laut Prognosen trotz Anstiegs des Verkehrs aufgrund der Preis-
senkungen, die in den n4chsten Jahren zu erwarten sind, auf ca. 230 Mio. USD fallen, den
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eBehinderung des Wettbewerbs - TP S.A.'s Verzigerungstaktik. Der
TP S.A. wird von den Betreibern eine absichtliche Verzégerungstaktik zwecks
Behinderung der Entwicklung von Wettbewerb auf dem Markt vorgeworfen.?
Sie soll unter anderem (trotz entsprechender Vorschriften)® in der Informa-
tionsansage eine Zeitlang nur auf die eigene Betreibervorauswahl hingewiesen
haben. Ferner soll die TP S.A. in ihrer Werbung den Eindruck erweckt haben,
als wire ihre eigene Betreibervorauswahl eine notwendige Bedingung, um
Ferngespriche titigen zu kénnen.2

Die TP S.A. hitte dariiber hinaus die technische Anpassung an das neue Um-
feld verzogert, indem sie bei der Erweiterung der Kapazititen der Zusammen-
schaltungspunkte nicht ziigig vorgegangen wiire.®

Eine weitere Streitfrage zwischen NOM und der TP S.A. ist die Abrechnung
der Dienste des ersteren iiber die Rechnungen der TP S.A. Laut dem Incumbent
kommt dies einer steuerrechtlichen Vorschrifisverletzung (MWSt.) gleich.2%®
Mit dieser Begriindung hat die TP S.A. fiir die Monate Juli bis September 2001
die von NOM geleisteten Dienste nicht auf ihren Rechnungen aufgefiihrt, somit
nicht eingezogen und auch nicht an die NOM tiberwiesen. Damit war NOM
vorerst von der einzigen Einnahmequelle abgeschnitten.?”

¢ Sinn der Konzessionierung? Die Konzessionsgebiihr betrug bei Netia 1 28
Mio. Euro, bei den iibrigen Betreibern jeweils 23 Mio. Euro?”' und sollte einen
Betriebsbeginn am 1.07.2000 ermdglichen. Als erster Betreiber konnte NOM
am 1.07.2001 den Betrieb aufnehmen. Der Zeit- und Erlésverlust, der durch

mehrere Betreiber unter sich aufteilen milssen. Vgl. CA IB (2001), S.3, Wroctawski
(2001c) und 0.V. (2001d).

265 Siehe dazu Dornisch (2001), S.389f. Die TP S.A.-Monopolpraktiken in Form der Verwei-
gerungs- bzw. Verzdgerungstaktik wurden sowohl im Fernnetzbereich als auch gegeniiber
den Ortsnetzbetreibern angewendet. Siehe dazu auch Schenk et al. (1996), S.127.

268 ygl. 0.V. (2001j), Madej (2001a), Kosielifiski (2001a), Minister Lacznoéci (1996a) und
Minister Lacznosci (2000g).

267 Aufgrund der Verzogerungen seitens der TP S.A. und des Ministeriums und der Unge-
wissheit bzgl. des tatsichlichen Zeitpunktes des Anschlusses konnten die privaten Betrei-
ber auch ihre Werbekampagnen nicht ausreichend vorbereiten. Vgl. Margas (2001a).

268 ygl. Chelstowski (2001), Wroclawski (2001c), Kura§ (2001) und Kosielifiski (2001a).
NOM verlangt eine Entschédigung von der TP S.A. in H6he von diber 81 Mio. PLN (ilber
22 Mio. EUR) wegen der durch die "absichtliche Verzdgerungstaktik" der TP S.A. entgan-
genen Erltse aufgrund der verspiteten Moglichkeit der T4tigkeitsaufnahme.

269 vgl. Maj (2001). Dabei handelt es sich um eine Verletzung des polnischen Steuerrechts -
insbesondere der Mehrwertsteuervorschriften -, wo die Fakturierung der von einem Unter-
nehmen erbrachten Leistungen durch ein anderes Unternehmen nicht zugelassen wird.
Demnach wiirde die TP S.A. von NOM zu gesetzwidrigem Verhalten aufgefordert.

20 vgl. Kosieliiski (2001a) und Swiderek (2001c).

21 yvgl. CA IB (2001), S. 33. Netia 1 hatte 5 Mio. EUR mehr geboten.
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die Verzbgerung zustande kam, und dariiber hinaus die zusitzlichen Kosten,
die die neuen Betreiber aufgrund der langwierigen Verhandlungen mit der
TP S.A. tragen mussten, veranlassten die Unternehmen zu einer Riickforde-
rung der erbrachten Konzessionsgebiihren.?”

e Technische Unzuléinglichkeiten des TP S.A.-Netzes. Aufgrund einer unzu-
reichenden technischen Vorbereitung des Netzes seitens der TP S.A. ist die
Durchfithrung der Preselection-Einstellung nur bei 60% der lokalen TP S.A.-
Vermittlungsstellen méglich. Ca. 20% aller TP S.A.-Vermittlungseinrichtun-
gen sind weiterhin analog ohne die Mdglichkeit dieser Einstellung. Weitere
20% der Einrichtungen sind zwar digital, gestatten jedoch nur die Méglichkeit
der Einstellung eines Preselection-Betreibers - in diesem Falle der TP S.A.*”

Aufgrund "technischer Probleme" hatte die TP S.A. dariiber hinaus anfiinglich
nur der Bedienung von 15 Nummerierungszonen durch Netia 1 zugestimmt.
Nach weiteren Verhandlungen kann Netia 1 nun in allen (49) Zonen ihre
Dienste anbieten.?” Laut NOM sollen TP S.A.-Vermittlungseinrichtungen in
verschiedenen Teilen des Landes im ersten Monat der Titigkeit des Betreibers
Verbindungen tiiber die 01044 (NOM) nicht durchgefithrt haben.?”

o Fehlende Vorbereitung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Konzes-
sionsausschreibung und die (verspitete) Konzessionsaushédndigung erfolgten in
einer Situation nicht vorhandener (und von der EU empfohlener) Rahmenvor-
schriften, die eine reibungslos(er)e Durchfiihrung der Markt6ffnung unterstiitzt
hitten. Ein stabiler Rechtsrahmen, der nicht vom Incumbent angefochten wer-
den kann, stellt eine der wichtigsten Voraussetzungen im Prozess der Liberali-
sierung eines netzgebundenen Marktes wie der Telekommunikation dar.2
Dem Kommunikationsministerium und (spéter) der URT muss in diesem Sinne
daher eine iiberstiirzte und unvorbereitete Durchfithrung der Liberalisierung
vorgeworfen werden. Der nun bestehende rechtliche Rechtsrahmen wird von
den Betreibern trotzdem noch als unzureichend, liickenhaft und irrefilhrend be-
zeichnet. Ebenso wenig waren diese beiden Behérden auf die Schlichtung von
Streitigkeiten, die unter diesen Umsténden auftreten mussten, vorbereitet. Die
Annahme des Kommunikationsministeriums, die faktische Offnung des Mark-
tes hitte unter den gegebenen Umst4nden schon Mitte 2000 geschehen kénnen,
ist aus diesen Griinden nicht nachvollziehbar.

22 yeol. Gamdzy (2001), Siwik (2001) und Netia (2001£). Eine entsprechende Klage der Netia
1 wurde eingereicht.

23 ygl. Szafranski (2001a).

2 vgl. Madej (2001b). Die Nummerierungszonen entsprechen den Woivodschaften in der
alten Woivodschaftseinteilung. Siehe dazu Abb. 3-15.

25 ygl. Margas (2001a).

276 ygl. Chelstowski (2001), 0.V. (2001d) und Maksimczuk (2001).
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3.3.4 Bruch des Monopols der TP S.A. im internationalen Gespriichsver-
kehr

Eine unerwartete Wende nahm die Entwicklung auf dem Markt fiir Auslands-
gespriche. Gem#B8 dem Telekommunikationsgesetz (2000) sollte die TP S.A.
das Monopol in diesem Bereich bis zum 31.12.2002 behalten.?”” Bereits im
Oktober 2000 wagte jedoch der Mobilfunkbetreiber Era GSM (PTC) einen uner-
warteten Schritt und bot internationale Gespréche als VoIP (Voice over Internet
Protocol)™ an. Dies geschah im Rahmen eines bewilligten Pilotprojektes und
konnte aus diesem Grund nur einer begrenzten Gruppe von Nutzern zur Verfii-
gung gestellt werden. Zu diesem Zweck nutzte der Betreiber Datenleitungen von
Internetanbietern, die bisher seinen Datenverkehr abgewickelt hatten. Nach ei-
nem Protest der TP S.A. und der Aufforderung, diesen Dienst unverziiglich ein-
zustellen, iibernahm der Vorgiinger der URT*” die Klirung des Problems.?*

Aufgrund eines Gutachtens der URT und des in Kraft getretenen Telekommuni-
kationsgesetzes konnte Era GSM diesen Dienst ab Juni 2001 landesweit anbie-
ten.® Die endgiiltige Priifung der URT ist allerdings noch nicht abgeschlossen.
Einstweilen darf VoIP angeboten werden, da es nicht gegen die Vorschriften des
Telekommunikationsgesetzes verst6Bt (diese Moglichkeit wurde nicht beriick-
sichtigt). Era GSM hatte ebenfalls nicht gegen die in der Konzession festgelegte
Vorschrift, jeglichen internationalen Verkehr iiber die Netze der TP S.A. zu lei-
ten, verstoBen, da es sich hierbei um Daten- und nicht Sprachiibermittlung han-
delte. Viele private Betreiber (unter anderem auch Netia) nahmen VoIP darauf-
hin in ihre Dienstepalette auf.2*?

Bis Oktober 2001 hatten Betreiber, die internationale Verbindungen als VoIP
anboten, laut den Aussagen der TP S.A. bereits 15% dieses Dienstemarktes
{ibernommen.?® Betrachtet man die wiederholten und verstirkten Proteste der

217 ygl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.135.

278 VoIP - Sprachilbermittlung tber das Internet. Der Sprachtransfer wird wie Datentransfer
gehandhabt, indem Sprache in Datenpakete gebiindelt und tiber das Datennetz verschickt
wird. Da keine Echtzeitiibertragung gewihrleistet werden kann und oftmals die Qualit4t
der Ubermittlung schlechter ist als bei traditioneller Sprachitbertragung wird VoIP nicht
als perfektes Substitut der telekommunikationsnetzbasierten Sprachtibermittiung gesehen.

2 Die URT entstand aus der Umwandlung der ehemaligen PITiP (Staatliche Telekommuni-
kations- und Postaufsichtsbehérde). Siehe auch Kapitel 4.2.1.

280 ygl. Wroclawski (2000). In einer Stellungnahme begriite der Kommunikationsminister
indirekt dieses Vorgehen, indem er sich gegen die Blockierung des Einsatzes von neuen
Technologien und fir eine beschleunigte Entwicklung des Telekommunikationsmarktes
aussprach.

28 vgl. Wroctawski (2001€) und Lutycki (2001).

282 ygl. Wroctawski (2001f) und Espicom (2001), S.30.

283 ygl. Wroclawski (2001d) und Lutycki (2001).
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TP S.A., scheinen VolIP-basierte Auslandsdienste die TP S.A. in sehr hohem
MaBe anzugreifen.?*

Die Preisunterschiede zwischen den TP S.A.-Auslandstarifen und den VoIP-
Auslandspreisen von z.B. Era GSM reichen (entfernungsabhingig) bis zu einer
Halbierung des regulidren TP S.A.-Preises.?

3.3.5 Das offentliche Mobilfunknetz

Der Mobilfunk fing in Polen mit dem analogen System NMT-450%* an, das von
PTK Centertel seit 1991 angeboten wurde. Im Jahr 1996 nahmen zwei weitere
Betreiber, Polska Telefonia Cyfrowa (PTC) und Polkomtel, ihre Ti#tigkeit im
GSM 900 MHz-Bereich auf. Im Jahr 1997 wurde eine DCS (GSM) 1800 MHz-
Lizenz an Centertel vergeben.?®’

Im Jahr 1999 wurden den drei Mobilfunkbetreibern zus#tzliche Konzessionen in
den von ihnen bisher nicht genutzten Frequenzb4ndern ohne Ausschreibung im
Rahmen einer Erweiterung der bestehenden zugeteilt. Damit sollten Centertel im
900MHz-Bereich und die beiden anderen Betreiber im 1800 MHz-Frequenzband
titig werden. Centertel durfte sofort mit dem Anbieten von dual-band Diensten
beginnen, fiir Polkomtel und PTC galt bei dual-band eine Sperrfrist bis Mérz
2000, die moglicherweise dem spiter in den GSM-Markt eingetretenen Centertel
den Markteintritt erleichtern sollte.”*

Teilnehmerzahlen und Teilnehmerzuwachs

Der polnische Mobilfunkmarkt gehért zu den am schnellsten wachsenden in
Mittel- und Osteuropa. Laut Angaben fiir das 1. Quartal 2001 bedienten die drei
polnischen Betreiber zu diesem Zeitpunkt insgesamt ca. 7,4 Mio. Teilnehmer.
Dies bedeutete in etwa 27,5% des gesamten Mobilfunkmarktes in Mittel- und
Osteuropa und sicherte den polnischen Betreibern zusammen den ersten Platz in
dieser Landergruppe. An zweiter Stelle lagen die tschechischen Mobilfunkunter-
nehmen mit 16,9%, gefolgt von Ungam mit 12,4% Marktanteil. Ende des 1.
Quartals 2001 diirfte jedoch die Mobilfunkpenetration pro 100 Einwohner in Po-
len knapp {iber 19 Teilnehmern pro 100 Einwohner gelegen haben und war
damit niedriger als in Tschechien und Ungarn im Jahr 2000 (sieche Abb. 3-2).2*

28 vgl. Tokarz (2001).

285 ygl. Cymuta (2001).

286 NMT-450 steht fiir Nordic Mobile Telephone System im 450 MHz-Band.

27 Dje beiden GSM-Lizenzen sowie die DCS 1800-Lizenz wurden jeweils fir 15 Jahre zuge-
teilt. Vgl. Espicom (2001), S.41.

28 ygl. Rézynski et al. (1999), S.15f; 0.V. (1999b) und Espicom (2001).

28 ygl, Era GSM (2001a).
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Tab. 3-27 bietet eine Zusammenstellung der Teilnehmerzahlen der drei Betrei-
ber im Jahr 2000 und eine Prognose fiir das 3. Quartal 2001. Diesen Angaben
nach kénnte der Mobilfunkmarkt das Festnetz in bezug auf die gesamte Teil-

nehmerzahl bereits Mitte bzw. Ende 2002 {iberholen.2”

e Nl I v
2000 2.802 2.461 1.485 6.748
Mitte 2001 3.300 2.885 2.300 8.485
Ende 3. Q. 2001e 3.500 3.190 2.450 9.140

Quelle: Rozyriski (2001c), S.23 und Szafrariski (2001).
Tab. 3-27: Teilnehmerzahlen der Mobilfunkbetreiber, 2000 und 2001

Aufgrund des dynamischen Zuwachses im Jahr 2001 sehen korrigierte Progno-
sen fir den Mobilfunkmarkt ein optimistisches Wachstumsszenario vor und
sprechen von einer méglichen Penetrationserh6hung des polnischen Mobilfunks
auf 35 bis 40% in 2002 und 40 bis 47% in 2003. Fiir das Jahr 2005 wird bereits
eine Penetration von 57% erwartet.?

Mit dem Anstieg der Teilnehmerzahlen und der sich verstirkenden Konkurrenz
zwischen den Betreibern setzt ein aggressiverer Preiskampf um den Kunden ein,
der sich in den durchschnittlichen monatlichen Einnahmen pro Teilnehmer (ave-
rage revenue per user - ARPU) bemerkbar macht.”® Im Jahr 1997 lag das
ARPU im polnischen Mobilfunk bei 105 USD, und im Jahr 1999 wurde ein Sin-
ken auf das Niveau von 80 USD prognostiziert. Im Vergleich dazu betriigt das
ARPU in den westeuropdischen Lindern, in denen die Mobilfunkpenetration auf
dem Niveau Polens liegt, 30 bis 60 USD. Es wird erwartet, dass diese
Einnahmen in Polen in den nichsten Jahren ebenfalls und zwar auf ca. 40 USD
pro Monat sinken.?*

Kundengruppenprofitabilitiit und -loyalitiit sowie Betreiberstrategien

Der Kampf der drei Betreiber um Kunden resultiert auch in einer stindigen
Erweiterung der Palette an angebotenen Diensten, in betréichtlicher Qualitétsver-
besserung und in einer immer weiter gehenden Differenzierung der angebotenen
Tarifpakete.

2% ygl. CA IB (2001), S.16.

5! Eventuelle geringe Unterschiede zwischen den Angaben in der Tabelle und bei der Be-
sprechung der einzelnen Betreiber sind auf die verschiedenen Quellen zurtickzufithren.

292 ygl. CA IB (2001), S.3 und S.16.

23 vgl. Cymuta (2001).

24 vgl. 0.V. (1999).
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Die Unternehmensstrategien der einzelnen Betreiber unterscheiden sich dabei im
Hinblick auf die Fokussierung auf bestimmte Kundengruppen. Plus GSM kon-
zentriert sich auf das Geschiftssegment, Era GSM sowohl auf Geschifts- wie
auch Privatkunden.” PTK Centertel, der als letzter auf den GSM-Markt kam,
strebt nach einem schnellen Zuwachs der Teilnehmerzahlen, der am einfachsten
{iber Prepaid -Kunden zu erreichen ist.

Die unterschiedlichen Kundengruppen zeichnet auch eine unterschiedliche Be-
treiberloyalitit aus, die als Qualit#t des Kundenstamms bezeichnet werden kann.
Die churn -Faktoren spiegeln die Politik der Betreiber im Hinblick auf die Kun-
dengruppenfokussierung wider. Polkomtel (Plus GSM) weist mit ca. 17% den
niedrigsten churn -Faktor auf, PTC (Era GSM) erreicht bereits 20% und Center-
tel (IDEA) sogar 24%, da Prepaid-Kunden die geringste Loyalit4t gegeniiber
ihren Betreibern aufweisen.?

Mitte 2001 lag der Anteil der Prepaid-Kunden am gesamten Mobilfunkmarkt in
Polen bei ca. 39%.”” Die CA IB erwartet, dass sich der dynamische Zuwachs
der Prepaid-Kunden fortsetzt, bis der Marktanteil dieser Gruppe auf ca. 60%
aller Mobilfunkteilnehmer gestiegen ist.”® Die OECD-Durchschnittsanteil der
Prepaid -Kunden am gesamten Markt liegt bei 43%.2%

Die angesprochene sinkende ARPU-Tendenz héngt hauptséchlich mit eben die-
ser Erweiterung der Teilnehmerzahlen auf weniger wohlhabende Nutzer (Pre-
paid-Kunden) zusammen, die zwangsldufig weniger Verkehr und weniger Ein-
nahmen generieren. Die durchschnittlichen Erlose pro Monat liegen bei
Prepaid-Kunden im Jahr 2001 bei ca. 37,- PLN (ca. 10 EUR) und bei Vertrags-
kunden (Era GSM) bei ca. 105,- PLN (ca. 27 EUR).>®

Auch die Preisstrukturen des polnischen Mobilfunks verdndern sich; im Jahr
2000 gehorten sie jedoch weiterhin zu den héchsten in Europa (siehe Abb.
3.1.8.-6). Die 1999 erfolgte "uiberkreuzte" Lizenzierung und damit die Etablie-
rung eines Betreiberoligopols mit drei Unternehmen hat sowohl zur Beschleuni-

25 ygl. Dornisch (2001), S.396.

2% Vgl. CA IB (2001), S.48. Ein GroBteil des Kundenverlustes sind Kunden, die aufgrund der
Nichtbegleichung von Rechnungen vom Netz getrennt werden. Aus Datenschutzgrilnden
ist es in Polen nicht erlaubt, eine nationale Liste von zahlungsunwilligen bzw. ver-
schuldeten Kunden zu filhren (in Deutschland z.B. die SCHUFA) bzw. diese Informatio-
nen zwischen Unternehmen auszutauschen. Die Betreiber erleiden aus diesem Grund Ein-
buBen in Héhe von bis zu 4% der gesamten Erlése.

27 ygl, Rézynski (2001c). Im 3.Quartal 2001 waren rund 60% der Neukunden in Polen
Prepaid-Kunden. Vgl. Szafraniski (2001).

2% ygl. CA IB (2001), S.5.

2% ygl. OECD (2001), S.88.

3% ygl. 0.V. (2001h).
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gung der Mobilfunkverbreitung, als auch zu erheblichen Preissenkungen ge-
fiihrt. !

Die mit Preissenkungen im Mobilfunk verbundene und durch Preiserh8hungen
im Festnetz verstirkt auftretende Substitution eines Festnetzanschlusses durch
Mobilfunk eréffnet dem Markt zwar Wachstumsméglichkeiten; bei Anhalten der
bereits sichtbaren Preisbewegungstendenzen in beiden Sektoren kénnte der Mo-
bilfunk jedoch nicht nur absolut in der Teilnehmeranzahl wachsen, sondern auch
dem Festnetz einen GroBteil des durchzuleitenden Verkehrs streitig machen.

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o0.0. - (PTC) - Era GSM*”

Der Mobilfunkbetreiber Polska Telefonia Cyfrowa (PTC) ist Eigentiimer des
groBten polnischen Mobilfunknetzes unter dem Handelsnamen Era GSM.

Das Unternehmen gehért zu 51% der Elektrim Telekomunikacja (ET), iiber die
die franzésiche Vivendi Universal Gruppe die Kontrolle besitzt.’”® Das zweite
Aktienpaket von 49% hilt direkt und indirekt die Deutsche Telekom AG.3*

Der Start des Mobilfunkbetreibers ist auf 1996 zu datieren, als das Unternehmen
eine Konzession fiir den Aufbau und Betrieb eines GSM 900 MHz-Netzes er-
warb. Seit August 2000 besitzt PTC auch eine Konzession fiir das GSM 1800
MHz-Band.*® Bis Mitte 2001 hatte Era GSM eine Fliachendeckung von 95% des
Landes und 98,9% der Bevélkerung erreicht (siehe Tab. 3-28).3%

Laut Angaben flir das 1. Quartal 2001 nimmt Era GSM mit tiber 3 Mio. Teilneh-
mern den ersten Platz unter den mittel- und osteuropiischen Mobilfunkbetrei-
bern ein und bedient 11,6% des gesamten mittel- und osteuropiischen Mobil-
funkmarktes. Das Erreichen der 3 Mio.-Marke innerhalb von 4,5 Jahren ab Netz-
start ldsst auf den Anschluss von durchschnittlich 1.826 Neukunden pro Tag
schlieBen. Innerhalb des fast 40%-igen Marktanteils von Era GSM am polni-
schen Mobilfunkmarkt befinden sich als Kunden auch ca. 68% der gré8ten pol-
nischen Unternehmen.”’

301 ygl, Zwierzchowski (2001) sowie Dornisch (2001), S.394fT.

302 giehe die Firmen-Homepage unter: http://www.Era GSM.p|, Stand 03.2002.

3% Siehe dazu Kapitel 3.3.2, Abschnitt "Elektrim S.A. - Elektrim Telekomunikacja Sp. z 0.0.
(GmbH) (...)".

3% vgl. 0.V. (2001a) und Era GSM (2001b). Einen Teil des Aktienpaketes hilt die T-Mobile
International, einen Teil die MediaOne Group International, die zur Deutsche Telekom-
Gruppe gehort.

305 vgl. 0.V. (1999).

3% vgl. 0.V. (2001a), Elektrim (2001c) und Elektrim (2001d).

307 Vgl. Era GSM (2001a) und Era GSM (2001).
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1997 1998 1999 2000 03.2001
Teilnehmer (in Tsd.) 295 >780 1.750 2,800 3.000
Flachendeckungsgrad k.A. 80% 85% k.A. 95%
Bevblkerungsdeckungsgrad k.A. 90% 96% k.A. 98,9%

Quelle: Era GSM (2000), Era GSM (2001c), Espicom (2001).
Tab. 3-28: Entwicklung des Era GSM-Netzes, 1997-03.2001
Polkomtel S.A. - Plus GSM**®

Polkomtel S.A. hat von den drei Mobilfunkbetreibern die am stirksten diversifi-
zierte Eigentlimerstruktur:*®

e PKN ORLEN S.A. 19,61% (polnischer Rohélkonzern)*'
e KGHM S.A. 19,61% (polnischer Kupferkonzern)
e Vodafone Americas Asia Inc. 19,61%
o Tele Danmark A/S 19,61% (dénischer Telekombetreiber)
e PSES.A. 16,05% (polnisches EVU)
o Weglokoks S.A. 4,00%
e Tel-Energo S.A. 1,01%
o TelBank S.A. 0,50%
1997 1998 1999 2000 06.2001
Teilnehmer (in Tsd.) > 300 > 800 ca. 1.520 | ca.2.500 | ca.2.900
Flachendeckungsgrad 60% 85% 96% 97% 97%
Bevélkerungsdeckungsgrad 75% 90% 93% 94% 94%

Quelle: Plus GSM (2001), Osuch (2000) und Espicom (2001), S.42f.
Tab. 3-29: Entwicklung des Plus GSM-Netzes*"'

Anfang 2001 wurde das Plus GSM-Netz als das zweitgréte Mobilfunknetz in
Mittel- und Osteuropa gewertet und gehdrte zu den am schnellsten wachsenden
Netzen in Europa.’’> Den Zuwachs der Teilnehmerzahlen und der Flichende-
ckung von Plus GSM stellt Tab. 3-29 dar. Mitte 2001 hatte Plus GSM einen

308 Siehe die Firmen-Homepage unter: http://www.Plus GSM.pl, Stand 03.2002.

3% vgl. Plus GSM (2001a).

310 Bg ist zu beachten, dass die Unternehmen KGHM, PKN Orlen und PSE vom Staat kon-
trolliert werden, was dem Staat indirekt die Kontrolle (55,27%) auch tiber Polkomtel gibt.

31! Die Zahlen beziehen sich jeweils auf das Ende des Jahres. Da genaue Daten filr diese Zeit-
punkte oftmals fehlen, wurden die vorhanden Zahlen gerundet. Vgl. Plus GSM (2001).

312 ygl. Plus GSM (2001), Era GSM (2001a) und o. A. (1999).
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Marktanteil von 34% und musste seit dem GSM-Markteintritt von PTK Center-
tel kleinere Marktanteilsverluste hinnehmen als Era GSM.3"?

PTK Centertel - IDEA"

Der Mobilfunkbetreiber PTK Centertel war der erste Betreiber, der - seit 1991 -
auf dem polnischen Markt mobile Telephonie anbot, das analoge NMT-450-
System. Das digitale dual-band- Netz von Centertel: DCS 1800 MHz (seit 1997)
und GSM 900 MHz (seit 2000)*"* tréigt den Handelsnamen IDEA. Besitzer der
Firma PTK Centertel sind:*'¢

o TPS.A. 66% (polnischer Festnetz-Incumbent)
e France Telekom 34% (franzosischer Festnetz-Incumbent).

Die Centertel-Tétigkeit im GSM 900 MHz-Netz datiert ab einem Zeitpunkt, zu
dem sich die zwei anderen Mobilfunkanbieter Era GSM und Plus GSM bereits
etabliert und die gewinnbringendsten Kunden fiir sich gewonnen hatten.

1999 2000 | 2001e | 2002e | 2003e | 2004e

Teilnehmer (in Tsd.) 683 1490 | 3262 | 4499 | 5186 | 5.598

Marktanteil (Teilnehmerzahl) | 17,3% | 22,1% | 28,1% | 29,8% | 30,5% | 30,8%

Marktanteil (Erlése) 16,8% | 16,0% | 17,9% | 20,3% | 21,7% | 22,4%
ARPU in PLN pro Monat - 154 104 69 63 61 61

(EUR)*" (36,5) | (25,9) | (18,8) | (17,2) | (16,7) | (16,7)

Mit "e" gekennzeichnete Jahresangaben (kursiv) beziehen sich auf Prognosen der RZB.
Quelle: RZB (2001), S.9.
Tab. 3-30: PTK Centertel - Teilnehmer, Marktanteile, Einnahmen, 1999-2004¢

Den GSM-Markteintritt schaffte Centertel hauptsichlich iiber Prepaid-Kunden,
die jedoch fiir den Betreiber geringe Einnahmen bedeuten. Das Ubergewicht von
Prepaid-Teilnehmern (Wenigtelefonierern) und auch der erschwerte Marktein-
tritt durch das Vorhandensein von zwei anderen etablierten Betreibern wird
durch die Differenz des Marktanteils bei Teilnehmerzahlen und Erl6sen in Tab.

33 ygl. Rézynski (2001c), S.23.

314 giehe die Firmen-Homepage unter: http://www.centertel.pl oder http://www.IDEA.pl,
Stand 09.2001.

'3 Vgl. Minister Eacznosci (2000k) und TP S.A. (2001c), S.5. Die Gebihr fur die 900 MHz-
Konzession betrug 103 Mio. EUR.

316 Bis 1997 besaBen die TP S.A. 51%, die France Telecom 24,5% und Ameritech 24,5% der
Anteile. Nach der Nichterteilung einer GSM 900 MHz-Lizenz im Jahr 1997 verkaufte
Ameritech seine Anteile an die beiden anderen Anteilseigner. Vgl. Espicom (2001), S.41.

317 Die Umrechnung in EUR basiert auf den in Tab. 3-18 dargesteliten Wechselkursen. Fiir
die Prognose 2001 bis 2004 wurde der Wechselkurs von 2001 zugrundegelegt.
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3-30 bestitigt. Ende des 1. Quartals 2001 hat das Unternehmen mit dem IDEA-
Netz rund 6,2% des Mobilfunkmarktes in Mittel- und Osteuropa bedient.*'*

Mitte 2001 besitzt das Unternehmen nach eigenen Angaben ca. 2,2 Mio. Teil-
nehmer im GSM-Netz. Die Anzahl der Teilnehmer im analogen Centertel-Netz
liegt im zweistelligen Tausenderbereich und sinkt kontinuierlich. Centertel
plant, bis Ende 2001 eine Bevélkerungsabdeckung von 97% mit dem IDEA-
Netz zu erreichen und Ende 2002 Polkomtel (Plus GSM) bei den Teilnehmer-
zahlen zu iiberholen.’

Eine UMTS - Ara?

Ende 1999 sollte in Polen die Ausschreibung der UMTS-Lizenzen stattfinden.
Die Methode und der Ablauf der Versteigerung, die dhnlich wie in westeuro-
péischen Liandern groBe Einnahmen fiir die Staatskasse mit sich bringen sollte,
wurden vom Ministerium kurz vor der Durchfiihrung veréindert. Dies flihrte zu
einem Riickzug mehrerer groBer ausldndischer Unternehmen. Interessiert blie-
ben nur die drei polnischen Mobilfunkbetreiber. Da drei Lizenzen vergeben wer-
den sollten, wurde die Ausschreibung abgesagt, und die UMTS-Lizenzen wur-
den als Erweiterung der bisherigen GSM-Lizenzen den drei Mobilfunkbetrei-
bern zugeteilt. Die Lizenzgebiihr betrug jeweils 650 Mio. Euro.”” Die Erteilung
der UMTS-Lizenzen noch im Jahr 2000 war insofern wichtig, als diese gemiB
dem neuen Telekommunikationsgesetz in den Jahren 2001 und 2002 nicht hitte
erfolgen diirfen.’! ‘

Die im Dezember 2000 zugeteilten UMTS (3G)-Konzessionen haben eine Gill-
tigkeit bis 2023 und beinhalten eine Zuweisung von Frequenzen im 2 GHz-
Band. Die Inbetriebnahme des Netzes wird darin auf den 1.01.2003 festgelegt
mit der Verpflichtung, bis Ende 2004 mit dem Netz 20% und bis Ende 2007
40% der Bevélkerung abzudecken.’”? Aufgrund der weltweiten, technisch be-
dingten Verzégerungen der Einfilhrung von UMTS kann jedoch auch in Polen
mit einer 1- bis 2-jahrigen Verschiebung dieses Termins gerechnet werden. Die
Kosten des UMTS-Netzaufbaus werden flir das gesamte Landesgebiet auf 2
Mrd. EUR geschiitzt, wovon 1,2 Mrd. bereits in den ersten filnf Jahren investiert
werden sollen.’?

318 vgl. Era GSM (2001a).

319 ygl. IDEA (2001) und IDEA (2001a).

320 ygl. Wroctawski (2000b). Im Jahr 2001 musste jeder Betreiber 250 Mio. EUR bezahlen,
die Abzahlung der restlichen 400 Mio. wurde auf Raten iiber 18 Jahre verteilt. Zum The-
ma der UMTS-Lizenzen in Polen siehe auch Espicom (2001a), S.20.

321 ygl. Siwik (2001), S.2. Andernfalls hitte das neue Telekommunikationsgesetz ge4ndert
werden miissen.

322 ygl. 0.V. (2001a).

33 vgl. CA IB (2001), S.55.
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3.3.6 Fazit: Entwicklung der polnischen Betreiberlandschaft und ihre Rah-
menbedingungen

Einsetzender Wettbewerb im Festnetz

Das Kapitel der Konzessionierung von Betreibern und deren Auswahl ist mit der
Ausschreibung der Konzessionen fiir das Fernnetz abgeschlossen worden. Am
1.01.2002 wurden sowohl der Ortsnetz- als auch der Fernnetzmarkt getffnet.
Eine Titigkeitsaufnahme in diesen Mérkten erfordert nunmehr einer Allgemein-
genehmigung und einer Gebiihr in Héhe von 2.500 EUR.**

Die Liberalisierung des Fernnetzes hat bereits in den ersten Monaten einen
groBeren Erfolg gehabt als die Liberalisierung der Ortsnetze, da bereits Ende
August 2001 der erste Fernnetzbetreiber (NOM) meldete, einen Marktanteil von
7-8% gewonnen zu haben. Auf Ortsnetzebene konnten die Konkurrenten der
TP S.A. trotz lange zuriickliegender Liberalisierung bis 2001 lediglich einen
6,5%-igen Marktanteil erreichen.’?

Der einsetzende Wettbewerb im Fernnetz wird zwangsldufig zu einer Senkung
der Preise fithren. Drastische Schritte in diese Richtung kénnen jedoch nicht
sofort erwartet werden, da die neuen Betreiber zunéchst erhebliche Mittel in den
Aufbau und Ausbau der eigenen Netze investieren miissen.”?® Dariiber hinaus
erlauben die hohen Interconnection-Gebiihren, die sie an die TP S.A. entrichten
miissen, keine drastischen Preissenkungen. Es bleibt abzuwarten, ob und in wel-
chem Umfang die URT die bisherigen, TP S.A.-freundlichen Gebiihren senken
wird.*”’ Die Entwicklung im Auslandsverbindungsmarkt ist dafiir ebenso iiber-
raschend wie auch effizient und ldsst hoffen, dass die Liberalisierung der polni-
schen Telekommunikation nun beschleunigt vorangehen wird.

Rebalancing tariffs des Incumbents

Die TP S.A. hat im Rahmen des im eigenen Stil gefithrten rebalancing tariffs
zunéchst hauptsdchlich Preiserh6hungen im lokalen Bereich (vor allem bei der
Grundgebilhr) eingefiihrt.*® Der Erhéhung der monatlichen Grundgebiihr soll
laut TP S.A. die Ausrichtung an den tatsichlichen Kosten zugrunde gelegen ha-
ben. Gleichzeitig wurden jedoch eine Senkung der Anschlussgebiihr durchge-

324 ygl. Kosielinski (2001a), Rézynski (2001a) und Biegluk (2001). Auf die Bedeutung der
nun entfallenden hohen Konzessionsgebithren, die fiir viele lokale Betreiber eine grofie
Belastung ihrer Investitionspline darstellten, wird niher in Kapitel 6.1.2 und 6.3.4 einge-
gangen. Zur Genehmigungspolitik siche Kapitel 4.4.1.

32 ygl. Wroctawski (2001c).

326 ygl. Margas (2001a).

327 ygl, Rézynski (2001a), 0.V. (2001d) und Biegluk (2001).

328 ygl. Wroctawski (2001).
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fithrt und Anspriiche auf den Zugangsdefizitausgleich angemeldet.”” Der Incum-
bent lieB andererseits die zum rebalancing gehdrenden starken Preissenkungen
im Fernbereich, in dem er nicht mit groBer Investitionslast und hoher Konzes-
sionsgebiihrenbelastung kiimpfen muss, und bei den Auslandsverbindungen ver-
missen. Die Senkung der Preise im Fernbereich wurde erst durch den nahenden
Markteintritt neuer Mitbewerber angestoBen.>*

Die bisherigen rebalancing-Schritte und die generelle Politik der TP S.A. er-
wecken den Eindruck, als wiirde der Betreiber keinen Wert auf die bereits ange-
schlossenen Privatkunden legen und immer noch an der Uberzeugung festhalten,
keine Konkurrenz zu besitzen. Moglicherweise ist es auch fiir die TP S.A.
schwer vorstellbar, dass die jahrelange polenspezifische Attraktivitit eines Tele-
fonanschlusses relativ schnell einem Kosten-Nutzen-Kalkiil der Teilnehmer wei-
chen kénnte, das massive freiwillige Abwanderungen mit sich bringen wiirde.

Das churn-Phinomen

Der sich verstirkende Einfluss der privaten Festnetz- und Mobilfunkbetreiber
auf die Geschehnisse im Festnetzmarkt zeigt sich in dem bis vor kurzem in
Polen nicht denkbaren churn-Phinomen.”®' Auch die sich verindernden Preis-
strukturen sowohl auf dem Festnetz- wie auf dem Mobilfunkmarkt haben auf die
Wechselméglichkeit bzw. die Wechselbereitschaft Einfluss genommen.

Der angesprochene churn, also eine Abwanderung von bereits angeschlossenen
Kunden, lisst sich vereinfacht wie in Abb. 3-29 darstellen, womit einerseits der
bedingt mogliche Substitutionscharakter des Mobilfunks zum Festnetz,**? zum
anderen die méglichen Kundenquellen fiir andere Betreiber sichtbar werden.

Die freiwillige Abwanderung von Kunden héngt zum einen mit der Unzufrie-
denheit der Kunden mit den Leistungen, zum anderen mit den steigenden loka-
len Preisen des Festnetzbetreibers (vor allem bei Wenigtelefonierern) zusam-
men. Eine Voraussetzung fiir dieses Verhalten ist jedoch das Bestehen von
Alternativen, die bis vor wenigen Jahren in Polen nicht vorhanden waren.
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt wird fiir den polnischen Markt berechnet, dass

329 ygl. Koczot (2001a).

30 ygl. CA IB (2001), S.42.

3! Telefonanschlilsse scheinen mit den steigenden Penetrationsraten und der Ktirzung der
Wartezeit den Charakter eines Luxusgutes langsam zu verlieren, den sie bis zu diesem
Zeitpunkt hatten. Als Beispiel sei genannt, dass bis vor kurzem die Miete filr eine Woh-
nung mit Telefonanschluss bis zu 100 USD iiber dem tiblichen Niveau liegen konnte. Vgl.
RZB (2001), S.14f.

332 Der Mobilfunk kann im Bereich der reinen Sprachiibertragung als technisches Substitut
des festen Anschlusses angesehen werden.
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fiir Wenigtelefonierer (<30 Min./Monat) ein Prepaid- oder Wenigtelefonierer-
Tarif im Mobilfunk kostengiinstiger ist als ein TP S.A.-Festnetzanschluss.**

Kundenverlust Kundengewinn
(betroffener Betreiber) (anderer Betreiber)
churn
¥
unfreiwillig freiwillig
N
Mobilfunk Betreiberwechsel Neukunde
(Prepaid u.4.) (bisher kein Anschluss)
Eigene Darstellung.
Abb. 3-29: Das churn-Phiinomen im Festnetz - Kundenverlust und Kundenge-
winnung

Nicht zu vernachlédssigen ist dabei auch der Preisunterschied in der Anschlussge-
biihr, die bei der TP S.A. rund 366,- PLN, bei den Mobilfunkbetreibern aber
oftmals nur 1,22 PLN betrigt. Die niedrigste monatliche Grundgebiihr betrigt
im Mobilfunk ca. die Hilfte der TP S.A.-Standard-Grundgebiihr.** Es muss
allerdings auch berticksichtigt werden, dass nicht nur Preissenkungen im
Mobilfunk, sondern auch im Festnetz auf die Verbreitung des Mobilfunks und
seinen bkonomischen Substitutionscharakter zum Festnetz Einfluss nehmen. Bei
dem gingigen calling-party-pays-System miissten ebenfalls die Preise fiir
Anrufe aus dem Festnetz in Mobilfunknetze sinken, um die 6konomische
Substituierbarkeit des Festnetzanschlusses durch Mobilfunk herzustellen bzw.
zu verstirken.

Der Betreiberwechsel der Festnetzkunden ist sowohl bei Privat- als auch bei
Geschiftskunden zu beobachten. Bei letzteren ist die vollstindige Abwanderung
zum Mobilfunk aufgrund der sehr intensiven Nutzung von Festnetztelefonen
auch fiir Dateniibertragungszwecke weniger wahrscheinlich. Um diese lukrative
Kundengruppe ist ein verstirkter Kampf sowohl unter Mobilfunk-, als auch

333 vgl. Szafranski (2001b).
334 yagl. Karpinski (2001), siche auch Kapitel 3.3.1.
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unter Festnetzbetreibern zu beobachten,’® der sich mit der Verbesserung der
Dateniibertragungsmdéglichkeiten im Mobilfunk verschirfen diirfte.?*

Betrachtet man die ansteigenden Teilnehmerzahlen der privaten Betreiber und
der Mobilfunkbetreiber zusammen mit der hohen Abwanderungsquote bei der
TP S.A. (geschitzte 450 Tsd. im Jahr 2001; siehe Tab. 3-19), so kann plausibel
davon ausgegangen werden, dass zumindest ein Teil der neuen Kunden bei den
privaten Betreibern (auch im Mobilfunk) der Betreiberwechselgruppe zuzu-
ordnen ist.*¥ Damit wire die tatsichliche Ausweitung der Flichendeckung mit
Telefonanschliissen (Anschluss von Neukunden) durch die privaten Betreiber
langsamer, als dies die allgemeinen Anschlusszahlen suggerieren.™®

Vorgehensweise der staatlichen Institutionen

Die Beobachtung des polnischen Festnetz- sowie Mobilfunkmarktes wirft zahl-
reiche kritische Fragen in bezug auf die Handlungsweise des Kommunikations-
ministeriums auf. Die Versfumnisse bzw. die mangelnde Professionalitit in
bezug auf die Fernnetzliberalisierung wurden zum Teil bereits in Kapitel 3.3.3
angesprochen.”® Die unverstindliche Vorgehensweise bei der Konzessionierung
von privaten Betreibern in Ortsnetzen wird néher in Kapitel 6.1 erértert.

Zweifelsohne sind viele der Handlungen des Kommunikationsministeriums poli-
tischer und nicht 6konomischer Natur gewesen. Dabei kann zum einen das be-
schleunigte Konzessionierungsvorgehen genannt werden, das zumindest im Jahr
vor der Einfilhrung des neuen Telekommunikationsgesetzes den Eindruck er-
weckte, als finden die letzten "fehlenden" Konzessionierungen noch schnell
statt, bevor diese Prozedur nicht mehr méglich sein wiirde.*’ Eine weitere Frage
wirft die Vorgehensweise bei der Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Be-
treibern auf. Als Beispiel sei auf die Offnung des Fernnetzes bzw. die TP S.A.-
freundliche Politik in bezug auf Ortsnetzbetreiber hingewiesen.

35 Diese Kundengruppe generiert in der Regel die hdchsten Einnahmen (bei der TP S.A. rund
47%) fur Betreiber und weist eine relativ hohe Preissensibilit4t bei verbesserten Grofkun-
denangeboten auf. RZB (2001), S.15 und Karpiriski (2001).

336 7Zu den Ubertragungsmoglichkeiten der unterschiedlichen mobilen Systeme siehe Kapitel
1.1.3, Abb. 1-3.

37 Im Fall der Neukunden im Mobilfunk kann es sich sowohl um den Betreiber wechselnde,
als auch um Teilnehmer handeln, die den mobilen Anschluss zus#tzlich nutzen.

338 Im Jahr 2001 soll z.B. der Kundenstamm von DIALOG zu 50% aus ehemaligen TP S.A.-
Kunden bestanden haben. Vgl. Rézynski (2001b), S.4.

3 Durch eine solche Vorgehensweise war ebenfalls die ausgefallene UMTS-Versteigerung
sowie die Liberalisierung der Ortsnetze geprigt. Siehe dazu z.B. Dornisch (2001), S.397f.

340 7u der Hohe der zu entrichtenden Konzessionsgebtihren, die der Staatskasse zuflossen,
siehe Kapitel 6.1.2.
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Die Vorgehensweise des Kommunikationsministeriums war im Orts- als auch
im Fernnetz in groem MaBe an dem Wohl des staatlichen Betreibers sowie der
Privatisierung des Unternehmens ausgerichtet.’*' Der dritte Schritt der Privatisie-
rung scheint lediglich von politischen Interessen geprégt worden zu sein, da er
kurz vor dem Regierungswechsel stattfand und zu einem Preis vollzogen wurde,
der bei 50% der Anfangsforderung lag.**

Die iiberraschende Entlassung des Ministers fiir Kommunikation (August
2001)* und die Auflésung des Ministeriums aufgrund des Berichtes der polni-
schen Obersten Kontrollkammer** wurde mit zahlreichen Verfahrensfehlern be-
griindet, die dem Minister angelastet wurden. Zu den Vorwiirfen gehérten unzu-
reichende Liberalisierungsfortschritte infolge von Vernachldssigung der Pflich-
ten, Untitigkeit bzgl. der Zusammenschaltungsschlichtung im Fernnetz, Nicht-
einhalten des Liberalisierungstermins im Fernnetz, Erteilung von Konzessionen
ohne Ausschreibung und Prolongation der Termine zur Entrichtung der Konzes-
sionsgeblihren u.a. In der Stellungnahme des Kommunikationsministers wies
dieser auf die vorrangigen Interessen der Regierung hin, die denen des Ministe-
riums zuwiderliefen und das mangelnde Engagement der Regierung begriinde-
ten. 3

Die polnische Festnetzliberalisierung ist auf diese Weise politischen Interessen
bzw. behordlichen Inkompetenzen zum Opfer gefallen, welche die Entwicklung
des Marktes signifikant gepriigt haben. Im Ergebnis begann ein eingeschrénkter
Wettbewerb im Fernnetz deshalb erst mit einjdhriger Verzégerung. Die meisten
privaten Ortsnetzbetreiber versinken in Schulden, haben fusioniert oder sind auf-
gekauft worden. Als Folge der staatlichen Telekommunikationspolitik haben
lediglich die TP S.A. und der Staat profitieren kdnnen, nicht jedoch die Teilneh-
mer und die privaten Betreiber. Die Anzahl der durch die Newcomer verlegten
Teilnehmeranschliisse liegt weit unter den geplanten und erwarteten Mengen
(siehe Abb. 6-6).

Die privaten Betreiber unternehmen im Hinblick auf die vollstindige Liberali-
sierung des Marktzutritts und ihrer schwierigen Finanzsituation Schritte, die zu
einer Aufhebung der verbleibenden Konzessionsgebiihren fiihren sollen. Als Al-

31 ygl. Dornisch (2001), S.390 und S.397. Dornisch (2001) spricht von einer kontinuierli-
chen strategischen Inkonsistenz der ministeriellen Telekommunikationspolitik.

342 Bej einem geforderten Preis pro Aktie von 40 PLN (ca. 11 EUR) einigten sich Staatsver-
treter und das France Telecom-Kulczyk Holding auf 20 PLN/Aktie (ca. 5,5 EUR). Der
Borsenwert der Aktie lag im September 2001 bei 13 PLN (ca. 3,55 EUR). Vgl. Pigtek
(2001) und RZB (2001), S.5.

343 Siehe dazu auch Kapitel 4.2.1.

3% NIK - Najwyzsza Izba Kontroli.

345 ygl. Minister Lacznosci (2001b).
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ternative steht der Vorschlag der Betreiber im Raum, die verbleibenden Gebiih-
ren in Investitionsverpflichtungen umzuwandeln 3¢

Die Handlungsweise der TP S.A. und ihre oft zu beobachtende Verzégerungs-
taktik ist verstidndlich, da der Betreiber keinen Anreiz hatte, die Liberalisierung
und damit den Verlust der eigenen privilegierten Stellung zu fordern. Diese Tak-
tik sowie die zahlreichen MaBnahmen der TP S.A., die Konkurrenten in Ortsnet-
zen und im Fernnetz zu behindern, konnten jedoch nur erfolgreich sein, da so-
wohl die rechtlichen Rahmenbedingungen liickenhaft waren als auch die zustin-
digen Behérden diese Vorgehensweise nicht unterbinden wollten bzw. konnten.

Die offizielle Bestitigung der dominierenden Position der TP S.A. auf dem Zu-
gangs- und teils auf dem Dienstemarkt wiederum wird es der URT erlauben,
dem Betreiber bei wettbewerbsbehinderndem Verhalten und bei Nichteinhaltung
der gestellten Forderungen Strafen von bis zu 3% des Umsatzes des vergange-
nen Jahres aufzuerlegen. Dies diirfte gréBere Wirkung auf die Handlungsweise
des Unternehmens haben als die bisherigen Sanktionsversuche staatlicher Insti-
tutionen und die Verbesserung der Wettbewerbssituation unterstiitzen.’*’

Vorausgesetzt wird dabei jedoch, dass die URT den ihr gestellten Anforderun-
gen gerecht wird und eine Politik betreibt, die wirklich auf die Einfihrung und
Stirkung des Wettbewerbs abzielt. Andernfalls wird der sog. Wettbewerb auf
diesen Mirkten weiterhin in einem Kriftemessen der Juristen der beteiligten Fir-
men resultieren und die Verlangsamung des Netzausbaus nicht abgewendet wer-
den kénnen.

36 ygl. Rézynski (2001b), S.4.
347 vgl. Kosielinski (2001a).
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4 Liberalisierung der polnischen Telekommunikations-
vorschriften

Die technologisch bedingte schnelle Entwicklung auf dem Telekommunika-
tionsmarkt machte auch eine schnelle Liberalisierung der Telekommunikations-
vorschriften notwendig. Aufgrund der jahrelangen Verstaatlichung und Mono-
polisierung des Sektors sind in vielen Landern allerdings michtige Telekommu-
nikationsorganisationen entstanden, die (meist) {iber flichendeckend ausgebaute
Netze verfiigen und somit den Markt beherrschen.

Um die Einfilhrung des netzbasierten Wettbewerbs zu unterstlitzen und den
Newcomern' einen Markteintritt sowie die Mitnutzung der bestehenden Netze
zu ermoglichen, bedarf es rechtlicher Regelungen, um die fortwéhrende Mono-
polstellung der Telekommunikationsorganisationen abzubauen und (zumindest
in der ersten Liberalisierungsphase) den Incumbent zu einer Zusammenarbeit zu
zwingen bzw. ihn daran zu hindern, seine iiberlegene Marktposition zu miss-
brauchen. Dies wiirde sowohl Innovationen im Telekommunikationsbereich als
auch Kostenorientierung der Bereitstellung férdern.

Eine Nichtregulierung dieses Bereichs konnte dem bisherigen Monopolisten auf
verschiedene Weise die Ausnutzung seiner Marktposition und -macht ermégli-
chen, was die Wirkung einer hohen Markteintrittsbarriere hitte. Auf diese Weise
wiirde der bisherige und etablierte Telekommunikationsbetreiber de facto Mono-
polist bleiben, und die tatsichliche Offnung des Marktes wire trotz der Auf-
hebung seiner institutionellen Sonderrechte nicht gewihrleistet. Entscheidend ist
hierbei der Besitz der Teilnehmeranschlussleitungen durch den dominierenden
Betreiber, die unter den gegebenen 6konomischen Merkmalen der Ortsnetzebe-
ne als "wesentliche" Einrichtung angesehen werden.?

Die bereits bestehenden Regelungen bediirfen jedoch aufgrund der Dynamik der
Verinderungen des Telekommunikationsmarktes einer stindigen Uberwachung,
Priifung und Anpassung an die sich verdndernden Marktbedingungen, um so
eine Uberregulierung zu vermeiden und lediglich einen notwendigen Mindest-
umfang an Regulierung beizubehalten. Mit diesem Ziel legte die Europdische

' Dies gilt zum einen fiir Unternehmen, die als Diensteanbieter auf dem Markt titig werden

wollen und lber keine eigene Infrastruktur verfiigen. Zum anderen sind Unternehmen, die
selbst im Orts- oder im Fernbereich Netze aufbauen, aufgrund der technischen Merkmale
von Netzen und der sonstigen Nutzungsbeschréinkungen auf die Zusammenschaltung mit
dem bestehenden dffentlichen Netz angewiesen. Zu den $konomischen Netzmerkmalen
siehe Kapitel 2.1.

Der Besitz der Teilnehmeranschlussleitungen stellt die Kontrolle eines Netzabschluss-
punktes dar, von dessen Zugang der Wettbewerb auf dem nachgelagerten Markt der Dien-
ste abhéngt. Siehe dazu ausfithrlicher Kapitel 4.4.4 und zu den 8konomischen Merkmalen
der Ortsnetze Kapitel 2.1.
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Union am 7. Mérz 2002 einen neuen Rechtsrahmen fiir elektronische Kommuni-
kationsnetze und -dienste fest, der zun#ichst vier Richtlinien und eine Entschei-
dung umfasst.* Damit wurden gleichzeitig mehrere der &lteren Rechtsvorschrif-
ten aufgehoben.*

In den nachfolgend diskutierten Neuregelungen findet insbesondere die Proble-
matik von Unternehmen mit betrichtlicher Marktmacht groBe Beachtung. Neben
der leicht verinderten Definition solcher Unternehmen’® wird ein Verfahren der
Marktanalyse eingefiithrt,® das von der nationalen Regulierungsbehérde durch-
gefithrt wird und die Wirksamkeit bzw. Nichtwirksamkeit des Wettbewerbs auf
dem relevanten Markt” beurteilen soll.

3 AuBer den verabschiedeten Richtlinien 2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG und
2002/22/EG soll kiinftig eine zus#tzliche Richtlinie den Schutz personenbezogener Daten
betreffend erlassen werden. Das neue Rechtspaket umfasst dartiber hinaus die "Leitlinien
der Kommission zur Marktanalyse und Ermittlung betrichtlicher Marktmacht (...)" sowie
die Entscheidung Nr. 676/2002/EG zur Frequenzpolitik. Vgl. Europdisches Parlament
(2002), Europ#iisches Parlament (2002a), Europ#isches Parlament (2002b), Europ#isches
Parlament (2002c), Europ4isches Parlament (2002d) und Europ#ische Kommission (2002).

4 Aufgehoben wurden die Richtlinien 90/387/EG, 97/33/EG, 97/13/EG, 98/10/EG,
92/44/EG. Vgl. Europdisches Parlament (2002), Art.7 Abs.l Zu den (teilweise bedingt)
aufgehobenen Richtlinien sieche Europ#lische Kommission (1990a), Europdischer Rat
(1992), Europdisches Parlament (1997), Europ#isches Parlament (1997b), Europiisches
Parlament (1998).
Die dominante Stellung eines Unternehmens wird nach den neuen Richtlinien vom
7.03.2002 nun nicht mehr an einem mindestens 25%-igen Marktanteil oder der Fihigkeit
Marktbedingungen zu beeinflussen gemessen, sondern es wird einen Marktanalyse ge-
stiitzt auf die "Leitlinien" (Europ#ische Kommission (2002)) der Kommission durchge-
fuhrt, die die Wirksamkeit des Wettbewerbs auf dem jeweiligen Markt priift. Bei der Be-
urteilung dieser Frage wenden die nationalen Regulierungsbehtrden die "Leitlinien" sowie
bestimmte Kriterien auf den jeweiligen Markt und das/die Unternehmen an. Die festge-
stellte beherrschende Stellung auf einem benachbarten Markt kann - bei entsprechenden
Verbindungen zwischen den beiden Mérkten - sich ebenfalls auf den Markt der Kommuni-
kationsnetze und -dienste auswirken. Vgl. Europ#isches Parlament (1998), Art.2 Abs.1
Pkt.1, Europ#ische Kommission (2002), Europ#ische Gemeinschaft (1997), Art. 82; Euro-
pdisches Parlament (2002b), Art.14; Europdisches Parlament (2002b), Art. 14 Abs.2 und 3.
¢ Die Marktanalyse stiltzt sich auf die "Leitlinien" sowie die in Anhang II der Richtlinie
2002/21/EG aufgefithrten Kriterien. Vgl. Europiisches Parlament (2002b), Art.14 und An-
hang II; Europ4isches Parlament (2002c), Art.16 Abs.3 und Art.17 fuir die Konsequenzen
der Marktanalyse fir Unternehmen mit betrichtlicher Marktmacht sowie die méglichen
daraus resultierenden Verpflichtungen fiir diese Unternehmen.

Die Kommission ist verpflichtet, eine Empfehlung in bezug auf die relevanten Produkt-

und Dienstemérkte zu erlassen, die der Marktanalyse unterzogen werden sollten. Bis zu

diesem Zeitpunkt gilt die Zusammenstellung im Anhang I der Rahmenrichtlinie. Vgl. Eu-
ropéisches Parlament (2002b), Art.14 und Anhang I. Siehe auch Europ#isches Parlament

(2002c), Art.16 Abs.2 in bezug auf die Verpflichtungen betreffend den Endnutzermarkt.

5
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Es gilt dartiber hinaus, dass nur auf Mirkten, auf denen kein wirksamer Wett-
bewerb festgestellt wird, besondere Verpflichtungen auferlegt oder beibehalten
werden kénnen.®

Fiir alle im weiteren Verlauf des Kapitels angesprochenen Bereiche gilt grund-
sitzlich eine weitestgehende Transparenzpflicht, die mit der Veréffentlichung
von Informationen iiber Verfahren, Verpflichtungen, Bedingungen, Kosten,
MaBnahmen u.4. verbunden ist,” sowie eine Uberpriifungspflicht, die sowohl die
korrekte Anwendung als auch die fortlaufende Notwendigkeit der Regulierung
untersuchen soll.'

Im folgenden Kapitel wird kurz auf die Rechtsgrundlagen des Telekommunika-
tionssektors in der Europdischen Union sowie die Anpassung der polnischen
Telekommunikationsvorschriften eingegangen. Dabei sollen sowohl die wichtig-
sten Gemeinschaftsregelungen in verschiedenen Bereichen der Telekommuni-
kation vorgestellt wie auch die Konformitit der polnischen Rechtsgrundlagen
untersucht werden.

Nach einer kurzen Darstellung der wesentlichen EU-Dokumente, die den Ansto8
zur Liberalisierung der polnischen Telekommunikationsvorschriften gegeben
haben, werden die polnischen Institutionen im Bereich der Telekommunikation
sowie das neue Telekommunikationsgesetz diskutiert. Es wird des weiteren auf
die wesentlichen Regulierungsbereiche in der Telekommunikation eingegangen,
die anhand der EG-Richtlinien (und Entscheidungen) identifiziert wurden. Zu-
nichst wird die Schaffung einer unabhiingigen Regulierungsbehorde behandelt.
Darauffolgend werden Vorschriften vorgestellt, welche die Liberalisierung der
Netze und Dienste - den offenen Netzzugang (Open Network Provision) und die
Netzzusammenschaltung - regeln. Behandelt werden auch solche Teilbereiche
wie die Genehmigungspolitik, Mietleitungen, die Entbiindelung des Teilnehmer-
anschlusses sowie die Gewihrleistung des Universaldienstes im liberalisierten
Telekommunikationsmarkt.

Vgl. Europiisches Parlament (2002b), Art.16 Abs.1, 2 und 4; Europiisches Parlament
(2002b), Art.16 Abs.3 und Europidische Gemeinschaft (1997), Art. 82. Umgekehrt gilt,
dass auf Mérkten, denen ein wirksamer Wettbewerb aufgrund der Marktanalyse zugespro-
chen wird, besondere Verpflichtungen nicht auferlegt werden diirfen und die bestehenden
aufzuheben sind.

Vgl. z.B. Europdisches Parlament (2002a), Art.15; Europ#isches Parlament (2002b),
Art.24; Europ#iisches Parlament (2002), Art.15 sowie Europdisches Parlament (2002c),
Art.21 und Anhang II (in bezug auf anwendbare Preise und Tarife sowie Standardkondi-
tionen). Die Verdffentlichung erfolgt mit dem Ziel der Forderung des Wettbewerbs und
unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen den Datenschutz betreffend.

Siehe z.B. Europ#isches Parlament (2002a), Art.16; Europ#isches Parlament (2002b),
Art.25; Europdisches Parlament (2002c), Art.36; Europ#isches Parlament (2002), Art.17.
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4.1 Grundlagen des Anpassungsbedarfs der polnischen Telekom-
munikationsvorschriften: der Ansto zur Liberalisierung

Mit der Unterzeichnung des Europa-Abkommens'' hat Polen sich rechtlich ver-
pflichtet, auf die Integration mit der Europdischen Union hinzuwirken. Eine der
Voraussetzungen dafiir ist die Angleichung bzw. Anpassung der polnischen
Rechtsvorschriften an die Vorschriften der Européischen Union (acquis commu-
nautaire).”? Damit wiren die gemeinschaftlichen Wettbewerbsregeln in Polen
vorrangig zu behandeln und wiren unmittelbar anwendbar, "(...) was zu einem
konfliktfreien Nebeneinander von nationalem und gemeinschaftlichem Recht
(..)"™ in dem Anwirterstaat genauso wie in den Mitgliedstaaten fithren sollte.

Im Hinblick auf die rechtlichen EG-Rahmenbedingungen sind die Mitgliedslén-
der den Anwirtern insofern iiberlegen, als dass sie an dem Prozess der Entste-
hung des Gemeinschaftsrechts teilgenommen haben und ihn beeinflussen konn-
ten. Die Mitgliedsanwirter hingegen miissen die Regeln zunéchst iibernehmen,
ohne ihre Form und Inhalte beeinflussen zu konnen. Solche Anpassungen wer-
den aber als unerldsslich angesehen, "(...) um zu gewdhrleisten, dass die Wirt-
schaftsbeteiligten unter gleichen Voraussetzungen handeln kénnen und um die
MOE-Volkswirtschaften auf die zukiinftige Mitgliedschaft vorzubereiten."*

Das Streben nach Liberalisierung des polnischen Telekommunikationssektors
basiert unter anderem auf dieser Verpflichtung der Européischen Union gegen-
liber, die im Vertrag zur Griindung der Europdischen Gemeinschaft von Maast-
richt' und dem Europa-Abkommen verankert ist.'s

Bei der Umsetzung dieser Verpflichtung soll den Betrittskandidaten das ergén-
zend zum Europa-Abkommen verfasste "WeiBbuch zur Vorbereitung der assozi-
ierten Staaten Mittel- und Osteuropas auf die Integration in den Binnenmarkt der
Union""” helfen.

Die Bedeutung der drei genannten Dokumente fiir die Liberalisierung der polni-
schen Telekommunikation wird im folgenden kurz diskutiert.

" vgl. Europtiische Gemeinschaft (1993).

12 ygl. Europtiische Gemeinschaft (1993), Art.68 und Art.69.

3 Buropt#ische Kommission (1995a), S.59.

" Buroptische Kommission (1995a), S.59.

Europ4ische Gemeinschaft (1995) sowie die konsolidierte Fassung des Vertrages nach
dem Gipfel von Amsterdam: Europiische Gemeinschaft (1997).

Anzunehmen ist, dass sich bei Nichtbestehen der Verpflichtung und der Umsetzungsfris-
ten der rechtliche Liberalisierungsprozess in Polen allein im Telekommunikationsbereich
verzdgern wiirde.

Vgl. Europiische Kommission (1995a).
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4.1.1 Der Vertrag zur Griindung der Europ#ischen Gemeinschaft - EGV'®

Der EGV findet im Bereich der Telekommunikation bei der Regulierung von
staatlichen Monopolen und &ffentlichen Unternehmen Anwendung. Hierzu sind
hauptsichlich die Art.37, Art.85, Art.86 und Art.90" des Vertrages von Rele-
vanz. Auf dieser Grundlage wird es den Mitgliedstaaten verboten, "dffentlichen
oder mit besonderen oder ausschlieflichen Rechten versehenen Unternehmen
Befugnisse zu erteilen, mit denen sie gegeniiber ihren Mitbewerbern regulierend
wirken konnten. "™

Art.90 Abs.1 EGV in Verbindung mit Art.59 EGV?' "untersagt es den Mit-
gliedsstaaten, besondere oder ausschliefliche Rechte zu gewdhren oder beizu-
behalten, die den innergemeinschaftlichen Austausch von Dienstleistungen
beschrinken, es sei denn, dies wdre unerldsslich, um die Einhaltung bestimmter
grundlegender Anforderungen zu gewdhrleisten."

Die Einfilhrung von Wettbewerb in bisher monopolisierten Sektoren soll ent-
weder durch die Zulassung neuer Unternehmen zum Markt oder durch die Auf-
teilung der bestehenden Unternehmen in mehrere, voneinander unabhingige
Einheiten (vertikale Desintegration) erfolgen. Zusiitzlich soll im Fall von Netz-
infrastrukturen, die meist aus technischen und/oder &konomischen Griinden
nicht dupliziert werden konnen, die Einfiihrung des Zugangsrechts fiir simtliche
Wirtschaftsbeteiligten dieses Sektors gewihrleistet werden.

Europiische Gemeinschaft (1995) sowie Europdische Gemeinschaft (1997).

Vgl. Europtiische Gemeinschaft (1995), Art.37, Art.85, Art.86, Art.90. Artikel 37 bezieht
sich auf die ,Behandlung staatlicher Handelsmonopole®, Art.85 auf das ,,Verbot wettbe-
werbsbehindernder Vereinbarungen und Beschliisse®, Art.86 auf den ,Missbrauch einer
den Markt beherrschenden Stellung” und Art.90 auf ,,6ffentliche und monopolartige Un-
ternehmen*. Diese Artikel entsprechen den Artikeln 31, 81, 82, 86 der konsolidierten Fas-
sung des Vertrages nach dem Gipfeltreffen von Amsterdam. Vgl. Europdische Gemein-
schaft (1997), Art.31, Art.81, Art.82, Art.86.

Europ#ische Kommission (1995a), S.61.

Der Artikel 59 in Europiische Gemeinschaft (1995) entspricht dem Artikel 49 in Europ#i-
sche Gemeinschaft (1997).

Als grundlegende Anforderungen gelten "im allgemeinen Interesse liegende Griinde nicht-
wirtschaftlicher Art, die einen Mitgliedstaat veranlassen konnen, den Zugang zum dffent-
lichen Telekommunikationsnetz oder zu den dffentlichen Telekommunikationsdienstleis-
tungen zu beschrdnken. Diese Griinde sind die Sicherheit des Netzbetriebs, die Aufrechter-
haltung der Netzintegritdt, sowie in begrilndeten Fdllen die Interoperabilitdt der Dienste,
der Datenschutz, der Umweltschutz und Bauplanungs- und Raumordnungsziele sowie eine
effiziente Nutzung des Frequenzspektrums und Verhinderung von Stérungen” zwischen
verschiedenen Systemen. Europiische Kommission (1996b), Art.1 Abs.1 Pkt.b; siehe auch
Europdische Kommission (1995a), S.62.

20
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Um "gleiche Wettbewerbsvoraussetzungen zwischen den bereits im Markt tdti-
gen und den neu hinzukommenden Unternehmen' zu gewihrleisten, wird des
weiteren die Einfiihrung eines Aufsichtssystems gefordert.? In der Telekommu-
nikation wiirde diesem Aufsichtssystem die Aufgabe der Uberwachung der
Netzzugangsbedingungen und aller damit verbundenen Bereiche obliegen.

4.1.2 Das Europa-Abkommen®

Am 16.12.1991 wurde in Briissel das Europa-Abkommen zwischen Polen und
der Européischen Gemeinschaft unterzeichnet. Das Abkommen ist ein Assoziie-
rungsvertrag, den auch andere Anwirter auf die Mitgliedschaft in der Europii-
schen Union unterzeichnet haben,? und dient dem Ziel, entsprechende Rahmen-
bedingungen fuir die stufenweise Integration Polens in die Européische Union zu
schaffen.

Das Europa-Abkommen setzt Ziele der polnischen Entwicklung und Anpassung
an die Erwartungen der Européischen Union in verschiedenen Bereichen. In der
Telekommunikation werden im Rahmen der Erweiterung der Zusammenarbeit
der Vertragsparteien u.a. Mafinahmen wie der Informationsaustausch in den Be-
reichen Telekommunikationspolitik und -technologie, die Einfilhrung européi-
scher Normen, gemeinsame Projekte sowie die Forderung neuer Kommunika-
tionsmittel, -dienste und -einrichtungen gefordert. Als vorrangig werden der
Ausbau und die Modernisierung des polnischen Telekommunikationsnetzes, sei-
ne Einbeziehung in die internationalen Netze und die Integration in die trans-
europdischen Systeme sowie die Anpassung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften in der Telekommunikation (u.a.) angesehen.?’

Innerhalb des Assoziierungszeitraums werden die Umsetzung des Abkommens
und die Erfolge Polens auf dem Weg zur Marktwirtschaft vom Assoziationsrat
regelmiBig bewertet.??

Die vom Assoziierungsvertrag vorgegebenen Ziele und MaBnahmen werden von
anderen Rechtsakten der Europdischen Gemeinschaft (WeiBbuch, EG-Richtli-
nien u.a.) prizisiert.

B Europdische Kommission (1995a), S.64.

2 Vgl. Europ#ische Kommission (1995a), S.64.

% Vgl. Europtische Gemeinschaft (1993).

26 Zu den Lindern gehdren unter anderem Ungarn (1991), Bulgarien (1992), Rum#nien
(1992), die Tschechische Republik (1993), die Slovakische Republik (1993) sowie Litau-
en, Lettland und Estland (1995). Die gesamte Liste der Beitrittskandidaten kann auf den
EU-Erweiterungs-Seiten im Internet unter:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/index.htm, (Stand 8.02.2002) eingesehen werden.

21 Vgl. Europ4ische Gemeinschaft (1993), Art.82 Pkt.1 und 2.

8 vgl. Europtische Gemeinschaft (1993), Art.6 Pkt.1 und 2.
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4.1.3 Das "Weifibuch zur Vorbereitung der assoziierten Staaten Mittel-
und Osteuropas auf die Integration in den Binnenmarkt der Union"?

Zu den wesentlichen EU-Vorschriften, die Polen bei dieser Anpassung helfen
sollen, gehort das "WeiBbuch zur Vorbereitung der assoziierten Staaten Mittel-
und Osteuropas auf die Integration in den Binnenmarkt der Union". Im WeiB-
buch werden zu den einzelnen Wirtschaftsbereichen konkrete Hinweise mit be-
zug auf entsprechende EU-Richtlinien genannt sowie die einzelnen Stufen der
Angleichung vorgeschlagen. Diese Manahmen sollen den MOE-Léndern das
Erreichen des angestrebten Gleichgewichtes zwischen Liberalisierung und Har-
monisierung, Wettbewerb und 6ffentlichem Dienst erleichtern.”®

Dem Bereich der Telekommunikation wird im WeiBlbuch eine groBSe gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Bedeutung zugesprochen. Mingel in der Tele-
kommunikationsausstattung werden als wesentliche Hindernisse fiir die Ent-
wicklung eines effizient funktionierenden Wirtschaftssystems und wachsender
Investitionstitigkeit angesehen.’!

Als zentrale Ansatzpunkte fiir die Entwicklung der Telekommunikation der
MOE-L#nder werden solche MaBnahmen wie die Implementierung der neuesten
technologischen Entwicklungen, die Verbesserung der Netznormen, die Libera-
lisierung der Markte fiir Gerite, Dienste und Infrastrukturen sowie die Harmoni-
sierung in den Bereichen Netzzugang, Allgemeinzulassung, Normen und son-
stiger technischer Merkmale betrachtet.”

Zu den wichtigsten MaBnahmen, die bereits auf dem Gebiet der Dienste und In-
frastrukturen festgelegt wurden und parallel umgesetzt werden sollen, gehért die
Entwicklung harmonisierter Bedingungen fiir den offenen Zugang zu 6ffentli-
chen Netzen, die Liberalisierung des 6ffentlichen Sprachtelefondienstes und der
Telekommunikationsinfrastruktur sowie die Entwicklung von Rechtsvorschrif-
ten hinsichtlich der Bedingungen und Verfahren der Lizenzvergabe, des Netz-
verbundes und des Universaldienstes.*

29

Vgl. Europiische Kommission (1995a).
30

Vgl. Europiische Kommission (1995a), S.258. Es wird angenommen, dass seitens der
Kommission unter "¢ffentlichem Dienst" die staatliche Bereitstellung Sffentlicher Giiter
gemeint ist.

Vgl. Europische Kommission (1995a), S.258.

Um das Konzept der technischen Harmonisierung und Normung anwenden zu kénnen,
milssen entsprechende Stellen benannt und institutionalisiert werden, die Allgemeinzulas-
sungen und sonstige Genehmigungen erteilen sowie iiber Mechanismen verfilgen, die eine
nachtrigliche Uberprilfung der Einhaltung dieser Normen und die Beilegung von Streitig-
keiten erlauben. Vgl. Europiische Kommission (1995a), S.261.

Vgl. Européische Kommission (1995a), S.260f und Europiisches Parlament (2002c). Auf
den Universaldienst wird in Kapitel 4.4.5. detaillierter eingegangen.

31
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Als wichtige Liberalisierungsvoraussetzung wird insbesondere ein gut ent-
wickeltes ordnungspolitisches System fiir den Wettbewerb angesehen, dem
sowohl der private als auch der 6ffentliche Sektor unterliegen und das wirksam
eine Trennung der ordnungspolitischen Funktionen (Behérden) von den Betrei-
berfunktionen im &ffentlichen Netz vornimmt.

Eine effiziente Liberalisierung héngt dariiber hinaus von der Schaffung einer
transparenten, nichtdiskriminierenden und kostenorientierten Tarifstruktur von
seiten der Telekommunikationsbetreiber und Diensteanbieter ab. Zu diesem
Zweck sollen Kostenrechnungssysteme entwickelt werden, die eine getrennte
Ausweisung der jeweiligen Kosten fiir die bereitgestellten Dienste und Infra-
strukturen erlauben. Der kostenorientierten Neuausrichtung der Tarife (tariff
rebalancing) wie auch der Festlegung der Verpflichtung zum Universaldienst
wird eine bedeutende Rolle zugesprochen.

4.2 Der ordnungspolitische Rahmen der polnischen Telekommu-
nikation

4.2.1 Fiir die Telekommunikation zustiindige Institutionen

In Polen sind fiir den Bereich der Telekommunikation zwei staatliche Institutio-
nen zustindig. Zum einen sind dies die dem Infrastrukturministerium (Minister-
stwo Infrastruktury) zugeordneten Telekommunikationsabteilungen,* welche
unmittelbar dem Infrastrukturminister und mittelbar der Regierung unterstellt
sind.” Zum anderen gibt es die Regulierungsbehérde fiir Telekommunikation
(Urzad Regulacji Telekomunikacji - weiterhin URT),* die unmittelbar der Re-
gierung untersteht. Die Regulierungsbehdrde wird in Kapitel 4.3 eingehender
behandelt.

3 Siehe Behtrden-Seiten im Internet unter: http://www.ml.gov.pl, Stand 05.2001 oder
http://www.mi.gov.pl/lacznosc/polski/index.html, Stand 03.2002.

Bis zum 24.07.2001 bestand das separate Kommunikationsministerium (Ministerstwo
Lacznodci), das nach der Entlassung des damaligen Kommunikationsministers vom Minis-
terrat aufgeldst wurde, wobei die jeweiligen Telekommunikationsabteilungen dem Wirt-
schaftsministerium zugeordnet wurden. Am 20.10.2001 (unter dem neu gewihlten Parla-
ment) wurden die fir Telekommunikation zustindigen Abteilungen aus dem Wirtschafts-
ministerium in das Ministerium fiir Transport und Seewirtschaft eingegliedert, das gleich-
zeitig in das Infrastrukturministerium umgewandelt wurde. Vgl. Rada Ministréw (2001),
§1 und §2; Rada Ministréw (2001a), §1 und Prezes Rady Ministréw (2001a), §1.

3 Siehe Behtrden-Seiten im Internet unter: http:/www.urt.gov.pl, Stand 09.2001.
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Das Infrastrukturministerium (in Gestalt der Telekommunikationsabteilungen)
und die URT teilen sich die Aufgaben im Bereich der Telekommunikations-
politik und -aufsicht.”’

4.2.2 Das geltende Telekommunikationsrecht

Bereits kurz nach der politischen Wende von 1989 wurde in Polen eine Neure-
gelung im Bereich der Kommunikation vorbereitet. Das Kommunikations-
gesetz®® wurde am 23.11.1990 verabschiedet und war zum Zeitpunkt des Erlas-
ses sehr fortschrittlich. Polen hatte damit als erstes post-sozialistisches Land im
Bereich der Kommunikation ein Gesetz dieser Art eingefithrt.

Das Kommunikationsgesetz, das immer noch die Bereiche der Post und der Te-
lekommunikation gleichzeitig regelte, wurde im Jahre 1995 weitgehend novel-
liert, was einen bedeutenden, wenn auch immer noch nicht ausreichenden Schritt
im Hinblick auf die Wettbewerbssituation dieses Marktes bedeutete.

Zu den wichtigsten MaBnahmen dieser Neuregelung gehdrten unter anderem die
Trennung der Post und der Telekommunikation® sowie die Liberalisierung ver-
schiedener Telekommunikationsbereiche.

Im Zuge der niherkommenden Beitrittsverhandlungen mit der Européischen
Union und aufgrund der immer deutlicher werdenden Notwendigkeit von wei-
terreichender Liberalisierung wurde ab dem Zeitpunkt der Gesetzesnovelle an
einem Projekt fiir ein neues "europaféhiges" Telekommunikationsgesetz gear-
beitet. Am 21.07.2000 wurde das neue Telekommunikationsgesetz*® verabschie-
det, das mit wenigen Ausnahmen am 1.01.2001 in Kraft trat*' und groBtenteils
den Abschluss der polnischen EU-Beitrittsverhandlungen im Bereich Telekom-
munikation mit der Europiischen Union begriindete.”

3 Siehe dazu Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.110 und Art.112,

38 Vgl. Ustawa o tacznosci (1990).

3 Infolge der Trennung entstanden aus dem alten PPTiT (Polska Poczta, Telegraf i Telefon -
Polnische Post, Telegraph und Telefon) zwei Unternehmen, die PP S.A.(Polska Poczta
Spétka Akcyjna - Polnische Post AG) und die TP S.A. (Telekomunikacja Polska Spétka
Akcyjna - Polnische Telekommunikation AG). Vgl. Ustawa o lacznosci (1990), Art.76
und 77.

Prawo telekomunikacyjne (2000).

Vgl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.151.

Das neue Telekommunikationsgesetz regelt ausfiihrlich viele Bereiche, die in den vorheri-
gen Vorschriften nicht beriicksichtigt worden waren. Aufgrund des Bestrebens nach
schnellst- und bestméoglicher Einfihrung von Wettbewerb wird dem Ministerrat die Mog-
lichkeit einer vorzeitigen Aufhebung oder Verinderung mancher Vorschriften, falls es die-
sem Ziel dienlich ist, zugesprochen.
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Um die Analyse tibersichtlich zu gestalten, wird im weiteren zunichst jeweils
die Regelung im Gemeinschaftsrecht umrissen, worauf eine kurze Darstellung
und Beurteilung des Anpassungsstandes der polnischen Rechtsvorschriften folgt.

4.3 Die Schaffung einer unabhiingigen Regulierungsbehorde

Als Organ, das den nationalen Telekommunikationsmarkt "leiten" soll, wird
vom Gemeinschaftsrecht die Grilndung einer unabhéngigen nationalen Auf-
sichts- und Kontrollbehérde verlangt (weiterhin Regulierungsbehdrde).*®

Hauptziel der Arbeit der nationalen Regulierungsbehérde soll die Aufsicht {iber
die Implementierung und Einhaltung der Vorschriften sowie die Férderung des
Wettbewerbs auf dem Telekommunikationsmarkt sein. Als wichtigste Voraus-
setzung fiir die Erfilllung dieser Aufgaben wird ihre Unabhéngigkeit angesehen.
Um diese zu gewihrleisten, muss sich die Behdrde von Telekommunikations-
organisationen rechtlich unterscheiden und von ihnen funktionell unabhingig
sein. Sollte der Staat Eigentum an Telekommunikationsorganisationen behalten
und/oder iiber sie Kontrolle ausiiben, wird eine strukturelle Trennung dieser T4-
tigkeiten (Eigentum vs. Kontrolle) gefordert.*

Die Regulierungsbehdrde besitzt das Recht, jederzeit ins Marktgeschehen einzu-
greifen und die Pflicht, tiitig zu werden, wenn sie dazu von einer der Marktpar-
teien aufgefordert wird.* Bei ihren Entscheidungen muss sie transparent und
unparteiisch vorgehen und den Parteien Mdglichkeit zur Stellungnahme geben.*s
Weiter muss jede ihrer Entscheidungen ausreichend begriindet und den Parteien
das Recht garantiert werden, gegen diese Entscheidungen bei einer unabhingi-
gen Beschwerdestelle Einspruch erheben zu kénnen.*

Zu den Aufgaben und Rechten der Regulierungsbehérde gehoren dariiber hinaus
“die Erteilung von Betriebsgenehmigungen, die Nummernzuteilung sowie die
Uberwachung der Nutzungsbedingungen.® Bei der Ausiibung ihrer Pflichten
sollte die Regulierungsbehdrde den groftmdglichen wirtschaftlichen Nutzen,

43 Vgl. Europische Kommission (1990), Art.7; Europsisches Parlament (2002b), Art.3
Abs.1.

44 vgl. Europlisches Parlament (1997a), Art.1 Abs.6 und Europtischer Rat (1997), Anhang
1 Pkt.5 sowie EuropHisches Parlament (2002b), Art.3 Abs.2 und Art.11 Abs.2.

45 Wie 2.B. bei Netzzusammenschaltung und -zugang. Vgl. Europdisches Parlament (2002),
Art.5 Abs.4,

% Vgl. Europtisches Parlament (2002b), Art.3 Abs.3.

41 Vgl. Europtisches Parlament (1997a), Art.1 Abs.6; Europdische Kommission (1996a),
Art.1 Abs.2 und Europ#isches Parlament (2002b), Art.4 Abs.1 sowie weitere in Bezug auf
konkrete Gebiete.

8 Vgl. Europ#ische Kommission (1996a) Art.1 Abs.7 und Europdisches Parlament (2002b),
Art.8 Abs.2 Pkt.d und Art.10 Abs.1.
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insbesondere die groBtmoglichen Vorteile in bezug auf Auswahl, Preise und
Qualitit fiir die Endkunden anstreben.* Zu den Grundsitzen ihrer Titigkeit, die
auf dem Prinzip der VerhdltnisméBigkeit der MaBnahmen und Ziele beruht, ge-
héren dariiber hinaus:*

die Forderung eines wettbewerbsorientierten Marktes bei der Bereitstellung
elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste, der frei von Wettbe-
werbsverzerrung und -beschrinkungen ist;*'

die Sicherstellung der Entwicklung eines harmonisierten europdischen Tele-
kommunikationsmarktes;*?

die Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehérden in anderen Mitglied-
staaten, der nationalen Wettbewerbsbehtrde sowie anderen Behdrden im In-
land und der Europaischen Kommission;*

die Unterstiitzung von Innovationen sowie die Forderung effizienter Infra-
strukturinvestitionen, der Zusammenschaltung nationaler Netze in Interesse
aller Benutzer* und der Interoperabilitit von Netzen und Diensten®® sowie
des Zugangs zu solchen Netzen und Diensten;*

die Beilegung von Streitigkeiten zwischen Unternehmen;’’

die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Universaldienstes.*®

Bei allen ihren Aufgaben ist die nationale Regulierungsbehdrde verpflichtet,
eine weitestgehend technologieneutrale Regulierung zu verfolgen® sowie die

49
50
51
52
53

54

55

56

57

58

Vgl. Europiisches Parlament (2002b), Art.8 Abs.2 Pkt.a.

Vgl. Europdisches Parlament (2002b), Art.8.

Vgl. Europiisches Parlament (2002b), Art.8 Abs.2 Pkt.b.

Vgl. Europtisches Parlament (2002b), Art.8 Abs.3 Pkt.b.

Vgl. vu.a. Europiisches Parlament (2002b), Art.3 Abs. 4 und 5, Art.5 Abs.2, Art.7 Abs.2
und Art.8 Abs.3 Pkt.d.

Vgl. Europdisches Parlament (2002), Art.5 Abs.l. Zusammenschaltungsentgelte sollten
eine effiziente Netznutzung frdern, fir die Betreiber Investitions- und Kostenminimie-
rungsanreize schaffen sowie eine effiziente Zahl an Markteintritten fSrdern. Vgl. Laffont,
Tirole (2001), S.99.

Bei der Netzzusammenschaltung stellen die Regulierungsbehérden die Einhaltung techni-
scher Normen sicher. Vgl. Europisches Parlament (1997), Art.7 und 13.

Vgl. Europdisches Parlament (2002b), Art.8 Abs.2 Pkt.c, Abs.3 Pkt.b, Abs.4 Pkt.f und
Art.17 Abs.1 und 2; Europidische Gemeinschaft (1997), Art.155 Abs.1 sowie Europ3isches
Parlament (2002), Art.5 Abs.1. Die nationale Regulierungsbehtrde soll einen angemesse-
nen Zugang und eine geeignete Zusammenschaltung in einer Weise anstreben, die Effi-
zienz fordert und Wettbewerb stimuliert.

Vgl. Europdisches Parlament (2002b), Art.20 sowie Europdisches Parlament (2002c),
Art.34. Zur Behandlung grenziiberschreitender Streitigkeiten siehe Europiisches Parla-
ment (2002b).

Vegl. Europiisches Parlament (2002b), Art.8 Abs.4 Pkt.a.
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Grundsiitze der Nichtdiskriminierung, der Transparenz und der Verh#ltnismi-
Bigkeit selbst anzuwenden und ihre Anwendung zwischen den Marktteilnehmern
zu gewihrleisten.* Bei Entwiirfen von MaBnahmen durch die Regulierungsbe-
hérde, die betréichtliche Auswirkungen auf den jeweiligen Markt haben wiirden,
muss den interessierten Parteien die Gelegenheit zur Stellungnahme (Konsulta-
tion) gegeben werden.®'

Bei der Verdffentlichung oder der Weitergabe von Informationen an Dritte, die
die Regulierungsbehérde von Unternehmen erhalten hat, muss die Behdrde die
Vorschriften iiber das Geschéftsgeheimnis wahren und eine vertrauliche Be-
handlung der Informationen sicherstellen.? Die von der Regulierungsbehdrde
angeforderten Informationen miissen in angemessenem Verhéltnis zur Wahrneh-
mung der jeweiligen Aufgabe stehen.®

Die Aufgabe der Regulierungsbehérde, darauf hinzuwirken, dass Einrichtungen,
die unter/iiber/auf privaten Grundstiicken verlaufen, mdglichst von vielen Orga-
nisationen gemeinsam genutzt werden, hat groBe Bedeutung insbesondere fiir
den Ortsnetzbereich der Telekommunikation.*

Durch das neue Telekommunikationsgesetz wurde die polnische Regulierungs-
behérde fiir Telekommunikation (URT) im August 2000 ins Leben gerufen.%
Sie ist ein Zentralorgan der Staatsverwaltung und unmittelbar dem Ministerrat
unterstellt.

Der URT und dem Vorsitzenden dieser Behérde wurden Aufgaben iibertragen,
die mit den vom Gemeinschaftsrecht vorgesehenen iibereinstimmen.®

An der Seite des Vorsitzenden der URT wurde als beratendes Organ der Tele-
kommunikationsrat (Rada Telekomunikacji) institutionalisiert,”” der ihn in An-

%9 Vgl. Europtisches Parlament (2002b), Art.8 Abs.1.

% vgl. Europtisches Parlament (2002b), Art.8 Abs.3 Pkt.c.

¢! vgl. Europtisches Parlament (2002b), Art.6.

€2 Vgl. Europdisches Parlament (2002b), Art.3 Abs.5 und Art.5 Abs.3.

6 ygl. Europiisches Parlament (2002b), Art.5 Abs.1.

# vgl. Europiisches Parlament (2002b), Art.12.

% Vgl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.136 Abs.1 und Art.151 Abs.2. Die Regulie-
rungsbehérde wurde 30 Tage nach Verabschiedung des neuen Telekommunikationsgeset-
zes gegriindet. Das Gesetz selber trat am 1.01.2001 in Kraft. Zu einer umfassenden Studie
Uber die URT siehe Espicom (2001a).

Die allgemeine Beschreibung der Aufgaben der URT und ihres Vorsitzenden findet sich
im Art.110 und Art.112 des polnischen Telekommunikationsgesetzes - Prawo telekomuni-
kacyjne (2000). Zur Institutionalisierung der Position des Vorsitzenden der URT siehe
Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.109 und Art.136 Abs.2.

7 Vgl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.114 Abs.1.
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gelegenheiten des Universaldienstes, der Dienstequalitit, der Regelungen bei
Netzzusammenschaltung und der daraus resultierenden Kooperation der Betrei-
ber unterstiitzt. Der Rat setzt sich aus 15 Personen zusammen, im einzelnen aus
Vertretern verschiedener Ministerien, Konsumenten- und Betreiberorganisatio-
nen und Spezialisten aus dem Bereich der Telekommunikation.®®

Da die Griindung der Regulierungsbehdrde nicht von Grund auf neu erfolgte,
sondern aus dem Zusammenschluss zweier bestehender Behorden resultierte,
bleibt abzuwarten, inwieweit die Unabhingigkeit dieser Behtrde und ihrer Ent-
scheidungen gewihrleistet werden kann. Die bis vor kurzem bestehenden engen
personlichen Beziehungen zwischen dem Kommunikationsministerium, den
zwei aufgeldsten Organen und dem sich bis vor kurzem mehrheitlich im Staats-
besitz befindlichen Telekommunikationsunternehmen TP S.A. deuten auf einen
stark vorbelasteten Tatigkeitsbeginn der neuen Behérde hin.

4.4 Liberalisierung der Netze und Dienste: offener Netzzugang
(Open Network Provision) auf Unionsebene und in Polen

Zur Verwirklichung des offenen und effizienten Zugangs zu 6ffentlichen Tele-
kommunikationsnetzen und -diensten sowie zwecks Gewihrleistung einer eben-
solchen Nutzung schreibt das Gemeinschaftsrecht eine Harmonisierung und
Erleichterung der Bereitstellungsbedingungen innerhalb der EU vor.*

Im Bereich der Netze und Dienste werden alle Mitgliedstaaten verpflichtet, Vor-
schriften zuriickzuziehen, die eine Beschrinkung des Wettbewerbs auf dem
Telekommunikationsmarkt zur Folge haben (konnten). Damit sollen Exklusiv-
rechte im Bereich der Erbringung von 6ffentlichen Telekommunikationsdienst-
leistungen und der Bereitstellung von &ffentlichen Telekommunikationsnetzen
beseitigt werden, die den Wettbewerb und den Zutritt neuer Anbieter zum Markt
einschrinken. Staaten, die fiir eine begrenzte Zeit weiterhin ausschlieBliche
Rechte fiir die Bereitstellung und den Betrieb von 6ffentlichen Netzen fiir einen
oder mehrere Betreiber aufrechterhalten, sind verpflichtet, MaBnahmen zu tref-

¢ Vgl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.114 Abs.3, Abs.4 und Abs.5 Pkt.1. Die Berater

fiir den Rat wurden im Februar 2001 durch den Premierminister nominiert. Im Rat sitzen
jeweils ein Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter der Universitit Warschau (Vorsit-
zender), der Nationalen Wirtschaftskammer Elektronik und Telekommunikation, des Ver-
bandes polnischer Elektriker, der Behdrde fir den Schutz des Wettbewerbs und der Ver-
braucher, des Instituts der Elektronentechnologie, des Nationalen Rates fir Rundfunk und
Fernsehen, des Innenministeriums, des Verteidigungsministeriums, des Kommunikations-
ministeriums, der Behorde fir Staatssicherheit, der polnischen Informatikkammer sowie
drei Parlamentsabgeordnete. Vgl. Prezes Rady Ministréw (2001).

Vgl. Europdisches Parlament (2002b), Art.1 Abs.1; Europdisches Parlament (2002a),
Art.1. Abs.1; Europdisches Parlament (2002), Art.1 Abs.l und Europiisches Parlament
(1997a), Art.1 Abs.1 Pkt.a.
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fen, die den Zugang zu diesen Netzen objektiv, transparent und nichtdiskrimi-
nierend gestalten.”

Es muss gewihrleistet werden, dass jedes Unternehmen berechtigt ist, ffentli-
che Telekommunikationsdienste anzubieten und &ffentliche Telekommunika-
tionsnetze zu errichten oder bereitzustellen.” Fir alle Unternehmen miissen glei-
cher Zugang und gleiche Nutzungsbedingungen gewihrleistet und jegliche Dis-
kriminierung ausgeschlossen werden.” Die Anzahl der Telekommunikations-
unternehmen darf nicht beschriinkt werden,” ohne dabei objektive, verhiltnis-
miBige und nichtdiskriminierende Kriterien einzuhalten. Der Netz- und Dienste-
zugang im 6ffentlichen Fernnetz darf nur aufgrund von grundlegenden Anforde-
rungen eingeschrinkt werden.™

Dariiber hinaus schreibt die EU eine Kostenorientierung der Tarife fiir die Nut-
zung des Netzes und der Dienste vor, die unabhéngig von der Verwendungsart
durch den Nutzer sein miissen. Sollte die Erteilung von Wegerechten fiir den
Neubau eines Netzteils aufgrund einschlégiger, grundlegender Anforderungen
nicht mdéglich sein, miissen die Mitgliedstaaten allen Betreibern &ffentlicher
Telekommunikationsnetze zu angemessenen Bedingungen Zugang zu bestehen-
den Einrichtungen gew#hrleisten.”

Organisationen, die besondere Rechte in anderen Sektoren im In- oder Ausland
besitzen, miissen iiber sdmtliche Telekommunikationstitigkeiten getrennt Buch
fiihren oder die Telekommunikationstitigkeiten strukturell ausgliedern.”

" ygl. Europliische Kommission (1996a), Art.1 Abs.2 und Abs.5 sowie Europtische Kom-

mission (1990), Art.6. Eine Ausnahme bilden die Einschrinkungen, die zur Wahrung der
Sffentlichen Ordnung oder der grundlegenden Anforderungen notwendig sind.
"' Vgl. Europtische Kommission (1996a), Art.1 Abs.2.
2 ygl. Europtische Kommission (1990), Art.6 und Art.19 sowie Europfisches Parlament
(2002), Art.10.
Mitgliedstaaten mit weniger entwickelten Netzen und Staaten mit sehr kleinen Netzen
kénnen auf Antrag zusitzliche Umsetzungsfristen gew#hrt werden, die erforderlich sein
kénnten, um die notwendigen strukturellen Anpassungen umzusetzen. Vgl. Europdische
Kommission (1996a), Art.1 Abs.2.
™ Vgl. Europgisches Parlament (1997a), Art.1 Abs.3. Zu diesen Anforderungen gehdren die
Sicherheit des Netzbetriebs, die Aufrechterhaltung der Netzintegritit, die Interoperabilitit
der Dienste, der Datenschutz sowie die effiziente und strungsfreie Nutzung des Fre-
quenzspektrums.
Vgl. Europtische Kommission (1996a), Art.1 Abs.6. Die Entgelte fiir den Zugang zum
Netz missen sich an den effizienten Kosten der Bereitstellung des Zugangs ausrichten.
Siehe auch Kapitel 4.4.4.
7 Vgl. Europdisches Parlament (2002b), Art.13 Abs.1.
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Das polnische Telekommunikationsrecht beinhaltet keine Vorschriften, die
den Wettbewerb auf dem Telekommunikationsmarkt und die Zulassung von
neuen Unternehmen einschrinken kénnten.

Es existiert lediglich eine relevante Sonderregelung/Ubergangsfrist im Bereich
des internationalen Gesprichsverkehrs, die der TP S.A ein Monopol bei diesen
Diensten bis zum 31.12.2002 gewihrt.”

In den Bereichen der Bedingungen der Netzbereitstellung,” der Kostenorientie-
rung der Entgelte fiir die Bereitstellung™ sowie der Festlegung des Netzzugangs-
punktes (unter spezieller Berlicksichtigung marktméchtiger Unternehmen)® sind
die polnischen Vorschriften konform mit den Vorschriften der Europdischen
Union.

Im Hinblick auf den offenen Netzzugang beschiftigt sich das Gesetz ausfiihrlich
mit dominanten Unternehmen bzw. Unternehmen mit wesentlicher Marktmacht,
die am Missbrauch ihrer Marktposition und -macht zum Schaden des Wettbe-
werbs gehindert werden sollen.”

Den Betreibern dffentlicher Netze wird die Pflicht auferlegt, anderen Telekom-
munikationsunternehmen, die das offentliche Netz mitnutzen (miissen), die
gemeinsame Nutzung der Schichte, Gebdude (Kollokation),*” Wege u.i. und
insbesondere die Installation, den Betrieb und die Wartung der Einrichtungen zu
ermoglichen, soweit dies physisch anders nicht méglich oder mit tiberméfig
hohen Kosten verbunden ist.®

4.4.1 Genehmigungspolitik

Das Gemeinschaftsrecht schreibt vor, dass die Bereitstellung von &ffentlichen
Telekommunikationsdiensten und -netzen nur von einer Allgemeingenehmigung
abhiingig gemacht werden darf.*

n

Vgl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.135 Abs.1 Pkt.1 und Pkt.2.
78

Vgl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.76 und Art.77; Minister Eaczno$ci (1996a), §4
Abs.1 Pkt.2 und §3.

Vgl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.80 und Minister L.acznosci (1996a), §9.

Vgl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art 62 und Art.76.

Die Art.57 bis Art.63 des Prawo telekomunikacyjne (2000) beinhalten besondere Rechte
und Verbote filr dominante Unternehmen bzw. Unternehmen mit wesentlicher Markt-
macht sowie eine Definition dieser Unternehmen.

Zur Kollokation siehe Kapitel 4.4.4.

Vgl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.96 Abs.1. Siehe dazu detailliert Kapitel 4.4.4.
Diese beinhaltet die Mindestrechte jedes Unternehmens, also zur Bereitstellung von Net-
zen und Diensten, sowie die Garantie der Priifung von Antréigen betreffend der Wegerech-
te. Stellen Unternehmen Netze und Dienste fiir die Allgemeinheit zur Verfilgung, so erhal-
ten sie mit der Allgemeingenehmigung ferner das Recht, die Netzzusammenschaltung mit

9
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Die Erteilung von individuellen Nutzungsrechten fir Frequenzen und Num-
mern® kann an besondere Verpflichtungen oder Bedingungen geknilpft wer-
den,* die von den Rechten und Pflichten, die aus der Allgemeingenehmigung
resultieren, zu trennen sind.” Die Einschrinkung der Einrjumung von Nut-
zungsrechten filr Funkfrequenzen darf nur erfolgen, wenn dies fiir deren effi-
ziente Nutzung erforderlich ist.*® In dem Fall muss ein adiquates Auswahlver-
fahren (wettbewerbsorientiert oder vergleichend) angewendet werden.*

Die nationale Regulierungsbehdrde kann von Unternehmen, die eine Allgemein-
genehmigung und Nutzungsrechte besitzen, die Vorlage von Informationen ver-
langen, anhand derer sie die Erfiillung der auferlegten Bedingungen und Ver-
pflichtungen tiberpriifen kann.*

Das Allgemeingenehmigungsverfahren sowie die Zuteilung von individuellen
Nutzungsrechten und die Auferlegung von besonderen Pflichten miissen den
Kriterien der Transparenz, Objektivitdt, Nichtdiskriminierung und Verhéltnis-
miBigkeit entsprechen.’

Verwaltungsabgaben, die den Unternehmen aufgrund von Allgemeingenehmi-
gungen oder gewihrten Nutzungsrechten auferlegt werden, diirfen nur zur
Deckung der ,, administrativen Kosten fiir die Verwaltung, Kontrolle und Durch-
setzung von Allgemeingenehmigungen und Nutzungsrechten ‘** sowie der Kosten

anderen zugelassenen Betreibern zu verhandeln und durchzufithren sowie die Méglichkeit,
in ihrem Titigkeitsgebiet zur Bereitstellung von Universaldienst oder dessen Elementen
benannt zu werden. Vgl. Europiisches Parlament (2002a), Art.4 Abs.1 und 2 sowie Art.9.
Von dem Unternehmen kann eine Meldung verlangt werden, die eine Reihe an Mindestan-
gaben Uber das Unternehmen und das geplante Diensteangebot beinhaltet. Vgl. Européi-
sches Parlament (2002a), Art.3 Abs.1 bis 3.

8 Vgl. Europiisches Parlament (2002a), Art.5 Abs.1 und 2. Soweit méglich und wenn (im

Fall von Frequenzen) die Moglichkeit von funktechnischen Stdrungen ausgeschlossen

werden kann, kénnen die Nutzungsrechte in die Genehmigung eingeschlossen werden.

Vgl. Europ#isches Parlament (2002a), Art.6 Abs.1 und 3; zu den Bedingungen sieche An-

hang, Teile A, B und C.

% vgl. Europdisches Parlament (2002a), Art.6 Abs.2 und 4.

8 ygl. Europtiisches Parlament (2002a), Art.5 Abs.5 und Art.7.

% vgl. Europisches Parlament (2002a), Art.7 Abs. 3 und 4, Art.8 sowie Europiisches Parla-
ment (2002b), Art.9 Abs.1 bis 3. Es wird zugelassen, dass Unternehmen untereinander die
Nutzungsrechte fiir Frequenzen unter Einhaltung der vorgeschriebenen Bedingungen tiber-
tragen.

% Vgl. Europtisches Parlament (2002a), Art. 10 und Art. 4 fir den Umfang der anzufordern-
den Informationen sowie die Begriindung der Anforderung.

%! Vgl. Europtische Kommission (1996a), Art.1 Abs.2 und Europiisches Parlament (2002a),
Art.6 Abs.1 und Art.7 Abs.3.

92 Europgisches Parlament (2002a), Art.12 Abs.1 Pkt.a. Die Abgaben sollten auf ein Min-
destmaB reduziert werden. Die nationale Regulierungsbehdrde ist verpflichtet, einen j4hr-
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fir die Uberwachung der Erfiilllung von besonderen Verpflichtungen erhoben
werden. Im Falle der Nutzungsrechte filr Frequenzen und Nummern diirfen Ab-
gaben erhoben werden, die eine optimale Nutzung dieser Ressourcen gewihr-
leisten sollen.”

Im Fall von Unternehmen, die in einem anderen Bereich als der Telekommuni-
kation besondere oder ausschlieBliche Rechte genieBen, miissen die angewand-
ten Genehmigungsverfahren gewihrleisten, dass fiir diese Bereiche und die Be-
reitstellung von Sprachtelefondiensten und ffentlichen Telekommunikations-
netzen getrennte Finanzkonten gefiihrt werden.”

Dem polnischen Telekommunikationsrecht nach bedarf der Bau und/oder Be-
trieb eines offentlichen Telekommunikationsnetzes einer Genehmigung (zezwo-
lenie), soweit eine Nummernzuteilung erforderlich ist.” Die Genehmigung wird
durch den Vorsitzenden der URT erteilt.*

Zu den Titigkeiten, die keiner Genehmigung bediirfen, gehort der Betrieb von
Telekommunikationsnetzen, deren gesamte Einrichtungen und alle Netzab-
schlusspunkte auf dem Gebiet einer Gemeinde lokalisiert sind bzw. die keine
Nummernzuteilung erfordern, weil die Nummernressourcen eines anderen Tele-
kommunikationsunternehmens im Rahmen geschlossener Vertrdge genutzt wer-
den.”

lichen Uberblick tiber ihre Verwaltungskosten und die eingenommenen Abgaben zu verdf-
fentlichen. Vgl. Europ4isches Parlament (2002a), Art.12 Abs.2.

Dies betrifft auch die Rechte der Installation von Einrichtungen auf/iber/unter privaten
oder dffentlichen Grundstiicken. Vgl. Europ4isches Parlament (2002a), Art.13.

Vgl. Europdische Kommission (1996a), Art.1 Abs.8.

Vgl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.3 Abs.l und 2 sowie Minister Lacznoéci
(20004a) fiir die Antragsform. Die davor erteilten Konzessionen, Genehmigungen und an-
dere Rechtezuteilungen behalten ihre Glltigkeit und werden automatisch in nach dem Te-
lekommunikationsgesetz geltende Rechtsdokumente umgewandelt. Die TP S.A. wird ver-
pflichtet, rechtzeitig eine Genehmigung zu beantragen, die ihr fiir einen Zeitraum von 25
Jahren und das Staatsgebiet Polens erteilt wird. Vgl. Prawo telekomunikacyjne (2000),
Art.142 Abs.1 sowie Art.144 bis Art.146.

Vgl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.7 Abs.1. Die Genehmigungsprozedur und -an-
forderungen werden in den Art.7 bis Art.13 des Telekommunikationsgesetzes aufgefiihrt.
Die URT hitte die Moglichkeit, mit der faktisch angewendeten Genehmigungspolitik in
eingeschrinktem Mafe auf den Markt Einfluss zu nehmen.

Vgl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.5 Abs.1 und 2. Bei Nichtbestehen der Geneh-
migungspflicht ist eine Meldung der Titigkeit bei der URT notwendig. Die Bedingungen
dieser Meldung regelt Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.14 bis Art.16. Siehe hierzu
auch Minister Lacznosci (1998b).
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Die Hohe der Genehmigungs(Erlaubnis-)gebiihr wird fiir das Festnetz auf den
Festbetrag von 2.500 EUR und fir den Mobilfunk auf 5.000 EUR festgelegt.*®
Die Kriterien filr einmalige und periodische Genehmigungsgebithren,” Gebith-
ren fiir die Ausschreibungsdokumentation'® und die Kriterien fiir das Ausschrei-
bungsverfahren'® sind konform mit denen des Gemeinschaftsrechts.

Die Tétigkeit im Bereich der Radiokommunikation (u.a. des Mobilfunks) bedarf
einer Erlaubnis (pozwolenie) und einer Frequenzzuteilung (Reservierung).'” Bei
Ressourcenknappheit im Bereich der Nummern oder Frequenzen kénnen Aus-
schreibungen durchgefiihrt und gesonderte Gebiihren erhoben werden, um eine
effiziente Nutzung zu gewihrleisten.'® Bei der Frequenzzuteilung fiir den Mo-
bilfunk richtet sich Polen nach den international vereinbarten Frequenzspektren.

4.4.2 Netzzusammenschaltung (Interconnection)'™

Wird eine Zusammenschaltung von Netzen beantragt, besteht entsprechend des
Gemeinschaftsrechts eine Verpflichtung zum Aushandeln einer Zusammen-
schaltungsvereinbarung.'” Alle méglichen und tatsichlichen Beschrinkungen,
die Unternehmen am Abschliefen von Zusammenschaltungsvereinbarungen hin-

% Vgl. Minister Lacznosci (2000b), §2. Diese vom Minister festgelegte Hohe der Gebithren
soll den Kosten der Genehmigungserteilung entsprechen und darf diese nicht iberschrei-
ten. Vgl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.29.

% Vgl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.29 und Art.30; Minister Lacznosci (1995a) und
Anhang; Minister Lacznosci (1996b); Minister Lacznosci (1999¢) und (1999f) sowie fur
die Héhe/Berechnungsweise der Gebilhren: Minister Lacznosci (2000b), §2; Minister
Lacznosci (2000c) und (2000d). Periodische Gebiihren betreffen die Nutzung von knappen
Ressourcen (Nummern, Frequenzen}.

190 ygl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.31 und Art.32 Abs.1.

100 ygl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.24 und Art.25.

192 ygl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.17 bis Art.25.

193 ygl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.99 bis Art.104 fiir die Nummernvergabevor-

schriften und den Nummemplan; Art.105 bis Art.108 fiir die Frequenzverwaltung und im

einzelnen: Art.24 fiir Frequenzausschreibungen; Art.99 Abs.3 fiir Nummernausschreibun-

gen; Art.31 fiir die Frequenzgebiihr; Art.30 Abs.1 Pkt.2 und Minister Lacznosci (2001d),

§2 und Anhang 1 fiir die Nummernnutzungsgebiihr. Dariiber hinaus siehe zur Regelung

der Frequenzverwendung sowie der Héhe und Entrichtungsweise der Nutzungsgebthr die

Verordnungen: Minister Laczno$ci (1998a), (1999a) und (1999d).

Den Bereich der Netzzusammenschaltung und des Netzzugangs regelt umfassend die

Richtlinie 2002/19/EG. Zusttzlich behalten manche Regelungen der durch die Richtlinie

2002/21/EG aufgehobenen Richtlinien 97/33/EG, 98/10/EG und 92/44/EG ihre Giiltigkeit.

Vgl. Europdisches Parlament (2002), Art.7 Abs.1 sowie Europdiisches Parlament (1997),

Art4, Art.6-8, Art.11, Art.12, Art.14; Europ#isches Parlament (1998), Art.16 und Europ#-

ischer Rat (1992), Art.7-8. Fiir die Pflichten der nationalen Regulierungsbehdrden im Be-

reich der Netzzusammenschaltung siehe Europdisches Parlament (2002), Art.12.

195 vgl. Europdisches Parlament (2002), Art.4 Abs.1.
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dern kdnnten, miissen von den Mitgliedstaaten beseitigt werden.'® Insbesondere
ehemalige staatliche Betreiber-Monopolisten (dominierende Unternehmen) miis-
sen anderen Unternehmen, die entsprechende Genehmigungen besitzen, die Zu-
sammenschaltung mit ihrem 6ffentlichen Telekommunikationsnetz und ihrem
Sprachtelefondienst zu kostenorientierten,'” transparenten, nichtdiskriminieren-
den und objektiven Kriterien ermdglichen.'®

Dem dominierenden Betreiber obliegt die Beweispflicht, dass sich seine Zusam-
menschaltungsentgelte aus den tatséchlichen Kosten (inkl. vertretbarer Inves-
titionsrendite) herleiten und er iiber seine Titigkeiten im Rahmen der Zusam-
menschaltung und anderer Leistungen getrennt Buch fiihrt. Insbesonders vertikal
integrierte Unternehmen miissen ihre Preise und internen Kostentransfers trans-
parent gestalten, um die Uberpriifung der Gleichbehandlung anderer Unterneh-
men zu ermdglichen bzw. gegebenenfalls eine unlautere Quersubventionierung
zu verhindern.'” Auf Anforderung miissen diese Unternehmen der Regulie-
rungsbehérde unverziiglich detaillierte Finanzinformationen tibermitteln.''®

Um den Verlauf von Zusammenschaltungsverhandlungen zu vereinfachen und
die Interessen aller Parteien zu sichern, ver6ffentlicht die Regulierungsbehérde
ein Standard-Zusammenschaltungsangebot (Reference Interconnection Offer -
RIO) und kann Verinderungen der vorgelegten Angebote verlangen.'"!

19 vgl. Europdisches Parlament (2002), Art.3 Abs.1 und 2.
197 ygl. Europtische Kommission (1996a), Art.1 Abs.6. Uberhthte Zusammenschaltungsent-
gelte kénnen Anreize fiir einen ineffizienten by-pass oder eine Duplizierung der bestehen-
den Netze schaffen. Bei einem by-pass wird das Netz des "teuren" Betreibers umgangen,
indem direkte Leitungen zur Fernnetzebene bzw. zu anderen Ortsnetzen verlegt werden.
Vgl. Laffont, Tirole (2001), S.99 und S.127ff oder WIK, EAC (1994), S.50ff und S.62.
Die Artikel 9-13 der Richtlinie 2002/19/EG umfassen besondere Verpflichtungen, die ei-
nem Betreiber mit betrichtlicher Marktmacht auferlegt werden kénnen. Vgl. Europiisches
Parlament (2002), Art.8 und Art. 9-13.
Dies betrifft auch Unternehmen, die in irgend einem Mitgliedstaat besondere oder aus-
schliefiliche Rechte fiir die Erbringung von Diensten in anderen Sektoren besitzen. Die ge-
trennte Buchfithrung soll die Offenlegung aller Faktoren der Kosten und Einnahmen (inkl.
Berechnungsgrundlagen und Zurechnungsverfahren der Telekommunikationsaktivititen
sowie eine detaillierte Aufschliisselung des Anlagevermdgens und der strukturellen Kos-
ten) ermdglichen. Optional dazu kénnen diese Unternehmen eine strukturelle Ausgliede-
rung (vertikale Desintegration) der T#tigkeiten, die mit der Bereitstellung elektronischer
Kommunikationsnetze und -dienste zusammenh#ngen, vornehmen. Vgl. Européisches
Parlament (2002b), Art.13 Abs.1; Europdisches Parlament (2002c), Art.19 Abs.3 sowie
Europdisches Parlament (2002), Art.11 Abs.1.
Unter Wahrung des Geschiftsgeheimnisses kénnen diese Finanzinformationen von der
Regulierungsbehdrde veroffentlicht werden, wenn dies zu einem offenen, wettbewerbsori-
entierten Markt beitrigt. Vgl. Europdisches Parlament (2002), Art.11 Abs.2.
" ygl. Europlischer Rat (1997), Anhang 1 Pkt.2.4; Maj (2001) und o.V. (2001d). Zu den
Elementen der Zusammenschaltungsvereinbarung siehe auch Ickenroth (1995), S.3f.
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Auch im Bereich der Netzzusammenschaltung soll in regelm#Bigen Abstdnden
eine Marktanalyse durchgefiihrt werden, die iiber die Entwicklung des Wettbe-
werbs auf den relevanten Mérkten befindet und ggf. Unternehmen mit betr#icht-
licher Marktmacht identifiziert,''? denen besondere Verpflichtungen auferlegt
werden kénnen.'

Das polnische Telekommunikationsrecht verpflichtet alle Netzbetreiber zum
gegenseitigen Netzanschluss. Die Betreiber von 6ffentlichen Netzen miissen ihr
Netz allen Antragstellern unter den gleichen Bedingungen bereitstellen und kon-
nen den Anschluss eines anderen Telekommunikationsnetzes nicht verweigern,
sofern dieses in Ubereinstimmung mit den Vorschriften errichtet wurde.'"

Die Bedingungen der Zusammenarbeit und der Abrechnung werden zwischen
den Verhandlungspartnern ausgehandelt und in Form von Zusammenschaltungs-
vertrigen festgelegt.'’®

Das Telekommunikationsgesetz entspricht den Forderungen des Gemeinschafts-
rechts im Hinblick auf die Verpflichtung zum Netzanschluss, die Bedingungen
des Anschlusses (bei dominanten Unternehmen), die Kontroll- und Schiedsrich-
terfunktion der URT in diesem Bereich sowie bzgl. der Kostenorientierung der
Zusammenschaltungsentgelte.''®

Die URT hat des weiteren zu jedem Zeitpunkt das Recht, Verdnderungen in den
Zusammenschaltungsvertriigen zu verlangen, um effektive Konkurrenz und die
Interoperabilitit des Netzes zu gewihrleisten.'"’

12 ygl. Europtisches Parlament (2002), Art.7 Abs.2 und 3.

3 ygl. Europttisches Parlament (2002), Art.8 und Art.9-13. Zu diesen Verpflichtungen kon-
nen u.a. solche zihlen wie die Transparenzverpflichtung (Art.9), die Gleichbehandlungs-
verpflichtung (Art.10), die Verpflichtung zur getrennten Buchfihrung (Art.11) u.a.

114 ygl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.76 und Art.77; Minister E.gcznosci (1996a), §4
Abs.1 Pkt.2 und §3 sowie umfassend Minister Lacznosci (1999c¢).

115 ygl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.78.

116 vgl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.76 bis Art.87.

117 ygl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.85 Abs.1 und Art.79 Abs.1, 2, 3. Dominieren-
de Unternehmen sind verpflichtet, einen Rahmenvertrag vorzubereiten.
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4.4.3 Mietleitungen''

Die Mietleitungsbestimmungen des Gemeinschaftsrechts betreffen Unterneh-
men mit wesentlicher Marktmacht, die infolge der durchzufithrenden Marktana-
lyse als solche identifiziert werden.!"

Die Bedingungen fiir den offenen und effizienten Netzzugang zu und die Nut-
zung von Mietleitungen sollen harmonisiert und ein gemeinschaftsweites Min-
destangebot von Mietleitungen mit einheitlichen technischen Merkmalen ge-
wihrleistet werden.'?® Die Aufhebung eines bestehenden Angebotes kann nur in
Abstimmung mit den Benutzern erfolgen.'?!

Die Bedingungen der Bereitstellung von Mietleitungen miissen fiir alle Unter-
nehmen gleich und diirfen nicht ungiinstiger sein, als sie der dominierende Be-
treiber seinen eigenen Tochterunternehmen oder abhingigen Unternehmen an-
bietet.'?

Die Tarife fiir Mietleitungen miissen kostenorientiert und transparent sein und in
angemessener Weise veréffentlicht werden.'? Einer Anderung der Mietleitungs-
entgelte (Einzelfille) muss die Regulierungsbehérde zustimmen.'*

118 Zusitzlich wird die Aufhebung simtlicher Beschrinkungen bezilglich der Bereitstellung
der Ubertragungskapazitit durch Kabelfernsehnetze und die Erlaubnis zur Nutzung dieser
Netze zur Erbringung von Telekommunikationsdiensten (exkl. Sprachtelefondienst) gefor-
dert. Vgl. Europiische Kommission (1995), Art.1 Abs.2. Bis zu ihrer Uberpriifung bleiben
die Bestimmungen der Artikel 3, 4, 6-8, 10 der durch die Richtlinie 2002/21/EG aufgeho-
benen Richtlinie 92/44/EG in Bezug auf Mietleitungen in Kraft. Vgl. Europiisches Parla-
ment (2002), Art.7 Abs.1 sowie die genannten Artikel aus Europ#ischer Rat (1992).
Vgl. Europiisches Parlament (2002c), Art.18.
Vgl. Europdischer Rat (1992), Art.1, Art.3 und Art.7 Abs.1 sowie Europiisches Parlament
(2002c), Art.18 Abs.l und 2. Diese Informationen sollen folgende Punkte beinhalten:
technische Merkmale, Tarife, Nutzungs- und Lieferbedingungen (darunter: Antragsverfah-
ren, typische Lieferfrist, Vertragslaufzeit und -dauer sowie Mindestdauer, typische Repa-
raturzeit, Riickerstattungsmodalititen), Lizenzierungs- und Registrierungsanforderungen
und Bedingungen fiir das Anschliessen von Endgeriten.
Vgl. Europiischer Rat (1992), Art.5, Art.6 Abs.2-4 und Europ#iisches Parlament (1997a),
Art.2 Abs.6 Pkt.a-c. Es kénnen Einschrinkungen aufgrund von grundlegenden Anforde-
rungen (Sicherheit des Netzbetriebs und Sicherung der Netzintegritit sowie der Interope-
rabilit4t, Datenschutz u.4.) eingefiihrt werden. Die Regulierungsbehérde kann aufgrund
technischer Ver4nderungen und Verinderungen der Marktnachfrage erforderliche Ande-
rungen zur Anpassung des Mindestangebots an Mietleitungen vornehmen. Vgl. Européi-
sches Parlament (2002c), Art.18 Abs.3.
122 ygl. Europiischer Rat (1992), Art.8; Europisches Parlament (1997a), Art.2 Abs.8 und
Européisches Parlament (1997), Art.6 Pkt.a.
12 Die Tarife richten sich nach den Kriterien der Unabhingigkeit vom Typ der Anwendung,
der einmaligen Anschlussgebtthr und der regelmifigen Miete (zusitzliche Mietelemente
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Die Telekommunikationsorganisationen sind verpflichtet, entsprechende Kos-
tenrechnungssysteme einzusetzen, welche die Aufgliederung der direkten Kos-
ten (Aufbau, Betrieb, Vermarktung von Leitungen) und der gemeinsamen Kos-
ten (Gemeinkosten) erlauben.'? Unternehmen, die weiterhin (zeitweilig) beson-
dere Rechte besitzen, miissen die Bereitstellung von Mietleitungen innerhalb
einer zumutbaren Frist gewéhrleisten. '?

Die Regulierungsbehdrde kann Einschrinkungen des Zugangs zu Mietleitungen
auferlegen. Sie kontrolliert ferner, ob den Telekommunikationsorganisationen
bestimmte Manahmen (Ablehnung der Vermietung, Einschrinkung des Ange-
bots) gestattet werden koénnen und hilt alle Angaben zu Kostenrechnungssyste-
men fiir Mietleitungen bereit.'”’

Konform mit dem Gemeinschafitsrecht werden auch im polnischen Telekom-
munikationsrecht Mietleitungen insbesondere im Hinblick auf Unternehmen
mit wesentlicher Marktmacht bzw. dominante Unternehmen behandelit. In den
Bereichen der Kostenrechnungssysteme mit Kostentrennung, der Dienstequali-
tit, des Netzzugangs, der Kiindigungsgrunds#tze, der Netzsicherheit, des Stan-
dardangebots und der Schlichtung von Streitigkeiten durch die URT erfiillt das
Telekommunikationsgesetz die von der EU gestellten Anforderungen.'”®

miissen transparent sein). Sie gelten fir die Leitungen zwischen den Netzabschlusspunk-

ten (Zugangspunkten). Eventuell kdnnen "Halbleitungstarife" - mit angenommener Lei-

tungsmitte - angewendet werden, wenn mehr als ein Unternehmen die Leitungen bereit-
stellt. Vgl. Europdischer Rat (1992), Art.10 Abs.b.

Vgl. Europdischer Rat (1992), Art.8 und Europiisches Parlament (1997a), Art.2 Abs.8.

Die gemeinsamen Kosten sind solche, die weder unmittelbar zu Mietleitungen noch zu an-

deren Aktivitiiten zugeordnet werden ktnnen. Sie werden méglichst aufgrund einer direk-

ten Analyse des Kostenursprungs oder aufgrund einer indirekten Verkniipfung mit ande-
ren Kostenkategorien oder Kostenkategoriegruppen umgelegt, fiir die eine direkte Zuord-
nung oder Aufschlisselung méglich ist. Sollte dies nicht méglich sein, werden sie auf-
grund eines allgemeinen Schliissels zugeteilt und leiten sich aus dem Verhiltnis zwischen
allen direkt umgelegten oder zugeordneten Ausgaben fiir Mietleitungen und filr sonstige

Dienste ab. Vgl. Europdischer Rat (1992), Art.10 und Europdisches Parlament (1997a),

Art.2 Abs.10 und 11.

126 ygl. Europtiische Kommission (1990), Art.4,

127 ygl. Europiischer Rat (1992), Art.6 Abs.2, Art. 8 und Art.10; Europdisches Parlament
(1997), Art.6 Pkt.a und Europdisches Parlament (1997a), Art.2 Abs.6 Pkt.a, Abs.8, Abs.10
und Abs.11.

128 ygl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.59 Abs.2 und Abs.3, Art.61 und Art.62.
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4.4.4 Entbiindelung (vnbundling) der Teilnehmeranschlussleitung

Aufgrund der technischen und 8konomischen Merkmale'” des Ortsnetzteils -
Teilnehmeranschlussleitung (TAL) - und seines Charakters als Netzabschluss-
punkt (einziger Zugang zum Kunden)'® werden diese als wesentliche Einrich-
tung'®! angesehen und ihre Entbiindelung vorgeschrieben.

Der Begriff der Entbiindelung der TAL umschreibt eine logische Teilung des
Netzes in seine Komponenten, die von den Interessenten (einzeln) nach Bedarf
gemietet werden kénnen. Wenn also "ein neuer Wettbewerber nicht die Gesamt-
leistung des Telefondienstes von der Quelle bis zur Senke in Anspruch nehmen
will, sondern eigene Teilleistungen beisteuert und nur diejenigen Leistungsmo-
dule bezahlen mdchte, die er nicht selbst erbringt, ist das Gesamtnetz mit dem
darauf abgewickelten Leistungsspektrum in Teile zu zerlegen (unbundling), um
die einzelnen Module des Systems preislich zu erfassen."%

Es wird zwischen drei Formen der Entbiindelung unterschieden.'” Der vollstin-
dig entbiindelte Zugang zum Teilnehmeranschluss bedeutet die Bereitstellung
des Kupfer-Teilnehmeranschlusses des etablierten Betreibers, bei der der neue
Marktteilnehmer "iiber ein ausschliefliches Nutzungsrecht fiir das gesamte Fre-

129 Zu den technischen und 8konomischen Merkmalen von Ortsnetzen siehe Kapitel 1.1.2 so-
wie Kapitel 2.1. '

13 Die "Kontrolle des Zugangs zu einem Netzabschlusspunkt" ist die Fahigkeit des Betrei-
bers, die dem Endnutzer an diesem Netzabschlusspunkt zuginglichen Telekommunika-
tionsdienste zu kontrollieren und/oder die F#higkeit, anderen Diensterbringern den Zu-
gang zum Endnutzer an diesem Netzabschlusspunkt zu verweigern. Die Kontrolle des Zu-
gangs kann den Besitz oder die Kontrolle der physischen Verbindung zum Endnutzer (iib-
er Draht oder drahtlos) und/oder die Fihigkeit beinhalten, die fir den Zugang zum Netz-
abschlusspunkt eines Benutzers erforderliche(n) nationale(n) Nummer(n) zu 4ndern oder
zurlickzuziehen. Vgl. Europiisches Parlament (1997), Anhang II sowie Anmerkungen.

13! vgl. Europiische Kommission (2000b), S.9; WIK, EAC (1994), S.13f und S.53f sowie
Laffont, Tirole (2001), S.97f. Die Einstufung einer Einrichtung als "wesentlich" (essential
Jacility) erfolgt nach mehreren Kriterien. Dazu zihlen: die Einrichtung wird durch ein Mo-
nopolunternehmen kontrolliert; als Teil des vorgelagerten Marktes stellt sie die einzige
Moglichkeit der Erbringung von Diensten auf dem nachgelagerten Markt dar; sie ist nicht
duplizierbar (physisch, politisch oder 6konomisch); der Zugang zu dieser Einrichtung wird
durch das Monopolunternehmen verweigert, wire aber sowohl physisch als auch 8kono-
misch praktikabel. Siehe auch Ickenroth (1995), S.8f oder Rottenbiller (2002), S.21fF.

32 Jung, Warnecke (1998), S.6-42. Eine Entbiindelung des Ortsnetzes bedeutet, dass ein
Diensteanbieter z.B. nur die Ortsleitungen (nicht die Vermittlungstechnik) des Betreibers
mieten kdnnte und mit eigenen Sender-, Empfinger- und Steuerungseinrichtungen sowohl
die Bandbreiten der gelegten Kabel anders (evtl. besser) nutzen als auch vielfiltige Dienst-
leistungen der Datenkommunikation anbieten kénnte. In diesem Zusammenhang spricht
man vom Entbiindeln der "letzten Meile".

133 vgl. Europsische Kommission (2000b), S.9.
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quenzspektrum der Leitung verfiigt und dem Endnutzer eine vollstindige Palette
von Sprach- und Datendiensten anbieten kann".'*

Der gemeinsame Zugang zum Teilnehmeranschluss (line sharing) hingegen ist
die "Bereitstellung des Zugangs zu den nicht fiir Sprachdienste genutzten Fre-
quenzen einer Kupferleitung, iiber die der etablierte Betreiber den Basistelefon-
dienst anbietet, wobei dem neuen Marktteilnehmer die Moglichkeit geboten
wird, Technologien wie ADSL (asymmetrische digitale Teilnehmerleitung) ein-
zusetzen, um dem Endnutzer zusdtzliche Dienste anbieten zu kénnen (z.B.
schnellen Internetzugang)".'*

Die dritte mogliche Form des entbiindelten Zugangs stellt der Bitstream-Zu-
gang dar. Bei dieser Form geschieht sowohl die Ubermittlung als auch die Ver-
mittlung tiber die Einrichtungen des Netzbetreibers. Das komplette Netz bleibt
im Besitz des Betreibers, der allein {iber eingesetzte Technologien und die Auf-
riistung des Netzes entscheidet. Beim Bitstream-(Bitstrom) Zugang stellt der
Netzbetreiber dem Newcomer gewisse Bandbreiten seiner Netze (z.B. fiir Da-
tenstréme) zur Verfiigung.'*

Mit den ersten beiden Arten der Entbilindelung ist untrennbar und deren Wirk-
samkeit bestimmend die Kollokation verbunden, die "die physische Bereitstel-
lung von Raum und technischen Voraussetzungen, die fiir die Installierung und
den Anschluss der Einrichtungen eines neuen Marktteilnehmers im Hinblick auf
den Zugang zum Teilnehmeranschluss normalerweise erforderlich sind","*’ um-
fasst.

Aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung der Teilnehmeranschliisse fiir den
Wettbewerb auf dem nachgelagerten Markt der Dienste wird der Bereich der
Entbiindelung der TAL vom Gemeinschaftsrecht gesondert behandelt. Es wird
betont, dass der Ortsnetzbereich in den Mitgliedstaaten trotz des seit der Off-
nung des Telekommunikationsmarktes (1.01.1998) vergangenen Zeitraums den
geringsten Wettbewerb aufweist und sich noch zu iiber 90% in der Hand der
ehemaligen staatlichen Monopolisten befindet.'**

134 Europ#ische Kommission (2000a), Art.2 Abs.1 Pkt.c.

135 Europtische Kommission (2000a), Art.2 Abs.1 Pkt.d. Siehe hierzu auch Hckels (2001),
S.281f sowie Kapitel 1.1.4 zu xXDSL-Technologien.

136 ygl. Hockels (2001), S.37f. Sprach- und Datentibertragung werden tiber sog. Splitter ge-
trennt.

137 Europiische Kommission (2000a), Art.2 Abs.1 Pkt.e.

138 ygl. Europisches Parlament (2000), Pkt.1-3 und Europ#ische Kommission (2000b), S.7f.
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Aus diesen Griinden soll jedem Antrag auf entbiindelten Zugang zum Netz eines
dominierenden Betreibers stattgegeben werden.'*® Dem interessierten Unterneh-
men miissen Bedingungen angeboten werden, die der Netzbetreiber sich selber
oder seinen Tochterunternehmen anbieten wiirde.'*

Die etablierten Netzbetreiber werden verpflichtet, ein umfassendes Standardan-
gebot der Entbiindelung vorzubereiten und zu verdffentlichen.'! Die Regulie-
rungsbehdrde hat dabei das Recht, Anderungen des Angebotes zu verlangen, um
den Wettbewerb und technische Innovationen zu férdern und den Teilnehmern
den gréBtmdglichen Nutzen zu bringen.'?

Um Transparenz der Preissetzung und ihre kostenorientierte Gestaltung anhand
der relevanten Netzkomponenten sicherzustellen, muss ebenfalls die Kosten-
rechnung hinreichend entbiindelt sein.'®?

An die Entbiindelungsvorschriften ist ebenfalls die Gewihrung von definiertem
Kollokationsraum (und -bedingungen) am Standort des etablierten Betreibers
gebunden,' der es den Unternehmen erméglichen soll, alle fiir den Zugang zur
entbiindelten TAL notwendigen Einrichtungen und Gerite zu platzieren.'¥®

Im polnischen Telekommunikationsgesetz wird das Problem der Entbiinde-
lung der TAL nicht explizit angesprochen. Moglicherweise werden in naher Zu-
kunft ausfiihrende Rechtsakte dem Telekommunikationsgesetz folgen, die die-
sen Bereich gesondert behandeln. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wird dieses in der
Européischen Union sehr aktuelle Regulierungsthema vom polnischen Gesetz-
geber nicht beriicksichtigt.'*

13 Die EU schreibt in diesem Bereich vor, dass zumindest der gemeinsame und der vollstin-
dig entbiindelte Zugang zum Teilnehmeranschluss angeboten werden sollte. Vgl. Europdi-
sches Parlament (2000), Art.2 Pkt.f und g sowie Anhang, Teil A.

140 ygl. Europfisches Parlament (2000), Art.1 Pkt.4, Art.2 Pkt.a sowie Art.3 Abs.2.

1 ygl. Europisches Parlament (2000), Art.3 Abs.1 und Anhang sowie Europfisches Parla-
ment (2002), Art.9 Abs.4 und 5 und Anhang II fir die geforderten Angebotsbestandteile.

142 ygl. Europisches Parlament (2000), Art.4 Abs. 1-3 und Europaisches Parlament (2002),
Art.12,

143 ygl. Europ#isches Parlament (2000), Art.3.

144 ygl. Europiisches Parlament (2000), Art.2 Pkth und Anhang, Teil B sowie Europdisches
Parlament (2002b), Art.12.

145 ygl. Europtiische Kommission (2000b), S.13 und Europ#ische Kommission (2000c), Art.1
Pkt.10. Wenn die Kollokation physisch nicht méglich ist, kann die Regulierungsbehdrde
eine virtuelle Kollokation fordern. Dies bedeutet, dass die anzuschlieBenden Gerite an ei-
nem anderen, nahe gelegenen Standort installiert werden.

16 Die bei den Allgemeinregelungen des offenen Netzzugangs (ONP) angesprochene Pflicht,
anderen Betreibern die Mitnutzung von Netzteilen bzw. Einrichtungen zu ermdglichen,
wenn eine Duplizierung nicht méglich bzw. 6konomisch nicht sinnvoll ist, klammert ex-
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4.4.5 Universaldienst

Der Universaldienst, auch héufig als Infrastrukturaufirag bezeichnet, bezieht
sich auf die universelle Verfiigbarkeit mancher Dienste in der Bevilkerung. Der
Universaldienst wurde in der Diskussion um die Liberalisierung von manchen
(speziell infrastrukturgebundenen) Mirkten von ihren Vertretern als Gegenargu-
ment verwendet, da unterstellt wurde, dass die von ihm zu erreichenden Ziele
marktwirtschaftlich nicht realisiert werden konnen, d.h. dass der betriebswirt-
schaftlich zu realisierende Flichendeckungsgrad bzw. die Verfliigbarkeit des je-
weiligen Dienstes geringer wire, als die Gesellschaft dies fiir erwiinscht halt.'*’
Er galt als die Rechtfertigung der institutionellen Monopolisierung ganzer Sek-
toren - u.a. der Telekommunikation. Die institutionelle Absicherung sollte dem
jeweiligen Unternehmen die interne Quersubventionierung defizitéirer Kunden-
gruppen oder Regionen ermdglichen, um so zur Realisierung der speziellen so-
zial-, regional- und wirtschaftspolitischen Ziele zu fiihren. Aufgrund dessen ist
der Begriff des Universaldienstes und damit zusammenhéngender Verpflichtun-
gen und Einschrinkungen als politische Vorgabe zu verstehen.

Die Universaldienstziele kénnen grob in zwei wesentliche Bereiche unterteilt
werden: die Versorgungsziele und die Preisziele, die gekoppelt oder separat for-
muliert werden kénnen. Die Versorgungsziele, die dem Unternehmen einen be-
stimmten zu erreichenden Versorgungsgrad des Dienstes vorschreiben, bedeuten
einen Kontrahierungszwang; dem Unternehmen verbleibt jedoch die Preisset-
zungsfreiheit. In der Praxis bedeutet dies, dass das Unternehmen die unter-
schiedliche Kosten verursachenden Regionen (z.B. periphir und zentral) oder
Kundengruppen (z.B. Geschéftskunden und sozial schwache Personen) zu unter-
schiedlichen Preisen, die abhéngig von den verursachten Kosten der Leistungs-
bereitstellung sind, versorgen wird.'**

Werden gleichzeitig vom Staat Preisziele gesetzt, so kann es vorkommen, dass
das Unternehmen durch die vorgegebene, politisch erwiinschte Preissetzung und
die Versorgungsauflage nicht alle Kunden kostendeckend bedienen kann und die
defizitiren Bereiche aus den profitablen intern quersubventionieren muss.'*® Die

plizit den Bereich der Teilnehmeranschlussleitung (Entbtindelung der TAL) aus. Vgl. Pra-
wo telekomunikacyjne (2000), Art.96 Abs.1 und 2.

147 vgl. Kruse, Berger (1996), S.356.

148 ygl. Kruse, Berger (1996), S.3511f.

149 preisziele allein sind in Regionen oder bei Kundengruppen, die unterschiedliche Kosten
verursachen, im Sinne des Universaldienstes nicht unbedingt zielfithrend, da das Unter-
nehmen die defizitdren Bereiche in dem Fall einfach ignorieren kann und lediglich die
profitablen (oder zumindest kostendeckenden) Bereiche versorgt. In dieser Hinsicht ist ein
gleichzeitiger Kontrahierungszwang notwendig, um das Erreichen des gesetzten politi-
schen Universaldienstziels abzusichern.
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Extremldsung bei Preiszielen stellt die Tarifeinheit dar, nach der ein Einheits-
preis auf alle Kunden angewandt werden soll.'*

Der fiir die Gesetzgebung relevante Begriff des Universaldienstes wird im Lau-
fe der Zeit aufgrund des technischen Fortschritts im Bereich der Telekommuni-
kation und aufgrund sozialer Verinderungen umgestaltet und erweitert. Die
Européische Union hatte bis Anfang 2002 in mehreren Richtlinien Teile der De-
finition des Universaldienstes geliefert und erst durch die Universaldienstricht-
linie vom 7.03.2002 diesen Begriff vereinheitlicht.'”! Auf dieser Grundlage wird
der Universaldienst allgemein umschrieben als ein Mindestangebot an Diensten,
das ,,mit der angegebenen Qualitdt allen Endnutzern in ihrem Hoheitsgebiet, un-
abhdngig von ihrem geographischen Standort und, unter Beriicksichtigung der
landesspezifischen Gegebenheiten, zu einem erschwinglichen Preis zur Verfii-
gung gestellt“'** wird, wobei gleichzeitig Wettbewerbsverzerrungen vermieden
werden sollen.'” Es wird in der Richtlinie betont, dass die ,, Gewdhrleistung der
Verfiigharkeit gemeinschaftsweiter hochwertiger, dffentlich zugcinglicher Diens-
te durch wirksamen Wettbewerb und Angebotsvielfalt'** angestrebt wird. Zu-
gleich werden aber die Fille geregelt, ,, in denen die Bediirfnisse der Endnutzer
durch den Markt nicht ausreichend befriedigt werden kénnen “.'*®

Die Universaldienstverpflichtungen "umfassen die Bereitstellung des Sprachte-
lefondienstes iiber einen Festnetzanschluss (...), sowie den Zugang zu Vermitt-
lungshilfe, Notruf- und Auskunfisdiensten (einschlieflich der Lieferung von Teil-
nehmerverzeichnissen) und die Bereitstellung dffentlicher Telefone. Aufierdem
soll der Benutzer Zugang zu verdffentlichten Informationen iiber Kosten, Gebiih-
ren und Qualitdt der Dienste (...) erhalten. "

10 Zur Tarifeinheit siehe auch Kapitel 5.3.1.

15! vgl. Europtiisches Parlament (2002c). Es wird eine regelmiBige Uberpriifung des Univer-
saldienstumfangs "anhand der sozialen, wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen
(...) unter Berilcksichtigung von Mobilitdt und Ubertragungsraten” vorgeschrieben. Euro-
pHisches Parlament (2002c), Art.15 Abs.2. Mit den Bemthungen der Europ#ischen Union,
den Universaldienst zu definieren und dessen Finanzierungsfrage zu l8sen, beschiftigt
sich auch Cox (1997), S.2ff.

12 Europiisches Parlament (2002), Art.3 Abs.1.

153 ygl. Europdisches Parlament (2002c), Art.1 Abs.2.
13 Europiisches Parlament (2002c), Art.1 Abs.1.

155 Europaisches Parlament (2002c), Art.1 Abs.1.

1% Europdische Kommission (1996), Kapitel II Pkt.a.
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Zu den Basismerkmalen des Universaldienstes gehéren somit im wesentlichen
der Anspruch auf Leistung (Anschluss) unabhingig vom Standort's” zu einem
(nach landesspezifischen Bedingungen) erschwinglichen Preis'*® sowie ein Min-
destangebot an Telekommunikationsdiensten'®® mit angemessener Qualitiit,'s®
die iiber den Anschluss realisiert werden kénnen.

Auch im EG-Vertrag wird auf die Bedeutung des Universaldienstes in der Tele-
kommunikation verwiesen, also auf die besondere Notwendigkeit, mittels trans-
europdischer Netze "insulare und am Rande gelegene Gebiete mit den zentralen
Gebieten der Gemeinschaft zu verbinden".'s'

Den diesen Universaldienst leistenden ,,benannten Betreibern werden auf diese
Weise zahlreiche Aufgaben iibertragen bzw. Anforderungen an sie gestellt.'? Zu
den wichtigsten gehort der erschwingliche Preis der Bereitstellung, der in der
Universaldienstrichtlinie zum ersten Mal ansatzweise quantifiziert wird. So wird
der nationalen Regulierungsbehérde die Pflicht {ibertragen, "die Entwicklung

157 Jedem zumutbaren Antrag auf einen Festnetzanschluss des dffentlichen Telefonnetzes
muss von mindestens einem Unternehmen entsprochen werden. Vgl. Europé#isches Parla-
ment (2002c), Art.4 Abs.1 und Art.20.

Vgl. Europiisches Parlament (2002c), Art.1 Abs.2 und Art.3 Abs.1.

Der Netzanschluss muss Orts-, Inlands- und Auslandsgespriche sowie Fax- und Daten-
tibermittlung erm&glichen, wobei letztere Ubertragungsraten aufweisen mu8, die fiir einen
funktionalen Internetzugang ausreichen. Bei dieser qualitativen Vorgabe soll die durch die
Mehrzahl der Teilnehmer vorherrschend verwendete Technologie und die technische
Durchfiihrbarkeit zugrunde gelegt werden. Weiter gehdrt dazu auch der kostenlose Zu-
gang zu Notrufdiensten filr alle Nutzer, auch von tffentlich zugéinglichen Miinztelefonen.
Vgl. Europtiisches Parlament (2002c), Art.4 Abs.2 und Art.6 Abs.3.

Zu den Parametern, anhand derer die Dienstequalitiit gemessen wird, siehe Europiisches
Parlament (2002c), Art.11 Abs.1 sowie Anhang III; zu den Diensten und Dienstemerkma-
len Europdisches Parlament (2002c), Anhang I, Teil A; zu den Zusatzleistungen Europti-
sches Parlament (2002c), Anhang I, Teil B sowie Art.29 und Art.32.

Europdische Gemeinschaft (1997), Art.154 Abs.2.

Die Universaldienstverpflichtung kann sowohl einem Unternehmen filr das gesamte Ho-
heitsgebiet als auch mehreren Unternehmen in dessen Teilen oder in bezug auf einzelne
Universaldienstelemente {ibertragen werden. Die Ubertragung der Verpflichtungen muss
auf einem effizienten, transparenten, nichtdiskriminierenden und objektiven Benennungs-
verfahren beruhen. Sie kann ebenfalls mit bestimmten Leistungszielen verbunden werden.
Vgl. Europiisches Parlament (2002c), Art.1 Abs.1 und 2 sowie Art.11 Abs.4-6.

18
159
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und Hohe der Endnutzertarife der Dienste™® zu tiberwachen, "insbesondere im
Verhdltnis zu den nationalen Verbraucherpreisen und Einkommen",'®

Es kann also von den benannten Unternehmen unter Berticksichtigung der natio-
nalen Gegebenheiten verlangt werden, dass sie im Rahmen des Preisziels der Er-
schwinglichkeit "den Verbrauchern Tarifoptionen oder Tarifbiindel anbieten,
die von unter iiblichen wirtschaftlichen Gegebenheiten gemachten Angeboten
abweichen, insbesondere um sicherzustellen, dass einkommensschwache Perso-
nen oder Personen mit besonderen sozialen Bediirfnissen Zugang zum dffentli-
chen Telefondienst haben und diesen nutzen kénnen".'s

In der Praxis bedeutet dies, dass die Unternehmen in ihrer Preissetzungsfreiheit
eingeschrinkt werden, was durch die Einhaltung von Preisobergrenzen, der An-
wendung geographischer Mittelwerte oder anderer &hnlicher Systeme erfolgen
kann, und sie aufgrund dessen ihre Bereitstellungskosten durch den maximal zu
erhebenden Preis nicht werden decken kénnen.'®

Als politisches Hauptziel der Schaffung von Rechtsvorschriften zum offenen
Netzzugang und zur Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes wird von
der Européischen Union also weiterhin die gleichzeitige Aufrechterhaltung und
Weiterentwicklung des Universaldienstes angesehen.'”’ Sie ist als normative

163 Europ#isches Parlament (2002c), Art.9 Abs.1. Gleichzeitig bleiben die Bestimmungen der
Richtlinie 98/10/EG in bezug auf die Endnutzertarife bis zu ihrer Uberpriifung in Kraft.
Vgl. Europiisches Parlament (2002c), Art.16 Abs.1 Pkt.a und Europidisches Parlament
(1998), Art.17.

164 Europiisches Parlament (2002c), Art. 9 Abs.1. Diese Formulierung unterscheidet sich von

denen, die vor dem 7.03.2002 verwendet wurden, da nicht mehr nur von der Erschwing-

lichkeit allgemein gesprochen wird. Die Erschwinglichkeit fitr die Verbraucher hiingt laut
dem Europdischen Parlament auch von ijhren Mdglichkeiten ab, ihre Ausgaben zu

Uberwachen und zu steuern. Die bereitzustellenden besonderen Dienste und Einrichtun-

gen, die den Teilnehmern diese Uberwachung und Steuerung erméglichen sollen (wie z.B.

Einzelgeblihrennachweis, Vorauszahlung), werden in der Universaldienstrichtlinie spezifi-

ziert. Vgl. Europ#ische Kommission (2000d), Pkt.6 (S.9); Europdisches Parlament

(2002c), Art.10 Abs.2 sowie Anhang I, Teil A; zur Transparenz der Tarife und Preise

siehe Europdisches Parlament (2002c), Art.21.

Europdisches Parlament (2002c), Art.9 Abs.2.

Vgl. Europiisches Parlament (2002c), Art.9 Abs.3 und 4. Die Verpflichtung zur Anwen-

dung der o.g. Preissetzungsmethoden kann auf einzelne Endnutzergruppen beschrinkt

werden. Siehe hierzu auch Europdisches Parlament (2002c), Anhang IV, Teil A.

Roller, Waverman (2001), S.920f kommen in ihrer empirischen Studie zum Ergebnis, dass

sich der Einfluss der Entwicklung der Telekommunikationsinfrastruktur auf das Wirt-

schaftswachstum enorm verstirkt, sobald eine Penetrationsrate von iiber 40% {iberschrit-
ten ist. Diese Penetrationsrate wird von ihnen als Universaldienst (soziales Optimum)
identifiziert.

16:

by

16

-

229



Vorgabe zu verstehen, der vor allem in einem liberalisierten Umfeld groB8e Be-
deutung beigemessen wird.'®

Der Staat sieht es in diesem Fall als seine Pflicht an, regulierend einzugreifen,
um trotz der Liberalisierung alle Einwohner gleichermaBen mit der Basisinfra-
struktur Telefonanschluss sowie den Basistelefondiensten zu versorgen.

"Die politische Vereinbarung iiber die vollstindige Liberalisierung von
Sprachdiensten und nunmehr Infrastrukturen beweist, dass eine Monopol-
regelung nach einhelliger Auffassung der Unionslinder nicht die Losung
fiir den universellen Dienst darstellt."®

Die Losung des Problems des Universaldienstes und seiner Durchsetzbarkeit
(Finanzierung) in einem liberalisierten Markt ist vielmehr in einer "angemesse-
nen Vorbereitungszeit fiir die Neuausrichtung der Tarife und die Einfithrung
ordnungspolitischer Rahmenbedingungen, die es neuen Marktteilnehmern er-
mdglichen, einen angemessenen Beitrag zu den Kosten des universellen Dienstes

zu leisten”,'™ zu sehen.

"Unter Beriicksichtigung der fortschreitenden Kostenorientierung der Tari-
fe sorgen die Mitgliedstaaten insbesondere dafiir, dass die Preise fiir die
(...) Dienste fiir Nutzer in ldndlichen Regionen und Gegenden, in denen
hohe Kosten entstehen, sowie fiir bestimmte Nutzergruppen wie dltere Men-
schen, Behinderte und Menschen mit besonderen sozialen Bediirfnissen er-
schwinglich bleiben.""

Die aufgrund der nicht vollstdndig erfolgten Neuausrichtung der Tarife an den
Kosten entstehende Universaldienstlast beim Betreiber - die Nettokosten des
Universaldienstes'”- sind in diesem Sinne finanzielle Belastungen, die als Folge
staatlicher Auflagen entstehen. In der Telekommunikation sind es Defizite, die
der Betreiber (als unzumutbare Belastung) erleidet, wenn er einer Versorgungs-

168 Zur Diskussion tiber die Aufrechterhaltung eines wettbewerbsneutralen Universaldienstes
in einem liberalisierten Telekommunikationsmarkt siehe Laffont, Tirole (2001), S.219ff.

1 Europische Kommission (1995a), S.260f.

170 Burop#ische Kommission (1995a), S.261.

"' Buropaisches Parlament (1998), Art.3 Abs.1.

17 Die Nettokosten der Universaldienstes - die Universaldienstlast - ergeben sich aus der Dif-
ferenz zwischen den Nettokosten, die einer Organisation mit diesen Verpflichtungen und
denen, die einer Organisation ohne diese Verpflichtungen entstehen. Bei der Berechnung
der Nettokosten werden die zus#tzlichen Einnahmen sowie die nicht quantifizierbaren
Marktvorteile beriicksichtigt. Vgl. Europdisches Parlament (2002c), Art.12 und Anhang
IV, Teil A; Europdische Kommission (2000d), Anhang IV und WIK, Cullen (2001a),
S.32f fur eine Aufgliederung der Inkrementalkosten und -vorteile, die bei der Berechnung
der Universaldienstlast berticksichtigt werden. Zur Universaldienstlast siche auch Kapitel
5.1.4.
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verpflichtung nachkommen muss, er fiir die Leistungen jedoch (eben aufgrund
der Verpflichtung) keine kostendeckenden Preise verlangen kann.'”

Die Sicherstellung des Fortbestehens und der Entwicklung der Universalversor-
gung wird ebenfalls bei den Vorbereitungen der Mitgliedsanwirter als eines der
wichtigsten Ziele des liberalisierten Telekommunikationsmarktes angesehen.

Laut des Gemeinschaftsrechts umschlieBt der Universaldienst auch die Bereit-
stellung 6ffentlich zugénglicher Miinz- und Kartentelefone, die sowohl zahlen-
miBig als auch unter dem Aspekt der geographischen Versorgung (Flidchende-
ckung) dem angemessenen Bedarf der Nutzer entsprechend - auch im Hinblick
auf die Dienstequalitit - vorhanden sein missen.'” Den Endnutzern muss darii-
ber hinaus mindestens ein (alle Abonnenten abdeckender) Telefonauskunfts-
dienst sowie ein Teilnehmerverzeichnis (gedruckt oder elektronisch) zur Verfii-
gung stehen,'”

Um das "erschwingliche" Preisniveau fiir alle Einwohner zu realisieren, konnen
von den Mitgliedstaaten Preisobergrenzen, iiber die Fliche gemittelte Tarife
oder #hnliche Mechanismen eingeflihrt werden, solange keine wirksame Preis-
kontrolle durch den Wettbewerb gegeben ist.'” Solange der Universaldienst
nicht kommerziell bereitgestellt werden kann und er eine unzumutbare Belas-
tung fiir den jeweiligen Betreiber darstellt, diirfen die Mitgliedstaaten ein Ver-
fahren der Entschidigung des Unternehmens aus &ffentlichen Mitteln oder der
Aufteilung der Universaldienst(netto)kosten unter den Betreibern einfithren.'”’

Jedes nationale System (Zugangsdefizitausgleich, Universaldienstfond u.d.),'
das die Verteilung der Universaldienstlast auf andere Organisationen bewirken
soll, darf nur auf Unternehmen angewendet werden, die 6ffentliche Telekommu-
nikationsnetze im Wettbewerb anbieten. Die Aufteilung der Last muss nach ob-
jektiven und nichtdiskriminierenden Kriterien und dem Grundsatz der Verhilt-
nisméBigkeit vorgenommen werden.

Die Mitgliedstaaten gestatten ihren Telekommunikationsorganisationen die Um-
strukturierung ihrer Tarife (tariff rebalancing), um die finanzielle Tragbarkeit

1”3 ygl. Kruse (2000), S.2 und Europtisches Parlament (2002c), Art.12.
17 Vgl. Europiisches Parlament (2002c), Art.2 Pkt.c, Art.6 Abs.1 und Art.7. Bei der Zugting-
lichkeit sind insb. die Bediirfnisse von behinderten Nutzern zu beriicksichtigen.

15 vgl. Europsisches Parlament (2002c), Art.5 sowie Europdische Kommission (1996a),
Art.1 Abs.6.

16 ygl. Europtisches Parlament (2002c), Art.9 Abs.3 und 4.
1" Vgl. Europisches Parlament (2002c), Art.13 und Art.14 sowie Europsische Kommission

(2000d), Pkt.16 und 17. Die interessierten, belasteten Unternehmen miissen eine Finanzie-
rung flir Einzelbereiche beantragen.

178 Zu den Vor- und Nachteilen des Zugangsdefizitausgleichs sowie eines Universaldienst-
fonds siehe auch Ickenroth (1995), S.21ff.
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eines Universaldienstes sicherzustellen und um auf den tatsichlichen Kosten
beruhende Tarife zu erreichen.'”

Auf geographischen und Endnutzermirkten, auf denen wirksamer Wettbewerb
festgestellt wurde, diirfen die nationalen Regulierungsbehtrden keine Verfahren
zur Regulierung des Endnutzermarktes anwenden.'*

Das polnische Telekommunikationsrecht erfiillt im Bereich des Universal-
dienstes alle Anforderungen des Gemeinschaftsrechts. Dazu gehdren im wesent-
lichen die Gewihrleistung eines Anschlusses, evtl. die Setzung von Maximal-
preisen (erschwinglicher Preis), Regelungen fiir Unternehmen mit betréchtlicher
Marktmacht (u.a. Vertragskontrolle durch die URT), die Zuginglichkeit zu
6ffentlichen Telefonen, die Versorgung mit Teilnehmerverzeichnissen sowie die
Bereitstellung der Telefonauskunft u.a.'®

Die Problematik der Finanzierung des Universaldienstes und vor allem des még-
licherweise entstehenden Anschlussdefizits wird im Telekommunikationsgesetz
nicht ndher behandelt. Noch zu erlassende Verordnungen des zustéindigen Mini-
sters sollen genaue Prozeduren des Defizitausgleichs festlegen.'®

Die weiterhin anzuwendende Verordnung des Kommunikationsministers vom
9.09.1999'8 gibt den Betreibern, die verstirkt in lindlichen Gebieten investie-
ren, die Méglichkeit der Erhebung von zusitzlichen Abgaben (Zugangsdefizit-
ausgleich) aufgrund der unvollstindigen Rebalancierung der Tarife.'* Dieser
Ausgleich darf maximal bis zum Zeitpunkt der vollstindigen Neuausrichtung
der Tarife angewendet werden.

Der Universaldienst soll in Polen von allen Netzbetreibern realisiert werden,
was nicht im Widerspruch zum acquis steht, jedoch in vergleichender Betrach-

17 ygl. Europtische Kommission (1996a), Art.1 Abs.6.

180 vgl. Europsisches Parlament (2002c), Art.17 Abs.5. Die Feststellung erfolgt anhand der
durchzufithrenden Marktanalyse gem#B den "Leitlinien" (Europ#ische Kommission (2002)).

181 Zusatzlich gehdren dazu: der Zugang zum Notruf, kostenlose Telefonauskunft, Erleichte-
rungen filr Behinderte sowie die Verfligbarkeit von Informationen itber die erbrachten Te-
lekommunikationsdienstleistungen (auf Antrag des Nutzers). Zu einer detaillierten Zusam-
menstellung der Rechte der Teilnehmer und der Pflichten des den Universaldienst bereit-
stellenden Unternehmens siehe Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.49 bis Art.56.

182 ygl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.81 Pkt.3. Festgeschrieben wird die notwendige
Trennung dieser Mittel/Zahlungen von den Interconnection-Gebiihren.

'®3 Minister Lacznosci (1999c).

184 ygl. Minister Lacznoéci (1999c), §10. Zum Zugangsdefizitausgleich sowie sonstigen
MaBnahmen des Staates zur Entlastung der Betreiber, die den Universaldienst umsetzen,
siehe Kapitel 6.1.3.
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tung der Telekommunikationsmérkte ungewdhnlich ist. Solch eine Verpflich-
tung kann fir Newcomer eine Markteintrittsbarriere darstellen.'®

4.4.6 Sonstige Bereiche der Telekommunikation

Zu den tibrigen zu erwihnenden Regelungen des polnischen Telekommunika-
tionsgesetzes, die an das Gemeinschaftsrecht angepasst wurden, gehoren die
Zulassungsprozeduren von Telekommunikationsgeréten und -einrichtungen, die
Datenschutzbestimmungen, Regelungen bzgl. der Behandlung von marktdomi-
nanten Unternehmen sowie bzgl. der Rechte der Endnutzer.'®

Eine Typenzulassungspflicht besteht in Polen flir alle Gerite, Anlagen und Net-
ze, die in das 6ffentliche Telekommunikationsnetz eingebunden werden oder mit
ihm zusammenarbeiten sollen.'®” Gepriifte Gerite, die die grundlegenden Anfor-
derungen erfiillen miissen,'® unterliegen der Kennzeichnungspflicht. Telekom-
munikationsgerite, die keine Typenzulassung haben, diirfen nicht vertrieben
werden.'® In bezug auf Vermittlungseinrichtungen u.4. wird vorgeschrieben,
dass in Zukunft nur noch digitale Gerite eingesetzt werden diirfen, die bestimm-
te nationale und internationale Vorgaben erfiillen.'*

Im Telekommunikationsgesetz werden in bezug auf die Verarbeitung personen-
bezogener Daten und Datenschutz zudem konkrete Prozeduren und Regeln fest-
gelegt.'”! Im Bereich der Rechte der Endnutzer erfiillt das Telekommunikations-
gesetz die europdischen Anforderungen. Zu den wichtigsten Regelungen gehd-

185 ygl. WIK, Cullen (2001), S.2 und S.196. Bis zum heutigen Zeitpunkt wurde allerdings die
tatsichliche Umsetzung der in den Lizenzen quantitativ festgeschriebenen Universal-
dienstverpflichtung (Anzahl der TAL's) nicht sanktioniert.

18 ygl. Europ#isches Parlament (2002c), Kapitel IV,

187 ygl. Europtisches Parlament (1998a), Art.10, Art.11, Anhang III, IV und V sowie Euro-
pHische Kommission (1988), Art.6. Diese Regelungen beziehen sich ebenfalls auf Radio-
kommunikationsnetze. Die Priifungen werden von unabhingigen Stellen durchgefiihrt.
Die Kriterien flir Einrichtungen und Gerite werden im polnischen Telekommunikations-
gesetz in Art.88 bis Art.91 und durch zus#tzliche Verordnungen geregelt.

188 Dazu gehtren die Sicherheit der Benutzer und des Personals der Betreiber, Anforderungen
an die elektromagnetische Vertriglichkeit, der Schutz des Netzes, die effiziente Nutzung
des Frequenzspektrums und die Kommunikationsfihigkeit mit Einrichtungen des 6ffentli-
chen Netzes und mit anderen Endeinrichtungen. Vgl. Europ4isches Parlament (1998a),
Art.S.

18 vgl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.91 und Art.94 sowie Minister Lacznosci
(2000e). Dies geht konform mit den europdiischen Regelungen. Vgl. Europdisches Parla-
ment (1998a), Art.4, Art.12 sowie Anhang VI und VII; Europdische Kommission (1988),
Art.3 und Europdische Kommission (1994), Art.1 Abs.3. Typenzulassungen aus anderen
Lindern, mit denen Polen entsprechende Vertrige abgeschlossen hat, werden anerkannt.

19 ygl. Minister Lacznosci (2000f).

91 vgl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.67 bis Art.71.
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ren die Mdglichkeit des Anbieterwechsels oder der Anbieterwahl (Preselection
oder call-by-call),'? die Gleichbehandlung der Unternehmen, die Preissetzungs-
prinzipien, die Ubertragbarkeit von Nummemn, die Anzeige der Rufnummer
sowie das Verbot, den Vertragsabschluss von der Erfiilllung anderer Forderungen
bzw. vom Kauf anderer/zusiitzlicher Produkte/Leistungen abhingig zu ma-
chen.'”

Umfassende Regelungen sind im polnischen Telekommunikationsgesetz in be-
zug auf die Pflichten und die Handlungseinschrinkungen der Unternehmen mit
wesentlicher Marktmacht zu finden.'™ Die wichtigsten dieser Vorschriften wur-
den bereits bei den einzelnen Teilbereichen diskutiert.

4.5 Fazit: Der (polnische) Weg zur Deregulierung der Telekom-
munikation

Die zunehmend komplexe Problematik des Wettbewerbs auf dem Markt der Ub-
ertragungstechnologien sowie der Telekommunikationsdienste bedarf klarer
Marktverhiltnisse, der Transparenz und der Kostenorientierung. Auch bei New-
comern, die auf anderen Netzmérkten titig sind und méglicherweise dort starke
Marktpositionen einnehmen, muss gewihrleistet sein, dass es zu keiner Wettbe-
werbsbehinderung in Form von Quersubventionierung der Telekommunikations-
tatigkeit aus anderen Bereichen kommt.'”

Aufgrund der dringenden wirtschaftlichen Notwendigkeit sowie der Beitritts-
vorbereitungen und ihrer Bedingungen wurden in Polen Anstrengungen unter-
nommen, die rechtlichen Vorschriften im Bereich der Telekommunikation den
Vorgaben der Européischen Union anzupassen.

Das polnische Telekommunikationsgesetz stellt den ersten Schritt sowie die
grundlegende Rahmenbedingung dar, die versuchen, einen zwar teilweise libera-
lisierten, von der Machtverteilung her aber immer noch monopolistischen Markt

192 Vgl. u.a. Europisches Parlament (1998b), Art.1 Abs.2 sowie Minister Lacznosci (1999b),
§1; Minister Lacznosci (2000g), §1 und Minister Lacznosci (2000h), §1. Allerdings wird
anhand der vorliegenden polnischen Rechtsvorschriften nicht gew#hrleistet, dass diese
Maglichkeiten allen Endnutzern sofort bei Markteintritt neuer Anbieter zur Verfilgung ste-
hen werden. Vgl. Europ#ische Kommission (2000), S.65. Siche dazu auch Kapitel 3.3.3,
Abschnitt "Probleme der Liberalisierung des Fernnetzes". Bis zur Uberpriifung bleiben die
Bestimmungen der Richtlinie 97/33/EG in Bezug auf die Betreiberauswahl und -voraus-
wahl in Kraft. Vgl. Europdisches Parlament (2002c), Art.16 Abs.1 Pkt.b und Art.19.

193 ygl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.34 bis Art. 45; Minister E.acznosci (2000g), §1
und Minister Eacznosci (2000h), §1.

19 vgl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.57 bis Art.63.

1% vgl. Monopolkommission (1996), S.26f.
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endgiiltig dem Wettbewerb zu 6ffnen und seine wettbewerbliche Entwicklung
zu ermoglichen. '

Die spezifischen und an die Technik gebundenen Skonomischen Merkmale von
Netzindustrien haben Einfluss auf die Marktstruktur und -macht der Marktteil-
nehmer und somit ebenfalls auf die rechtlichen Rahmenbedingungen des Mark-
tes.!”” Aufgrund dessen besteht die Aufgabe der Liberalisierung des Telekom-
munikationsmarktes nicht in der sofortigen Abschaffung eines GroBteils der
Vorschriften, um zu tatsichlichem Wettbewerb zu gelangen. Vielmehr ist der
Weg dorthin wichtig und fiihrt iiber die Stufen der Reregulierung und der Regu-
lierung zur Unterstiitzung (Schaffung) des Wettbewerbs durch einen zielgerich-
teten Eingriff seitens des Staates.

Bleibt Regulierung nicht bis zum Zeitpunkt der Festigung des Wettbewerbs auf
dem Markt bestehen, kann der dominierende Betreiber aufgrund seiner markt-
michtigen Stellung den Markteintritt neuer Unternehmen blockieren bzw.
erschweren und die tatsichliche Offnung des Marktes verzégem. Durch Regu-
lierungsmafBnahmen wird wihrend dieser Liberalisierungsphase die Bildung von
Wettbewerbsstrukturen unterstiitzt, bis das Ziel der Deregulierung und Markt-
liberalisierung unter entwickelten Wettbewerbsstrukturen erreicht ist und sich
die Anzahl der Rechtsvorschriften auf die notwendigen reduzieren kann.'® In
Abb. 4-1 wird dieser Zeitpunkt als Wettbewerb mit vollzogener Deregulierung
dargestellt.

Polens Situation kann momentan in der Ubergangsphase zwischen der Reregu-
lierung und der Regulierung zur Unterstiitzung des Wettbewerbs verortet wer-
den, die sich durch einen Anstieg des Umfangs der Regulierungsaufgabe aus-
zeichnet. In der Abb. 4-1 kann Polens Weg als eine Bewegung nach rechts im
Rahmen der gepunkteten Fldche interpretiert werden.

Aufgrund der Investitionsintensitit, der hohen Markteintrittsbarrieren und der
langlebigen Infrastrukturen (lange Abschreibungszeit) in Telekommunikations-
netzen ist eine vorhersehbare, verldssliche und relativ konstante Setzung von
rechtlichen Rahmenbedingungen von groBter Wichtigkeit, um das ohnehin hohe
Investitionsrisiko nicht zusétzlich zu erhéhen. Wie die polnische Praxis gezeigt

1% Dem Telekommunikationsgesetz sollen zahlreiche Verordnungen folgen, die einzelne Be-
reiche detailliert regeln werden. Daneben sind weiterhin (befristet) #ltere ausfithrende
Rechtsakte in Kraft.

197 Die Marktmacht beruht dabei auf dem Netzbesitz. Erschwerend kommt hinzu, dass die lei-
tungsgebundene Infrastruktur (meist) in einer Hand ist. Zu den technischen und 8konomi-
schen Merkmalen von Netzinfrastrukturen siehe die Kapitel 1.1.2 sowie 2.1.

198 ygl. Jasinski (1997), S.91.
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hat, reicht es eben nicht aus, neue Marktteilnehmer zuzulassen, um Wettbewerb
auf dem Markt zu schaffen.'®®

Umfang der 4
Regulierungs-
aufgabe

>

0 " > »
Monopol Liberalisierung  Wettbewerb Zeit

(Reregulierung, Regu- (Deregulierung)
lierung fiir Wettbewerb,
Stimulierung des Wett-
bewerbs, Ubergangs-
vorschriften)

Eigene Darstellung.

Abb. 4-1: Umfang der Regulierungsaufgabe wiihrend der Stufen der Deregulie-
rung

Ein absolutes Minimum stellt die Schaffung von RegulierungsmaBnahmen dar,
die einen Markteintritt erleichtern und Newcomer vor dem Marktmachtmiss-
brauch des Incumbents (in diesem Fall der TP S.A.) schiitzen. Nicht minder
wichtig sind jedoch auch die konsequente Umsetzung der Vorschriften und die
Sanktionierung von Verst8en. Eine solche Vorgehensweise wird sowohl von
der Europdischen Union gefordert, als auch in den meisten liberalisierenden
Léndern umgesetzt. Diese Rahmenbedingungen sollen einerseits in kleinstmog-
lichem MaBe (oder gar nicht) in die Bereiche des Marktes eingreifen, wo entwi-
ckelte Marktstrukturen nur einer Uberwachung der Einhaltung der ONP-Regeln
bediirfen.”™ Andererseits miissen sie Marktteilnehmer mit wesentlicher Markt-
macht einer strengen Aufsicht unterwerfen und am wettbewerbsschidigenden
Missbrauch ihrer Macht hindern.

Entsprechend der Telekommunikationsproblematik und den Gemeinschaftsvor-
schriften wird im neuen polnischen Telekommunikationsgesetz besonders groie
Aufmerksamkeit den Unternehmen gewidmet, die iiber wesentliche Marktmacht

19 Siehe dazu Kapitel 3.3 sowie Kapitel 6.

20 yor allem einer effizienten Politik im Bereich der Netzzusammenschaltung wird die Funk-
tion, filr eine harmonische Entwicklung des Wettbewerbs auf dem Telekommunikations-
markt sorgen zu kénnen, zugeschrieben.
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verfiigen.?”! Diese werden nun nicht mehr institutionell geschiltzt, sondern mit
zustzlichen Pflichten belegt und im Gebrauch ihrer Marktmacht eingeschréinkt.
Mit dieser Schwerpunktverschiebung setzt der polnische Gesetzgeber die Vorga-
be der Europiischen Union in bezug auf die Einschréinkung der Macht des ehe-
maligen staatlichen Monopolisten und die Férderung von Wettbewerb um.

Wie auch die EG-Richtlinien verwendet das polnische Telekommunikations-
gesetz jedoch viele Begriffe, die sowohl quantitativ als auch qualitativ nicht de-
finiert bzw. eben auch schwer zu definieren sind. Dazu gehéren (geméB dem
{ibernommenen Wortlaut der Gemeinschaftsvorschriften): Transparenz, Objekti-
vitdt, Nichtdiskriminierung, Zumutbarkeit, "gerechtfertigte" MaBinahmen, aus-
reichende Versorgung und "erschwinglicher" Preis.2” Sollte es im weiteren nicht
zu einer Konkretisierung dieser "Merkmale" kommen, bleiben sie der Ausle-
gung/Interpretation der zustindigen Organe {iberlassen. Es wird kritisch zu beo-
bachten sein, in welcher Weise und in welchem Umfang sie eingesetzt werden,
um den Wettbewerb auf dem Telekommunikationsmarkt zu férdern.

Die Schaffung der Regulierungsbehorde (URT) konnte eine bedeutende MaB-
nahme sein, um der Entstehung des Wettbewerbs in der polnischen Telekommu-
nikation eine Chance zu geben.?® Ungewiss ist jedoch, ob die URT die ihr ge-
stellten Anforderungen bzgl. ihrer Unabhingigkeit und ihres Einsatzes zur Stér-
kung des Wettbewerbs erfilllen kann.?* Es bleibt abzuwarten, inwieweit sie im-
stande sein wird, Unabhingigkeit zu erlangen bzw. zu bewahren, da sie aus zwei
umgewandelten ehemaligen Ministerialorganen entstanden ist und die persénli-
chen Beziehungen mit der TP S.A. weiterhin vorhanden sind. Der Regulierer
steht unter diesen Umsténden vor dem Problem der Gleichbehandlung aller Un-
ternehmen vs. der Besserstellung der Newcomer zur Forderung der Entstehung
von Wettbewerbsstrukturen.?®

20! ygl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.57 Abs.1 Pkt.1, Abs.2 und Abs.3 sowie Pkt.2
Zur Marktanteilsbestimmung siehe Minister Eacznosci (2001a).

202 Eine weitere Innovation des Telekommunikationsgesetzes (im Vergleich zum alten Kom-
munikationsgesetz), die den Wettbewerb fordern und Transparenz des Marktes gew&hr-
leisten soll, besteht in der ausdriicklichen Vorgabe, dass alle Register und Vertriige (mit
wenigen Ausnahmen, welche die URT bestimmen wird) 6ffentlich sein sollen.

23 Zur Regulierungsbehtrde siehe Kapitel 4.3. Das Telekommunikationsgesetz gewdhrt so-
wohl dem zusténdigen Minister als auch dem Vorsitzenden der URT relativ viel Spiel-
raum, der zur weiteren Liberalisierung genutzt werden soll, jedoch auch fir ihre Ein-
schriinkung missbraucht werden kdnnte. Die entsprechenden Regelungen haben zum Ziel,
die notwendigen Prozeduren in diesem Bereich zu vereinfachen und, iiberall wo dies még-
lich sein wird, die Krifte des Marktes walten zu lassen.

204 ygl, Europtische Kommission (2001), S.87 sowie Sicifiski (2001).

205 ygl. z.B. Szablewski (2001).
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Das Dokument zur offiziellen Verhandlungsposition Polens bei den Beitrittsver-
handlungen im Bereich Telekommunikation und Informationstechnologien bein-
haltete eine Verpflichtung Polens, den acquis communautaire im diesem Be-
reich bis Ende 2002 zu ibernehmen und zu implementieren.?® Das Telekommu-
nikationsgesetz ist gewiss ein sehr wichtiger Schritt in Richtung der Erfiillung
dieses Vorhabens und diente auf der anderen Seite als Vorzeigedokument bei
den Beitrittsverhandlungen im Bereich Telekommunikation.

Es bleiben jedoch auch in dem schon in Kraft getretenen Gesetz u.a. drei we-
sentliche nicht oder nicht ausreichend behandelte Bereiche.?”” Dazu gehéren die
Entbiindelung der TAL, die Netzzusammenschaltung (Interconnection) und die
Finanzierung des Universaldienstes (bei Verpflichtung zu seiner Erbringung).

Vor allem im Hinblick auf die Sicherstellung des Universaldienstes wird in
Europa die Diskussion sowohl um die Schaffung von Anreizen und Ausgleichs-
mechanismen fiir universaldienstleistende Betreiber gefiihrt, als auch um Rege-
lungen, die Newcomern den Markteintritt erleichtern sollen. Im Hinblick darauf
ist es ein wenig paradox, dass Polen bei der Liberalisierung des Telekommuni-
kationsmarktes gerade diesen Bereich zuerst (eingeschrinkt) ge6ffnet hat, ohne
jedoch einen Bruchteil der notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen.

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes sind auch die Fortschritte bei der Abfassung
von ausfiihrenden Rechtsakten trotz der Verpflichtung des damaligen Kommuni-
kationsministeriums sehr langsam.?® Das Vorhaben, bis Ende 2001 diese wichti-
gen Bereiche in entsprechenden Verordnungen behandelt zu haben, ist bereits
gescheitert.2”

Der Gesetzgeber erkennt jedoch, dass der polnische Telekommunikationsmarkt
dem Wettbewerb vollstindig gedffnet werden muss, so dass unter Wettbewerbs-
bedingungen zwischen polnischen und auslidndischen Unternehmen der Riick-
stand aufgeholt werden und sich der polnische Telekommunikationsmarkt zur
Europafeihigksit weiterentwickeln kann. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich
dieser Eindruck durch die Handlungen des Gesetzgebers und der zustindigen In-
stitutionen in Form der konkret verfolgten Politik bestitigen lassen wird. Um die
entstandenen Entwicklungsversiumnisse der letzten Jahre aufzuholen, muss spe-

206 ygl. Rada Ministréw (1998), S.1.

207 Auch in bezug auf andere genannte Bereiche fehlen weiterhin ausfithrende Vorschriften.

2% ygl. WIK, Cullen (2001), S.189; Europ#ische Kommission (2001), S.87 sowie Kosielifiski
(2001).

2% Dies kann z.B. an den sich bis Mitte 2001 hinziehenden Problemen der Fernnetzliberali-
sierung gesehen werden, zu deren Durchfthrung wesentliche Regelungen schlichtweg
fehlten. Die Ursache kann unter anderem in den Verénderungen im Bereich des Kommu-
nikationsministeriums und letztendlich dessen Auflésung gesehen werden.
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ziell eine newcomerfordernde Politik einen wichtigen Teil der weiteren Regu-
lierungsstrategie darstellen.”'®

Laut herrschender Ansicht wird die Weiterentwicklung und Zukunft der Tele-
kommunikation in den néchsten Jahren von den folgenden Faktoren geprigt
werden:?"!

. technologischer Fortschritt

. wachsende Nutzeranforderungen

. Liberalisierung und Deregulierung

Privatisierung der Netzbetreiber

Globalisierung der Miarkte und Unternehmen

Verschmelzung von Branchen (Konvergenz, Medienkonglomerate).

Eine spezifische optimale Kombination dieser Faktoren zu finden, ist fiir jedes
Land - also auch fiir Polen - eine wichtige Aufgabe der nahen Zukunft.>'? Vor
allem die zwei ordnungspolitischen Faktoren (Punkt 3 und 4) bediirfen einer
weitsichtigen Politik, welche den Besonderheiten des polnischen Telekommuni-
kationssektors Rechnung trigt, wenn Polen im internationalen Vergleich und
Wettbewerb bestehen will.

N AW~

21 Zum Entwicklungsriickstand der polnischen Telekommunikation im Vergleich zu drei
weiteren Beitrittskandidaten (Ungarn, Tschechien, Slowakei) und ausgew#hlten Industrie-
lindemn siehe Kapitel 3.1 (Fazit in Kapitel 3.1.9).

21 yol. Fromm (1997), S.40 und Tarjanne (1996), S.150.

212 yg). Tarjanne (1996), S.150.
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5 Probleme der Universaldienstversorgung lindlicher
Regionen in Polen

Bei der Vorstellung der Telekommunikationslandschaft in Polen sowie in den
vorhergehenden Uberlegungen wurde als eines der wesentlichen Probleme der
polnischen Telekommunikation die Unterversorgung mit Telefonanschliissen in
l4ndlichen Gebieten identifiziert. Diese Unterversorgung, die einerseits auf der
bisherigen Telekommunikationspolitik des Staates und andererseits auf der Kos-
ten- und Erloscharakteristik des ldndlichen Ortsnetzes beruht, soll in diesem
Kapitel ndher untersucht werden. Zunéchst (Kapitel 5.1) werden allgemein die
Kosten- und Erldsaspekte des lédndlichen Ortsnetzauf- und -ausbaus sowie der
Inkrementalkostenansatz vorgestellt. In den Kapiteln 5.2 bis 5.5 wird néher auf
die moglichen Szenarien bzgl. des Einflusses der Marktstruktur und des Regu-
lierungsumfangs auf die Universaldienstversorgung mit Anschliissen auf dem
Land eingegangen. Damit sollen zum einen die méglichen, marktlich generier-
ten Auswirkungen auf die liandliche Anschlussversorgung, zum anderen aber
auch die fiir die Wirtschaftspolitik typische normative Herangehensweise an das
Universaldienstproblem untersucht werden. Im Rahmen der Szenarien, die Re-
gulierungseingriffe beriicksichtigen, wird auf verschiedene Umféinge der beiden
Universaldienstziele - des Versorgungsziels und des Preisziels - eingegangen.

5.1 Kostencharakteristik des Ortsnetzes mit besonderer Beriick-
sichtigung léindlicher Ortsnetze

Im folgenden sollen die Betrachtungen auf die Infrastrukturebene begrenzt wer-
den. Es wird lediglich auf die Kosten des Netzauf- und -ausbaus und deren
Deckung, nicht aber auf die laufenden Kosten des Netzbetriebs eingegangen.
Sprachtelephonie- sowie Daten- und Mehrwertdienste werden nicht untersucht
und nur in begrenztem AusmaB beziiglich der méglichen Quersubventionie-
rungspotentiale des Netzaufbaus - mit eventuell iiber den Kosten ihrer Bereit-
stellung liegenden Diensteerlésen - beriicksichtigt. In diesem Sinne wird der
Anschluss als eigenstindiges Produkt betrachtet, auch wenn er mit dem Ziel ver-
legt wird, darauf Dienste anzubieten.' Diese Eingrenzung zielt darauf ab, die
Uberlegungen zu vereinfachen und klar zu strukturieren; eine Einbeziehung aller
Netzkomponenten und -anwendungen wire in diesem Fall nicht sinnvoll, da sie
die eigentliche Fragestellung unnétig komplizieren wiirde.

' Der Anschluss und die Dienste sind als komplementire Produkte/Leistungen zu sehen,

sollen jedoch hier gem4B den Zielen des fortschreitenden fariff rebalancing und der Kos-
tentrennung separat betrachtet werden.
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Fiir die folgende Analyse wird ferner angenommen, dass die méglicherweise
konkurrierenden Unternehmen {iber eine gegebene Technologie verfiigen; es
wird dabei das traditionelle Kupferdoppelader-Anschlussnetz zugrunde gelegt.’

5.1.1 Produktgruppen im Ortsnetz

Die technische Struktur der Ortsnetze wurde bereits in Kapitel 1.1.2 charakteri-
siert. Als Grundlage fiir die weiteren Uberlegungen dienen auch die aus &kono-
mischer Sicht wesentlichen Merkmale der Telekommunikationsinfrastruktur, die
in Kapitel 2 ndher vorgestellt wurden.

Die bisher allgemein als "léndliche Telefonanschliisse" zusammengefassten Pro-
dukte unterscheiden sich von ihren Charakteristika her wesentlich, was fiir den
Zweck der Verwendung einer Durchschnittskostenkategorie eine Differenzie-
rung in relativ homogene Produktgruppen erfordert. Die vorgeschlagene Eintei-
lung in zwei wesentliche Produktgruppen, zwischen denen die Kostenmerkmale
variieren, wird in Abb. 5-1 dargestellt.?

Anschliisse, die der Gruppe (1) der "Dorfanschliisse" zugeordnet werden, umfas-
sen einen geographisch definierten Bereich, der in bezug auf Bevélkerungsdich-
te und Fliche festgelegte Kriterien erfiillt. In diesem Fall wird in den Schwer-
punkt der Bevilkerungsverteilung die Ortsvermittlungsstelle (OVSt) gesetzt,
von der aus die Teilnehmeranschlussleitungen (TAL) zu den Teilnehmern hin
auslaufen. Diese werden bei ausreichender Bevolkerungsdichte aus Kostengriin-
den solange wie mdglich zusammen gefiihrt (Sammelleitung).

Die Gruppe (2) bilden die Anschliisse der "Einsiedlerhife", also solcher, die ver-
einzelt und in gréBerer Entfernung zur Dorfmitte angeordnet sind und mittels
einzeln verlegter Leitungen erreicht werden milssen.’

Die Gruppe (2a) unterscheidet sich davon in der Hinsicht, dass einzelne Héfe in
groBer Entfernung von der OVSt (Dorfmitte) gelegen sind und Enklaven bilden.

Diese Technologie ist zur Zeit noch die am h#ufigsten verwendete. Zu anderen M&glich-
keiten wie einem funkbasierten Ortsnetz (RITL, WLL) oder dem Einsatz des zellularen
Mobilfunks als Anschlusstechnologie, die in den folgenden Uberlegungen jedoch nicht be-
rilcksichtigt werden, siehe Kapitel 1.1.5. Der Glasfaseranschluss, der im Fall von Gro8-
kunden angeboten wird, wird hier ebenfalls nicht berticksichtigt.

3 Bei stiirkeren Unterschieden der Produkte "Anschliisse” hinsichtlich Entfernung, Dichte
u.4. kann eine noch weitergehende Unterteilung vorgenommen werden, die eine gréBere
Anzahl der Produktgruppen hervorbringt.

Die genaue Festlegung dieser Kriterien obliegt dem Regulierer und den Telekommunika-
tionsbetreibern, kann aber auch von Demographen o.a. iibernommen werden.

Auch hier muss eine geographische Eingrenzung (in bezug auf die Entfernung von der
OVSt) vorgenommen werden, damit die einzelnen Anschliisse als homogene Gruppe dar-
gestellt werden kénnen.
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Sind es nicht genug an der Zahl, dass es lohnenswert wire, eine eigene OVSt fiir
sie zu errichten, und ist in vertretbarer Entfernung eine OVSt bereits vorhanden,
kann in gleicher Entfernung von diesen Héfen ein Konzentrator platziert wer-
den, der die Leitungen zusammenfasst und zur OVSt fiihrt.®

Anbindung

@

Fernnetz

Anbindung

@ """

Fernnetz

- Fernleitung

—— Sammelleitung (Verteiler)
......... TAL

() “Dorf’-Gebiet TN
QO Ortsvermittiungsstelle ® A"bi"d;l":_ ~
® Konzentrator Fernnetz j

@& Teilnehmeranschluss i

@ “Einsiedlerhéfe” @ @

Eigene Darstellung.

Abb. 5-1: Magliche Verteilung der lindlichen Anschliisse, Ortsnetzstrukturen
auf dem Land

6 Kostenseitig kann dieser Fall jedoch gleich behandelt werden wie die zweite Produktgrup-

pe, da in dem Fall der Konzentrator und die (zusammengefasste) Heranfithrung an die
néchstgelegene OVSt eine #dhnliche Kostenkategorie bzw. einen #hnlichen Kostenumfang
darstellen wie die TAL's, die OVSt und die Fernleitung in Fall 2.
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Eine weitere, jedoch in der Praxis aufwendige und kaum praktikable Méglich-
keit wiirde die Inkrementalkostenanalyse fiir jeden Anschluss separat darstellen.
Dies wire zwar eine strikt kostenorientierte Variante, da jeder Anschluss tat-
sdchlich nur die durch ihn verursachten zusitzlichen Kosten tragen wiirde,
scheidet jedoch wegen ihres Aufwands aus. In dem Fall bietet die Zusammen-
fassung von (wenn auch nicht exakt homogenen, so doch vergleichbaren) An-
schliissen in die vorgeschlagenen Produktgruppen eine etwas einfachere und
doch akzeptable Methode.

In den weiteren Uberlegungen beziehen sich die generell vorgestellten Produkt-
gruppen jeweils auf ein "Modell"-Dorf bzw. eine "Modell"-Gruppe von Einsied-
lerhéfen, deren Anschluss erwogen wird und die das Inkrement (die Menge der
Erweiterung) darstellen.

5.1.2 Kosten des Ortsnetzauf- und -ausbaus: Anwendung des Inkremental-
kostenansatzes auf das Ortsnetz

Zu den wesentlichen, aufzubauenden Netzteilen beim Errichten eines neuen
Ortsnetzes gehdren die Fernleitung, die Vermittlungseinrichtungen im Ort und
die Teilnehmeranschlussleitungen inklusive sé@mtlicher Einrichtungen, die in
ihrem Verlauf platziert werden (z.B. Konzentratoren).

Aufgrund der erwéhnten technischen und 6konomischen Besonderheiten stellt
das Ortsnetz den kostenintensivsten Teil des Telekommunikationsnetzes dar. In
diesem Bereich fallen rund 70% der Investitionskosten des gesamten Telekom-
munikationsnetzes an, wovon wiederum 70% den letzten paar hundert Metern
zum Teilnehmer hin zuzuordnen sind.’

Aufgrund der weiten Streuung der Teilnehmer in ldndlichen Ortsnetzen kénnen
Dichtevorteile beim Aufbau nur sehr eingeschrinkt realisiert werden, was in
Abb. 2-1 (Kapitel 2.1.1) durch den Abschnitt 0 bis RND,, dargestellt wurde. Nur
auf kurzen Teilen des Weges, den die individuellen Teilnehmerleitungen {iber-
winden miissen, kénnen sie zusammengefasst werden, womit sich die Verle-
gungskosten aufteilen wiirden. Dieses Merkmal ist die Hauptursache fiir die
Kostenintensitit des lindlichen Ortsnetzes.

In den folgenden Uberlegungen wird von einer langfristigen Perspektive ausge-
gangen, weshalb séimtliche Kosten des Ortsnetzaufbaus als variabel betrachtet
werden konnen. Bei langfristiger Sicht und Information {iber die Verteilung der

" Vgl. Schmoll, Wiest (1997), S.1. Das polnische Kommunikationsministerium spricht so-

gar von einem 90%-igen Kostenanteil fiir das Ortsnetz. Vgl. Schenk et al. (1996), S.129.
Auch die geomorphologische Beschaffenheit des Gebietes kann die Kosten der Leitungs-
verlegung steigern.
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Bevélkerung in der relevanten Region kann die Kapazitit des aufzubauenden
Netzes geplant werden.’

Fixe Kosten beim Ausbau eines bereits zum Teil bestehenden Ortsnetzes treten
insofern nicht auf, als dass Geb4ude fiir Vermittlungseinrichtungen und evtl. zu
nutzende Schéchte bereits vorhanden und in diesem Sinne nicht entscheidungs-
relevant sind. Beziiglich der digitalen Vermittlungstechnik wird davon ausge-
gangen, dass ihre Kapazitit im Falle des Ausbaus durch Hinzufiigen von Bau-
steinen auch in kleinen Schritten erweitert werden kann und auch diese Kosten
als variabel behandelt werden kénnen.'

Die Kosten des Netzaufbaus bestehen im Ortsnetz im wesentlichen aus der:

o Heranfithrung (Fernleitung): Wegerechte, Leitungsschéchte, Tief-
bauarbeiten, Leitungen (Kapazitit);
¢ Vermittlungsstelle: Gebidude und Grundstiick, Vermittlungsanlagen

(allgemein als StandardgréBe, da im Endeffekt Kapazititen abhéngig
von Teilnehmerzahl);

o Vermittlungstechnik: Kapazitit der Vermittlungseinrichtungen, pro-
zentuale Erhéhung der Vermittlungskapazitit als fiir Spitzenlasten
vorzuhaltende Kapazititsreserve;

o Teilnehmeranschlussleitungen: Anzahl und Kapazitét der Leitungen,
davon abhéngig Umfang und Linge der Tiefbauarbeiten zur Heran-
filhrung, Wegerechte, Hausinstallationen, evtl. Konzentratoren.

Zur Analyse der zusitzlichen Kosten, die anfallen, wenn eine zusitzliche Leis-
tung/ein zusitzliches Produkt angeboten werden soll, wird im Bereich der Tele-
kommunikation sowohl von der Européischen Union als auch z.B. von der deut-
schen Regulierungsbehérde fiir Post und Telekommunikation (RegTP) der
Inkrementalkostenansatz empfohlen, weswegen er im folgenden kurz vorgestellt
wird.!!

Die Planung der Kapazitit umfasst langfristig auch das standardisierte geplante Wachstum
des Netzes, so dass keine zus#tzlichen Investitionen in die Erweiterung dieser Netzkompo-
nenten in den folgenden Jahren erforderlich sein sollten. Vgl. Mitchell (1990), S.18.

Hier wird auf die bei der digitalen Vermittlungstechnik nicht mehr zutreffende Eigen-
schaft der Erweiterung nur "in grofien Spriingen" (Unteilbarkeiten) bezug genommen. Auf
vorhandene Schichte u.4., die mitbenutzt werden kénnen, trifft dies nur bis zum Erreichen
ihrer maximalen Kapazitit zu. Zu Unteilbarkeiten in Netzen siehe Kapitel 2.1.2.

Solch eine Vorgabe ist im deutschen Telekommunikationsgesetz (TKG) in Verbindung
mit der Telekommunikations-Entgeltregulierungsverordnung (TEntgV) enthalten und be-
zieht sich auf den Ausgleich filr Universaldienstleistungen, der nach den "entstandenen
langfristigen zusdtzlichen Kosten der effizienten Bereitstellung der Dienstleistung ein-
schliefilich einer angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals, abziiglich der mit
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Der Inkrementalkostenansatz

Die inkrementellen Kosten (Inkrementalkosten)'? sind die Kosten, die ein Unter-
nehmen tragen muss, wenn es zusétzlich zu dem bestehenden Leistungs- bzw.
Produktportfolio eine Leistung oder ein Produkt anbieten will. Es sind mithin
Kosten, die das Unternehmen nicht hitte, wiirde es auf die Erzeugung der zu-
sitzlichen Leistung bzw. des Produktes oder der zusitzlichen Produktmenge
verzichten. Die langfristigen inkrementellen (zus&tzlichen) Kosten (IK) sind fiir
das Unternehmen ein Kostenmafstab bei der Entscheidung, ob es sein Angebot
erweitern soll. Die zusitzlich erzielbaren Erldse durch den Verkauf der zusitzli-
chen Leistung oder des Produktes miissen zumindest die Inkrementalkosten
ihrer Bereitstellung decken.

In einem Unternehmen mit n Produkten ist die Totalkostenfunktion
TK(Xn)=TK(Xa, Xb, .., Xn) gegeben, was dquivalent ist zu
n

mes)-($%)

Die Inkrementalkosten (IK) von Produkt a sind nun diejenigen, die anfallen,
wenn a zusitzlich zu den n-1 Produkten hergestellt wird. Es gilt also:

IK(Xa)= TK(Xn)-TK(Xn-Xa)."

Graphisch kénnen Inkrementalkosten (IK) als Integral unter den Grenzkosten
(GK) dargestellt werden, die durch das Mengen- bzw. Produktinkrement be-
grenzt sind. Der Unterschied zwischen Grenzkosten und Inkrementalkosten be-
steht unter anderem darin, dass sich Grenzkosten auf eine infinitesimal kleine
Erweiterung des Outputs beziehen, der Umfang des Inkrements bei den Inkre-
mentalkosten jedoch variieren kann. So spricht man bei den Grenzkosten von
den zusitzlichen Kosten einer zusitzlichen Einheit des Produktes X, bei den In-
krementalkosten kann das Inkrement hingegen eine oder mehrere Einheiten oder
die ganze Produktreihe X umfassen. Es gilt, dass sich die Inkrementalkosten den
Grenzkosten ann#hern, je kleiner das definierte Inkrement ist." Je groBer das je-
weilige Inkrement ist, umso mehr Kostenteile sind variabel.'

der Universaldienstleistung erzielten Ertrdge” berechnet wird. TKG (1996), §20 Abs.2.
Siehe auch TEntgV (1996), §3, Abs.2; WIK (1998), S.3f oder Vogelsang (1996), S.3.

12 Zum Inkrementalkostenansatz siche z.B. WIK (1998), S.3f; Kruse und Berger (1996),
S.296fT; Zajac (1978), S.88ff oder Kruse (2000), S.7.

3 vgl. Kruse, Berger (1996), S.296f.

14 vgl. Baumol, Sidak (1994), S.56f.

15 vgl. Kahn (1989), S.75/1.
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Weiter beinhalten die Inkrementalkosten nicht nur die von der Gré8e des Inkre-

ments abhédngigen variablen Kosten, sondern auch dem Inkrement zurechenbare
Fixkosten.'s

Werden die Inkrementalkosten als langfristige Kategorie gesehen (LIK bzw.
LRIC"), dargestelit als die Fliche unter den langfristigen Grenzkosten (LGK) -
in Abb. 5-2 die gepunktete Fliche xox,AC -, so bilden sie zusammen mit den zu
erwartenden zusitzlichen, langfristigen Erlésen (LIE)" fiir das Unternehmen die
Basis bei Entscheidungen bzgl. einer Erweiterung der Produktion. Sie kénnen
auch fiir den Regulierer als Grundlage fiir die Festlegung von Preisen oder Preis-
spannen angesehen werden. Die LIK werden zusammen mit den stand-alone-
Kosten (SAK) oft als Ober- (SAK) und Untergrenze (IK) der regulierten Preise
verwendet." Diese beiden Kostenkategorien dienen auch als Test um festzustel-
len, ob konkrete Produkte in einem Unternehmen intern subventioniert werden.?

Langfristige durchschnittliche Inkrementalkosten (LIDK oder LRAIC?)

Die langfristigen inkrementellen Durchschnittskosten (LIDK) erfassen die
durchschnittlichen zusitzlichen Kosten pro Output-Einheit des Inkrements,
wenn das Inkrement aus mehr als einer Einheit besteht. Die LIDK eines zusitzli-
chen Dienstes/Produktes X werden als die Differenz zwischen den Totalkosten
der Produktion des Unternehmens mit und ohne das Produkt X, dividiert durch

Laut WIK (1998) beinhalten die Inkrementalkosten die direkt sowie die indirekt zurechen-
baren Kosten des ganzen Inkrements, also auch solche, die durch Unteilbarkeiten in der
Produktion der zusitzlichen Leistung entstehen. Treten leistungsmengenneutrale Gemein-
kosten auf, wird vorgeschlagen, auf die IK einen Aufschlag zur anteiligen Deckung der
nicht zurechenbaren Gemeinkosten zu addieren. Vgl. WIK (1998), S.3f. In der folgenden
Betrachtung wird davon ausgegangen, dass keine leistungsmengenneutralen Gemeinkos-
ten mit anderen Produkten auftreten.

In der englischsprachigen Literatur als long-run incremental costs (LRIC) bekannt. Vgl.
z.B. Baumol, Sidak (1994), S.57.

Bzw. den gesamten zus#tzlichen inkrementellen Vorteilen (LIV). Vgl. Kapitel 5.1.3 und
5.1.4.

Die stand-alone-Kosten (SAK) von a wiren im Gegensatz zu den Inkrementalkosten alle
Kosten, die anfallen wiirden, wenn nur a produziert werden wiirde. Diese wiirden die a di-
rekt zurechenbaren Kosten und alle nicht direkt zurechenbaren Gemeinkosten beinhalten
und kiimen in der Gleichung SAK(Xa)=TK(XN)-IK(XN-Xa) zum Ausdruck. Vgl. Kruse,
Berger (1996), S. 296ff; Baumol, Sidak (1994), S.58f; auch Vogelsang (1996), S.3.

Dabei spricht man von einem subventionierten Produkt dann, wenn sein Preis nicht die IK
der Herstellung deckt und von einem subventionierenden Produkt, wenn sein Preis iiber
seinen SAK liegt. Vgl. Faulhaber (1975), S.966-977; Européische Kommission (1994a),
S.32ff; Kruse, Berger (1996), S.296ff; zum Inkrementalkostentest auch Baumol, Sidak
(1994), S.70ff oder Mitchell (1990), S.3.

In der englischsprachigen Literatur die long-run average incremental costs (LRAIC). Vgl.
z.B. Baumol, Sidak (1994), S.57.
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die Ausbringungsmenge von X, definiert. Damit wird der Unterschied zu den
Grenzkosten deutlich, da in diesem Fall das Inkrement aus dem Angebot einer
neuen Dienst-/Produktreihe besteht und ein Durchschnitt der Kosten im Hin-
blick auf die vom Inkrement umfasste Output-Menge gebildet wird. Die LIDK
illustrieren die zusétzlichen Kosten pro Einheit von X, die dem Unternehmen
entstehen, wenn es den Dienst/das Produkt X mit der definierten Menge produ-
ziert.?

Bei einer Mehrproduktproduktion der Produkte/Dienste X, Y, Z mit den Total-
kosten der gesamten Produktion TK (X, Y, Z,...) werden die Inkrementalkosten

der einzelnen Verkaufseinheiten von X, also die langfristigen durchschnittlichen
Inkrementalkosten von X, dargestellt als:

LIDKx — ['IK(X:Y:Z,X)"IK(‘Y,Z, )]

wobei x die Ausbringungsmenge von Dienst/Produkt X darstellt.

Die Beziehung der LIDK zu den LGK und den LIK wird in Abb. 5-2 verdeut-
licht. Die gepunktete Fliche (xgx,AC) in Abb. 5-2 stellt die gesamten Inkremen-
talkosten (IK) dar, die dem Unternehmen entstehen, wenn es sich entscheidet,
das Inkrement xp, herzustellen.

Die LIDK werden anhand der Summe der Grenzkosten der jeweiligen Inkre-
mentmenge, geteilt durch die Menge der Einheiten, berechnet:?

(LGKx 1 +LKGx2+‘ . .+LGKxn)
Xn

Auf diese Weise konnen die LIDK auch fiir die aufeinanderfolgenden Output-
Einheiten des Inkrements berechnet werden.

LIDKyn=

Eine wichtige Bedingung fiir die Verwendung der LIDK als Preissetzungsgrund-
lage besteht darin, dass innerhalb der Ausbringungsmenge (des Inkrements), fiir
die die LIDK berechnet werden, die Produkte homogen sein miissen.?*

Im Fall von durchgingig fallenden LGK (Skalenvorteile) entsteht bei Grenzkos-
tenpreissetzung (LGKyp) ein nicht gedeckter Kostenteil im Umfang der Fldche
LGKxnAC. In diesem Fall stellen die LIDK als Durchschnittskostenkategorie
eine Preissetzungsgrundlage (second-best-Losung) dar, die dem Unternehmen
Eigenwirtschaftlichkeit gewéhrleistet.

2 Vgl. Baumol, Sidak (1994), S.57.

3 ygl. Baumol, Sidak (1994), S.58 und S.68.

24 vgl. Baumol, Sidak (1994), S.65. Eine Vorschlag der Differenzierung der l4ndlichen An-
schltsse in relativ homogene Produktgruppen wurde in Kapitel 5.1.1, Abb. 5-1 vorgestellit.
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Nimmt die langfristige Grenzkostenkurve (LGK) einen durchgéngig fallenden
Verlauf an, so liegen die LIDK oberhalb von ihr und fallen ebenfalls. Steigen
die LGK, so liegen die LIDK unter den LGK und steigen unterproportional zu
den LGK. Die LIDK sind gleich den LGK, wenn diese einen horizontalen Ver-
lauf haben.”

LGK
LIDK
C
LGKyn A LIDK
LGK
Xo Xn X (Anschlisse)

Inkrement
Eigene Darstellung
Abb. 5-2: Langfristige Grenzkosten (LGK) und langfristige inkrementelle
Durchschnittskosten (LIDK)

Das Konzept der LIDK wird hauptsdchlich bei Produktionsinkrementen verwen-
det, die sich aufgrund von Kapazititsmerkmalen - Unteilbarkeiten®- auf groBere
Mengen von Outputeinheiten beziehen.?”’

Verwendung des Inkrementalkostenansatzes im Ortsnetz

Fiir den Ortsnetzbereich der Telekommunikation kann der Inkrementalkostenan-
satz in zweierlei Hinsicht herangezogen werden. Zum ersten kann er als langfris-

2 Bei einem zuerst fallenden und ab einer bestimmten Menge steigenden Verlauf der LGK

nimmt die LIDK bis zum Schnittpunkt mit der LGK einen flacher fallenden Verlauf ober-
halb der LGK an, erreicht im Schnittpunkt mit der LGK ihr Minimum und steigt ab die-
sem Punkt unter der LGK unterproportional zu dieser. Bei einem zunichst fallenden und
anschlieffend horizontalen Verlauf der LGK (ausgeschdpfte Skalenvorteile) liegen die
LIDK oberhalb von ihr und laufen asymptotisch auf die LGK zu. Vgl. Baumol, Sidak
(1994), S.65 und S.68.

Aufgrund von technischen Unteilbarkeiten (lumpy capacity) kénnen manche Produktions-
faktoren nur in groflen Spriingen erweitert werden. Siehe dazu auch Kapitel 2.1.2.

Vgl. Mitchell (1990), S.13f.
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tige Planungsgrundlage der zusitzlichen Kosten, die beim Anschluss eines neu-
en Ortes oder dem Ausbau eines bestehenden Ortsnetzes anfallen (gesamter In-
vestitionsumfang), dienen.?® Daran ankniipfend konnen interessierte Betreiber
anhand der langfristigen Planung ihrer Inkrementalkosten die LIDK ermitteln
und entscheiden, ob die von ihnen geplanten Investitionen potentiell durch Erlé-
se - auf Basis der zu schitzenden Zahlungsbereitschaft - gedeckt werden kénn-
ten. Dabei wird von einer gegebenen Technologie und ausreichender Informa-
tion iiber die anzuschlieBende Region wie z.B. Bevilkerungsdichte und -vertei-
lung, Zahlungsbereitschaft, geplante Anzahl der Anschliisse u.4. ausgegangen.

Zum zweiten kann dieser Kostenansatz zur Bestimmung der Universaldienst-
last®® herangezogen werden, wenn ein Unternehmen Anschliisse verlegt, die es
aus den dadurch zusitzlich erzielten Erlésen nicht voll finanzieren kann. Diese
Vorgehensweise ist dann von Bedeutung, wenn der Regulierer einer Verpflich-
tung unterliegt, die durch die Universaldienstaufgabe dem Unternehmen "aufge-
zwungenen" Verluste (Last) zu decken. In diesem Verfahren werden die zusitz-
lichen Kosten der Leistungsbereitstellung - die Inkrementalkosten der Anschliis-
se -, die das Unternehmen nicht hitte, wiirde es auf diese Anschliisse verzichten,
den dem Unternehmen dadurch zuflieBenden Vorteilen (siehe dazu Kapitel
5.1.3) gegeniibergestellt und die Differenz vom Regulierer gedeckt.*

Im Fall des Ortsnetzaufbaus konnte der potentielle Betreiber seine Inkremental-
kosten langfristig planen und fiir jede Produktgruppe einen Anschlusspreis (bzw.
Anschluss- und Nutzungspreis) gleich ihren LIDK ermitteln. Die LIDK bilden
damit den Preis fiir eine Output-Einheit des Produktes "Teilnehmeranschluss".

Im Fall des Ortsnetzausbaus wird das Vorhandensein gewisser Netzteile voraus-
gesetzt, deren Kosten fiir die Kalkulation nicht mehr relevant sind. Insofern kén-
nen auch hier die LIDK als Preissetzungsbasis verwendet werden und werden
sich anders gestalten als beim vollstindigen Aufbau des Ortsnetzes.*!

2 Dabei kann, muss aber nicht unterstellt werden, dass das investierende Unternehmen be-

reits andere Produkte (Netze) betreibt und diese Investition "zus#tzlich” zu dem eigenen
Portfolio getétigt wird. Auch im Fall eines Unternehmens, das mit dieser Investition erst
titig wird, ist der IK-Ansatz als Basis flir Investitionsplanung und Preisplanung geeignet.
3 Siehe dazu Kruse (2000), S.2ff und Kapitel 4.4.5.
% Fir eine Aufgliederung der Inkrementalkosten und -vorteile, die bei der Berechnung der
Universaldienstlast berticksichtigt werden, siehe WIK, Cullen (2001a), S.32f. Zu Méglich-
keiten der externen Subventionierung siehe Kapitel 5.3.2.
Einen gegensitzlichen Standpunkt vertritt Heyne (1999), demnach man die einzelnen An-
schliisse nicht als Inkrementaleinheiten des Netzes betrachten kann, da das Netz als sol-
ches durch Unteilbarkeit geprégt ist. Nach Heyne kdnnen die zusitzlichen Anschliisse
nicht separat betrachtet werden sollen, da sie das Kuppelprodukt "Netz" verindern und
losgeldst davon keinen Wert darstellen. Heyne vertritt also die Meinung, dass man in dem

3
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Solite eine Situation eintreten, in der die LIDK-basierten Preise eine nach An-
sicht des Regulierers zu geringe* Flichendeckung gewihrleisten, so kann fiir
Kunden mit der hdchsten Zahlungsbereitschaft (z.B. Unternehmen) auch zuerst
ein Ortsnetz bereitgestellt werden, da diese voraussichtlich ohnehin kostende-
ckend versorgt werden kénnen. In dem Fall wiirde der Aufbau des gesamten
Ortsnetzes aus zwei Inkrementen bestehen: das erste Inkrement (Unternehmens-
anschliisse) wilrde z.B. LIDK {-Kosten verursachen, das zweite Inkrement (Pri-
vatanschliisse) Kosten in H6éhe von z.B. LIDKj,. Durch diese stufenweise Bereit-
stellung wire LIDK,<LIDK, da die LIDKj nicht mehr den Aufbau von Fern-
leitung und OV St mitfinanzieren miissten.

Annahme fiir die weitere Analyse: Wahl der Kostenkategorien und zugrun-
degelegte Reihenfolge des Ortsnetzaufbaus

Die LIDK werden in den Fillen verwendet, wenn es gilt, die Nettokosten der zu-
sitzlichen Leistung zu ermitteln, bei denen evtl. auftretende und nicht direkt zu-
rechenbare Gemeinkosten des Unternehmens nicht miteinbezogen werden sol-
len. Im Fall der Telekommunikation ist dies insbesondere bei zusitzlichen
Diensten bzw. beim Ausbau von bestehenden Netzen relevant, d.h. wenn die
Dienstepalette um den Dienst n+1 ergénzt bzw. die Infrastruktur um n zusitzli-
che Anschliisse erweitert wird.

Die folgende Analyse beschiftigt sich jedoch jeweils mit der Ergidnzung des ge-
samten Telekommunikationsnetzes um ein ganzes (landliches) Modell-Ortsnetz,
d.h. das Inkrement wird als vollsténdiges Zugangsnetz mit x, Anschliissen defi-
niert. Aus diesem Grund werden bei einer solchen Erweiterung iiblicherweise
auch fixe Kostenanteile in Form der Heranflihrung an die Fernleitung und der
OVSt miteinbezogen.

Um die Eigenwirtschaftlichkeit jedes Ortsnetzbetreibers sicherzustellen, wird
das Modell-Ortsnetz unabhéngig von jeglichen sonstigen Unternehmensaktiviti-
ten betrachtet. Aus den genannten Griinden sind bei dieser Herangehensweise
die Inkrementalkosten des Ortsnetzaufbaus identisch mit seinen Totalkosten
(TK). Die LIDK sind in dem Fall - bei einem vordefinierten Umfang x,, des
Ortsnetzes (Inkrement) - gleich den langfristigen Durchschnittskosten (LDK)
eines Anschlusses. In der Abb. 5-2 stellt bei dieser Betrachtung die gepunktete
Fldche xgxpAC die Totalkosten des Ortsnetzaufbaus dar, und die LIDKy, sind

Fall eher von einem neuen Kuppelprodukt "Netz + n" ausgehen muss. Vgl. Heyne (1999),
S.170.

"Gering" bedeutet in dem Fall lediglich den Anschluss einer minimalen kostendeckenden
Teilnehmerzahl, z.B. Geschiftskunden oder Institutionen, was jedoch die Universaldienst-
aufgabe nicht erfullt.

Das Hinzufiigen eines vollstindigen Ortsnetzes umfasst alle Kostenfaktoren, die in Kapitel
5.1.2 aufgefiihrt wurden.
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gleich den LDKy;, eines Anschlusses im Modell-Dorf mit der Menge x,, an zu
verlegenden Anschliissen. Aufgrund dieser Identitit der KostengréBen im vor-
liegenden Fall werden daher bei der Analyse der Anschlusskosten im weiteren
die iiblichen analytischen Kostenkategorien der LGK und der LDK verwendet.

Fiir den Ortsnetzaufbau wird im folgenden der (bis zur relevanten Menge)
durchgiingig fallende Verlauf der LGK- und LDK-Kurven unterstellt. Dies ba-
siert auf folgender Annahme bzgl. der Reihenfolge des geplanten Ortsnetzauf-
baus, die unabhéngig von der zu behandelnden Region ist. Es wird unterstellt,
dass das Betreiberunternehmen die anzuschlieBende Region und die Verteilung
der potentiellen Teilnehmer bereits bei der Planung kennt und berticksichtigt.
Weiter wird angenommen, dass vor der Verlegung des ersten Teilnehmeran-
schlusses (TAL) zuerst die Heranfithrung an die OVSt sowie ein Skelettnetz aus
Sammelleitungsschichten, das sich von der OVSt strahlenférmig zu den am
weitesten entfernten Kunden erstreckt, gebaut werden. Die Hohe dieser fixen
Kosten stellt in der Abb. 5-2 der Punkt C dar. Diese Kostenteile gehen so als
Grenzkosten des ersten Anschlusses in die Analyse mit ein. An ein so vorberei-
tetes Zuflihrungsnetz zur OVSt werden letztendlich die einzelnen Kunden ange-
schlossen, d.h. die einzelnen TAL's verlegt. Diese Annahme bzgl. der Aufbau-
reihenfolge erlaubt die Darstellung der langfristigen Grenzkosten und somit der
langfristigen Durchschnittskosten des Ortsnetzaufbaus als fallend und ist sowohl
aus 6konomischer als auch aus technischer Sicht plausibel.

Kostenunterschiede zwischen stiidtischen und liéindlichen Ortsnetzen

Das landliche Ortsnetz wird durch verhéltnism#Big hohe Anschluss- bzw. Inves-
titionskosten gekennzeichnet. Die Kostenunterschiede zwischen dicht und ge-
ring besiedelten Gebieten in bezug auf die Totalkosten (auch IK) des Aufbaus
eines Ortsnetzes mit der Menge x, an Anschliissen kénnen wie in Abb. 5-3 dar-
gestellt werden. Die LGK], und LDK]y stellen die Situation in gering besiedelten
(Land), die LGKg und LDKg in dicht besiedelten Regionen (Stadt) dar. Die bei-
den Kostenkurven fiir die ldndlichen Anschliisse werden nur bis zur Menge x,
beriicksichtigt, da diese Menge als die maximale GroBe eines als "Dorf" defi-
nierten Bereichs angenommen wird.*

In der Abb. 5-3 wird gem4B den getroffenen Annahmen eine bestimmte Netz-
aufbaureihenfolge bzw. eine bestimmte Reihenfolge der ex ante Betrachtung der
Aufbaukosten vorausgesetzt. Es wird angenommen, dass die Summe der An-
fangskosten des Netzaufbaus (Heranfithrung an das Fernnetz + OVSt + Sammel-

3 Das impliziert, dass ein Gebiet, in dem eine Menge an Anschlilssen verlegt werden kann/

soll, die uber die vereinbarte "Dorfdefinition" hinausgeht, als Stadtgebiet betrachtet wer-
den soll. Die Menge x,, an Dorfanschliissen kann z.B. der Menge der Haushalte in dem
Dorf entsprechen. Die Menge an mdglichen Stadtanschlilssen ist nahezu unbegrenzt und
aus dem Grund werden die Kostenkurven LGKg und LDKg weitergefithrt.
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leitungs-Skelett u.4.), die vor der Verlegung des ersten Anschlusses kalkuliert
werden miissen, fir die Stadt und fiir das Land gleichgesetzt werden kann,*
Dies erklért den gemeinsamen Anfangspunkt F der Kostenkurven in Abb. 5-3,

LGKy
LDK
F
LDK| xn 72 LDKL
LGK| xn AV Bt LGKL
LDKgxn C
LDK,
D S
LGK:
Sxn| LGKg
X0 n X (Meng; der
Anschlusse)
Eigene Darstellung.

Abb. 5-3: LGK und LDK - Unterschiede unter Ausschtpfung von Dichtevortei-
len in der Stadt und auf dem Land

Der in hdherem Mafle fallende Verlauf der langfristigen Kostenkurven fiir stid-
tische Gebiete (LGKg und LDKg) liegt in den Dichtevorteilen begriindet, die in
der Stadt aufgrund der Bevélkerungsmassierung realisiert werden kénnen. Wie
man der Abb. 5-3 entnehmen kann, wird dasselbe Netzinkrement xgx;, aufgrund
des unterschiedlichen Grades an Dichtevorteilen in der Stadt und auf dem Land
zu unterschiedlich hohen Totalkosten (TK) realisiert, wobei diese auf dem Land
hoher ausfallen:

TKp xn(Fldche xox,BF) >  TKgxn(Fliche xox,DF)

(Totalkosten des Inkrements x, (Totalkosten des Inkrements xp,
auf dem Land) in der Stadt)

35 Dies ist nur eine Approximation, die mit variierender Hohe der einzelnen Kostenfaktoren
zwischen Stadt und Land begriindet werden kann, d.h. die Heranfithrung des stidtischen
Ortsnetzes kann z.B. glinstiger (kiirzer) sein als flir ein l4ndliches Ortsnetz, dafur kann je-
doch die OVSt in der Stadt teurer (gréBer) sein als auf dem Land.
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Die langfristigen durchschnittlichen Anschlusskosten bei gleicher Inkrement-
(Ortsnetz-) GréBe x;, unterscheiden sich zwangsl4ufig ebenfalls zwischen Stadt
und Land und sind auf dem Land héher (LDKJ x5, > LDKgyp).

Unterschiede der Produktgruppen im liindlichen Ortsnetz im Hinblick auf
die Kosten des Ortsnetzaufbaus

Die in Kapitel 5.1.1 vorgeschlagene grobe Einteilung der Anschliisse des l4ndli-
chen Ortsnetzes in zwei Produktgruppen wird nun auf die unterschiedlichen
Kostenmerkmale, die zu dieser Differenzierung gefiihrt haben, untersucht. Abb.
5-4 zeigt den geschitzten Verlauf der LGK- und (daraus resultierend) LDK-Kur-
ven fiir den Ortsnetzaufbau der Produktgruppen Dorfanschliisse und Einsiedler-
hofe.

Das Inkrement umfasst in beiden Fillen die Menge xgx,, was einem (beliebigen)
geschlossenen Dorfgebiet bzw. einer Gruppe von zusammengefassten Einsied-
lerhéfen entspricht. Bei den Dorfanschliissen wird angenommen, dass aufgrund
von geographischer Nihe der Anschliisse an die OVSt und hoherer Besiedlungs-
dichte als bei Einsiedlerhéfen gewisse Dichtevorteile aufireten und ausgeschopft
werden kénnen, was den (bis zur relevanten Menge) fallenden Verlauf der LGK
und LDK bedingt.

LDK
LGK
A
LDK
LGK
LDKxn \
LGKyn LGK
X0 Xn X0 Xn
*DorfanschiGsse” *Einsiedlerhtfe”

Eigene Darstellung.

Abb. 5-4: Voraussichtliche Unterschiede im Verlauf der LGK- und LDK -Kur-
ven fiir die gebildeten Produktgruppen und Inkremente*®

Im Fall der Einsiedlerhofe fallen die LGK in geringerem MaBe, da die Verle-
gung der Leitungen groBtenteils einzeln erfolgen sowie gréBere Entfernungen
iiberbrilckt werden miissen und der Aufbau dadurch kostenintensiver ist. Auf-

3% Analog zur Stadt/Land-Situation wird die Summe der Anfangskosten (Fernleitung, OVSt,
Skelettnetz u.4.) filr beide Fille gleichgesetzt, was am gleichen Niveau des Anfangspunk-
tes A in beiden Graphiken zu sehen ist.
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grund dessen nimmt die LGK im weiteren einen horizontalen Verlauf an, die
LDK nihert sich der LGK asymptotisch von oben.

Aufgrund der unterschiedlichen Kostenstrukturen wird die Inkrementmenge
(Ortsnetzumfang) x;, zu unterschiedlichen LDKyy, angeschlossen, was im linken
Teil der Abb. 5-4 fiir die Dorfanschliisse und im rechten Teil fiir die Einsiedler-
hofe dargestellt ist.

In den folgenden Kapiteln wird davon abgesehen, die Aufgliederung des Orts-
netzes in die vorgestellten Produktgruppen weiterzuverfolgen. Es wird lediglich
auf eine Produktgruppe bezug genommen, die von der Kostencharakteristik her
den Dorfanschliissen entspricht. Die vorherige Einteilung sollte die zusétzliche
Problematik innerhalb der lindlichen Ortsnetze verdeutlichen, wird jedoch
zwecks Klarheit der Darstellung der Probleme und der folgenden Vergleichsbe-
handlung von stidtischen und landlichen Ortsnetzen nicht fortgefiihrt.

5.1.3 Struktur der inkrementellen Erlose und die nicht quantifizierbaren
inkrementellen Vorteile im Ortsnetz

Durch neu hinzukommende Anschliisse flieBen dem Betreiber langfristig zusétz-
liche Vorteile zu. Die langfristigen inkrementellen Vorteile (LIV) konnen in
quantifizierbare Vorteile - langfristige, inkrementelle Erlése (LIE)* - als auch
nicht quantifizierbare Vorteile (LIV-LIE) aufgegliedert werden.

Basierend auf der Annahme der geschlossenen Betrachtung des Modell-Ortsnet-
zes und der daraus folgenden plausiblen Begriindung fiir die Verwendung der
iblichen langfristigen Durchschnittskostenkategorien anstelle des Inkremental-
kostenansatzes kdnnen ebenfalls die LIV (inkl. LIE) als gesamte Vorteile (TV),
unter Einschluss der gesamten Erldse (TE) im betrachteten Ortsnetz mit der
Menge x, an Anschliissen, betrachtet werden. Analog dazu kénnen diese beiden
Groflen ebenfalls als Durchschnittskategorien verwendet werden, LDV als lang-
fristige durchschnittliche Vorteile und LDE als langfristige durchschnittliche
Erlése, jeweils generiert pro Anschluss.®

Die im folgenden vorgestellten mdglichen Erlésquellen werden im weiteren je-
doch nicht detailliert behandelt, sondern generell als Mittel-Pool fiir die De-
ckung eventueller Anschlussdefizite des Betreibers in Betracht gezogen.

37 vgl. Kruse (2000), S.7ff. Der Inkrementalerlds (IE) stellt den Erldszuwachs dar, den das

Unternehmen durch die Produkt- oder Outputerweiterung zustitzlich zu dem bisherigen
Gesamterlds erwirtschaftet. Umgekehrt ist er der Vorteils- bzw. Erlésumfang, auf den das
Unternehmen verzichten miisste, wilrde es die zus#tzliche Produktionsmenge nicht bereit-
stellen. Die LIE umfassen sdmtliche Erldse, die die neuen Anschliisse generieren.

Der Verlauf der LDE und LDV steht in Abh#ngigkeit vom Verlauf der langfristigen
Grenzerlése (LGE) und Grenzvorteile (LGV) und unterliegt denselben Regeln wie bei
LGK und LDK.
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Im Ortsnetz kénnen quantifizierbare Erlése unter anderem aus solchen Quellen
stammen wie der Anschluss- und der monatlichen Grundgebiihr (Bereitstellung
des Anschlusses), dem Verkauf von Diensten (Verbindungen), der TAL-Mietge-
bithr oder den Zusammenschaltungsgebiihren (Terminierung und Zufiihrung).*

Anschlussgebiihr und Grundgebiihr

Die Basiskategorien Anschluss- und monatliche Grundgebiihr gehdren, bezogen
auf die tatséichliche Telefonanschlussnutzung, zu den mengenunabhingigen Ge-
bithren. Sie werden fiir die Bereitstellung des Anschlusses erhoben und héingen
nicht davon ab, ob und wie viel der Anschluss genutzt wird.

Die Anschlussgebiihr ist eine einmalige Gebiihr, die bei der Anschlussverlegung
bzw. Freischaltung des Telefonanschlusses fillig wird und kann im Idealfall die
Kosten der Leitungsverlegung decken. Die monatliche Grundgebiihr ist ein
monatlicher Fixpreis fiir die (technische) Bereithaltung des Anschlusses sowie
der Rufnummer und fiir die verwaltungstechnische Bedienung des Anschlusses.

In der Praxis werden die tatséichlichen Anschlusskosten aus der Anschlussge-
biihr und anteilig aus der monatlichen Grundgebiihr gedeckt, womit letztere als
Ratenzahlung des nach dem Entrichten der Anschlussgebiihr verbleibenden Kos-
tenteils durch den Teilnehmer verstanden werden kann. Um dieser iiblichen
Vorgehensweise gerecht zu werden, werden im folgenden diese beiden Gebiih-
ren in eine Bereitstellungsgebiihr® zusammengefasst, die die Deckung der
langfristigen durchschnittlichen Anschlusskosten gewéhrleisten soll.

Um Anschlusskostendeckung durch diese Bereitstellungsgebiihr zu gewihrleis-
ten, miisste diese (als Summe der Erlse aus beiden Quellen) mindestens in
Hohe der LDK des Anschlusses festgelegt werden.

Dienstegebiihren
Dienstegebiihren sind mengen- bzw. leistungsabhéngige Gebiihren. Entspre-

chend den Abrechnungsbedingungen des Anbieters (in diesem Fall auch Netzbe-
treibers) kénnen diese Gebiithren pro Verbindung, abhdngig von der Verbin-

3 Aufgrund der Einschrinkung des Untersuchungsbereichs auf lindliche Ortsnetze und der
Schwerpunktlegung auf die Universaldienstversorgung werden Mietleitungen aus der Be-
trachtung ausgeschlossen. Mietleitungen stellen ein Dienstesegment dar, das iiberwiegend
von Geschéftskunden genutzt wird.

Der Anteil der monatlichen Grundgebtihr an der Bereitstellungsgebiihr sowie der Zeit-
raum, Uber den sie zur Kostendeckung verwendet wird, kann abhéingig von dem jeweili-
gen Betreiber variieren und héingt u.a. von dem veranschlagten Abschreibungszeitraum
der Investition ab. Dieses Problem wird nicht detaillierter betrachtet, sondern die Bereit-
stellungsgebiihr als theoretische GréBe unabhiingig von den moglichen Betreiberpolitiken
verwendet.
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dungszei

t"' und der Verbindungsentfernung (exkl. Sonderrufnummern, Daten-

und Mehrwertdienste), berechnet werden. Bezogen auf die Verbindungsentfer-
nung werden drei Hauptkategorien unterschieden: Ortsverbindungen, Fernver-
bindungen und internationale Verbindungen.

Ortsverbindungen sind Verbindungen, bei denen die Terminierung in dem-
selben Ortsnetzbereich erfolgt wie der Verbindungsaufbau und lediglich die
eigene Vermittlungsstelle eingesetzt wird.? Die Verbindungsgebiihr fiir eine
Ortsverbindung setzt sich aus der Gebiihr fiir die Vermittlung und fiir die
Nutzung der Leitung (meist nach Verbindungsdauer) zusammen.*

Fernverbindungen sind Verbindungen, die in einem anderen als dem Ur-
sprungsortsbereich terminieren. Fernverbindungen konnen in verschiedene
Entfernungszonen gestaffelt werden. Die Fernverbindungsgebiihr besteht aus
den gleichen Komponenten wie bei den Ortsgespriichen, wobei sich die Ver-
mittlungsgebiihr erh6ht, da mehrere Vermittlungseinrichtungen in Anspruch
genommen werden miissen. Die Leitungsnutzungsgebiihr erhdht sich unter-
proportional zur Entfernung, was mit erheblichen Skalenvorteilen der Uber-
mittlung im Fernverbindungsbereich erkldrt werden kann.* Zusitzliche
Komponenten der Gebiihr kénnen durch die Nutzung von fremden Leitungen
und die Terminierung im fremden Ortsnetz auftreten.

Auslandsverbindungen (internationale Verbindungen) sind Verbindungen,
die auBlerhalb der Landesgrenzen des Landes, in dem die Verbindung aufge-
baut wird, terminieren. Die Gebiihrenkomponenten konnen durch Abrech-

nungsprozeduren zwischen in- und auslédndischem Betreiber beeinflusst wer-
den.

""Netzgebiihren"

Findet Wettbewerb auf dem Dienstemarkt (lokal, fern, Ausland) statt, ist der
Ortsnetzbetreiber (ONB) also nicht alleiniger Anbieter von Diensten auf seinem
Netz, ist seine Gewinnquelle eingeschréinkt oder versiegt. In diesem Fall erset-
zen jedoch Erlose aus Netzleistungen, die der ONB fiir seine Dienste-Wettbe-

41
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Die Abrechnung nach Verbindungszeit kann verschiedene Zeitintervalle umfassen, so z.B.
einen Dreiminutentakt, minuten- oder sekundengenaue Abrechnung oder einen Zehn-
sekundentakt.

Bei grofien Ortsnetzbereichen kdnnen einem Bereich mehrere Vorwahlkennziffern zuge-
ordnet sein. Trotzdem kdénnen diese Bereiche im Rahmen einer Ortsverbindung kontaktiert
werden. Es kann auch der Fall auftreten, dass zwei Betreiber in einem Ortsnetzbereich t4-
tig sind. Wird eine Verbindung zwischen Teilnehmern dieser beiden Betreiber innerhalb
eines Ortsnetzes hergestellt, so kbnnen Zusammenschaltungsgebiihren fillig sein.
Ortsgespriche sind im Vergleich die teuersten Verbindungen, da in diesem Bereich nur
Skalenvorteile der Vermittlung (nicht Ubermittlung) realisiert werden kdnnen.

Man spricht von sog. Distanzkostendegression. Siehe auch Kapitel 2.1.1 sowie Weiz-
stcker (1997), S.572fF.

257



werber erbringt, die nicht mehr vorhandenen Diensteerlose. Zu den Gebilhren,
die an den ONB in diesem Fall entrichtet werden, gehéren:

die Mietgebiihr fiir die Teilnehmeranschlussleitung (Mietgebiihr der
TAL): Freiwillig oder von den Entbiindelungsvorschriften erzwungen,* ver-
mietet der ONB manche oder alle Ortsnetzteile (Zugang zum konkreten Teil-
nehmer) an den Diensteanbieter, der dafiir eine Mietgebiihr entrichten muss.

die Netzzusammenschaltungsgebiihren (Inferconnection-Gebiihren):*
Wird das Netz des ONB mit einem fremden Netz (z.B. Verbindungsnetz)"’
zusammengeschaltet, so kann der ausgehende Fern- und Auslandsgesprichs-
verkehr, der von den Teilnehmern des ONB generiert wird, teilweise oder
vollstindig vom anderen Diensteanbieter iibernommen werden. In dem Fall
werden fiir den Ortsnetzbetreiber fiir die Schaltung der Verbindungen vom
Teilnehmer zum Netziibergabepunkt Zufiihrungsgebiihren (Originierungs-
gebiihren) fillig. Wird einer der Teilnehmer des ONB von einem fremden
oder iiber ein fremdes Netz angerufen, so streicht der ONB Terminierungs-
gebiihren fiir das Durchstellen der eingehenden Verbindung vom Netziiber-
gabepunkt zum ausgewihlten Teilnehmer ein.

Die vorgestellten Gebiihren werden fiir die Zwecke dieser Arbeit als (kiinstliche
Kategorie der) Netzgebiihren zusammengefasst, da sie (8hnlich wie die Dien-
stegebiihren) lediglich als mdglicher Mittel-Pool betrachtet werden, der die De-
fizitdeckungsquelle Diensteerlose ersetzt. In diesem Sinne kénnen sie in hnli-
cher Weise der Regulierung unterliegen bzw. weisen abhéngig von ihrem Um-
fang dhnliche Auswirkungen auf die Investitionsanreize des Betreibers auf.*®

45

46

47

48

Zu den Arten der Entbiindelung und den entsprechenden Vorschriften in der Europ#ischen
Union und in Polen siehe Kapitel 4.4.4.

Aufgrund der Schwerpunktlegung auf Ortsnetze wird lediglich die lokale Netzzusammen-
schaltung berticksichtigt. "Lokale Zufithrung und Terminierung betreffen unmittelbar den
Zugang des Teilnehmeranschlusses zum Netz bzw. den Zugang vom Netz zum Teilnehmer-
anschluss des Gesprdchspartners; insofern sind beide zwingend durch den jeweiligen
Teilnehmeranschluss-Netzbetreiber zu erbringen.” Monopolkommission (2001), S.57.

Als Diensteanbieter kann in diesem Fall sowohl ein Verbindungsnetzbetreiber (VNB) auf-
treten, der ein eigenes Fernnetz besitzt, oder ein Diensteanbieter, der die benétigten Kapa-
zitiiten der Fernleitung vom VNB angemietet hat.

Die Beziehung zwischen den Dienstegewinnen und den Netzgebiihren kann als substitutiv
charakterisiert werden. Besitzt der Betreiber de facto oder de jure ein Dienstemonopol,
verfugt er tiber eine Mittelquelle bei den Diensteerldsen. Muss oder will er jedoch Dien-
stenewcomer eintreten lassen, so kann er zwar keine Monopolgewinne aus Diensten erzie-
len, verfiigt aber iiber die Netzgebithren als Erldsquelle. In dem Fall hiingt der Umfang der
Mittel, die er zur Defizitdeckung daraus erwirtschaften kénnte, davon ab, ob und in wel-
cher Hohe diese Gebiihr reguliert wird. Die beiden Gebihren, die unter den Netzgebtihren
zusammengefasst werden, kénnen vom Betreiber alternativ erhoben werden, da er entwe-
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Inkrementelle, nicht quantifizierbare Vorteile

In der direkten Erlgsbetrachtung werden nicht quantifizierbare, inkrementelle
(bzw. gesamte) Vorteile, die dem Betreiber aufgrund des Zuwachses der Teil-
nehmerzahl zuflieflen, nicht beriicksichtigt, stellen aber fiir den Netzbetreiber
nicht vernachlissigbare Faktoren dar.”’ Die Kategorie der inkrementellen, nicht
quantifizierbaren Vorteile umfasst dabei im einzelnen:

o Positive externe Effekte: Der Nutzen des Netzes steigt fiir alle Teilnehmer
mit Anschluss eines neuen Teilnehmers, da sich die Gruppe der potentiell zu
erreichenden Personen erweitert; dies impliziert auch einen Anstieg des
Wertes des Netzes fiir den Betreiber;*

o Sicherung einer dauerhaften Priisenz in der Region: Image als "Betreiber der
Region" (siehe hierzu auch Kapitel 5.2.2);

e Anstieg des Ansehens des Betreibers und seines Bekanntheitsgrades durch
erweiterte Prisenz (Werbeeffekte);

e erwarteter Anstieg der Verkehrsstrome durch zusitzliche Anschliisse und
damit bessere Auslastung des Netzes;*'

e die Erwartung, dass sich im Laufe der Zeit die Einkommenshéhe und -struk-
tur und die Gewohnheiten der léindlichen Bewohner dahingehend veréndern
werden, dass der Umfang der Erlése aus Diensten wachsen wird;

o die Erwartung, dass der Anschluss einer (noch) "unprofitablen" Region, also
die Schaffung von Basisinfrastruktur, zu einer wirtschaftlichen Belebung
dieser Region beitragen kann und somit in Zukunft die Profitabilitit dieser
Region (Zuwanderung von Geschiftskunden) steigen wird.

5.1.4 Eine integrative Sicht der inkrementellen Kosten, Erlose und Vorteile
im liandlichen Ortsnetz

Aufgrund der in der Praxis vorzufindenden Vorgehensweise wird angenommen,
dass es im Idealfall dem Betreiber moglich sein sollte, die Anschlusskosten tiber
die Bereitstellungsgebiihr zu finanzieren.” Bereiche, die auf diese Weise kosten-
deckend angeschlossen werden koénnen, stellen wirtschaftspolitisch kein Pro-

der seine TAL's vermietet oder selber bedient und Zusammenschaltungsgebithren erheben
kann.

Die Berilcksichtigung der immateriellen Vorteile wird ebenfalls von der Europdischen
Kommission gefordert. Vgl. Europ#ische Kommission (2000d), Pkt.6.

Zum Anstieg des Netznutzens siehe auch Kapitel 2.2.4.

Da die Erwartungen bzgl. des ausgehenden Verkehrs im Fall von l4ndlichen Ortsnetzen
gering sind, sind hier haupts#chlich die eingehenden Strome relevant, fiir die der Betreiber
Terminierungsgebithren erheben kann, falls sie in einem fremden Netz generiert werden.
Unter "Bereitstellungsgebithr" wird die Anschlussgebithr und anteilig die monatliche
Grundgebiihr zusammengefasst. Siehe hierzu Kapitel 5.1.3.
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blemfeld dar, da die Versorgung unter Wettbewerbsbedingungen sichergestellt
wird. Gleichzeitig wird weitgehend Kostentransparenz gewihrleistet, und es be-
steht keine Notwendigkeit, andere Erlosquellen zur Kostendeckung heranzu-
ziehen.

Die ldndlichen Ortsnetze stellen in diesem Fall ein besonderes Problemfeld dar,
da sie von relativ hohen Anschlusskosten aufgrund geringer Dichtevorteile ge-
kennzeichnet sind.*® Auf der anderen Seite stellen landliche (private) Teilnehmer
seitens der zu erwartenden Erldse eine relativ unattraktive Kundengruppe dar, da
sie aufgrund von Faktoren wie geringerem durchschnittlichen Einkommen,
hoherer Arbeitslosigkeit sowie niedrigerem Lebensstandard und Bildungs-
niveau® eine (im Vergleich zur Stadt bzw. Geschiftskunden) relativ hohe Preis-
elastizitét bei den Bereitstellungsgebiihren (Anschlussgebiihr und Grundgebiihr)
und eine relativ geringe Preiselastizitit bei den Verbindungsgebiihren aufwei-
sen.® Aus diesem Grund wird auch hiufig die Bezeichnung "unprofitable"
Kunden bzw. "unprofitable" (léndliche) Regionen verwendet. Sollte deswegen
eine Deckung der Anschlusskosten durch die Bereitstellungsgebiihr nicht mog-
lich sein, ist es aber politisch erwiinscht,® Anschliisse im Rahmen der Univer-
saldienstversorgung bereitzustellen, miissen Erldse aus anderen Quellen zur De-
ckung der Anschlusskosten umverteilt werden.

Zur Deckung der Anschlusskosten, die als LDK des Anschlusses verstanden
werden, stehen dem Betreiber folgende, quantifizierbare Erlésquellen zur Verfii-
gung, die oben detaillierter vorgestellt wurden:

(a) Bereitstellungsgebiihren:
o Anschlussgebiihr
o Monatliche Grundgebiihr

53 Vgl. Schmoll, Wiest (1997), S.1.

% vgl. Merkt (1998), S.24. Untersuchungen ergaben, dass ebenfalls das durchschnittliche
Alter hierbei eine Rolle spielt. Fiir junge und Personen mit einem h&heren Bildungsniveau
ist der Telefonanschluss wichtiger und wird von ihnen als Basisausstattung angesehen.
Vgl. Ministerstwo Lacznosci (2000), S.5f.

55 Die Zahlungsbereitschaft beziiglich der monatlichen Grundgebiihr ist laut polnischem

Kommunikationsministerium auf dem Land bereits hSher (die Elastizitit geringer) als bei

der Bereitstellungsgebithr. Der Minutenpreis der Verbindung soll einen unwesentlichen

Faktor bei Beantragung eines Telefonanschlusses darstellen. Fiir viele l4ndliche Bewohner

ist der Telefonanschluss passiv wichtiger als aktiv. Vgl. Ministerstwo Lacznosci (2000),

S.2ff sowie Merkt (1998), S.24 und Kapitel 5.2.1.

Dieser politische Wunsch kann sich auf wirtschafts-, regional- und sozialpolitische sowie

gesamtwirtschaftliche Ziele und Aufgaben beziehen. Die nichtkostendeckende Preisset-

zung bei der Anschlussgebiihr kann auf Preisregulierung, Mengenregulierung bzw. einer
freiwilligen Entscheidung des Betreibers beruhen und dient im Normalfall einer Ausdeh-
nung der bereitgestellten Menge, um die genannten Ziele und Aufgaben zu erfilllen.
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(b) Dienstegebiihren

(c) Netzgebiihren (von anderen Betreibern bzw. Diensteanbietern):
o Interconnection-Gebiihren (Terminierungs- und Zufithrungsgebiihr)
o Mietgebiihr der Teilnehmeranschlussleitung (bei Entbiindelung)

Die Erlése aus (b) und (c) kénnen nur in dem AusmaB zur Defizitdeckung he-
rangezogen werden, in dem die Gebiihrenhohe die tatsdchlichen Kosten dieser
Leistungserstellung iibersteigt, d.h. wenn der Betreiber damit Uberschiisse er-
wirtschaften kann. Die Verwendung der Uberschiisse bei diesen Gebiihren zur
Anschlusskostenmitfinanzierung wére der unternehmensinternen Quersubven-
tionierung zuzuordnen, die gesondert in Kapitel 5.3.2 betrachtet wird.*’

Dariiber hinaus kann sich der Betreiber entschliefen, Anschliisse zu verlegen,
die er nicht vollstdndig aus den gesamten (quantifizierbaren) Erlésen im Orts-
netz decken kann. In dem Fall kdnnen die gesamten Vorteile als Erkldrung der
Verlegung dieser nichtkostendeckenden Anschliisse dienen, da sie alle quantifi-
zierbaren und nichtquantifizierbaren Gewinne, welche die zusitzlichen An-
schliisse fiir den Betreiber mit sich bringen, umfassen. Der Umfang der gesam-
ten Vorteile muss dem Betreiber insgesamt die Anschlusskosten kompensieren,
um ihn zur Anschlussverlegung zu motivieren, d.h.:*
LDK (TK) < LDV (TV)*
(Anschlusskosten) (zusitzliche Erldse und
nicht quantifizierbare Vorteile)

Ist diese Bedingung nicht erfiillt, so wird der Betreiber rationalerweise nicht
bereit sein, solche Anschliisse zu verlegen. Die Erwartung in bezug auf die ge-
samten Vorteile der Versorgung eines ldndlichen Gebietes ist aufgrund der ange-
sprochenen Merkmale dieser Kundengruppe allerdings relativ gering,*

57 Diese Vorgehensweise bei der Deckung der Anschlusskosten wird in der Praxis h#ufig an-

getroffen (z.B. Mobilfunk). Sie wird hier als Quersubventionierung betrachtet, da damit
die Kosten einer Leistung (Anschluss) nicht direkt durch den damit erzielten Erlts (Bereit-
stellungsgebiihr), sondern aus den Erlésen anderer Produkte/Leistungen des Unterneh-
mens mitfinanziert werden.

Vgl. Xavier (1997), S.839ff. Nach OFTEL -Untersuchungen kann das AusmaB der inkre-
mentellen, langfristigen Vorteile ausreichend sein, um Betreiber dazu zu bewegen, von
den kurzfristig zu erwartenden Erlésen her unprofitable Regionen anzuschliefien.

Die Totalvorteile (TV) und langfristige Durchschnittsvorteile (LDV) werden in Kapitel
5.1.3 diskutiert. Die Totalerlése TE (bzw. LDE) bilden eine Teilmenge der TV.

Léndliche Teilnehmergruppen gehéren nicht zu den nutzungsintensiven Kunden, d.h. sie
generieren im Durchschnitt keinen groBen zusitzlichen Verbindungsverkehr. Zu den vom
Betreiber verldsslich kalkulierbaren Elementen der zusitzlichen Vorteile gehdren also le-
diglich die Bereitstellungsgebiihren. Vgl. Ministerstwo Lacznos$ci (2000), S.2fF.
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Gleichwohl stellt das Universaldienstprinzip die Anforderung der Versorgung
aller Regionen, darunter auch léndlicher, was méglicherweise nur durch einen
staatlichen Regulierungseingriff zu erreichen ist.! Das folgende Kapitel 5.2
untersucht dabei zuerst, in welchem Umfang eine Versorgung lédndlicher Regio-
nen bei freien Marktverhéltnissen realisiert werden kann.

Die anschliefenden Kapitel 5.3 bis 5.5 beschiftigen sich mit der Frage, ob und
inwiefern die flichendeckende Universaldienstversorgung mit Telefonanschliis-
sen auf dem Land durch RegulierungsmaBnahmen verbessert werden kann. In
diesen Abschnitten werden verschiedene Marktformen und unterschiedliche
Szenarien beziiglich des Regulierungsumfangs in Ortsnetzen vorgestellt und ihre
Wirkung hinsichtlich der Maximierung der Anzahl der Anschliisse in ldndlichen
Gebieten untersucht. Darunter finden sich zunéchst verschiedene Formen von
Preisregulierung bei der Bereitstellungsgebiihr. Des weiteren werden Universal-
dienstauktionen diskutiert, die als eine Art von Mengenregulierung verstanden
werden kénnen. Abschliessend wird ein Markt mit Lizenzierungspflicht unter-
sucht, die mit der Gewihrleistung von Exklusivrechten im Bereich Netz und
Dienste bzw. ausschlieflich dem Netz verbunden ist. Es werden Empfehlungen
bzgl. der Marktstruktur und des Regulierungsumfangs ausgesprochen, die fiir
landliche Regionen die politisch geforderte Universaldienstversorgung bewirken
konnen.®

5.2 Entwicklung der Anschlussmengen auf dem Land bei freien
Marktprozessen

Unter einem "freien" Markt (mit freien Marktprozessen) wird ein Markt verstan-
den, auf dem keinerlei Regulierungseingriffe stattfinden. Es existieren keine
institutionellen Markteintrittsbarrieren, weder in Form von Lizenzierungspflicht,
noch in Form von Mengen- oder Preisregulierung. Kein Unternehmen, das in
den Markt fiir Telekommunikationsortsnetze eintreten und diese aufbauen will,
wird auf institutionelle Weise daran gehindert oder diskriminiert.

5.2.1 Netzauf- und -ausbau abhéingig von der Zahlungsbereitschaft

Im freien Markt richtet sich die zu produzierende Menge nach der Nachfrage,
die die (marginale) Zahlungsbereitschaft der Kunden widerspiegelt, und nach
dem Angebot, auch ausgedriickt durch die (Grenz-)Kostenkurve der Produzen-

8! Siehe dazu Kapitel 5.3.2.

62 vgl. z.B. Oberender, Christl (1999), S.159. Diese Empfehlungen stiitzen sich auf der Uni-
versaldienstvorgabe und sind lediglich auf l4ndliche bzw. andere unterversorgte Problem-
regionen mit #hnlichen Merkmalen zu beziehen.
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ten. Gibt es einen Schnittpunkt von Nachfrage und Angebot, so determiniert er
die Marktgleichgewichtsmenge und den Gleichgewichtspreis.

Das Produkt "Telefonanschluss" muss jedoch - aufgrund des spezifischen Ver-
laufs der LDK oberhalb der LGK - mindestens zu den langfristigen Durch-
schnittskosten der Bereitstellung an diejenigen verkauft werden, deren Zah-
lungsbereitschaft zumindest diesen Kosten entspricht, wenn die Eigenwirtschaft-
lichkeit des Anbieters gewihrleistet werden soll.®®

Es wird allgemein angenommen, dass die ldndliche Nachfrage nach Anschliissen
mengenmifig eingeschrénkter ist als die Nachfrage nach Anschliissen in der
Stadt, was sich allein durch den Vergleich der GroBen eines "Modell"-Dorfes
und einer "Modell"-Stadt erkléren ldsst. Aus dem Grund wird die maximal (zum
Preis = 0) auf dem Land nachgefragte Menge x;, (Sittigungsmenge) an An-
schliissen aus Abb. 5-3 {ibernommen. Die in Abb. 5-5 dargestellten Nachfrage-
kurven dienen lediglich zur Stilisierung der Unterschiede der Nachfrage und
ihrer Elastizititen zwischen Stadt und Land. So wird auch plausibel davon aus-
gegangen, dass die ldndliche maximale Anschlusszahlungsbereitschaft bezogen
auf die Bereitstellungsgebiihr niedriger und durch eine hohere Preiselastizitiit
gekennzeichnet ist (N in Abb. 5-5). Dies resultiert aus den bereits erwéhnten
Merkmalen dieser "unprofitablen" Nachfragergruppe.

Bei detaillierter Betrachtung der Anschlussnachfrage auf dem Land miisste wei-
ter zwischen der Zahlungsbereitschaft der geschiftlichen und privaten Nutzer
differenziert werden.* Es kann angenommen werden, dass geschiftliche Nutzer
einen kleineren Anteil aller Teilnehmer auf dem Land ausmachen als in der
Stadt und die geschiftliche Nachfrage einen steileren, preisunelastischeren Ver-
lauf annehmen wird als die private.*® Aufgrund dessen wire fiir die landliche
Gesamtnachfrage mit einem geknickten Verlauf zu rechnen.

Zwecks Vereinfachung der im weiteren verwendeten Abbildungen wird jedoch
darauf verzichtet, eine solche zusammengesetzte Gesamtnachfrage fiir das Land
zu verwenden; es wird also von einem geraden Verlauf der Nachfragekurve fiir
das Land ausgegangen, wie in Abb. 5-5 fiir N, verzeichnet. Um aber das Pro-

8 Die LDK des Anschlusses sollen tiber die Bereitstellungsgebiithr (Anschlussgebtthr und

Grundgebtihren) gedeckt werden. Siehe hierzu Kapitel 5.1.2 und 5.1.3.

Als private Nutzer werden diejenigen verstanden, die den Telefonanschluss in ihrer Woh-
nung bzw. ihrem Haus haben und das Telefon fiir ihre privaten Zwecke nutzen. In die
Gruppe der Geschiftskunden werden jegliche Unternehmen, Institutionen und kulturelle
Einrichtungen eingegliedert, die den Telefonanschluss fiir operative Zwecke nutzen.

Dies liegt darin begrilndet, dass fiir geschiftliche Zwecke das Telefon ein unverzichtbares
Kommunikationsmedium darstellt. Diese Tatsache wird zusitzlich durch die unterstelite
groBlere Entfernung zwischen Unternehmen und Kunden bzw. Zulieferern aufgrund des
l4ndlichen Standortes verstirkt, wobei das Telefon zur Uberbriickung dieser Entfernung
bendtigt wird.
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blem der geschéftlichen und privaten Anschliisse auf dem Land zu beriicksich-
tigen, kann vereinfachend angenommen werden, dass die Menge x; in Abb. 5-5,
die das hochste Niveau an Zahlungsbereitschaft definiert, diejenige der geschiift-
lichen Teilnehmer darstellt.

Héhe der ,
Bereit-
stellungs-
gebuhr

Ns
> X
(Menge
der Anschllisse)
Eigene Darstellung.
Abb. 5-5: Stilisi:zrte Nachfrage nach Anschliissen in der Stadt und auf dem
Land

Bei freier Preisbildung richtet sich die produzierte Menge nach der Zahlungsbe-
reitschaft. Fiir den preiselastischen Verlauf der in Abb. 5-5 stilisiert dargestellten
Nachfragekurve nach Anschliissen fiir das Land sind zwei mégliche Fille zu
unterscheiden.®’

Der Fall 1 wird durch Abb. 5-6, Teil (a) dargestellt. In diesem Fall weist die
Nachfrage einen Schnittpunkt mit der LDKy, auf, d.h. die Versorgung einer ge-
wissen Menge zum kostenbasierten Bereitstellungspreis ist méglich. Nachge-
fragt wird die Menge x zum Preis von LDKj. Verliefen die LDK], héher als
dargestellt, so dass die nachgefragte Menge auf x < x; eingeschrinkt wiirde, so
wiirden laut den getroffenen Annahmen lediglich die geschiftlichen Teilnehmer
auf dem Land bedient werden.

Fall 2, dargestellt durch Teil (b) der Abb. 5-6, illustriert den Sonderfall der Zah-
lungsbereitschaft ginzlich unter den Kosten der Bereitstellung (LDKL). In ei-

% Die vorgestellten Nachfragekurven und vor allem deren Preiselastizittit beruhen nicht auf
empirischen Daten, sondern driicken lediglich die Tendenz in den Gruppen aus. Zur
Unterstiitzung der angenommenen Neigungen der Nachfragekurven siehe Ministerstwo
Lacznoéci (2000), S.5f.

§7 Der Verlauf der LDK-Kurve fiir das Land wird aus der Abb. 5-3 tibernommen.

264



nem solchen Fall kommt es c.p. zu keiner kommerziellen Bereitstellung des Pro-
duktes "Telefonanschluss", da kein Nachfrager bereit ist, einen kostendeckenden
Preis zu zahlen.

Preis, Preis,
LDK LDK

[
B |
LDK
NL l
i
0 x *n (Me)r(\ge 0 *n (Me)r(lge
der Anschlisse) der AnschlUsse)
(a) Fall 1 (b) Fall 2
Eigene Darstellung.
Abb. 5-6: Liindliche Nachfrage nach Anschliissen und die Anschluss-LDK: Fall
1und 2

5.2.2 Monopolisierung des Ortsnetzmarktes bei traditioneller Technologie
- Irreversibilitdit und Subadditivitit als Marktein- und Marktaus-
trittsbarrieren

Betrachtet man die Situation des freien Marktes, in der kein Unternehmen am
Marktein- bzw. Marktaustritt institutionell gehindert wird, miissen die spezifi-
schen Merkmale des jeweiligen Sektors, die Einfluss auf die Marktstruktur ha-
ben kénnen, untersucht werden.

Der Anschlussbereich als netz- bzw. leitungsgebundener (Teil-) Sektor der Tele-
kommunikation wird in bedeutendem MaBle durch die Merkmale seiner Techno-
logie beeinflusst. Die Annahme einer Technologie fiir alle Unternehmen impli-
ziert, dass die Kostenstrukturen verschiedener Unternehmen (zumindest) &hnlich
sein sollten.

Die Netzgebundenheit der (betrachteten) Ortsnetztechnologie resultiert im Auf-
treten verschiedener Merkmale, die Gr6Benvorteile verursachen. Darunter sind
solche zu nennen wie hohe Dichtevorteile, stochastische GroBSenersparnisse,
Mindesteinsatzmengen bei Produktionsfaktoren, Lernkurveneffekte u.i. Diese
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GroBenvorteile prigen den Charakter des Ortsnetzes und kénnen zum Entstehen
eines natiirlichen Monopols fithren.*

Ein natiirliches Monopol ist dadurch gekennzeichnet, dass ein einziges Unter-
nehmen die am Markt nachgefragte Menge kostenglinstiger bereitstellen kann
als jede groBere Anzahl von Unternehmen (Subadditivitit der Kosten).® Aus
diesen Griinden wiirde bei freien Marktverhiltnissen der erste Anbieter im Orts-
netz einziger Anbieter bleiben.” Aufgrund von hoher Irreversibilitit der Investi-
tionen im Anschlussnetz und der Subadditivitét der Kosten wiirde er als resisten-
ter Monopolist vor Markteintritten, die ihn disziplinieren kénnten, geschiitzt sein
(siehe auch Kapitel 2.2.3).

Diese beiden Merkmale des Ortsnetzes bilden sog. strukturelle Marktbarrieren,”
die auf den Nachfrage- und/oder Kostenbedingungen auf dem jeweiligen Markt
beruhen und asymmetrische Bedingungen zwischen Etablierten und Newcomern
zuungunsten letzterer schaffen.

Zum einen stellen diese Merkmale des Ortsnetzes eine hohe Marktaustrittsbar-
riere fiir den etablierten Betreiber dar, der bei eventuellem Marktzutritt zum
Schutz seiner Position seinen Preis (kurzfristig) solange senken kdnnte, wie sei-
ne variablen Kosten gedeckt sind. Gleichzeitig wirken sie auf den potentiellen
Newcomer als Markteintrittsbarriere. Das antizipierte Preisverhalten des Incum-
bents, die vorhersehbaren hohen Uberkapazititen und langfristig nicht kosten-
deckende Preise werden den potentiellen Newcomer voraussichtlich vom Markt-
eintritt abhalten.”™

5.2.3 Mengenauswirkungen des freien Marktes auf die Anschlusszahl auf
dem Land

Aufgrund der natiirlichen Monopoleigenschaft des Ortsnetzmarktes, dessen Re-
sistenz durch hohe Irreversibilitiiten verstirkt wird, fiihren regulierungsfreie
Marktverhiltnisse zur Etablierung des ersten Anbieters als resistentes Monopol.
Unter der Bedingung der gleichen Technologie ist nicht mit weiteren Marktein-

% vgl. Kruse, Berger (1996), S.220ff. Siehe dazu detaillierter Kapitel 2.2.

% vgl. Kruse, Berger (1996), S.219. Zur Subadditivitit siche auch Kapitel 2.1.2 und 2.2.2.
Beim Ortsnetz gehen wir von der Einprodukt-Produktion aus, wobei das Produkt der Tele-
fonanschluss ist.

Diese Entwicklung wire theoretisch die effizienteste, da sie die kostenminimierende Vari-
ante darstellt. In dieser Situation besteht allerdings gleichzeitig die Gefahr von monopoli-
stischer technischer Ineffizienz, monopolistischer Preissetzung bei der Bereitstellungsge-
btthr (>LDK) und damit der Einschréinkung der Menge.

Laut den getroffenen Annahmen gibt es keine institutionellen Marktbarrieren.

Zum Verhalten des etablierten und resistenten Monopolisten im Falle eines Marktzutritts
siehe auch Kruse, Berger (1996), S.250ff.
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tritten zu rechnen, die den Monopolisten im Hinblick auf Preise, Mengen, Kos-
ten und Qualitit disziplinieren kénnten,”

Zu erwarten wire, dass der Incumbent Monopolpreissetzung anwenden und
somit die Menge einschrinken wird. Im ersten behandelten Fall (Abb. 5-6) wiir-
de das zu einer Einschrénkung der angebotenen Menge (<x3) fiihren.

Liegt die Zahlungsbereitschaft génzlich unter den LDK (Fall 2, Abb. 5-6), kann
der Monopolist also seine Kosten nicht mit einem LDK-basierten Bereitstel-
lungspreis decken, so wird er voraussichtlich davon absehen, diese Region anzu-
schliefen. Fiir ldndliche Regionen, die durch hohe LDK und einer niedrige Zah-
lungsbereitschaft gekennzeichnet sind, bedeutet dies im Extremfall keine (weite-
re) Verlegung von Anschliissen.

Der Monopolist kann auch bei der Bereitstellungsgebiihr auf die Monopolpreis-
setzung verzichten bzw. sogar einen Preis unter den Anschluss-LDK setzen,
wenn er ausreichend hohe Erlds- oder gesamte Vorteilserwartungen in bezug auf
die zusitzlichen Anschliisse hat. Diese Moglichkeit wird weiter in Kapitel 5.3.2
diskutiert.

5.3 Preisregulierung bei der Bereitstellungsgebiihr als MaBBnah-
me zur Umsetzung des Universaldienstes auf dem Land

Zu den méglichen Regulierungsinstrumenten, die dem Staat zur Verfiigung ste-
hen, um in einen Markt einzugreifen, gehdrt unter anderem die Regulierung des
Preises. Regulierungseingriffe werden vornehmlich dann erfolgen, wenn beson-
dere Ziele erreicht werden sollen, die durch den Markt nicht gewihrleistet wer-
den kénnen.

Im Bereich der Telekommunikation spricht man dabei vom Universaldienst-
ziel,” da die Ausstattung mit dem Zugang zu Telekommunikationsdienstleistun-
gen grundlegender Art als jedem zustehende Grundversorgung angesehen
wird.” Aus diesem Grund sieht sich der Staat dazu verpflichtet, die Verbreitung
von Telefonanschliissen zu férdern und solche auch denjenigen zur Verfligung
zu stellen, die aufgrund niedriger Zahlungsbereitschaft von dieser Infrastruktur
ausgeschlossen wiren. Damit unterstiitzt der Staat die VergréBerung des Netzes,
was fiir alle Netznutzer positive Effekte mit sich bringt und die Wirtschafts-

3 Gravierende Ineffizienzen des Ortsnetzbetreibers konnen in dieser Situation nicht durch

einen Marktzutritt oder allein das Marktzutrittsrisiko unterbunden werden. Lingerfristig
fuhrt dies zu tiberhShten Preisen, Ineffizienzen, mangelnder Kostendisziplin und dem Feh-
len von Orientierung an Kundenpréferenzen.

™ Siehe dazu Kapitel 4.4.5,

5 Vgl. z.B. Noam (1994), S.689fF; Xavier (1997), S.829; Cox (1997), S.3ff sowie Cronin et
al. (1997), S.251.
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entwicklung vieler (vor allem peripherer) Regionen fordert.”® Mit solchen MaB-
nahmen fordert der Staat gleichzeitig das Wachstum des globalen Telekommu-
nikationsnetzes.

Im Telekommunikationssektor bestand lange Zeit eine Situation, in der staat-
liche, monopolistische Betreiber die Anschliisse sowohl in der Stadt als auch auf
dem Land zu einem regulierten Preis bereitstellten. Etwaige Verluste beim An-
schluss wurden entweder unternehmensintern quersubventioniert oder vom Staat
gedeckt.” Die Preissetzung und die Anschlussstrategie wiesen keine Kosten-
orientierung auf, sondern unterlagen lediglich politischen Vorgaben.

Bei einer Liberalisierung der Telekommunikationsmérkte kommen nun diejeni-
gen Linder (die Regionen) in eine Problemsituation, die mit dieser Politik keine
flichendeckende Anschlussversorgung erreicht haben, aber nun den Markt
6ffnen und Kostenorientierung walten lassen sollen. Gleichzeitig sehen viele
Entscheidungstréger eine Flachendeckung mit Telefonanschliissen weiterhin als
Basisinfrastruktur an und unterstiitzen das Konzept des Universaldienstes. Uni-
versaldienst in einem freien Telekommunikationssektor bedeutet aber auch, dass
kein Unternehmen bereit sein wird, Anschliisse zu verlegen und nichtkosten-
deckend zu verkaufen, soweit die entstehenden Verluste nicht anderweitig (in-
tern oder extern) gedeckt werden konnen.

Durch das Niveau der Preisregulierung (unter Annahme von ausreichender In-
formation bzgl. der Zahlungsbereitschaft) kann der Staat indirekt Mengenvorga-
ben setzen. Im Fall von staatlicher Preisregulierung, die die nachgefragte Menge
erweitern soll, wird der Bereitstellungspreis unter den kostendeckenden Markt-
preis (LDK) gesetzt. Auf diese Weise werden zum Zweck der Universalversor-
gung die lokalen Betreiberunternehmen Verlusten ausgesetzt. Dies flihrt zum
Entstehen einer zus#tzlichen Markteintrittsbarriere, falls die Defizite nicht aus
anderen Quellen gedeckt werden konnen.

Im folgenden wird mégliche Preisregulierung bei der Bereitstellungsgebiihr im
Hinblick auf ihre Einfliisse auf Anschlussmengen (Investitionsanreize) auf dem
Land untersucht.

7 Nach Noam (1994) muss zwischen verschiedenen Etappen der Netzentwicklung unter-
schieden werden wie: Erreichen der kritischen Masse mit externer Hilfe, intern angetriebe-
nes Wachstum, unterstiitztes Wachstum und Wachstum durch externe Subventionen. Bei
diesen Etappen unterscheidet man verschiedene Nettonutzenoptima, wobei das private
Optimum an NetzwerkgroBe jeweils vor dem sozialen Optimum liegt und letzteres aus
diesem Grund extern angetrieben werden muss. Vgl. Noam (1994), S.689f.

7 Vgl. z.B. Baumol, Sidak (1994), S.25; Weimann (1996), S.358ff oder Laffont, Tirole
(2001), S.217. Die Monopolisierung des gesamten Telekommunikationssektors sollte die
interne Quersubventionierung erméglichen. Auf dieses Problem wird in den weiteren Ka-
piteln n#her eingegangen.
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5.3.1 Arten der Tarifeinheit im Raum: nationale oder regionale Ebene

In bezug auf die Bereitstellungsgebiihr® wurde und wird in der Praxis oftmals
die Methode der Festlegung eines bestimmten Preisniveaus, also eines Einheits-
preises - Tarifeinheit im Raum - fiir eine ganze Region oder ein Land ange-
wandt.” Diese Art der Preisregulierung ist unabhingig davon, ob verschiedene
Kunden (-gruppen) gleiche oder unterschiedliche Kosten der Versorgung ver-
ursachen.’® Allen Einwohnern soll der Telefonanschluss zum gleichen - regulier-
ten - Preis bereitgestellt werden.

Diese Art der Regulierung wird in der Telekommunikation im Rahmen des Uni-
versaldienstes® praktiziert und dient der Férderung von Regionen bzw. Kunden-
gruppen, die bei kostenbasierten Preisen das Gut "Telefonanschluss" nicht nach-
fragen wiirden/kénnten. Dabei kann es sich sowohl um lindliche Einwohner wie
auch um sozial schwache Kunden handeln.*” Im weiteren wird der Schwerpunkt
der Betrachtung auf léndliche Einwohner gelegt.

Nationale Tarifeinheit oder regional unterschiedlicher Festpreis

Die Preisfestlegung kann national einheitlich oder regional unterschiedlich erfol-
gen. Der in der Praxis anzutreffende national einheitliche Bereitstellungspreis
konfrontiert alle Kunden in dem jeweiligen Land mit einem einheitlichen Preis-
niveau, ungeachtet dessen, ob sie bereit wiren, den kostendeckenden Preis zu
bezahlen oder nicht.

In Abb. 5-7 sieht man die Auswirkungen der sog. Tarifeinheit im Raum auf
landliche (Teil a) und stéidtische (Teil b) Regionen.® Dabei kann diese Abbil-
dung sowohl als national einheitlicher Preis als auch als regional unterschiedli-
cher Preis verstanden werden. Beim letzteren wiirde eine Region als eine Ver-
waltungseinheit angesehen werden, innerhalb derer sowohl stédtische als auch
landliche Ortsnetze anzutreffen sind.*

™ Die Bereitstellungsgebithr beinhaltet laut den getroffenen Annahmen die Anschlussgebithr

und Teile der monatlichen Grundgebiihren. Siehe auch Kapitel 5.1.3.

Da die Preisregulierung auf einem unter den Kosten der l4ndlichen Anschliisse liegenden
Niveau erfolgt, wird die Methode der Festlegung von Preisspannen nicht beriicksichtigt.

59" vgl. WIK, Cullen (2001a), S.33f.

8! Dabei wird auch von dem Kriterium der Erschwinglichkeit des Preises fiir alle gespro-
chen. Siehe hierzu Kapitel 4.4.5.

Vgl. Weimann (1996), S.358f sowie Europ#siches Parlament (1998), Art.3 Abs.1.

Es wird die bisher iibliche Situation angenommen, in welcher der regulierte Preis iiber den
tatsichlichen Kosten der stidtischen Anschliisse (PRg>LDKRgs) und unter den tats#chli-
chen Kosten der Landanschliisse (Prp. <LDKRy ) liegt.

In der Betrachtung ist der Preis innerhalb einer Region einheitlich. Auf eine Stadt-/Land-
Differenzierung wird im weiteren Verlauf des Kapitels eingegangen.

9
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Basierend auf den in Abb. 5-3 dargestellten unterschiedlichen LDK-Kurvenver-
ldufen fiir Stadt und Land, bewirkt der einheitlich regulierte Preis PRg=PRy. (in
Abb. 5-7, identisch flir Stadt und Land) eine Ausdehnung der Anschlussmenge
auf dem Land von X, auf Xgy,.¥

Preis (a) Land Preis (b) Stadt
G Ng
LDKRy'] LDK
PRL ¢ LD:Kb ¢
N RS:
L Rs=LDK§ > KLDKS
0 X% Meng 0 Ko Mer
L XRL enge enge
der Anschlisse XRSXS der Anschiisse

Anmerkung: Die Mengenskala in Teil (b) der Abbildung ist in einem kieineren MaRstab dar-
gestellt als in Teil (@) der Abbildung und in Abb. 5-6. Die Verkleinerung des Mafstabs wurde
beim Verlauf der LDKs bertcksichtigt.

Eigene Darstellung.

Abb. 5-7: Nationaler Einheitspreis fiir den Telefonanschluss und seine Auswir-
kung auf Stadt und Land

Damit werden auf dem Land Kunden angeschlossen (Menge Xj, bis Xgry ), deren
Zahlungsbereitschaft unter den Anschluss-LDK liegt. Fiir die lindlichen Teil-
nehmer bedeutet diese Mengenausweitung die Ausdehnung der Konsumenten-
rente von P AG (Preis P; =LDK| ) auf Pr; CG (bei Pry). Auf diese Weise profi-
tieren ldndliche Einwohner vom regulierten Preis. Die damit verursachte Verin-
derung der Wohlfahrt in léindlichen Gebieten wird durch die Differenz der Fli-
chen angezeigt:

PLAG - (PrLCG - PRi,.CBLIDKRL)
(Wohlfahrt bei Py =Konsumentenrente,  (Wohlfahrt bei Pg; =Konsumentenrente - negative
da Produzentenrente=0) Produzentenrente, Verlust des Betreibers)

Fiir den Ortsnetzbetreiber, der diese Anschliisse anbieten wiirde, bedeutet dies
einen Verlust im Umfang Pr CBLDKGp;, da die langfristigen Durchschnittskos-

% Die Menge X[, ergibt sich aus dem Schnittpunkt der Zahlungsbereitschaft und der LDK
und wiirde zum LDK-basierten Preis Py, realisiert werden.
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ten des Anschlusses (bei Menge Xy, in Hohe von LDKR1 ) von dem Bereitstel-
lungserl6s beim Preis Pry, (Flidche 0Xgy CPRry) nicht gedeckt werden. Aus die-
sem Grund wird der Betreiber, sofern es keine Méglichkeiten zur internen oder
externen Subventionierung der Verluste gibt, bei solch einer Regulierung des
Bereitstellungspreises keine Anschliisse auf dem Land anbieten.

Der einheitlich regulierte Preis (PrRs=Pr1) bewirkt in der Stadt, die durch niedri-
gere Anschlusskosten gekennzeichnet ist als ldndliche Ortsnetze, eine Ein-
schriankung der Menge von Xg auf Xgs, da Prg > Pg gilt (Pg ist der LDK-basier-
te Preis mit Menge Xg). Dadurch werden stidtische Kunden zusitzlich belastet,
da sie einen Preis bezahlen miissen, der iiber den tatsichlichen Kosten ihrer An-
schliisse liegt. Als Folge dessen wird in der Stadt die Menge Xg-XRrs (auf der
Nachfragekurve der Abschnitt AC) nicht bedient, obwohl die Zahlungsbereit-
schaft dieser Nachfrager iiber den tatsdchlichen Kosten liegt.

Dariiber hinaus realisiert der Betreiber aufgrund der einheitlichen Preisregulie-
rung in der Stadt einen zusétzlichen Gewinn (zusitzliche Produzentenrente) im
Umfang LDKrsBCPRs, da die tatséchlichen Anschlusskosten bei Xgrg unter
dem regulierten Preis liegen (LDKrg>PRs). Dies hat einen Wohlfahrtsverlust in
der Stadt im Umfang der Fliche PsSDACBLDKRgs zur Folge, die sich aus der
Differenz folgender Flidchen ergibt:

PsAG - LDKRrsBCG
(Wohlfahrt bei Ps=Konsumentenrente, (Wohlfahrt bei Prs=Konsumentenrente +
da Produzentenrente=0) Produzentenrente, Gewinn des Betreibers)

Stehen fiir den Betreiber keine externen Subventionsquellen zur Verfiigung, so
wird er im dargestellten Fall (Abb. 5-7) lediglich stidtische Gebiete anschlieBen,
da er beim einheitlichen Preis PRs=PR_ in diesen Regionen Uberschiisse erzie-
len kann. Lindliche Regionen wiren fiir ihn mit Verlusten verbunden und wer-
den aus dem Grund nicht angeschlossen.

Stadt/Land - Differenzierung

Das dargestellte Problem des einheitlichen Preises fiir lindliche und stidtische
Regionen berticksichtigt nicht die Kostenunterschiede der Anschliisse in diinn
und dicht besiedelten Regionen. Dieser negative Effekt kénnte mit einer anderen
Variante der Preisregulierung, der Differenzierung des regulierten Preises in be-
zug auf die Besiedlungsdichte in der jeweiligen Region (Stadt/Land) behoben
werden, %

% ygl. Weimann (1996), S.360.
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Um die oben angesprochene Belastung der Kunden in der Stadt zu vermeiden,”’
kénnte entweder die Regulierung des Preises fiir stidtische Ortsnetze ginzlich
aufgehoben oder die Hohe des regulierten Preises (Prg) fiir die Stadt herunter-
gesetzt werden (siehe Abb. 5-8).

o (a)Land Preis (b) Stadt
reis LDK ]
LDK 1
G
oL . LDK
LDKRL o LDKL
PRL - LD:RS-._”
l RG]
i NL Ry =|_D|(s.»" LDKg
i >
Y Menge 0 Xpg) Menge
X R der Anschllsse s%s der Anschlsse
Eigene Darstellung.

Abb. 5-8: Differenzierung der Preisregulierung bei der Anschlussgebiihr zwi-
schen Stadt und Land

Es gilt dabei, dass je niher Prg an den durchschnittlichen Kosten der Anschliis-
se in der Stadt (LDKg) liegt, umso geringer die mit der Preisregulierung verbun-
dene Mengeneinschrinkung der Stadtanschliisse (Xg-Xgrs in Abb. 5-8), die Be-
lastung fiir die Kunden in der Stadt und die zusitzliche Produzentenrente fiir die
Betreiber (LDKRrsBCPRs) ausfallen.®® Damit verkleinert sich auch der Wohl-
fahrtsverlust in der Stadt (verglichen mit der Abb. 5-7) auf den Umfang der Dif-
ferenz der Flichen (Abb. 5-8):¥

PsAG - LDKgrsBCG
(Wohifahrt bei Ps=Konsumentenrente, (Wohlfahrt bei PRs=Konsumentenrente +
da Produzentenrente=0) Produzentenrente, Gewinn des Betreibers)

%7 Diese Belastung wurde in der Abb. 5-7 (Teil b) mit der Fliche LDKRgBCPRs und der

Mengeneinschrinkung von Xg zu XRg dargestelit.

Im Hinblick auf die tibliche bzw. erwartete Verwendung der Stadtiiberschiisse zur De-
ckung der Landdefizite bedeutet diese Einschrinkung der Produzentenrente (und des
Wobhlfahrtsverlustes) in der Stadt gleichzeitig eine Einschrénkung dieser Subventionsquelle.
Der Umfang des durch die Preisregulierung Pgg entstehenden Wohlfahrtsverlustes in Abb.
5-8 ist kleiner als in Abb. 5-7, da im letzteren Fall der regulierte Preis Prg hoher ist als in
Abb. 5-8.
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Fiir Anschliisse auf dem Land hat diese Differenzierung der Regulierung inso-
fern Bedeutung, als dass das Niveau des regulierten Preises stérker an der Ein-
kommenssituation auf dem Land ausgerichtet werden kann, ohne gleichzeitig
den Preis in der Stadt zu beeinflussen. Damit kann die Regulierungspolitik zur
Verbreitung von Landanschliissen flexibler (also von der Stadt losgelost) gestal-
tet werden.”

Mit dieser Flexibilisierung der Gestaltung des regulierten Preises auf dem Land
(PrL in Abb. 5-8) kénnte somit theoretisch eine Ausweitung der Anschliisse auf
dem Land (Xgy) betrieben werden. Dabei gilt, dass eine Anniherung von Pry,
an die tatséchlichen Kosten (LDK) eine Einschréinkung der Menge, aber auch
eine Einschrinkung des Verlustes (kleiner als Pr; CBLDKRj, in Abb. 5-8) be-
wirkt. Solange der regulierte Preis niedriger ist als der kostenbasierte Preis Py,
wird die Anschlussmenge iiber X[ hinaus ausgeweitet. In der Praxis éndert dies
aber nichts an der Tatsache, dass ein regulierter Preis auf dem Land, der unter
den tatsichlichen Kosten angesetzt wird, fiir die Betreiber Verluste bedeutet und
diese somit im Normalfall davon absehen werden, auf dem Land zu investieren.

Gebiihrenformeln abhiingig von regionalen Wirtschaftsindikatoren (z.B.
BIP pro Kopf)

Eine weitere Moglichkeit stellt die Variante der Preisregulierung dar, die sich an
einem oder an mehreren regionalen Wirtschaftsindikatoren (z.B. BIP pro Kopf,
Durchschnittslohn) orientiert und an dem Entwicklungsniveau und den Bediirf-
nissen konkreter Regionen ausgerichtet werden kann. Damit wird einer einheitli-
chen Preisregulierung aller ldndlichen und stiddtischen Gebiete entgegengewirkt,
und die Preisregulierung kann zielgerichtet nur Problemgebiete betreffen.

Die Preisregulierung in Abhéngigkeit von Wirtschaftsindikatoren berlicksichtigt
Unterschiede zwischen gesamten Regionen, kann aber darunter auch eine
Stadt/Land-Differenzierung (nach Besiedlungsdichte und Anschlusskosten) be-
inhalten.

In der Praxis wiirde diese Art der Preisregulierung bedeuten, dass fiir jede Re-
gion vom Regulierer ein individueller Preis festgelegt werden wiirde, der sich
nach den Werten des gewihlten Indikators richtet.’' In gut entwickelten bzw.
dicht besiedelten Regionen wiirde dies heilen, dass eine Festlegung des Preises
entfallen kdnnte. In Regionen mit einem niedrigeren Entwicklungsniveau kénnte
der Preis unter den LDK festgelegt werden. Abhéngig von der Hohe des Preises

% Analog zu Pgs in Abb. 5-8 kann der Preis in der Stadt von der Preisregulierung befreit

werden, womit er gleich den LDKg gesetzt werden wiirde. In dem Fall wire die Produzen-
tenrente in der Stadt gleich null. Damit wire auch solch’ eine Subventionierungsquelle fiir
die Betreiber nicht mehr vorhanden.

Neben dem Vorteil von zielgerichteter Regulierung verursacht die feine Aufgliederung je-
doch zusétzlichen Verwaltungsaufwand und damit Kosten.
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wiirde der Umfang des Betreiberverlustes und damit der nétigen (internen oder
externen) Subvention variieren.

Sonderfall der Zahlungsbereitschaft géinzlich unter den Anschluss-LDK

Bei freiem Preis wiirde eine Region, in der die Zahlungsbereitschaft géinzlich
unter den Kosten der Bereitstellung (LDK) liegt, nicht versorgt werden. Preisre-
gulierung - unabhingig davon, welcher der drei besprochenen Arten sie wire® -
ermdglicht in dem Fall (z.B. bei PRy, in Abb. 5-9) zwar theoretisch den An-
schluss einer gewissen Menge an Nachfragern (Xgp), jedoch verursacht sie
beim Betreiber Verluste im Umfang der Fliche Pr; CBLDKR;} . Aus dem Grund
wird er diese Anschliisse nicht anbieten, solange er durch weitere Regulierungs-
maBnahmen nicht dazu gezwungen wird, bzw. solange es keine Quellen gibt,
aus denen der Verlust subventioniert werden kann.

Durch diese Preisregulierung kommt es zu einem Wohlfahrtsverlust, dargestellt
durch die Differenz der Flichen (in Abb. 5-9):

PrLCG - PrLCBLDKR1,
(durch Pgy, entstandene (negative Produzentenrente,
Konsumentenrente) Verlust des Betreibers)
Preis,
LDK

XRL Meﬁge
der Anschliisse
Eigene Darstellung.

Abb. 5-9: Sonderfall der Zahlungsbereitschaft auf dem Land giinzlich unter den
LDK und die Rolle der Preisregulierung

92 Dies ist in dem Fall nicht relevant, da die Region geschlossen betrachtet wird. Wiirde die
Bereitstellungsgebiihr filr eine andere Region (z.B. Stadt) mitberticksichtigt werden, wi-
ren die Auswirkungen auf die Stadt wie bereits diskutiert.
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Damit zeigt sich abermals die eher theoretische Wirkung von Preisregulierung in
landlichen Regionen in Form des Setzens von Festpreisen unter den Kosten,
solange sie nicht von anderen Regulierungsmafinahmen (z.B. Versorgungsver-
pflichtung) begleitet werden.

5.3.2 Konsequenzen der bei Preisregulierung moglicherweise entstehenden
Kostenunterdeckung bei léindlichen Anschliissen

Eine Preisregulierung, die den Preis unter den tatsidchlichen langfristigen Durch-
schnittskosten (LDK) des Anschlusses festlegt und der keine zusitzlichen Regu-
lierungsmaBnahmen folgen,” hat voraussichtlich den Effekt, dass die verlust-
bringenden Kundengruppen bzw. Regionen nicht versorgt werden.** Dies wiirde
bedeuten, dass die Telekommunikationsinfrastruktur auf dem Land nicht ausge-
baut und das Universaldienstziel nicht erreicht wird.

Bei drohenden Betreiberdefiziten von geringer Hohe und einer gleichzeitig
hohen Erwartungen in bezug auf die gesamten Vorteile aus den Anschliissen
konnte der Betreiber Verluste beim Anschluss hinnehmen, die aus kiinftigen
Erlésen bei den Diensten bzw. Netzgebiihren querfinanziert werden wiirden.*

Interne Subventionierung - Quersubventionierung

Man spricht von unternehmensinterner (Quer-) Subventionierung,”® wenn Defi-
zite in einem Geschiftsbereich/bei einer Leistung aus Uberschiissen, die beim
Verkauf einer anderen Leistung erwirtschaftet werden, finanziert werden. Ge-
miB den anfangs getroffenen Annahmen wird der Telefonanschluss als ein sepa-
rates Produkt betrachtet und seine Kosten miissten theoretisch aus der Bereitstel-
lungsgebiihr gedeckt werden. Reichen diese Erlose jedoch nicht aus, kann der
Betreiber auf Uberschiisse bei anderen Produkten/Leistungen zwecks An-
schlussdefizitdeckung zuriickgreifen. In diesem Fall wiren es die Titigkeitsfel-
der Telefondienste bzw. Netzgebiihren (siehe Kapitel 5.1.3). Diese Vorgehens-
weise wird hier zur internen Quersubventionierung gezihit, da die Bereiche
Infrastrukturerstellung und Diensteangebot als zwei Geschéftsbereiche betrach-
tet werden. Diese Form der Subventionierung von Verlustgeschiften (z.B. 14nd-
lichen Anschliissen) wurde vor der Liberalisierung des Telekommunikations-

% Dies wiren z.B. ein Kontrahierungszwang bzw. die Subventionierung der Verluste.

9 vgl. Cox (1997), S.4.

95 Zusitzlich kénnen die Betreiber einen Anreiz zur internen Defizitdeckung haben, wenn
die zusitzlichen, nicht quantifizierbaren Vorteile, die sie vom Anschluss dieser zusitzli-
chen Kunden erwarten, ausreichend hoch sind. Vgl. dazu Kapitel 5.1.3, Abschnitt "Inkre-
mentelle, nicht quantifizierbare Vorteile". Die Netzgebilthren umfassen in dieser Arbeit die
Interconnection-Gebiihren und die Gebiihren fiir die Miete der TAL.

% Vgl. Cox (1997), S.5f und Kruse, Berger (1996), S.560ff.
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marktes von den staatlichen Telekommunikationsbetreibern in der Praxis auch
angewendet.

Im Fall von Tarifeinheit im Raum kann der Betreiber Uberschiisse, die er bei an-
deren Kundengruppen (z.B. Stadtanschliissen), in anderen Regionen oder bei an-
deren Diensten (z.B. Fern- und Auslandsgespriche) erwirtschaftet, zur Deckung
der landlichen Anschlussdefizite verwenden.”” Die Voraussetzungen fiir Quer-
subventionierung sind, dass das Unternehmen sowohl die finanzielle Méglich-
keit (Mittelquelle) als auch die Motivation dazu besitzt sowie dass diese Vorge-
hensweise gesetzlich erlaubt ist.

Die Umverteilung der Uberschilsse kann zur vollstindigen Deckung verwendet
werden, wenn diese Mittel mindestens dem Umfang der Verluste entsprechen,
also (in Abb. 5-7) LDKRrsBCPrs = Pri.CBLDKRy, ist. Lediglich anteilig zur
Verlustdeckung kénnten diese Mittel verwendet werden, wenn LDKRrsBCPRrg <
PR .CBLDKpRy, ist.”® In dem Fall ist jedoch im Bereich der Infrastrukturerstel-
lung auf dem Land keine Eigenwirtschaftlichkeit des Betreibers mehr gegeben.

Die Betreiber konnen sich zur Quersubventionierung entschlieBen, wenn sie zur
Versorgung lindlicher und stidtischer Regionen verpflichtet werden. Zum ande-
ren konnen die Betreiber am Anschluss der "unprofitablen" Kunden interessiert
sein, wenn die gesamten (quantitativen und qualitativen) Vorteile, die ihnen aus
diesen Anschliissen zuflieBen, ausreichend hoch sind.”® Sind sie es aber nicht, so
werden keine lidndlichen ‘Anschliisse bei vorhandener, nichtkostendeckender
Preisregulierung der Bereitstellungsgebiihr verlegt. Da mit der Preisregulierung
jedoch vom Staat das Erreichen des Universaldienstziels angestrebt wird, ent-
steht die Notwendigkeit der Sicherung der Defizitdeckung aus anderen (exter-
nen) Quellen.

9 Vgl. dazu z.B. Noam (1994), S.687; Cronin et al. (1997), S.251 und Weimann (1996),
$.358f. In Abb. 5-7 wiire dies die Verwendung der stidtischen Uberschiisse, die als Fliche
LDKRgBCPRg dargestellt werden, zur Deckung des Defizits auf dem Land, das als Fliche
PR CBLDKRj, dargestellt wurde. Die Erflillung dieser Annahme wurde (sollte) durch das
staatliche Unternehmen gew4hrleistet (werden).

Diese Mdoglichkeit setzt natiirlich voraus, dass derselbe Anbieter sowohl stddtische als
auch ldndliche Anschliisse anbietet und somit diese Quelle fiir ihn existiert. Besitzt der
Betreiber diese Mdglichkeit nicht oder reichen die Gewinne in der Stadt fiir die Deckung
der Verluste auf dem Land nicht aus, miissten zusitzliche Mittelquellen herangezogen
werden, z.B. Gewinne bei Diensten (Fern- und/oder Auslandsgespréche). Zu den mogli-
chen Quellen siehe Kapitel 5.1.3.

% Vgl. Xavier (1997), S.839ff. Zu inkrementellen Vorteilen siche Kapitel 5.1.3.

98

276



Externe Subventionierung

Externe Subventionen sind solche, die dem jeweiligen Unternehmen bzw. Wirt-
schaftszweig von auBerhalb, z.B. vom Staat oder aus Fonds zuflieBen.'®

Zu den externen Subventionen, die in der Telekommunikation zur Finanzierung
der Universaldienstlast,'” also der entstehenden Defizite, eingesetzt werden
koénnen, gehoren:

e staatliche Subventionen: Als Subventionsquelle kann der Staat aufireten,
der die Mittel fiir die Subventionierung allgemein aus seinen Einnahmen,
d.h. aus dem Staatshaushalt bezieht;'®

o zielgerichtete Fonds: Ein Fond sollte durch Betreiberabgaben von allen
bzw. (nach GriBe) ausgewihlten Telekommunikationsbetreibern und andere
Quellen wie z.B. Lizenz- und Frequenzgebiihren u.i. gespeist werden. Das
Ziel der Finanzierung des Universaldienstes durch einen Fond besteht darin,
die Universaldienstlast auf alle Betreiber gleichmiBig zu {ibertragen, um die
Finanzierung dieses Dienstes vereinbar mit der Liberalisierung des Telekom-
munikationssektors zu gestalten.!” Die Griindung eines Universaldienstfonds
wird auch von der Europdischen Union unterstiitzt bzw. gefordert.'* Die
Griindung und Verwaltung eines Fonds kénnte durch die Regulierungsbehér-
de erfolgen;

e Zugangsdefizitgebiihren (access deficit charges): Sie wiren von den An-
bietern und Betreibern zu zahlen, die keine universellen Dienste erbringen.
Diese Gebiihren wiren zusétzlich zu Netzzugangsgebiihren (interconnection
charges) an das den Universaldienst leistende Unternehmen zu zahlen.'®

Der Subventionsumfang kann zwischen einer vollstindigen Deckung (in den
Abb. 5-7 und -8, Teil a und Abb. 5-9 der Umfang Pr CBLDKR1) der An-
schlussverluste und einem anteiligen Deckungsbeitrag'® variiert werden.

19 Im folgenden befassen wir uns lediglich mit direkten Subventionen, da diese filr den Tele-
kommunikationssektor dank der Leistungsabhingigkeit und Transparenz der Mittelzutei-
lung am ehesten geeignet zu sein scheinen. Vgl. Kruse, Berger (1996), S. 560ff.

191 ygl. Kruse (2000), S.6f. Zur Universaldienstlast vgl. auch Kapitel 4.4.5 und Kapitel 5.1.2.

192 Zum Vergleich der Vor- und Nachteile von Staatsbudget- und Fondsfinanzierung von Uni-
versaldienstleistungen siehe Cox (1997), S.8ff.

193 Dies wilrde dem Ansatz der gleichen Rechte und gleichen Lasten fiir alle Netzwerkbetrei-
ber entsprechen. Vgl. Noam (1994), S.687f oder Xavier (1997), S.830.

1% Zu Vorstellungen bzgl. eines Universaldienstfonds seitens der Europ#ischen Union siehe
Europ4isches Parlament (1998), Art.4; Europdisches Parlament (1997), Art.5 und Anhang
III und Europ3ische Kommission (1996a), Art.1 Abs.6.

195 ygl. Cox (1997), S.5f. Zum Zugangsdefizitausgleich in Polen siehe auch Kapitel 6.1.3.

1% Dabei wiirde das Unternehmen jedoch weiterhin Verluste erleiden, was einen #hnlich in-
vestitionshemmenden Einfluss haben diirfte wie ein Fehlen der Subventionierung.
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Der Subventionsbetrag kann ebenfalls aufgrund einer Aufteilung nach unter-
schiedlichen Subventionsklassen festgelegt werden.'” Damit wiirde einerseits
eine Anniherung des Subventionsbetrags an die tatséichlichen Kosten des jewei-
ligen Anschlusses unterstiitzt. Andererseits verursacht diese Methode gré8eren
Aufwand und hshere Kosten (auch seitens des Regulieres) als die Festlegung
einer Subventionspauschale. Ebenso aufwendig ist die Subventionierung in
Hohe der tatstichlichen Kosten des Anschlusses. Die einfachste Moglichkeit ist
mithin die Festlegung einer Subventionspauschale in Héhe der jeweils regional
durchschnittlichen Kosten eines "Landanschlusses" abziiglich der zusitzlichen
Erlése.'®

5.3.3 Rolle der Preisregulierung - Gewihrleistung des Universaldienstes in
liindlichen Regionen

Den Erfolg der Preisregulierung - das Erreichen des sozialpolitischen Ziels der
flichendeckenden Versorgung mit Anschliissen - bedingen die die Preisregulie-
rung begleitenden MafBnahmen wie die Anschlussverpflichtung (Universal-
dienstverpflichtung) und/oder Subventionszusagen. Wird Preisregulierung nicht
von diesen und/oder anderen RegulierungsmaBnahmen unterstiitzt, so wird sie
voraussichtlich nicht die geplanten Auswirkungen haben, also der Ausbau der
léndlichen Ortsnetze unterbleiben bzw. nur eingeschrinkt méglich sein.

Werden gleichzeitig auch Stadtanschliisse mitreguliert und wird der regulierte
Bereitstellungspreis {iber den Anschluss-LDK der Stadt gesetzt (PRs>LDKRs),
dann kommt es lediglich zu einem Ausbau von stddtischen Ortsnetzen, da damit
(erhebliche) Gewinne realisiert werden kénnen (Xgs ° [PrRs-LDKRs] in Abb.
5-7 und -8). Wiirde man den stédtischen Bereitstellungspreis nicht mitregulie-
ren, wiirden Stadtkunden trotzdem kostendeckend angeschlossen werden kon-
nen, was allokativ effizient wire. In Tab. 5-1 wird ein zusammenfassender
Uberblick iiber die méglichen Auswirkungen von Preisregulierung ohne bzw. in
Kombination mit begleitenden Regulierungsmafnahmen (externe Subventionie-
rung und Universaldienstverpflichtung) gegeben.'®

Generell gilt, dass unabhiéingig davon, ob die Stadt in die Preisregulierung mit-
einbezogen ist, stidtische Bereiche von Betreibern bevorzugt werden, da diese

197 Die jeweiligen Anschlilsse werden zB. nach Bevélkerungsdichte in der Anschlussregion
und der Entfernung des Anschlusses von der Vermittlungsstelle in verschiedene Kosten-
klassen gegliedert.

1% Eventuell kann ein geschitzter Umfang der inkrementellen, nicht quantifizierbaren Vortei-
le mitberticksichtigt werden.

19 Es wird von einer praxisnahen Preisregulierung ausgegangen, die im Fall von landlichen
Ortsnetzen unter den Anschluss-LDK und im Fall von stidtischen Anschliissen itber ihren
LDK liegt: PRg>LDKRg und PRy <LDKRj .
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mindestens kostendeckend (Ps=LDKg), wenn nicht sogar mit hohen Gewinnen
(Prs>LDKRs) angeschlossen werden kénnen. Um das "ldndliche Ziel" der
Preisregulierung zu erreichen, wiren MaBnahmen wie (Universaldienst-) Ver-
pflichtung und/oder Subventionsméoglichkeiten notwendig, welche die Verlust-
deckung filr verpflichtete oder freiwillig das Land anschlieBende Betreiber ge-

wihrleisten wiirden.
PREISREGULIERUNG
ohne Anschlussverpflichtung mit Anschlussverpflichtung
ohne externe mit extemer ohne externe mit externer
Subvention Subvention Subvention Subvention

Es werden keine | Abhdngig von Art |Anschluss einer | Ausbau von Orts-
Landanschliisse | der Subventions- |minimalen Menge |netzen auf dem
verlegt, da verlust- | zuteilung; wenn an Landkunden, |Land;
bringend; volle Verlustde- | evil. geringere ;

Einfluss ' b abhéngig von Art
auf  |wenn Stadt mitre- |Ckung, dann Ver- | Qualitat, um Um- | 4er gybyventions-
An. |guliert und :?9“;9 a“ﬁ:‘_w“ :3"9 des.Vier.lus- _ | berechnung; Be-

schivss. |Prs>LDKRs, wer- andanschliissen |tes zu minimieren; | raitschaft hoher,

menaen |den vorzugsweise Anschlussmenge |wenn durch Sub-
9 Stadtanschitisse mitabhéngig von | ventionszahlun-
verlegt (Gewinne). zusétzlichen Vor- | gen Gewinne rea-
teilen des Betrei- |lisiert werden kon-
bers. nen.
Auf dem Land kei- | Abhéngig von Art | Motivation zur Abhingig von Art
ne Anreize zur der Subventions- | Kostenminimie- der Subventions-
Kostenminimie- | berechnung, wenn | rung bei den zu berechnung; re-
rung, da kein An- | voll nach tatséchli- | verlegenden striktive Subven-
schluss (es sei chen Kosten, kein | Landanschlissen |tionsberechnung

Einfluss |denn, der Betrei- |Anreiz zur Kosten- | (um Verluste zu férdert Kostenmi-
auf ber ist stark moti- | minimierung; minimieren = den | nimierung, sonst

Kosten- |Viert, léndiiche An- | stérkt Ineffizien- | Umfang der néti- | keine Anreize und

minimie- |Schilsse zu verle- | zen. gen internen Sub- | Subventionen
rung gen); vention einzu- mussen Ineffizien-

Im Stadtbereich schrénken). zen mitdecken.
Kostenminimie-
rung mdglich, da
dadurch htherer
Gewinn.
Eigene Darstellung.

Tab. 5-1: Uberblick iiber die Einfliisse von Preisregulierung auf Anschlussmen-
gen und Kostenminimierung (mit oder ohne Subventionen und Ver-

pflichtung)

In Tab. 5-1 wird auch auf die Abhéngigkeit der Kostenminimierungs- bzw. Aus-
bauanreize von der Art der Subventionsberechnung verwiesen. Werden die Sub-
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ventionen in voller Hohe der tatséichlichen Verluste (TK-TV)'"® ausgezahlt, so
wird der Betreiber zwar Anreize haben, auch lindliche Anschliisse zu verlegen,
doch werden die Anreize zur Kostenminimierung fehlen. Eventuell entstehende
Ineffizienzen werden als Teil des tatséchlichen Verlustes von der Subvention
mit abgedeckt; dem Regulierer fehlen dabei die Mdglichkeiten einer disziplinie-
renden Kontrolle.

Die Festsetzung einer Subventionspauschale (Festbetrag) stellt organisatorisch
die einfachere Aufgabe dar, da fiir jeden als "subventionsbediirftig" klassifizier-
ten Anschluss die gleiche Pauschale ausgezahlt wird. Es besteht jedoch die
Gefahr, dass der Betreiber in diesem Fall dazu neigen wird, nur die Anschliisse
zu verlegen, bei denen die Pauschale gréBer ist als der tatsichliche Verlust.'"
Dies wire fiir ihn mit Subventionsgewinnen verbunden. Um diese Gefahr zu
minimieren, miissten genau definierte (regulierte) Versorgungsverpflichtungen
an die Auszahlung der Subvention gekniipft werden.

5.4 Universaldienstauktionen und ihre Auswirkungen auf die
Anschlussversorgung auf dem Land

Neben regulatorischen MaBnahmen wie der Preisregulierung kann vom Staat
Mengenregulierung in Form der Versteigerung von Versorgungsaufgaben ange-
wendet werden. Man spricht in diesem Fall von Universaldienstauktionen,''?
durch die dem jeweiligen Betreiber eine bestimmte quantitative Aufgabe der
Anschlussversorgung zugeteilt werden kann.'"

Die Méglichkeit der Quersubventionierung aus eventuellen Uberschiissen bei
"profitablen” Anschliissen (Stadtanschliisse, Geschéftsanschliisse), auch wenn
der Netzbetreiber sowohl Stadt- als auch Landanschliisse anbietet, sowie externe
Subventionierung werden hierbei ausgeschlossen. Das l4ndliche Ortsnetz wird
geschlossen betrachtet und soll Eigenwirtschaftlichkeit gew#hrleisten.

5.4.1 Theorie der Auktionen

Auktionen sind pretiale Rationierungsverfahren; sie kénnen bei Gegensténden
sowie Rechten und Diensten angewendet werden, bei denen es gilt, eine effi-
ziente Allokation knapper Giiter zu erreichen.'"* Ziel der Auktion ist es, den

110 Totalkosten des Netzaufbaus (Inkrements) minus gesamte Vorteile, die sich aus inkremen-
tellen Erl6sen sowie nicht quantifizierbaren Vorteilen der zusitzlichen Anschliisse (des
Ortsnetzes) zusammensetzen.

" Dje Subventionspauschale stellt eine Durchschnittskategorie dar.

12 Zu einer Diskussion von Universaldienstauktionen siehe Laffont, Tirole (2001), S.243ff.

113 ygl. Weimann (1996), S.358.

114 ygl. Kruse, Berger (1996), S.466.
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Auktionsgegenstand an den Bieter mit der hochsten Zahlungsbereitschaft zu ver-
kaufen.

Fiir Auktionen gilt, dass jeder Bieter am Kauf interessiert ist und gleichzeitig
einen Preis anstrebt, der unter seiner Wertschitzung (maximalen Zahlungsbe-
reitschaft = ZBnay) liegt, da er auf diese Weise eine Rente (pay-off) abschépfen
kann. Die Rente besteht aus der Differenz seiner maximalen Zahlungsbereit-
schaft und des von ihm endgiiltig zu zahlenden Preises p: ZBnax - p = pay-off-
Ubersteigen die Gebote die ZBpyax des Bieters, hat er die Auktion verloren bzw.
ist aus der Auktion ausgestiegen.

Auktionsverfahren und Bedingungen der Teilnahme

Man unterscheidet vier wesentliche Auktionsverfahren: die Englische Auktion,
die Holléndische Auktion, die verdeckte Auktion zum héchsten Gebotspreis und
die verdeckte Auktion zum zweithdchsten Gebotspreis.'"* Diese Auktionsmodel-
le unterscheiden sich im Hinblick auf die Abhingigkeit des zu zahlenden Preises
vom Gebot, die Offenheit der Gebotsabgabe, die Anzahl der moglichen Gebots-
abgaben, die Bekanntheit des Wertes des zu versteigernden Gutes, die Kollu-
sionsanfilligkeit''® (zwischen den Bietern), die Effizienzforderung und den Zu-
gang zu Informationen bzgl. der maximalen Zahlungsbereitschaft (Wertschit-
zung) der Bietgegner. Aufgrund der variierenden Merkmale der Auktionstypen
kénnen sie bei unterschiedlichen Anforderungen fiir die Versteigerung der je-
weiligen Gegenstidnde auch unterschiedlich geeignet sein.

Die Englische Auktion ist ein mehrstufiges, offenes Verfahren, das mit einem
Mindestgebot erdffnet wird. Jeder Bieter bietet solange, bis er seine individuelle
maximale Zahlungsbereitschaft erreicht hat. Der Gegenstand der Auktion wird
an denjenigen verkauft, der die hochste Wertschidtzung des Gegenstandes hat
und der das letzte und héchste Gebot abgegeben hat.!"” Der zu zahlende Preis ist
gleich dem abgegebenen Hochstgebot.

Die Holléindische Auktion ist ein offenes, einstufiges Verfahren. Angefangen
wird mit einem relativ hohen Preis, der automatisch, z.B. pro festgelegter Zeit-
einheit, gesenkt wird. Die Auktion endet, wenn einer der Bieter ein Gebot fiir
den gerade giiltigen Preis abgibt. Der Bietsieger bezahlt den Preis, der seinem
Gebot entspricht.

Die verdeckte Auktion zum hdochsten Gebotspreis ist ein einstufiges Verfah-
ren, bei dem jeder Bieter sein Gebot verdeckt (fiir die anderen Bieter nicht
zuginglich) abgibt. Den Zuschlag bekommt derjenige Bieter, der das hdchste
Gebot abgegeben hat und zahlt den von ihm gebotenen Preis.

15 ygl. Kruse, Berger (1996), S.470f oder Smith (1987), S.138f.
116 Zu Kollusion siehe Kruse, Berger (1996), S.377-397, S.483ff und S.504.
""" Damit muss der Bieter mit der zweithochsten Wertschidtzung ausgestiegen sein.
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Ebenfalls einstufig wird die verdeckte Auktion zum zweithdchsten Gebots-
preis durchgefiihrt. Sie unterscheidet sich von der letztgenannten Form insofern,
als dass der Auktionssieger nur einen Preis in H6he des zweithchsten abgege-
benen Gebots zahlen muss.

Besonders bei der Versteigerung von Nutzungsrechten (z.B. Frequenzen) oder
knappen Input-Faktoren besteht das Bestreben, dass nur seriése Bieter an der
Auktion teilnehmen.'"®* Um dies zu gewihrleisten, kénnen verschiedene Aus-
wahlkriterien wie der Nachweis von Leistungsfihigkeit und Fachkunde, Zahlen
einer Zulassungsgebiihr u.4. angewendet werden.'"’

Im Bereich der Telekommunikation kénnte hierzu ein Nachweis tiber die bishe-
rige Tatigkeit und Kompetenzen im Telekommunikationssektor, fachkundiges
Personal, bereits bestehende Infrastruktur, finanzielle Situation o.4. verlangt
werden.

5.4.2 Gegenstand der Auktionen in der Telekommunikation - der Univer-
saldienst

Fiir den Einsatz von Auktionen in der Telekommunikation miisste ein "umge-
kehrtes" Versteigerungsverfahren angewendet werden, solange der Gegenstand
der Auktion allgemein als "kostengiinstigste Versorgung der Region" definiert
wird.'? In diesem Fall geht es darum, dem Anbieter den Zuschlag zu geben, der
nicht das hochste, sondern das niedrigste Gebot abgibt. Die Menge der An-
schliisse fiir das zu versteigernde Gebiet bzw. der Versorgungsgrad der Region
wird als festgelegt betrachtet. Dabei gilt, dass je kleiner das Gebiet, das die Ver-
steigerung betrifft, ist, umso hoher auch die Sicherheit ist, dass das Ziel, einen
bestimmten Versorgungsgrad (und Verteilung der Anschliisse) zu erreichen,
realisiert werden kann.

Anhand der vorhergehenden Kapitel wurde ermittelt, dass in l4ndlichen Regio-
nen selbst ein LDK-basierter Bereitstellungspreis nicht die Universaldienstver-
sorgung sicherstellen kann. Aus dem Grund wire es nicht sinnvoll, Auktionen
zum minimalen Anschlusskostenniveau vorzunehmen. Eine Versteigerung der
Versorgung zum minimalen Kostenniveau bei freier Bereitstellungsgebiihr wiir-

"8 Unter "seris" wird verstanden, das die Teilnehmer die erworbenen Faktoren bzw. Rechte
effizient verwenden (und zu verwenden wissen) und tatsichlich filr sie bezahlen, da sonst
ein Wohlfahrtsverlust fiir die Gesellschaft entstehen wiirde.

119 ygl. Kruse, Berger (1996), S.504f.

120 Djese Art von Auktionen - Ausschreibungen wird auch Franchise-bidding genannt. Vgl.
Kruse, Berger (1996), S.360 und S.502f.
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de im Anschluss einer geringeren Menge resultieren, als die Universalversor-
gung anstrebt.'?!

Eine andere Situation stellt die Versteigerung des externen Subventionsum-
fangs als Auktionsgegenstand dar. An den Subventionsumfang wird eine quanti-
tativ und qualitativ definierte Versorgung der jeweiligen Region gekniipft und
der Bereitstellungspreis wird reguliert.

Diese Méglichkeit hat vor allem fiir die Versorgung von "unprofitablen", lindli-
chen Regionen groBe Bedeutung. Sie erdffnet den Betreibern die Moglichkeit,
ein Gebiet anzuschliefen und in diesem Gebiet Dienste anzubieten, ohne bei
dem Anschluss der Teilnehmer Verluste hinnehmen zu miissen. Die Subventio-
nierung hebt die Attraktivitdt der ldndlichen Regionen, auch wenn die zu erwar-
tenden zusitzlichen Erlose aus den Anschliissen dadurch unverindert bleiben, da
sich das Einkommen der Bewohner ja nicht kurzfristig dndert.

Bei dieser Versteigerung bieten die Teilnehmer "nach unten", d.h. sie bieten um
den geringsten Subventionsumfang, der bei optimaler Situation fiir den Regulie-
rer den Saldo der minimalen Totalkosten des Ortsnetzaufbaus und der Héhe der
gesamten Vorteile annehmen wiirde.'? Es kann optional um den gesamten Sub-
ventionsbetrag fiir die Versorgung des definierten Gebietes oder um die Subven-
tion pro Anschluss (basierend auf den LDK) geboten werden.

Die Auktion beginnt bei einem Niveau der maximalen Subventionshéhe Spay,
die der Regulierer als Maximalgebot (umgekehrt zum Mindestgebot) ansieht,
oder das dem ersten Gebot entspricht.'” Die Teilnehmer bieten "nach unten", bis
sie ihre jeweilige minimale Subventionsforderung Sy, erreicht haben. Das Sub-
ventionsniveau Spi, stellt hier die Differenz der tatsichlichen Totalkosten (TK
oder LDK) des Ortsnetzaufbaus und der Héhe der gesamten Vorteile (TV oder
LDV) dar,'* d.h. den Verlust, den ein Betreiber machen wiirde, falls er ohne
Subvention zum regulierten, nichtkostendeckenden Bereitstellungspreis anbieten
wilrde. Spin kann, abhéngig vom Gegenstand der Versteigerung, als gesamter
Subventionsumfang oder Subvention pro Anschluss fiir Betreiber 1 dargestellt
werden als:

12! 1m Extremfall l4ge das Minimalgebot tiber der maximalen Zahlungsbereitschaft der 14ndli-
chen Einwohner (analog zu Abb. 5-9). Bei dieser Form der Auktion kénnten die Betreiber
auch ein Minimalgebot unter ihren Anschluss-LDK abgeben, wenn die erwarteten inkre-
mentellen Vorteile hoch genug und von ihnen bereits einkalkuliert wiren. In solch einem
Fall wiirde jedoch der Anschluss der jeweiligen Region ohne regulatorische Eingriffe er-
folgen kénnen, da er fiir die Betreiber lohnenswert wire.

122 Angonommen wird in dem Fall, dass die Subvention die volle Verlusthshe deckt.

12 Bei beiden Formen der verdeckten Auktion (einstufig) ist kein Maximalgebot erforderlich.

124 Zu den zusitzlichen Erlésen und den qualitativen Vorteilen siehe Kapitel 5.1.3 und 5.1.4.
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Smin1 = TK| - TV (gesamte Kategorien des Betreibers 1) bei TK;>TV oder
Smin1 =LDK| - LDV, (Durchschnittskategorien des Betreibers 1) bei
LDK;>LDV],.

In den vorhergehenden Abbildungen (Abb. 5-7 bis -9) ist dieser Verlust durch
die Fliche Prp CBLDKRy, bei reguliertem Bereitstellungspreis (Pry ) dargestellt.
Gewinnt ein Teilnehmer mit einem Gebot Sp, das {iber seinem minimal benétig-
ten Subventionsniveau Sy, liegt, erzielt er zusitzlich eine Rente (Sp - Sin1 =
pay-off).

Die Hoéhe der ermittelten minimalen Subventionsforderung (Spin) variiert zwi-
schen den antretenden Betreibern abhingig von deren Aufbaukosten und evtl.
der Hoéhe der geschitzten zusitzlichen Vorteile (TV) aus den Anschliissen.'?
Ein Unterschreiten des eigenen Spjp-Niveaus wire fiir den Betreiber mit Verlus-
ten bei der Anschlussverlegung verbunden.

Diese Form der Versteigerung der Subventionshéhe ermdoglicht es, ein kosten-
minimales Niveau und somit einen minimalen Umfang der nétigen Subvention
zu erreichen. Es gewinnt der Bieter, der die niedrigsten TK aufweist und die
héchsten erwarteten TV kalkuliert, d.h. die bendtigte Subvention minimiert.'?

5.4.3 Wirkung von Auktionen auf Kostenminimierung und Versorgung
lindlicher Regionen

Der Auktionstheorie nach filhren Auktionen im Durchschnitt zum effizienten
Ergebnis, da der Bieter mit der héchsten Zahlungsbereitschaft die Auktion ge-
winnt.'” Im Fall von Universaldienstauktionen wiirde es sich nicht um den Bie-
ter mit der héchsten Zahlungsbereitschaft, sondern um denjenigen mit den nied-
rigsten Totalkosten des Ortsnetzaufbaus und den héchsten Erwartungen bzgl.
der zusitzlichen Vorteile (TV) handeln.

Der Betreiber ist bei der vorgestellten Auktion in zweierlei Hinsicht motiviert,
seine Kosten der Bereitstellung der Anschliisse zu minimieren. Zum einen muss
er seine Kosten minimal kalkulieren, um die Auktion gewinnen zu kénnen. Zum
anderen hat er Anreize, auf seinem kostenminimalen Niveau zu produzieren, da
der anhand seines Gebotes berechnete Subventionsumfang festgelegt ist. Auftre-
tende Ineffizienzen in der Bereitstellung, die die kalkulierten Kosten steigern

125 Unter Annahme einer gegebenen Technologie variieren die Kosten der einzelnen Betreiber
nur geringfligig, abhéngig von der Effizienz der Produktion. GréBere Unterschiede kénnen
in dem Fall bei den erwarteten (quantitativen und qualitativen) TV auftreten.

126 Wird unterstellt, dass der Betreiber bereits bei der Kalkulation jegliche TV (inkl. TE) be-
riicksichtigt hat, so ist die Durchfithrung einer Auktion, bei der nicht das gesamte Defizit
(Smin), sondern nur ein Teil davon versteigert wird, nicht sinnvoll.

127 ygl. Kruse, Berger (1996), S.478fF.
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wiirden, milsste der Betreiber als Verlust tragen.'® Schafft er es, seine Kosten
unter das kalkulierte Minimalniveau zu senken, vergréB8ert er seine Rente. Dabei
besteht allerdings die Gefahr, dass der Sieger zwecks Kostensenkung und Ein-
streichen einer zusétzlichen (aus der Subvention stammenden) Rente Kosten bei
der Qualitdt sparen kénnte, weswegen Kontroll- und Sanktionsmechanismen
geschaffen werden milssen.!'” Die Festlegung eines bestimmten Zeitraumes, in
dem die Versorgung zu erfolgen hat, ist fiir die Sanktionierung der Verpflich-
tung empfehlenswert.

Aufgrund der (voraussichtlich) geringen Zahl der antretenden Bieter konnte je-
doch kollusives Verhalten begiinstigt werden. Kommt es zwischen den antreten-
den Betreibern zur Absprache, kénnen sie dem vereinbarten Sieger den Versor-
gungsauftrag auf einem héheren Subventionsniveau als seiner minimalen Sub-
ventionsforderung iiberlassen. Die Motivation der anderen Bieter kann finanziel-
ler Natur sein, falls sie vom Sieger aus der durch das héhere Siegesgebot abge-
schépften Rente kompensiert werden. Die Bieter (Betreiber) konnen aber auch
die einzelnen Regionen unter sich aufgeteilt haben und sich so gegenseitig zu
héheren Gewinnen verhelfen. Um dieses Risiko zu minimieren, kann der Regu-
lierer ein Versteigerungsverfahren anwenden, das die Kollusionsgefahr senkt,'*

Das Problem des Erreichens eines gewiinschten Versorgungsgrades von ldndli-
chen Regionen konnte insofern mittels Universaldienstauktionen geldst werden,
als dass die Versorgungsmenge nicht vom Ergebnis der Auktion abhéingt, son-
dern einen Teil des definierten Auktionsgegenstandes darstellt. Aus diesem
Grund kann die wiinschenswerte Verbreitung von Anschliissen auf dem Land
vor der Auktion vom Auktionator (in der Praxis meist die Regulierungsbehérde)
festgelegt werden. Diese Mdglichkeit gewéhrleistet zusammen mit Kontroll-
und Sanktionstitigkeiten das Erreichen der sozial- und regionalpolitisch als opti-
mal definierten Fldchendeckung.'! Die genaue Definition der Versorgungsan-
forderung und somit die Mengenmaximierung bzw. -optimierung von Anschliis-
sen auf dem Land héngt somit nicht vom Markt ab, sondern vom Regulierer.

128 pestiinde die Méglichkeit, die Subventionshdhe nach der Auktion den tatsichlichen Kos-
ten anzupassen, so kdnnten beide Fille vermieden werden. Dies wire aber (wenn {iber-
haupt) nur soweit moglich, solange die angepasste Subventionshthe nicht das Gebot des
zweitgiinstigsten Bieters itberschreiten wilrde.

129 ygl. Kruse, Berger (1996), S.503f.

130 Zu den Merkmalen der Auktionsformen, darunter der Kollusionsverhinderung, siche
Kruse, Berger (1996), S.486.

131 Als Sanktionsmechanismus kann z.B. die Auszahlung der Subvention in Schritten, abhén-
gig vom Erreichen einzelner Versorgungsstufen, angewendet werden.
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5.5 Auswirkungen von Lizenzierungspflicht mit Exklusivrechten
auf die Universaldienstversorgung liindlicher Regionen

Eine weitere Moglichkeit der Regulierung des Ortsnetzbereiches stellt die Li-
zenzierungspflicht mit gleichzeitiger Vergabe von institutionell gesicherten
Exklusivrechten dar. Es werden zum einen Exklusivlizenzen im Bereich Netz
und Dienste und zum anderen nur im Bereich der Netzinfrastruktur untersucht.
Als Lizenzgeber tritt der Staat, vertreten durch die Regulierungsbehérde oder
dhnliche Institutionen, auf.'”> Die (zeitlich begrenzten) Lizenzen betreffen ein
vom Regulierer bestimmtes Gebiet'® und die Verpflichtung, einen vordefinier-
ten Grad an Versorgung im betroffenen Gebiet zu erreichen.'*

Auch hier liegt die normative Vorgabe der Universaldienstversorgung zugrunde,
nach der entsprechende Regulierung eine ausreichende Versorgung sicherstellen
soll, was in vielen Fillen wohlfahrtstheoretisch nicht erwiinscht wire. Es werden
unter diesem Aspekt auch in diesem Fall kostentheoretische Aspekte normativen
Vorgaben gegentibergestellt.

Die (zeitweilige) Garantie der Monopolrechte stellt ein Zugestéindnis des Regu-
lierers an den Betreiber dar, der im Gegenzug die Versorgung der unprofitablen,
lindlichen Regionen sicherstellen soll. Ein solcher institutioneller Schutz des
Ortsnetzbetreibers (ONB), der (bei gegebener Technologie) ohnehin strukturell
markteintrittsgesichert ist, ist gegeniiber alternativen Ortsnetztechnologien von
Relevanz. Gibe es diese Exklusivitétszusicherung nicht, kénnten unter Umstén-
den Newcomer mit alternativen Zugangsnetztechnologien die Monopolposition
des Betreibers erodieren.'”

132 Durch die Festlegung von Bewerberkriterien kann eine Vorauswahl der antretenden Un-
ternehmen vorgenommen werden. Um die Seriositit der Bewerber sicherzustellen, kénnen
sie nach #hnlichen Kriterien ausgesucht werden wie bei Universaldienstauktionen. Eine
institutionelle Vergabe der Lizenzen beinhaltet jedoch das Risiko einer nicht-objektiven
Zuteilung (Interessengruppen), deren Korrekturméglichkeit durch die Laufdauer der
Lizenz beschrénkt wird. Vgl. Kruse, Berger (1996), S.504f.
Lizenzgebiete kénnen von Fall zu Fall und von Region zu Region unterschiedlich gro
sein. Dabei gilt, dass die einzelnen Gebiete einheitlich die untersuchten Kostenmerkmale
aufweisen, d.h. dass ein Lizenzgebiet nur Flichen mit den vorgestellten Merkmalen bein-
haltet (keine Mischung von Stadt und Land).
Es wird davon ausgegangen, dass sich die Lizenznehmer oder -anwirter der besonderen
Problematik der Lizenzgebiete und der eventuell zu subventionierenden Verluste von
vornherein bewusst sind. Wird trotzdem eine Lizenz beantragt, so geht man davon aus,
dass diese Unternehmen fiir die Vorteile, die sie sich aus der Bereitstellung versprechen,
bereit sind, einen gewissen (vordefinierten) Grad an Versorgung bereitzustellen und even-
tuelle Verluste querzusubventionieren.
135 Damit wird das Ortsnetz allgemein und nicht nur im Rahmen der traditionellen leitungsge-
bundenen Technologie betrachtet. Das Kupferkabelortsnetz als eine Technologie bleibt ein

133

134
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Durch den in der Lizenz festgelegten Versorgungsgrad mit ldndlichen Anschliis-
sen, den der Betreiber erreichen soll, wird vom Regulierer bei gegebener Zah-
lungsbereitschaft der lindlichen Nachfrager indirekt ebenfalls die Hoéhe der
Bereitstellungsgebiihr festgelegt. In den Abb. 5-10 bis -13 stellt das Bereitstel-
lungsgebiihr-Niveau PR infolgedessen die aus dem zu erreichenden Versor-
gungsumfang XR resultierende Gebtihrenhéhe dar. Es wird unterstellt, dass die-
se aufgrund der Kosten- und Erldsstruktur ldndlicher Ortsnetze' unter den tat-
sichlichen Bereitstellungskosten (LDK) der Anschliisse liegt. Auf diese Weise
wird der Betreiber durch diese Gebiihr die entstehenden Kosten nicht decken
konnen und verzeichnet ein Defizit, das er aus anderen Quellen decken muss,
um eigenwirtschaftlich bestehen zu kénnen. Die Sonderrechte sollen den Betrei-
bern dabei die Moglichkeit der Abschopfung von Skalenvorteilen sowie der Er-
zielung von Uberschiissen zur Quersubventionierung des entstehenden Defizits
sichern.”’

Im Fall des geschiitzten Netz- und Dienstemonopols stellen die Diensteerldse
und -iiberschiisse fiir den Ortsnetzbetreiber die Mittelquelle dar, aus der er die
Anschlussdefizite decken kann. Diese Moglichkeit besteht jedoch nur, wenn die
erwirtschafteten Uberschiisse dem Defizitumfang entsprechen und damit die Ei-
genwirtschaftlichkeit des Unternehmens sichergestellt wird. Eine Abweichung
davon (Defizit > Quersubventionierungsmittel) kann vom Betreiber dann in
Kauf genommen werden, wenn die jeweiligen Anschliisse ausreichende nicht
quantifizierbare Vorteile mit sich bringen.

5.5.1 Netz- und Dienstemonopol

Durch den Lizenzerwerb werden dem Betreiber Monopolrechte sowohl im Be-
reich des Netzaufbaus und -betriebs als auch im nachgelagerten Markt der
Dienste fiir die Lizenzdauer zugesprochen, die sein Investitionsrisiko mindern,

natlirliches Monopol, es bestehen aber technologische Alternativen flir Ortsnetze, die mit
dem Kupferkabelanschluss in Konkurrenz treten kdnnen (vgl. Kapitel 1.1.5). Die LGK's in
Abb. 5-4 (und aufgrund dessen auch die LDK) wiirden sich bei m&glichen kostengiinstige-
ren Technologien nach unten verschieben und somit die natiirliche Monopoleigenschaft
des Kabelortsnetzes erodieren. Vgl. dazu auch Kapitel 2.2.1, insbesondere Abb. 2-4.
Dieses Argument bezieht sich auf die relativ niedrige und preiselastische Nachfrage nach
Anschliissen (in bezug auf die Bereitstellungsgebiihr). Mit einer LDK-Preissetzung bei der
Bereitstellungsgebithr und gegebener Nachfragefunktion wiirde der Betreiber voraussicht-
lich nur einen Teil der geforderten Versorgungsmenge verkaufen kénnen. Zur Kosten- und
Erléscharakteristik der ldndlichen Ortsnetze siehe auch Kapitel 5.1.4.

Vgl. Laffont, Tirole (2001), S.217f. Durch die Monopolposition im Bereich Dienste bzw.
Netzleistungen kann der ONB Monopolpreissetzung durchsetzen, wodurch er eine Produ-
zentenrente erwirtschaftet, die den Mittel-Pool fiir die Quersubventionierung darstellt.
Gleichzeitig bewirkt diese Preissetzung einen Wohlfahrtsverlust, die Verkleinerung der
Konsumentenrente und eine Einschrinkung der Menge.
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ihm Quersubventionierungsquellen eréffnen und ihn dazu bewegen sollen, den
vorgeschriebenen Versorgungsgrad zu realisieren.

Im folgenden sollen zwei Kosten- und Nachfragefille betrachtet werden: zum
einen wird die Situation untersucht, in der die langfristige Durchschnittskosten-
kurve (LDK) einen Schnittpunkt mit der Nachfragefunktion nach Anschliissen
auf dem Land (N) aufweist. In den Abb. 5-10 bis Abb. 5-12'* stellt die jeweils
als XR bezeichnete Menge den Umfang der Versorgungsverpflichtung dar. Da-
bei werden drei verschiedene Versorgungsgrade und die daraus resultierenden
Preisniveaus PR untersucht, wobei alternativ. PR=LGK (first-best-Losung),
LGK<PR<LDK und PR<LGK gelten.

Zum anderen wird der Sonderfall diskutiert, in dem die LDK im gesamten Ver-
lauf oberhalb der Nachfrage liegen, das Gebiet also nicht versorgt werden wiirde
(Abb. 5-13). Bei diesem Fall wird die vom Regulierer geforderte Menge eben-
falls als Xg und der daraus resultierende Preis als PR dargestellt.

Laut der Annahme kann der Betreiber keinen LDK-basierten, kostendeckenden
Bereitstellungspreis verlangen, der in den Abb. 5-10 bis -12 durch P und An-
schlussmenge X dargestellt ist."”® Auch kann er aufgrund der Verpflichtung,
einen bestimmten Versorgungsgrad zu erreichen, keinen Monopolpreis verlan-
gen, der in den Abb. 5-10 bis -12 durch Pc mit der Monopolmenge X¢ darge-
stellt wird, da er damit die Menge unter die geforderte einschrinken wiirde. Die
im folgenden behandelten Situationen stellen in jedem Fall im Vergleich zur
Monopolpreissetzung und -menge eine Mengenausweitung und eine Senkung
des Preises dar.

Universaldienstversorgung Xg; mit Bereitstellungsgebiihr in Héhe der LGK

In Abb. 5-10 bestimmt die Versorgungsverpflichtung im Umfang Xg; eine zu
erhebende Bereitstellungsgebiihr in Hohe Pgrj, die gleich den langfristigen
Grenzkosten (LGK|, bei XR}) ist. Durch diese Mengenvorgabe (Mengenregulie-
rung) wird die wettbewerbliche first-best-Losung, die Grenzkostenpreissetzung
"erzwungen". Der Grenzkostenpreis, der als allokativ effizient angesehen wird,
gewihrleistet dem Betreiber jedoch (aufgrund von starken Skalenvorteilen) kei-
ne Kostendeckung.'®

138 Die Abbildungen stellen den Verlauf der Kostenkurven filr landliche Ortsnetze dar, der
aus der Abb. 5-3 ibernommen wurde.

1 Die einzige M&glichkeit, die dem Betreiber Kostendeckung iiber die Bereitstellungsge-
blihr gewihrleisten wiirde, wire eine Mengenregulierung, die bei gegebener Nachfrage-
funktion zum Bereitstellungspreis auf dem Niveau der LDK, also in den vorgestellten Ab-
bildungen (Abb. 5-10 bis Abb. 5-13) Preis P, fithren wiirde.

140 Mit dem Grenzkostenpreisniveau wird bei fallenden LGK nur das WohlfahrtsmaB W, (al-
lokative Effizienz), nicht jedoch das W, (Eigenwirtschaftlichkeit) realisiert. In Fall von
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In der Abb. 5-10 muss der Betreiber bei der Bereitstellung der (vorgeschriebe-
nen) Menge Xr; an Anschliissen zum Preis Prj=Pgk mit einem Defizit im Um-
fang PrAHJ rechnen, das seiner negativen Produzentenrente entspricht. Die zu
tragenden Verluste kénnen auch als der bei Pg) nicht gedeckte Totalkostenteil'*!
verstanden werden, der durch die Fliche PrjAU dargestellt wird (PrjAU=
Pr1AH)J). Die Konsumentenrente umfasst die Fliche PgjAF.

P

LGK 4
LDK
F
R
B H
Poa= LDK,_
R17'GK \ A
% ‘ LGK
N
" GE = R
0 X X XRifXek X (Menge
der Anschlisse)
Eigene Darstellung.

Abb. 5-10: Universaldienstversorgung XRry mit Bereitstellungsgebiihr auf Grenz-
kostenniveau

Durch das Vorhandensein des Defizits kann das Wohlfahrtsniveau nicht der
Konsumentenrente entsprechen; die Wohlfahrt wird also durch die Differenz der
Flidchen dargestellt:

PRr1AF - Pr1AHJ
(Konsumentenrente) (negative Produzentenrente, Defizit)

Universaldienstversorgung Xgr2 mit Bereitstellungsgebiihr iiber den LGK

Eine Mengenregulierung Xgr2 mit einem daraus resultierendem Bereitstellungs-
preis Py iiber den langfristigen Grenzkosten (Pra>Pgk) wird in Abb. 5-11 dar-
gestellt. In dieser Situation kommt es, verglichen mit der Grenzkostenpreisset-

Skalenvorteilen bilden die langfristigen Durchschnittskosten die kostendeckende Preis-
grundlage. Zu den WohlfahrtsmaBlen siehe Kruse, Berger (1996), S.8f.

1! Die angebotene Menge Xg stellt das Inkrement dar, dessen Totalkosten durch das Inte-
gral unter der LGK bis zur Menge XR bestimmt sind.
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zung, zu einer Einschrinkung der Menge von Xgk (XRr1) auf Xga. Damit wird
die Konsumentenrente von PGgAF (PrjAF) auf PryoOF, also um die Fliche
PGk AOPR; verkleinert.

Gleichzeitig kommt es zu einer Einschréinkung des Umfangs des Produzentende-
fizits mit der Tendenz, dass je niher Pry am Niveau des kostendeckenden Prei-
ses P liegt, umso kleiner wird das verbleibende Betreiberdefizit. In der Abb.
5-11 wird die Verkleinerung des Defizits vom Umfang der Fliche Pgx AHJ
(Pr1AHI; bei Grenzkostenpreisniveau) auf PRoOQR dargestellt.

P
LGK 4
LDK

0 X XRa2Xek X (Menge
der Anschllisse)

Eigene Darstellung.

Abb. 5-11: Universaldienstversorgung Xg2 mit Bereitstellungsgebiihr iiber den
langfristigen Grenzkosten

Durch die Preisregulierung tiber den LGK kommt es zusiitzlich zu einem Wohl-
fahrtsverlust, der durch die Differenz der Wohifahrt bei Pgx (Pr1) und bei Pry
zu definieren ist. Dies wird graphisch dargestellt als:

(PGkAF - PggkAH)) - (Pr2OF - PRoOQR).
(Wohlfahrt bei Pox=Pr1) (Wohlfahrt bei Pro, Prs>Pgk)

Universaldienstversorgung Xgr3 mit Bereitstellungsgebiihr unter den LGK

Durch die Ausweitung der Mengenvorgabe von Xgk zu Xgr3 (in Abb. 5-12)
sinkt bei gegebener Nachfragefunktion der Bereitstellungspreis auf das Niveau
von Pr3 (PrR3<PGk)-
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Die Mengenausweitung zu Xg3 bringt eine Ausweitung der Konsumentenrente
im Vergleich zum Grenzkostenpreis mit sich. Diese vergroBert sich vom Um-
fang PGk AF (bei Pgk=PRr)) auf Pr3OF (bei Pr3) in Abb. 5-12.

Eine Senkung des Preises unter die LGK der relevanten Versorgungsmenge be-
deutet fiir den Produzenten eine weitergehende Entfernung von seinen tats#chli-
chen Kosten der Produktion/Leitungsverlegung (LDK). Die LDK bei dieser
Menge stellt in der Abbildung das Niveau von Punkt R dar. Das Betreiberdefizit
vergroBert sich (zur Grenzkostenpreissetzung) von Pggk AHJ (Pr1AHJ in Abb.
5-10) auf PR3OQR. Die Verinderung des Wohlfahrtsniveaus wird durch die
Differenz der Fldchen dargestellt:

(PGgkAF-PGgkAHY)) - (Pr3OF-Pr3OQR)
(Wohlfahrt bei Ppj=Pgk) (Wohlifahrt bei Pr3, Pr3<Pgk)
P
LGK ,
LDK
F \
R A " <
p. s Q
RSK ; —
‘\\GE NL
0 X X Xgk XR3 X (Menge
der Anschlisse)
Eigene Darstellung.

Abb. 5-12: Universaldienstversorgung XRr3 mit Anschlusspreis unter den lang-
fristigen Grenzkosten

Sonderfall der Zahlungsbereitschaft ginzlich unter den LGK und den LDK

Aufgrund der niedrigen Zahlungsbereitschaft der lindlichen Bevélkerung sowie
der Kostenmerkmale der léndlichen Ortsnetze kann ebenfalls der Sonderfall auf-
treten, in dem die LGK (respektive die LDK) im gesamten Verlauf iiber der
Zahlungsbereitschaft liegen. Diese Situation wird in Abb. 5-13 dargestellt.
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Aus wohlfahrtstheoretischer Sicht sollte es bei diesen Kosten- und Nachfrage-
bedingungen zu keiner Bereitstellung kommen, da diese nicht dem Prinzip der
Eigenwirtschaftlichkeit entsprechen kann und in jedem Fall mit Wohlfahrtsver-
lusten verbunden ist. Aufgrund der normativen Vorgabe der Versorgung wird
jedoch an die Lizenz das Erreichen eines bestimmten Versorgungsgrades, in
Abb. 5-13 dargestellt durch den Umfang XR, gekniipft.

PR stellt nun den Preis dar, der aus der Mengenvorgabe im Umfang XR bei ge-
gebener Nachfragefunktion resultiert.

Die relevante tatsichliche Kostenh$he bilden bei dieser Menge Xgr die LDK],
die dem Preisniveau P entsprechen. Entschlieft sich ein Betreiber, die vorgege-
bene Menge XR zum Preis PR anzubieten, muss er mit einem Anschlussverlust
im Umfang PRAEP (gleich PRABU) rechnen.

P
LGK 4
LDK|
LDK
LGKL
‘\\ NL
\GE R
0 xR X (Menge
der Anschllsse)

Eigene Darstellung.

Abb. 5-13: Universaldienstversorgung XR bei Zahlungsbereitschaft ginzlich
unter den LGK und den LDK (Sonderfall)

Der Verlust umfasst, bezogen auf den Grenzkostenpreis, den Umfang der Fldche
PRABPGk, der jedoch den tatsichlichen Betreiberverlust (aufgrund der Skalen-
vorteile) unterschreitet. Der tatséchliche Verlust wird durch die Héhe der LDK
widergespiegelt und umfasst zusitzlich Pgg BEP (gleich PggBU). Damit erwirt-
schaftet der Betreiber insgesamt ein Defizit im Umfang der Fliche PRABU
(gleich PRAEP).

Durch das (erzwungene) Angebot dieser Menge entsteht eine Konsumentenrente
im Umfang PrAF, der entstehende Wohlfahrtsverlust wird durch die gepunktete
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Fliche FABU dargestellt und stellt die Summe aus Konsumenten- und (negati-
ver) Produzentenrente dar:

PRAF - (PRABU)

(Konsumentenrente) (negative Produzentenrente, Defizit)

Wie die Abb. 5-10 bis -13 gezeigt haben, nimmt der Betreiber durch die Exklu-
sivlizenzierung und die Versorgungsverpflichtung Defizite in Kauf, deren
Umfang von dem festgelegten Versorgungsgrad (und so dem Preisniveau) ab-
hiingt. Gleichzeitig hat er die Mdglichkeit, diese Verluste durch Uberschiisse bei
(institutionell gesicherten) monopolistischen Diensteerldsen zu decken.

Gerade diese Moglichkeit, auf dem Gebiet der Dienste Monopolmacht zu besit-
zen, stellt fiir den Betreiber das verlockendste Argument dar, ihn zu einem Ein-
tritt in den defizitiren (da PR<P) Anschlussmarkt zu motivieren.

5.5.2 Netzmonopol

Wird dem Ortsnetzbetreiber nur eine Exklusivlizenz im Netzbereich zugespro-
chen, so bleibt er fiir die Lizenzdauer einziger Netzbesitzer, muss jedoch damit
rechnen, dass er sein Monopol nicht auf den Dienstebereich erstrecken kann;
somit ist die Mittelquelle "Uberschiisse bei Diensten" fiir ihn nicht mehr vorhan-
den. Auf dem Dienstemarkt kénnen in dem Fall Diensteanbieter titig werden,
die entweder seine TAL's anmieten (bei Entbiindelung'*?) oder als Verbindungs-
netzbetreiber (VNB) iiber Call-by-call bzw. Preselection'® die Abwicklung des
Fern- und Auslandsverkehrs iibernehmen.'** Diese beiden Verbindungsarten

12 Die Entbtindelung der TAL bedeutet, dass der ONB verpflichtet ist, jedem gerechtfertigten
Antrag auf Miete des Netzes oder seiner Bestandteile stattzugeben. Im folgenden wird von
der vollstindigen Entbiindelung ausgegangen. Zum Begriff und méglichem Umfang der
Entbiindelung siehe Kapitel 4.4.4.

Bei Call-by-call kann der Teilnehmer vor jedem Fern- und Auslandsgespriich den Anbie-
ter iiber eine Vorwahl aussuchen. Bei Preselection schlieft der Diensteanbieter mit dem
Teilnehmer einen Vertrag ab, durch den letzterer seine Fern- und Auslandsverbindungen
ausschlieBlich Uiber diesen Betreiber abwickelt. Im Fall der Entbiindelung kann der die
Leitung oder ihre Bestandteile anmietende Anbieter oder Betreiber neben den Fern- und
Auslandsverbindungen auch den lokalen Verbindungsverkehr vom Besitzer der Leitungen
(urspriinglicher ONB) tibernehmen.

Aufler Verbindungsnetzbetreibern (Fernnetzbetreibern) - VNB - k&nnen auch reine
Dienstleister in den Markt treten, die keine eigenen Netze besitzen, sondern die bendtigten
Verbindungsnetzkapazititen von den VNB's anmieten. Um eines dieser Szenarien eintre-
ten zu lassen, miissen natiirlich zum einen entsprechende Vorschriften vorhanden sein und
zudem sowohl die jeweiligen Teilnehmer als auch die Diensteanbieter Interesse daran ha-
ben, diese Mdglichkeit auch zu nutzen. Eine Ausnahme davon bildet die Terminierung
von Gesprichen, also die Schaltung der eingehenden Fern- und Auslandsgespriiche zu den
Teilnehmern des ONB.
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sind fir den ONB in der Praxis die Uberschussquelle fiir die zur Finanzierung
der Anschlusskosten und der lokalen Verbindungen benétigten Mittel.

In beiden Fillen werden jedoch bei dem Ortsnetzbetreiber (Netz-) Gebithren'¥
fir die Nutzung (bzw. Miete) seines Netzes fillig, die ihm den Wegfall der
Diensteerlésquelle kompensieren; sie bilden einen vergleichbaren Mittel-Pool
fiir die Anschlussdefizitdeckung. Im folgenden werden diese beiden Arten von
Gebiihren weiterhin zusammen als Netzgebiihren behandelt, da sie - als Mittel-
quelle - auf dhnliche Weise die Investitionsanreize des ONB, abhéngig von ihrer
Hohe bzw. ihrem Umfang, steigern bzw. ddmpfen kénnen. Da potentielle Dien-
ste-Newcomer auf die Nutzung des bestehenden Anschlussnetzes angewiesen
sind, wird eine unelastisch verlaufende Nachfrage nach diesen Netzleistungen
unterstellt.'*

Aufgrund unverinderter Annahmen in bezug auf die Versorgungsvorgabe, die
an die Lizenz gekniipft ist, und des daraus resultierenden nichtkostendeckenden
Bereitstellungsgebilhrenniveaus wird auf die bereits in den Abb. 5-10 bis -13
dargestellten Situationen und auf die unterschiedlichen Defizitumfénge bei An-
schluss verwiesen.

Da laut den getroffenen Annahmen fiir den ONB keine externen Subventions-
quellen existieren, die seine (erzwungenen) Anschlussdefizite decken konnten,
ist die H6he der Netzgebiihren als einzige Mittelquelle der Quersubventionie-
rung fiir seine Markteintrittsentscheidung von groBter Bedeutung.

5.5.3 Die Netzgebiihren und ihr Einfluss auf Investitionsanreize

Die Héhe der Netzgebiihren kann entweder vom Regulierer festgelegt werden
oder vom Betreiber zu bestimmen sein, und hat einen groBen Einfluss auf seine
Anreize, in die jeweilige Region zu investieren. :

Theoretisch kann das Aushandeln der Netzgebiihren den Parteien im Rahmen
abzuschlieBender Mietvertrége frei {iberlassen werden. Dies wiirde jedoch in der
Situation der asymmetrischen Machtverteilung und der Abhéngigkeit des Dien-
steanbieters (Newcomers) von der Netznutzung (wesentliche Einrichtung)'¥’
wabhrscheinlich zu einer Monopolpreissetzung bei diesen Gebiihren und der Ab-
schopfung von Monopolrenten seitens des Betreibers fiihren. Durch dieses Ver-
halten konnten die Netzgebiihren die Wirkung einer Markteintrittsbarriere fiir

145 Zu den Netzgebithren, die sowohl die Inteconnection-Gebithren als auch die Miete der
TAL umschliessen, siehe detaillierter Kapitel 5.1.3.

16 Dies trifft zu, solange es fiir sie wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, eigene Netze zu errichten
oder dies nicht erlaubt wird (Exklusivlizenzierung im Bereich Netzaufbau flr den einzigen
Betreiber). Voraussetzung dabei ist, dass sie die monopolistische Hshe der Netzgebiihren
nicht davon abhilt, in den Dienstemarkt eintreten zu wollen/zu kénnen.

147 Zur Eigenschaft der TAL als wesentliche Einrichtung (essential facility) vgl. Kapitel 4.4.4.
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potentielle Dienstenewcomer haben und den Betreiber trotz Entbiindelung zu
einem de facto Dienstemonopolisten machen.'*® Damit hitte er seine Mittel-
quelle "Diensteerlose" erhalten.

Da das Ziel, das hinter den entsprechenden Vorschriften (Entbiindelung, Netzzu-
sammenschaltung) steht, die Schaffung von Wettbewerb auf dem Dienstemarkt
ist, also die Forderung von Markteintritten in diesen Markt, werden damit wohl
auch die Netzgebiihren reguliert werden miissen. Diese Regulierung sollte
Machtmissbrauch seitens des monopolistischen Netzbetreibers verhindern und
wire eine konsequente Folge des Festlegens der genannten Vorschriften.'®
Gleichzeitig wird der Regulierer bemiiht sein, die Investitionsanreize des ONB
nicht zu senken, da er ja die Universaldienstversorgung anstrebt.

Die Hohe der regulierten Netzgebiihren kann dabei Investitionsanreize setzen
oder vernichten.'*® Als relativ "hohe" Netzgebiihren werden im folgenden ver-
einfacht diejenigen verstanden, die es dem Netzbetreiber erlauben, nicht nur die
Kosten der jeweiligen Netzleistung zu decken, sondern dariiber hinaus einen Ge-
winn, also Mittel fiir seine Anschlussdefizitdeckung zu erwirtschaften.'!

Als "niedrige" Netzgebiihr ist im folgenden vereinfacht solch eine Hohe der
Netzgebiihren zu verstehen, die nur die laufenden Kosten der Bereitstellung des
Anschlusses fiir den Diensteanbieter deckt, bei welcher der Betreiber keine
Uberschiisse erzielt und die vom Regulierer festgelegt wird.

148 ygl. Laffont, Tirole (2001), S. 207ff. Um durch freies Aushandeln der Netzgebtihren Effi-
zienz und Wettbewerb gewd#hrleisten zu konnen, wird gefestigter Wettbewerb auf dem
Markt und eine vergleichbare Verhandlungsposition der Parteien vorausgesetzt. Bei asym-
metrischer Machtverteilung ist sektorspezifische Regulierung notwendig, um Marktmacht-
missbrauch seitens des Incumbents zu verhindern. Vgl. Michalis (2001), S.772.
Sollte fur den Regulierer das durch die Lizenzierung vergebene Netz- und Dienstemono-
pol in einer Hand das Verhandlungsargument zur Gewinnung von Betreibern, die gewisse
problematische Regionen versorgen sollen, darstellen, kann davon ausgegangen werden,
dass der Regulierer in dem Fall keine Entbiindelungsvorschriften erlassen wird oder aber
diese fir bestimmte Regionen aufler Kraft setzen wird. Es ist nicht realistisch anzuneh-
men, dass der Regulierer zunichst Entbiindelungsvorschriften erldsst und dann zulisst,
dass diese durch die Marktmacht des Monopolisten (Monopolpreissetzung bei den Netz-
gebiihren) aufler Kraft gesetzt werden. '
Im folgenden wird lediglich auf den Einfluss der Hbhe der Netzgebiithren auf die Investi-
tionsanreize des exklusiv lizenzierten Betreibers eingegangen. Die Netzgebiihren iiben
aber, bei Nichtbestehen einer Exklusivlizenzierung, selbstverstidndlich auch Einfluss auf
Investitionsanreize von anderen Betreibern/Anbietern aus, die in einen facility-based
Wettbewerb mit dem etablierten Betreiber treten kénnten, also auf das make-or-buy-Di-
lemma dieser Unternehmen. Vgl. Michalis (2001), S.762.
15! Wird die Hohe der Netzgebilhren nicht vom Regulierer festgelegt, so kénnen "hohe" Netz-
gebithren eine Folge der monopolistischen Preissetzung des ONB in diesem Bereich sein.
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Im folgenden sollen nun kurz die Einfliisse der Héhe der Netzgebiihren auf die
Anreize von Betreibern, die jeweilige Region zu versorgen, diskutiert werden.

Hohe Netzgebiihren (Regulierung oder Monopolpreissetzung)

Relativ hohe Netzgebithren dimpfen das Wettbewerbspotential des Newcomers
und kdnnen ihn unter Umstéinden (als Barriere) am Markteintritt hindern. Damit
wiire der Netzbetreiber de facto als Alleinanbieter auch bei den Diensten institu-
tionalisiert.

Kommt es dennoch zum Markteintritt auf dem nachgelagerten Markt der Dien-
ste, stellen hohe Netzgebiihren die einzige Quelle fiir die interne Quersubventio-
nierung der Anschlussdefizite beim Betreiber dar, der die Versorgung der Re-
gion sicherstellen soll. In den, in Abb. 5-10 bis Abb. 5-13 vorgestellten Fillen
koénnen die Uberschiisse aus den hohen Netzgebiihren fiir die Deckung des
jeweiligen Betreiberdefizits verwendet werden und die nicht mehr vorhandene
Mittelquelle "Dienste" ersetzen.'*

Wiirden die Uberschiisse aus den hohen Netzgebiihren zur Deckung der An-
schlussdefizite ausreichen, wire das Erreichen des Universaldienstziels der Ver-
sorgung moglich. Solch eine Vorgehensweise entspricht zwar dem normativen
Ziel der Versorgung, ist aber gleichzeitig wohlfahrtsdkonomisch nicht er-
wiinscht.

Niedrige regulierte Netzgebiihren

Niedrig regulierte Netzgebiihren haben eine démpfende Auswirkung auf Investi-
tionsanreize, da an dieser Stelle keine Uberschiisse mehr erzielt werden kénnen.
Damit versiegt die Mittelquelle fiir Quersubventionierung der Anschlussdefizite
bzw. sie wird erheblich geschmilert. Ist sich der Betreiber der Kosten- sowie
Nachfragebedingungen und der Regulierungssituation auf dem betroffenen
Markt bewusst, wird er voraussichtlich nicht in den Markt eintreten. Somit wird
kein Unternehmen an der Versorgungslizenz interessiert sein, und der léndliche
Markt wird nicht versorgt. Aufgrund der Zielsetzung des Regulierers bei der Ex-
klusivlizenzierung - der Universaldienstversorgung dieses Marktes - ist deswe-
gen mit solch einer Gebiihrenregulierung kaum zu rechnen.

5.5.4 Wirkung der Exklusivlizenzen auf Investitionsanreize

Exklusivlizenzen haben allein, aber auch in Kombination mit der nichtkostende-
ckenden (regulierten) Bereitstellungspreissetzung und der NetzgebiihrenhShe
groBen Einfluss auf die Investitionsanreize, also die Mengengestaltung (sowie

152 Keine Quersubventionierungsbedeutung hitten die Netzgebithren lediglich dann, wenn
Pr>P ist, die Bereitstellungsgebiihr also kostendeckend wire. Diese Mdglichkeit wurde
jedoch in den Annahmen ausgeschlossen.
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-maximierung) bei Anschliissen in diinn besiedelten, léndlichen Regionen. Die
Exklusivlizenzierung und die damit verbundenen Vorteile fiir den Betreiber kén-
nen in diesem Fall als Zugestindnis des Staates an das Unternehmen verstanden
werden, das sich bereit erklirt, hohe irreversible Investitionen in relativ "unpro-
fitable" Kundengruppen zu tétigen.

Die wesentlichen Ergebnisse der vorgestellten Situationen werden nun in Tab.
5-2 im Hinblick auf die Investitions- sowie Kostenminimierungsanreize des
Betreibers zusammengefasst. Dabei koénnen verschiedene Situationen mit ge-
meinsamen Merkmalen zusammen behandelt werden.

LGK und LDK génzlich tber der
maximalen Zahlungsbereitschaft
(Sonderfall)

Kosten-Nachfrage-
Kombination méglich

» Steuerung des Bereitstel- e Steuerung des Bereitstellungs-
lungspreises durch Mengen- | preises durch Mengenregulie-
regulierung - Versorgungs- | rung - Versorgungsaufgabe

institutionell gesicherte | 3ufgabe oo
Monopolrechte bel 9 o Markteintritt und Ausbau nur,

Netzaufbau und Dien- |°® Markteintritt und Anschluss | wenn die zu erwartenden

sten nur, wenn die zu erwarten- | zustzlichen Vorteile (inkl.

den zusétzlichen Vorteile Bereitstellungs- und Diensteer-
(inkl. Bereitstellungs- und |6se oder Erlése aus Netz-
Diensteerlése oder Eriése | gebuhren) 2 Anschlusskosten
aus Netzgebthren) 2 An-
Hohe Netz- |schiusskosten  Markteintritt unwahrscheinlich
gebiithren

Institutio-
nell gesi- g%‘;?w:g;“o?g « EVtl. Anreize zu Effizienz und Kostenminimierung, well so

cherte olpreisset- Einschrénkung des intern zu subventionierenden Defizits aus
Monopol- gu:g) Gewinnen bei Netzgebihren oder Diensten
rechte

bei Netz- | Niedrige « voraussichtlich kein Ausbau, da keine Kostendeckung oder
aufbau :':ntz(gReebgh' interne Quersubventionierung mdglich (keine Mittelquellen)
Iierung)g o Markteintritt unwahrscheinlich

Eigene Darstellung.

Tab. 5-2: Exklusivrechte, Investitionsanreize und Kostenminimierung bei Netz-
und Dienstemonopol oder Netzmonopol

Das Ziel der (definierten) Anschlussversorgung wird voraussichtlich nur unter
der Bedingung einer existierenden Kosten-Nachfrage-Kombination (also eines
Schnittpunkts der Kurven im relevanten Bereich) zu erreichen sein. Im Sonder-
fall der Zahlungsbereitschaft génzlich unter den Anschlusskosten vergréert sich
das zu erwartende Defizit, das aufgrund des Nutzungsverhaltens der ldndlichen

297



Teilnehmer hdchstwahrscheinlich durch Uberschiisse bei Diensten oder Netzge-
bithren nicht gedeckt werden kann.'s?

Die Festlegung des Bereitstellungspreises (resultierend aus der zu erreichenden
Versorgungsmenge) bestimmt den Umfang des intern zu subventionierenden
Betreiberdefizits. Von der tatséchlichen Versorgung mit der geforderten Univer-
saldienstmenge XR (XRrj1, Xr2, XRr3 in den Abb. 5-10 bis-12) ist auszugehen,
wenn der festgelegte Preis nahe an den tatsdchlichen durchschnittlichen An-
schlusskosten (LDK) liegt, das entstehende Defizit also minimiert und durch die
zusitzlichen Vorteile kompensiert/gedeckt werden kann,'™*

Analog dazu ist die Situation bei Zulassung von Diensteanbietern (Entbiinde-
lung, Netzzusammenschaltung) zu sehen. Je kleiner das Anschlussdefizit, umso
wahrscheinlicher ist es, dass eine Versorgung der vordefinierten Menge erfolgen
wird, wobei eine hohe Regulierung bzw. Monopolpreisfestlegung der Netzge-
biihren notwendig ist, um dem Betreiber Mittel zur Quersubventionierung des
Defizits zu sichern. Besitzt der Betreiber diese Quelle nicht und kann er keine
Uberschiisse bei Diensten erwirtschaften, wird ein Ausbau des lindlichen Orts-
netzes nicht erfolgen bzw. wird kein Betreiber in den Markt eintreten.'

In bezug auf Kostenminimierungsanreize bei stattfindender Versorgung kann
allgemein gesagt werden, dass das Unternehmen immer dann, wenn es um den
Fall von querzusubventionierenden Verlusten aus Gewinnen in anderen Berei-
chen geht, einen gewissen Anreiz zur Effizienzsteigerung und Kostenminimie-
rung haben wird, da es auf diese Weise den Umfang der nétigen internen Quer-
subventionierung schmilern kann.

5.6 Fazit: Universaldienstversorgung auf dem Land

In den vorhergehenden Kapiteln wurden verschiedene mégliche Marktstrukturen
und unterschiedliche Regulierungsgrade auf der Ortsnetzebene der Telekommu-
nikation vorgestellt und analysiert. Im weiteren sollen nun die Auswirkungen
der diskutierten Szenarien auf die Universaldienstversorgung ldndlicher Regio-
nen als Erfiillung der normativen Versorgungsvorgabe in einer Zusammenschau
erdrtert werden. Um deren Quintessenz hier schon vorwegzunehmen: Aufgrund

133 Zum voraussichtlichen Nutzungsverhalten der lindlichen Teilnehmer in Polen siehe Kapi-
tel 3.2.5.

15 In diesem Sinne stehen die beiden Faktoren, vom Regulierer angestrebte (Ausweitung der)
Versorgungsmenge mit fortlaufend sinkendem Bereitstellungspreis und die vom Betreiber
angestrebte Verminderung des Defizits iiber die Einschréinkung der Menge (und Erhdhung
des Bereitstellungspreises zum LDK-Niveau hin), in Konflikt miteinander.

155 L aut den getroffenen Annahmen kennt der Betreiber vor dem Markteintritt sowohl seine
Kosten- als auch die Nachfragemerkmale des Marktes sowie die institutionellen Rahmen-
bedingungen.
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der besonderen Kosten- und Erlésmerkmale ldndlicher Ortsnetze ist es méglich,
dass das normative Ziel der Anschlussmengenmaximierung am besten durch
eine wohlfahrtsékonomisch ineffiziente Lésung zu erreichen wire.'*

In der Situation des freien Marktes (Kapitel 5.2) ohne jegliche Preisregulierung
bzw. Mengenvorgaben kommt es zur Monopolresistenz des Erstbetreibers. Die-
se wird durch den natiirlichen Monopolcharakter von Ortsnetzen bei einer gege-
benen Technologie begriindet. Durch die voraussichtliche Monopolpreissetzung
wird die Menge der Anschliisse zwecks Gewinnmaximierung auf die Monopol-
menge reduziert. Ldndliche Ortsnetze werden nur unter der Voraussetzung einer
ausreichend hohen Zahlungsbereitschaft der Bevélkerung versorgt. Eine darliber
hinausgehende Versorgung zum nichtkostendeckenden Preis (<LDK) bzw. bei
einer unter den Kosten liegenden Nachfrage (Sonderfall) ist nur dann zu erwar-
ten, wenn der Betreiber langfristig mit ausreichend hohen inkrementellen bzw.
gesamten Vorteilen (TV) der zusétzlichen Anschliisse rechnet. Diese Vorteile
milssten ihm zumindest die Defizite oder sogar die (im Vergleich zum Monopol-
preis) entgangenen Gewinne kompensieren kénnen.

Unter Preisregulierung bei der Bereitstellungsgebiihr (Kapitel 5.3) wird der Be-
treiber rationalerweise nur die Anschliisse verlegen, bei denen der regulierte
Preis kostendeckend ist bzw. liber den tatsidchlichen Kosten liegt. Liegt der Preis
unter den durchschnittlichen Anschlusskosten, diirften nur die Anschliisse ver-
legt werden, deren Kosten am wenigsten vom regulierten Preis abweichen, d.h.
bei denen das entstehende Defizit minimiert werden kann. Dabei gilt, dass der
Betreiber Moglichkeiten zur Quersubventionierung dieser Defizite haben muss
bzw. dass die erwarteten TV ihm langfristig die entstandenen Defizite kompen-
sieren.'’” Bei dem oft angesprochenen Problem der geringen (nicht ausreichen-
den) erwarteten Erlose in ldndlichen Gebieten kann die Motivation des Betrei-
bers, diese Anschliisse zu verlegen, mithin als relativ gering eingestuft werden.

Der vom Regulierer erwiinschte Umfang des Ausbaus lidndlicher Ortsnetze
kénnte durch eine zusitzliche Verpflichtung zur Versorgung erreicht werden.
Gehen mit dieser Verpflichtung jedoch keine Subventionierung bzw. sonstige
Zugestindnisse des Regulierers an den Betreiber einher, so ist fraglich, inwie-
weit diese Vorgabe auferlegt und sanktioniert werden kann. Vor allem in kosten-

1% Wird im folgenden allgemein von der "erwilnschten” Menge bzw. von der "ausreichen-
den" Versorgung gesprochen, so bezieht sich dies auf den vom Regulierer definierten zu
erreichenden Versorgungsgrad. Dieser ist als normatives Universaldienstziel zu verstehen
und unter sozial- und regionalpolitischen sowie unter gesamtwirtschaftlichen Aspekten zu
sehen. Als Festlegung der zu versorgenden Menge und der - bei gegebener Nachfrage-
funktion - daraus folgenden Bestimmung des Bereitstellungspreises wurden in den Abb.
5-10 bis Abb. 5-13 die jeweiligen Mengen XR (und Preise PR) verstanden.

157 Der Umfang der bendtigten Mittel fiir Quersubventionierung héingt infolgedessen von dem
Niveau der Preisregulierung, d.h. von der Differenz des Preises und des LDK-Niveaus ab.
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intensiven Gebieten, in denen die erwarteten zusitzlichen Vorteile (als gesamte
Vorteile des Ortsnetzes) zur Kosten- und Defizitdeckung nicht ausreichend sind,
wird allein die Preisregulierung zu keinem flichendeckenden Ausbau fiihren.
Bei vorhandener Preisregulierung in ldndlichen Gebieten ist so das Vorhanden-
sein von externer Subventionierung fiir die Durchsetzbarkeit der Mengenvorga-
be bzw. des Anschlusses einer "ausreichenden" Menge an Teilnehmern entschei-
dend. Eine Preisregulierung ohne begleitende MaBnahmen (Zugestindnisse,
Subventionen u.4.), die dem Betreiber die Defizite ausgleichen, wird wohl kaum
zum Erreichen des "erwiinschten" Versorgungsgrades der léndlichen Einwohner
fithren (siehe auch Tab. 5-1).

Eine andere Méglichkeit stellt die Sicherstellung der Versorgung tiber die Ver-
steigerung von Universaldienstaufgaben dar. Wie in Kapitel 5.4.3 zusammen-
gefasst wurde, ist in bezug auf die Anschlussverlegung in lindlichen Regionen
und die Erschwinglichkeit des Preises in diesen Gebieten lediglich die Auktion
des Subventionsumfangs, der die Defizitdeckung sicherstellen soll, bei regulier-
tem Anschlusspreis zielfiihrend.

Auf diese Weise wiirde zum einen die Moglichkeit bestehen, den Versorgungs-
grad verbindlich festzulegen, zum anderen wire gewd#hrleistet, dass dem kosten-
und aufgrund dessen dem subventionsminimierendsten Betreiber der Anschluss
dieser Region iibertragen wird. Die Methode der Versteigerung des Subven-
tionsumfangs ist unter den betrachteten Optionen mit externer Subventionierung
diejenige, die die Minimierung der Subventionsmittel und zugleich die Sicher-
stellung der Versorgung gewihrleistet.'” Damit kann ebenfalls eine uner-
wiinschte Erhéhung der Subventionsmittel aufgrund von Betreiberineffizienzen
und die Deckung dieser Ineffizienzen iiber die Subventionen weitgehend ausge-
schlossen werden. Gleichzeitig wird der Betreiber bei der Kalkulation seines mi-
nimal bendtigten Subventionsniveaus sowohl die Erlése aus der regulierten
Bereitstellungsgebiihr, als auch sonstige zusétzliche Erlose und zusitzliche qua-
litative Vorteile bereits beriicksichtigt haben. Die Motivation dazu liegt in der
Festlegung des absoluten, kostendeckenden Minimums des von ihm erwarteten
Subventionsumfangs, um bei der Auktion gewinnen zu kénnen.

Die zuletzt behandelte Situation (Kapitel 5.5) stellt die Exklusivlizenzierung mit
gleichzeitiger Verpflichtung zum Erreichen eines bestimmten Versorgungsgra-
des dar. In diesem Fall wird die 6konomische Resistenz des Erstbetreibers insti-
tutionell bestitigt. Auch der Bereitstellungspreis wird durch die Mengenvorgabe
festgelegt. Im Fall von ldndlichen Ortsnetzen ist ein damit verbundenes nicht-
kostendeckendes Preisniveau zu erwarten. Das Eintreten eines Betreibers in
diesen Markt wird unter diesen Bedingungen nur erfolgen, wenn dem Betreiber
Mittelquellen zur Subventionierung der Anschlussdefizite er6ffnet werden. Dies

158 Siehe auch Laffont, Tirole (2001), S.243f.
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kann einerseits {iber ein gleichzeitiges Dienstemonopol oder (bei Wettbewerb im
Dienstebereich) tiber hohe Netzgebiihren erfolgen. Einen wichtigen Aspekt stel-
len dabei auch die Form der Versorgungsverpflichtung, ihr Umfang und die
Madglichkeiten der Sanktionierung seitens des Regulierers dar.

Der Anreiz des Betreibers, in den Markt einzutreten, héingt so zum einen von der
anzuschlieBenden Menge (davon abhingig dem Umfang seiner Defizite) und der
Méglichkeit der internen Deckung der Anschlussdefizite ab.'* Zum anderen ist
er mit dem Regulierungsumfeld und dem Umfang der Exklusivrechte verbun-
den. Bestehender Wettbewerb im Dienstemarkt und niedrig regulierte Netzge-
bithren werden seine Markteintrittsanreize senken.

Zusammenfassend konnen (normativ) zwei der vorgestellten Marktszenarien als
versorgungsfordernd fiir das Land beurteilt werden. In beiden Fillen wird je-
doch der Erfolg, die erwiinschte Flichendeckung auf dem Land zu erreichen,
von externer Subventionierung abhéngig gemacht. Die erste zu empfehlende
Regulierungsform ist die Preisregulierung der Bereitstellungsgebiihr mit gleich-
zeitiger externer Subventionierung des Betreiberdefizits. Hierbei ist allerdings
problematisch, welche Kriterien und welche Berechnungsweise bei der Festle-
gung der zu zahlenden Subventionen angewendet werden sollen.

Da der Regulierer meist selbst keine Moglichkeit hat, die genauen Kosten einer
effizienten Bereitstellung zu ermitteln, muss er auf die Angaben des Betreibers
vertrauen. Dann kann es natiirlich geschehen, dass die Subvention aufgrund von
technischen Betreiberineffizienzen zu hoch angesetzt wird und eben diese Ineffi-
zienzen mit abdeckt. Diese Gefahr besteht sowohl bei einer ex ante, als auch bei
einer ex post Festlegung der Subventionshéhe. Eine Hilfe zur Verminderung
dieses Problems kann die Entwicklung und Anwendung von Kostenmodellen
durch den Regulierer darstellen.'®®

Eine weitere Moglichkeit der Gewihrleistung eines definierten Flichende-
ckungsgrades auf dem Land stellt die Versteigerung des Subventionsumfangs
fiir die Versorgung von konkreten Gebieten dar. Diese Methode kann von vorn-
herein nur auf die "problematischen" léndlichen Regionen angewendet werden.
Damit wiren kostendeckend zu versorgende Regionen (Stadt) und (Geschifts-)
Kundengruppen nicht von der lindlichen Problematik berithrt. Bei der Ver-
steigerung der Subventionshéhe haben die Betreiber einen Anreiz, sich um die
Versorgung der sonst "unprofitablen" Gebiete zu bemiihen, da sie das entstehen-

159 Aufgrund der in Kapitel 5.1.4 beschriebenen Kosten- und Erlésmerkmale lindlicher Orts-
netze ist es fraglich, ob die Anschlussdefizite tber Uberschiisse aus Diensten finanziert
werden kénnen, d.h. ob letztere ausreichend hoch (> Defizite) wiren.

1% Das Wissenschaftliche Institut fitr Kommunikationsdienste in Deutschland fertigte fiir die
deutsche Regulierungsbehdrde "ein analytisches Kostenmodell fiir das Ortsnetz" an - eine
Referenzgrundlage bei der Kalkulation der Kosten des Ortsnetzaufbaus. Vgl. WIK (1998).
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de Defizit durch die Subvention decken kénnen. Damit ist aus Sicht der Unter-
nehmen ein Aufbau des Netzes kostendeckend méglich. Die Form der Verstei-
gerung liefert zudem dem Regulierer die Information tiber die tatsichlichen
zusitzlichen Kosten, die den Betreibern pro Anschluss entstehen. Gleichzeitig
haben die Unternehmen den Anreiz, kostenminimierend zu kalkulieren, um die
Auktion zu gewinnen, und kostenminimierend zu produzieren, da sie bei unver-
#inderbarer Subventionshéhe (Gebot) ansonsten Defizite zu tragen hitten.

Weiterhin ist eine Versteigerungsldsung im Falle einer Subventionszuteilung
einer institutionellen Entscheidungsldsung vorzuziehen, da sie transparenter und
objektiver getroffen wird und evtl. biirokratische Mechanismen ausgeschlossen
werden kénnen.

Um den Betreiber daran zu hindern, Kosteneinsparungen bei der Produktion
zulasten der Qualitit zu realisieren, miissten allerdings die Qualititsmerkmale
der Versorgungsaufgabe (qualitativ und quantitativ) detailliert festgelegt und
sanktioniert werden.
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6 Marktliberalisierung in Polen - Marktstruktur und Re-
gulierung

Bis zum Inkrafitreten des neuen Kommunikationsgesetzes im Jahr 1990, also
unmittelbar nach der politischen Wende von 1989, war der Telekommunika-
tionssektor in Polen staatlich monopolisiert. Der staatliche Monopolbetreiber -
die TP S.A. - sollte im Gegenzug zu den gewihrten Monopolrechten die staatli-
che Telekommunikationspolitik umsetzen. Ein wichtiger Bestandteil dieser Poli-
tik war die Implementierung des Universaldienstes,' womit flichendeckende
Versorgung sichergestellt werden sollte, von der peripher wohnende bzw. ein-
kommensschwache (also kommerziell unprofitable) Kunden nicht ausgeschlos-
sen werden durften. Die monopolistische Stellung der TP S.A. sollte ihr dabei
die interne Quersubventionierung der Anschlusskosten ermdglichen, die durch
die Bereitstellungsgebithren’ aufgrund der Vorgabe einer “"erschwinglichen"
Preissetzung nicht vollstindig gedeckt werden konnten.?

In Kapitel 3.1 der Arbeit wurde die sich im Laufe der Jahre verbessernde, jedoch
im internationalen Vergleich weiterhin extrem schlechte Situation der polni-
schen Telekommunikation betrachtet. In fast allen behandelten Kategorien
(Festnetzpenetration, Befriedigung der Nachfrage, Investitionswerte pro Kopf
und pro Anschluss u.a.) ist Polen auf dem letzten Platz unter den ausgewihilten
Landern platziert und erfiillt kurz vor dem EU-Beitritt nicht die EU- Forderung
der Universalversorgung.*

Die nationale Disaggregation in Kapitel 3.2 hat insbesondere die bei nationalen
Kennzahlen verdeckte Problematik der Diskrepanzen zwischen unterschied-
lichen Regionen sowie das gravierende Problem des Entwicklungsriickstandes

Zum Universaldienst siehe detaillierter Kapitel 4.4.5.

Weiterfiihrend aus Kapitel 5 wird unter der Bereitstellungsgebtihr die Summe aus An-
schlussgebiihr und der anteiligen monatlichen Grundgebiihren verstanden, die zwecks
Anschlusskostendeckung erhoben werden und im Idealfall diese Kosten decken sollen.
Wie bisher wird davon ausgegangen, dass die Anschlussversorgung dem Betreiber Eigen-
wirtschaftlichkeit ermdglichen soll. Aus diesem Grund werden die LDK der Anschliisse
als kostendeckende Preissetzungsgrundlage verwendet. Siehe dazu auch Kapitel 5.1.2.
Vgl. z.B. Ickenroth (1995), S.4ff oder Schenk et al. (1996), S.128f. Eine g#ngige Praxis
war die Querfinanzierung der Defizite (entstehend aufgrund nichtkostendeckender Bereit-
stellungspreise) bei Privatkunden und auf dem Land durch Gewinne bei Geschéftskunden
sowie die Finanzierung der (erschwinglich) glinstigen Lokalverbindungen mit Erlsen aus
Fern- und Auslandsverbindungen. Zum polnischen ehemals staatlichen Betreiber, der
TP S.A,, siehe detaillierter Kapitel 3.3.1.

Zu den ausgewihiten Lindern gehtren drei weitere Beitrittskandidaten in Gestalt von Un-
garn, Tschechien, der Slowakei, sowie Deutschland, Norwegen, Spanien, die USA und
Japan. Zu EU-Richtlinien bzgl. der Universaldienstversorgung siehe Kapitel 4.4.5.
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der lindlichen Gebiete zur "Stadt" deutlich werden lassen.® Damit erfiillte der
nationale Betreiber nicht die Aufgaben, die ihm gestellt wurden, und zu denen
die Anschlussverlegung in léndlichen, unprofitablen Gebieten gehdrte.

Untypisch fiir Telekommunikationsmérkte entschied das polnische Kommunika-
tionsministerium, den Telekommunikationsmarkt schon frith auf Ortsnetzebene
zu 6ffnen. Motiv und Ziel dieser ersten Liberalisierungsschritte in Polen war die
Verbesserung der Flichendeckung mit Anschliissen mit Schwerpunkt auf unter-
entwickelten, meist lindlichen Ortsnetzen. Dabei verfolgte das Kommunika-
tionsministerium die Idee der Zulassung jeweils eines zweiten Betreibers
(neben der TP S.A.) in jeder Region, was offiziell als Betreiber-'"Dyopol" be-
zeichnet wurde. Darliber hinaus begleiteten diese eingeschriinkte Liberalisierung
zusitzliche ordnungspolitische MaBnahmen, welche die spezifische Entwick-
lung der Marktstruktur auf der Ortsnetzebene in Polen geprégt haben.

Im folgenden sollen zunéchst eben diese polenspezifische Ausbildung der Orts-
netzmirkte sowie die sie bedingenden Regulierungseingriffe skizziert werden.
Diese MaBnahmen, die trotz der partiellen Offnung der Netze als erschwerend
fir die Newcomer gewertet werden miissen, werden danach den Forderungs-
maBnahmen seitens des Staates gegeniibergestellt.

Im Anschluss daran wird auf die Frage eingegangen, ob die Zulassung eines
zweiten Betreibers in jedem Ortsnetz zwangsldufig zum Entstehen des durch die
polnischen Behorden unterstellten Dyopols fiihren musste sowie welche wohl-
fahrtskonomischen Auswirkungen solch eine Vorgehensweise mit sich bringt.
Darauf aufbauend wird untersucht, inwiefern diese Szenarien von den polen-
spezifischen Zusatzregelungen beeinflusst worden sind, und es werden die Aus-
wirkungen auf die Ortsnetzmirkte analysiert.

Abschliefend wird das von Polen gewihlte Liberalisierungsszenario der "an

schlussforderndsten" Marktstruktur und dem Regulierungsumfang gegeniiberge-
stellt, die in Kapitel 5 (vgl. Kapitel 5.6) ermittelt wurden. Als Grundlage der fol-
genden Uberlegungen wird die normative Vorgabe der Universaldienstversor-

Zu den Kosten- und Erldscharakteristika der léndlichen Regionen siche Kapitel 5.1.4. Bis
zum Anfang der 90er Jahre oblag der TP S.A. als Monopolisten die Anschlussversorgung
des Landes. Der Betreiber erreichte jedoch nur eine geringe nationale Penetrationsrate, die
zusktzlich zwischen stiidtischen und l4ndlichen Gebieten zuungunsten letzterer stark
differierte (sieche Kapitel 3.2.3 und 3.2.4).

Bis 1997 besaB der Kommunikationsminister die Kompetenz, den Betreiber zu einer be-
stimmten Anschlussverlegung zu verpflichten. Aufgrund der niedrigen Penetrationsraten
auf dem Land liegt es auf der Hand, dass diese theoretische Mdglichkeit in der Praxis
nicht umgesetzt und sanktioniert wurde. Im Jahr 1997 wurde die Eigenttimerfunktion des
Staates gegenilber dem Betreiber dann an den Finanzminister tibergeben. Vgl. Ustawa o
Skarbie Paristwa (1996), insbesondere Art.2 Abs.5 und Minister Lacznosci (2001c), S.5.
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gung angenommen und auf die Verbreitung von Telefonanschliissen auf dem
Land in Polen bezogen.

6.1 Untypischer Liberalisierungsbeginn - Ortsnetze

Der Liberalisierungsbeginn auf der Ortsnetzebene in Polen ist eine im europ#i-
schen Vergleich ungewdhnliche Vorgehensweise, da zur Zeit der polnischen
Ortsnetzliberalisierung die meisten europdischen Linder in diesem Bereich kei-
ne privaten Betreiber zulieBen und die Liberalisierung des Telekommunikations-
marktes dort auf der Ebene der Dienste (Fern- und Auslandsverbindungen sowie
Mehrwertdienste) ihren Anfang nahm. Erst zur zweiten Phase der EU-Liberali-
sierung gehort die Offnung der Ortnetze, die einhergeht mit der Entwicklung
von Entbiindelungsvorschriften, welche die Einfithrung von Wettbewerb in den
bestehenden Ortsnetzen ermdglichen sollen. Aufgrund der komplexen Proble-
matik schreibt die EU diesem von Subadditivitit gekennzeichneten Bereich ei-
nen weitaus gréBeren Regulierungsbedarf als der Diensteebene zu.’

Zusitzlich zu diesem atypischen Liberalisierungsbeginn befand sich die polni-
sche Telekommunikation zu diesem Zeitpunkt in einer anderen (fritheren) Ent-
wicklungsphase als die meisten Telekommunikationsmérkte der EU zum Zeit-
punkt der Offnung des Dienstemarktes. In Polen war der Liberalisierungsbeginn
von einer unzureichend entwickelten Netzinfrastruktur geprigt.® Die Newcomer
sollten die Flichendeckung der Telekommunikationsinfrastruktur verbessern, in-
dem sie die bis dahin von der TP S.A. nicht oder unzureichend angeschlossenen
Regionen versorgten, d.h. die "fehlenden" Anschliisse verlegten. Damit beab-
sichtigten die polnischen Entscheidungstriger offensichtlich eine Teilung der
Netzaufbaukosten bzw. sogar eine Duplizierung der Netze, was aus ckonomi-
scher Sicht zu Wohlfahrtsverlusten filhren musste. Anders ausgedriickt, wéhlte
das polnische Kommunikationsministerium ein Mittel zum Zweck der Versor-
gung, dessen Vermeidung gerade seitens der EU angestrebt wurde.

7 Zu dieser Problematik und der Behandlung der Teilnehmeranschlussleitungen (TAL) als

"wesentliche" Einrichtungen siehe Kapitel 4.4.4. Mit den Entbiindelungsvorschriften soll
Wettbewerb auf dem nachgelagerten Markt der Dienste ermdglicht und einer evtl. 8kono-
misch nicht vertretbaren Duplizierung der Netze (Ineffizienzen) entgegengewirkt werden.

% Siehe dazu Kapitel 3.1,
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6.1.1 Friihe Ortsnetz -"Liberalisierung': Genossenschaften als erste priva-
te Ortsnetz-Betreiber

Bereits vor der Wende (1989) war das Problem der Unterversorgung mit Tele-
fonanschliissen in Polen virulent. Ein besonders dramatisches Bild zeigten vor
allem die Anschlusspenetrationsraten auf dem Land.’

Jahrelange Wartezeiten haben in dieser Situation zur Eigeninitiative der Warten-
den gefiihrt, die in Biirgerkomitees'® zusammengeschlossen begonnen hatten,
eigene Netze aufzubauen. Solche Initiativen, deren einzige Motivation es war,
einen Telefonanschluss zu besitzen, waren sowohl gesetzlich zugelassen, als
auch aus vielen Griinden dem staatlichen Monopolisten willkommen. Die Mit-
glieder der Komitees iibernahmen die Kosten der Planung und der Ausfihrung
des Netzaufbaus, der vom staatlichen Monopolisten genehmigt werden musste.
Die Arbeiten wurden entweder von den Biirgern in Auftrag gegeben oder eigen-
hindig (wie z.B. Graben von Schéchten) ausgefilhrt. Nach der Fertigstellung
ging das so entstandene Ortsnetz ohne Vergiitung in den Besitz des staatlichen
Monopolisten tiber. In manchen Fillen mussten die Griinder der Ortsnetze trotz-
dem noch jahrelang warten, bis ihr Netzteil an das Telekommunikationsnetz des
Monopolisten angeschlossen wurde."!

Die Anderung des Kommunikationsgesetzes'? im Jahr 1995 erweiterte die Rech-
te der Blirgerinitiativen und gab ihnen die Moglichkeit, das Netz nicht nur auf-
zubauen, sondern das erbaute Netz durch das eigene Netzbetreiberunternehmen
in eigener Verantwortung und auf eigene Rechnung zu betreiben. Ein Teil der
Kosten der nach der Anderung des Kommunikationsgesetzes erbauten Netze, die
trotzdem dem Monopolisten {ibergeben wurden, wurde den Komitees auch in
Form von z.B. Freieinheiten wieder verglitet. Im Jahre 1996 gab es mehrere
Tausend solcher Bilrgerkomitees."”

Trotz dieser eingeschrénkten Liberalisierung auf Ortsnetzebene kann im Falle
der Biirgerkomitees jedoch nicht von Wettbewerbern des Monopolisten gespro-
chen werden, sondern lediglich von verzweifelten Biirgergruppen mit relativ
hoher Zahlungsbereitschaft,' fiir die dieser Weg der einzige zur (relativ) schnel-
len Erlangung eines Telefonanschlusses war. Als Beispiele seien hier die Betrei-

% Siehe dazu die Kapitel 3.2.3,3.2.4 und 3.2.5.

Solche Biirgerkomitees bestanden meistens aus einigen Dutzend bis einigen Hundert Mit-
gliedern.

" vgl. ProBdorf (1996), S.82 oder Schenk et al. (1996), S.125f.

12 Ustawa o lacznosci (1990).

13 vgl. ProBdorf (1996), S.82f oder Dornisch (2001), S.387.

Die Investitionskosten wurden von den Komiteemitgliedern (=Teilnehmem) vollstindig
getragen, betrugen also ein Vielfaches dessen, was sie fiir einen reguldren Anschluss
durch den monopolistischen Betreiber hétten bezahlen miissen.
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berunternehmen (Genossenschaften) "OST Tyczyn" oder "ST Wist" genannt,'s
die dank finanzieller Hilfe von der NTCA'® funktionieren konnten und nicht
gewinnorientiert waren. Genossenschaften wie diese haben nicht unwesentlich
zur wirtschaftlichen Belebung der Regionen (u.a. Agrobusiness und Agrotouris-
tik) beigetragen.'?

Diese fiir den Welttelekommunikationsmarkt ungewdhnlichen, fiir Polen aber
charakteristischen Anfinge privater Telekommunikation stellen jedoch heutzuta-
ge kein Rezept flir die flichendeckende Versorgung dar, da der Umfang der be-
nétigten Investitionsmittel national gesehen zu hoch ist und die erwiinschte Ent-
wicklung der Festnetzpenetration eine hohere Geschwindigkeit erfordert. Die
fortschreitenden Zusammenschliisse der privaten Betreiberunternehmen bedeu-
ten fiir die lindlichen Regionen, dass die Idee, mit der die kleinen Firmen ur-
spriinglich gegriindet wurden, sich als nicht tragfihig erwiesen hat.'*

6.1.2 Institutionelle Besonderheiten der polnischen Lizenzierungs-Losung

In Kapitel 5.5 wurde das Marktszenario der Lizenzierungspflicht mit (befriste-
ten) Exklusivrechten vorgestellt. Die Exklusivrechte gaben dem Betreiber die
Méglichkeit, innerhalb des Unternehmens querzusubventionieren, um die als
Gegenleistung eingegangene Verpflichtung der Anschlussverlegung realisieren
zu kénnen. Der Regulierer konnte unter diesen Umstidnden vom Betreiber die
Erfiillung von quantitativen Universaldienstaufgaben (Versorgungsgrad) verlan-
gen, die nur zu nicht kostendeckenden, aber "erschwinglichen" Bereitstellungs-
preisen bei gegebener Zahlungsbereitschaft zu erreichen sind."

In Polen wurde eine Lizenzierungs (Konzessionierungs-)*-Losung gewihlt, die
sich jedoch von dem oben skizzierten Prinzip in drei wesentlichen Punkten
unterschied. Erstens wurde nicht ein Betreiber in einer Region konzessioniert,
sondern die Konzession betraf den zweiten Betreiber in jedem Regionalmarkt,
der als Konkurrent fiir den Incumbent auf den Markt kam. Zweitens war an die

15 “Okregowa Spoldzielnia Telekomunikacyjna w Tyczynie" besaB Ende 2000 knapp iiber
7,5 Tsd. Teilnehmer, "Spéldzielnia Telekomunikacyjna - Wist" besaB zur selben Zeit fast
6,3 Tsd. Teilnehmer. Vgl. URT (2001) und Maciejewski (1999).

NTCA - National Telephone Cooperative Association - ist eine amerikanische, nationale
Vereinigung, die tiber 500 kleine, l4ndliche und unabhiingige Telekommunikationsbetrei-
ber reprisentiert. Siche Internet-Seiten der NTCA unter: http:/www.ntca.org, Stand
09.2001.

17" vgl. Pajdowski (1996), S.3.

Zu den Unternehmenszusammenschlusstendenzen siehe auch Kapitel 3.3.2.

In diesem Fall sollten kostendeckende Preise als Preise verstanden werden, die dem Er-
schwinglichkeitsprinzip nicht entsprochen hitten und sich auf Dienste (Anschluss, Grund-
gebithr) beziehen, deren Bereitstellung zu "erschwinglichen" Preisen erwlinscht war.

2 Die Begriffe der Konzession und der Lizenz werden als Synonyme verwendet.
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Konzession keine Zusicherung gebunden, dass (im polnischen Fall) die zwei
Betreiber {iber einen Zeitraum hinweg vor weiteren Markeintritten geschiitzt
gewesen wiren.?! Drittens war die Konzession fiir die Newcomer an die Ent-
richtung einer Konzessionsgebithr gebunden.?

Versteigerungsverfahren und Konzessionsgebiihr

Die Novelle (1995) des alten Kommunikationsgesetzes (1990)* verpflichtete
den Kommunikationsminister, das ganze (verbleibende) Landesgebiet auf Orts-
netzbetreiberebene im Konzessionsverfahren zu "dyopolisieren" d.h. in jeder
Woivodschaft* einen zweiten Betreiber (neben der TP S.A.) zuzulassen.”

Bei mehr als einem neuen Bewerber um die Konzession galt seit 1995 ein drei-
stufiges Versteigerungsverfahren, wobei die vorgelegten Angebote auf jeder
Stufe mit einem Punktesystem bewertet wurden. Wihrend der ersten Stufe wur-
de das Angebot allgemein, in der zweiten Stufe unter technisch-6konomischen
Gesichtspunkten bewertet. In der dritten Stufe wurde der Hohe der gebotenen
Konzessionsgebithr ein Punktwert zugeordnet.® Die Hohe der Konzessions-
gebtihr hat dabei das de facto wichtigste Auswahlkriterium dargestellt, da diese
Gebiihr eine Einnahme des Staatshaushaltes bedeutete.

2l Ein weiterer Markteintritt - vorausgesetzt, es gab Interessenten dafir - lag in der Hand des

Ministers, der eine weitere Konzessionsausschreibung veranlassen bzw. unterlassen konn-

te. So konnte der Minister de facto die Entwicklung bzgl. der Betreiberzahl auf dem jewei-

ligen Markt zugunsten bzw. zuungunsten der zwei bestehenden Betreiber gestalten. Das

Fehlen einer Exklusivititszusicherung in der Konzession konnte jedoch, allein aufgrund

der EU-Beitrittsbemithungen Polens und der damit verbundenen Anpassung an das rechtli-

che Umfeld sowie der Arbeiten an einem neuen Telekommunikationsgesetz, keine Hoff-
nungen bzgl. eines institutionell langfristig unterstiitzten "Dyopols" wecken.

Dornisch (2001) nennt die Konzessionsgebiihr eine start-up penalty, also sozusagen eine

Markteintrittsstrafe fiir die Newcomer. Vgl. Dornisch (2001), S.389.

Ustawa o {acznosci (1990). Die bis zum Zeitpunkt der Novelle erteilten Genehmigungen

wurden automatisch in Konzessionen umgewandelt.

Fiir Telekommunikationszwecke wurde das Landesgebiet in sog. Nummerierungszonen

eingeteilt, die sich mit den (49) Woivodschaften vor der Verwaltungsreform deckten (vgl.

Abb. 3-15). Jeder Nummerierungszone wurde eine eigene Vorwahl zugeordnet.

3 vgl. z.B. Rézynski (1998), S.3 oder Dornisch (2001), S.387. Die genauen Konzessionsbe-
dingungen sowie die Ausschreibungsdokumentation, die jeder Bewerber erwerben musste,
sind nicht 8ffentlich. Vgl. zum Beispiel Minister Lacznosci (1997b), §4 Pkt.2.

26 Vgl. z.B. Minister Lacznosci (1997b), §4 Pkt.1 oder R6zynski (1998), S.3. Die ersten zwei
Stufen #hneln in Wirklichkeit mehr einem Auswahlverfahren als einer Versteigerung,
werden jedoch vom Kommunikationsministerium als Teil der Versteigerung dargestellt.
Die minimale H8he der Konzessionsgebithr wurde anhand einer Formel berechnet, die
sich auf Bevdlkerungszahl und -dichte in der jeweiligen Region stiitzte. Siehe dazu Mini-
ster Laczno$ci (1999f).
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Laut den Daten iiber die Hohe der Konzessionsgebiihren (jeweilige Siegesgebo-
te) fiir 18 Woivodschaften (inkl. Warschau) variierten diese zwischen 0,6 bis
140 Mio. EUR pro Woivodschaft.’ Die beiden héchsten Gebote betrafen die
Warschauer Woivodschaft, die als letztes zu konzessionierendes Gebiet Ende
1998 versteigert wurde.”® Die verfiigbare Konzessionsgebiihrenhohe fir die
restlichen 17 Woivodschaften (exkl. Warschau) hatte eine Spannweite von 0,6
bis 82,4 Mio. EUR.”®

Um diese KonzessionsgebiihrenhShen als Belastung fiir die Investitionstétigkeit
der Newcomer darstellen zu kénnen, miissen die Festnetzpenetration sowie die
Bevélkerungszahlen filr die jeweiligen Woivodschaften betrachtet werden, und
es hat eine grobe Umrechnung dieser Gebilhren pro zu verlegenden Anschluss
zu erfolgen. Da im Jahr 1998 die letzten Konzessionierungen stattfanden, wer-
den die Angaben fiir dieses Jahr zugrundgelegt. Die OECD-Durchschnittspene-
tration von Festnetzanschliissen betrug im Jahr 1998 ca. 50%° und wird fiir
diese Kalkulation als Soll-Zustand gewihit. Betrachtet man die Gebiihrenhéhe
in den jeweiligen Woivodschaften zusammen mit den genannten Gré8en und
wird unterstellt, dass die Newcomer die fehlenden Anschliisse verlegen sollten,
um die regionale Penetrationsrate auf 50% zu steigern, so ergibt sich abhéngig
von der Woivodschaft eine konzessionsgebiihrenverursachte Belastung dieser
Betreiber von 3,9 bis 535,1 EUR pro zu verlegenden Anschluss. Der arithmeti-
sche Mittelwert dieser Belastung liegt bei der Betrachtung der 18 Woivodschaf-
ten bei 140,5 EUR pro Anschluss.” Es ist keine Frage, dass dies eine gravieren-

21 vgl. Piotrowski, Tokarz (2001). Das konzessionierte Gebiet und somit die Konzessionsge-

bithr konnte auch weniger als eine ganze Woivodschaft umfassen. Fiir die genaue regiona-

le Abdeckung der einzelnen Konzessionen siehe Minister Lacznosci (2000k).

Dabei lag die KonzessionshShe bei der ersten Runde der Versteigerung bei 245 Mio. EUR

(Elektrim - El-Net) und wurde vom Kommunikationsministerium infolge einer Klage auf

140 Mio. gesenkt. Die zweithdchste Konzessionsgebtthr (105 Mio. EUR) bezahlte Netia

ebenfalls fiir die Warschauer Woivodschaft. Warschau bildet dabei einen Sonderfall bzgl.

der Hbhe der Konzession, der mit dem im nationalen Vergleich sehr hoch eingeschtitzten

Wert des Warschauer Marktes erklirbar ist. Vgl. Rézynski (1998a), Jadcza (1999b), Mar-

gas (2001) oder Piotrowski, Tokarz (2001).

¥ vgl. Piotrowski, Tokarz (2001).

3 ygl. OECD (2001), S.81.

31 Fir Warschau wurde bei dieser Berechnung die niedrigere der beiden Konzessionsgebiih-
ren (105 Mio. EUR) verwendet. Diese Umrechnung ist natilrlich als starke Vereinfachung
zu sehen und schon aufgrund des bei 50% festgelegten Versorgungsgrades und der An-
nahme, dass die Newcomer allein diese Versorgungsverbesserung herbeifiihren sollten,
mit Vorsicht zu interpretieren. In der Praxis haben die privaten Betreiber bis zum heutigen
Zeitpunkt weit weniger Anschliisse verlegt, als durch die 0.g. Annahme festgelegt wurde,
womit die Geblihrenbelastung pro Anschluss bei einem Vielfachen des Berechnungser-
gebnisses liegen diirfte. SchlieBt man bei der Mittelwertbildung die "teuerste" Region

28
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de Benachteiligung der Newcomer bedeutete, denn die TP S.A. durfte ohne
Konzessionsgebilhren im gesamten Landesgebiet titig sein.

Einschrinkung der Gebiete

Wie schon angedeutet wurde, durften die zu versteigernden Konzessionen das
Gebiet einer Woivodschaft nicht iiberschreiten. Oftmals wurden Lizenzen ledig-
lich fiir einzelne Gemeinden bzw. zusammenhéngende Gruppen von Gemeinden
ausgeschrieben.”? Das Ergebnis davon war, dass sehr viele, meist nur lokal oder
regional agierende Betreiber (mit anfangs maximal ein paar Tausend Kunden)
zugelassen wurden, die nicht iiber die nétigen finanziellen Reserven verfiigten,
die zum Aufbau von gréBeren Netzen notwendig sind, und keine Gefahr fiir den
teuren und qualitativ schlechten staatlichen Betreiber darstellen konnten.*

In den jeweiligen Lizenzregionen befanden sich sowohl lidndliche als auch
stidtische Gebiete. Die neuen Betreiber traten zu einem Zeitpunkt in den Markt,
zu dem die profitabelsten (Geschifts-) Kundengruppen vom nationalen Betrei-
ber bereits angeschlossen worden waren*® Der anfingliche Ausschluss der
GroBstidte aus den Konzessionen® schiltzte die Position und die besten Einnah-
mequellen der TP S.A. und verwehrte den Newcomern den Zutritt zu méglichen
Finanzierungsquellen der bei unprofitablen Anschlilssen entstehenden Defizite.

Diensteebene und Preissetzung

Weitere Einschrinkungen der Titigkeit der neuen, privaten Betreiber bezogen
sich auf den nachgelagerten Markt der Dienste sowie auf ihre Preissetzungsmog-
lichkeiten und verstirkten zusitzlich das vorhandene Ungleichgewicht zwischen
ihnen und dem Incumbent.

Die Dienste, die Newcomer anbieten durften, beschrinkten sich auf die Orts-
netzebene, also auf lokale Verbindungen. Die TP S.A. hingegen bot alle Arten
von Verbindungen an und hatte zusétzlich im Fernbereich ein rechtlich bis Mitte

Warschau aus, so liegt die mittlere Gebilhrenhhe in den tibrigen 17 Regionen c.p. bei
117,2 EUR pro Anschluss.

32 vgl. Rézyhiski (2000a) oder Dornisch (2001), S.387.

3 vgl. Rézynski (2000a), S.2. Die begrenzten Mittel und gleichzeitig hohen Investitionskos-
ten (inkl. Konzessionsgebiihren) fithrten im Laufe der Zeit entweder zum Untergang die-
ser Unternehmen oder zum Zusammenschluss (Holding) bzw. Ubernahme durch gréBere
Betreiber (siche Kapitel 3.3.2).

3 Nach Schitzungen bringt ein 20%-iger Anteil der Geschaftskunden rund 80% der Erlose
ein. Vgl. Rézyriski (2000a), S.3.

3 vgl. z.B. Minister Lacznosci (1997b), §1 sowie Dornisch (2001), S.387f. Konzessionen
fir ganze Woivodschaften umfassten meist nicht die jeweiligen Hauptstiidte (GroBstidte)
der Regionen, die im Zuge einer weiteren Ausschreibung zu einem spiteren Zeitpunkt ver-
geben wurden.
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2000 und de facto bis Mitte 2001 gesichertes Monopol.*® Auf der Ebene der in-
ternationalen Verbindungen bleibt die TP S.A. laut Telekommunikationsgesetz
bis Ende 2002 alleiniger Anbieter.” Damit besaB/besitzt das Unternehmen zu-
sitzlich zu seiner stirkeren und privilegierten Position zwei Dienstebereiche, in
denen es Monopolanbieter war/ist, und die damit gesicherte Finanzierungsquel-
len fur die Defizitdeckung der Anschlussverluste darstellen.

Bei der Preissetzung fiir Ortsgespriche galt wiederum das gleiche Prinzip der
Erschwinglichkeit wie fiir Bereitstellungsgebiihren, d.h. die Preise fiir lokale
Verbindungen wurden unter ihren tatsichlichen Kosten angesetzt. Eine regional
(Stadt/Land) differenzierte Preissetzung in bezug auf die Anschluss-, Grund-
und Ortsverbindungsgebiihren war wegen der institutionell vorgegebenen Be-
treibertarifeinheit®® nicht méglich. Trotz der unterschiedlichen Kostenmerkmale
beider Gebietsarten galten stddtische und ldndliche Anschliisse als das gleiche
Produkt.

Aus diesem Grund gab die eigentlich gegebene Preissetzungsfreiheit (Bereitstel-
lungsgebiihr, lokale Verbindungen) den privaten Betreibern nicht die Moglich-
keit, die Preise fiir ihre Dienste oder Produkte an den tatsdchlichen Kosten der
Bereitstellung auszurichten. Um mit der TP S.A. um Kunden konkurrieren zu
kénnen, mussten sie ihre Preise an denen des Incumbents ausrichten.”® Diese
Preise mussten wiederum fiir ihr gesamtes Titigkeitsgebiet iibernommen wer-
den.

6.1.3 (Eingeschrinkte) Forderungsmafinahmen des Staates in bezug auf
liindliche Anschliisse

Neben den vorgestellten MaBnahmen, welche die neuen Ortsnetzbetreiber in
ihrer Tétigkeit einschrénkten und den Sinn ihrer Zulassung, ndmlich die Verbes-
serung der Anschlussversorgung auf dem Land, untergruben, gab es ab 1999
eingeschrinkte Forderungsmafinahmen fiir auf dem Land investierende Betrei-
ber. In den offiziellen Dokumenten des Kommunikationsministeriums bzw. den
rechtlichen Vorschriften wird das Problem der Netzunterentwicklung liandlicher

36

Siehe dazu Kapitel 3.3.3 zu Problemen beim Wettbewerbsbeginn im Fernbereich.
3

Vgl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.135. Bereits Ende 2001 stellt jedoch VoIP
(Voice over Internet Protocol) eine Bedrohung der monopolistischen Position der TP S.A.
bei internationalen Verbindungen dar. Die Anfinge der Erodierung dieses monopolisti-
schen Marktes werden in Kapitel 3.3.4 behandelt.

Jeder Betreiber musste in seinem gesamten T4tigkeitsgebiet filr gleiche Dienste gleiche
Preise verlangen.

Vgl. Schenk et al. (1996), S.128f und S.136 sowie Minister Laczno$ci (2000m). Es wird
unterstellt, dass bei diesen beiden Gebiihren die Preise der Newcomer sowie der TP S.A.
aufgrund der Vorgabe der Erschwinglichkeit unter den tatsfichlichen Kosten der Bereit-
stellung liegen.

38
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Regionen und der Forderung dieser Regionen erst ab 1999 erw#hnt und mit-
behandelt.

In der Verordnung des Kommunikationsministers vom 9.09.1999* wird auf die
Moglichkeit der Betreiber hingewiesen, einen Zugangsdefizitausgleich zu for-
dern, wenn sie eine ausreichende Anzahl an Anschliissen auf dem Land verlegt
haben. Laut der Verordnung vom 29.09.2000* besteht die Méglichkeit der
Ratenzahlung der Konzession und der Senkung der Ratenhéhe fiir Unterneh-
men, die diese Bedingung erfilllen.? Die dritte Erwihnung von lindlichen
Regionen ist in der Verordnung des Wirtschaftsministers vom 11.09.2001* zu
finden und bezieht sich auf die Nutzung der Ressourcen des analogen Mobil-
funknetzes NMT-450 als festen Netzzugang auf dem Land (siehe Kapitel 6.4).

Von diesen drei expliziten Erwihnungen des Problems der ldndlichen An-
schlussversorgung ist die Regelung bzgl. des Zugangsdefizitausgleichs am be-
deutendsten.* Diese gibt Betreibern, die tatsichlich auf dem Land investieren,
die Moglichkeit, die dabei entstehenden Defizite auszugleichen, und kénnte bei
Unsicherheit in Entscheidungssituationen fiir einen Ausbau der ldndlichen Infra-
struktur sprechen.*

Zugangsdefizitausgleich*

Ein Zugangsdefizit entsteht, wenn der Betreiber aufgrund nicht kostenorientier-
ter Tarifstrukturen keinen (anschluss-) kostendeckenden Bereitstellungspreis

40 ygl. Minister Eacznosci (1999c).

41" vgl. Minister Lacznosci (2000d).

2 50% der Konzessionsgebiihr muss innerhalb von 14 Tagen ab Ausstellung entrichtet wer-
den, der Rest darf auf maximal 6 Raten und 6 Jahre aufgeteilt werden. Eine Ausnahme bil-
den UMTS -Konzessionen. Vgl. Minister Lacznoéci (2000d), §1 Abs.1 Pkt 2a-c.

43 ygl. Minister Gospodarki (2001).

Ein genereller Bezug (unter anderem) auf lindliche Regionen kann auch im neuen Tele-

kommunikationsgesetz gefunden werden, wonach es keiner Genehmigung fiir den Aufbau

eines Telekommunikationsnetzes bedarf, dessen simtliche Anschliisse auf dem Gebiet
einer Gemeinde lokalisiert sind. Es kann jedoch hier nicht beurteilt werden, in welcher

Form eine Zusammenschaltung eines solchen Gemeindenetzes mit dem nationalen Netz

erfolgt und in welcher Weise dies die Bedingungen vertindern kdnnte. Das Telekommuni-

kationsgesetz behandelt das Problem des Zugangsdefizits nur am Rand, indem es auf noch
zu erfolgende Verordnungen verweist. Vgl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.5,

Art.81 Pkt.2 und 3.

Es kann nicht beurteilt werden, in welcher Form, in welchem AusmaB und Zeitraum diese

Zahlungen in der Praxis eingefordert werden (kénnen) und ausgezahlt werden, da diese In-

formationen nicht dffentlich sind.

Anstelle eines Zugangsdefizitausgleichs kdnnen vom jeweiligen Land auch andere Mecha-

nismen wie z.B. die Einrichtung eines Universaldienstfonds angewendet werden, der von

der Europiischen Union als eine der Mdglichkeiten aufgefiihrt wurde. Vgl. Europiisches

Parlament (1997), Anhang III und Minister Eacznosci (2001e).
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vom Endkunden verlangen kann.*” Das Defizit kann der Betreiber unterneh-
mensintern quersubventionieren, wenn die zusétzlichen Vorteile (inkl. Erlose)
aus diesen Anschliissen hoch genug sind, d.h. er imstande ist, genug Mittel zu
erwirtschaften, um den Verlust decken zu kénnen. Die Moglichkeit der internen
Quersubventionierung der entstehenden Defizite besteht nicht, wenn

o Wettbewerb auf demjenigen Markt herrscht, der als Finanzierungsquelle
dient (dienen kdnnte), z.B. dem nachgelagerten Markt der Dienste;

¢ rechtliche Einschriinkungen der Tétigkeit vorhanden sind, die den Betreiber
von anderen Mirkten ausschlieBen, die als Finanzierungsquelle dienen kénn-
ten (z.B. Beschrinkung der Dienste auf die lokale Ebene);

e asymmetrische Machtverteilung zwischen Betreibern mit zusétzlicher asym-
metrischer Zuweisung von Rechten gegeben ist, die in der Benachteiligung
mancher Unternehmen (ungleiche Quersubventionierungsquellen) resultiert.

Bis zum Erreichen einer kostenbasierten (balancierten) Tarifstruktur ist es laut
der Europiischen Union (befristet) zuldssig, einen Zugangsdefizitausgleich an
die Betreiber auszuzahlen, deren Defizit aus der Bereitstellung universeller
Dienste herriihrt.*® Der Zugangsdefizitausgleich soll einem Investitionsstop auf-
grund fehlender Rentabilitét der Investitionen entgegenwirken bzw. defizitire
(doch politisch erwiinschte) Investitionen mittragen.

Im Jahr 1999 wurden vom Kommunikationsministerium insgesamt 25 lokale
Betreiber zur Erhebung eines Zugangsdefizitausgleichs zugelassen.*

In Polen wurde das Prinzip des Zugangsdefizitausgleichs ausschlieBlich an
unrentable Anschlussinvestitionen auf dem Land bzw. in schwer zugiéinglichen
Regionen gebunden.® Bei der Berechnung des Zugangsdefizitausgleichs, der
aufgrund der nicht vollstdndigen Neuausrichtung der Tarife seit 1999 erhoben
werden darf, miissen folgende Faktoren beriicksichtigt werden:

¢ Die Differenz zwischen den getragenen und begriindeten Investitions- und
Bereitstellungskosten der Anschliisse auf dem Land und den Einnahmen aus
der Anschlussbereitstellung sowie aus Diensten (pro Anschluss), die diese
Anschliisse generieren (exkl. der Ausgleichseinnahmen);

47 vgl. URT (2001c), S.16. Die nichtkostendeckenden Preise werden durch die Bedingung

der erschwinglichen Preissetzung erzwungen, die dem Universaldienstprinzip zugrunde
liegt. Siehe auch Kapitel 4.4.5.

Vgl. Europ#ische Kommission (1998), Anhang I, Pkt.1. Das Defizit wird als Nettokosten
des Universaldientes bzw. als Universaldienstlast bezeichnet. Siehe dazu Kapitel 4.4.5.
Fur die Liste der im Jahr 1999 zugelassenen Unternehmen siehe Minister Lacznosci
(2000n). Analoge Daten fiir 2000 sind nicht publiziert.

Vgl. Minister Eacznosci (1999¢c), §10 Pkt.1 und Pkt.2.
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o das Verhiltnis zwischen der Anzahl der auf dem Land angeschlossenen Teil-
nehmer und den Teilnehmern, die insgesamt von diesem Betreiber im Vor-
jahr angeschlossen wurden;*'

e der Grad der Nicht-Rebalancierung der Tarife.*

In Polen betrug die vom Kommunikationsminister fiir 2000 empfohlene Hohe
des Ausgleichs 0,05 PLN (ca. 0,012 EUR) pro Minute, was zusammen mit den
Forderungen des polnischen Incumbents TP S.A. in Tab. 6-1 dargestellt wird.

Die TP S.A. bemiihte sich auch im Jahr 2001 um einen Zugangsdefizitausgleich,
trotz der im Mai 2001 erfolgten 40%-igen Erh6hung der monatlichen Grundge-
bithr® und gleichzeitigen Senkung der Anschlussgebithr um 35%.* Die Forde-
rung eines Zugangsdefizitausgleichs von einem Unternehmen, das die An-
schlussgebiihr senkt und gleichzeitig einen Ausgleich von Anschlussverlusten
fordert, wurde als gezielte Wettbewerbsbehinderung in Ortsnetzen beurteilt.*

Wie in Tab. 6-1 zu sehen ist, hat die TP S.A. bei der Festlegung der Ausgleichs-
héhe in kurzer Zeit hohe Abschldge vorgenommen, was auf eine anfénglich star-
ke Uberhshung des Wertes schlieBen lasst.*

3! vgl. Minister Lacznosci (1999¢), §10 Pkt.8 und Pkt.10. Der Zugangsdefizitausgleich, der
auf jede Abrechnungseinheit aufgeschlagen wird, kann nur verlangt werden, wenn der An-
teil der auf dem Land verlegten Anschliisse mindestens 20% der gesamten Neuanschliisse
des jeweiligen Betreibers im jeweiligen Jahr betrigt. Der die Zuzahlung verlangende Be-
treiber ist verpflichtet, die Kalkulation dem Kommunikationsminister und dem Betreiber,
von dem die Zuzahlung verlangt wird, vorzulegen. Die Zugangsdefizitausgleichszahlun-
gen sind dabei klar von den Zusammenschaltungsentgelten zu trennen.

52 Vgl. Minister Lacznosci (1999¢), §10.

53 Die Grundgebtihr bildet einen wichtigen Bestandteil bei der Kalkulation der Universal-
dienstlast. Verfinderungen ihrer Hohe missen bei der Kalkulation berticksichtigt werden.

5% vgl. Nowak (2001). Ungeachtet dessen beriicksichtigte das Unternehmen in der vorgeleg-

ten Analyse fiir 2001 nicht vollstindig die Einnahmen, die ihm aus dem zusttzlich gene-

rierten Verkehr zuflossen, sondern lediglich die fixen Bereitstellungsgebiihren. Auch wur-
den die Kosten der lokalen Infrastruktur nicht aufgegliedert, sondern als "gesamte Infra-
strukturkosten" behandelt. In die Kalkulation wurden ebenfalls die laufenden Bereitstel-
lungskosten miteinberechnet. Die Definition des Verkehrs, der das Defizit finanziert, wur-
de begrenzt, wobei internationaler Verkehr, der im TP S.A.-Netz durchgeleitet oder termi-
niert wird, unberiicksichtigt blieb. Diese Kalkulationsweise sowie die Annahme, dass die

Anschlussgebithr und die Grundgebithr unvertindert blieben (keine Rebalancierung),

konnte die URT nicht von der Richtigkeit und der Genauigkeit der Angaben tiberzeugen.

Vgl. URT (2001c), S.17f und Kapitel 3.3.1.

Die Senkung der Anschlussgebiihr und gleichzeitige Anwendung zahlreicher Promotions-

maBnahmen im Anschlussbereich klimen einer Verlagerung dieser freiwilligen Werbungs-

kosten auf die Mitbewerber mittels des Zugangsdefizitausgleichs gleich.

56 Der urspriinglich von der TP S.A. geforderte Ausgleich in Hohe von 0,0892 EUR wich
von der Empfehlung des Ministers fiir 2000 um 644% ab. Fraglich bleibt, ob die TP S.A.
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Kommunika- TP S.A.-Forderung
tionsministe- TP S.A. fir in % des ministeria-

rium fir len Ausgleichs
2000 | 2001 | 1999 | 2000* { 2001 2000 2001

(in Eurocent)®’

Ausgleich des Zugangs-
defizits pro Abrech- 1,2 0,79 892 | 3,44 | 1,21 | 286,7% | 153,2%
nungseinheit

*Die Forderung der TP S.A. fir 2000 stellt den vom Unternehmen angeglichenen Wert dar.

Quelle: Minister Eqczno$ci (20005); URT (2001c), S.13 und S.17 sowie Minister £qcznosci
(20001).

Tab. 6-1: Héhe des Zugangsdefizitausgleichs; Empfehlung des Kommunika-
tionsministeriums und Forderung der TP S.A., 2000-2001°

Die Einfiihrung eines Zugangsdefizitausgleichs wird an dieser Stelle nicht im
Hinblick auf seine Vor- und Nachteile als Ausgleichsmechanismus analysiert.”
Sie stellt jedoch als (ein) mogliches Instrument ein wichtiges Element dar, das
den Betreibern zu Eigenwirtschaftlichkeit verhelfen und so den Ausbau der
landlichen Netze férdern kdonnte.

Ratenzahlung der Konzessionsgebiihr und Senkung der Ratenhéhen

Auch diese Méglichkeit besteht nur fiir Betreiber, die im jeweiligen Jahr einen
20%-igen Anteil an lindlichen Einwohnern unter ihren Jahresneuanschliissen
aufweisen konnen.® In diesem Fall darf der Betreiber eine Senkung der Gebiih-
renrate in Héhe von 1.000 EUR fiir jeden angeschlossenen Teilnehmer auf dem

trotz der Ausnahmerechte, die sie in manchen Bereichen noch genieBt, und ihrer oben dar-
gestellten Handlungsweise weiterhin ein Recht auf den Defizitausgleich haben solite.

Die Umrechnung der Werte des Kommunikationsministeriums 2000 und die TP S.A. 1999
und 2000 erfolgt zum Wechselkurs 1 EUR= 4,17 PLN, der fir diesen Zeitraum vom Kom-
munikationsministerium angenommen wurde. Der Betrag fiir die TP S.A. und das Kom-
munikationsministerium filr 2001 wird nach dem filr 2001 von der URT vorgegebenen
Wechselkurs von 1 EUR=3,79 PLN umgerechnet. Vgl. Minister Lacznosci (2000j); URT
(2001c), S.13 und S.17 sowie Minister Lacznosci (20001).

Die URT gibt keinen eigenen Vorschlag bzgl. der H6he des Ausgleichdefizits an, sondern
beruft sich lediglich auf den Wert des Kommunikationsministeriums fiir 2001. Vgl. URT
(2001c), S.16f. Eine EU-Empfehlung fir die H6he des Zugangsdefizitausgleichs besteht
nicht. Es ist davon auszugehen, dass die Zahlungen eines Zugangsdefizitausgleichs bis
zum geplanten Erreichen einer kostenbasierten Tarifstruktur in Polen weiterhin gesenkt
und zum Ende 2003 vollstindig aufgehoben werden.

Zu den Vor- und Nachteilen der Ausgleichs- bzw. Fondsl§sung siehe z. B. Ickenroth
(1995), S.21ff.

Vgl. Minister Lacznosci (2000d), §1 Abs.3. Als "Land" werden hier l4ndliche Gemeinden
und Orte mit bis zu 20 Tsd. Einwohnern verstanden. Der Betreiber muss dabei mindestens
500 l4ndliche Teilnehmer angeschlossen haben.
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Land verlangen.®' Die Senkung der Ratenhdhe bedeutet allerdings keinen Erlass
in diesem Umfang, sondern lediglich eine Verldngerung der Abzahlungsfrist
dieses Betrages um 10 Jahre.®? Kurzfristig kdnnte dies einen hilfreichen Faktor
beim laufenden Ausbau der Netze darstellen, da die Biirde der Investitionstriger
im entscheidenden Moment gemindert wird. Ob jedoch die Senkung der Raten-
hohe, in bezug auf die absolute H6he mancher Konzessionsgebiihren, in der
Praxis ausbauftrdernde Effekte haben konnte, ist fraglich. Zudem bedeutet die
Regelung, dass die jeweiligen Betreiber die Belastung der hohen Konzessions-
gebiihr auch dann noch mit sich tragen, wenn der Markt bereits liberalisiert sein
wiirde und neue Mitbewerber keine Gebithrenbelastung hitten.®®

Zusammenarbeit der Bevilkerung/der Gemeinden mit der TP S.A.

Zwecks Forderung der Anschlussverbreitung bestand in den Jahren bis 1998
ebenfalls die Méglichkeit der Zusammenarbeit des nationalen Betreibers mit der
lindlichen Bevdlkerung. In Form von "Gesellschaftlichen (Genossenschaftli-
chen) Telefonisierungskomitees" (Spoteczne Komitety Telefonizacji - weiterhin
SKT) arbeiteten die Landbewohner, reprisentiert durch die Gemeindeverwaltun-
gen, mit der TP S.A. zusammen. Diese Form der Eigeninitiativen, die auf das
Wohlwollen des Betreibers angewiesen war, verfolgte das Ziel, den Anschluss
ihrer eigenen Regionen zu fordern und zu beschleunigen. Die SKT's hatten
allein im Jahr 1998 einen Investitionsbeitrag in H6he von 8% der gesamten
"ldndlichen" Investitionsmittel der TP S.A. fiir dieses Jahr aufgebracht.

Im Jahr 1999 wurde die Zusammenarbeit mit den SKT's durch die TP S.A. been-
det.* Die Versorgung der lindlichen Regionen blieb so in der Hand der TP S.A.
und der privaten Betreiber,* die zum Teil ihren Ursprung in den erwéhnten Biir-
gerinitiativen hatten.

6! Gesamte Senkung der Ratenhdhe = Anzahl der angeschlossenen, landlichen Teilnehmer *
1.000 EUR.

62 ygl. Minister Eacznosci (2000d), §1 Abs.3.

Zu den Hohen der Konzessionsgebiihr sieche Kapitel 6.1.2, Abschnitt "Versteigerungsver-

fahren und Konzessionsgebiihr". Ab dem 1.01.2002 betriigt die Hohe der Genehmigungs-

gebtihr fiir das Festnetz 2.500 EUR, im Mobilfunk 5.000 EUR. Dies diirfte vor allem fiir
auf dem Land investierende Betreiber eine wesentliche Investitionserleichterung darstel-
len. Vgl. Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.3 Abs.1 und 2 und Minister Lacznosci

(2000b), §2.

# vgl. Minister Eacznosci (2001c), S.31.

% Im Fall der privaten Betreiber wurden in der Konzession Anforderungen bzgl. der anzu-
schlieBenden Menge an Teilnehmern festgehalten. Da die Konzessionen nicht 6ffentlich
waren, kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, ob ebenfalls der Bezug auf anzu-
schlieBende Teilnehmer auf dem Land enthalten war.
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Im folgenden wird nun die Frage untersucht, ob die Zulassung eines zweiten
Netzbetreibers in einem Ortsnetz zwangsldufig zum Entstehen eines Dyopols
fithrt, was von den polnischen Entscheidungstrdgern a priori unterstellt wurde.
Im Anschluss daran werden die polenspezifischen Zusatzregelungen, die oben
skizziert wurden, in die Analyse miteinbezogen und ihre Auswirkungen auf die
Ortsnetzmirkte untersucht.

6.2 Bestand und 6konomische Bedeutung eines Betreiber-Dyopols
im Ortsnetz

Die Idee der Etablierung eines "Dyopols" seitens des Kommunikationsministe-
riums flihrt bei kritischer Betrachtung zu dem Ergebnis, dass aufgrund der be-
sonderen technischen und 6konomischen Eigenschaften von Ortsnetzinfrastruk-
turen (siehe Kapitel 2) der Markteintritt eines zweiten Betreibers in ein Gebiet
nicht zwingend zum Entstehen eines Dyopols fithren muss. Da der betrachtete
Ortsnetzmarkt stark von seinem leitungsgebundenen Charakter beeinflusst wird,
muss die Untersuchung der entstehenden Marktstrukturen unter rdumlichen As-
pekten erfolgen. Die verschiedenen méglichen Marktformen, die sich aus dem
Markteintritt eines zweiten Ortsnetzbetreibers entwickeln kénnen, werden ver-
einfacht in Abb. 6-1 dargestellt.®

Monopol
(A versor%
gesamtes Gebiet)

2 Betreiber
(A und B versorgen
unterschledllche eile
des Ortes, keine Dupli-
zierung der Anschlisse)
Dyopol Dyopol
Wottbewarb der (Netze von A und B
etreiber vor der uberlappen sich teil-
Anschlussverlegung) weise oder volistandig,
t;&tzuerung der
chltisse)
KEIN ANSCHLUSS ANSCHLUSS des Ortes
des Ortes vorhanden BESTEHT
Eigene Darstellung.

Abb. 6-1: Mbogliche Marktstrukturen in einem Ortsnetz bei zwei Netzbetreibern

% In der Abbildung wird das Fehlen von Entbiindelungsvorschriften gem4B der polnischen
Situation unterstellt.

317



Es wird dabei von zwei zeitlich unterschiedlichen Situationen ausgegangen: zum
einen ist eine Region noch gar nicht angeschlossen (links - kein Anschluss), zum
anderen sind bereits Anschliisse eines Betreibers verlegt (rechts - Anschluss
besteht).

Ist die Region noch gar nicht angeschlossen, so kann zumindest theoretisch von
einem Dyopol der "Anbieter, die um zukiinflige Kunden konkurrieren, gespro-
chen werden. Die Konkurrenz zielt auf das Erhalten von verbindlichen Kunden-
zusagen (bzw. Anschlussvertréigen) ab. Die effektive Marktstruktur ist praktisch
gesehen dann aber eine Funktion der Anschlussstrategien. Werden also An-
schliisse verlegt, so ergeben sich im Prinzip drei Varianten der Marktstruktur.

Entscheidet sich nur einer der zwei Betreiber, das jeweilige Ortsnetz aufzubau-
en, wird er zum Monopolisten in diesem Ortsnetz, auch wenn in der lizenzierten
Region (in anderen Ortsnetzen) ein weiterer Betreiber titig ist. Diese Méglich-
keit wird als Pfeil (1) dargestelit.

Rollen beide Betreiber im selben Ortsnetzbereich ihre Netze aus, iiberlappen
sich diese jedoch nicht (keine Duplizierung der Anschliisse), so erhalten beide
in ihrem Ortsnetzteil eine rdumliche Monopolstellung. Die beiden Unterneh-
men konkurrieren nicht miteinander um dieselben Kunden, da nicht gleichzeitig
beide den Zugang zu denselben Kunden besitzen, so dass ein einfacher Wechsel
fiir die Teilnehmer von Betreiber zu Betreiber unméglich ist. In Abb. 6-1 Pfeil
(2) werden aufgrund der rdumlichen Betrachtung eines Ortsnetzes zwei Situa-
tionen unterschieden, die fiir die folgende Analyse von Bedeutung sind. Die
Netze der beiden Betreiber konnen "nebeneinander" liegen, wodurch jeder Be-
treiber - vereinfachend - z.B. die Hilfte des Ortsnetzes bedient, Betreiber A also
den westlichen Teil und Betreiber B den &stlichen Teil des Ortes. Eine andere
Situation tritt auf, wenn sich die Netze der beiden Betreiber innerhalb der Orts-
fliche "iiberkreuzen", ohne dass die Anschliisse dupliziert werden. Diese Mdg-
lichkeit kann man sich dann vorstellen, wenn die OVSt's der beiden Betreiber in
unmittelbarer Ndhe zueinander aufgestellt sind und jeder von ihnen sowohl Teil-
nehmer im westlichen als auch im &stlichen Teil des Ortes bedient. In dem Fall
{iberkreuzen sich z.B. die Sammelleitungsschichte, die Anschliisse zu einzelnen
Teilnehmern sind jedoch weiterhin nur einmal vorhanden.

Von einem Dyopol nach erfolgter Netzausrollung, also von der Situation, die
das polnische Kommunikationsministerium ex ante angenommen hat, kann nur
dann gesprochen werden, wenn sich die Netze der beiden Betreiber tiberlappen,
das Netz also als ganzes oder als einzelne Teilnehmeranschliisse doppelt vorhan-
den ist. Tritt ersteres ein, so konkurrieren die Betreiber im ganzen Ortsnetz, was
in Abb. 6-1 Pfeil (3) durch die Summe A+B dargestellt wird. In der zweiten
Situation konkurrieren sie nur um die Teilnehmer, zu denen beide Leitungen
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verlegt haben. Diese doppelt vorhandenen Anschliisse werden in Abb. 6-1 Pfeil

(3) als die gemeinsame Menge (Durchschnittsmenge) beider Betreiber verdeut-
licht.*”

Aufgrund dieser hier vorgestellten méglichen Marktstrukturen kann also nicht
davon ausgegangen werden, dass die Zulassung eines zweiten Betreibers in ei-
nem Ortsnetz zwangslédufig zum Entstehen eines Dyopols fiihrt. Vielmehr ist da-
von auszugehen, dass abhéingig von dem jeweiligen Ortsnetz mit seinen Merk-
malen (z.B. Bevolkerungszahl und -dichte, Profitabilitét der Kunden u.4.) sowie
den Betreiberpolitiken die entstehenden Marktstrukturen innerhalb der gesamten
konzessionierten Region von Ort zu Ort zwischen den vorgestellten Moglichkei-
ten variieren werden und sich auch im Laufe der Zeit verdndern konnen.

Fiir die folgende Analyse wird nun angenommen, dass beide betrachteten Unter-
nehmen iiber dieselbe leitungsgebundene Technologie verfiligen und aus diesem
Grund fiir beide Betreiber der Aufbau des léndlichen Ortsnetzes mit den glei-
chen Kosten verbunden ist.®® Um die Darstellung der denkbaren Kostensituatio-
nen klarer zu gestalten und die allgemeinen Implikationen eines netzgebundenen
lokalen Marktes mit zwei Anbietern einfacher skizzieren zu kénnen, wird eine
véllig unelastische Nachfragefunktion unterstellt, die der vorgegebenen (maxi-
malen) Versorgungsmenge an Anschliissen x, im jeweiligen Ort entspricht.”’
Unterstellt wird hierbei ebenfalls, dass keiner der Betreiber gewillt bzw. imstan-
de ist, die von ihm produzierte Menge auszudehnen oder einzuschrénken.

6.2.1 Zwei Betreiber in einem Ortsnetz: riumliche Monopolisten in ihrem
Ortsnetzteil; gleiche Verteilung der zu produzierenden Anschluss-
mengen

Die Situation von zwei Betreiberunternehmen auf einem von Skalenvorteilen
geprigten Markt wird vereinfacht in Abb. 6-2 dargestellt.

Wollte ein Unternehmen alle Anschliisse im Ort verlegen, wilrde es die Menge
Xp (in Abb. 6-2) kalkulieren. In dem Fall wiren die gesamten Kosten des Netz-

7 Die Betreiber kdnnen in dieser Situation um diese Kunden konkurrieren, da ein Wechsel -

vorausgesetzt er ist nicht vertraglich eingeschrinkt - (technisch) méglich ist.

Bei der Unterstellung gleicher Kostenstrukturen beider Unternehmen wird angenommen,
dass jeder von ihnen eine eigene Ortsvermittlungsstelle sowie eine Heranfithrung an das
Fernnetz errichtet.

Das steht zwar in Kontrast zu den Elastizit4tsannahmen beztiglich des lindlichen Raums
von zuvor (Kapitel 5), erleichtert aber die Analyse betrichtlich und 4ndert nichts an den
grundsitzlichen Aussagen. Die maximale Menge x,, kann als Sittigungsmenge verstanden
werden, die z.B. der Zahl der Haushalte im Ort entspricht. Plausibel ist auch die Interpre-
tation dieser Menge als des vom Regulierer vorgegebenen Versorgungsgrades, der im
Rahmen der Universaldienstversorgung erreicht werden soll.
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aufbaus durch die gepunktete Fliche 0x,AC dargestellt. Die (kostendeckenden)
langfristigen Durchschnittskosten (LDK) eines Anschlusses nihmen das Niveau
von LDKyp ein.”

Sind jedoch zwei Betreiber in einem Ortsnetz titig, wird die anzuschlieBende
Menge x;, von beiden Betreibern zusammen bereitgestellt. Zur Vereinfachung
wird angenommen, dass sich die Menge der Anschliisse x;, auf die beiden Be-
treiber gleichm#Big verteilt und so jeder von ihnen Y2 x,=x, produziert. Jedes
dieser beiden Unternehmen schlieBt somit den halben Ort an, was fiir jeden Be-
treiber mit Gesamtkosten in Hohe der Fliche 0xoDC und mit langfristigen
Durchschnittskosten (pro Anschluss) von LDKy, verbunden ist.

LGK,
LDK N
LDKyo 1S
LDKyn. S B
Lok LDK

LGKi”

. :.:. > x
0 X2 *n Menge der Anschiasse

Eigene Darstellung.

Abb. 6-2: Unausgeschdpfte Skalenvorteile bei zwei Betreibern in einem lindli-
chen Ortsnetz - gleiche Verteilung der Anschlussmenge

Der Eintritt eines weiteren Betreibers fithrt zu einer Situation, in der beide Un-
ternehmen héhere LDK zu tragen haben als ein Alleinversorger, da keines von
ihnen die bei der maximalen Menge x,, vorhandenen Skalenvorteile, die sowohl
in Form von Dichtevorteilen als auch horizontalen economies of scale aufireten,
voll ausschopfen kann. Die horizontalen economies of scale werden in dem Fall
nicht ausgeschépft, wenn angenommen wird, dass die Betreiber das Ortsnetz

" Die langfristigen Durchschnittskosten werden (analog zu Kapitel 5) als relevante Kosten-
kategorie angesehen, da Eigenwirtschaftlichkeit der Betreiber zugrunde gelegt wird. Zu
der Bedeutung von langfristigen Grenzkosten (LGK) und den langfristigen Durchschnitts-
kosten (LDK) in einem Markt, der durch Skalenvorteile geprégt ist, sowie dem Kriterium
der Eigenwirtschaftlichkeit siche Kapitel 5.1.2,
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rdumlich "nebeneinander” versorgen. Diese Situation wurde unter Abb. 6-1 Pfeil
(2) als Aufteilung des zu versorgenden Ortsgebietes in einen westlichen und §st-
lichen Teil stilisiert beriicksichtigt. Eine geographische Ausdehnung der Versor-
gung auf das gesamte Ortsnetz durch einen der Betreiber wiirde in dieser Situa-
tion zu geringeren Gesamtkosten des Ortsnetzaufbaus fiihren als die Versorgung
durch zwei Betreiber.

Die vorhandenen Dichtevorteile werden auch dann nicht voll ausgeschopft,
wenn der zweite - Pfeil (2) - Fall eintritt, d.h. wenn sich die Netze der beiden
Betreiber Uiberkreuzen. In dieser Situation werden von unterschiedlichen Betrei-
bern Teilnehmeranschliisse verlegt, die riumlich nebeneinander liegen, was man
sich als Versorgung zweier Nachbarhéuser durch unterschiedliche Betreiber vor-
stellen kann. Wiirde ein Betreiber alle diese Anschliisse bereitstellen, so kénnte
er groBere Dichtevorteile realisieren, da er eine hhere Anschlussmassierung in
dem jeweiligen Ortsnetzteil hitte.

Die Verteilung der Produktionsmenge auf zwei Unternehmen (bei Skalenvortei-
len bis zur relevanten Menge) fithrt somit zum Anstieg der LDK eines Anschlus-
ses von LDKy,, (ein Unternehmen) auf LDKyj. Die Gesamtkosten, die fiir den
Anschluss des Ortes mit der Menge x; an Anschliissen benétigt werden, steigen
ebenfalls durch die Verdoppelung der Betreiberzahl von 0x,AC (gepunktete Fli-
che) auf das Doppelte von 0x,DC (bzw. 2* 0x,ELDKy,). Dies bedeutet eine
technische (Skalen-) Ineffizienz im Umfang der Summe der Fldchen LGKy,DC
und DFA.

Die in Abb. 6-2 getroffene Annahme der gleichen Verteilung der bereitzustel-
lenden Anschlussmenge x, auf beide Betreiber (x,=2*x3) filhrt zum gleichen
Niveau der LDK beider Unternehmen (LDK2). Beide Betreiber produzieren so
in gleichem MaBe technisch ineffizient (LDKyx;>LDKy), konnten jedoch zu-
mindest bei (kostendeckender) LDK-basierter Bereitstellungspreissetzung (vor
dem Anschluss) miteinander konkurrieren.

6.2.2 Zwei Betreiber in einem Ortsnetz: riumliche Monopolisten in ihrem
Ortsnetzteil; ungleiche Verteilung der zu produzierenden Anschluss-
mengen

In der Realitét kann jedoch eher angenommen werden, dass sich die Menge ins-
gesamt zu verlegender Anschliisse ungleich auf die beiden Unternehmen ver-
teilt. Dies ist umso wahrscheinlicher, wenn ein Betreiber bereits einen Teil des
Ortsnetzes aufgebaut hat und der zweite Betreiber zu einem spiteren Zeitpunkt
in den Markt eintritt und die "restlichen" Teilnehmer bedient.

Die Situation der ungleichen Verteilung der anzuschlieBenden Anzahl an Kun-
den wird in Abb. 6-3 dargestellt. Angenommen wird, dass der erste Betreiber die
Menge x) anschlieBt, womit seine Gesamtkosten fiir den Ortsnetzteil xj (=xp-X2)
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durch die Fliche 0x;GC abgebildet werden. Angenommen wird ebenfalls, dass
der erste Betreiber nicht imstande oder nicht gewillt ist, die "restliche" Menge x»
mitzuversorgen.

Seine langfristigen Durchschnittskosten (LDK) bei der Menge x; erreichen die
Héhe von LDK ). Dem zweiten Betreiber verbleibt die Menge x5 (=xp-x1) an
Kunden, denen er einen Anschluss anbieten kann. Da x<Xx; ist, kann er in noch
geringerem AusmaB seine Skalenvorteile ausschopfen als der erste Betreiber,
womit seine LDK auf einem h&heren Niveau liegen (LDKy;>LDKy;). Die
Gesamtkosten des zweiten Betreibers fir den Anschluss der Menge x; an Teil-
nehmern entsprechen dann der Fliche 0x,DC.

Mit dieser Verteilung der Anschlussmenge x; (Versorgung des Ortes) auf zwei
Betreiber nehmen die Gesamtkosten des Ortsnetzaufbaus die Summe der Fli-
chen 0x;GC und 0x,DC ein. Damit ist solch ein Anschluss der gesamten Teil-
nehmermenge X, um die Summe der Flichen LGK,;HDC und GFA insgesamt
kostenintensiver (teurer), als wenn nur ein Betreiber die Menge x, zu Total-
kosten im Umfang 0x,AC bereitstellen wiirde. Die Summe dieser Flichen stellt
die technische (Skalen-) Ineffizienz dar, die diese Verteilung der Anschlussmen-
ge (bei Skalenvorteilen im relevanten Umfang) verursacht.

LGK,

LDK
LDKya. N
LGKo 1 Jd B
LDK,y” F——LDK
LGKx{’ :

0 % X : > X i
2 1 %n Menge der Anschliisse
Eigene Darstellung.

Abb. 6-3: Unausgeschipfte Skalenvorteile bei zwei Betreibern in einem lindli-
chen Ortsnetz - ungleiche Verteilung der Anschlussmenge

Wire der erste Betreiber jedoch (entgegen der getroffenen Annahme) grundsiitz-
lich bereit, die restliche Menge x,-x) an Anschliissen zu verlegen, und tritt Be-
treiber 2 als zweiter in den Markt, wird er keinen Bereitstellungspreis in Hohe
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seiner LIDK,7 verlangen konnen, sondern maximal denselben Preis wie der
etablierte Betreiber, womit er einen Verlust erleiden wiirde.”

Es sei unterstellt, dass der erste Betreiber einen Preis in H6he seiner LDKy fiir
den Anschluss verlangt. Wihlt der zweite Betreiber den gleichen Anschlusspreis
(LDKy), so erleidet er einen Verlust im Umfang der Fliche LDK,KDC, da
seine langfristigen Durchschnittskosten (LDKy2) hoher als der geforderte Preis
sind (LDKx2>LDKjy1). Ein solches Defizit konnte der zweite Betreiber in Kauf
nehmen, wenn er diesen Verlust aus anderen Finanzierungsquellen decken kann,
oder er hohe zusitzliche Vorteile (inkl. TE™) durch die neuen Teilnehmer erwar-
tet, die ihm den Anschlussverlust zusitzlich kompensieren kénnten.

Eine weitere, mogliche Entwicklung der Marktsituation wurde in der Abb. 6-1
als Dyopol bei bestehendem Anschluss beschrieben und bezieht sich auf die
Méglichkeit einer Duplizierung des ganzen Netzes bzw. der Netzteile.

6.2.3 Dyopol der Betreiber: vollstindige Duplizierung des Ortsnetzes

Eine vollstindige Duplizierung des Ortsnetzes, d.h. aller Anschliisse, ist als
nicht-rational und unwirtschaftlich anzusehen und wird in der Praxis aufgrund
mehrerer Faktoren nicht eintreten.

Betrachtet man einen eventuellen gleichzeitigen Markteintritt zweier Betreiber,
so werden diese, bevor sie Teilnehmeranschlussleitungen verlegen, um verbind-
liche Kundenzusagen (-vertrige) konkurrieren, was in Abb. 6-1 im linken Teil
skizziert wurde. Aufgrund dessen wird sich vor einem Netzaufbau die bereitzu-
stellende Menge x;,, in dem unterstellten Modell-Ort unter den Betreibern auftei-
len, bzw. es wird im Extremfall ein Betreiber alle Zusagen bekommen.” Es
kommt also zu keiner vollstindigen Duplizierung des Ortsnetzes, sondern zu ei-
nem erginzenden Aufbau durch die zwei Betreiber (siehe Kapitel 6.2.1) bzw. zu
einem Monopol. Der Wettbewerb vor dem Netzaufbau ist durch die hohen und
irreversiblen Kosten der Netzausrollung bedingt. Da diese im Extremfall vom
Betreiber vollstédndig als Verlust zu tragen wiren und somit sein Investitionsrisi-
ko erheblich steigern, wird er zun4chst Kunden werben und danach die "bestell-

" Dies kdnnte widerlegt werden, wenn der zweite Betreiber einen hohen Bekanntheitsgrad

und/oder einen guten Ruf geniesst. Diese beiden Faktoren des eintretenden Betreibers sind
insofern von Bedeutung, als dass Kunden bereit sein kdnnten, einen htheren als den vom
anderen Unternehmen verlangten Preis zu bezahlen, wenn ihre Erwartung bzgl. der Quali-
tiit des Anschlusses hoher wire als beim anderen Unternehmen.

Zu den Kategorien der gesamten Erlése (TE) und gesamten Vorteile (TV) siehe Kapitel
5.1.3 und 5.1.4. Die TE sind gleich den TV, wenn aufgrund des Anschlusses keine qualita-
tiven Vorteile filr den Betreiber vorhanden sind.

Dabei wird unterstellt, dass jeder Kunde nur an einem Anschluss interessiert ist.

2
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ten" Anschliisse verlegen. Nicht-rational und unwirtschaftlich wire es, wenn
beide Betreiber zuerst das vollstindige Ortsnetz aufbauen und danach erst ver-
suchen wiirden, die Teilnehmeranschliisse zu vermieten. Da eine Duplizierung
des gesamten Ortsnetzes im (angenommenen) Séttigungsumfang x,, zwangsliu-
fig eine Uberkapazitit in Hbhe dieser Menge bedeutet, ist vorherzusehen, dass
der vollstéindige Aufbau des Ortsnetzes von jedem dieser zwei Betreiber unaus-
weichlich zu erheblichen Verlusten fithren wiirde und aus diesem Grund unter-
bleiben wird.

Ein sukzessiver Markteintritt mit dem Ziel, das gesamte Ortsnetz zu duplizie-
ren, bedeutet, dass bereits ein komplettes Ortsnetz im Umfang x, vorhanden ist,
d.h. dass alle Teilnehmer im jeweiligen Ort schon einen Anschluss besitzen.
Unter Beriicksichtigung der Ortsnetzmerkmale mit der Irreversibilitit der Inves-
titionen im Vordergrund sowie der durch den Markteintritt theoretisch zu erwar-
tenden Uberkapazitit im Umfang des gesamten Ortsnetzes x,, ist auch dieses
Szenario nicht-rational und wird aus diesem Grund nicht eintreten. Es besteht
kein rationaler Grund, warum sich alle Teilnehmer im Ortsnetz entschlieBen
sollten, zum zweiten Betreiber wechseln zu wollen.”

6.2.4 Dyopol der Betreiber: teilweise Duplizierung des Ortsnetzes

Auch wenn nicht génzlich auszuschlieBen ist, dass trotz netzspezifischer Kosten-
bedingungen die Netzinfrastruktur dupliziert werden koénnte, so ist es doch
héchst wahrscheinlich, dass es im Zuge eines ergiinzenden Ausbaus des Netzes
durch den Newcomer nur zu einer Duplizierung mancher Anschliisse kommt.

Von der méglicherweise zu erreichenden Produktionsmenge (Menge der An-
schltisse) hingt das LDK-Niveau jedes Betreibers ab, das als kostendeckende
Preissetzungsgrundlage betrachtet wird. Eine Grenzkostenpreissetzung wird
weiterhin ausgeschlossen, da sie aufgrund der Skalenvorteile (horizontale eco-
nomies of scale sowie Dichtevorteile) beim Netzaufbau dem Betreiber keine
Eigenwirtschaftlichkeit gewihrleistet.

Die differierenden Produktionsmengen beider Betreiber bzw. der Umfang der
Duplizierung sowie der zeitliche Aspekt des Markteintritts lassen viele mégliche
Situationen zu. Vor allem der Zeitaspekt ist in diesem Fall entscheidend und
kann durch einen gleichzeitigen oder sukzessiven Markteintritt geprégt sein.

™ Das Problem der Wechselbereitschaft wird im folgenden Kapitel diskutiert. Es birgt fur
den zweiten Betreiber zunichst Anschlussverluste in sich, da keiner der Teilnehmer, die
bereits Anschlilsse des ersten Betreibers besitzen, bereit sein wird, aufgrund des Wechsels
erneut eine Bereitstellungsgebtihr zu zahlen. Damit miisste der abwerbende Betreiber sei-
nen Anschluss ohne Bereitstellungsgebtihr zur Verfiigung stellen.
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Wollen beide Unternehmen gleichzeitig in den Markt eintreten, so konkurrieren
sie um verbindliche Kundenzusagen. Dabei gilt, dass der Betreiber B, der die
geringere Menge an Teilnehmern anzuschlieBen plant bzw. der weniger Kun-
denzusagen bekommt und damit héhere LDK pro Anschluss aufweist, seine Be-
reitstellungsgebithr zumindest auf das Niveau des giinstiger produzierenden
Unternehmens A senken muss (unter die eigenen LDK), um konkurrenzfihig zu
sein. Damit wird die Preisfithrerschaft des gréBeren Unternehmens bzw. des Be-
treibers mit groBeren Investitionspldnen von Betreiber B anerkannt. Dies bedeu-
tet fiir B Verluste beim Anschluss, die aus anderen Quellen ausgeglichen werden
miissen. Der Umfang der Anschlussverluste wird von der Héhe der LDK bei der
jeweiligen Anschlussmenge und der Hohe der Bereitstellungsgebiihr bestimmt.

Bei dieser Betrachtung muss ebenfalls zwischen den unterschiedlichen Kunden-
gruppen unterschieden werden. Da die sog. profitablen” Kunden héhere Erlése
bei Diensten, die auf dem Anschluss angeboten werden, erwarten lassen, haben
beide Betreiber ein groBes Interesse daran, diese Kunden fiir sich zu gewinnen.
Es kann angenommen werden, dass beide Betreiber zwecks Gewinnung dieser
Kundengruppe bereit wiren, die Bereitstellungsgebiihr unter ihr LDK-Niveau zu
senken, um die Zusage dieser Kunden zu bekommen. Die dabei entstehenden
Anschlussdefizite wiirde derjenige Betreiber, der den Anschluss bereitstellt, iber
die erwarteten und hohen zusétzlichen Durchschnittsvorteile (inkl. LDE) decken
kénnen.

Im Fall von unprofitablen’ Kunden kann angenommen werden, dass keiner der
Betreiber bereit sein wird, seine Bereitstellungsgebiihr unter seine Anschluss-
LDK zu senken, da keiner von ihnen bei dieser Kundengruppe hohe Erlose aus
Diensten erwartet. Es kann auch nicht unterstellt werden, dass die zusétzlichen
LDV das dabei entstehende Defizit kompensieren kénnten. Die Konkurrenz-
plattform werden in dem Fall (in eingeschrinktem MafBe) Sonderbegiinstigungen
in Form von z.B. Freiminuten darstellen.

Bei der Betrachtung des gleichzeitigen Markteintritts (bzw. der Absicht, in den
Markt einzutreten) gilt jedoch fiir beide betrachteten Kundengruppen, dass die
Konkurrenz um den Kunden vor der Verlegung der Leitungen stattfindet (Abb.
6-1, linker Teil), und es aus diesem Grund nicht zu einer tatsichlichen Doppel-
verlegung von Leitungen kommt.

5 Zuden (allgemein) profitablen Kunden zihlen solche, die relativ niedrige Anschlussverle-
gungskosten verursachen und/oder hohe Erlése aus Diensten (hohe Verkehrsgenerierung)
erwarten lassen. Zu dieser Gruppe werden z.B. Geschiftskunden gezihit.

" Unprofitable Kunden sind allgemein solche, die hohe Anschlusskosten verursachen und
aus verschiedenen Griinden geringe zusitzliche Vorteile (inkl. Erldse), unter anderem
durch geringe Verkehrsgenerierung, erwarten lassen.

325



Einen anderen Fall stellt die zeitliche Aufeinanderfolge des méglichen Markt-
eintritts dar. In dieser Situation ist Betreiber A bereits auf dem Markt titig und
hat alle (in diesem Fall in Frage kommenden) Teilnehmer angeschlossen. Plant
nun der zweite Betreiber B den Markteintritt und eine Duplizierung von man-
chen Anschliissen, wird er damit rechnen miissen, vollstindig auf die Bereitstel-
lungsgebiihr zu verzichten, um die Teilnehmer zu einem Betreiberwechsel be-
wegen zu konnen. Da alle von ihnen bereits einen Anschluss besitzen, werden
sie nicht bereit sein, ein zweites Mal fiir den Anschluss zu bezahlen.”

Im Fall von profitablen Kunden kénnte der zweite Betreiber B bereit sein, den
Anschluss gebiihrenfrei zur Verfiigung zu stellen, um die Kunden zum Wechsel
zu bewegen. Die erwarteten, hohen zusétzlichen Vorteile (inkl. Erlése) bei die-
ser Kundengruppe wiirden ihm die Quersubventionierung des Anschlussdefizits
(in Hohe der Anschluss-LDK) erlauben kénnen.

Im Fall von unprofitablen Kunden, die bereits einen Anschluss besitzen, wird
der zweite Betreiber nicht bereit sein, auf seine Bereitstellungsgebiihr zwecks
Kundengewinnung zu verzichten bzw. diese weit unter seine Bereitstellungskos-
ten zu senken. Diese Kundengruppe lédsst im Regelfall keine hohen, zus#tzlichen
Erlése (bzw. LDV) erwarten und ist andererseits oft mit héheren Investitions-
kosten, d.h. hsheren potentiellen Anschlussdefiziten verbunden. Aus diesen
Griinden wird es bei dieser Kundengruppe (z.B. lindlichen Einwohnern) zu kei-
ner Anschlussduplizierung kommen.

Das Aufireten von mehreren Unternehmen sowie die mdgliche Duplizierung der
Leitungen im Ortsnetz fiihrt aufgrund der Kostenmerkmale dieser Infrastruktur
(horizontale economies od scale und Dichtevorteile, Kostensubadditivitiit) auch
hier zwangsliufig zu technischen Ineffizienzen und Ressourcenverschwendung,
Wohlfahrtskonomisch gesehen ist der Eintritt eines weiteren Netzbetreibers,
der das Ortsnetz dupliziert oder erginzt, aufgrund dieser Merkmale nicht er-
wiinscht. Hinzu kommt, dass lediglich in der Situation von gleichen Kosten-
strukturen, gleicher Angebotsmenge, freier Preissetzung und ergéinzendem Aus-
bau beide Unternehmen die Mdglichkeit haben, ihre Anschliisse kostendeckend
(da gleiche LDK) an die Teilnehmer zu vermieten. Besteht eine der Bedingun-
gen nicht, so ist das Untermehmen mit der geringeren Menge (héheren Kosten)
aufgrund der Skalenvorteile immer in einer benachteiligten Position und kann
seine Anschlusskosten (LDK) nicht {iber den Verkaufserlds (Bereitstellungsge-
bithr) decken.

7 Eine eventuelle zweite Entrichtung der Bereitstellungsgebthr sowie jegliche sonstigen

Umsttinde des Wechsels (z.B. Mindestvertragslaufzeiten) wiirden ihren Wechselkosten
entsprechen. Die Wechselbereitschaft und die Bereitschaft, noch einmal eine Anschlussge-
bithr zu bezahlen, kdnnte steigen, wenn der Teilnehmer mit der Servicequalittit des bishe-
rigen Betreibers nicht zufrieden ist.
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6.3 "Dyopolpolitik'" im polnischen Telekommunikationsortsnetz-
markt

Durch die vom polnischen Kommunikationsministerium gewihlte Form der Li-
zenzierung entstand auf jedem lokalen Markt eine sehr ungleichgewichtige
Struktur. Auf der einen Seite stand der nationale, ehemals staatliche Betreiber -
die TP S.A. -, auf der anderen ein kleines, regionales Unternchmen.”

Der Newcomer fand meistens bereits von der TP S.A. (teilweise) aufgebaute
Netze vor, die jedoch (Indikator Warteliste) zumeist nicht alle Interessenten be-
dienten. Fiir das neue Unternehmen bedeutete der Anschluss der "restlichen"
Kunden, also eine Ergiinzung des jeweiligen Ortsnetzes, gleichzeitig den Aufbau
einer eigenen OVSt und ihrer Heranfithrung an das Fernnetz, was die Kosten der
zusitzlichen "x Anschlilsse im Ort A" ansteigen lieB. Zudem handelte es sich bei
den fehlenden Anschliissen meist nicht um fehlende Geschéftsanschliisse, son-
dern um Privatanschliisse, die mit geringeren Erldserwartungen als erstere ver-
bunden waren.

Im lizenzierten Gebiet trafen die privaten Betreiber auch ganze Orte (Dérfer) an,
die gar keinen Anschluss an das Telefonnetz hatten.” Somit blieben dem New-
comer an neu anzuschlieBenden Kunden hauptséchlich die von der TP S.A. "un-
gewollten" Kunden, d.h. die "unprofitable" Gruppe an Teilnehmern. In den fol-
genden Uberlegungen wird von liandlichen Ortsnetzen mit der zuvor definierten
Versorgungsmenge X, ausgegangen.®

6.3.1 Kostennachteile der Newcomer aufgrund der Konzessionsgebiihren-
belastung

Durch die hohen Konzessionsgebiihren wurden die privaten Betreiber im Ver-
gleich zur TP S.A. zusitzlich mit wesentlichen Kostennachteilen beim Ortsnetz-

™ vgl. z.B. Dorisch (2001), S.386f.

™ Es kann davon ausgegangen werden, dass die TP S.A. diese Kunden (bzw. Dérfer) nicht
aufgrund fehlender Kapazititen, sondern aus fehlendem Interesse nicht angeschlossen hat-
te, da die Kosten des Anschlusses im Vergleich zu den erwarteten Erlésen unverhéltnis-
miBig hoch waren.

L#ndliche Gebiete in Polen weisen die gréBten Versorgungsrilckstinde auf und sollten
durch die neuen Betreiber angeschlossen werden. Durch die Eingrenzung der folgenden
Untersuchung auf diese Gebiete (Kunden) kann die H6he des (implizit) regulierten Bereit-
stellungspreises als nicht kostendeckend (<LDK) angenommen werden. Dies ist konform
mit der in der Praxis anzutreffenden Vorgehensweise, dernach der regulierte "erschwingli-
che" Preis aufgrund der bereits aufgefithrten Ortsnetzkostenmerkmale von Stadt und Land
zumeist auf dem Land unter den Anschluss-LDK lag und in der Stadt evtl. die Anschluss-
kosten decken konnte.
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aufbau konfrontiert. Eine vereinfachte Darstellung dieser Situation wird in Abb.
6-4 vorgenommen.

LGK, LGK,
LDK LDK
G
LDK
LGK
S
> X > X
0 *n  Menge 0 Xn  Menge
der AnschlUsse der Anschlisse
TP S.A. Newcomer
(konzesslonsgebiihrenfrel) (konzessionsgeblhrenbelastet)
Eigene Darstellung.

Abb. 6-4: Kostenvorteile der TP S.A. beim liindlichen Netzaufbau im Vergleich
zum Newcomer mit Konzessionsgebiihrenbelastung®'

In der Abbildung wird der steilere Verlauf der LGK- und LDK-Kurve im Fall
der Newcomer (rechts) durch die zusétzliche Konzessionsgebiihr verursacht, die
einen zusitzlichen Kostenbestandteil der fixen (anschlusszahlunabhingigen) Ka-
tegorie bildet und so zu einer "konzessionsbedingten" stirkeren Kostendegres-
sion fiihrt.* Analog zu den vorherigen Abbildungen (Abb. 6-2 und Abb. 6-3)

8! Auf die Einfugung einer elastischen Nachfragefunktion wird zwecks Klarheit der Abbil-
dung verzichtet. Mit dieser Abbildung soll lediglich die zus4tzliche Belastung durch die zu
tragende Konzessionsgebithr, nicht jedoch der tatsichliche Umfang der Defizite bei ver-
schiedenen Mengen dargestellt werden. Mit dem Preisniveau Pg wird die vom Staat "er-
wilnschte" Menge x, an Anschliissen bereitgestellt. Insofern wilrde die hypothetische,
aber elastische Nachfragefunktion durch den Punkt R verlaufen milssen. Da gem#8 den
Annahmen, die in Kapitel 5.2.1 getroffen wurden, die l4ndliche Nachfragefunktion einen
relativ elastischen Verlauf hat, kann angenommen werden, dass in beiden Fillen die
Pg-Preissetzung zu einer Ausweitung der Menge filhrt. Die Ausweitung ist aufgrund der
héheren Kosten des Newcomers im Verh#ltnis zum kostendeckenden LDK-Preis gréfer
als bei der TP S.A.

Dieser (im Vergleich zum linken Teil der Abb. 6-4) vertinderte Verlauf der Kostenkurven
dient lediglich der allgemeinen Berticksichtigung der konzessionsbedingten Kostendegres-
sionsproblematik und ist nicht an konkrete Werte (Konzessionsgebithrenhhe, Investi-
tionshshe) gebunden. Das Verhltnis dieser beiden Gré8en ist ebenfalls schematisch dar-
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wird angenommen, dass beide Betreiber iiber dieselbe Technologie (Kupferdop-
pelader) verfiigen und so beim Aufbau eines Ortsnetzes im Umfang x, ohne
Vorhandensein der Konzessionsgebiihr gleiche Kostenstrukturen aufweisen.®
Das aufzubauende Ortsnetz bzw. die Ortsnetzteile miissen vom Betreiber kos-
tendeckend bereitgestellt werden kdnnen, ihm also Eigenwirtschaftlichkeit ge-
wihrleisten.

Dem eingezeichneten Anschlusspreis Pg liegt keine explizite Preisregulierung
zugrunde, sondern das Prinzip der Erschwinglichkeit eines Anschlusses, das von
den nationalen sowie internationalen Institutionen gefordert wird.* Dieser
Gedanke der Erschwinglichkeit ist die Basis fiir die nicht kostendeckende Preis-
setzung bei der Bereitstellungsgebiihr (in bezug auf lindliche Ortsnetze), die
sowohl in Polen als auch in anderen européischen Léndern praktiziert wurde und
zum Teil noch wird.

Der linke Teil der Abb. 6-4 stellt die LDK und die LGK der TP S.A. bzw. eines
Betreibers dar, der ein lédndliches Ortsnetz mit der Anschlussmenge x,, ohne die
Belastung durch eine Konzessionsgebiihr aufbaut. Der rechte Teil der Abbildung
spiegelt die verdnderte Situation des Ortsnetzaufbaus im Falle des Vorhanden-
seins einer Konzessionsgebiihr wider, die typisch fiir die Newcomer in Polen ist.

Ein Betreiber, der keine Konzessionsgebiihr tragen muss, wiirde die Menge x,
(Ortsumfang) an Anschliissen zu einem kostendeckenden Preis, der seinen lang-
fristigen Durchschnittskosten LDKyp; (linker Teil) entspricht, anbieten. Damit
wiren seine gesamten Kosten flir den Ortsnetzaufbau mit x;, Anschliissen im
Umfang 0x,HL gedeckt.

Wird aufgrund des Erschwinglichkeitskriteriums der Bereitstellungspreis auf das
Niveau von Pg gesetzt, wird das Unternehmen bei der Menge x;, ein Defizit im
Umfang der gepunkteten Fliche PERGLDKyn (linker Teil) erwirtschaften. Da-
mit miisste der ungedeckte Kostenteil aus anderen Quellen finanziert werden.
Der Defizitumfang wird sich vergréBern, je weiter unter dem LDK-Niveau der

gestellt und basiert nicht auf konkreten Zahlenangaben, was jedoch nicht den generellen
Sachverhalt der folgenden Analyse beeintrichtigt.

In der Abb. 6-4 wird analog zu den vorhergehenden Abbildungen angenommen, dass die
Menge x, vom Regulierer vorgegeben wird und dem erwlinschten Versorgungsgrad ent-
spricht. Diese Menge kann als maximal benttigte Kapazitit des Ortsnetzes bzw. als unel-
astische Nachfrage verstanden werden. Aufgrund der impliziten oder expliziten Preisregu-
lierung Pg veriindert die Darstellung der Nachfrage als v8llig unelastisch nicht den Tatbe-
stand der Kostennachteile des Newcomers bzw. der technischen (Skalen-) Ineffizienz, die
bei einer elastischen Nachfragefunktion lediglich ausgepréigter wéren.

Vgl. Europdisches Parlament (1998), Art.8 und Prawo telekomunikacyjne (2000), Art.49.
Die Hohe von Pg wurde gemi4B der Annahme des aus politischen Griinden nichtkosten-
deckenden Preises in l4ndlichen Gebieten bestimmt.
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Preis Pg angesetzt wird und verkleinern, je ngher Pg an den LDKy,, liegt. Bei
einem Preis tiber den LDKyn; wiirde der Betreiber Uberschilsse erzielen.

Die rechte Grafik in Abb. 6-4 unterscheidet sich von der linken durch die zusitz-
liche Konzessionsgebiihr, die das Unternehmen entrichten muss. Dies vergroBert
den gesamten Kostenblock, was in Abb. 6-4 als vertikale Verschiebung der Kos-
tenkurven sowie der stirker kostendegressive Verlauf der beiden Kostenkurven
dargestellt wird. Die Hohe der Konzessionsgebtthr wird durch die Strecke LM
(linker Teil) widergespiegelt.®

Da sich in diesem Fall der Newcomer an dem Bereitstellungspreis des Incum-
bents bzw. den regulatorischen Vorgaben orientieren muss, wird er seinen Preis
maximal in gleicher Hohe (Pg) setzen kénnen. Da er jedoch aufgrund der Kon-
zessionsgebithr fiir die gleiche Menge an Anschliissen x, hohere Kosten tragen
muss, vergroBert sich damit sein Defizit. Ein kostendeckender Preis wire fiir ihn
LDKypn2, wobei LDKyx;2>LDKyn1 (des unbelasteten Betreibers) gilt. Damit
wichst sein Defizit aufgrund der Gebiihr iiber das Defizit des Incumbents (hier:
TP S.A.), denn es gilt:

(Newcomer-Defizit) PERGLDKp2 > PERGLDKy;1 (TP S.A.-Defizit).

Der Newcomer muss also Deckungsquellen fiir das Defizit im Umfang der (im
rechten Teil der Abbildung) gepunkteten Fliche PERGLDKy finden, da seine
Gesamtkosten 0x,HM durch die Einnahmen aus der Bereitstellungsgebiihr
(0xpRPE) nicht gedeckt werden konnen.

Wie man in Abb. 6-4 sehen kann, verursacht die Belastung durch die Konzes-
sionsgebiihr einen Anstieg im Kostenniveau des Newcomers.* Dies schmilert
zum einen seine verfiigbaren Investitionsmittel und erhdht zum anderen seine
langfristigen Durchschnittskosten der Anschliisse, womit er bei nichtkostende-
ckenden, einheitlichen Bereitstellungspreisen mit hoheren Anschlussdefiziten
als die TP S.A. rechnen muss. Wire eine Preissetzung auf LDK-Niveau mdg-
lich, so wire er allein durch die Konzessionsgebiihr im Vergleich mit der
TP S.A. bereits benachteiligt.”

8 Die Hohe der Kosten bei einer Menge von 0 Anschliissen (Punkt L oder M) stellt den Teil
der Investition dar, der aufgrund der Entscheidung zum Ortsnetzaufbau und unabhéngig
von der Anzahl der zu verlegenden Anschliisse getiitigt werden muss. In der kurzfristigen
Betrachtung wiirde dies den fixen Kosten entsprechen. Dazu zihlt z.B. die Heranfithrung
an die OVSt, die OVSt, evtl. ein Backbone-Netz in dem anzuschlieBenden Gebiet sowie
gef. die Konzessionsgebithr.

Zur Konzessionsgebithr siehe Kapitel 6.1.2, Abschnitt "Versteigerungsverfahren und Kon-
zessionsgebithr".

Zudem fehlen ihm die Quersubventionierungsquellen, welche die TP S.A. in der oben be-
schriebenen Form besitzt. Dazu zithlen u.a. die fast flichendeckend angeschlossenen profi-
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6.3.2 Kostennachteile des Newcomers aufgrund der Konzessionsgebiihr
und des ergiinzenden Aufbaus der lindlichen Ortsnetze

Der Newcomer kann sich ebenfalls in der Situation wiederfinden, in der er nicht
ein gesamtes Ortsnetz aufbauen muss/kann, sondern lediglich die Versorgungs-
liicke eines Ortes schlieBen soll. Mit dieser Situation beschéftigt sich Abb. 6-5.

LGK LGK4
LDK LDK
Mr ............. : LDKXZ D
+ Konzessionsgebuhr LGKyo [+ G
" LDK
——LGK
0 —>X X
X ¥n Menge X2 Xn  Menge
der Anschlisse der Anschlisse
TP S.A. Newcomer
(konzessionsgebihrenfrel) (konzessionsgebiihrenbelastet)

Eigene Darstellung.

Abb. 6-5: Kostennachteile des Newcomers beim "ergiinzenden' Ausbau des
Lindlichen Ortsnetzes

Hierbei wird analog zur letzten Abbildung angenommen, dass die nachgefragte
Menge an Anschliissen bei einer Preissetzung in Héhe von Pg den gesamten
Ortsumfang x, umfasst. Zusitzlich wird die Annahme getroffen, dass der In-
cumbent (TP S.A. im linken Teil der Abbildung) aufgrund seiner Unterneh-
menspolitik® nicht die gesamte Menge xp,, sondern nur den Teil x| an Anschliis-
sen bereitstellt oder bereitgestellt hat. Bei diesem Umfang der Bereitstellung und
dem Preis Pg erwirtschaftet er ein Defizit in Hohe der gepunkteten Fldche
PEBALDK;.

tablen Kunden (Geschiftskunden, Stadtkunden) sowie Gewinne aus monopolistischen
Dienstebereichen (Fern- und Auslandsverbindungen).

Diese Herangehensweise des Unternehmens findet sich z.B. in der Aussage des Presse-
sprechers der TP S.A. wieder, der den Anschlussstop in l4ndlichen Regionen mit den Kos-
ten der Bereitstellung, die in keinerlei Verh4ltnis mit den zu erwartenden Erl8sen stehen,
begriindete. Vgl. Piotrowski, Tokarz (2001).
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Kommt in dieser Situation ein Newcomer in das Ortsnetz (rechter Teil der Ab-
bildung) und wird keine Duplizierung des Netzes geplant, so verbleibt fiir ihn
die Menge x2 (=xp-x) im linken Teil der Abbildung), die er versorgen kann/soll.
Um dies tun zu konnen, muss der Newcomer trotz der geringen Menge eine
eigene OVSt und eine Heranflihrung aufbauen. Die Menge x; stellt die bei dem
Anschluss durch die TP S.A. "fehlenden" Anschliisse dar und wird im rechten
Teil (der Abb. 6-5) als die Menge x; des Newcomers mit gesamten Aufbaukos-
ten im Umfang der Fliche 0x,EM dargestellt,

Da der Newcomer eine geringere Menge an Anschlilssen bereitstellt (x2<x),
treten allein aufgrund dessen Kostennachteile auf, die mit den Skalenvorteilen
der Produktion zusammenhingen. Bereits aus diesem Grund kann also von
technischen Ineffizienzen der Bereitstellung der Menge x;, durch zwei Betreiber
gesprochen werden (siehe hierzu auch Abb. 6-3). Zusitzlich ist der Newcomer
mit einer Konzessionsgebiihr belastet, die seine Gesamtkosten insgesamt auf ein
hoheres Niveau anhebt.”

Bei der Bereitstellung der Menge x; an Anschliissen zum (vorgegebenen) Be-
reitstellungspreis Pg erwirtschaftet der Newcomer ein Defizit (negative Produ-
zentenrente) im Umfang der gepunkteten Fliche PEFDLDK ).

Eine Erweiterung der Versorgungsmenge durch die TP S.A. auf x,, also eine
VergroBerung der bereitgestellten Anschlussmenge von x; auf x;, wiirde eine
Erh6éhung der Totalkosten des Incumbents auf Ox,HL und die Versorgung des
ganzen Ortes aus einer Hand bedeuten. Damit wiirde der Kostenteil fiir die sonst
nicht von ihm angeschlossene Menge x,-Xx) (=x3) die Flache x1x,HC (im linken
Teil der Abb. 6-5) einnehmen. Die Totalkosten (TK) des Newcomers fiir den
Anschluss dieser Menge belaufen sich dagegen auf die Fliche 0x;EM im
rechten Teil der Abb. 6-5.

Eine solche zusammengesetzte Verlegung der Anschlussmenge x, filhrt zu einer
technischen Ineffizienz der Bereitstellung im Umfang von:

0x,HL - (Oox;CL + 0x2EM).
(TK des Netzaufbaus von 1 Betrei- (TK der Menge x;  TK der Ortsnetzergén-
ber ohne Konzessionsgebiihr) des Incumbents zung x3 durch den
Newcomer)

In diesem Fall sieht man, dass die Kostennachteile, die ein Newcomer allein auf-
grund der Skalenvorteile im Ortsnetz mit dem Anschluss einer geringeren Men-

¥ Die gebithrenbasierte Differenz der Kosten wird auch hier durch die vertikale Verschie-

bung der Kurven um die Hohe der geschiitzten Konzessionsgebiihr (LM bzw. M-L) sowie
den steileren Verlauf der beiden Kurven des Newcomers, der durch die stiirkere Kostende-
gression verursacht wird, dargestellt. Zu den tatstichlichen H6hen der Konzessionsgebtih-
ren siche Kapitel 6.1.2, Abschnitt "Versteigerungsverfahren und Konzessionsgebithr".
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ge hat (vgl. auch Abb. 6-3), durch die hinzukommende Konzessionsgebiihr ver-
stirkt werden. Gleichzeitig verursacht die Belastung des Newcomers mit der
Konzessionsgebilhr einen Anstieg der "technischen" Ineffizienz,” die ohnehin
bei der Aufteilung des Ortsnetzversorgungsmenge x,, auf zwei Betreiber auftritt.

6.3.3 Ineffizienz dieser 2-Betreiber-Losung im Ortsnetz

In Kapitel 6.2 wurde gezeigt, dass eine Zwei-Betreiber-L&sung in einem Orts-
netz bei gleichen Kostenstrukturen (gleicher Technologie) beider Betreiber
zwangsldufig zu technischen Ineffizienzen beim Ortsnetzauf- und -ausbau fiih-
ren muss. Diese treten aufgrund der natiirlichen Monopoleigenschaft der "letzten
Meile" - des Ortsnetzes (mit Skaleneffekten beim Auf- und Ausbau) - auf.

Unterscheidet sich die von beiden Betreibern aufzubauende Menge in einem
Ortsnetz (ungleiche Verteilung), so ist zusétzlich zu der technischen Ineffizienz
des gesamten Aufbaus der Betreiber mit der geringeren Menge aufgrund der
geringeren Ausschdpfung der Skalenvorteile (horizontale economies of scale
und Dichtevorteile) benachteiligt. Wird einer der Betreiber mit einer zusétzli-
chen Kostenbelastung (z.B. Konzessionsgebiihr) belegt, so ist er meist®' unab-
héngig von der angebotenen Menge dem unbelasteten Betreiber gegentiber in
bezug auf die Kosten des Auf- und Ausbaus zusitzlich im Nachteil.

In beiden Fillen wird der die héheren Kosten tragende Betreiber (auch ohne
Preisregulierung) keine kostendeckenden Preise verlangen kénnen. Sein maxi-
males Preisniveau wird er an den Preisen des kostengiinstiger produzierenden
Unternehmens ausrichten miissen, um mit ihm konkurrieren zu kénnen.

Besteht direkte Preisregulierung oder eine indirekte Preisvorgabe auf dem
Markt, so vergréBert sich das AusmaB der Ineffizienz der Bereitstellung um die-
se allokative Ineffizienz, da nicht von optimalen Preisen und Mengen ausgegan-
gen werden kann. Die Anbieter kénnen bei einer nicht kostendeckenden Preis-
vorgabe keine Eigenwirtschaftlichkeit erreichen. Der Incumbent kann aufgrund
der "Erschwinglichkeits"-Preisvorgabe oder Anschlussmengenverpflichtung die
Preise fiir seine Leistungen nicht kostendeckend setzen. Der aufgrund geringerer
Skalenvorteile teurer produzierende Betreiber muss ebenfalls durch die nicht
kostenbasierte Preissetzung (Preisvorgabe und/oder Ausrichtung an den Preisen

% Wobei der Begriff der "technischen" Ineffizienz hier natiirlich nicht ganz adiquat ist, da
sich die Ineffizienz ja aus der Skalenineffizienz (technisch) und der Konzessionsgebiihr
(finanziell) zusammensetzt.

Eine Ausnahme davon kénnte die Situation bilden, in der die Gebtihrenbelastung niedrig
ist und dieser Betreiber eine gréflere Menge als der unbelastete Betreiber anbietet. Im Ex-
tremfall kénnten die LDK des gebithrenbelasteten Betreibers aufgrund der gréfBeren Men-
ge und damit der besseren Ausschépfung der Skalenvorteile unter den LDK des unbelaste-
ten Betreibers liegen.
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des Erstanbieters) mit Defiziten rechnen.” Diese Situationen wurden in den
Abb. 6-4 und Abb. 6-5 mit dem Preis Pg (erschwinglicher Preis) dargestellt. In
diesem Fall treten bei dem Betreiber mit der kleineren Menge und/oder
zusiigzlicher (Konzessions-) Gebithrenbelastung groBere Defizite pro Anschluss
auf.

In Polen wurde die Zwei-Betreiber-Losung gewéhlt, um zu einer Vermehrung
der Anschliisse zu kommen. Dieses Ziel hitte unter (zumindest) technischer
Effizienz und allokativer Ineffizienz (aufgrund der Preisvorgabe und der Betrei-
bertarifeinheit) erreicht werden kénnen, falls die Newcomer lediglich gar nicht
versorgte Regionen angeschlossen hitten, denn damit wiéren sie in den jeweili-
gen Ortsnetzen zu lokalen Monopolisten geworden. Bei einer geschlossenen Be-
trachtung der Ortsnetze und ihrer Aufbaukosten hitte die Monopolbetreiber-
situation zur technischen Effizienz des Aufbaus gefiihrt.** Der ergiinzende Aus-
bau von Ortsnetzen ("Restanschliisse") aber, die zusitzlichen Konzessions-
gebtihren und die (erschwingliche) Preisvorgabe haben sowohl zu technischen,
als auch zu allokativen Ineffizienzen gefiihrt.

Durch die Preisvorgabe sowie die ungleichen Bedingungen fiir die Betreiber
haben die Newcomer ihre Investitionsvorhaben einschrinken miissen. Die h6he-
ren Kostenstrukturen des Anschlusses ldndlicher Ortsnetze, die fiir sie eine Ver-
groBerung der beim Ausbau entstehenden Defizite bedeuteten, ermutigten sie
eher dazu, in Stidten bzw. bei Geschéfiskunden Anschliisse zu verlegen, als auf
dem Land private Anschliisse bereitzustellen. Damit konnten sie zum einen die
Investitionsumfénge reduzieren und somit (unter gegebenen Bedingungen) die
Defizite verringern. Zum anderen waren diese Anschliisse mit héheren Erloser-
wartungen verbunden, die zur Defizitdeckung verwendet werden konnten. Dies
bedeutete jedoch gleichzeitig ein Scheitern der ministerialen Erwartung (des po-

2 Aufgrund der (zumindest teilweisen) Konkurrenz des Newcomers mit der TP S.A. in der
jeweiligen Region sowie des Erschwinglichkeitskriteriums des Bereitstellungspreises,
kann der Newcomer seine Bereitstellungsgebiihr maximal auf TP S.A.-Niveau setzen.
Zwecks Kundengewinnung und Steigerung der eigenen Attraktivit4t kdnnte der Betreiber
sogar gezwungen sein, seinen Bereitstellungspreis unter TP S.A.-Niveau zu senken, was
sein Anschlussdefizit vergréfiern wiirde.

Durch den Einheitspreis muss der Betreiber in seinem gesamten T#tigkeitsgebiet von allen
Kunden denselben Preis verlangen. Damit war und ist er gezwungen, seinen Preis an dem
Preis des Incumbents und nicht an seinen tatsichlichen Anschlusskosten auszurichten.
Eine Differenzierung der Preise zwischen den Gebieten ist damit nicht erlaubt. Vgl. WIK,
Cullen (2001), S.210.

Dabei wird die Mdglichkeit nicht beriicksichtigt, dass die Gebietsmonopolisten monopoli-
stische Ineffizienzen aufweisen kénnen.
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litischen Ziels) bzgl. der Verbesserung der Anschlusssituation auf dem Land
durch diese Betreibergruppe.

Aufgrund dieser 6konomischen und regulatorischen Rahmenbedingungen muss
die Zwei-Betreiber-Losung als Mittel zum Erreichen des gestellten Ziels der
Versorgungsverbesserung als nicht geeignet beurteilt werden.*

6.3.4 Auswirkungen der eingeschriinkten Ortsnetzliberalisierung: Erfolg
und Misserfolg bei widerspriichlicher Strategie

Uber die Zulassung von neuen Unternehmen in Ortsnetzen sollte die Verbrei-
tung von Telefonanschliissen verbessert werden. Ein besonderes Problemfeld
stellten die extrem unterversorgten ldndlichen Gebiete dar. Gleichzeitig wurde
eine disziplinierende Wirkung der Newcomer auf den Incumbent erwartet, der
selber seine Versorgungsverpflichtung nur in unzureichendem MaBe erfiillte.”
Aufgrund des Fehlens eines entsprechenden regulatorischen Rahmens und der
zusitzlichen Belastungen befanden sich die Ortsnetz-Newcomer jedoch in einer
okonomisch und regulatorisch benachteiligen Position.”” Betrachtet man die
Rahmenbedingungen dieser atypischen Form der Liberalisierung des Telekom-
munikationsmarktes, fillt der grundsitzliche Konflikt von Ziel und gewihlter
Methode auf.

Erstens hatten die Newcomer aufgrund der 6konomischen Merkmale von Orts-
netzen und der (meist) geringeren Menge an Anschliissen, die sie anbieten konn-
ten, ohnehin eine unglinstigere Ausgangsposition bzgl. der Aufbaukosten (Kos-
tennachteile) als der etablierte Betreiber.

Zweitens waren sie meistens mit einer relativ hohen Konzessionsgebiihr®® belas-
tet, die ihre Investitionsmdglichkeiten stark einschrénkte und ihre Kostenstruk-
turen verschlechterte. In dieser Hinsicht hatte das Kommunikationsministerium
mit der Konzessionsgebiihr eine zusétzliche Markteintrittsbarriere geschaffen.

% Betrachtet man die dargestellte Problematik zusammen mit den Informationen tiber die

polnische Betreiberlandschaft in Kapitel 3.3, so erkennt man, dass die finanziellen Proble-
me der meisten Betreiber aufgrund dieser Kostennachteile entstanden sind. Nicht zuletzt
hat auch die Hohe der Konzessionsgebtihr die Defizite der Unternehmen vergréBert.

Vgl. Piotrowski, Tokarz (2001); Wroctawski (2000a) oder Dornisch (2001), S.387. Der
Betreiber sah sich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr dazu verpflichtet, die nationale
Infrastruktur flichendeckend auszubauen und konzentrierte sich auf die gewinnbringend-
sten Gebiete/Gruppen bzw. Dienste. Das jahrelang institutionell gesicherte Monopol der
TP S.A. bei Fern- und Auslandsverbindungen sowie die bereits angeschlossenen Ge-
schifiskunden sicherten ihr die gewinnbringendsten Mirkte.

Vgl. WIK, Cullen (2001), S.1 sowie Domisch (2001), S.388 und S.397. Dornisch (2001)
bezeichnet die Telekommunikationspolitik der staatlichen Institutionen als kontinuierlich
strategisch inkonsistent.

Siehe dazu Kapitel 6.1.2, Abschnitt "Versteigerungsverfahren und Konzessionsgebiihr".
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Drittens konnten sie aufgrund der "Einheitstarif"-Vorgabe keine differenzierten,
kostendeckenden Gebiihren verlangen, sondern mussten sich bei der Festlegung
der Bereitstellungsgebiihrenh6he in jedem Gebiet an den "erschwinglichen"
Tarifen des Incumbents orientieren, um konkurrenzfihig zu sein.

Viertens wurden sie zusétzlich in ihrer Tétigkeit eingeschrénkt, was ihre Posi-
tion gegentiber dem Incumbent weiter verschlechterte. Die Einschrinkungen be-
standen zum einen aus der feinen Aufgliederung und Eingrenzung der Konzes-
sionsgebiete, zum anderen aus der Einengung der erlaubten Dienstepalette. Bei-
de Elemente verwehrten ihnen den Zugang zu Ressourcen, die sie fiir die Quer-
finanzierung der defizitiren Anschliisse benétigten. Dabei wurde gerade der
Anschluss der ldndlichen, unprofitablen Kunden von ihnen erwartet, was mit ho-
her Investitionsbelastung und geringen Erléserwartungen verbunden war. Erst
im Jahre 1999 wurden fiir diese Betreiber geeignete Mechanismen eingefiihrt,
die sie (in allerdings beschréinktem MaBe) bei der Anschlussverlegung unterstiit-
zen sollten.”

Fiinftens wurden die Newcomer vor Machtmissbrauch durch den Incumbent
weder gesetzlich noch faktisch geschiitzt. Wettbewerbsschiddigende Praktiken
der TP S.A. wurden in keiner Weise vom Kommunikationsministerium unter-
bunden.'®

Hinzu kommt die Ausrichtung der Liberalisierungsgeschwindigkeit an der
TP S.A.-Privatisierung, fiir welche die Offnung des Marktes und die Einfiihrung
von Wettbewerb "geopfert" wurden.'® Das gewibhilte Liberalisierungsmodell des
Marktes hat in den letzten Jahren der Leitgedanke geprégt, keine Schritte zu
unternehmen, die den Wert des staatlichen Telekommunikationsunternehmens
vor dessen Privatisierung senken kénnten.'®

% Siehe dazu Kapitel 6.1.3.

10 Als Beispiel seien hier sog. "Pilotprojekte” der TP S.A. genannt. Der Incumbent fithrte
oftmals zusitzliche Preissenkungen in den Gebieten durch, in denen seine grfiten priva-
ten Rivalen titig waren, womit deren Defizite weiter vergroBert wurden. Vgl. Swiderek
(2001) und Wroctawski (2001a).

1% Diese Annahme wurde direkt vom ehemaligen Kommunikationsminister bestitigt, der die
Verzgerung bei der Offnung der Mérkte als gezielte RegierungsmaBnahme mit dem Na-
men "kontrollierte Liberalisierung" belegte. Demnach sollte diese Verzdgerung ein Zuge-
stiindnis an den kinftigen Hauptinvestor der TP S.A. sein, um die erwarteten und fiir den
Staatshaushalt dringend notwendigen Mittel realisieren zu kdnnen. Vgl. Trebski (2001),
Minister Lacznosci (2001b) und Wroctawski (2000a).

192 Die TP S.A.-freundliche Politik des Kommunikationsministeriums ist unter anderem auch
in der Zurlickhaltung der Warschauer Konzession zu sehen. Diese wurde im letzten Schritt
der Konzessionierung Ende 1999 versteigert, womit das Monopol der TP S.A. in diesem
strategischen Gebiet l4ngstméglich geschiitzt worden war. Es wird geschétzt, dass War-
schau als Verwaltungs- und Wirtschaftszentrum des Landes bis zu 40% des nationalen
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Sechstens war die Moglichkeit der privaten Betreiber, fiir den kostenintensiven
Ausbau von Netzen um ausldndisches Kapital zu werben, beschrénkt.'®

Siebtens beruhten die ungiinstigen Bedingungen des Markteintritts der privaten
Betreiber nicht zuletzt auf dem Fehlen vieler notwendiger Vorschriften, die
sowohl ihren Markteintritt, als auch die Handhabung der auftretenden Probleme
erleichtert hiitten. Aufgrund dessen und der Nichtvorhersehbarkeit der zukiinfti-
gen Regelungen erhohte sich das Investitionsrisiko und verzdgerten sich die
Probleml&sungen.

Das Kommunikationsministerium hat offensichtlich in der Kurzsichtigkeit der
angewandten Politik sowohl das Prinzip des Universaldienstes, als auch die
langfristigen Vorteile eines weitgehenden Netzausbaus auBer acht gelassen. Da-
runter sind sowohl jahrliche zusitzliche Einnahmen fiir den Staatshaushalt, als
auch die sozial-, regional- und wirtschaftsfordernden Aspekte des Netzausbaus
zu verstehen.

Uberraschenderweise zeigen polnische Erfahrungen jedoch, dass die Anwesen-
heit der kleinen Konkurrenten der TP S.A. mit ihren stark eingeschrénkten Mog-
lichkeiten trotzdem disziplinierend auf den Incumbent gewirkt hat. In Regionen,
die noch nicht bzw. unzureichend angeschlossen waren, fiihrte nicht selten der
Anfang von Bauarbeiten des Newcomers zu einer sofortigen Bauaufnahme sei-
tens der TP S.A. So wurden in Regionen, die bereits 10 Jahre auf einen TP S.A.-
Anschluss warteten, der bis dahin angeblich aus technischen Griinden nicht er-
folgen konnte, parallel Bauarbeiten von zwei Bautrupps begonnen, wortwértlich
auf beiden Seiten der Strasse.'®

Die angewandte Liberalisierungspolitik beeinflusste jedoch die Marktentwick-
lung und resultierte zum einen in relativ geringen zus#tzlichen Anschlusszahlen
der privaten Betreiber, zum anderen in einer sich verschlechternden finanziellen
Situation der Unternehmen.

Gesprichsverkehrs generiert. Ein Grossteil davon entfilit sicherlich auf die vielen Ge-
schiftskunden, doch auch private Kunden bringen durchschnittlich h6here Einnahmen als
im Rest des Landes. Vgl. Kulisiewicz (2001a) sowie Dornisch (2001), S.398f.

193 Es galt die Vorgabe einer polnischen Kapitalmehrheit von mind. 51%. Vgl. Ustawa o lacz-
nosci (1990), Art.16 Abs.2 Pkt.4.

104 ygl. Kulisiewicz (2001b); 0.V. (1999), S.4 und TD S.A. (2001). Die offenbare Bedrohung
durfte auf der Eigenschaft der Ortsnetzstruktur basieren, dernach der Besitz des Zugangs
zum Kunden die Position des Betreibers im jeweiligen Gebiet sichert. Der Aufbau einer
duplizierenden Leitung ist in dem Fall mit viel htherem Risiko verbunden, da auch die
Wechselwilligkeit der potentiellen Kunden beriicksichtigt werden muss.
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Erwartete und erreichte Teilnehmerzahlen der privaten Betreiber

Der Dyopol-Gedanke der staatlichen Institutionen hat so zusammen mit den
Rahmenbedingungen seiner Umsetzung nicht die erwarteten Resultate in bezug
auf die Anschlussvermehrung gebracht. Wie man in Kapitel 3.1.2 sehen kann,
hat sich die Penetrationsrate Polens seit 1989 zwar verbessert, bleibt jedoch
immer noch stark unter dem européischen Niveau.

1500
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1.213 1.051
866 732

435

250 -
68 09 8 0 0

0
1998 1999 2000 2001 2002

0 erwartete Neuanschlisse In Tsd.
m tatsachliche Neuanschlisse in Tsd.

Anmerkung: Angaben mit "*" beziehen sich auf Prognosen der CA IB, die in der Quelle
angegeben werden. Als Werte bzgl. der tatsdchlichen Anschlusszahlen werden diejenigen
verwendet, die in Kapitel 3.3.2 ermittelt wurden (Tab. 3.3.2-1), da die Angaben aus der o.g.
Quelle von den ermittelten Werten stark abweichen und nicht bestétigt werden kénnen.

Eigene Darstellung anhand von Piotrowski, Tokarz (2001).

Abb. 6-6: Vom Kommunikationsministerium erwarteter und tatsichlicher jihr-
licher Teilnehmerzuwachs bei den privaten Netzbetreibern'®

Das AusmaB der Uberschiitzung des Kommunikationsministeriums in bezug auf
die durch die Zwei-Betreiber-Losung erwarteten Anschlusszuwichse zeigt, zu-
sammen mit den tatsichlich durch die privaten Betreiber erreichten Anschluss-
zahlen, die Abb. 6-6.

Trotz der behandelten Probleme und Einschrinkungen der neuen Betreiber und
der Vorgehensweise des Ministeriums diesen Unternehmen gegeniiber schien

195 Die steigende Zahl der fiir 2001 (und mdglicherweise auch 2002) geschitzten, tatsiichli-
chen Anschliisse diirfte hauptséichlich auf den Anschlusserfolgen des Betreibers Telefonia
Lokalna S.A. - DIALOG basieren. Wie in Kapitel 3.3.2 beschrieben wurde, bildet dieser
Betreiber jedoch aufgrund seiner klaren Eigentiimerstruktur eine Ausnahme unter den pri-
vaten Betreibern. Anzumerken ist auch, dass der Eigentiimer des Betreibers ein staatliches
Unternehmen ist.
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die Institution eine weiterreichende Versorgung zu erwarten, ohne jedoch ent-
sprechende Markteintrittsbedingungen fiir die Newcomer zu schaffen. Als Re-
sultat der verfolgten Liberalisierungspolitik wurden jedoch weitaus weniger Ein-
wohner angeschlossen, als moglich gewesen wire.

Im dargestellten Zeitraum (vgl. Abb. 6-6) sollten laut den Erwartungen des
Ministeriums {iber 4,3 Mio. neue Anschliisse durch die Newcomer verlegt wer-
den. Tatsdchlich waren bis Ende 2001 nur ca. 850 Tsd. Anschliisse von den neu-
en Betreibern installiert worden. Damit hatten die privaten Betreiber lediglich
6,5% des Zugangsmarktes gewinnen kénnen.'® Unter den gegebenen Liberali-
sierungsumsténden sind jedoch die in Abb. 6-6 dargestellten tatséichlichen Zu-
wichse an Anschliissen der privaten Betreiber sowie die in Kapitel 3.3.2 be-
schriebenen Erfolge der Unternehmen als durchaus beachtenswert anzusehen.

Die somit erfolgte Einschréinkung des geplanten Ausbaus haben hauptsichlich
landliche Regionen zu spiiren bekommen. Diese Regionen bilden ebenfalls die
Mehrheit unter den Anschlussanwirtern. Die in den Jahren 2000 und 2001 zu
beobachtende Verlangsamung des Anschlusstempos der TP S.A. héngt mit einer
"weitgehenden Sittigung" des Marktes der profitablen Anschliisse zusammen.
Das Unternehmen plant, die unprofitablen Gebiete nicht weiter auszubauen, da
die extrem hohen Investitionskosten in keinerlei Verhiltnis zu den erwarteten
Erlosen in diesen Regionen stehen.'”

Struktur der Landanschliisse nach bereitstellendem Betreiber

Trotz der ungiinstigen Kosten- und Erldscharakteristika betrug der Zuwachs der
ldndlichen Anschliisse im Jahr 1999 (in Relation zu 1998) bei den privaten Be-
treibern 101%, bei der TP S.A. im gleichen Zeitraum lediglich 28%.'”® Der von
privaten Betreibern gewonnene Marktanteil bei ldndlichen Teilnehmern sowie
die Proportionen der ldndlichen und stiddtischen Anschliisse dieser Betreiber und
der TP S.A. werden in Abb. 6-7 prisentiert.

Die Anteile der ldndlichen Anschliisse, die von den Newcomern verlegt wurden,
sind zwischen den einzelnen privaten Unternehmen sehr unterschiedlich.'® Auf-
grund des Unterschieds in der Teilnehmer-Struktur zwischen der TP S.A. und
den anderen Betreibern entsteht der Eindruck, dass fiir letztere lindliche Regio-
nen eine hohere Priorit4t gehabt haben mussten als fiir den Incumbent. Anderer-
seits gehorten hauptsdchlich l4ndliche Regionen zu den Mirkten, die gar nicht

1% Siehe dazu auch Kapitel 3.3.2.

197 ygl. Piotrowski, Tokarz (2001); Rézysiski (2001); CA IB (2001), S.26 und WIK, Cullen
(2001), S.211.

198 ygl. WIK, Cullen (2001), S.200.

19 So betrigt der Anteil der lindlichen Anschliisse bei der PTO 74,1% aller verlegten An-
schliisse, bei der Netia dagegen 20,3%. Von DIALOG's Kunden sind nur 4,8% lindliche
Teilnehmer. Vgl. URT (2001) Siehe auch Kapitel 3.3.2.
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bzw. unvollstindig versorgt waren. Der Markteintritt in diese Gebiete war fiir
die Newcomer mit geringeren Risiken (keine Netzduplizierung), jedoch gleich-
zeitig mit hoheren Investitionen (und héheren Defiziten) verbunden.'"®

Struktur der ldndlichen Struktur der Tellnehmer der  Struktur der Tellnehmer der
Teilnehmer privaten Betreiber TP S.A
TPSA
91,7% Stadt Stadt
70,6% 7%
Private Land
Betreiber 23%

8,3%

Eigene Darstellung anhand von URT (2001).
Abb. 6-7: Struktur der Teilnehmer (Stadt/Land) bei den Betreibern, Ende 2000

Anhand der linken Graphik der Abb. 6-7 und des Marktanteils der privaten Be-
treiber am nationalen Anschlussmarkt von 6,5% sieht man, dass im Bereich
landlicher Anschliisse die privaten Unternehmen bis Ende 2000 einen etwas
groBeren Marktanteil gewinnen konnten als in der Stadt.''' In absoluten
Anschlussmengen besteht jedoch der 8,3%-ige Marktanteil der Newcomer an
Anschliissen auf dem Land aus lediglich knapp tiber 209 Tsd. Anschliissen. Die
gesamte Zahl der Anschliisse auf dem Land lag Ende 2000 bei ca. 2,5 Mio. Der
Anteil der auf dem Land lebenden Bevélkerung an der Gesamtbevélkerung hin-
gegen betrigt 38%, was ca. 14,7 Mio. Personen entspricht.''? Aus diesem Grund
kann nur in beschrinktem Mafle von einer absoluten Verbesserung der Situation
der lindlichen Telekommunikationsinfrastruktur aufgrund des Vorhandenseins
von privaten Ortsnetzbetreibern gesprochen werden.

Trotz der (angeblich) beschleunigten Bemithungen um die Rebalancierung der
Tarife in den letzten Jahren ist die vom Ministerium implementierte Lokalbetrei-
berpolitik 6konomisch ineffizient geblieben. Das im internationalen Vergleich
langsame rebalancing tariffs, die hohen Konzessionsgebiihren und Probleme bei
der Kapitalgewinnung auf dem nationalen und internationalen Markt haben die

11 Nicht zuletzt spricht der Ursprung vieler privaten Betreiber (als genossenschaftliche Ei-
geninitiativen der Bevdlkerung) fur einen Anschluss lidndlicher Teilnehmer. Siehe auch
Kapitel 6.1.1.

' ygl. URT (2001).

112 giehe Kapitel 3.2.3 und 3.2.4.

340



Expansions- und Investitionsplane vieler lokaler Betreiber vereitelt.'"> Hoch ver-
schuldet aufgrund der defizitdren Ausbauinvestitionen und der Konzessionsge-
biihren fokussieren diese Betreiber nun auch verstirkt auf die Geschifiskunden-
gruppen und schrénken ihre Investitionen in bezug auf (vor allem ldndliche)
Privatanschliisse stark ein.'*

Einfluss der Konzessionsgebiihrenhéhe auf die Betreiberkondition

Eine Konsequenz der Konzessionsgebiihrenbelastung, welche die Asymmetrie
zwischen den privaten Betreibern und der TP S.A. vergréBert, ist auch die ste-
tige Verschlechterung der ohnehin schwachen, finanziellen Position der privaten
Unternehmen, gekennzeichnet durch Firmenunterginge sowie sich hidufende
Unternehmenszusammenschliisse.!"®

Die Belastung durch die Konzessionsgebiihren spiegelt sich in der Héhe der
bestehenden Verschuldung der Betreiber dem Staat gegentiber wider. Bis Mitte
2001 standen noch ca. 1 Mrd. PLN (ca. 273 Mio. EUR) an Konzessionsgebiih-
ren aus. Die gesamte Summe der Konzessionsgebiihren betrug ca. 3 Mrd. PLN
(ca. 819 Mio. EUR)."*¢

Nach Aussage des Wirtschaftsministers kommt ein Erlass der ausstehenden
Konzessionsgebiihren bzw. eines Teils davon aufgrund der schwierigen Situa-
tion der Staatshaushaltes nicht in Frage.'"” Das derzeitige Angebot des Wirt-
schaftsministers beschrénkt sich auf eine Verlidngerung der Abzahlungsfrist, be-
lastet mit Verzugszinsen, was zweifelsfrei die ohnehin schlechte Finanzsituation
der Unternehmen langfristig nicht verbessern wird.

Es ist fraglich, ob ein Verzicht auf die Konzessionsgebiihr oder eine Verldnge-
rung der Abzahlungsfrist die Anreize der Newcomer, in lindlichen Gebiete zu
investieren, gesteigert hitte. Die Versorgung dieser Regionen bliebe ohnehin de-
fizitdr.!'® Damit wiren jedoch zumindest die finanzielle Belastung der Unterneh-
men und die entstehenden Defizite nicht unnétig zusitzlich vergréBert worden.

Der Verzicht auf die Konzessionsgebiihr hitte zudem zu einem Einsatz dieser
Mittel fiir Investitionen fiihren kénnen, was dem Staat léngerfristig groBere Vor-

113 vgl. Dornisch (2001), S.389 und Ustawa o facznosci (1990), Art.16 Abs.2 Pkt.4.

14 ygl. CA IB (2001), S.26.

"5 vgl. Mincer (2001).

16 vgl. Piotrowski, Tokarz (2001). Zum verwendeten Wechselkurs (2001) der Polnischen
Staatsbank siehe Tab. 3-18.

"' Erste Klagen der betroffenen Betreiberunternehmen sind bereits eingereicht worden. Sie
berufen sich auf die laut Telekommunikationsgesetz ab 1.01.2002 auf 2,5 Tsd. EUR (Fest-
netz) verringerte Gebithrenhthe. Vgl. 0.V. (2001g), Prawo telekomunikacyjne (2000),
Art.3 Abs.1 und 2 und Minister Lacznosci (2000b), §2.

118 ygl. WIK, Cullen (2001), S.189 und S.210 sowie Kosielifiski (2001).
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teile und Einnahmen gebracht hitte als die Konzessionszahlungen. Anders aus-
gedriickt, wire es fiir den Staat vorteilhafter gewesen, wiren die fiir die Konzes-
sion aufgewandten Mittel in Teilnehmeranschliisse investiert worden.'” Schiit-
zungen zufolge kann ca. 1 Mio. EUR, die in Telekommunikation investiert wer-
den, innerhalb von 15 Jahren ca. 3,3 Mio. EUR direkter Staatseinnahmen (Steu-
ern) und 34 Mio. EUR indirekter Einnahmen generieren.'?

Rechnet man allein den arithmetischen Mittelwert der Konzessionsgebiihrenhé-
he fiir 17 Woivodschaften (exkl. Warschau), fast 23 Mio. EUR,'?' auf die dafiir
mdgliche zu verlegende Anzahl von Anschliissen um, so ergibt das den Gegen-
wert von ca. 20,4 Tsd. Anschliissen.'? Eine solche pauschale Berechnung sug-
geriert zumindest, dass es im Interesse des Ministeriums (also des Staates) lie-
gen sollte, den schnellen Aufbau der privaten Netze zu férdern, um zum einen
die Prinzipien des Universaldienstes zu verwirklichen, zum anderen die Haus-
haltseinnahmen zu steigern. Die vom Ministerium angewandte Politik zog
jedoch die einmaligen Einnahmen in Form der Konzessionsgebiihren vor und
schriinkte damit den Ausbau privater Netze ein.

Bei der Betrachtung der Unternehmensseite kann jedoch auch die Bietstrategie
der zumeist kleinen und finanziell schwachen Betreiber nicht ganz nachvollzo-
gen werden, die ihre geringen Mittel fiir die Konzession ausgaben und oftmals
aus diesem Grund die Menge der anzuschlieBenden Teilnehmer stark einschrin-
ken mussten.'”? Die Betreiber scheinen sich bei der Einschdtzung der Tragbar-

119 ygl. Rézynski (1998), S.3.

120 ygl. Swiderek (2001a). Zu den direkten und indirekten Einnahmen wiirden z.B.: Steuern,
Sozialversicherungsbeitrige, Z6lle, lokale Gebithren u.i. gehdren. Zu einer weiteren
Schétzung der generierten zusiitzlichen Einnahmen siehe z.B. Pajdowski (1996) Schétzun-
gen der Einnahmen aus Telekommunikationsinvestitionen kénnen aufgrund unterschiedli-
cher Berechnungsmethoden und Zeitrdume differieren. Die Vorstellung einer der Schiit-
zungen dient hier nur dem Zweck der Darstellung des Ausmafes des Problems und ist we-
niger als absolute Angabe zu verstehen.

Die durchschnittliche KostenhShe eines Anschlusses wird nach Minister Lacznosci
(2001c), S.20 bei ca. 1.000 USD (ca. 1.130 EUR) angenommen. Fiir die Umrechnung die-
ser Kostenhthe in EUR wird der mittlere Tageswechselkurs vom 28.11.2001 verwendet,
demnach 1 USD=1,13212 EUR. Zu den Wechselkursen siehe Internet-Quelle:
http://wechselkurse.laenderservice.de/, Stand 11.2001.

Mit dieser einfachen Umrechnung soll lediglich die GréBenordnung der Gebiihren ver-
deutlicht werden. Zur Hohe der Gebithren siehe auch Kapitel 6.1.2, Abschnitt "Versteige-
rungsverfahren und Konzessionsgeblihr".

Den Unternehmen waren der Umfang der bendtigten Investitionsmittel sowie der Ein-
schrinkungen ihrer T#tigkeit bekannt. Eventuell nicht vorhersehbare Faktoren bzw. Fakto-
ren, deren Ausmal nicht planbar war, kénnen die Verzdgerungen durch die TP S.A. und
ihre Gegenmafinahmen sowie die TP S.A.-freundliche und -schiitzende ministeriale Politik
darstellen. Diese Vorgehensweise des Ministeriums ist vor allem im Zuge der fortschrei-

12
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keit der Hohe der Gebiihren oft verschétzt zu haben, da sie (unter anderem auf-
grund dessen) die deklarierten, zu erreichenden Teilnehmerzahlen (Investitions-
ziele) meist vom ersten Jahr an nicht realisieren konnten.'**

6.4 Die geplante zukiinftige Vorgehensweise zur Forderung des
Netzausbaus auf dem Land

Die verbleibende, extrem schlechte Situation der Telekommunikation in landli-
chen Regionen wird sowohl in Polen, als auch von externen Organisationen als
eines der groBten Probleme dieses Marktes gesehen.'”

Aufgrund dieses Problems wurde im Jahre 1997 die Position des "Regierungsbe-
auftragten in Sachen Telekommunikation auf dem Land" geschaffen (weiterhin
Beauftragter), der Konzepte zur Unterstiitzung der Telekommunikationsinfra-
strukturentwicklung auf dem Land erarbeiten sollte.'? Im Jahre 2000 wurde von
dem Beauftragten die "Strategie der Entwicklung der Telekommunikation auf
dem Land"'?" (weiterhin "Strategie") verfasst.

Aus der in der "Strategie" erfolgten Beschreibung der Situation der léndlichen
Ortsnetze resultiert die unausweichliche Erkenntnis der extrem schlechten An-
schlussversorgung. Es werden mégliche Entwicklungsrichtungen der Flédchende-
ckung présentiert und Ziele des zu erreichenden Versorgungsgrades formuliert.
Trotzdem bleibt die Strategie jedoch sehr oberfléichlich, spricht pauschal von
der Notwendigkeit einer Verbesserung der Netzentwicklung und ihrer Bedeu-
tung im regionalen und nationalen AusmaB.

Es wird betont, dass dem Staat bei der Entwicklung der ldndlichen Netze die
Pflicht der Unterstiitzung des Ausbaus und der Gewihrleistung der Erschwing-

tenden Privatisierung des Incumbents zu sehen gewesen. Vgl. dazu Kapitel 3.3.1 sowie
Dornisch (2001), S.390.

124 yerpflichtungen bzgl. der Investitionshdhe und einer zu erreichenden Anzahl an Teilneh-
mern in den jeweiligen Jahren sind an die Konzession geknilpft. Faktisch werden diese
Verpflichtungen jedoch nicht sanktioniert. Vgl. Rézynski (2000b).

125 ygl. Europiische Kommission (2000), S.65 sowie Internet-Seiten der Telekommunika-
tionsabteilung im Infrastrukturministerium, die dem Problem der l4ndlichen Telekommu-
nikation gewidmet sind unter: http//www.ml.gov.pl/polski/telnawsi/index.html, Stand
11.2001.

126 Die Position wurde im Jahr 2001 wieder aufgeldst und die Aufgaben einer Abteilung des
Infrastrukturministeriums tbertragen. Vgl. Rada Ministréw (1997) und Rada Ministréw
(2001b), §1 Pkt.5.

121 Minister Lacznosci (2000) und Minister Lacznosci (2001c). Diese Herangehensweise an
das Problem der unterentwickelten ldndlichen Festnetzinfrastruktur wurde wohlwollend
von der Europdiischen Kommission zur Kenntnis genommen. Vgl. Europiische Kommis-
sion (2000), S.65.
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lichkeit der Bereitstellungsgebiihren obliegt.'® Ein verstirkter Anschluss der
Landbewohner auf kommerzieller Basis wird erst zum Zeitpunkt der vélligen
Séttigung der profitablen Mérkte erwartet, wenn die Betreiber zusiitzliche Teil-
nehmer nur auf dem Land gewinnen kdnnen. Bei den langen Investitionszeitriu-
men wilrde dies jedoch eine weitere, jahrelange Verzégerung fiir lindliche Ge-
biete bedeuten, wihrend der sie immer mehr zur wirtschaftlichen Peripherie
werden wiirden.'?”

Die Ansicht der Notwendigkeit der staatlichen Férderung von léndlichem Netz-
ausbau wird auch von der Europiischen Union vertreten, und entsprechende
MaBnahmen werden von den staatlichen Organen erwartet.'*® Im Sinne der ge-
forderten staatlichen Unterstiitzung stellt die "Strategie" einen méglichen L&-
sungsansatz dar, der die tatsichliche Entwicklung der lindlichen Netze mit ge-
zieltem staatlichen Engagement fordern sollte/kénnte.

6.4.1 PP-P als mogliche Losung fiir unterentwickelte Regionen?

Die vorgeschlagenen MaBnahmen beziehen sich auf die Zusammenarbeit von
privaten Unternehmen und staatlicher Verwaltung. Das Programm der "6ffent-
lich-privaten Partnerschaft" ("Partnerstwo Publiczno-Prywatne” - weiterhin PP-
P) sieht eine gemeinsame Umsetzung von Investitionsprojekten durch private
Firmen (Betreiber, Technikunternehmen u.4.), die ldndliche Bevélkerung und
Gemeindeverwaltungen vor. Dabei sollen sowohl private als auch éffentliche Fi-
nanzmittel eingesetzt werden und so zur Steigerung der Geschwindigkeit und
des Umfangs des Ausbaus beitragen."*' Gleichzeitig soll die Griindung von ge-
meinsamen Aufbau-Unternehmen (als GmbH's)'*? den Erhalt von EU-Férdermit-
teln erméglichen.'*® Nach abgeschlossenem Netzaufbau wilrde die GmbH ent-

128 ygl. Minister Lacznosci (2001c), S.6. Ohne diese MaBnahmen wird ein vélliger An-
schlussstop in léndlichen Regionen und eine Fokussierung der Betreiber nur auf gewinn-
bringende und weniger kostenintensive Gebiete befilrchtet.

129 ygl. Minister E.acznosci (2001c), S.16.

130 ygl. z.B. Europtisches Parlament (1998), Art.3 Pkt.1.

131 Vgl. Minister Lacznosci (2001c), S.30f. Bei gemeinsam gegriindeten Netzbauunterneh-
men wilrde sich aufgrund der verschiedenen Mittelquellen das Investitionsrisiko verteilen.

132 Der Vorschlag des Beauftragten zur Umsetzung der PP-P umfasst auch einen Musterver-
trag zwischen den Gesellschaftern und eine Begriindung der Wahl der Gesellschaftsform.
Vgl. Minister Lacznosci (2001f).

133 ygl. Minister ELacznoéci (2001c), S.31. Laut des Dokuments soll die EU solche Projekte
mit direkter Hilfe in H6he von 20 Tsd. EUR pro Projekt aus dem Fonds fur die Entwick-
lung l4ndlicher Regionen unterstiitzen.
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weder das Netz an den Betreiber (Gesellschafter) vermieten oder es an densel-
ben verkaufen und sich auflésen.'**

Im Hinblick auf dieses Projekt wurde vom Kommunikationsministerium der
Versuch unternommen, diejenigen Regionen zu definieren, die insbesondere von
einer langfristigen Nichtversorgung unter Marktverhiltnissen betroffen wéren.
In diesen Gebieten sollten sowohl zusitzliche staatliche Interventionen als auch
die PP-P's die Versorgung sicherstellen.

Die Unterteilung der lindlichen Regionen, basierend auf der alten Woivod-
schaftsaufteilung (Nummerierungszonen), beriicksichtigt die Faktoren Bevolke-
rungsdichte, Durchschnittseinkommen und bestehende Anschlussdichte.'® Die
Zuordnung der einzelnen Regionen zu den einzelnen (von drei) Gruppen wird in
Abb. 6-8 dargestellt und bedeutet: Gruppe I (weiB) - Notwendigkeit der staatli-
chen Unterstiitzung bei gleichzeitiger Anwendung des PP-P -Programms, Grup-
pe II (fein gepunktet) - Anwendung des PP-P-Programms, Gruppe III (grob ge-
punktet) - keine Unterstiitzungsnotwendigkeit. Zu der Gruppe I (wei3) gehoren
Regionen, die am meisten von Ausbaueinschrénkungen bzw. vom Ausbaustop
bedroht sind.

Trotz dieses Ansatzes bleibt die "Strategie" jedoch sehr allgemein und definiert
nicht, in welcher Hohe oder auf welche Weise diese staatliche Finanzierung oder
Forderung erfolgen sollte, obwohl dies einen entscheidenden Punkt der Zielset-
zung dieses Dokuments darstellen miisste. Es wird nicht iiberzeugend begriindet,
wieso diese Form vor allem fiir Betreiberunternehmen, aber auch fiir die sonsti-
gen privaten Firmen attraktiver sein sollte als das 1999 von der TP S.A. einge-
stellte SKT-Modell."*

Auch wird nicht darauf eingegangen, in welchem Umfang die Beteiligung der
Gemeinden erfolgen sollte, deren Finanzierungsbeitrag wahrscheinlich fiir die
Partizipation der privaten Unternehmen entscheidend wire. Dass das Engage-
ment und die (begrenzten) Mittel der interessierten Bevilkerungsgruppen als
Anreiz fiir Unternehmen nicht ausreichend sein diirften, wurde eben durch das
Scheitern des SKT-Modells bestitigt.

Solange also keine konkrete Umsetzung der mdoglichen staatlichen Forderung
entwickelt und vorgelegt bzw. die Vorteile der teilnehmenden Privatunterneh-

134 Im ersten Fall wiirden die Einnahmen der PP-P-Gesellschaft aus der Vermietung des Net-
zes und die des Betreibers aus dem abgewickelten Verbindungsverkehr stammen.

135 ygl. Minister Lacznosci (2001c), S.21f. Das Durchschnittseinkommen hat Einfluss auf die
Hohe der akzeptierten (erschwinglichen) Bereitstellungsgebiihr und die zu erwartenden
Einnahmen aus dem generierten, ausgehenden Verbindungsverkehr.

136 Siche dazu Kapitel 6.1.3, Abschnitt "Zusammenarbeit der Bevilkerung/der Gemeinden
mit der TP S.A.".
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men liberzeugend prizisiert werden, muss das Projekt als bloBe Wunschvorstel-
lung der staatlichen Institutionen gesehen werden.

Gruppe Il
Gruppe I
] Gruppell

Eigene Darstellung anhand von Minister £qcznosci (2001¢c), S.23.

Abb. 6-8: Zuordnung der ldndlichen Regionen zu den vom Kommunikations-
ministerium definierten Problemgruppen'”’

6.4.2 GSM-Mobilfunk und NMT-450 als Alternative zum Festnetz-
anschluss?

Mobilfunk

In der "Strategie" wird ebenfalls die Mbglichkeit des Einsatzes der Mobilfunk-
kommunikation als Substitut zum leitungsgebundenen Zugangsnetz in Betracht
gezogen. Der momentane Einsatz von Mobilfunk als einzigem Telefonanschluss
fiir die Landbevélkerung ist aufgrund der wesentlich héheren Kosten des Mobil-
funks und des im Verhiltnis dazu relativ geringen Einkommens dieser Teilneh-
mergruppen nicht mdglich. Fiir Einwohner, die einer selbstindigen landwirt-
schaftlichen Titigkeit nachgehen, wiirde der Einsatz von Mobilfunk zur Zeit
noch eine bedeutende Verteuerung ihrer Produktion bedeuten. Dabei ist zu be-
achten, dass die Kostenbarriere nicht nur auf seiten der potentiellen lindlichen
Mobilfunkteilnehmer lége, sondern aufgrund des calling-party-pays-Systems

137 Zur Verteilung der GroBstidte (Wirtschaftszentren) auf die einzelnen Woivodschaften und
zu den Woivodschaftsnamen siehe Abb. 3-15. Zur Festnetzpenetration auf dem Land in
den einzelnen Woivodschaften siehe Kapitel 3.2.4.
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auch auf seiten der diese Teilnehmer anrufenden Personen.'”® Um 6konomische
Substituierbarkeit zu erméglichen, sind also zunéchst bedeutende Senkungen der
Mobilfunkpreise sowie der Festnetzpreise bei Anrufen in Mobilfunknetze abzu-
warten. Unabhingig davon stellt der Mobilfunk zur Zeit noch kein vollwertiges
technisches Substitut des Festnetzanschlusses dar.'*®

Ein sich méglicherweise in Zukunft entwickelnder substitutiver Einsatz des Mo-
bilfunks zum (nicht vorhandenen) Festnetzanschluss auf dem Land wire jedoch
als marktbedingt zu sehen und nicht als Erfolg staatlicher Telekommunikations-
politik."?

NMT-450 als radiobasiertes, festes Zugangsnetz

Der ilteste polnische Mobilfunkbetreiber (PTK Centertel) verfiigt weiterhin {iber
ein flichendeckendes'' analoges Mobilfunknetz, das in der Technologie NMT-
450 betrieben wird. Da PTK Centertel seit 1999 im GSM-Markt titig ist und das
analoge Netz nur noch von wenigen Teilnehmern genutzt wird, erwigt der
Eigentiimer des Unternehmens (TP S.A.) den Einsatz des vorhandenen NMT-
450 Netzes als radiobasiertes Zugangsnetz (WLL).'?

Es ist davon auszugehen, dass die Kosten der notwendigen Umriistung des be-
stehenden NMT-450 Netzes fiir WLL-Zwecke und der Montage der Anlagen bei
den landlichen Teilnehmern geringer wiéren als im Falle der Verlegung von Teil-
nehmeranschlussleitungen (Kupferdoppelader).'®

Solch ein Einsatz dieses analogen Mobilfunknetzes wird vom Gesetzgeber seit
dem 11.09.2001'* zugelassen; bei der Nutzung wird kleinen Orten und lénd-
lichen Regionen der Vorrang eingerdumt.'*

138 Calling-party-pays bezieht sich auf die gilltige Praxis der Gesprichsgebithreniibernahme
durch den Anrufenden.

139 ygl. Burr (1995), S.111. Der fehlende technische Substitutionscharakter basiert haupt-
shchlich auf eingeschrinkten Ubertragungsméglichkeiten (Fax, Daten, u.4.). Siehe dazu
z.B. Abb. 1-3. Der Anteil der zur Zeit tatsichlich den Mobilfunk nutzenden Landbevilke-
rung ist aufgrund des mobilen Charakters dieses Anschlusses nicht verlésslich feststellbar.

140 yorausgesetzt, der Staat wilrde nicht in diesen Markt eingreifen, um durch Regulierung
die Preise zwecks Erschwinglichkeit beeinflussen zu wollen.

! Die Abdeckung des Landesgebietes betrigt 95%, der Bevélkerung rund 99%. Vgl.
Zwierzchowski (2001).

142 ygl. Zwierzchowski (2001). Zu WLL-Wireless Local Loop siehe auch Kapitel 1.1.5.

143 Ein radiobasiertes Netz konnte vor allem fiir Gebiete, in denen die Verlegung von Leitun-
gen technisch unmdglich oder erschwert bzw. 8konomisch nicht sinnvoll ist, eine Még-
lichkeit des (alternativen) Teilnehmeranschlusses bieten.

144 ygl. Minister Gospodarki (2001).

145 ygl. Minister Gospodarki (2001), insbesondere §12 Abs.2 Pkt.3 und Anhang. Laut der
Verordnung des Wirtschaftsministers (11.09.2001) soll ein solcher Einsatz des NMT-450-
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Laut der TP S.A. wiirde jedoch solch eine Nutzung des NMT-450 Netzes auf-
grund der beschriinkten Ubertragungskapazititen lediglich den Anschluss von
maximal 200 Tsd. neuen Teilnehmern erméglichen.'* Es bleibt abzuwarten, ob,
wann und in welchem Umfang dieses Netz fiir lindliche Einwohner den An-
schluss an das Telefonnetz mit sich bringen kénnte und inwiefern dieses vermut-
lich geringe AusmaB eine Verbesserung der l4ndlichen Versorgungssituation be-
deuten koénnte.

6.5 Fazit - Die Ortsnetz-'"Dyopolisierung'': Forderung der liind-
lichen Anschlussversorgung?

Mit der Verstaatlichung des Telekommunikationssektors und der Vorgabe der
Erschwinglichkeit der Preissetzung entschied der Staat zugunsten einer allokativ
ineffizienten Losung, die jedoch das Erreichen von sozial- und regionalpoliti-
schen sowie gesamtwirtschaftlichen Zielen erméglichen sollte. Die folgende ab-
schlieBende Analyse ist insofern im Hinblick auf die bestmdgliche Realisierung
dieses normativen Ziels der Versorgung, nicht jedoch die wohlfahrtsékonomi-
sche Effizienz zu sehen.

In Polen wurde zunichst die Monopollésung mit einem staatlichen Betreiber ge-
wihlt. Diese Marktform sollte die Ausschdpfung der Skalenvorteile beim Netz-
aufbau aus einer Hand ermdglichen. Aufgrund der Versorgungsaufgabe konnte
vom Betreiber keine Monopolpreissetzung bei Anschluss- und Grundgebiihr an-
gewendet werden. Es kam zu indirekten Preisvorgaben des Staates, die sich in
Sffentlichen Texten lediglich als "erschwingliche Preissetzung" wiederfinden'¥’
und die erwilnschte Anschlussverbreitung bewirken sollten.'®

Aufgrund der Monopolisierung des gesamten Sektors sollte der Betreiber
(TP S.A.) die Méglichkeit bekommen, die bei Versorgung der unprofitablen,
landlichen Regionen entstehenden Defizite aus Gewinnen in anderen monopolis-
tischen Bereichen (profitable Kunden, Dienste u.a.) zu decken.'® Trotz dieser
Quersubventionierungsmdglichkeit brachte die Monopolldsung in Polen nicht

Netzes hauptstichlich in Ortschaften mit bis zu 100 Tsd. Einwohnern erfolgen. In der Ver-
ordnung werden ebenfalls genaue Leistungsanforderungen an das analoge Mobilfunknetz
gestellt, falls es als radiobasiertes Zugangsnetz verwendet werden sollte.

146 ygl. Zwierzchowski (2001).

147 Siehe Kapitel 4.4.5.

148 Da das Unternehmen zu der Zeit in staatlicher Hand war, kann davon ausgegangen wer-
den, dass auch in anderer, direkter Form staatlicher Einfluss auf die Preissetzung unter den
Kosten getibt worden ist.

149 vgl. z.B. Schenk et al. (1996), S.128f.
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den erwarteten Netzausbau léndlicher Gebiete, da der Monopolbetreiber die
Menge der unprofitablen Anschliisse stark einschrinkte.'s

Als zweite Etappe in der Entwicklung des polnischen Telekommunikationssek-
tors kann die Einfilhrung des sog. Betreiber-"Dyopols" auf Ortsnetzebene gese-
hen werden."! Durch diese lizenzierte Zulassung jeweils eines zweiten Betrei-
bers in jedem Gebiet entschied sich der Staat fiir eine technisch héchst ineffi-
ziente Losung. Die technische (Skalen-) Ineffizienz beruht dabei auf den Kos-
tenmerkmalen der Ortsnetze.

Aufgrund der fehlendenden Begleitmainahmen resultierte auch diese Losung
nicht in der erwarteten Verbesserung des Versorgungsgrades auf dem Land, was
anhand der Diskrepanz zwischen den tatséchlichen Anschlusszahlen der neuen
Betreiber und den vom Kommunikationsministerium erwarteten in Abb. 6-6
dokumentiert werden konnte.

Die relativ niedrigen Anschlusszahlen der privaten Betreiber miissen als Resul-
tat der tatséchlich verfolgten, staatlichen Liberalisierungspolitik gesehen wer-
den. Diese war in vielen Punkten mit dem Ziel bzw. Sinn der eingeschrinkten
Ortsnetz6ffnung nicht vereinbar. Die neuen Betreiber wurden in ihrer Tatigkeit
eingeschrinkt und mit hohen Konzessionsgebiihren belastet. Es wurde ihnen we-
der Schutz vor dem marktméchtigen Incumbent gewéhrleistet, noch konnten sie
eigenwirtschaftlich anbieten.'*? Allein aufgrund der gegebenen Kostenstrukturen
des Ortsnetzes als natiirliches Monopol muss das Betreiber-"Dyopol" als eine in-
addquate Marktstrukturvorgabe des Kommunikationsministeriums beurteilt wer-
den. Die BegleitmaBnahmen und die Form der Liberalisierung haben statt einer
Forderung der Anschlussversorgung ldndlicher Gebiete zum Gegenteil, ndmlich
zu starker Einschrinkung der moglichen Investitionsumfénge gefiihrt.

Auf diese Weise haben weder die urspriingliche Exklusivstellung des staatlichen
Betreibers, noch das eingefiihrte "Dyopol" zum Erreichen des "erwiinschten"
Versorgungsgrades auf dem Land gefiihrt:

¢ Die erste Form aufgrund der fehlenden Sanktionierung der Anschlussvorga-
ben trotz geschiitzter Stellung des Betreibers und zahlreicher Sonderrechte;

150 Siehe hierzu Kapitel 3.2.3 und 3.2.4. Oftmals wurde der langsame, nicht ausreichende
Ausbau der lidndlichen Regionen mit "technischer Unmdglichkeit" bzw. mit fehlenden Ka-
pazitéten begriindet. Das damalige Kommunikationsministerium, noch als Eigentiimerver-
treter gegentiber der TP S.A., schien jedoch keine entsprechenden Mechanismen einsetzen
zu kdnnen/wollen, um den Betreiber zur Versorgung von l4dndlichen Regionen zu bewegen
bzw. zu zwingen.

15! Zu Uberlegungen bzgl. der Zwei-Betreiber-Lésung und ihres mdglichen Dyopol-Charak-
ters siehe Kapitel 6.2.

152 Zur staatlichen Liberalisierungspolitik und den Kostennachteilen der Newcomer siehe Ka-
pitel 6.1 und 6.3.
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o die zweite Form aufgrund technischer Skalenineffizienz des gewshlten Mo-
dells, der Schaffung von zusétzlichen Markteintrittsbarrieren (Konzessions-
gebiihren) und fehlendem Schutz vor Machtmissbrauch seitens des Incum-
bents.

Im Laufe der Zeit ist eine Fokussierung der Betreiber auf gewinnbringende Re-
gionen/Kundengruppen zu beobachten, womit eine bedeutende Verbesserung
des Vorsorgungsgrades auf dem Land bei bestehenden Regulierungs- und
Marktverhiltnissen immer unwahrscheinlicher wird. Deshalb steht die polnische
Telekommunikation zum heutigen Zeitpunkt nicht weniger vor dem Problem
des Einsatzes entsprechender MaBnahmen zur Erfiillung der Universaldienst-
versorgung in ldndlichen Ortsnetzen als zur Zeit der politischen Wende und der
Anfinge der Telekommunikationsliberalisierung,

In den Kapiteln 5.2 bis 5.5 wurden verschiedene Szenarien des Telekommunika-
tionsmarktes und unterschiedlicher Regulierungsumfiinge auf Ortsnetzebene
vorgestellt. Es wurde untersucht, welche dieser Alternativen am besten geeignet
wire, das normative Ziel der Anschlussmengenmaximierung auf dem Land zu
erfilllen. Wie bereits in Kapitel 5.6 argumentiert wurde, kann davon ausgegan-
gen werden, dass bei den fiir lindliche Regionen gegebenen Kosten- und Nach-
fragemerkmalen das Erreichen des politisch erwiinschten Versorgungsgrades
mit Telefonanschliissen des Einsatzes staatlicher Subventionen bedarf. Dies
diirfte umso mehr auf Polens Situation zutreffen, weil bereits viele Jahre ohne
ausreichende Verbesserung der Situation dieser Regionen vergangen sind und
das Aufholen der Entwicklungsriickstinde nun beschleunigt geschehen sollte.

In Kapitel 5.6 wurde eine Empfehlung zum Einsatz von zielgerichteter Subven-
tionierung der Problemregionen (z.B. durch Universaldienstauktionen) ausge-
sprochen.'”® Dies diirfte zum einen den schnelleren Ausbau der Netze in diesen
Regionen fordern. Zum anderen konnten durch diese Abgrenzung der "profitab-
len" und "unprofitablen" Gebiete erstere von der Partizipation an der Kostende-
ckung letzterer losgeldst und damit die marktverzerrende Quersubventionierung
aufgehoben werden. Auch eine Tarifrebalancierung in den "profitablen" Regio-
nen wire damit moglich. Die marktverzerrende Wirkung von staatlicher Inter-
vention wire durch den zielgerichteten Eingriff zudem auf ein Minimum ein-
geschrénkt.

Es muss davon ausgegangen werden, dass allokative Effizienz bei Anschliissen
auf dem Land allein aufgrund der expliziten oder impliziten Preisregulierung zu-
néchst nicht erreicht werden kann. Eine freie Preissetzung und Ausrichtung des

153 Bei externer (staatlicher) Subventionierung miisste gleichzeitig die Moglichkeit der Kon-
trolle und Sanktionierung der definierten Versorgungsvorgaben gewihrleitet werden. Dies
konnte durch vom Fortschritt der Versorgung abh#ingige Subventionszahlungen erfolgen.
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Versorgungsangebotes an der Nachfrage wiirde im Fall der lindlichen Regionen
nicht zum Erreichen der erwiinschten Anschlussversorgung fithren. Damit wire
das sozial- und regionalpolitische sowie gesamtwirtschaftliche Ziel der Univer-
salversorgung der 14ndlichen Gebiete verfehit.

Setzt der Staat (bzw. die EU) die normative Vorgabe eines bestimmten Versor-
gungsgrades, so sollte zur Erfiillung dieser Vorgabe ein Mechanismus gewihit
werden, der zielfilhrend ist und gleichzeitig in geringstmdglichem MaBe den
Markt verzerrt. Die angesprochene Form der Versteigerung von Subventionen
unter definierter Versorgungsaufgabe ist den anderen hier vorgestellten, insbe-
sondere den in Polen eingesetzten Formen offensichtlich iiberlegen, wobei als
bedeutende Eigenschaften eines solchen Vorgehens vor allem die Kostenmini-
mierungsanreize und die daraus resultierende Tendenz zur Subventionsminimie-
rung anzusehen sind. Die Durchfiihrung eines solchen Vorhabens wiirde aller-
dings gleichzeitig die Schaffung eines klaren rechtlichen Umfeldes sowie eine
konsequente Umsetzung ihrer Aufgaben seitens der staatlichen Institutionen
(z.B. URT) erfordern.'*

1% vgl. Domisch (2001), S.391.
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7 Schlussbetrachtung

Der bevorstehende Beitritt Polens zur Europédischen Union sowie der sich auf-
grund technologischen Fortschritts verindernde Stellenwert der Telekommuni-
kation fiihrt zu grundlegenden Verinderungen im polnischen Telekommunika-
tionssektor. Allein die Mitgliedsanwirterschaft begriindet die Notwendigkeit
einer kritischen Beurteilung des erreichten Entwicklungs- und Anpassungsstan-
des der polnischen Telekommunikation an die Bedingungen und Verhiltnisse
der Europiischen Union. Doch auch ohne den Beitrittsdruck ist die Entwicklung
der Telekommunikation in Polen aufgrund ihres besonderen Stellenwerts in
Wirtschaft und Gesellschaft und als unverzichtbarer Stiitzpfeiler der Wirtschaft
von entscheidender Bedeutung fiir die regionale und nationale wirtschaftliche
Entwicklung des Landes.

In der vorliegenden Arbeit wurden der Telekommunikationsmarkt allgemein
und insbesondere die polnische Telekommunikation in vielerlei Hinsicht prdsen-
tiert und untersucht. Es wurde auf die Bedeutung des Bestehens einer funktio-
nierenden modernen Telekommunikationsinfrastruktur eingegangen, die eine
conditio sine qua non der weiteren Entwicklung von Volkswirtschaften und ins-
besondere der Wettbewerbsentwicklung auf den liberalisierten Telekommunika-
tionsmirkten darstellt. Besondere Aufmerksamkeit wurde dabei der Ortsnetz-
ebene gewidmet, da sie einerseits als einzige Kundenanbindung (Zugang zum
Netzabschlusspunkt) die Bedingung fiir Wettbewerb auf dem nachgelagerten
Dienstemarkt darstellt und andererseits aufgrund ihrer technisch bedingten be-
sonderen konomischen Merkmale nicht dupliziert werden kann bzw. sollte.'

Aufgrund des besonderen Stellenwerts dieses Netzteils wurden in Kapitel 1 die
bestehenden bzw. potentiellen Substitutionsmdglichkeiten der Teilnehmeran-
schlussleitungen, darunter leitungsgebundene (Kabel-TV-Netze und Stromnetze)
und funkgestiitzte Technologien (WLL, GSM-Mobilfunk) diskutiert. Die tat-
sdchlichen technischen Substitutionsméglichkeiten der bestehenden Ortsnetzlei-
tungen oder die zum Aufbau neuer Ortsnetze verwendbaren alternativen Tech-
nologien sind jedoch zur Zeit nur beschrinkt vorhanden. Das traditionelle Tele-
kommunikationsnetz behilt weiterhin seine dominante Stellung in bezug auf
Sprach- und vor allem Dateniibertragung. Technologische Neuerungen wiede-
rum steigern die Leistungsfihigkeit und erweitern die Nutzungsméglichkeiten
des bestehenden Netzes.

! Aufgrund dieser Charakteristika und der Bedeutung der TAL's sowie der fortschreitenden

Liberalisierung der Telekommunikation widmet die EU der Ortsnetzebene besondere Auf-
merksamkeit und schreibt die Nutzungsméglichkeit der bestehenden Teilnehmeran-
schlussleitungen flir andere Unternehmen als die Netzbetreiber vor (Entbiindelung).
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Um die Problematik des Auf- und Ausbaus der leitungsgebundenen Infrastruktu-
ren, insbesondere dabei der Ortsnetzebene, in den sich entwickelnden Telekom-
munikationssektoren zu verdeutlichen, wurden in Kapitel 2 die besonderen éko-
nomischen und die sie bedingenden technischen Merkmale von Telekommuni-
kationsnetzen prisentiert, die gleichzeitig auf das Regulierungsumfeld der Tele-
kommunikation Einfluss nehmen. Die dort dargestellten ausgepréigten Skalen-
vorteile (Dichte- und Verbundvorteile sowie horizontale economies of scale), die
dem Ortsnetz die natiirliche Monopoleigenschaft verleihen, bewirken in Kombi-
nation mit hoher Irreversibilitéit der Investitionen die Resistenz der Monopolisie-
rung dieser Netzebene. Gleichzeitig nimmt der technologische Fortschritt gro-
Ben Einfluss sowohl auf die Bereitstellungskosten der Netze wie auf die Nach-
frage nach Telekommunikationsdienstleistungen. Bei hoher Irreversibilitit so-
wie der typischen Langlebigkeit der Infrastrukturen steigert er das wirtschaftli-
che Risiko der Investitionen. Ein wichtiges Merkmal stellen in der Telekommu-
nikation ebenfalls positive externe Effekte dar, die aufgrund der Erweiterung der
Netzkapazititen i.S. von Teilnehmerzahlen zu einem Anstieg des Netznutzens
fiir alle Teilnehmer fiihren.

Dieses Merkmalsprofil, das insbesondere auf das Ortsnetz zutrifft, fithrte dazu,
dass weithin Marktversagen im Telekommunikationssektor antizipiert wurde
und dieses in der Folge als hinreichende Bedingung fiir die staatliche Bereitstel-
lung ausgegeben wurde. Dabei wurde nicht beriicksichtigt, dass Marktversagen
zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung fiir eine Staatsinter-
vention darstellt - diese wire allein dann gegeben, wenn das diagnostizierte
Marktversagen wohlfahrtsméBig gréBer wire als das bei der Staatsintervention
zu erwartende Staatsversagen. Die real ablaufenden Prozesse zeigen aber das
Gegenteil: der nach Jahren der Sektorverstaatlichung einsetzende weltweite Li-
beralisierungstrend deutet auf komparativ hoheres staatliches Versagen in die-
sem Bereich in der Vergangenheit hin, da der Staat als Netzbereitsteller in ver-
schiedener Hinsicht die zu erreichenden Ziele verfehlt hat.

Das Versagen des staatlichen, institutionell gesicherten Betreibers im Hinblick
auf die Gewihrleistung einer flichendeckenden Versorgung mit Telefonan-
schliissen wird insbesondere in Polen sichtbar. In Kapitel 3 wurde die Situation
der polnischen Telekommunikation zunichst im internationalem Vergleich ana-
lysiert, was ein deutliches Bild des Entwicklungsverzuges des nationalen Tele-
kommunikationsnetzes im Vergleich zu ausgewihlten industrialisierten Léndern
sowie drei weiteren EU-Beitrittskandidaten (Ungarn, Tschechien, Slowakei) er-
gab. Trotz der sichtbar werdenden enormen Bemiihungen Polens, die Altlasten
der jahrzehntelangen sozialistischen Wirtschaftspolitik im Bereich der Telekom-
munikation abzuschiltteln, wurde der Riickstand im Bereich der flichendecken-
den Versorgung mit Telefonanschliissen nach iiber einer Dekade seit der politi-
schen Wende von 1989 zwar verringert, Polen bleibt jedoch weiterhin bedeutend
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hinter dem Entwicklungsstand der industrialisierten Linder sowie der drei an-
deren Beitrittskandidaten zuriick. Polens Performance der letzten Jahre muss un-
ter diesem Aspekt als nicht ausreichend beurteilt werden.

Die anschlieBende regionale Aufgliederung hob zusitzlich die Ungleichm&8ig-
keit der Anschlussversorgung hervor, die sowohl zwischen verschiedenen Re-
gionen sichtbar wurde, aber auch gravierende Versorgungsdiskrepanzen zwi-
schen stidtischen und lidndlichen Gebieten zulasten letzterer offenbarte. Auf
dieser Grundlage kristallisierte sich als bedeutendes Problem die Unterversor-
gung mit Telefonanschliissen in Polens ldndlichen Regionen heraus, das die
national niedrige Penetrationsrate mit Anschliissen mitbegriindet. Um die Hin-
tergriinde dieses Problems zu beleuchten, wurden im dritten Teil des Kapitels
die polnischen Telekommunikationsbetreiber, darunter der ehemalige staatliche
Betreiber, inklusive ihrer wichtigsten Unternehmensdaten vorgestellt, und es
wurden die Auswirkungen des polenspezifischen Liberalisierungsbeginns auf
der Ortsnetzebene auf den Markt und die Betreiber herausgearbeitet. Diese unty-
pische Vorgehensweise bei der Offnung des Marktes resultierte in einer Vielzahl
kleiner regionaler Betreiberunternehmen und wurde eingehender in Kapitel 6
analysiert. Das skizzierte Bild legt die schlechte Unternehmenssituation der
meisten privaten Betreiber offen, die sich neben der wachsenden Verschuldung
ebenfalls in den, im Vergleich zu den Plidnen und Erwartungen des Kommunika-
tionsministeriums, niedrigen Anschlusszahlen widerspiegelt. Diese sich ver-
schlechternde Kondition der Unternehmen ist sowohl als Resultat des damaligen
Rechtsrahmens und der angewandten Newcomer-unfreundlichen staatlichen Te-
lekommunikationspolitik, als auch des damit stillschweigend unterstiitzten
Machtmissbrauchs seitens der TP S.A. zu sehen. Anhand der kurz skizzierten
Fernnetzliberalisierung und ihres problematischen Verlaufs konnte die auch in
anderen Telekommunikationsbereichen allgegenwirtige wettbewerbsbehindern-
de Vorgehensweise des Incumbents sowie der staatlichen Institutionen zusétz-
lich nachgewiesen werden.

Abschliefiend wurde in Kapitel 3 die duBerst dynamische Entwicklung des pol-
nischen Mobilfunkmarktes dargestellt, dessen Teilnehmerzahlen bereits im Jahr
2002 die Anzahl der Festnetzanschliisse iibersteigen sollten. Die weite Verbrei-
tung des Mobilfunks in Polen konnte bei einer Verbesserung der Leistungsmerk-
male und der zu erwartenden weitgehenden Preissenkungen den Mobilfunkan-
schluss zu einem vollwertigen Substitut des Festnetzanschlusses werden lassen.
Dies bote vor allem fiir den nicht durch das Festnetz flichendeckend ange-
schlossenen polnischen (ldndlichen) Markt die Moglichkeit, den entstandenen
Entwicklungsverzug mit niedrigeren Kosten und in kurzer Zeit zu {iberwinden.

Der Grad der Anpassung der polnischen Rechtsvorschriften an den acquis com-
munautaire wurde in Kapitel 4 behandelt. Die Telekommunikationsvorschriften
bilden einerseits die Grundlage und die Rahmenbedingungen der Verinderung
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und Entwicklung der polnischen Telekommunikation und dienen andererseits
wihrend der Beitrittsverhandlungen sowie im Zuge der Beurteilung der Anpas-
sungsfortschritte durch die EU als Teil des BeurteilungsmaBstabes.

Wie die Analyse der Angleichung des polnischen Rechtsrahmens ergeben hat,
ist mit der Verabschiedung des neuen Telekommunikationsgesetzes ein bedeu-
tender Schritt in Richtung der Unionsforderungen gemacht worden. Gleichzeitig
wirkt sich das Fehlen zahlreicher ausfithrender Vorschriften besonders erschwe-
rend auf die Marktdynamik aus, die die Umsetzung des Telekommunikationsge-
setzes, also die Verfeinerung des rechtlichen "Geriists" ermdglichen wiirden.
Der polnische Gesetzgeber ldsst sich beim Entwurf dieser ausfilhrenden Rechts-
akte jedoch viel Zeit, was bereits dynamische Entwicklungsprozesse auf dem re-
gionalen und nationalen Telekommunikationsmarkt unnétig erschwert hat und
weiterhin erschweren kénnte. Hierzu sei unter anderem auf die rechtlich unvor-
bereitete Fernnetzliberalisierung, die geplatzte UMTS-Versteigerung sowie
zahlreiche andere Probleme verwiesen, die in den Kapiteln 3 und 6 diskutiert
wurden.

Dariiber hinaus wird der duBerst wichtige Bereich der Entbiindelung der Teil-
nehmeranschlussleitung im Telekommunikationsgesetz génzlich ausgelassen.
Weitere Bereiche wie z.B. die Netzzusammenschaltung oder die Finanzierung
des Universaldienstes, die vor allem fiir den unterversorgten Markt Polens mit
vielen Betreiberunternehmen relevant sind, werden nicht in ausreichendem
MaBe im Gesetz prizisiert; auch hierzu fehlen entsprechende Verordnungen.

Eine Chance fiir die Entwicklung des Telekommunikationsmarktes stellt die neu
gegriindete Regulierungsbehdrde (URT) dar, falls es ihr gelingt, den gestellten
Anforderungen bzgl. Unabhingigkeit und Wettbewerbsforderung gerecht zu
werden. Doch auch ihre Moglichkeiten zur Férderung der Telekommunikations-
liberalisierung héngen von dem ihrer Titigkeit zugrundeliegenden Rechtsrah-
men ab, der in nichster Zeit vervollstdndigt und wettbewerbsfreundlicher gestal-
tet werden sollte.

In Kapitel 5 wurden im Hinblick auf das als spezifisch polnisch identifizierte
Problem der Unterversorgung mit Anschliissen auf dem Land unterschiedliche
Marktstrukturen und Umfinge des moglichen Regulierungseingriffs auf ihre an-
schlussfordernden Auswirkungen in ldndlichen Gebieten untersucht. Die Sicher-
stellung einer ausreichenden Versorgung der ldndlichen Bevilkerung wurde da-
bei als normative Universaldienstvorgabe zugrunde gelegt.

Von der Anwendung des Inkrementalkostenansatzes bei der Untersuchung, die
mit den Vorgaben der Europiischen Union konform wiére, wurde nach einer
Vorstellung dieses Ansatzes abgesehen, da die Inkrementalkosten unter den ge-
troffenen Annahmen den Totalkosten bzw. die langfristigen inkrementellen
Durchschnittskosten den LDK entsprechen. Der Inkrementalkostenansatz dient
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dem Zweck, lediglich die zusétzlichen Kosten des Auf- und Ausbaus von Net-
zen bzw. Netzteilen zu beriicksichtigen. Auf diese Weise kénnen diese Kosten
von der sonstigen T#tigkeit des Unternehmens getrennt kalkuliert werden. Da in
der vorliegenden Untersuchung auf ganzen Ortsnetzen basiert wurde, die eigen-
wirtschaftlich aufgebaut werden sollten und alle Kosten des Ortsnetzaufbaus
miteinbezogen wurden sowie die Existenz von Gemeinkosten ausgeschlossen
wurde, schien die tibliche Kategorie der TK und LDK fiir die Analyse besser ge-
eignet zu sein.

Bei der Untersuchung wurde als wichtige Bedingung der Versorgung léndlicher
Gebiete die Notwendigkeit der externen Subventionierung dieser Anschliisse de-
finiert. Diese Notwendigkeit resultiert aus den Kosten- und Erl6smerkmalen
ldndlicher Ortsnetze, beriicksichtigt die Versorgungsziele und soll die (durch die
Subventionierung indirekte) "Eigenwirtschaftlichkeit" der Betreiberunternehmen
gewihrleisten. Die besondere Problematik der lindlichen Gebiete, die durch
eine geringe Anschlussversorgungsdichte gekennzeichnet sind, liegt in den ho-
hen Investitionskosten, die meist in keinerlei Verhiltnis zu den erwarteten zu-
sitzlichen Erl6sen aus diesen Anschliissen stehen, begriindet. Um der léndlichen
Bevdlkerung unter den Bedingungen des Universaldienstes (u.a. erschwinglicher
Preis) aber Telefonanschliisse zur Verfligung zu stellen, bedarf es staatlicher In-
terventionen, da kommerziell bereitgestellte kostendeckende Anschliisse nicht
zur erwiinschten Versorgung dieser Regionen fiihren kénnen.

Untersucht wurden die Szenarien des regulierungsfreien Marktes, der Preisregu-
lierung in bezug auf die Bereitstellungsgebiihren, der Mengenregulierung in
Form von Universaldienstauktionen, d.h. der Versteigerung von Subventionszu-
sagen bei definierter Versorgungsmenge, sowie der Exklusivlizenzierung mit
Versorgungsgradverpflichtung. Es wurde nach einem Modell gesucht, das
gleichzeitig die Versorgung sicherstellt sowie Kostenminimierungsanreize setzt
und somit den Umfang der nétigen staatlichen Intervention und die entstehende
Marktverzerrung minimiert. Als geeignete Modelle, um die Anschlussmengen
zu maximieren, wurden dabei die Preisregulierung mit externer Subventionie-
rung des Anschlussdefizits sowie die Universaldienstauktion herausgearbeitet.

Von den beiden ausgew#hlten Modellen erfilllt das Verfahren der Universal-
dienstauktion (Versteigerung des Subventionsumfangs) die gesetzten Ziele und
Bedingungen am besten und erleichtert gleichzeitig die Sanktionsméglichkeiten
des Regulierers. Darilber hinaus ermdglicht es eine an den regional differieren-
den Anschlusskosten ausgerichtete Behandlung der Versorgung, bei der andere
Regionen (oder Teile von Regionen) unbeeinflusst bleiben kénnen. Auch das
dem Universaldienst entstammende Prinzip der Tarifeinheit im Raum kann vom
Regulierer weiterhin umgesetzt werden, da sich die regional differierenden tat-
séchlichen Anschlusskosten lediglich in dem regional ersteigerten Subventions-
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umfang niederschlagen und damit auf die Versorgung anderer Regionen keinen
Einfluss haben.

Kapitel 6 widmet sich abschlieBend der Analyse der bisherigen polnischen
Marktstruktur sowie des polnischen Regulierungsrahmens. In diesem Kapitel
wurde unter Beachtung der zuvor diskutierten 6konomischen und technischen
Merkmale von Anschlussnetzen, der in Polen vorzufindenden Marktsituation
sowie der polnischen Rechtsvorschriften versucht, das Misslingen der flichen-
deckenden Versorgung im Hinblick auf die Anschlusssituation lindlicher Gebie-
te zu analysieren.

Aufgrund der von Polen gewihlten Methode der Einfiihrung jeweils eines zwei-
ten privaten Betreibers in jeder Region wurde hiufig von einer Dyopolisierung
der polnischen Ortsnetze gesprochen. Aufgrund der besonderen technisch-dko-
nomischen Merkmale von Ortsnetzen und eines deshalb nicht zwingend aus der
Zwei-Betreiber-Lésung entstehenden Dyopols wird auf den Bestand und die
Skonomische Bedeutung eines Ortsnetz-Dyopols eingegangen. Die Ergebnisse
dieser Untersuchung sind unter mehreren Aspekten zu interpretieren.

Zum ersten kann eine solche Vorgehensweise zu einem Dyopol oder aber zu ei-
nem Nebeneinander zweier Monopolisten im Ortsnetz filhren. Bei dieser Unter-
scheidung ist das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von duplizierten
Netzteilen von entscheidender Bedeutung. Zum zweiten muss zwischen ver-
schiedenen Zeitpunkten des Netzaus- bzw. -aufbaus unterschieden werden, de-
ren Aufeinanderfolge die Marktstruktur verdndern kann. Die in Abb. 6-1 darge-
stellten Formen kénnen meist in gemischter Form in Ortsnetzen vorgefunden
werden. Zum dritten fithrt die in Polen gew#hlte Methode aufgrund der natlirli-
chen Monopoleigenschaft des Ortsnetzes einerseits zur technischen (Skalen-) In-
effizienz der Anschlussversorgung der jeweiligen Region, sobald mehr als ein
Betreiber den Markt bedient; andererseits weist der Betreiber mit der geringeren
Versorgungsmenge Kostennachteile auf, was unter anderem in einer nicht kos-
tendeckenden Preissetzung und entstehenden Defiziten resultiert.

Zusitzlich zu dieser hochst ineffizienten Losung, die meist die privaten Betrei-
ber aufgrund der geringeren Moglichkeit auszuschopfbarer Skalenvorteile be-
nachteiligte, begleiteten diesen Liberalisierungsabschnitt in Polen weitere MaB-
nahmen, die die Position der Newcomer dariiber hinaus verschlechterten. Er-
wihnt seien hier nur die Einschrinkung der Gebiete (maximal eine Woivod-
schaft unter anfinglichem Ausschluss der GroBstidte) sowie der Dienste, die
von den Newcomern angeboten werden durften, und die Hohe der zu entrichten-
den Konzessionsgebiihr, welche die ohnehin vorhandenen Kostennachteile die-
ser Unternehmen verstérkte. Gleichzeitig wurden die neuen Betreiber in keiner
Weise vor Machtmissbrauch des Incumbents geschiitzt und letzterer ihnen ge-
geniiber von staatlicher Seite weiterhin favorisiert.

358



Die in Polen gewihlte Liberalisierungsprozedur wirft zahlreiche Probleme auf,
die mit dem angeblichen Ziel und der Art der Umsetzung des Liberalisierungs-
projekts sowie mit dem liickenhaften Rechtsrahmen des Prozesses zusammen-
hiéngen. Die Zielanalyse ldsst zumindest die Schlussfolgerung zu, dass der An-
stoB zur Liberalisierung vom Fortschrittswillen sowie dem Willen nach Verbes-
serung der Flichendeckung geprigt war. Im Zeitablauf war die geplante Vorge-
hensweise jedoch nicht mit den hinzukommenden bzw. sich veréndernden
Regierungsinteressen vereinbar und fiel damit diesen zum Opfer. Die Interessen
der TP S.A,, die anfinglich mit den Regierungsinteressen gleichgesetzt werden
diirften, traten im Verlauf der Liberalisierung des Marktes und der Privatisie-
rung des Unternehmens nicht zuriick, sondern wurden direkt und indirekt wei-
terhin von staatlicher Seite unterstiitzt, was zum GroBteil auf die bestehenden
personellen Verflechtungen zuriickzufiihren ist.

Mit der angewandten Marktregulierung wurde der urspriingliche Liberalisie-
rungsgedanke den aktuellen Bediirfnissen (und Pldnen) des Staates und nicht
denen des Marktes, der Betreiber und der Endnutzer untergeordnet und somit
der tatséchliche Liberalisierungsprozess "geopfert". Neben der mit dem Ziel der
Liberalisierung in Konflikt stehenden faktischen Vorgehensweise der staatlichen
Institutionen ist die Wahl der polnischen Zwei-Betreiberlosung mit den gegebe-
nen, technikabhingigen 6konomischen Ortsnetzmerkmalen ohnehin nicht nach-
vollziehbar. Diese technisch und 6konomisch héchst ineffiziente Losung hat im
Zusammenspiel mit der faktisch verfolgten Telekommunikationspolitik im na-
tionalen Rahmen zu keiner wesentlichen Verbesserung der Anschlusssituation
landlicher Gebiete gefiihrt. Zusétzlich hat sie die Unternehmenslage der neu zu-
gelassenen privaten Betreiber erheblich belastet.

Der EU-Beitritt Polens riickt schnell néher. Die Vorbereitungen darauf sind je-
doch im Bereich der Telekommunikation bisher erst auf der rechtlichen Ebene
weitgehend (wenn auch noch nicht ausreichend) erfolgt. Immer noch nicht ge-
wihrleistet ist das entsprechende Entwicklungsniveau des Telekommunikations-
marktes im Sinne der flichendeckenden Versorgung mit Anschliissen. Als Bei-
trittskandidat und auch aus Eigeninteresse muss Polen jedoch auch dieses Krite-
rium erfiillen, also der Unionsforderung nach flichendeckender Universaldienst-
versorgung nachkommen, wenn es dem Wettbewerb in der Européischen Union
gewachsen sein will.

Die Anschlussversorgung der landlichen Regionen stellt dabei aufgrund ihrer
spezifischen Kosten- und Erlésmerkmale ein besonderes Problemfeld dar und
ihre kommerzielle Ausdehnung kann unter den gegebenen Bedingungen weit-
gehend ausgeschlossen werden. Da sie jedoch ein wichtiges Ziel der Unionspoli-
tik bildet, muss sie bei nicht vorhandener Méglichkeit der Bereitstellung im
Wettbewerb staatlicher Férderung sowie Kontrolle unterliegen.
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In Bereich der Anschlussabdeckung lidndlicher Regionen weist Polen 12 Jahre
nach der politischen Wende und aufgrund partiell ziel- und konzeptionsloser
Telekommunikationspolitik enorme Versorgungsdefizite auf. Um diese endlich
{iberwinden zu kénnen, sollte dieser Problembereich von nun an eines der wich-
tigsten Regulierungsziele in der polnischen Telekommunikation darstellen. Dazu
bedarf es jedoch nicht nur eines verlédsslichen, klaren und vollstindigen recht-
lichen Rahmens, sondern vor allem seiner zielstrebigen und ziigigen Umsetzung
seitens der zustéindigen Institutionen, deren Augenmerk auf die Entwicklung des
Netzes und des Wettbewerbs gerichtet sein sollte. Wie die vergangenen Jahre
gezeigt haben, ist dabei die konsequente Abschirmung der Handlungen der
zustindigen Institutionen (z.B. der URT), aber auch des gesamten Telekommu-
nikationsmarktes von den politischen Einflilssen einzelner Interessengruppen,
seien sie nun staatlicher oder privater Art, von gréBter Wichtigkeit. Sollen diese
klar definierten Ziele nun ohne weitere Verzégerung erreicht werden, diirfen sie
nicht wieder von partikularen Interessen beeinflusst und ihnen untergeordnet
werden.

Wird keine solche institutionelle und prozessuale Umsteuerung der Telekommu-
nikationspolitik vorgenommen und sich die Versorgungssituation nicht massiv
verbessern, so droht Polen in der Gruppe der Beitrittskandidaten trotz der zwei-
felsohne erreichten Entwicklungserfolge die Rolle des Schlusslichts zu behalten.
Nach dem Beitritt kénnte dies der Zuordnung zur wirtschaftlichen Peripherie der
Europdischen Union gleichkommen mit allen méglicherweise negativen Folgen
hinsichtlich der Behandlung durch die EU-Institutionen - eine Rolle, welche
Polen wohl kaum anstreben und aus eigenen Kréften verhindern sollte.

360



Literaturverzeichnis

Arnold, Franz (1989) (Hrsg.) "Handbuch der Telekommunikation", Loseblattsamm-
lung ab 1989, Verlagsgruppe Deutscher Wirtschaftsdienst, K8Iln

Bach, Stefan; Gornig, Martin; Stille, Frank; Voigt, Ulrich (1994) "Wechselwirkun-
gen zwischen Infrastrukturausstattung, strukturellem Wandel und Wirtschafts-
wachstum", DIW - Deutsches Institut fiir Wirtschaftsforschung, Reihe: Beitrige
zur Strukturforschung, Heft 151, Duncker & Humblot, Berlin

Baumol, William J.; Panzar, John C.; Willig, Robert D. (1988) ,,Contestable Mar-
kets and the Theory of Industry Structure“, Harcourt Brace Jovanovich, Inc.,
Orlando

Baumol, William J.; Sidak, J.Gregory (1994) "Toward competition in local tele-
phony", The MIT Press, Cambridge Massachusetts

Bergmann, Fridhelm; Gerhardt, Hans-Joachim (1999) "Taschenbuch der Telekom-
munikation", Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, Mtinchen Wien

Biegluk, Marcin (2001) "Polaczenie moze by¢ zrealizowane", in: Businessman Maga-
zine, Nr.9/2001 (126) vom 1.09.2001

Bosak, Grzegorz (2001) "Roszczenia Elktrimu wobec PTO", Presseinformation vom
2.08.2001 aus Internet-Quelle: http://www.fkn.pl/news/id_news__3856/, Stand
25.09.2001

Briimmerhof, Dieter (1987) "Finanzwissenschaft", 2. Auflage, R.Oldenbourg Verlag,
Miinchen Wien

Burr, Wolfgang (1995) "Netzwettbewerb in der Telekommunikation", Reihe: Gabler
Edition Wissenschaft, Deutscher Universitits-Verlag, Wiesbaden

Busch, Berthold; Klbs, Hans-Peter (1995) "Potentialfaktor Infrastruktur”, Beitrige
zur Wirtschafts- und Sozialpolitik, Band 222, Deutscher Instituts-Verlag, KéIn

CA IB (2001) "Polish Telecommunications", Creditanstalt Investmentbank, Mai 2001,
Wien, Osterreich

Cave, Martin (1995) "Alternative Telecommunications Infrastructures: Their Compe-
tition Policy and Market Structure Implications", OECD Conference on Compe-
tition and Regulation in Network Infrastructure Industries, Budapest, 9-12 May
1995, OECD/GD(96)190, aus Internet-Quelle: http://www.oecd.org//daf/clp/non-
member_activities/BDPT207.HTM, Stand 01.10.2001

Chelstowski, Dariusz (2001) "Telekomunikacyjny kalejdoskop”, in: Teleinfo,
Nr.34/2001, aus Internet-Quelle: http://www.teleinfo.com.pl/archiwum/, Stand
14.09.2001

Chmielewicz, Klaus; Eichhorn, Peter (1989) "Handwérterbuch der 6ffentlichen
Betriebswirtschaft”, Band 11 der "Enzyklopddie der Betriebswirtschaft", C.E.
Poeschel Verlag, Stuttgart

361



Cox, Helmut (1997) "Probleme der Finanzierung 6ffentlicher Universaldienstleistun-
gen in der Europdischen Union", Reihe: Diskussionsbeitréige zur dffentlichen
Wirtschaft, Nr. 41, GH Duisburg

Cronin, Francis J.; Colleran, Elisabeth; Miller, Michael; Raczkowski, Richard
(1997) "Local exchange competition, rate restructuring and universal service", in:
Telecommunications Policy, Vol. 21, Nr. 3, Elsevier Science Ltd., S.251-264

Cymuta, Marcin (2001) "Ucieczka od telemonopolu", in: Businessman Magazine,
Nr.10/2001 (127) vom 1.10.2001

Dersch, Ulrich; Liu, Weilin (1999) "<The Last Mile> iiber das Stromnetz", in: Neue
Ziircher Zeitung vom 18.05.1999, Internet-Quelle: http://www.nzz.ch/online/
02_dossiers/telekommunikation/tlkm990518dersch_ liu.htm, Stand 15.12.1999

DIALOG (2001) "Ogélnie o DIALOG"u", Firmeninformation aus Internet-Quelle:
hitp://www.DIALOGok.p/html/index.html, Stand 5.09.2001

DIALOG (2001a) "Linie telefoniczne DIALOG'u - mapy zasi¢gu sieci", Firmeninfor-
mation aus Internet-Quelle: http://www.DIALOGok.pl/mapy/index.html, Stand
5.09.2001

DIALOG (2001b) "Akcjonariusze", Firmeninformation aus Internet-Quelle:
http://www.DIALOGok.pl/swf/linie/mainakcjon.html, Stand 5.09.2001

DIALOG (2001¢) "Historia", Firmeninformation aus Internet-Quelle:
http://www.DIALOGok.pl/swf/linie/mainhistoria.htm, Stand 5.09.2001

DIALOG (2001d) "Dzi$ i jutro", Firmeninformation aus Internet-Quelle:
http://www.DIALOGok.pl/swf/linie/maindzis.htm, Stand 5.09.2001

DIALOG (2001e¢) "DIALOG przeciwko praktykom monopolistycznym", Presse-
information der Firma DIALOG vom 25.07.2001 aus Internet-Quelle:
http://www.DIALOGok.pl/html/indexp.htm, Stand 24.09.2001

DIALOG (2001f) "Nowe taryfy DIALOG'u", Presseinformation der Firma DIALOG
vom 30.04.2001 aus Internet-Quelle: http://www.DIALOGok.pl/html/
indexp.htm, Stand 24.09.2001

DIALOG (2001g) "Plan taryfowy - Rozmowy w dobrej cenie - EFEKT", Firmeninfor-
mation aus Internet-Quelle: http://www.DIALOGok.pl/taryfa/efekt.pdf, Stand
24.09.2001

Distelkamp, Martin (1999) "Méoglichkeiten des Wettbewerbs im Orts- und An-
schlussbereich des Telekommunikationsnetzes", WIK - Wissenschaftliches Insti-
tut flir Kommunikationsdienste, Diskussionsbeitrag Nr. 196, Bad Honnef

Dornisch, David (2001), "Competitive dynamics in Polish telecommunications, 1990-
2000: growth, regulation, and privatization of an infrastructural multi-network",
in: Telecommunications Policy, Nr.25 (2001), Elsevier Science Ltd., S.381-407

Drézdz, Grzegorz (2001) "TP S.A. traci rynek", in: Parkiet vom 27.09.2001

362



Easterly, William; Rebelo, Sérgio (1994) "Fiscal policy and economic growth: an
empirical investigation", Centre for Economic Research, Discussion Paper No
885, London

EITO (2001) "European Information Technology Observatory 2001", Eurobit, Frank-
furt am Main

Elektrim (2001) "Porozumienie pomiedzy Elektrim S.A. a Vivendi Universal pod-
pisane", Presseinformation der Firma Elektrim vom 5.09.2001 aus Internet-
Quelle:  http://www.elektrim.pl/prasa_info_komunikaty 09 _2001.htm, Stand
25.09.2001

Elektrim (2001a) "Elektrim podpisat porozumienie z Vivendi", Presseinformation der
Firma Elektrim vom 27.06.2001 aus Internet-Quelle:
http://www.elektrim.pl/prasa_infpras_2001_06_27.htm, Stand 25.09.2001

Elektrim (2001b) "Firma: Telekomunikacja i Internet", Firmeninformation aus Inter-
net-Quelle: http://www.elektrim.pl/firma_telekom.htm, Stand 24.09.2001

Elektrim (2001c) "Elektrim opublikowat skonsolidowane wyniki finansowe za rok
2000", Presseinformation der Firma Elektrim vom 13.06.2001 aus Internet-Quel-
le: http://www.elektrim.pl/prasa_infpras_2001_06_13.htm, Stand 25.09.2001

Elektrim (2001d) "Elektrim S.A. wyniki kwartalne 1/2001", Investoren-Information
der Firma Elektrim aus Internet-Quelle: http://www.elektrim.pl/inwest_finans_
elektrim_3_2001_1.htm, Stand 24.09.2001

Energis (2001) "Energis Polska", Firmeninformation aus Internet-Quelle:
http://www.energis.pl/index2.php (O firmie), Stand 25.09.2001

Energis (2001a) "Energis podpisat umowg interkonektowa z TP S.A.", Presseinfor-
mation der Firma Energis vom 2.08.2001 aus Internet-Quelle:
http://www .energis.pl/index2.php, Stand 25.09.2001

Era GSM (2000) "Polska Telefonia Cyfrowa - Operator sieci Era GSM - o firmie",
Firmeninformation aus Internet-Quelle:  http://www.EraGSM.pl/EraGSM/
onas.htm, Stand 25.02.2000

Era GSM (2001) "Ponad 3.000.000 abonentéw w sieci Era", Presseinformation der
Firma Era GSM vom 23.03.2001 aus Internet-Quelle: http://www.EraGSM.pl/
cgi-bin/index.pl?r=1&id=infor100&s=0, Stand 26.09.2001

Era GSM (2001a) "Era GSM najwigkszym operatorem komdrkowym Europy
$rodkowo-Wschodniej", Presseinformation der Firma Era GSM vom Mai 2001
aus Internet-Quelle:  http://www.EraGSM.pl/cgi-bin/korp/index.pl?r=1&id=
inforl16, Stand 26.09.2001

Era GSM (2001b) "Udzialowcy Polskiej Telefonii Cyfrowej wybrali nowa Rade
Nadzorcza, Konsorcjum kredytu bankowego zaakceptowalo biznes plan dla pro-
jektu UMTS", Presseinformation der Firma Era GSM vom 22.06.2001 aus
Internet-Quelle: http://www.EraGSM.pl/cgi-bin/korp/index.pl?r=1&id=infor123,
Stand 26.09.2001

363



Ernst, Matthias; Walpuski, Dirk (1993) "Verkehrswissenschaftliche Implikationen
der Telekommunikation", in: Matthias Ernst, Jiirgen Kopf (Hrsg.) "Elemente
volkswirtschaftlicher Forschung und Lehre", Festschrift fir Sigurd Klatt zum 65.
Geburtstag, Volkswirtschaftliche Schriften, Heft 423, Duncker & Humblot,
Berlin

Ernst, Matthias; Walpuski, Dirk (1997) "Telekommunikation und Verkehr", Verlag
Franz Vahlen, Miinchen

Espicom (2001) "CMA - Communications Markets Analysis - Poland", Espicom
Business Intelligence, Juni 2001, Chicester, West Sussex, UK

Espicom (2001a) "CMA - Communications Markets Analysis - Urzad Regulacji
Telekomunikacji", Espicom Business Intelligence, April 2001, Chicester, West
Sussex, UK

Europiiische Gemeinschaft (1993) "Europa-Abkommen zur Griindung einer Assozia-
tion zwischen den Europ#ischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten
einerseits und der Republik Polen andererseits", Abl. Nr. L 348 vom 31/12/1993,
Briissel

Europiische Gemeinschaft (1995) "Vertrag zur Gruhdung der Europdischen Ge-
meinschaft (EG)", Fassung vom 1.01.1995, Maastricht

Europiiische Gemeinschaft (1997) "Konsolidierte Fassung des Vertrags zur Griln-
dung der Europiischen Gemeinschaft (EG)", Abl. C 340 vom 10.11.1997, S.
173-308, Amsterdam -

Europiische Kommission (1988) "Richtlinie der Kommission vom 16. Mai 1988
Uber den Wettbewerb auf dem Markt fiir Telekommunikations-Endgerite",
88/301/EWG, ABI. Nr. L 131/73, Briissel

Europiische Kommission (1990) "Richtlinie der Kommission vom 28. Juni 1990
Uber den Wettbewerb auf dem Markt fiir Telekommunikationsdienste",
90/388/EWG, ABI. Nr. L 192/10, Brilssel

Europ#iische Kommission (1990a) "Richtlinie der Kommission vom 28. Juni 1990
zur Verwirklichung des Binnenmarktes fiir Telekommunikationsdienste durch
Einflhrung eines offenen Netzzugangs (Open Network Provision - ONP),
90/387/EWG, ABI. Nr. L 192/1, Brilssel

Europiiische Kommission (1994) "Richtlinie 94/46/EG der Kommission vom 13.
Oktober 1994 zur Anderung der Richtlinie 88/301/EWG und 90/388/EWG, ins-
besondere betreffend die Satelliten-Kommunikation", 94/46/EG,
ABI. Nr. L 268/15, Briissel

Europiische Komission (1994a) "Meeting Universal Service Obligations in a Com-
petitive Telecommunications Sector", Report to DG IV, CEC, Office for Official
Publications of the European Communities, Brussels Luxembourg

Europilische Kommission (1995) "Richtlinie 95/51/EG der Kommission vom 18.
Oktober 1995 zur Anderung der Richtlinie 90/388/EWG hinsichtlich der Aufhe-
bung der Einschrinkungen bei der Nutzung von Kabelfernsehnetzen fuir die Er-

364



bringung bereits liberalisierter ~Telekommunikationsdienste", 95/51/EG,
ABL. Nr. L 256/49, Briissel

Europiiische Komission (1995a) "Weibuch zur Vorbereitung der assoziierten
Staaten Mittel- und Osteuropas auf die Integration in den Binnenmarkt der
Union", KOM(95)163endg./2, Briissel

Europ#ische Kommission (1996) "Mitteilung an das Europ#ische Parlament, den Rat,
den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen - Der
Universaldienst in der Telekommunikation im Hinblick auf ein vollstindig
liberalisiertes Umfeld - den 13. Mérz 1996", COM (96) 73, Internet-Quelle:
http://europa.eu.int/en/record/telecom/de/index.html, Stand 2.05.1999

Europiiische Kommission (1996a) "Richtlinie der Kommission vom 13. Mérz 1996
zur Anderung der Richtlinie 90/388/EWG hinsichtlich der Einfiihrung des voll-
stindigen Wettbewerbs auf den Telekommunikationsmirkten", 96/19/EG,
ABL. Nr. L 074/13, Brissel

Europiische Kommission (1996b) ,Richtlinie 96/2/EG der Kommission vom 16. Ja-
nuar 1996 zur Anderung der Richtlinie 90/388/EWG betreffend die mobile Kom-
munikation und Personal Communications*, Briissel, 96/2/EG, Abl. Nr. L 020/59

Europiische Kommission (1998) "Empfehlung der Kommission vom 8. Januar 1998
zur Zusammenschaltung in einem liberalisierten Telekommunikationsmarkt
(Teil 1 - Zusammenschaltungsentgelte)", 98/195/EG, Abl. Nr. L 073/42, Briissel

Europiische Kommission (2000) "2000 Regular Report from the Commission on
Poland's progress towards accession", Brilssel, den 8.11.2000, Internet-Quelle
der Europiischen Union: http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_11_00/
pdf/en/pl_en.pdf, Stand 2.05.1999

Europiische Kommission (2000a) "Vorschlag fiir eine Verordnung des Europdischen
Parlaments und des Rates tiber den entbiindelten Zugang zum Teilnehmeran-
schluss", 2000/0185 (COD), KOM(2000) 394 endg., Abl. Nr. C 365E, Briissel

Europ#ische Kommission (2000b) "Mitteilung der Kommission: Entbiindelter Zu-
gang zum Teilnehmeranschluss: Wettbewerbsorientierte Bereitstellung einer
vollstindigen Palette elektronischer Kommunikationsdienste einschlieSlich mul-
timedialer Breitband- und schneller Internet-Dienste", 26.04.2000, KOM(2000)
237endg., aus Internet-Quelle der EU, unter: http://europa.eu.int/comm/compe
tition/liberalization/telecom/local_loop/com_2000_237_de.pdf, Stand 8.11.2000

Europ#ische Kommission (2000c) "Empfehlung der Kommission vom 25. Mai 2000
betreffend den entbiindelten Zugang zum Teilnehmeranschluss: Wettbewerbs-
orientierte Bereitstellung einer vollstdndigen Palette elektronischer Kommunika-
tionsdienste einschlieBlich multimedialer Breitband- und schneller Internet-
Dienste", 2000/417/EG, Abl. Nr. L 156/44, Brilssel

Europiische Kommission (2000d) "Vorschlag fiir eine Verordnung des Europ#ischen
Parlaments und des Rates {iber den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektro-
nischen Kommunikationsnetzen und -diensten", 2000/0183 (COD), KOM(2000)

365



392 endg., aus Internet-Quelle der EU, unter: http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/
pdf/2000/de_500PC0392.pdf, Stand 8.11.2000

Europfiische Kommission (2001) "Regelm#Biger Bericht 2001 tiber die Fortschritte
Polens auf dem Weg zum Beitritt", SEK(2001) 1752, aus Internet-Quelle der EU
unter: http//www .europa.eu.int/comm/enlargement/report2001/pl_de.pdf, Stand
15.01.2002

Europ#ische Kommission (2002) "Leitlinien der Kommission zur Marktanalyse und
Ermittlung betrichtlicher Marktmacht nach dem gemeinsamen Rechtsrahmen flir
elektronische Kommunikationsnetze und -dienste", 11.07.2002, Abl. C 165/6,
Briissel

Europiiisches Parlament (1997) "Richtlinie 97/33/EG des Europ#iischen Parlaments
und des Rates vom 30. Juni 1997 iiber die Zusammenschaltung in der Telekom-
munikation im Hinblick auf die Sicherstellung eines Universaldienstes und der
Interoperabilittit durch Anwendung der Grunds#tze fiir einen offenen Netzzugang
(ONP)", ABI. Nr. L 199/32, Briissel

Europiiisches Parlament (1997a) "Richtlinie 97/51/EG des Europ#ischen Parlaments
und des Rates vom 6. Oktober 1997 zur Anderung der Richtlinien 90/387/EWG
und 92/44/EWG des Rates zwecks Anpassung an ein wettbewerbsorientiertes
Telekommunikationsumfeld", ABI. Nr. L 295/23, Briissel

Europiisches Parlament (1997b) "Richtlinie 97/13/EG des Europ4ischen Parlaments
und des Rates vom 10. April 1997 iber einen gemeinsamen Rahmen fir
Allgemein- und Einzelgenehmigungen fir Telekommunikationsdienste",
ABI. Nr. L 117/15, Briissel

Europiiisches Parlament (1998) "Richtlinie 98/10/EG des Europ#ischen Parlaments
und des Rates vom 26. Februar 1998 ilber die Anwendung des offenen Netzzu-
gangs (ONP) beim Sprachtelefondienst und den Universaldienst im Telekommu-
nikationsbereich in einem wettbewerbsorientierten Umfeld", ABI. Nr. L 101/24,
Briissel

Europiiisches Parlament (1998a) "Richtlinie 98/13/EG des europ#ischen Parlaments
und des Rates vom 12. Februar 1998 tiber Telekommunikationsendeinrichtungen
und Satellitenfunkanlagen einschlieBlich der gegenseitigen Anerkennung ihrer
Konformitit", ABIL. Nr. L 074/1, Briissel

Europiiisches Parlament (1998b) "Richtlinie 98/61/EG des Europ#ischen Parlaments
und des Rates vom 24. September 1998 zur Anderung der Richtlinie 97/33/EG
hinsichtlich der Ubertragbarkeit von Nummern und der Betreibervorauswahl",
ABI. Nr. L 268/37, Briissel

Europiisches Parlament (2000) "Verordnung (EG) Nr. 2887/2000 des Europdischen
Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 {iber den entbiindelten Zu-
gang zum Teilnehmeranschluss", Abl. Nr. L 336/04, Briissel

Europ#iisches Parlament (2002) "Richtlinie 2002/19/EG des Europiischen Parla-
ments und des Rates vom 7. Mérz 2002 iber den Zugang zu elektronischen

366



Kommunikationsnetzen und zugehérigen Einrichtungen sowie deren Zusammen-
schaltung (Zugangsrichtlinie)", Abl. Nr. L 108/7, Brissel

Europiiisches Parlament (2002a) "Richtlinie 2002/20/EG des Europ#ischen Parla-
ments und des Rates vom 7. Mérz 2002 tber die Genehmigung elektronischer
Kommunikationsnetze und -dienste (Genehmigungsrichtlinie)",
AbL Nr. L 108/21, Briissel

Europiisches Parlament (2002b) "Richtlinie 2002/21/EG des Europ#ischen Parla-
ments und des Rates vom 7. Mirz 2002 iiber einen gemeinsamen Rechtsrahmen

fur elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (Rahmenrichtlinie)",
Abl. Nr. L 108/33, Brissel

Europiisches Parlament (2002c) "Richtlinie 2002/22/EG des Europiischen Parla-
ments und des Rates vom 7. Mérz 2002 tiber den Universaldienst und Nutzer-
rechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten (Universaldienst-
richtlinie)", Abl. Nr. L 108/51, Briissel

Europiisches Parlament (2002d) "Entscheidung Nr. 676/2002/EG des Europiischen
Parlaments und des Rates vom 7. M#rz 2002 tber einen Rechtsrahmen fiir die
Frequenzpolitik in der Europ#ischen Gemeinschaft (Frequenzentscheidung)",
Abl. Nr. L 108/1, Briissel

Européischer Rat (1987) "Richtlinie des Rates vom 25. Juni 1987 iber die Frequenz-
bénder, die fur die koordinierte Einfiihrung eines europaweiten &ffentlichen zel-
lularen digitalen terrestrischen Mobilfunkdienstes in der Gemeinschaft bereitzu-
stellen sind", 87/372/EWG, ABI. Nr. L 196/85, Briissel

Europiischer Rat (1991) "Richtlinie des Rates vom 3. Juni 1991 iber das Fre-
quenzband, das fiir die koordinierte Einfithrung européischer schnurloser Digital-
Kommunikation (DECT) in der Gemeinschaft vorzusehen ist", 91/287/EWG,
ABL Nr. L 144/45, Briissel

Europiiischer Rat (1992) "Richtlinie 92/44/EWG des Rates vom 5. Juni 1992 zur
Einfuhrung des offenen Netzzugangs bei Mietleitungen”, ABIL. Nr.L 165/27,
Briissel

Europiischer Rat (1993) "EU -Enlargement - A Historic Opportunity, Accession
Criteria", aus Internet-Quelle der Europdischen Kommission, unter:
http://www .europa.eu.int/comm/enlargement/intro/criteria.htm, Stand 15.01.2002

Europiischer Rat (1997) "Beschluss des Rates vom 28. November 1997 iiber die
Genehmigung der Ergebnisse der WTO-Verhandlungen iber Basistelekommuni-
kationsdienste im Namen der Europiischen Gemeinschaft fiir die in ihre Zust4n-
digkeit fallenden Bereiche", 97/838/EG, ABL. Nr. L 347/045, Briissel

Eurostat (1997) "Informations- und Kommunikationsdienste: jihrliche Statistiken",
Eurostat - Statistisches Amt der Europiischen Gemeinschaften, Luxembourg

Eurostat (2001) "Statistik tiber die Informationsgesellschaft", Reihe: Statistik kurz
gefasst, Thema 4 - 4/2001, Eurostat, Luxembourg

367



Faulhaber, Gerald R. (1975) "Cross-Subsidization: Pricing in Public Enterprises", in:
The American Economic Review, Vol.65 (1975)/5, The American Economic
Association, Nashville, Tennessee, S.966-977

Fintech (1994-), "Mobile Communications”, (Ausgaben 1994-2001), Financial Times
Business Information Ltd., London

France Telecom (2001) "France Télécom augmente sa participation dans le capital de
TP S.A. de 25 a prés de 34%", Firmeninformation aus Internet-Quelle:
http://www francetelecom.fr/vfrance/direct_v3/investisseurs/f_finance.html,
Stand 19.09.2001

Friedman, Milton and Rose (1981) "Free to choose", Penguin Books Ltd.,
Harmondsdworth

Fritsch, Michael; Wein, Thomas; Ewers, Hans-Jiirgen (1996) "Marktversagen und
Wirtschaftspolitik", Verlag Franz Vahlen, Miinchen

Fromm, Michael (1997) "Telekommunikation und Multimedia: Rahmenbedingungen,
Markt- und Techniktrends", Report des FTK - Forschungsinstitut fir Telekom-
munikation, Ministerium fiir Wirtschaft, Mittelstand und Technologie des Landes
NRW, Referat Offentlichkeitsarbeit, Media NRW; Bd. 7, Diisseldorf

Fuest, Clemens (1992) "Weltweiter Privatisierungstrend in der Telekommunikation",
in: Beitrige zur Wirtschafts- und Sozialpolitik, Nr. 196, 1/1992, Institut der
deutschen Wirtschaft Kln, Deutscher Instituts-Verlag, Ktln

Gamdzy, Przemyslaw (2001) "Operatorzy migdzystrefowi prawdopodobnie beda
ubiega¢ si¢ o zwrot oplat koncesyjnych", in: Computerworld Polska online vom
9.04.2001, Internet-Quelle: http://www.computerworld.pl/wiadomosci/
archiwum/3/8/3838.asp, Stand: 25.09.2001

Graack, Cornelius (1997) "Telekommunikationswirtschaft in der Europ#ischen
Union", Physica-Verlag, Heidelberg

Griiske, Karl-Dieter; Recktenwald Horst Claus (1995) "Worterbuch der Wirt-
schaft”, Alfred Kréner Verlag, Stuttgart

GUS (1990) "Rocznik statystyczny wojewddztw 1990", Gléwny Urzad Statystyczny,
ZWS - Zaklad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa (Statistisches Hauptamt -
"Statistisches Jahrbuch der Woivodschaften"), S.67-69, S.79-82, S.242-244

GUS (1990a) "Eaczno$é - wyniki dziatalnosci w 1989r.", Gtéwny Urzad Statystyczny,
ZWS - Zaklad Wydawnictw Statystycznych, Seria: Materialy i opracowania sta-
tystyczne, Warszawa (Statistisches Hauptamt - "Kommunikation - Jahresergeb-
nisse 1989"), S.12-21

GUS (1991) "Rocznik statystyczny wojewddztw 1991", Gtéwny Urzad Statystyczny,
ZWS - Zaktad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, S.15, S.95, S.245-247

GUS (1991a) "Rocznik statystyczny 1991", Gtéwny Urzad Statystyczny, ZWS - Zak-
tad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa (Statistisches Hauptamt - "Statisti-
sches Jahrbuch"), S.374-376

368



GUS (1992) "Rocznik statystyczny wojewédztw 1992", Gtéwny Urzad Statystyczny,
ZWS - Zaktad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, S. 22-23, S.249-251

GUS (1993) "Rocznik statystyczny wojew6dztw 1993", Gléwny Urzad Statystyczny,
ZWS - Zaktad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, S.70-72, S.219-221

GUS (1993a) "Lacznosé - wyniki dziatalnoci w 1992r.", Gléwny Urzad Statystyczny,
ZWS - Zaklad Wydawnictw Statystycznych, Seria: Materialy Zr6dtowe, War-
szawa, S.7-9, S.17-24

GUS (1994) "Rocznik statystyczny wojewodztw 1994", Gléwny Urzad Statystyczny,
ZWS - Zaktad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, S.70-83, S.237-239

GUS (1995) "Rocznik statystyczny wojew6dztw 1995", Gtéwny Urzad Statystyczny,
ZWS - Zaklad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, S.82-108, S.239-241

GUS (1995a) "Laczno$¢ - wyniki dziatalnosci w 1994r.", Gléwny Urzad Statystyczny,
ZWS - Zaktad Wydawnictw Statystycznych, Seria: Materialy Zrédtowe, Warsza-
wa, S.7, S.12-13, S.22-31

GUS (1995b) "Rocznik statystyczny 1995", Gléwny Urzad Statystyczny, ZWS -
Zaktad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, S.439-441

GUS (1996) "Rocznik statystyczny wojewodztw 1996", Giéwny Urzad Statystyczny,
ZWS - Zaktad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, S.170-172, S.303-305

GUS (1997) "Rocznik statystyczny wojewédztw 1997", Giéwny Urzad Statystyczny,
ZWS - Zaklad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, S. 155-157, S.315-317

GUS (1997a) "Laczno$é¢ - wyniki dziatalnosci w 1996r.", Gtéwny Urzad Statystyczny,
ZWS - Zaklad Wydawnictw Statystycznych, Seria: Informacje i opracowania
statystyczne, Warszawa, S.9-41

GUS (1998) "Rocznik statystyczny wojewodztw 1998", Gléwny Urzad Statystyczny,
ZWS - Zaktad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, S.171-173, S.321-323

GUS (1998a) "Rocznik statystyczny 1998", Giéwny Urzad Statystyczny, ZWS -
Zaktad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, S.XLVIII-XLIX, S.LVIII-LIX,
S.398-400

GUS (1999) "Rocznik statystyczny wojewodztw 1999", Gtéwny Urzad Statystyczny,
ZWS - Zaklad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, S.LIV-LV, S.CX-CXI,
S.26-29, S.76-79, S.145-146, S.174, S.184-185

GUS (1999a) "Lacznosé w 1998r. - wyniki dzialalnosci”, Gtéwny Urzad Statystyczny,
ZWS - Zaklad Wydawnictw Statystycznych, Seria: Informacje i opracowania
statystyczne, Warszawa, S.5-46

GUS (2000) "Rocznik statystyczny wojew6dztw 2000", Giéwny Urzad Statystyczny,
ZWS - Zaktad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, S.65-66, S.130-133,
S.259-261

369



GUS (2000a) "Egczno$¢ - wyniki dziatalnosci w 1999r.", Gléwny Urzad Statystyczny,
ZWS - Zaklad Wydawnictw Statystycznych, Seria: Informacje i opracowania
statystyczne, Warszawa, S.S.XV-XVIII, S.6-37

GUS (2000b) "Podziat administracyjny kraju", Internet-Quelle des Statistischen
Hauptamtes in Polen: http://www.stat.gov.pl/serwis/polska/p1l.htm, Stand
13.03.2000

GUS (2001) "Lacznos¢ - wyniki dziatalnosci w 2000r.", Gtéwny Urzad Statystyczny,
ZWS - Zaktad Wydawnictw Statystycznych, Seria: Informacje i opracowania sta-
tystyczne, Warszawa, S.XVII-XX, S.2-24

GUS (2001a) "Informacja o sytuacji spoteczno-gospodarczej wojewédztw", Giéwny
Urzad Statystyczny, ZWS - Zaklad Wydawnictw Statystycznych, Nr. 1/2001,
Warszawa (Statistisches Hauptamt - "Information Uber die wirtschaftliche und
soziale Situation der Woivodschaften"), S.52

Haa8, Wolf-Dieter (1997) "Handbuch der Kommunikationsnetze", Springer Verlag,
Berlin Heidelberg

Hess, Klaus-Peter (1988) "Ein Markt im Wandel: Die Telekommunikation", in:
technologie & management, Nr. 1/88

Heuermann, Arnulf; Neumann, Karl-Heinz (1985) "Die Liberalisierung des briti-
schen Telekommunikationsmarktes", Schriftenreihe des Wissenschaftlichen
Instituts fur Kommunikationsdienste der Deutschen Bundespost (WIK), Band 3,
Springer-Verlag Berlin (u.a.)

Heyne, Arthur (1999) "Die Ermittlung der Kosten von Telekommunikationsnetzen
als Determinante wettbewerblichen Verhaltens", in: Fink, Dietmar und Wilfert,
Amo "Handbuch Telekommunikation und Wirtschaft", Verlag Franz Vahlen,
Miinchen, S.167-186

Hirschmann, Albert O. (1967) "Die Strategie der wirtschaftlichen Entwicklung",
Reihe: Okonomische Studien, Band 13, (Hrsg. Prof. Dr. K. Schiller), Gustav
Fischer Verlag, Stuttgart

Hofman, Ulrich (1996) "Produktivititseffekte der Sffentlichen Infrastruktur”, Euro-
p#ische Hochschulschriften, Peter Lang Europdischer Verlag der Wissenschaften,
Frankfurt am Main

Hooffacker, Gabriele (1995) "Online - Telekommunikation von A bis Z", Rowohlt
Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Hoppe, Andreas; Lennardt Stefan (1995) " 'Multimedia' und 'Information Highway":
Wettbewerbs- und strukturpolitische Aspekte neuer Entwicklungen auf deutschen
Telekommunikations- und Medienmirkten", Dortmunder Diskussionsbeitrige
zur Wirtschaftspolitik, Nr.70, Dortmund

Hbockels, Astrid (2001) "Alternative Formen des entblindelten Zugangs zur Teil-
nehmeranschlussleitung", Diskussionsbeitrag des Wissenschaftlichen Instituts fiir
Kommunikationsdienste - WIK, Nr.215, Bad Honnef

370



Hudson, Heather E. (1997) "Global Connections”, Van Nostrand Reinhold, New
York

IDEA (2001) "O firmie - IDEA, ciagle nowe pomysty", Firmeninformation aus Inter-
net-Quelle: http://www. IDEA.pl/IDEA/ofirmie.html, Stand 24.09.2001

IDEA (2001a) "IDEA - zeby mie¢ Ideg¢", Firmeninformation aus Internet-Quelle:
http://www.IDEA.pV, Stand 24.09.2001

Ickenroth, Bernd (1995) "Die Finanzierung des Universaldienstes im Wettbewerb -
Erfahrungen im Ausland und Implikationen fir Deutschland", Diskussionsbeitrag
des Wissenschaftlichen Instituts flir Kommunikationsdienste - WIK, Nr. 154,
Bad Honnef

IFC (1994) "IFC to invest in telecommunication fund for Central and Eastern Euro-
pe", International Finance Corporation, IFC Press Release Nr. 5/10/94, aus Inter-
net-Quelle des IFC: http://www.ifc.org/press/1994/CETI.HTM, Stand 18.01.2002

ITU (1997) "Yearbook of Statistics - Telecommunication Services 1986-1995", Inter-
national Telecommunication Union, Geneva, Switzerland

ITU (1998) "World Telecommunication Development Report", International Tele-
communication Union, Geneva, Switzerland

ITU (1999) "Yearbook of statistics: Telecommuniation Services Chronological Time
Series 1988-1997", International Telecommunication Union, Geneva, Switzer-
land

ITU (1999a) "World Telecommunication Development Report", International Tele-
communication Union, Geneva, Switzerland

ITU (1999b) "Telecommunication Indicators Handbook", International Telecommu-
nication Union, Geneva, Switzerland, Internet-Quelle:
http://www_itu.int/ti/publications/world/material/handbk-e.htm, Stand 3.08.1999

ITU (2001) "World Telecommunications Indicators 2000/2001", International Tele-
communication Union, Geneva

Jadcza, Adam (1999) "Elektrim skupuje udzialy lokalnych operatorow", in: Compu-
terworld Polska online vom 1.04.2000, Internet-Quelle:
http://www.computerworld.pl/wiadomosci/archiwum/0/4/434.asp, Stand
25.09.2001

Jadcza, Adam (1999a) "Elektrim intensyfikuje dziatania na rynku", in: Computer-
world Polska online vom 20.05.2000, Internet-Quelle: http://www.computer
world.pl/wiadomosci/archiwum/0/6/672.asp, Stand 25.09.2001

Jadcza, Adam (1999b) "El-Net otrzymat koncesj¢ na dzialanie na terenie bytego wo-
jewodztwa warszawskiego”, in: Computerworld Polska online vom 09.06.1999,
Internet-Quelle: http://www.computerworld.pl/wiadomosci/archiwum/0/7/
765.asp, Stand 25.09.2001

Jahn-Thielicke, Bettina (1994) "Wirtschaftsfaktor Telekommunikation", BWI-Wirt-
schaftsdienst, Band 4, Heft 18, Brandenburg

371



Jasinski, Piotr (1997) "Zarys ekonomicznych probleméw telekomunikacji”, in:
Jasinski, Piotr (Hrsg.) "Studia nad integracja europejska - Telekomunikacja",
Reihe: European Integration Studies des Centrum Europejskie Uniwersytetu
Warszawskiego und Regulatory Policy Research Centre University of Oxford,
Dom Wydawniczy "Elipsa", Warszawa

Jiiger, Bernd (1999) "Fernsehkabelnetze: Ressourcen fiir mehr Wettbewerb im
Ortsnetz", in: NET - Zeitschrift fiir Kommunikationsmanagement, Heft 1-2/99

Jinicke, Martin (1986) "Staatsversagen", Piper Verlag, Miinchen Ziirich

Jochimsen, Reimut; Gustafsson, Knut (1977) "Infrastruktur. Grundlage der markt-
wirtschaftlichen Entwicklung", in: Simonis, Udo Emst "Infrastruktur. Theorie
und Politik", Verlag Kiepenheuer & Witsch, K&In

Jung, Volker; Warnecke, Hans-Jilrgen (Hrsg.) (1998) "Handbuch fir Telekommu-
nikation", Springer Verlag, Berlin u.a., S.1-89

Kahn, Alfred E. (1989) "The Economics of Regulation - Principles and Institutions",
The MIT Press, Cambridge, Massachusetts; London, England

Karpiiski, Michat (2001) "Ruch teleoporu”, in: Wprost vom 5.08.2001

Knetsch, Werner (1999) "Telekommunikation als Schrittmachertechnologie des 21.
Jahrhunderts", in: Fink, Dietmar; Wilfert, Amo (1999), "Handbuch Telekommu-
nikation und Wirtschaft", Verlag Franz Vahlen, Mtinchen, S.19-32

Knieps, Giinter; Miiller, Jiirgen; Weizsiicker, C. Christian von (1981) "Die Rolle
des Wettbewerbs im Fernmeldebereich", Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-
Baden

Knieps, Giinther (1985) "Entstaatlichung im Telekommunikationsbereich”, J.C.B.
Mohr (Paul Siebeck), Thitbingen

Koczot, Stanistaw (2001) "Wysokie koszty konkurencji", in: Prawo i Gospodarka
vom 4.10.2001

Koczot, Stanistaw (2001a) "Abonament zbyt drogi - Urzad oskarza TP S.A.", in:
Prawo i Gospodarka vom 27.07.2001

Kosielinski, Stawomir (2000) "Trzy kroki w przéd, dwa w tyl", in: Computerworld
Polska, Nr.18/2000, Internet-Quelle: http://www.computerworld.pl/online/2000/
18/tematy/Trzy_kroki_w_przod_dwa_w_tyl.asp, Stand 25.09.2001

Kosielifiski, Stawomir (2001) "(Nie)przewidywalne prawo", in: Computerworld
Polska, Nr.35/2001 vom 24.09.2001

Kosielifiski, Stawomir (2001a) "Nie ze mna te numery", in: Computerworld Polska,
Nr.33/2001 vom 10.09.2001

Kohler, Stefan (1994) "Interdependenzen zwischen Telekommunikation und Perso-
nenverkehr", in: Zeitschrift fiir Verkehrswissenschaft, 65. Jhg., Verkehrs-Verlag
J.Fischer, Diisseldorf

372



Kruse, Jérn; Berger, Ulrike E. (1996) "Skript - Ordnungspolitik”, Universitit
Hohenheim, Institut fiir Volkswirtschaftslehre 520F, Stuttgart, 3. Aufl.

Kruse, Jérn (1985) ,,Okonomie der Monopolregulierung®, Vandenhoeck & Ruprecht,
Gaottingen, 1985

Kruse, Jorn (2000) "Universaldienstlast etablierter Postunternehmen", Diskussions-
papier der Universittt der Bundeswehr Hamburg, Nr. 102, erscheint in ZfB

Kruse, Jorn (2001) "Mikrotkonomische Theorie I: Haushalte und Unternehmen - 3.3
Kurzfristige Kostenfunktion und technische Effizienz", Vorlesungsmaterial an
der Universitét der Bundeswehr Hamburg, aus Internet-Quelle:
https://intra.unibw-hamburg.de/INTRA/WWEB/kruse/AbbM1-33.pdf, Stand
28.09.2000

Krysowski, Olaf (2000) "Abonament w gér¢", in: Teleinfo, Nr.27/2000, Internet-
Quelle: http://www.teleinfo.com.pl/archiwum/, Stand 27.09.2001

Kulisiewicz, Tomasz (2000) "Telefony, sie¢ i przyszto$é", in: Teleinfo, Nr.48/2000,
Internet-Quelle: http://www teleinfo.com.pl/ti/2000/48/t3 1.html, Stand
27.09.2001

Kulisiewicz, Tomasz (2001) "Balansowanie taryf", in: Teleinfo, Nr.7/2001, Internet-
Quelle: http://www.teleinfo.com.pl/archiwum/, Stand 27.09.2001

Kulisiewicz, Tomasz (2001a) "Rekord juz za nami", in: Teleinfo, Nr.14/2001, Inter-
net-Quelle: http://www.teleinfo.com.pl/archiwum/, Stand 12.09.2001

Kulisiewicz, Tomasz (2001b) "Otiweramy pgtl¢ - ale nie tak szybko", in: Teleinfo
vom 01.09.2001, Internet-Quelle: http://www.teleinfo.com.pl/archiwum/, Stand
25.09.2001

Kura$, Jacek (2001) "Monopole trzymaja si¢ mocno", in: Teleinfo, Nr.29/2001,
Internet-Quelle: http://www. teleinfo.com.pl/archiwum/, 13.12.2001

Laffont, Jean-Jaques; Tirole, Jean (2001) "Competition in Telecommunications",
The MIT Press, Cambridge, Massachusetts

Leibenstein, Harvey (1978) "General x-efficiency theory and economic develop-
ment", Oxford University Press, New York

Little, Arthur D. (Hrsg.) (1997) "Management von Innovation und Wachstum",
Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden

Luckenbach, Helga (1991) "Markt- und Staatsversagen, Ursachen und wirtschafts-
politische GegenmafBnahmen", in: Wirtschaftswissenschafiliches Studium, 20.
Jg., Heft 5, Mai 1991

Lutycki, Piotr (2001) "Pogadajmy przez komputer", in: Prawo i Gospodarka vom
5.10.2001

Eegowski, Wojciech (2000) "Elektrim zamierza kupi¢ Poland Telecom Operators",
in: Computerworld Polska vom 8.08.2000, Internet-Quelle: http://www.idg.pl/
nws/aktualnosci/zrodlo/computerworld/2814.html, Stand 25.09.2001

373



Maciejewski, Lech (1999) "Koncesjonowani operatorzy telekomunikacyjni", in:
Teleinfo, Nr.36/1999, Internet-Quelle: http://www.teleinfo.com.pl/ti/1999/36/
t09.html, Stand 25.09.2001

Madej, Agnieszka (2001) "NOM uruchamia polaczenia migdzystrefowe” in:
Computerworld Polska online vom 2.07.2001, Internet-Quelle:
http://www.computerworld.pl/wiadomosci/archiwum/4/2/4254..asp, Stand
25.09.2001

Madej, Agnieszka (2001a) "Interwencja w sprawie prefikséw" in: Computerworld
Polska online vom 5.07.2001, Internet-Quelle: http://www.computerworld.pl/
wiadomosci/archiwum/4/2/4269.asp, Stand 25.09.2001

Madej, Agnieszka (2001b) "Netia w catlym kraju" in: Computerworld Polska online
vom 1.08.2001, Internet-Quelle: http://www.computerworld.pl/wiadomosci/
archiwum/4/4/4406.asp, Stand 25.09.2001

Madej, Agnieszka (2001c) "Energis i TP S.A.: jest umowa" in: Computerworld
Polska online vom 3.08.2001, Internet-Quelle: http://www.computerworld.pl/
wiadomosci/archiwum/4/4/4422 .asp, Stand 25.09.2001

Maj, Anna (2001) "Mi¢dzystrafowe dyskusje", in: Teleinfo, Nr.4/2001, Internet-
Quelle: http://www.teleinfo.com.pl/ti/2001/04/t30.html, Stand 27.09.2001

Makowiecki, Rafal (2001) "NOM tanszy od wrze$nia", Nachricht vom 02.08.2001
aus Internet-Quelle: http://www kopernik.pl/news.nsf/1/0B946, Stand 17.09.2001

Maksimczuk, Piotr (2001) "W stron¢ konwergencji", in: PC Kurier, Nr. 20/2001 vom
1.10.2001

Margas, Dorota (1999) "Cena doganiania Europy", in: Rzeczpospolita, Nr.276 vom
26.11.1999, Internet-Quelle: http://www.rzeczpospolita.pl/Pl-iso/gazeta/wyda
nie_991126/ekonomia/ekonomia_a_1.html, Stand 25.09.2001

Margas, Dorota (2001) "Netia: a miato by¢ tak dobrze...", in: Teleinfo, Nr.35/2001,
Internet-Quelle: http://www.teleinfo.com.pl/archiwum/, Stand 25.09.2001

Margas, Dorota (2001a) "Dwa tygodnie konkurencji", in: Teleinfo, Nr.29/2001,
Internet-Quelle: http://www teleinfo.com.pl/archiwum/, Stand 12.09.2001

Merkt, Jutta (1998) "Wettbewerb im Local Loop", Reihe Freiburger Studien zur
Netzskonomie, Band 3, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden

Michalis, Maria (2001) "Local competition and the role of regulation: the EU debate
and Britain's experience", in: Telecommunications Policy, Nr 25 (2001), Elsevier
Science Ltd.

Mincer, Maciej (2001) "Telebiznes dla upartych", in: Businessman Magazine,
Nr.05/2001 (122) vom 1.05.2001

Minister Gospodarki (2001) "Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11
wrze$nia 2001r. w sprawie szczegélowych wymagan technicznych i eksplo-
atacyjnych dla ruchomych publicznych sieci telefonicznych o strukturze komér-

374



kowej NMT-450" (Wirtschaftsminister - Verordnung betreff. die genauen Bedin-
gungen der Nutzung des mobilen NMT-450 Netzes), Dz.U.01.114.1218

Minister Egcznos$ci (1995a) "Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 9 pazdzier-
nika 1995r. w sprawie wysokosci i sposobu uiszczania oplat za udzielenie konce-
sji na $wiadczenie ustug telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostepnie-
nie dokumentacji przetargu" (Kommunikationsminister - Verordnung betreff.
Hohe und Abrechnungsweise der Konzessions-Gebithren und der Gebithren fiir
die Bereitstellung der Ausschreibungsdokumentation), Dz.U.95.118.572 ze zm.

Minister Egczno$ci (1995b) "Zarzadzenie Ministra Egcznosci z dnia 28 sierpnia
1995r. w sprawie trybu i warunkéw przeprowadzenia przetargu na wydanie
koncesji i zezwolenia na budowg sieci, przydziat czgstotliwosci i wykonywanie
ustug cyfrowej radiokomunikacji ruchomej ladowej wedlug standardu GSM w
pasmie 900 MHz" (Kommunikationsminister - Verfigung betreff. das Verfahren
und die Bedingungen einer Ausschreibung betreff. Konzession und Genehmi-
gung sowie Frequenzzuteilung fur die digitale mobile, terrestrische Radiokom-
munikation, GSM-Standard 900 MHz), M.P.95.42.490

Minister Lacznosci (1996a) "Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 8 lutego
1996r. w sprawie og6lnych warunkéw $wiadczenia ustug telekomunikacyjnych
w sieci telekomunikacyjnej uzytku publicznego" (Kommunikationsminister -
Verordnung betreff. allgemeine Bedingungen der Leistung von Telekommunika-
tionsdiensten im 6ffentlichen Telekommunikationsnetz), Dz.U.96.20.93 ze zm.

Minister Laczno$ci (1996b) "Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 10 wrzesnia
1996r. w sprawie wysokosci i sposobu uiszczania oplat za uzywanie linii, urza-
dzen i sieci telekomunikacyjnej oraz zakresu zwolnien od tych optat" (Kommuni-
kationsminister - Verordnung betreff. Hohe und Entrichtungsweise der Gebiihren
fiir das Nutzen von Telekommunikationsleitungen, -anlagen und -netzen und der
Befreiung von diesen Gebiihren), Dz.U.96.111.534

Minister LacznoSci (1997a) "Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 11 kwietnia
1997r. w sprawie okre$lenia trybu i warunkéw przeprowadzenia przetargu na
wydanie koncesji na $wiadczenie ustug cyfrowej radiokomunikacji ruchome;j la-
dowej wedtug standardu DCS w pasmie 1800 MHz wraz z zezwoleniem na za-
kladanie i uzywanie urzadzen i sieci telekomunikacyjnych i przydzialem czgsto-
tliwosci" (Kommunikationsminister - Verfiigung betreff. das Verfahren und die
Bedingungen einer Ausschreibung betreff. Konzession und Genehmigung sowie
Frequenzzuteilung fiir die digitale mobile, terrestrische Radiokommunikation,
DCS-Standard 1800 MHz), M.P.97.23.220

Minister LgcznoSci (1997b) "Zarzadzenie Ministra Laczno$ci z dnia 15 wrze$nia
1997r. w sprawie trybu i warunk6w przeprowadzenia przetargéw w celu wyboru
podmiotéw, ktérym beda wydane koncesje na $wiadczenie ustug telekomunika-
cyjnych w niektérych miastach i gminach, facznie z zezwoleniem na zakladanie i
uzywanie urzadzen i sieci telekomunikacyjnych" (Kommunikationsminister -
Verfugung betreff. Verfahren und Bedingungen der Durchfithrung einer Aus-

-schreibung fiir die Erteilung einer Konzession fiir den Festnetzbau und das Er-

375



bringen von Telekommunikationsdienstleistungen in ausgew#hlten Stddten und
Gemeinden), M.P.97.63.612

Minister Egczno$ci (1998a) "Rozporzadzenie Ministra Lacznoéci z dnia 27 marca
1998r. w sprawie wysokosci, terminéw i sposobu oplat za uzywanie czestotli-
wosci" (Kommunikationsminister - Verordnung betreff. Hohe, Fristen und Ent-
richtungsweise der Frequenznutzungsgebithren), Dz.U.98.42.245

Minister LacznoS$ci (1998b) "Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 26 stycznia
1998r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zwolnienia od obowiazku uzyski-
wania koncesji oraz zezwolen telekomunikacyjnych" (Kommunikationsminister -
Anderung der Verordnung betreff. die Freistellungsbedingungen von der Konzes-
sions- bzw. Genehmigungspflicht), Dz.U.98.16.73

Minister Lgczno$ci (1999a) "Rozporzadzenie Ministra Eacznosci z dnia 6 stycznia
1999r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wysokosci, terminéw i sposobu
uiszczania oplat za uzywanie czgstotliwosci" (Kommunikationsminister - Ver-
ordnung betreff. Anderung der Hhe, der Fristen und der Entrichtungsweise der
Frequenznutzungsgebiihren), Dz.U.99.5.36

Minister Egcznosci (1999b) "Rozporzadzenie Ministra Laczno$ci z dnia 6 kwietnia
1999r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie og6lnych warunkéw $wiadczenia
ustug telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej uzytku publicznego”
(Kommunikationsminister - Verordnung betreff. Anderung der allgemeinen Be-
dingungen des Erbringens von Dienstleistungen im dffentlichen Telekommunika-
tionsnetz), Dz.U.99.35.331

Minister Egcznosci (1999¢) "Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 9 wrze$nia
1999r. w sprawie ogélnych warunkéw przylaczania sieci telekomunikacyjnych
oraz zasad rozliczen" (Kommunikationsminister - Verordnung betreff. Anderung
der allgemeinen Bedingungen der Netzzusammenschaltung der Telekommunika-
tionsnetze), Dz.U.99.79.897

Minister Egczno$ci (1999d) "Rozporzadzenie Ministra E.acznosci z dnia 16 grudnia
1999r. w sprawie przeznaczen czgstotliwosci na obszarze Rzeczypospolitej Pols-
kiej oraz warunkéw ich wykorzystywania" (Kommunikationsminister — Verord-
nung betreff. Nutzung und Nutzungsbedingungen des Frequenzspektrums in
Polen), Dz.U.99.109.1252

Minister EgcznoSci (1999¢) "Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 9 marca
1999r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wysoko$ci i sposobu uiszczania
oplat za uzywanie linii, urzadzen lub sieci telekomunikacyjnej oraz zakresu
zwolnien od tych optat” (Kommunikationsminister - Verordnung betreff. Ande-
rung der HShe und der Entrichtungsweise der Gebilhren fiir die Nutzung von
Telekommunikationsleitungen, -anlagen und -netzen und der Befreiung von die-
sen Gebtthren), Dz.U.99.30.292

Minister Egczno$ci (1999f) "Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 26 lutego
1999r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wysokos$ci i sposobu uiszczania
optlat za udzielenie koncesji na §wiadczenie ustug telekomunikacyjnych i poczto-

376



wych oraz za udostgpnienie dokumentacji przetargu" (Kommunikationsminister -
Verordnung betreff. Anderung der Hohe und Entrichtungsweise der Genehmi-
gungsgebithren sowie der Gebithren flir die Ausschreibungsdokumentation),
Dz.U.99.21.186

Minister EgcznoSci (2000) "Strategia rozwoju telekomunikacji na wsi na lata 2000-
2004", Petnomocnik Rzadu do Spraw Rozwoju Telekomunikacji na wsi" (Kom-
munikationsministerium - Strategie zur Entwicklung der Telekommunikation auf
dem Land 2000-2004, Regierungsbeauftragter in Sachen Telekommunikations-
entwicklung in lindlichen Regionen), Warszawa, November 2000, aus Internet-
Quelle des polnischen Kommunikationsministeriums:
http://www.ml.gov.pl, Stand 12.12.2000

Minister Egczno$ci (2000a) "Rozporzadzenie Ministra £acznosci z dnia 22 grudnia
2000r. w sprawie okreslenia wzoru wniosku o wydanie zezwolenia telekomuni-
kacyjnego, trybu jego sktadania oraz rodzajéw dokumentéw wymaganych przy
rozstrzyganiu wniosku" (Kommunikationsminister - Verordnung betreff. Form
des Genehmigungsantrags, Prozedur der Genehmigung und erforderliche Unter-
lagen), Dz.U.00.121.1307

Minister Egcznosci (2000b) "Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 22 grudnia
2000r. w sprawie wysokosci i terminéw oplat za wydanie zezwolenia telekomu-
nikacyjnego" (Kommunikationsminister - Verordnung betreff. Héhe der Geneh-
migungsgebithren und die Termine ihrer Entrichtung), Dz.U.00.121.1306

Minister Lgcznos$ci (2000c) "Rozporzadzenie Ministra Laczno$ci z dnia 12 grudnia
2000r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wysokosci i sposobu uiszczania
oplat za udzielenie koncesji na $wiadczenie ustug telekomunikacyjnych i poczto-
wych oraz za udostgpnienie dokumentacji przetargu” (Kommunikationsminister -
Verordnung betreff. Anderung der Hohe und Entrichtungsweise der Genehmi-
gungsgebithren sowie der Gebiihren fir die Ausschreibungsdokumentation),
Dz.U.00.110.1177

Minister L3cznoSci (2000d) "Rozporzadzenie Ministra Eacznosci z dnia 29 wrzesnia
2000r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wysokosci i sposobu uiszczania
oplat za udzielenie koncesji na §wiadczenie ustug telekomunikacyjnych i poczto-
wych oraz za udost¢pnienie dokumentacji przetargu" (Kommunikationsminister -
Verordnung betreff. Anderung der H6he und Entrichtungsweise der Genehmi-
gungsgebllhren sowie der Gebithren fiir die Ausschreibungsdokumentation),
Dz.U.00.82.926

Minister Egczno$ci (2000e) "Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 19 grudnia
2000r. w sprawie sposobu oznakowania urzadzen, ktérym udzielono §wiadectwa
homologacji", (Kommunikationsminister - Verordnung betreff. Art der Kenn-
zeichnung von zugelassenen Geriten), Dz.U.00.122.1340

Minister Egczno$ci (2000f) "Rozporzadzenie Ministra Eacznoéci z dnia 29 marca
2000r. w sprawie okreslenia systeméw i standardéw telekomunikacyjnych, zak-
tadanych i uzywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej" (Kommunika-

377



tionsminister - Verordnung betreff. Festlegung von Telekommunikationssyste-
men und -standards, die in Polen installiert und betriecben werden diirfen),
Dz.U.00.27.326

Minister Lgczno$ci (2000g) "Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 3 pazdzierni-
ka 2000r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie og6lnych warunkéw $wiadcze-
nia ushug telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej uzytku publicznego”
(Kommunikationsminister - Verordnung betreff. Anderung der allgemeinen Be-
dingungen des Erbringens von Dienstleistungen im 6ffentlichen Telekommunika-
tionsnetz), Dz.U.00.86.966

Minister Lgczno$ci (2000h) "Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 14 czerwca
2000r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogélnych warunkéw $wiadczenia
ustug telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej uzytku publicznego”
(Kommunikationsminister - Verordnung betreff. Anderung der allgemeinen Be-
dingungen des Erbringens von Dienstleistungen im 6ffentlichen Telekommunika-
tionsnetz), Dz.U.00.50.594

Minister Egczno$ci (2000i) "Rozstrzygnigcie przetargu na §wiadczenie ustug migdzy-
strefowych" (Kommunikationsminister - Entscheidung betreff. Ergebnis der
Konzessions-Ausschreibung im Fernnetz-Bereich), Warschau, 27.01.2000, aus
Internet-Quelle des Kommunikationsministeriums: http://www.ml.gov.pl/prasa/
2000.01.27.html, Stand 31.05.2000

Minister Lgcznosci (2000j) "Stanowisko Ministra Lacznosci w sprawie wysokosci
stawek interconnection za ruch migdzystrefowy koniczony w sieci TP S.A. oraz w
sprawie doptlat z tytutu deficytu dostgpu lokalnego" (Kommunikationsminister -
Stellungnahme betreff, Interconnectiongebithren und Zugangsdefizitausgleich),
4-31.05.2000, aus Internet-Quelle des Kommunikationsministeriums unter:
http://www.ml.gov.pl/polski/dokumenty/doc_02.html, Stand 23.05.2001

Minister Lgcznos$ci (2000k) "Wykaz operatoréw posiadajacych koncesje wraz z zez-
woleniem" (Liste der konzessionierten Betreiber), Informations-Stand 6.09.2000,
aus Internet-Quelle des Kommunikationsministeriums unter:
http://www.ml.gov.pl/polski/zezkon/koncesje_obszar_adres.doc, Stand 4.09.2001

Minister Egcznos$ci (20001) "Minister Lacznosci oglasza zalecane na okres do 1 lipca
2001r. stawki rozliczen migdzyoperatorskich" (Kommunikationsminister — Be-
kanntmachung betreff. der empfohlenen Interconnectionentgelte), Information
vom 30.06.2000 aus Internet-Quelle des Kommunikationsministeriums:
http://www.ml.gov.pl/polski/prasa/2000.06.30.html, Stand 15.11.2001

Minister Laczno$ci (2000m) "Stanowisko Ministra Lacznosci w sprawie rozliczen
migdzyoperatorskich migdzy koncesjonowanymi operatorami localnymi a Tele-
komunikacja Polska S.A." (Kommunikationsminister - Stellungnahme betreff..
die Abrechnungsbedingungen zwischen der TP S.A. und den konzessionierten
lokalen Betreibern), Informations-Stand 06.2000, aus Internet-Quelle des Kom-
munikationsministeriums unter:
http://www.ml.gov.pl/polski/dokumenty/doc_01.html, Stand 15.11.2001

378



Minister Egcznosci (2000n) "Wykaz operatoréw telefonii stacjonarnej uprawnionych
do pobierania doplaty z tytutu niezréwnowazenia taryf oraz prowadzenia inwes-
tycji na terenach wiejskich" (Kommunikationsminister - Liste der Betreiber, die
zur Erhebung eines Zugangsdefizitausgleichs aufgrund von l4ndlichen Investitio-
nen und einer unvollstindigen Neuausrichtung der Tarife zugelassen sind), aus
Internet-Quelle des Kommunikationsministeriums unter:
http://www.ml.gov.pl/polski/dokumenty/sid_001.html, Stand 15.11.2001

Minister Egcznosci (2001a) "Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 4 kwietnia
2000r. w sprawie szczegétowych kryteriéw ustalania udziatu operatora w rynku
ustugi telekomunikacyjnej oraz sposobu okre$lania tego udzialu" (Kommunika-
tionsminister - Verordnung betreff. detaillierte Kriterien der Feststellung des
Marktanteils von Telekommunikationsbetreibern), Dz.U.01.31.358

Minister ELacznosci (2001b) "Stanowisko Ministra Lacznosci wobec najwazniejszych
wynikéw kontroli NIK w Ministerstwie Laczno$ci” (Kommunikationsminister —
Stellungnahme betreff. wichtigste Ergebnisse der im Ministerium durch die
Oberste Kontrollkammer durchgefithrten Untersuchung), Information vom
17.07.2001 aus Internet-Quelle des Kommunikationsministeriums unter:
http://www.ml.gov.pl/polski/prasa/2001.07.17.html, Stand 9.10.2001

Minister EgcznoSci (2001c) "Strategia rozwoju telekomunikacji na wsi na lata 2001-
2004", (Kommunikationsministerium - Strategie zur Entwicklung der Telekom-
munikation auf dem Land 2001-2004, Regierungsbeauftragter in Sachen Tele-
kommunikationsentwicklung auf dem Land), Version vom Mai 2001, aus Inter-
net-Quelle des Kommunikationsministeriums unter:
http://www.ml.gov.pl/polski/telnawsi/pelna_wersja_strategii.doc, Stand 1.11.2001

Minister Lacznos$ci (2001d) "Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 18 czerwca
2001r. w sprawie wysokosci, terminéw i sposobu uiszczania optat za prawo do
wykorzystywania zasobéw numeracji oraz oplat za posiadanie zezwolenia tele-
komunikacyjnego” (Kommunikationsminister - Verordnung betreff. Hohe, Fris-
ten und Entrichtungsweise der Gebilhren flir die Nutzung der zugeteilten Num-
merierungsressourcen und der Genehmigung), Dz.U.01.66.668

Minister Lgczno$ci (2001¢) "Finansowanie powszechnych zobowiazai ustugowych
(universal service obligations - USQ)" (Kommunikationsministerium - Informa-
tion betreff. die Finanzierung von Universaldienstleistungen), aus Internet-Quelle
des Kommunikationsministeriums:  http://www.ml.gov.pl/polski/dokumenty/
uslugi/cullen_uso.doc, Stand 15.11.2001

Minister Egczno$ci (2001f) "Instrukcja uzasadniajaca wybér formy korporacyjnej dla
podmiotu dziatajacego w formule BOT" (Kommunikationsminister - Begriin-
dung der Auswahl der Unternehmensform fiir die Betreibergesellschaft im Rah-
men des PP-P-Programms), aus Internet-Quelle des Kommunikationsministeri-
ums unter: http://www.ml.gov.pl/polski/telnawsi/index.html, Stand 4.12.2001

Mitchell, Bridger M. (1990) "Incremental Costs of Telephone Access and Local
Use", RAND, R-3909-ICTF, Santa Monica (Cal.)

379



Mobilinfo (2002) "Service - Was bedeutet International Roaming?", Information aus
Internet-Quelle:  http:// www.mobilinfo.de/mobilfunk/fag/faqall.htm, Stand
5.02.2002

Monopolkomission (1996) "Die Telekommunikation im Wettbewerb”, Sondergut-
achten 24 gemiB § 24 b Abs. 5 Satz 4 GWB, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-
Baden

Monopolkomission (2001) "Wettbewerbsentwicklung bei Telekommunikation und
Post 2001: Unsicherheit und Stillstand", Sondergutachten 33 der Monopolkom-
mission gem4B § 81 Abs. 3 TKG und § 44 Postgesetz, aus Internet-Quelle der
Monopolkommission unter:
http://www.monopolkommission.de/sg_33/text_s33.pdf, Stand 6.06.2002

Miiller, Petra (1995) "Telekommunikation in der Europ#ischen Union", Rudolf Haufe
Verlag, Freiburg i. Br.

NBP (2002) "Statystyka - szeregi czasowe - kursy walut - kursy $rednie miesigczne,
kursy na koniec miesiaca, Srednie roczne (1993-2002)", (Polnische Staatsbank,
Wechselkurse - mittlere jéhrliche, mittlere monatliche, am Monatsende), Narodo-
wy Bank Polski -NBP, Warszawa, Information aus Internet-Quelle des NBP
unter: http://www.nbp.pl/statystyka/czasowe_dwn/internet.xls, Stand 6.03.2002

Netia (2000) "Oferta dla domu - Taryfa Telekomunikacyjna", Firmeninformation aus
Internet-Quelle: http://www.netia.pl/dom/taryfa.html, Stand 11.05.2000

Netia (2001) "O firmie", Firmeninformation aus Internet-Quelle:
http://inwestor.netia.pl/company .html, Stand 8.06.2001

Netia (2001a) "Historia firmy", Firmeninformation aus Internet-Quelle:
http://www .netia.pl/o_nas/historia_firma.html, Stand 17.06.2001

Netia (2001b) "O nas - Udziatlowcy", Firmeninformation aus Internet-Quelle:
http://www.netia.com.pl/o_nas/udzialowcy_firma.html, Stand 17.06.2001

Netia (2001¢) "Ustugi migdzymiastowe Netia 1055 - Cennik", Firmeninformation aus
Internet-Quelle: http://www.netial055.pl/cennik.html, Stand 17.06.2001

Netia (2001d) "Oferta dla dom - Taryfa Telekomunikacyjna", Firmeninformation aus
Internet-Quelle: http://www.netia.pl/oferta_dom/taryfa_dom.html, Stand
8.06.2001

Netia (2001e) "Oferta dla firmy - Taryfa Telekomunikacyjna", Firmeninformation aus
Internet-Quelle:  http://www.netia.pl/oferta_firma/taryfa_firma.html,  Stand
17.06.2001

Netia (2001f) "Netia wystgpuje z pozwem o odszkodowanie w zwigzku z op6Znie-
niami w uruchomieniu ustug mig¢dzystrefowych", Presseinformation der Netia
vom 12.06.2001 aus Internet-Quelle:
http://www.inwestor.netia.pl/press/2001-06-12.html, Stand 20.09.2001

380



Netia (2001g) "Netia oglasza cennik ustug migdzystrefowych", Presseinformation der
Netia vom 25.07.2001 aus Internet-Quelle:
http://www.inwestor.netia.pl/press/2001-07-25.html, Stand 20.09.2001

Netia (2001h) "Rating Moody's dla obligacji Netii Holdings", Presseinformation der
Netia vom 07.09.2001 aus Internet-Quelle:
http://www.inwestor.netia.pl/press/2001-09-07.html, Stand 20.09.2001

Ng, Yew-Kwang (1983) "Welfare Economics", The Macmillan Press Ltd., London

Noam, Eli M. (1994) "Beyond liberalization III - Reforming universal service", in:
Telecommunications Policy, Vol. 18, Nr. 9 (1994), Elsevier Science Ltd., S.687-
704

Norton, Seth W. (1992) "Transaction Costs, Telecommunications, and the Microeco-
nomics of Macroeconomic Growth", in: Economic Development and Cultural
Change, Band 41, Heft 1, The University of Chicago Press, Chicago,

Nowak, Ziemowit (2001) "Kropla drazy skal¢", in: Gazeta Wyborcza, Nr. 131/2001
vom 6.06.2001

Nowotny, Ewald (1996) "Der 6ffentliche Sektor - Einflihrung in die Finanzwissen-
schaft", 3. neubearb. u. erw. Aufl.- Springer-Verlag Berlin (u.a.)

Oberender, Peter; Christl, Claudius (1999) "Monopol, Oligopol, Polypol - gibt es
eine optimale Marktform fir den Telekommunikationsmarkt" in: Fink, Dietmar;
Wilfert, Arno "Handbuch Telekommunikation und Wirtschaft - Volkswirtschafi-
liche und betriebswirtschaftliche Perspektiven", Verlag Franz Vahlen, Miinchen,
S.157-166

OECD (1993), "OECD Communications Outlook 1993", Organisation for Economic
Co-operation and Development, Paris

OECD (1996) "Alternative local loop technologies: a review", OCDE/GD(96)181, aus
Internet-Quelle der OECD: http://www.oecd.org/dsti/sti/it/cm/prod/online.htm,
Stand 14.05.2000

OECD (1999), "OECD Communications Outlook 1999", Organisation for Economic
Co-operation and Development, Paris

OECD (2001), "OECD Communications Outlook 2001", Organisation for Economic
Co-operation and Development, Paris

Osuch, Wojciech (2000) "Rzad umacnia monopol TP S.A.", in: Teleinfo, Nr.15/2000,
Internet-Quelle: http://www.teleinfo.com.pl/archiwum/, Stand 25.09.2001

0.V. (1999) "Telekomunikacja", aus Internet-Quelle:
http://www.infoternet.com.pl/telekomunikacja.html, Stand 12.09.2001

0.V. (1999a) "Tele-Ton juz kopie", in: Glos Szczeciriski vom 03.09.1999 aus Internet-
- Quelle: http://www enter.net.pl/www/agent007/teleton/index2.htm, Stand
6.09.2001

381



0.V. (1999b) "Centertel ma koncesj¢ na GSM 900", in: Teleinfo, Nr.28/1999, Internet-
Quelle: http://www.teleinfo.com.pl/archiwuny/, Stand 22.09.2001

0.V. (2000) "300 min USD na sie¢", in: Teleinfo, Nr.49/2000, Internet-Quelle:
http://www teleinfo.com.pl/ti/2000/49/t07.html, Stand 22.09.2001

0.V. (2000a) "Nowi operatorzy w Warszawie", in: Teleinfo, Nr.13/2000, Internet-
Quelle: http://www.teleinfo.com.pl/archiwum/, Stand 22.09.2001

0.V. (2001) "Telefonia Lokalna S.A.", Firmeninformation aus Internet-Quelle:
http://www kopernik.pl/main.nsf/CompanyInfo?openformé&pParentUNID=0DA
BFF66E8A2215AC125699, Stand 17.09.2001

0.V. (2001a) "Telekomunikacja i Internet w Grupie Elektrim", in: Beilage "Teleinfor-
matyka" zur Tageszeitung Rzeczpospolita, Nr. 112 (5885) vom 15.05.2001, aus
Internet-Quelle: http://www.geoland.pl/dodatki/lacznosc_vii/elektdab.html,
Stand 25.09.2001

0.V. (2001b) "Energis zlozyl wniosek o interconnection", in: Teleinfo, Nr.5/2001,
Internet-Quelle: http://www.teleinfo.com.pl/ti/2001/05/t08.html, Stand 22.09.2001

0.V, (2001c) "TP S.A. ma pozycj¢ dominujaca", in: Rzeczpospolita, Nr. 206/2001
(5979) vom 4.09.2001

0.V. (2001d) "Kolejka do tortu", in: Swiat Telekomunikacji, Nr. 9/2001 (35) vom
1.09.2001

0.V. (2001e) "Sieci szkieletowe polskich operator6w", in: Swiat Telekomunikacji, Nr.
9/2001 (35) vom 1.09.2001

0.V. (2001f) "Czy lubi pan ryzyko", in: Rzeczpospolita, Nr. 227/2001 (6000) vom
28.09.2001

o.V. (2001g) "Nieustepliwi operatorzy”, in: Teleinfo, Nr.40/2001, Internet-Quelle:
http://www teleinfo.com.pl/ti/2001/40/index.html, Stand 22.09.2001

0.V. (2001h) "Na smyczy", in: Gazeta Wyborcza", Nr. 238/2001 vom 11.10.2001
0.V. (2001i) "Letni zjazd cen", in: Gazeta Wyborcza”, Nr. 238/2001 vom 11.10.2001

o.V. (2001§) "TP S.A. znéw pod ostrzalem", in: Teleinfo, Nr.30-33/2001, Internet-
Quelle: http://www.teleinfo.com.pl/archiwum/

Pajdowski, Piotr (1996) "Operatorzy niezalezni w sieci krajowej", in: Teleinfo,
Nr.08/1996, Internet-Quelle: http://www.teleinfo.com.pl/archiwum/, Stand
22.09.2001

Pelton, Joseph N. (1998) "Telekommunikationssysteme des n#chsten Jahrhunderts",
in: Spektrum der Wissenschaft, Nr. 6/1998, Spektrum der Wissenschaft Verlags-
gesellschaft mbH, Heidelberg

Pigtek, Jerzy (2001) "Telekomunikacja Polska S.A. sprzedana", Information vom
06.09.2001, aus Internet-Quelle unter: http://www.kopernik.pl/news.nsf/1/0BF4E,
Stand 17.09.2001

382



Pigtek, Jerzy (2001a) "URT: TP S.A. operatorem dominujacym", Information vom
03.09.2001, aus Internet-Quelle unter:
http://www kopernik.pl/news.nsf/1/0BDEE, Stand 17.09.2001

Piotrowski, Andrzej; Tokarz, Dawid (2001) "Telefonia stacjonarna: jest Zle, ale
moze by¢ jeszcze gorzej", in: Puls Biznesu vom 5.10.2001

Plus GSM (2001) "Kalendarium", Firmeninformation aus Internet-Quelle:
http://www.Plus GSM.pl/operator/kalendarium.shtml, Stand 20.09.2001

Plus GSM (2001a) "Operator: Akcjonariusze", Firmeninformation aus Internet-
Quelle: http://www.Plus GSM.pl/operator/akcjonariusze.shtml, Stand 20.09.2001

Prawo telekomunikacyjne (2000) "Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomuni-
kacyjne", (Telekommunikationsgesetz), Dz.U.00.73.852

Prezes Rady Ministréw (2001) "Sklad Rady Telekomunikacji", (Premierminister -
die Zusammensetzung des Telekommunikationsrates), aus Internet-Quelle des
Kommunikationsministeriums:  http://www.urt.gov.pl/skladrady.htm,  Stand
31.05.2001

Prezes Rady Ministréw (2001a) "Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 20
pazdziernika 2001r. w sprawie szczegétowego zakresu dziatania Ministra Infra-
struktury”, (Premierminister - genauer Aufgabenbereich des Infrastrukturminis-
ters), Dz.U.01.122.1336

Proebster, Walter E. (1998) "Rechnernetze: Technik, Protokolle, Systeme, Anwen-
dungen", R. Oldenbourg Verlag, Milnchen, Wien

PriéBdorf, Henrik (1996) "Telekommunikation in Mittel- und Osteuropa- die Reform
der Festnetzkommunikation in Polen, Tschechien und Ungarn", Peter Lang
Verlag, Frankfurt am Main

Rada Ministréw (1997) "Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 8 lipca 1997r. w
sprawie Petnomocnika Rzadu do Spraw Telekomunikacji na Wsi", (Ministerrat -
Position des Regierungsbeauftragten in Sachen Telekommunikation auf dem
Land), Dz.U.97.79.486

Rada Ministréw (1998) "Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze: telekomunika-
cja i technologie informacyjne", (Verhandlungsposition Polens bei den Beitritts-
verhandlungen im Bereich: Telekommunikation und Informationstechnologien),
aus Internet-Quelle des Kommunikationsministeriums:
http://www.ml.gov.pl/polski/dokumenty/stanowisko.pdf, Stand 1.06.2001

Rada Ministréw (1999) "Zmiana stanowiska negocjacyjnego w obszarze: telekomu-
nikacja i technologie informacyjne", (Anderung der Verhandlungsposition Polens
bei den Beitrittsverhandlungen im Bereich Telekommunikation und Informa-
tionstechnologien), aus Internet-Quelle des Kommunikationsministeriums:
http://www.ml.gov.pl/polski/dokumenty/stanowisko.pdf, Stand 1.06.2001

Rada Ministréw (2001) "Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 lipca 2001r. w
sprawie przeksztalcenia Ministerstwa Gospodarki i zniesienia Ministerstwa Lacz-

383



nosci", (Ministerrat - Aufldsung des Kommunikationsministeriums, Umstruktu-
rierung des Wirtschaftsministeriums), Dz.U.01.76.814

Rada Ministréw (2001a) "Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 20 paZdziernika
2001r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury”, (Ministerrat -
Schaffung des Infrastrukturministeriums), Dz.U.01.122.1326

Rada Ministréw (2001b) "Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 20 paZdziernika
2001r. w sprawie zniesienia niektérych Petnomocnikéw Rzadu", (Ministerrat -

Auflssung mancher Positionen von Beauftragten der Regierung), Dz.U.01.122.
1330

Rangosch-du Moulin, Simone (1998) "Einsparungen im Pendler- und Geschiftsreise-
verkehr durch Telekommunikation?", in: Internationales Verkehrswesen, 50.Jg.,
Heft 5/98

Réller, Lars-Hendrik; Waverman, Leonard (2001), "Telecommunications Infra-
structure and Economic Development: A Simultaneous Approach”, in: The
American Economic Review, Vol.91 (2001)/4, The American Economic Associa-
tion, Nashville, Tennessee, S.909-923

Rottenbiller, Silvia (2002) "Essential Facilities als ordnungspolitisches Problem",
Schriften zur Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik: Nr.23, Peter Lang
Verlag, Frankfurt am Main

Rézyfiski, Pawel (1998) "Telefoniczny rozbiér Polski®, in: Teleinfo, Nr.45/1998,
Internet-Quelle: http://www.teleinfo.com.pl/archiwum/, Stand 25.09.2001

Roézynski, Pawel (1998a) "Koniec bialych plam",in: Teleinfo, Nr.49-50/1998,
Internet-Quelle: http://www.teleinfo.com.pl/archiwum/, Stand 25.09.2001

Rézynski, Pawel; Horodenski, Andrzej (1999) "Od KST do KST", in: Teleinfo,
Nr.36/1999, Internet-Quelle: http://www.teleinfo.com.pl/archiwum/, Stand
25.09.2001

Roézynski, Pawel (2000) "W stolicy coraz ciasniej", in: Teleinfo, Nr.13/2000, Internet-
Quelle: http://www.teleinfo.com.pl/archiwum/, Stand 25.09.2001

Rézynski, Pawel (2000a) "Telefonia stacjonarna w Polsce", in: Gazeta Wyborcza,
Sonderbeilage vom 9.06.2000, Internet-Quelle:
http://www.gazeta.pl/ASCii/Raporty/Telefony/170rap.html, Stand 12.09.2001

Rézynhski, Pawel (2000b) "Jak zachegcié do inwestycji”, in: Teleinfo, Nr.09/2000,
Internet-Quelle: http://www teleinfo.com.pl/archiwum/, Stand 12.09.2001

Rézynski, Pawel (2001) "Po wielkim skoku", in: Gazeta Wyborcza, Nr.233/2001 vom
5.10.2001

Rozynski, Pawel (2001a) "Miedzymiastowe potyczki", in: Gazeta Wyborcza,
Nr.205/2001 vom 3.09.2001

Rozynski, Pawel (2001b) "Skonczyla si¢ pogon", in: Gazeta Wyborcza, Nr. 238/2001
vom 11.10.2001

384



Rézyfiski, Pawel (2001c) "Aktywacja szarych komdrek", in: Gazeta Wyborcza, Nr.
238/2001 vom 11.10.2001

RZB (2001) "Telecoms Poland - TPSA", Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG,
6.08.2001, Wien, Osterreich

Saunders, Robert J.; Warford, Jeremy J.; Wellenius, Bjérn (1994) "Telecommuni-
cations and Economic Development", Second Edition, The John Hopkins Uni-
versity Press, Baltimore

Schatz, Klaus-Werner (1996) "Zur Entwicklung des Begriffs Infrastruktur", in: Ber-
ger, Heinz (Hrsg.) "Wettbewerb und Infrastruktur in Post- und Telekommunika-
tionsmérkten”, Nomos Verlags-Gesellschaft, Baden-Baden

Schenk, Karl-Ernst; Liingen, Bent; Préfidorf, Henrik (1996) "Telekommunikation
in der Transformation: Handlungsoptionen, kontroverse Reformen und wirt-
schaftliche Wirkungen", Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden

Schmidt, Ingo (1996) "Wettbewerbspolitik und Kartellrecht”", 5. neu bearb. Aufl.,
Lucius & Lucius, Stuttgart

Schmoll, Siegfried; Wiest, Bernhard (1997) "Neue technische Entwicklungen im
Teilnehmerzugangsbereich", in: Kubicek, Herbert et al. (1997), "Jahrbuch Tele-
kommunikation und Gesellschaft 1997 - Die Ware Information”, R.v.Decker’s
Verlag, Heidelberg

Schneider-Akkurt, Jiirgen (1999) "Neue Datenwege filhren in die Zukunft", in:
Mensch & Technik, VDI/VDE - Hamburg aktuell, 1/99

Sicinski, Pawel (2001) "Liberalna telekomunikacja?", Information aus Internet-Quel-

le: http://www.kopernik.pl/news.nsf/0/40B2825353EF58D0C12569D2004CAEEA,
Stand 17.09.2001

Sicifiski, Pawel (2001a) "DIALOG juz drugi", Information aus Internet-Quelle:
http://www .kopernik.pl/news.nsf/0/SEA268440DFDAF7DC12569D5004F21C9,
Stand 17.09.2001

Siciniski, Pawel (2001b) "Nowe stawki NOM", Information aus Internet-Quelle:
http://www.kopernik.pl/news.nsf/1/0B9E2, Stand 17.09.2001

Siegmund, Gerd (1999) "Technik der Netze", 4. Auflage, Hiithig Verlag Heidelberg

Siemens (1998) "International Telecom Statistics 1998", Siemens AG, OEN Marke-
ting C, Minchen

Siemens (2000) "International Telecom Statistics 2000", Siemens AG, OEN Marke-
ting C, Miinchen

Siemieniec, Tomasz (2001) "Elektrim podpisal umowe¢ z Vivendi", in: Puls Biznesu
vom 5.09.2001

Siepracki, Bartosz (2000) "Nowi operatorzy, nowe problemy", in: Teleinfo, Nr.27/
2000 Internet-Quelle: http://www.teleinfo.com.pl/archiwum/, Stand 25.09.2001

385



Siwik, Zbigniew (2001) "Czynnik czasu", in: Teleinfo, Nr.10/2001, Internet-Quelle:
http://www teleinfo.com.pl/archiwum/, Stand 22.09.2001

Siwik, Zbigniew (2001a) "Zupelnie inny $wiat", in: Teleinfo, Nr.10/2001, Internet-
Quelle: http://www.teleinfo.com.pl/archiwum/, Stand 22.09.2001

Siwik, Zbigniew (2001b) "TP S.A.: 27 miliardéw na inwestycje", in: Teleinfo, Nr.14/
2001, Internet-Quelle: http://www.teleinfo.com.pl/archiwumy/, Stand 12.09.2001

Smith, Adam (1976) "An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations
(1776)", Vol.2, Clarendon Press, Oxford

Smith, Vernon L. (1987) "Auctions", in: "The New Palgrave: A Dictionary of Econo-
mics", The Macmillan Press Limited, London u.a., S.138-144

Spelthahn, Sabine (1994) "Privatisierung natiirlicher Monopole: Theorie und interna-
tionale Praxis am Beispiel Wasser und Abwasser", Reihe: nbf - neue betriebs-
wirtschaftliche Forschung, Nr. 122, Gabler, Wiesbaden

Swiderek, Tomasz (2001) "Przeciw praktykom monopolistycznym TP S.A.", in:
Rzeczpospolita, Nr. 173/2001 (5946) vom 26.07.2001

Swiderek, Tomasz (2001a) "Pomyst jest nadal aktualny", in: Rzeczpospolita, Nr.
213/2001 (5986) vom 12.09.2001

Swiderek, Tomasz (2001b) "Strasznie drogie rozmowy", in: Rzeczpospolita, Nr.
213/2001 (5986) vom 12.09.2001

Swiderek, Tomasz (2001c) "Spér na wielu plaszczyznach", in: Rzeczpospolita, Nr.
220/2001 (5993) vom 20.09.2001

Szablewski, Andrzej (2001) "Pozytki i niebezpieczenstwa regulacji”, in: Rzeczpospo-
lita Nr.175 vom 28.07.2001

Szafranski, Andrzej (2001) "Komdrkowe zniwa", in: Prawo i Gospodarka vom
5.10.2001

Szafrainski, Andrzej (2001a) "Preselekcja dla wybranych", in: Rzeczpospolita, Nr.
204/2001 (5977) vom 1.09.2001

Szafranski, Andrzej (2001b) "Z TP S.A. do Era GSM", in: Prawo i Gospodarka vom
5.05.2001

Szymczak, Robert (2001) "Loosening the Telecom Market", in: The Warsaw Voice,
Nr. 22/2001 (658) vom 3.06.2001

Tarjanne, Pekka (1996) "New World of Telecommunications", in: Witte, Eberhard
"Regulierung und Wettbewerb in der Telekommunikation", R. v. Decker’s
Verlag, Heidelberg

TD S.A. (2001) "Maja polaczenie ze §wiatem, Gazeta Krakowska 31.05.1996", Infor-
mation {iber die Firma aus einem lokalen Nachrichtenblatt, bezogen aus Firmen-
Internet-Quelle: http://www.tel.debica.pl/ofirmie/, Stand 25.09.2001

386



TEntgV  (1996) "Telekommunikations-Entgeltregulierungsverordnung vom 1.
Oktober 1996", BGBI. I 1492, aus Internet-Quelle:
http://jurcomS5 juris.de/bundesrecht/tentgv/__3.html, Stand 02.2002

Tirole, Jean (1999) "Industriebkonomik", 2. Auflage, R. Oldenbourg Verlag Milnchen
Wien

TKG (1996) "Telekommunikationsgesetz vom 25. Juli 1996", BGBI. I 1120, aus
Internet-Quelle: http:/netlaw.de/gesetze/tkg_1.htm, Stand 11.02.2002

Tokarz, Dawid (2001) "URT konczy kontrol¢ dotyczaca ustug VoIP", in: Puls
Biznesu vom 24.08.2001

TP S.A. (2000) "Cennik krajowych ustug telekomunikacyjnych - Abonament telefo-
niczny - Oplaty", Firmeninformation aus Internet-Quelle: http://www.tpsa.pl/
cennik/i-1-a.html, Stand 4.04.2000

TP S.A. (2001) "Relacje inwestorskie - struktura wiasno$ciowa", Firmeninformation
aus Internet-Quelle:
http://fm373.facility.pipex.com/polish/ownership.htm, Stand 11.09.2001

TP S.A. (2001a) "Cennik krajowych ustug telekomunikacyjnych - Oplaty jednorazo-
we i miesi¢czne", Firmeninformation aus Internet-Quelle:
http://www.tpsa.pl/cennik/i-1-a.php?menu=iaf, Stand 11.09.2001

TP S.A. (2001b) " Cennik krajowych ustug telekomunikacyjnych - Pakiet Standardo-
wy - Oplaty za przystapienie do pakietéw", Firmeninformation aus Internet-
Quelle: http://www.tpsa.pl/cennik/i-3-a.php?menu=iaf, Stand 11.09.2001

TP S.A. (2001c) "Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Za Lata 2000 I 1999"
vom 3.07.2001, aus Internet-Quelle: http://fm373.facility.pipex.com/polish/
downloads/ 2000_1999_Consolidated_Polish_IAS.pdf, Stand 25.09.2001

TP S.A. (2001d) "Relacje inwestorskie - Raport biezacy 73/2001", Firmeninformation
aus Internet-Quelle: http://fm373.facility.pipex.com/polish/press_release/p2001
0906.htm, Stand 25.09.2001

Trebski, Krzysztof (2001) "Klient nasz sponsor!", in: Wprost vom 5.08.2001 (975)

Trinkl, Peter (1999) "Fiir den Massenmarkt bereite Kabel-Modem-Technologien", in:
Neue Ziircher Zeitung vom 18.05.1999, Internet-Quelle: http://www.nzz.ch/
online/02_dossiers/telekommunikation/tlkkm990518trinkl.htm, Stand 5.12.1999,

URT (2001) "Dane o liczbie abonentéw telefonicznych z podziatem na operatoréw -
stan na 31 grudnia 2000r.", Urzad Regulacji Telekomunikacji (Regulierungsbe-
horde - Daten bzgl. der Teilnehmerzahlen der einzelnen Betreiber), aus Internet-
Quelle der URT: http://www.urt.gov.pl/dok/dane_o_ abonentach_2000.zip, Stand
28.09.2001

URT (2001a) "Wskazniki jakosci ustug telefonicznych za IV kwartat 2000r.", Urzad
Regulacji Telekomunikacji (Regulierungsbehrde - Daten bzgl. der Qualitits-
merkmale der Dienste der einzelnen Betreiber), aus Internet-Quelle der URT:
http://www.urt.gov.pl/dok/jakosc_uslug_2000.zip, Stand 28.09.2001

387



URT (2001b) "Informacja Prezesa Urz¢du Regulacji Telekomunikacji w sprawie pla-
nowanych od 1 maja 2001r. zmianach cen ustug powszechnych §wiadczonych
przez TP S.A." (Regulierungsbehdrde - Information bzgl. der ab 1.05.2001 durch
die TP S.A. geplanten Preiserhthungen bei Universaldienstleistungen), aus Inter-
net-Quelle der URT: http://www.urt.gov.pl/infoprezes.asp, Stand 21.11.2001

URT (2001c) "Stanowisko Prezesa Urzgdu Regulacji Telekomunikacji w sprawie mo-
delu i stawek rozliczen mig¢dzyopertaorskich" (Regulierungsbehtrde - Stellung-
nahme bzgl. des Modells und der Héhe der Interconnection-Gebiihren), aus Inter-
net-Quelle der URT: http://www.urt.gov.pl/dok/Modele_i_stawki.zip, Stand
28.09.2001

URT (2001d) "Informacje prasowe - 3 wrze$nia 2001r. - Prezes URT wydal decyzje
uznajaca TP S.A. za operatora dominujacego”, Presseinformation der Regulie-
rungsbehdrde aus Internet-Quelle der URT: http://www.urt.gov.pl, Stand
21.11.2001

Ustawa o laczno$ci (1990) "Ustawa z dnia 23 listopada 1990r. o facznosci (jednolity
tekst)" (Kommunikationsgesetz), Dz.U.95.117.564

Ustawa o Skarbie Paistwa (1996) "Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach
wykonywania uprawniefi przystugujacych Skarbowi Panstwa", (Gesetz Uiber die
Art und Weise der Ausilbung der Staatsrechte durch den Finanzminister),
Dz.U.96.106.493

Voeth, Markus (1996) "Entmonopolisierung von Mirkten - Das Beispiel Telekom-
munikation", Nomos Universititsschriften Wirtschaft, Band 28, Nomos Verlags-
gesellschaft, Baden-Baden

Vogelsang, Ingo (1996) "Kosten des Ortsnetzes - Zusammenfassung", Studie des
VTM -Verband der Telekommunikationsnetz- und Mehrwertdiensteanbieter, aus
Internet-Quelle: http://userpage.fu-berlin.de/~dittbern/Telekom/VTM_Studie.html,
Stand 17.05.2000

Weimann, Joachim (1996) "Wirtschaftspolitik - Allokation und kollektive Entschei-
dung", Springer Verlag, Berlin u.a.

Weizsicker, C.Christian von (1997) "Wettbewerb in Netzen", in: Wirtschaft und
Wissenschaft, Nr. 7-8/1997, K6In

Welfens, Paul J.J.; Graack, Cornelius (1996) "Telekommunikationswirtschaft:
Deregulierung, Privatisierung und Internationalisierung”, Springer Verlag, Berlin
Heidelberg

Welfens, Paul J.J.; Graack, Cornelius (1996a) "Telekommunikationswirtschaft in
Europa: Marktzutrittshemmnisse und Privatisierungsprobleme aus Sicht der
Neuen Politischen Okonomie”, Reihe: Europ#ische Wirtschaft und Internationale
Wirtschaftsbeziehungen, Beitrag Nr.22, Europdisches Institut flir Internationale
Wirtschaftsbeziehungen, Potsdam

Wichert-Nick, Dorothea von (1999) "Wettbewerb im lokalen Telekommunikations-
markt: zwischen sektorspezifischer Regulierung und allgemeinem Wirtschafts-

388



recht", Nomos Verlagsgesellschaft, Reihe: Nomos Universit4tsschriften Wirt-
schaft, Band 44, Baden-Baden

Wieland, Bernhard (1985) "Die Entflechtung des amerikanischen Fernmeldemo-
nopols", Schriftenreihe des Wissenschaftlichen Instituts fiir Kommunikations-
dienste der Deutschen Bundespost (WIK), Band 1, Springer-Verlag, Berlin (u.a.)

WIK (1998) "Ein analytisches Kostenmodell fiir das Ortsnetz", Referenzdokument des
Wissenschaftlichen Instituts fiir Kommunikationsdienste - WIK, aus Internet-
Quelle des WIK: http://www.regtp.de/Kostenmodell/Referenz.pdf, Stand
12.01.2000

WIK, Cullen (2001) "Study on Universal Access in the Accession Countries: Country
Report, June 30, 2001; produced for the European Commission under Study
contract no 71080", Wissenschaftliches Institut filr Kommunikationsdienste
GmbH und Cullen International SA, Namur, Belgium

WIK, Cullen (2001a) "Study on Universal Access in the Accession Countries: Main
Report, Annexes to the Main Report, June 30, 2001; produced for the European
Commission under Study contract no 71080", Wissenschaftliches Institut fur
Kommunikationsdienste GmbH und Cullen International SA, Namur, Belgium

WIK, EAC (1994) "Network Interconnection in the Domain of ONP - Study for DG
XIII of the European Commission - Final Report", Wissenschaftliches Institut flir
Kommunikationsdienste und European-American Center for Policy Analysis,
Bad Honnef, November 1994

Wirl, Franz (1991) "Die Theorie der dffentlichen Firmen: Rahmenbedingungen fiir
effiziente Versorgungsunternehmen", Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden

Woll, Arthur (1987) "Wirtschafislexikon", R. Oldenburg Verlag, Miinchen Wien

Wolter, Manfred (1997) "Infrastrukturmirkte - eine betriebswirtschaftliche Analyse",
Europiische Hochschulschriften, Reihe V: Volks- und Betriebswirtschaft,
Bd./Vol. 2197, Peter Lang Europdischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt
am Main

Wroclawski, Radek (2000) "Era GSM tamie koncesj¢", Presseinformation vom
2.02.2000 aus Internet-Quelle: http://www.fkn.pl/news/id_news__70/, Stand
9.10.2001

Wroclawski, Radek (2000a) "Telekomunikacja hamulcem polskiej gospodarki”,
Presseinformation vom 8.07.2000 aus Internet-Quelle:
http://www.fkn.pl/news/id_news__1008/, Stand 22.11.2001

Wroclawski, Radek (2000b) "Ministerstwo uniewaznito przetarg na UMTS!", Presse-
information vom 6.12.2000 aus Internet-Quelle:
http://www.fkn.pl/news/id_news__1956/, Stand 22.01.2002

Wroclawski, Radek (2001) "Elektrim chce 14 min USD od PTO", Presseinformation
vom 16.05.2001 aus Internet-Quelle:
http://www.fkn.pl/news/id_news__3167/, Stand 25.09.2001

389



Wroclawski, Radek (2001a) "DIALOG, EI-Net i Netia przeciw TP S.A.",
Presseinformation vom 26.07.2001 aus Internet-Quelle:
http://www.fkn.pl/news/id_news__3728/, Stand 25.09.2001

Wroclawski, Radek (2001b) "25000 abonentéw DIALOGu w Elblagu",
Presseinformation vom 24.09.2001 aus Internet-Quelle:
http://www.fkn.pl/news/id_news__4602/, Stand 25.09.2001

Wroclawski, Radek (2001c) "TP S.A. broni pozycji, NOM nie rezygnuje z zyskéw",
Presseinformation vom 30.08.2001 aus Internet-Quelle:
http://www.fkn.pl/news/id_news__4321/, Stand 27.09.2001

Wroctawski, Radek (2001d) "VoIP przejmuje klientéw TP S.A.", Presseinformation
vom 6.10.2001 aus Internet-Quelle:
http://www.fkn.pl/news/id_news__4798/, Stand 9.10.2001

Wroclawski, Radek (2001e) "Komunikat prasowy w sprawie VoIP w Erze", Presse-
information vom 18.06.2001 aus Internet-Quelle:
http://www.fkn.pl/news/id_news__3404/, Stand 9.10.2001

Wroclawski, Radek (2001f) "URT konczy kontrol¢ dotyczaca ustug VoIP", Presse-
information vom 24.08.2001 aus Internet-Quelle:
http://www.fkn.pl/news/id_news__4259/, Stand 9.10.2001

Xavier, Patrick (1997) "Universal service and public access in the networked
society", in; Telecommunications Policy, Vol. 21, Nr. 9/10, Elsevier Science
Ltd., S.829-843

Zajac, Edward E. (1978) "Fairness or Efficiency: an introduction to public utility
pricing", Ballinger Publishing Company, Cambridge Massachusetts

Zimmermann, Horst; Henke, Klaus-Dirk (1994) "Finanzwissenschaft - eine Einfiih-
rung in die Lehre von der tffentlichen Finanzwirtschaft, 7., vollig iberarbeitete
und erw. Auflage, Verlag Franz Vahlen Miinchen

Zwierzchowski, Zbigniew (2001) "Stara sie¢ w nowej roli", in: Rzeczpospolita,
Nr.238/2001 vom 11.10.2001

390



Weitere Internet-Quellen und Verweise auf Internet-Seiten (Stand):

http://europa.eu.int

Europ#ische Union (02.2002)

http://wechselkurse.laenderservice.de/

http://www.centertel.pl oder
http://www.IDEA.pl
http://www.cisco.com
http://www.DIALOGok.pl
http://www.elektrim.pl
http://www.energis.pl
http://www.Era GSM.pl

http://www.itu.int

http://www.kghm.pl

Lexas Linderservice, Wechselkurse, Wihrungsrechner
(11.2001)

PTK Centertel, polnischer Mobilfunkbetreiber, IDEA-Netz
(09.2001)

Cisco Systems Inc., amerikanischer Kommunikationssoft-
und -hardware-Hersteller (03.2002)

Telefonia Lokalna S.A. - DIALOG, polnischer Festnetz-
betreiber (09.2001)

Elektrim S.A., polnisches Energie- und Telekommunikations-
unternehmen (09.2001)

Energis Polska Sp. z 0.0. (GmbH), polnischer Fernnetz-
betreiber (03.2002)

PTC Sp. z o0.0. - Polska Telefonia Cyfrowa (GmbH), pol-
nischer Mobilfunkbetreiber, Era GSM-Netz (03.2002)

ITU - International Telecommunication Union (Stand
(01.2002)

KGHM Polska Miedz S.A. - Konglomerat Gérniczo-Hut-
niczy Polska Miedz, polnischer Silber- und Kupferkonzem
(09.2001)

http://www.mi.gov.pl/lacznosc/polski/index.html

http://www.ml.gov.pl

Telekommunikationsabteilungen im polnischen Infrastruktur-
ministerium (03.2002)

Ministerstwo Lacznosci - polnisches Kommunikationsmini-
sterium (05.2001)

http//www.ml.gov.pl/polski/telnawsi/index.html

http://www.netia.pl oder
http://www.netia.com.pl
http://www.netial055.pl

http://www.nom.com.pl

Telekommunikationsabteilungen im polnischen Kommunika-
tionsministerium die dem Problem der lindlichen Tele-
kommunikationsentwicklung gewidmet sind (11.2001)

Netia Holdings S.A., polnischer Festnetzbetreiber
(09.2001)

Netial Sp. z 0.0.(GmbH), polnischer Fernnetzbetreiber
(09.2001)

NOM Sp. z 0.0. (GmbH) - Niezalezny Operator Miedzystre-
fowy, polnischer Fernnetzbetreiber (03.2002)

391



http://www.ntca.org
http://www.oecd.org
http://www.Plus GSM.pl
http://www.pse.pl
http://www.ptf.de/
http://www.stat.gov.pl
http://www.urt.gov.pl
http://www.vivendi.fr

http://www.yankeegroup.com/

392

NTCA - National Telephone Cooperative Association, ameri-
kanische Vereinigung lokaler Netzbetreiber (09.2001)

OECD - Organisation for Economic Cooperation and Deve-
lopment (Stand 09.2001)

Polkomtel S.A. (AG), polnischer Mobilfunkbetreiber, Plus
GSM-Netz (03.2002)

PSE S.A. - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., polni-
sches Energieversorgungsunternehmen (09.2001)

Powerline  Telecommunications Forum  Deutschland
(11.2000)

GUS - Gléwny Urzad Statystyczny, Statistisches Hauptamt in
Polen (12.2001)

URT - Urzad Regulacji Telekomunikacji, polnische Regulie-
rungsbehdrde filr Telekommunikation (09.2001)

Vivendi Universal, franzsisches Medien- und Kommunika-
tionsunternehmen (03.2002)

Yankee Group; Forschungs- und Beratungsunternehmen
(01.2000)



Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band
Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

SCHRIFTEN ZUR WIRTSCHAFTSTHEORIE UND WIRTSCHAFTSPOLITIK

Herausgegeben von Rolf Hasse, Jorn Kruse, Wolf Schifer,
Thomas Straubhaar, Klaus W. Zimmermann

Lars Biinning: Die Konvergenzkriterien des Maastricht-Vertrages unter besonderer Bertick-
sichtigung ihrer Konsistenz. 1997.

Andreas Henning: Beveridge-Kurve, Lohnsetzung und Langzeitarbeitslosigkeit. Eine theoreti-
sche Untersuchung unter Beriicksichtigung des Insider-Outsider-Ansatzes und der Entwertung
des Humankapitals. 1997.

Iris Henhlng: Die Reputation einer Zentralbank. Eine theoretische Untersuchung unter beson-
derer Berucksichtigung der Européischen Zentralbank. 1997.

Rudiger Hermann: Ein gemeinsamer Markt fur Elektrizitat in Europa. Optionen einer Wettbe-
werbsordnung zwischen Anspruch und Wirklichkeit. 1997.

Alexander Tiedtke: Japan und der Vorwurf des Trittbrettfahrerverhaltens in der US-amerika-
nisch-japanischen Allianz. 1997.

Wolfgang Grimme: Ordnungspolitisches Konzept der Regionalpolitik. Darstellung der Defizite
und des Reformbedarfs der Regionalpolitik am Beispiel Mecklenburg-Vorpommerns. 1997.

Christian Ricken: Determinanten der Effektivitét der Umwaeitpolitik. Der nationale Politikstil im
Spannungsfeld von Okonomie, Politik und Kultur. 1997.

Christian Schmidt: Real Convergence in the European Union. An Empirical Analysis. 1997.

Silvia Marengo: Exchange Rate Policy for MERCOSUR: Lessons from the European Union.
1998.

Jens Kleinemeyer: Standardisierung zwischen Kooperation und Wettbewerb. Eine spieltheore-
tische Betrachtung. 1998.

Stefan M. Golder: Migration und Arbeitsmarkt. Eine empirische Analyse der Performance von
Auslandern in der Schweiz. 1999.

Stefan Kramer: Die Wirkung einer Intemationalisierung des Yen auf die japanischen Finanz-
mérkte, die japanische Geldpolitik und die Usancen der Fakturierung. 1999.

Antje Marielle Gerhold: Wirtschaftliche Integration und Kooperation im aslatisch-pazifischen
Raum. Die APEC. 1999.

Tamim Achim Dawar: Deutsche Direktinvestitionen in Australien. Eine Evaluation der theoreti-
schen Erkldrungsansatze und der Standortattraktivitdt des Produktions- und Investitionsstand-
ortes Australien. 1999.

Hans-Markus Johannsen: Die ordnungspolitische Haltung Frankreichs im ProzeB der euro-
paischen Einigung. 1999.

Annette Schonherr: Vereinigungsbedingte Dimensionen regionaler Arbeitsmobilitat. Wirkungen
unter analytisch einfachen Bedingungen und potentielle individuelle Migrationsgewinne in
Deutschland nach der Vereinigung. 1999.

?endk Muller: Wechselkurspolitik des Eurolandes. Konfliktstoff fiir die neue wéhrungspolitische
ra. 1999.

Lars H. Wengorz: Die Bedeutung von Untemehmertum und Eigentum fiir die Existenz von
Untemehmen. Eine methodenkritische Analyse der Transformation des Wirschaftssystems in
Russland. 2000.

Eckart Bauer: Konzeptionelle Grundfragen eines Kinderleistungsausgleichs im Rahmen einer
umlagefinanzierten zwangsweisen Rentenversicherung. 2000,



Band 20

Band 21

Band 22

Band 23

Band 24

Band 25

Band 26

Band 27
Band 28

Hubertus Hille: Enlarging the European Union. A Computable General Equilibrium Assessment
of Different Integration Scenarios of Central and Eastem Europe. 2001.

Toblas Just: Globalisierung und ldeologie. Eine Analyse der Existenz und Persistenz von Par-
tisaneffekten bel zunehmender Internationalisierung der Mérkte. 2001.

Simone Claber: Grof3britannien und die Europaische Integration unter besonderer Beriicksichti-
gung ordnungspolitischer Aspekte. 2002.

Silvia Rottenbilier: Essential Facllities als ordnungspolitisches Problem. 2002.

Peggy Dreyhaupt von Speicher: Die Regionen Polens, Ungams und der Tschechischen Repu-
blik vor dem EU-Beitritt. Interregionale Disparitaten, Bestimmungsfaktoren und L&sungsansat-
2ze. 2002.

Gerhard Rdsl: Seigniorage in der EWU. Eine Analyse der Notenbankgewinnentstehung und
-verwendung des Eurosystems. 2002.

Jom Quitzau: Die Vergabe der Femsehrechte an der FuBball-Bundesliga. Wohifahrtsdkonomi-
sche, wettbewerbspolitische und sportékonomische Aspekte der Zentralvermarktung. 2003.

Matgorzata Stankiewicz: Die polnische Telekommunikation vor dem EU-Baeitritt. 2003.

Sarah Schnlewindt: Einflihrung von Wettbewerb auf der letzten Melle. Eine 8konomische Ana-
tyse von Netzinfrastruktur und Wettbewerbspotential im Teilnehmeranschiussbereich. 2003.



ﬂﬂ@ Peter Lang - Europaischer Verlag der Wissenschaften

Philipp Hess

Das Versteigerungsverfahren nach

dem Telekommunikationsgesetz

Studie unter Einbeziehung der Erfahrungen der USA

Frankfurt/M., Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2003. 167 S.
Europdische Hochschulschriften: Reihe 2, Rechtswissenschaft. Bd. 3568
ISBN 3-631-39595-7 - br. € 30.20*

Das Telekommunikationsgesetz sieht bei Frequenzknappheit als Regelfall
eine Lizenzvergabe durch Versteigerung vor. Mit der gesetzgeberischen
Entscheidung fur ein Versteigerungsverfahren als Instrument der Verteilungs-
lenkung hat der deutsche Gesetzgeber einen neuen Weg im Bereich der
staatlichen Verteilung knapper Ressourcen beschritten. Er folgt damit einer
Entwicklung, die am ausgepragtesten in den USA zu verzeichnen war und
dort zu einer Vielzahl erfolgreicher Lizenz-/Frequenzversteigerungen gefihrt
hat. Die Arbeit beschéftigt sich mit der Frage nach den telekommunikations-
politischen und rechtlichen Implikationen der Versteigerung von Telekom-
munikationslizenzen. Dabei konzentriert sich ihr Blick nicht nur auf das
nationale Recht, sondern gewahrt auch einen Einblick in die langjahrige
Praxis der USA mit der Versteigerung als Instrument der staatlichen
Verteilungslenkung.

Aus dem Inhalt: Die Erfahrungen der USA mit dem Versteigerungsverfahren
als Instrument staatlicher Verteilungslenkung - Das Versteigerungsverfahren
als Instrument staatlicher Verteilungslenkung in der Bundesrepublik Deutsch-
land - AbschlieBende Beurteilung des TK-rechtlichen Versteigerungsver-
fahrens als neuem Instrument der staatlichen Verteilungslenkung

Frankfurt/M - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien
Auslieferung: Verlag Peter Lang AG

Moosstr. 1, CH-2542 Pieterlen

Telefax 00 41 (0) 32 /376 17 27

*inklusive der in Deutschland gultigen Mehrwertsteuer
Preisanderungen vorbehalten

Homepage http://www.peterlang.de







	Cover
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	0 Einleitung
	1 Die Telekommunikation, ihre Bedeutung und Eigenschaften und der technologische Fortschritt
	1.1 Die Telekommunikation als Netzinfrastruktur
	1.1.1 Grundlagen des Infrastrukturbegriffs
	1.1.2 Das feste öffentliche Telekommunikationsnetz
	1.1.3 Das Mobilfunknetz
	1.1.4 Digitalisierung und Datenkomprimierung bei der Vermittlung und Übertragung
	1.1.5 Möglichkeiten des technischen Substitutionswettbewerbs im Ortsnetz

	1.2 Die wirtschaftliche Bedeutung der Telekommunikation als Infrastruktur

	2 Ordnungspolitische Grundlagen der Telekommunikation
	2.1 Besondere Merkmale der Telekommunikation als Infrastrukturbereich
	2.1.1 Skaleneffekte – insbesondere Verbundvorteile und Dichte vorteile
	2.1.2 Subadditivität – Natürliches Monopol – Unteilbarkeiten
	2.1.3 Irreversibilität – Investitionsaufwand – Investitionsrisiko
	2.1.4 Externe Effekte in Netzwerken – Netzwerkexternalitäten

	2.2 Die ökonomischen Merkmale der leitungsgebundenen Telekommunikationsinfrastruktur und ihre Abhängigkeit von der technischen Ebene
	2.2.1 Einflüsse auf/von Skaleneffekte/n
	2.2.2 Einflüsse auf/von Subadditivität
	2.2.3 Einflüsse auf/von Irreversibilität
	2.2.4 Einflüsse auf/von Netzwerkexternalitäten
	2.2.5 Einflüsse auf/von Bedarfsveränderungen

	2.3 Ein Risiko des Markt- oder Staatsversagens aufgrund der Merkmale von Telekommunikationsnetzen?

	3 Die Telekommunikation in Polen
	3.1 Die polnische Telekommunikation im internationalen Vergleich
	3.1.1 Generelle Länderdaten
	3.1.2 Ausbau des Festnetzes
	3.1.3 Das Mobilfunknetz
	3.1.4 Erlöse des Telekommunikationssektors
	3.1.5 Investitionen im Telekommunikationssektor
	3.1.6 Internationaler Gesprächsverkehr
	3.1.7 Weitere Merkmale der Netze
	3.1.8 Tarife im Vergleich: Festnetz und Mobilfunk
	3.1.9 Fazit des Ländervergleichs

	3.2 Kennzeichen der Entwicklung der polnischen Telekommunikation
	3.2.1 Das nationale Festnetz – Schwerpunkt Ortsnetze
	3.2.2 Regionale Differenzen im Festnetz – Woivodschaftsebene
	3.2.3 Diskrepanzen Stadt – Land
	3.2.4 Stadt und Land auf regionaler Ebene – Woivodschaften
	3.2.5 Besonderheiten und Bedeutung der ländlichen Ortsnetze in Polen
	3.2.6 Fazit: die polnische Telekommunikation – Stadt und Land

	3.3 Die Betreiberlandschaft in Polen: Festnetz und Mobilfunk
	3.3.1 Der ehemals staatliche Festnetzbetreiber – die TP S.A.
	3.3.2 Die privaten Festnetzbetreiber im Ortsnetz
	3.3.3 Wettbewerbsbeginn im Fernnetz
	3.3.4 Bruch des Monopols der TP S.A. im internationalen Gesprächsverkehr
	3.3.5 Das öffentliche Mobilfunknetz
	3.3.6 Fazit: Entwicklung der polnischen Betreiberlandschaft und ihre Rahmenbedingungen


	4 Liberalisierung der polnischen Telekommunikationsvorschriften
	4.1 Grundlagen des Anpassungsbedarfs der polnischen Telekommunikationsvorschriften: der Anstoß zur Liberalisierung
	4.1.1 Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Union – EGV
	4.1.2 Das Europa-Abkommen
	4.1.3 Das "Weißbuch zur Vorbereitung der assoziierten Staaten Mittel- und Osteuropas auf die Integration in den Binnenmarkt der Union"

	4.2 Der ordnungspolitische Rahmen der polnischen Telekommunikation
	4.2.1 Für die Telekommunikation zuständige Institutionen
	4.2.2 Das geltende Telekommunikationsrecht

	4.3 Die Schaffung einer unabhängigen Regulierungsbehörde
	4.4 Liberalisierung der Netze und Dienste: offener Netzzugang (Open Network Provision) auf Unionsebene und in Polen
	4.4.1 Genehmigungspolitik
	4.4.2 Netzzusammenschaltung (Interconnection)
	4.4.3 Mietleitungen
	4.4.4 Entbündelung (unbundling) der Teilnehmeranschlussleitung
	4.4.5 Universaldienst
	4.4.6 Sonstige Bereiche der Telekommunikation

	4.5 Fazit: Der (polnische) Weg zur Deregulierung der Telekommunikation

	5 Probleme der Universaldienstversorgung ländlicher Regionen in Polen
	5.1 Kostencharakteristik des Ortsnetzes mit besonderer Berücksichtigung ländlicher Ortsnetze
	5.1.1 Produktgruppen im Ortsnetz
	5.1.2 Kosten des Ortsnetzauf- und -ausbaus: Anwendung des Inkrementalkostenansatzes auf das Ortsnetz
	5.1.3 Struktur der inkrementellen Erlöse und die nicht quantifizierbaren inkrementellen Vorteile im Ortsnetz
	5.1.4 Eine integrative Sicht der inkrementellen Kosten, Erlöse und Vorteile im ländlichen Ortsnetz

	5.2 Entwicklung der Anschlussmengen auf dem Land bei freien Marktprozessen
	5.2.1 Netzauf- und -ausbau abhängig von der Zahlungsbereitschaft
	5.2.2 Monopolisierung des Ortsnetzmarktes bei traditioneller Technologie – Irreversibilität und Subadditivität als Marktein- und Marktaustrittsbarriere
	5.2.3 Mengenauswirkungen des freien Marktes auf die Anschlusszahl auf dem Land

	5.3 Preisregulierung bei der Bereitstellungsgebühr als Maßnahme zur Umsetzung des Universaldienstes auf dem Land
	5.3.1 Arten der Tarifeinheit im Raum: nationale oder regionale Ebene
	5.3.2 Konsequenzen der bei Preisregulierung möglicherweise entstehenden Kostenunterdeckung bei ländlichen Anschlüssen
	5.3.3 Rolle der Preisregulierung – Gewährleistung des Universaldienstes in ländlichen Regionen

	5.4 Universaldienstauktionen und ihre Auswirkungen auf die Anschlussversorgung auf dem Land
	5.4.1 Theorie der Auktionen
	5.4.2 Gegenstand der Auktionen in der Telekommunikation – der Universaldienst
	5.4.3 Wirkung von Auktionen auf Kostenminimierung und Versorgung ländlicher Regionen

	5.5 Auswirkungen von Lizenzierungspflicht mit Exklusivrechten auf die Universaldienstversorgung ländlicher Regionen
	5.5.1 Netz- und Dienstemonopol
	5.5.2 Netzmonopol
	5.5.3 Die Netzgebühren und ihr Einfluss auf Investitionsanreize
	5.5.4 Wirkung der Exklusivlizenzen auf Investitionsanreize

	5.6 Fazit: Universaldienstversorgung auf dem Land

	6 Marktliberalisierung in Polen – Marktstruktur und Regulierung
	6.1 Untypischer Liberalisierungsbeginn – Ortsnetze
	6.1.1 Frühe Ortsnetz-"Liberalisierung": Genossenschaften als erste private Ortsnetz-Betreiber
	6.1.2 Institutionelle Besonderheiten der polnischen Lizenzierungs-Lösung
	6.1.3 (Eingeschränkte) Förderungsmaßnahmen des Staates in bezug auf ländliche Anschlüsse

	6.2 Bestand und ökonomische Bedeutung eines Betreiber-Dyopols im Ortsnetz
	6.2.1 Zwei Betreiber in einem Ortsnetz: räumliche Monopolisten in ihrem Ortsnetzteil; gleiche Verteilung der zu produzierenden Anschlussmengen
	6.2.2 Zwei Betreiber in einem Ortsnetz: räumliche Monopolisten in ihrem Orts-netzteil; ungleiche Verteilung der zu produzierenden Anschlussmengen
	6.2.3 Dyopol der Betreiber, vollständige Duplizierung des Ortsnetzes
	6.2.4 Dyopol der Betreiber, teilweise Duplizierung des Ortsnetzes

	6.3 "Dyopolpolitik" im polnischen Telekommunikationsortsnetzmarkt
	6.3.1 Kostennachteile der Newcomer aufgrund der Konzessionsgebührenbelastung
	6.3.2 Kostennachteile des Newcomers aufgrund der Konzessionsgebühr und des ergänzenden Aufbaus der ländlichen Ortsnetze
	6.3.3 Ineffizienz dieser 2-Betreiber-Lösung im Ortsnetz
	6.3.4 Auswirkungen der eingeschränkten Ortsnetzliberalisierung: Erfolg und Misserfolg bei widersprüchlicher Strategie

	6.4 Die geplante zukünftige Vorgehensweise zur Förderung des Netzausbaus auf dem Land
	6.4.1 PP-P als mögliche Lösung für unterentwickelte Regionen?
	6.4.2 GSM-Mobilfunk und NMT-450 als Alternative zum Festnetzanschluss?

	6.5 Fazit – Die Ortsnetz-"Dyopolisierung": Förderung der ländlichen Anschlussversorgung?

	7 Schlussbetrachtung
	Literaturverzeichnis
	Weitere Quellen und Verweise auf Internet-Seiten



